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Abteilung I.

Allgemeine banpoltzeiliche UorHMeu
für

das Reich und für Preußen.





A. Anlegung von Straßen und Platzen, 
Festsetzung von Fluchtlinien.

1. Gesetz, betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen 
und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften.

Vom 2. Juli 1875 (Ges.-S. S. 561).
Wir Wilhelm rc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser 

des Landtages, sür den ganzen Umfang der Monarchie, was folgt:
§ 1. Für die Anlegung oder Veränderung von Straßen und 

Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften sind die Straßen- und 
Baufluchtlinien vom Gemeindevorstande im Einverständnisse mit der 
Gemeinde, bezüglich deren Vertretung, dem öffentlichen Bedürfnisse 
entsprechend unter Zustimmung der Ortspolizeibehörde festzusetzen.

Die Ortspolizeibehörde kann die Festsetzung von Fluchtlinien 
verlangen, wenn die von ihr wahrzunehmenden polizeilichen Rücksichten 
die Festsetzungen fordern.

Zu einer Straße im Sinne dieses Gesetzes gehört der Straßendamm 
und der Bürgersteig.

Die Straßenfluchtlinien bilden regelmäßig zugleich die Bauflucht
linien, das heißt die Grenzen, über welche hinaus die Bebauung aus
geschlossen ist. Aus besonderen Gründen kann aber eine von der 
Straßenfluchtlinie verschiedene, jedoch in der Regel höchstens 3 Meter 
von dieser zurückweichende Baufluchtlinie festgesetzt werden.

§ 2. Die Festsetzung von Fluchtlinien (§ 1) kann für einzelne 
Straßen und Straßenteile oder, nach dem voraussichtlichen Bedürfnisse 
der näheren Zukunft, durch Aufstellung von Bebauungsplänen für 
größere Grundflächen erfolgen.

Handelt es sich infolge von umfassenden Zerstörungen durch Brand 
oder andere Ereignisse um die Wiederbebauung ganzer Ortsteile, so ist 
die Gemeinde verpflichtet, schleunigst darüber zu beschließen, ob und 
inwiefern für den betreffenden Ortsteil ein neuer Bebauungsplan aus
zustellen ist, und eintretenden Falls die unverzügliche Feststellung des 
neuen Bebauungsplanes zu bewirken.

§ 3. Bei Festsetzung der Fluchtlinien ist auf Förderung des Ver
kehrs, der Feuersicherheit und der öffentlichen Gesundheit Bedacht zu 
nehmen, auch darauf zu halten, daß eine Verunstaltung der Straßen 
und Plätze nicht eintritt.

Es ist deshalb für die Herstellung einer genügenden Breite der 
Straßen und einer guten Verbindung der neuen Bauanlagen mit den 
bereits bestehenden Sorge zu tragen.



Maßgabe der vorstehenden 
werden.

8 4. Jede Festsetzung von Fluchtlinien (§ 1) muß eine genaue 
Bezeichnung der davon betroffenen Grundstücke und Grundstücksteile 
und eine Bestimmung der Höhenlage, sowie der beabsichtigten Ent
wässerung der betreffenden Straßen und Plätze enthalten.

§ 5. Die Zustimmung der Ortspolizeibehörde (§ 1) darf nur ver
sagt werden, wenn die von derselben wahrzunehmenden polizeilichen 
Rücksichten die Versagung zvrdern.

- Will sich d"r Gemeiiidevorstand bei der Versagung nicht beruhigen, 
so beschließ aus jem Ansuchen der Kreisausschuß?)

Derselbe beschließt auf Ansuchen der Ortspolizeibehörde über die 
Bedürsnissrage, wenn der Gemeindevorstand die von der Ortspolizei- 
behörde verlangte Festsetzung (§ 1 Alinea 2) ablehnt.

l § 6. Betrifft der Plan der beabsichtigten Festsetzungen (§ 4) eine 
Festung, oder fallen in denselben öffentliche Flüsse, Chausseen, Eisen
bahnen oder Bahnhöfe, so hat die Ortspolizeibehörde dafür zu sorgen, 
daß den beteiligten Behörden rechtzeitig zur Wahrung ihrer Interessen 
Gelegenheit gegeben loirb1 2).

1) In Stadtkreisen und Städten über 10000 Einwohner entscheidet der Be. 
zirksausschuß gemäß § 146 Absatz 2 Zust.-Tes.

2) Hierzu sind ergangen: 1. M.-N. vom 23. Dezember 1896 (M.-Bl. 1897 
S. 15) und M.-R. vom 29. Inni 1902 (M.-Bl. S. 139). — Siehe die beiden 
nächsten Nummern.

8) In Stadtkreisen und Städten über lp000 Einwohner entscheidet der Be
zirksausschuß gemäß § 146 Abs. 2 Zust.-Ges.

s § 7. Nach erfolgter Zustimmung der Ortspolizeibehörde, beziehent
lich des Kreisausschusses b) (§ 5), hat der Gemeindevorstand den Plan 
zu jedermanns Einsicht offen zu legen. Wie letzteres geschehen soll, 
wird in der ortsüblichen Art mit dem Bernerken bekannt gemacht, daß 
Einwendungen gegen den Plan innerhalb einer bestimmt zu bezeich- 
nenden präklusivischen Frist von mindestens vier Wochen bei dem 
.Gemeindevorstande anzubringen sind.

Handelt es sich um Festsetzungen, welche nur einzelne Grundstücke 
betreffen, so genügt statt der Offenlegung und Bekanntmachung eine 
Mitteilung an die beteiligten Grundeigentümer.

§ 8. ' Uber die erhobenen Einwendungen (§ 7) hat, soweit dieselben 
nicht' durch Verhandlung zwischen dem Gemeindevorstande  und den 
Beschwerdeführern zur Erledigung gekommen, der Kreisausschuß') zu 
beschließen. Sind Einwendungen nicht erhoben, oder ist über dieselben 
endgültig (§ 16) beschlossen, so hat der Gemeindevorstand den Plan 
förmlich festzustellen, zu jedermanns Einsicht offen zu legen und, wie 
dies geschehen soll, ortsüblich bekannt zu machen.

§ 9. Sind bei Festsetzung von Fluchtlinien mehrere Ortschaften 
beteiligt, so hat eine Verhandlung darüber zwischen den betreffenden 
Gemeindevorständen stattzufinden.

Uber die Punkte, hinsichtlich deren eine Einigung nicht zu erzielen 
ist, beschließt der Kreisausschuß?)

§ 10. Jede, sowohl vor als nach Erlaß diesem Gesetze^ getroffene 
Festsetzung von Fluchtlinien kann nur nach 
Bestimmungen aufgehoben oder abgeändert



Zur Festsetzung neuer oder Abänderung schon bestehender Be
bauungspläne in den Städten Berlin, Potsdam, Charlottenburg und

> deren nächster Umgebung bedarf es Königlicher Genehmigung.
§ ii. Mit dem Tage, an welchem die im § 8 vorgeschriebene 

Offenlegung beginnt, tritt die Beschränkung des Grundeigentümers, 
daß Neubauten,' Um- und Ausbauten über die Fluchtlinie hinaus ver
sagt werden können, endgültig ein. Gleichzeitig erhält die Gemeinde 
das Recht, die durch die festgesetzten Straßenfluchtlinien für Straßen 
und Plätze bestimmte Grundfläche dem Eigentümer zu entziehen.

§ 12. Durch Ortsstatut kann sestgestellt werden, daß an, Straßen 
oder Straßenteilen, welche noch nicht gemäß der baupolizeilichen Be- 
stimmungen des Orts sür den öffentlichen Verkehr und den Anbau 
fertig hergestellt sind, Wohngebäude, die nach diesen Straßen einen 
Ausgang haben, nicht errichtet werden dürfen.

Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen innerhalb der 
Grenze vorstehender Vorschriften festzusetzen und bedarf der Bestätigung 
des Bezirksrates, fl Gegen den Beschluß des Bezirksratesfl ist inner
halb einer Präklusivfrist von einundzwanzig Tagenfl die Beschwerde 
bei dem Provinzialrate zulässig.

Nach erfolgter Bestätigung ist das Statut in ortsüblicher Art 
bekannt zu machen.

> § 13. Eine Entschädigung kann wegen der nach den Bestimmungen 
des § 12 eintretenden Beschränkung der Baufreiheit überhaupt nicht, 
und wegen Entziehung oder Beschränkung des von der Festsetzung 
neuer Fluchtlinien betroffenen Grundeigentums nur in folgenden Fällen 
gefordert werden:

1. wenn die zu Straßen und Plätzen bestimmten Grundflächen 
aus Verlangen der Gemeinde für den öffentlichen Verkehr 
abgetreten werden;

2. wenn die Straßen- oder Baufluchtlinie vorhandene Gebäude 
trifft und das Grundstück bis zur neuen Fluchtlinie von Ge
bäuden sreigelegt wird;

8. wenn die Straßenfluchtlinie einer neu anzulegenden Straße 
ein unbebautes, aber zur Bebauung geeignetes Grundstück 
trifft, welches zur Zeit der Feststellung dieser Fluchtlinie an 
einer bereits bestehenden und für den öffentlichen Verkehr 
und den Anbau fertig gestellten anderen Straße belegen 
ist und die Bebauung in der Fluchtlinie der neuen Straße 
erfolgt.

Die Entschädigung wird in allen Füllen wegen der zu Straßen 
und Plätzen bestimmten Grundfläche für Entziehung des Grundeigen
tums gewährt. Außerdem wird in denjenigen Fällen der Nr. 2, in 
welchen es sich um eine Beschränkung des Grundeigentums infolge der 
Festsetzung einer von der Straßenfluchtlinie verschiedenen Bauflucht
linie handelt, für die Beschränkung des bebaut gewesenen Teiles des 
Grundeigentums (§ 12 des Gesetzes über Enteignung von Grundeigen
tum vom 11. Juni 1874) Entschädigung gewährt.

fl Gemäß § 153 L.-V.-G. der Bezirksausschuß.
8) Die Frist beträgt gemäß § 51 L.-V.-G. 2 Wochen.
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alten oben gebüchten Füllen kann der Eigentümer die Über

nahme des ganzen Grundstücks verlangen, wenn dasselbe durch die 
Fluchtlinie entweder ganz oder soweit in Anspruch genommen wird, 
daß das Restgrundstück nach den baupolizeilichen Vorschriften des Ortes 
nicht mehr zur Bebauung geeignet ist.

Bei den Vorschriften dieses Paragraphen ist unter der Bezeichnung 
Grundstück jeder im Zusammenhänge stehende Grundbesitz des näm
lichen Eigentümers begriffen.

§ 14. Für die Feststellung der nach § 13 zu gewährenden Ent- 
schädigungen und die Vollziehung der Enteignung kommen die §§ 24 ff. 
des Gesetzes über Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874 
zur Anwendung.

Streitigkeiten über Fülligkeit des Anspruchs auf Entschädigung 
gehören zur gerichtlichen Entscheidung.,

Die Entschädigungen sind, soweit nicht ein aus besonderer 
Rechtstiteln Verpflichteter dafür aufzukommen hat, von der Gemeinde 
auszubringen, innerhalb deren Bezirk das betreffende Grundstück be
legen ist.

§ 15. Durch Ortsstatut kann festgesetzt werden, daß bei der An
legung einer neuen oder bei der Verlängerung einer schon bestehender 
Straße, wenn solche zur Bebauung bestimmt ist, sowie bei dem Anbau 
an schon vorhandenen bisher unbebauten Straßen und Straßenteiler 
von dem Unternehmer der neuen Anlage oder von den angrenzender 
Eigentümern — von letzteren sobald sie Gebäude an der neuen Straße 
errichten — die Freilegung, erste Einrichtung, Entwässerung und Be
leuchtungsvorrichtung der Straße in der dem Bedürfnisse entsprechenden 
Weise beschafft, sowie deren zeitweise, höchstens jedoch fünfjährige Unter
haltung, bezw. ein verhältnismäßiger Beitrag oder der Ersatz der zu 
allen diesen Maßnahmen erforderlichen Kosten geleistet werde. Zu 
diesen Verpflichtungen können die angrenzenden Eigentümer nicht für 
mehr als die Hälfte der Straßenbreite, und wenn die Straße breiter 
als 26 Meter ist, nicht für mehr als 13 Meter der Straßenbreite 
herangezogen werden.

Bei Berechnung der Kosten sind die Kosten der gesamten Straßen
anlage und bezw. deren Unterhaltung zusammen zu rechnen und den 
Eigentümern nach Verhältnis der Länge ihrer, die Straßen berührenden 
Grenze zur Last zu legen. . L tL .

Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen innerhalb der 
Grenze vorstehender Vorschrift sestzusetzen. Bezüglich seiner Bestätigung, 
Anfechtbarkeit und Bekanntmachung gelten die im § 12 gegebenen 
Vorschriften.

Für die Haupt- und Residenzstadt Berlm bewendet es bis zu dem 
Zustandekommen eines solchen Statuts bei den Bestimmungen des 
Regulativs vom 31. Dezember 1838.

§ 16. Gegen die Beschlüsse des Kreisausschusses steht dem Be
teiligten in den Füllen der §§ 5, 8, 9 die Beschwerde bei dem Bezirks
rate«) innerhalb einer Präklusivfrist von einundzwanzig Tagen') zu.

°) Gemäß § 121 L.-V.-G. der Bezirksausschuß.
’) Nach 8 51 L.-V.-G. beträgt die Frist zwei Wochen.



7
In den Falten, m denen es sich um Wiederbebauung ganzer durch 

Brand oder andere Ereignisse zerstörter Ortsteile handelt, stritt an die 
Stelle dieser Präklusivfrist eine solche von einer Woche^).

§§ 17 und 18 sind aufgehoben durch § 146 des Zust.-Gesetzes vom
1. August 1883.

§ 19. Alle den Bestimmungen dieses Gesetzes entgegenstehenden 
allgemeinen und besonderen gesetzlichen Vorschriften werden hierdurch 
airsgehoben.

Alle Bestimmungen der im Verwaltungswege erlassenen Bau
ordnungen, sonstigen polizeilichen Anordnungen und Ortsstatuten, 
welche mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Widerspruch stehen, 
treten außer Kraft.
_„r § 20. Der Minister der öffentlichen Arbeiten wird mit der Aus
führung dieses Gesetzes beauftragt.

2. Ministerialverfügung vom 23. Dezember 1896, 
betr. die Feststellung der Flnchtlinienpläne auf Grund des Straßen- 

nud Baustuchtengesetzes (Min.-Bl. 1897 S. 15).
Wiederholt ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß die Be- 

der Vorschriften des Erlasses vom 15. Dezember 1882 
(M.-Bl. 1883 S. 13; E.-V.-Bl. 1883 S. 125) aus Schwierigkeiten ge- 
kotzn.l t weil den Behörden denen, gemäß § 6 des Gesetzes vom
2. ^ulr 18/0 (G.-S. S. 561), betr. die Anlegung und Veränderung 
von Straßen und Platzen m Städten und ländlichen Ortschaften, ber 
der. Festsetzung von Fluchtlinien die Wahrung von Staatshvheitsrechten 
obliegt, nicht ausreichende Gelegenheit hierzu gegeben worden ist.

Aàt der Absicht des Gesetzes steht es nicht im Einklänge, wenn 
der Plan zu jedermanns Einsicht offengelegt (§ 7) und über die 
infolgedessen. erhobenen Einwendungen (§ 8) im Beschlußversahren 
entschieden wird, bevor der Bestimmung des § 6 Genüge geschehen ist. 
Zusbesondere kann ein Plan als ziir Offenlegung reif nicht erachtet 
werden, trt welchem die in Ausübuiig der Staatsh ohcitsrechte aus 

4 und 14 des Gesetzes über die Eifenbahnunternchmungen vom
3. Aovember 1838 geltend zu machenden Bedürfnisse des Eifenbahn-

Betriebes (vgl. Endurteil des Oberverwaltnngsgerichts vom
3. Marz 1883 Bd. 9 S. 393) unberücksichtigt geblieben silid.

Um den hieraus eiitstehenden Unzuträglichkeiten durch die recht- 
zeiUge Anwendung der Grundsätze des Erlasses vom 15. Dezember 1882 
Jnl-Vl wirksam vorzubeugen, sind die unterstellten Ortspolizei-
behorden dahin mit Weisung zu versehen, daß sie vom Standpunkt 
à „polizeilichen Interessen erst dann zu einem Fluchtlinieiiplane 
Stellung zu nehmen und dem Gemeindevorstande eine — zustimmende 
oder die Zustimmung versagende — Erklärung gemäß § 5 des Gesetzes 
abzugeben haben, wenn seststeht, daß der Plan auf Gruiid von Staats
hoheitsrechten gemäß § 6 nicht beanstandet wird. Zugleich ist den 
Ortspolizeibehörden in Erinnerung zu bringen, daß sie die beteiligten 
Behörden nach Maßgabe des § 6 rechtzeitig zu benachrichtigen haben

8) Die einwöchige Präklusivfrist existiert nicht mehr.



und zwar auch dann, wenn es ihnen zweifelhaft erscheinen sollte, ob 
die Dorausfetzungen des § 6 gegeben feien, da die Ortspolizeibehorden 
nicht wohl endgültig darüber entscheiden können, ob der Plan die 
Geltendmachung von Staatshoheitsreckiten notwendig mache.

3. Ministerialverfügung vom 29. Juni 1902, betr. die Feststellung 
der Fluchtlinienpläne auf Grund des Straßen- und Baufluchten

gesetzes (Min.-Bl. S. 139).
In dem auf Grund des § 20 des Straßen- und Baufluchtengesetzes 

vom 2. Juli 1875 ergangenen Erlasse des mitunterzeichneten Ministers 
der öffentlichen Arbeiten vom 23. Dezember 1896, betreffend die Be
achtung und Ausführung des § 6 dieses Gesetzes (Min.-Bl. 1897 S. la) 
war angenommen worden, daß es, sofern em Fluchtümenplan aus 
Grund von Staatshoheitsrechten von dem gemäß § 6 des Gesetzes von 
der Ortsvolizeibehörde zu benachrichtigenden Behörden beanstandet 
werden sollte den beteiligten Staatsbehörden und Gemeindevorständen 
im Wege der Verständigung, äußerstenfalls unter Anrufung der zu
ständigen Aufsichtsbehörden, regelmäßig gelingen werde, durch Herbei
führung einer Übereinstimmung deS Fluchtlmienplanes mit den 
Anlagen und Plänen von Eisenbahnen, Festungen usw. die wider
streitenden öffentlichen Interessen miteinander auszugleichen. Von 
hipîptrr (SpîirhtShnnfte aus war den Ortsvolneibehörden die dort an-

liti von den im 8 5 des Gesetzes genannten Aückstchten abhängig ist.



Örtspolizeibehörde den gemäß § 6 beteiligten Behörden sofort Mit
teilung zu machen. Für den Fall, daß diese zur Wahrung der von 
ihnen zu vertretenden öffentlichen Interessen die Kommunalaufstchts- 
behörden anrufen sollten, werden die letzteren, hierdurch angewiesen, 
unverzüglich unter Vorlage der Vorgänge an die zuständigen Report- 
ininister bem § 5 Abs. 1 des Gesetzes entsprechende Er

klärung abgeben zu können, habe:: sich die. Ortspollzerbehörden ge
gebenenfalls durch Benehmen mit der beteiligten Staatsbehörde oder 
dem Gemeindevorstande über den jeweiligen Stand der Sache in 
Kenntnis zu erhalten. , ...

Es darf indessen auch künftig angenvinmen werden, daß die auf 
Grund des § 6 anzuknüpfenden Verhandlungen die Ausgleichung be
stehender Gegensätze und die Abgabe einer Erklärung gemäß § 5 in 
der Regel ohne übermäßigen Zeitverlust ermöglichen werden, zumal 
den Gemeindebehörden gegen jede unbegründete Verzögerung der Sache 
durch die beteiligte Staats- oder Ortspolizeibehörde die Beschwerde an 
die vorgesetzte Instanz offen steht..

Die wünschenswerte Beschleunigung emer von der Vorschrift vcy 
§ 6 betroffenen Planfeststellung wird sich. übrigens dadurch am besten 
erreichen lassen, daß allen späteren Auseinandersetzungen infolge der^ 
Vorschrift des § 6 durch frühzeitiges Einvernehmen der Behörden vor- : 
gebeugt wird. Den Gemeindevorstünden ist daher anzuempsehlen, daß 
sie bereits bei der ersten Ausstellung der Pläne, und zwar tunlichst 
frühzeitig, sich unmittelbar mit den beteiligten Staatsbehörden über 
die Gestaltung dieser Pläne verständigen, damit den Ortspolizeibe- 
Hörden demnächst nach Möglichkeit nur Pläne, zur Zustimmung vor
gelegt werden, gegen die wegen ihrer Übereinstimmung mit den öffent
lichen Interessen ein Einspruch aus Grund des § 6 nicht zu erwarten 
ist. Den Eisenbahnbehörden ist die tunlichst schnelle und entgegen
kommende Erledigung derartiger Anträge der Gemeindevorstände zur 
Pflicht gemacht worden. . , , '

Endlich wird aber auch da, wo die Ausgleichung widerstreitender 
öffentlicher Interessen noch aus Grund des § 6 in Frage kommt, aber 
wegen anzustellender Untersuchungen oder in der Sache selbst liegender 
Schwierigkeiten voraussichtlich längere Zeit erfordern wird, in Er
wägung zu ziehen sein, ob nicht nach Anhörung der beteiligten Staats
behörde der kollidierende Planteil zur besoiideren Feststellung ausge
schieden und zunächst nur für den übrigen Plan die ortspolizeiliche 
Zustimmung nachgesucht werden kann.

Es wird ersucht, auch auf die Anwendung dieses Mittels zur Be
schleunigung der Planfeststellung hinzuwirken. Die Nachgeordneten 
Behörden sind mit Anweisung zur Beachtung dieses Erlasses 31t versehen.

Abschrift des an die Königlichen Eisenbahndirektionen und die 
Herren Eisenbahnkommissare gerichteten Erlasses (Anlage a) ist zur 
Kenntnis beigefügt.

Berlin, den 29. Juni 1902.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

Der Minister des Innern.
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Ler nachstehende (vorabgedruckte) Erlaß wird den Königlichen 
Elsenbahndirektionen und den Königlichen Eisenbahnkominissaren mit 

àch^sung zur Kenntnis gebracht, in allen Fällen, in denen ein 
^Ulcyrlimenplan mit Eisenbahnanlagen oder -Plänen int Widerspruche 

t VnC's ber Anzeige an die Ortspolizeibehörde, die im Hinblick 
Pui ^Te ^ach § 5 obliegende weitere Verpflichtung über den Gang 
ier. Verhandlungen stets auf dem laufenden zu erhalten ist, dem Te- 
metndevorstande von der Sachlage Mitteilung zu machen und nicht, 

• m«v etnem geschehen, diesem das weitere zur Herbeiführung 
einer Änderung des Planes zu überlassen, sondern, unbeschadet der 
M?LEî^î^?^.chteMattung, ohne Verzug zur Ausgleichung des 
h?rb(Sn !" Jî m Verhandlung zu treten. Auch ist Anträgen 
^àelndevorstande auf Verständigung über neue Bebauungspläne 
zu entsprechen ^Dtt bor ober bet ihrer ersten Aufstellung jedereitz 

mit den Gemeindevorständen zu führenden Verhandlungen 
sowie etwaige Berichterstattungen smd nach Möglichkeit zu bescklcu- 
mgen, um das nach §§ 7, 8 des Gesetzes stattfindende Verfahren nicht 
ohne zwingende Grunde aufzuhalten. ’

Sofern ein Gemeindevorstand sich gegen die notwendige Aus- 
gletchung von Kollisionen ablehnend verhalten, trotzdem aber auf der 
Erteilung der ortspolizeilichen Zustimmung gemäß § 5 des Gesetzes 
b(Wen sollte, ist ohne Zeitverlust die Kommunalaufsichtsbehörde ân- 
Zurufen und gleichzeitig unter Vorlage der Pläne hierher zu berichten.

Berlin, den 29. Juni 1902.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

4. Vorschriften für die Aufstellung von Fluchtlinien und Vevarnrirgs- 
Plänen vom 28. Mai 1876 (M.-Bl. S. 133).

Auf (Sirunb feeä § 20 des Gesetzes, betreffend die Anlegung von 
Straßen und Platzen ui Städten und ländlichen Ortschaften vont 

aSl J < lGef.-S. S. 561 ff.) werden zur Herbeiführung eines zweck- 
entsprecheiideil und möglichst gleichförmigen Verfahrens bei FestsetziUlg 
von Fluchtlinien, Jotvie zur Beschaffung genügender Grundlagen für 
die Beurteilung der Zweckmäßigkeit der beabsichtigten Fluchtlinien- 
Feftsetzung nachstehende Ausführungsvorschriften erlassen.

Allgemeine Bestimmungen.
§ l. Für die Festsetzung von Fluchtlinien (§§ 1 bis 4 des Gesetzes 

dom 2. Juli 1875) sind der Regel nach und soweit nicht nachstehend 
(8 13) Ausnahmebestimmungen getroffen werden, folgende Vorlaaen 
zu machen. b

I. SituationsPläne und zwar
a) Fluchtlinienpläne, sofern es um die Festsetzuiig von Flucht- 

linien bei Anlegmig oder Veränderung von einzelnen 
Straßen oder Straßenteilen sich handelt;
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b) Bebauungspläne, sofern es um die Festsetzung von Flucht

linien für größere Grundflächen und ganze Ortsteile sich 
handelt;

c) Ubersichtspläne.
II. Höhenangaben. Hierunter werden verstanden:

a) Längenprofile;
b) Querprofile;
c) Horizontal-Kurven und Höhenzahlen in den Situations

plänen.
III. Erläuternde Schriftstücke.

§ 2. Diese Vorlagen sollen:
A. den gegenwärtigen Zustand;
B. den, Zustand, welcher durch die nach Maßgabe der beab

sichtigten Fluchtlinienfestsetzung erfolgende Anlegung von 
Straßen und Plätzen herbemeführt werden soll,

klar und bestimmt darstellen.
Dieselben, müssen durch einen vereidigten Feldmesser ausgenommen 

oder als richtig bescheinigt und durch einen geprüften Baumeister oder 
einen, im, Kommunaldienste angestellten Baubeamten, durch welche die 
Rrchtigkeit der Aufnahme gleichfalls bescheinigt werden kann, mindestens 
unter der Mitwirkung eines solchen bearbeitet und dementsprechend 
unterschriftlich vollzogen sein.

A. Darstellung dös gegenwärtigen Zustandes.
I. Situationspläne.

§ 3. Der Maßstab, in welchem die Situationspläne (Fluchtlinien- 
und Bebauungspläne) entworfen werden, darf in der Regel nicht kleiner 
sein als 1:1000. Zusammenhängende Straßenzüge sind im Zusammen
hänge zur Darstellung zu bringen. Erhalten infolgedessen größere 
Bebauungspläne eine für ihre Benutzung unbequeme Ausdehnung 
(§ 12), so darf für dieselben zwar ein kleinerer Maßstab, bis 1:2500, 
angewendet werden, es ist in diesem Falle aber für jede Straße, deren 
Fluchtlinien festgesetzt werden sollen, ein besonderer Fluchtlinienplan 
im Maßstabe von mindestens 1:1000 beizubringen.

Jedes Projekt erfordert die Beifügung eines Übersichtsplanes, für 
welchen ein vorhandener gedruckter oder gezeichneter Plan oder auch 
ein Auszug aus einem solchen verwendet werden kann.

§ 4. Durch die Situationspläne soll das in Betracht zu ziehende 
Terrain mit seinen Umgebungen in solcher Ausdehnung dargcstellt 
werden, daß die im Interesse des Verkehrs, der Feuersicherheit und 
der öffentlichen Gesundheit zu stellenden Anforderungen (§ 3 des 
Gesetzes vom 2. Juli 1875) ausreichend beurteilt werden können.

Alle vorhandenen Baulichkeiten, Straßen, Wege, Höfe, Gärten, 
Brunnen, offene und verdeckte Abwässerungen rc., ferner alle Ge- 
markungs-, Besitzstands- und Kulturgrenzen müssen in den Plänen 
mit schwarzen Linien dargestellt und, soweit es zur Deutlichkeit er
forderlich, mit charakterisierenden Farben, jedoch nur blaß angelegt 
fein. In die Situationspläne sind ferner die Nummern oder sonstigen 
Bezeichnungen, welche die einzelnen Grundstücke im Grundbuche, be-
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Arehuttgsweise luo Grundbücher nicht vorhanden sind im Grundsteuer
raralter, fuhren und die Namen der Eigentümer einzuschreiben

/»uf den gegenwärtigen Zustand bezüglichen Schriftzeichen und 
Zahlen sind schwarz zu schreiben. Jeder Plan ist mit der geographischen 
Nordlmie und einem Maßstabe zu versehen. VH 1

IT. Höhenangaben.
§ 5' Die Höhenangaben müssen sich aus einen speziell zu bezeich- 

nenden, möglichst allgemein bekannten festen Punkt, etwa aus den 
euies in der Nähe befindlichen Pegels, am besten auf den 

^iîtelpunkt des Amsterdamer Pegels beziehen und ausschließlich in 
positiven Zahlen erscheinen. 1 p

Von jeder in einem Fluchtlinien- oder Bebauungsplan projektierten 
Straße ist, insoweit nicht nach den Ausnahmebestimmungen des § 13 
davon abgesehen werden darf, ein Längenprofil im Längen-Maßstabe 
des dazu gehörigen Situationsplanes und im Höhenmaßstabl' 1 -100 
beizubringen.

Die Linie des in der Regel durch die Mitte des Straßendammes 
zu legenden und in Stationen von je 100 Meter Länge mit den 
erforderlichen Zwischenstationen von mindestens je 50 MeterEntfirnuna 
einzuteilenden Nivellementszuges ist mit ihrer Stationieruiig 'in den 
zugehörigen SituationSplänen rot punktiert anzugeben.

Wo erhebliche Änderungen in der Terrainoberfläche in Aussicht 
genommen werden,. oder wo naheliegende Gebäude, Mauern, abgehende 
Wege usw. eine besondere Berücksichtigung verlangen, sind Querprofile 
aufzunehmen. Diese sind in einem Maßstabe, der nicht kleiner als 
1:250 sein darf, zu zeichnen und zur Numerierung, sowie zu dem 
Ordinate des Längeprofils übersichtlich in Beziehung zu bringen. Sind 
dieselben nicht rechtwinklig zum Hauptnivellement ausgenommen, so 
ist ihre Lage auch im SituationsPlane anzugeben.

In den Bebauungsplänen ist außerdem bei hügeligem oder ge
birgigem Terrain aus Grund eines Nivellementsnetzes die Gestaltung 
der Terranwberfläche durch Horizontalkurven in Höhenabständen von 
je 1 bis 5 Meter mittelst schwarz punktierter Linien und beigeschriebener 
Höhenzahlen übersichtlich darzustellen.

Alle Höhenzahlen werden in Metern angegeben und auf zwei 
Dezimalstellen abgerundet.

§ 6. Aus den Hühenangaben muß die Höhenlage sowohl der 
vorhandenen Straßen und Wege, als auch ihrer Umgebungen in solcher 
Ausdehnung hervorgehen, daß die Forderungen des Verkehrs und der 
zukünftigen Entwässerung, nicht minder die Bedingungen einer etwaigen 
späteren Fortsetzung vollständig beurteilt werden können.

Die höchsten und niedrigsten Stände aller Gewässer, welche auf 
die projektierten Anlagen von Einstuß sein können, sowie vorhandene 
Fachbäume und Pegel, insbesondere die Grundwasserstände, soweit 
deren Ermittelung bereits ausgesührt ist oder im speziellen Falle not
wendig erscheint, die Tiefen der etwa vorkommenden Moore oder 
sonstiger, die Straßenanlegung benachteiligender Bodenschichten, die 
Türschwcllen der vorhandenen Gebäude, die Schienenhöhe naheliegender 
Eisenbahnen usw-, ebenso alle Festpunkte, an welche das Nivellement 
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angeschloffen worden, müssen in ben Profilen vollständig bezeichnet 
sein. In denselben werden die Wasserspiegel blan ausgezogen und 
beschrieben, dagegen alle sonstigen bestehenden Gegenstände, mäst 
minder die Ordinaten in schwarzer Farbe und Schrift angegeben, die 
Terrainlinien braun unterwaschen, die Bodenschichten mit charakteri- 
sierenden Farben angelegt.

B. Darstellung des Zustandes, welcher durch die nach Maßgabe 
der beabsichtigten Fluchtlinien - Festsetzung erfolgende Anlegung 

von Straßen und Plätzen herbeigefnhrt werden soll.
Allgemeines.

§ 7. Die Aufstellung der Projekte bedingt eine sorgfältige Er
wägung des gegenwärtig vorhandenen, sowie des in der näheren 
Zukunft voraussichtlich eintretenden öffentlichen Bedürfniffes unter 
besonderer Berücksichtigung der in dem § 3 des Gesetzes vom 2. Juli 
1875 hervorgehobenen Gesichtspunkte.

Im Interesse der Förderung der öffentlichen Gesundheit und 
Feuersicherheit ist auch auf eine zweckmäßige Verteilung der öffentlichen 
Plätze, sowie der Brunnen Bedacht zu nehmen.

Betreffs der Straßenbreiten empfiehlt es sich, bei neuen Straßen
anlagen die Grenzen, über welche hinaus die Bebauung ausge
schlossen ist:

a) bei Straßen, welche als Hauptadern des Verkehrs die Ent
wickelung eines lebhaften und durchgehenden Verkehrs erwarten 
lassen, nicht unter 30 Meter;

b) bei Nebenverkehrsstraßen von beträchtlicher Länge nicht unter 
20 Meter;

c) bei allen anderen Straßen nicht unter 12 Meter
anzunehmen. . . .

Bei den unter a und b bezeichneten Straßen ist ein Längengesalle 
von nicht mehr als 1:50 bezw. von 1:40, bei Rinnsteinen ein solches 
von nicht weniger als 1:200 nach Möglichkeit anzustreben.

Besonderes. I. Situationsplüne.
§ 8. Die anzulegenden oder zu verändernden Straßen und Plätze 

sind in dem Übersichtsplane mit roter Farbe deutlich zu bezeichnen.
In die Situationspläne sind die projektierten Baufluchtlinien mit 

kräftigen zinnoberroten Strichen einzutragen. Fallen dieselben mit den 
Straßenfluchtlinien nicht zusammen, so sind die letzteren mit minder 
kräftigen Strichen auszuziehen und ist der Raum zwischen beiden blaß
grün anzulegen. Die projektierten Rinnsteine werden durch scharfe 
dunkelblaue Linien, verdeckte Abwässerungen punktiert, unter Bezeichnng 
der Gefüllrichtnng mittelst blauer Pfeile, angedeutet, die Straßen und 
öffentlichen Plätze blasrvt, diejenigen Straßenseiten, welche nicht be
baut werden sollen, grün angelegt. Vorhandene Gebäude oder Teile 
derselben, welche bei der späteren, nach Maßgabe der Fluchtlinienfest
setzung erfolgenden Freilegung nicht beseitigt zu werden brauchen, sind 
in ihren charakterisierenden Farben dunkler anzulegen, als die abzu
brechenden.
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. . Dre Namen, Nummern oder sonstigen Bezeichnungen der pro- 
jektrerten Straßen und Plätze, ingleichen die Breiten derselben, werden 
nut zmnoberroten Schriftzeichen und Zahlen in die Situationspläne 
cmgeschrieben. r

II. Höhen-Angaben.
§ 9. In den Längenprofilen werden die projektierten Höhenlagen 

der Straßenzüge, speziell die.Kronlinien der künftigen Straßenbefestigung 
mrt zmnoberroten Linien ausgezogen und die Aufträge blaßroß die 
Abträge grau angelegt. In dieselben sind ferner die Brücken, Durch
lässe, untenrdrschen Wasserabzüge 2c. unter Angabe der lichten Weiten 
und Höhen emzutragen. In allen Brechpunkten der Gefälle, an sämt- 
Irchen Kreuzungs- oder Abzweigungspunkten von Straßen und an sonst 
charakteristischen Stellen werden die betreffenden Ordinaten zinnoberrot 
ausgezogen und mit den zugehörigen Zahlen ebenso beschrieben. Da- 
Sw Falten dre auf dre Abwässerung bezüglichen Höhenzahlen die

Die Längen der Straßenzüge von einem Brechpunkte des Gefälles 
bis zum nächstfolgenden werden zusammen mit der Verhältniszahl des 
Gefälles in zinnoberroter Farbe über das Profil, die Namen, Nummerii 
oder sonstigen Bezeichnungen der Straßen übereinstimmend mit dem 
Situationsplane über oder unter dasselbe geschrieben.

Wenn zu einem Situationsplane mehrere Längenprofile gehören, 
so ist aus eine deutliche und übereinstimmende Bezeichnung der An- 
fchlußpunkte unter schärferer Hervorhebung der Anschluß-Ordinaten 
zu achten.

§ 1.0. Von jeder Straße, deren Fluchtlinien festgesetzt werden 
sollen, sind mindestens so viele Querproftle zu entwerfen, wie dieselbe 
von einander abweichende Breiten enthält. Wo die im § 5 angegebenen 
besonderen Verhältnisse obwalten, sind die Querprofile entsprechend zu 
vermehren und zu erweitern.

Die graphische Behandlung der Querprofile entspricht derjenigen 
der Längenprofile. 11

III. Erläuternde Schriftstücke.
§ 11- Den Fluchtlinien- und Bebauungsplänen sind schriftliche 

^^làerungen berzufügen, in welchen unter Darlegung der bisherigen 
Beschaffenheit, Benutzungsart und Entwässerung des zu bebauenden 
Terrams und der Veranlassung zur Ausstellung des Projekts die be
züglich^ der Lage, Breite und sonstigen Einrichtung der Straßen, der 
Entwässerung derselben re. beabsichtigten Anordnungen zu beschreiben 
und, wo es erforderlich ist, eingehend zu niotivieren sind.

Dem Erlüuterungsbericht sind beizufügen:
1. Ein Straßenverzeichnis, d. i. eine tabellarisch geordnete Ilbersicht 

der Straßen und Plätze, welche verändert, verlängert oder neu 
angelegt werden sollen.

In das Verzeichnis sind auszunehmen:
a) die Namen. Nummern oder sonstigen Bezeichnungen,
b) die Breiten jeder Straße Zwischen den Bauflucht- bezw. 

den Straßenfluchtlinien,
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c) die Gefällverhältnisse uiib Längenausdehnung der Straßen 
nach ihren verschiedenartigen Abschnitten und im ganzen.

2. Ein Vermessungsregister des von der Festsetzung der neuen Flucht
linien betroffenen Grundeigentums.

Dasselbe muß gleichfalls tabellarisch geordnet, unter an
gemessener Bezugnahme aus den SituationsPlan und das Straßen- 
verzerchnis enthalten'

a) den Namen, Wohnort re. des beteiligten Eigentümers,
b) die Nummer oder sonstige Bezeichnung, welche das Grund

stück im Grundbuche bezw. im Grundsteuerkataster führt,
c) die Größe der zu Straßen und Plätzen für den öffentlichen 

Verkehr abzutretenden Grundflächen.
d) deren Benutzungsart,
e) die Bezeichnung und Beschreibung der vorhandenen Ge

bäude oder Gebäudeteile, welche von einer Straßen- oder 
Baufluchtlinie getroffen werden oder sonst zur Freilegung 
derselben beseitigt werden muffen,

f) die Größe der Restgrundstücke,
g) die Angabe, ob dieselben nach den baupolizeilichen Vor

schriften des Ortes noch zur Bebauung geeignet bleiben 
oder nicht.

§ ,12. Die Zeichnungen und Schriftstücke sind nicht gerollt, viel
mehr in einer Mappe oder in aktenmäßigem Formate zur Vorlage zu 
bringen. Den einzelnen Plänen, welche auf Leinwand zu ziehen, 
mindestens aber mit Band einzufaffen find, ist kein größeres Format 
als dasjenige von 0,50 zu 0,66 Meter zu geben und sind dieselben 
erforderlichenfalls klappenartig aneinander zu fügen.

Ausnahme-Bestimmungen.

§ 13. Die beizubringenden Vorlagen können auf einen Situations
plan mit den erforderlichen Erläuterungen beschränkt bleiben:

a) bei einer einfachen Regulierung oder Veränderung vorhandener 
Straßen, mit der eine Veränderung in der Höhenlage des 
Straßendammes nicht verbunden ist;

b) bei einer nicht erheblichen Erweiterung ländlicher Ortschaften 
und kleiner Städte, die nicht in unmittelbarer Nähe großer 
Städte liegen, fofern die Erweiterung nicht zu größeren 
Fabrikanlagen, zu Eisenbahnhösen, Begräbnisstätten oder 
sonstigen Anlagen, die aus die Feuersicherheit, die Verkehrs
verhältnisse und die öffentliche Gesundheit von Einstuß sein 
können, in Beziehung stehen;

c) bei einer Fluchtlinienseftsetzung, die wegen besonderer Dringlich
keit schleunig zu erfolgen hat und für die nach dem über
einstimmenden Urteile des Vorstandes und der Vertretung 
der Gemeinde, sowie der Ortspolizeibehörde die Beibringung 
ausführlicherer Vorlagen entbehrlich erscheint.

Außerdem bleibt es derjenigen Behörde, welche zunächst über die 
Fluchtlinienfestsetzung zu befinden hat, Vorbehalten, in sonstigen, be
sonders motivierten Fällen die Vereinfachung der Vorlagen ausnahms? 



— 16

weise für zulässig zu erklären und zu Bestimmen, welche Teile der 
vorstehenden Vorschriften (§§ 1-12) unausgeführt bleiben dürfen.

In allen tiefen Ausnahmefällen, einschließlich der unter », b 
und c aufgeführten, kann von den Behörden, die über die Fluchtlinien- 
festseßung nach dem Gesetze vom 2. Juli 1875 zu beschließen haben, 
in sedem Stadium des Verfahrens die weitere Vervollständigung der 
Vorlagen nach Maßgabe der in den §§ 1—12 gegebenen Vorschriften 
gefordert werden.

Berlin, den 28. Mai 1876.
Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

B. Erhaltung und Neuerrichtung von Gebäuden 
und Ansiedlungen, An- und Ausbauten.

1. Allgemeines Landrecht.
Teil I. Titel 8.

§ 36. Noch weniger dürfen ohne dergleichen Erlaubnis ft Gebäude 
in den Städten, ft die an Straßen oder öffentliche Plätze stoßen, zerstört 
oder vernichtet werden.

§ 37. Dergleichen Gebäude muß der Eigentümer, soweit es zur 
Erhaltung der Substanz und Verhütung alles Schadens und Nachteils 
für das Publikum notwendig ist, in baulichem Stande unterhalten?)

§ 38. Vernachlässigt er diese Pflicht dergestalt, daß der Einsturz 
des ganzen Gebäudes oder eine Gefahr für das Publikum zu besorgen 
ist so muß die Obrigkeit ihn zur Veranstaltung der notwendigen Repa
ratur innerhalb einer nach den Umständen zu bestimmenden billigen 
Frist allenfalls durch Zwangsmittel anhalten. . ,

§ 39. Sind diese fruchtlos, so ist die Obrigkeit den notwendigen 
Bau aus feine Kosten zu veranstalten berechtigt.

§ 40. Kann oder will er die Kosten nicht herbeischaffen, so kann 
die Obrigkeit dergleichen Gebäude zum öffentlichen Verkaufe aus
bieten, ft

1) Nämlich der Erlaubnis der Ortspolizeibehörde.
2) Die Vorschrift gilt gemäß § 60 auch für das platte Laud.
3) Reichsstr.-Ges.-B. § 367 Ziffer 13 und § 368 Ziffer 4.
4) Vgl. Ausführungsgefetz zum Reichsgesetz über die Zwangs- 

Versteigerung und die Zwangsverwaltung vom 23. September 1899 
lG.-S. S. 291).

Art. 28. Auf den Verkauf eines Grundstücks nach den §§ 40, 58, 60 Teil I 
Tit 8 des Allgemeinen Landrechts finden die Vorschriften, die für die Zwangs
versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung gelten, entsprechende Anwendung, 
soweit stch nicht aus den Artikeln 29—32 em anderes ergibt.

Art. 29. Antragsberechtigt ist die Ortspolizeibehörde.
Der Antrag soll das Grundstück, den Eigentümer und du ^aßachen 

bezeichnen, welche das Recht zur Stellung des Antrags begründen. Die Vor
schriften des Art. 24 finden entsprechende Anwendung.
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§ 41. Dem Käufer eines solchen Gebäudes muß allemal die 
Wiederherstellung desselben zur Bedingung gemacht werden.

§ 42. Das außerdem erlegte Kaufgeld kommt dem bisherigen 
Eigentümer oder dessen Gläubigern gute. .

§ 43. Doch muß davon dasjenige, was die Obrigkeit etwa schon 
aus einstweilige Veranstaltungen zur Abwendung dringender Gefahr 
hat verwenden müssen, zuvor abgezogen werden.

§ 44. Findet sich kein Käufer, so müssen die aus dem Grundstücke 
versicherten Gläubiger über die Mittel zur Erhaltung und Wieder
herstellung des Gebäudes vernommen werden.

§ 45. Können diese sich darüber nicht vereinigen, so muß das 
Gebäude demjenigen unter chnen, welcher außer der Wiederherstellung 
desselben die vorteilhaftesten Bedingungen sür seine Mitgläubiger und 
Eigentümer anbietet, zugeschlagen werden.

§ 46. Will auch kein Gläubiger das Gebäude als Meistbietender 
erstehen, so ist der erste unter ihnen den Zuschlag gegen die bloße 
Übernahme der Wiederherstellung zu verlangen berechtigt.

§ 47. Will dieser von seinem Rechte keinen Gebrauch machen, 
so geht dasselbe aus die folgenden, immer nach Ordnung der 
Priorität, über.

§ 48. Will keiner von den Gläubigern die Wiederherstellung des 
Gebäudes übernehmen, so muß dasselbe der Kämmerei des Orts zuge
schlagen werden.

§ 49. Der Magistrat ist alsdann berechtigt, dergleichen Gebäude 
einem jeden unter der Bedingung des zu vollführenden Baues als sein 
freies Eigentum zu überlassen.

§ 50. Solange jedoch der wirkliche Zuschlag an einen solchen 
dritten Übernehmer noch nicht erfolgt ist, behält der bisherige Eigen
tümer, sowie jeder Gläubiger desselben das Recht, sich annoch zur 
Ausführung des Baues zu melden.

§ 51. Doch müssen in einem solchen Falle der Eigentümer oder 
der Gläubiger, welche dem Zuschläge an einen dritten widersprechen 
wollen, der Obrigkeit wegen wirklicher Vollführung des Baues genüg
same Sicherheit sofort nachweifen.

§ 52. Unter übrigens gleichen Umständen hat der Eigentümer 
vor dem Gläubiger den Vorzug.

Art. 80. Der Anspruch aus Ersatz der im § 43 Teil I Tit. 8 des Allge
meinen Landrechts bezeichneten Verwendungen gewährt ein Recht aus Befriedigung 
aus dem Grundstücke vor allen anderen Ansprüchen.

Art. 31. Die Vorschriften über das geringste Gebot finden leine An- 
Wendung.

Das Gericht hat die Übernahme der Wiederherstellung des Gebäudes von 
Amtswegen als Versteiaerungsbedingung zu bestimmen.

Art. 32. Angebote nach den §§ 45—47 Teil I Tit. 8 des Allgemeinen 
Landrechts sind nur zu berücksichtigen, wenn sie im Versteigerungstermine geltend 
gemacht werden.

Bleibt die Versteigerung ergebnislos, so ist der Zuschlag nach Maßgabe der 
§§ 45—48 des bezeichneten Titels zu erteilen. Die Beschwerde gegen die Ent- 
scbeidung über den Zuschlag kann auch aus die Verletzung einer dieser Vorschriften 
gestützt werden.

2
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, § 53. Wenn in den Fällen der §§ 46, 47 und 50 das Gebäude 
Emem der Gläubiger zugeschlagen wird, so verlieren die übrigen, und 
wenn dasselbe in dem Falle des § 48 der Kämmerei anheimsällt, so 
verlieren alle Gläubiger ihr Recht an dergleichen Grundstück.

§ 54. Wenn also bei dem durch den Magistrat nach § 49 ver
anstalteten Zuschläge außer der Übernahme der Wiederherstellung noch 
andere Vorteile bewilligt werden, so kommen dieselben der Kämmerei 
zu statten.

§ 55. Dagegen wird aber auch der bisherige Eigentümer von der 
Zeit an, wo er nach § 48 das Gebäude der Kämmerei lassen und sich 
aller ferneren Nutzung desselben begeben muß, von der weiteren Ent
richtung der daraus haftenden dinglichen Lasten frei.

§ 56. Kann auch durch die Veranstaltungen des Magistrats der
gleichen verfallenes Gebäude nicht wieder hergestellt werden, so ist bei 
fortdauernder Gefahr, für das Publikum dre Obrigkeit selbiges ab
brechen und die Materialien an den Meistbietenden verkaufen zu lassen 
berechtigt.

§ 57. Das daraus gelöste Geld aber kommt der Kämmerei, welche 
bisher die notwendigen Unterhaltungskosten hat hergeben müssen, zu 
statten.

§ 58. Was §§ 36 ff. von verfallenen städtischen Gebäuden ver
ordnet ist, gilt auch von solchen, die durch Feuer oder anderes Unglück 
zerstört worden, wenn der bisherige Eigentümer dieselben innerhalb 
einer von der Obrigkeit zu bestimmenden Frist nicht wieder Herstellen 
kann oder will.

§ 59. Die für einen solchen Unglücksfall ausgesetzten Feuer- 
fozietüts-Beiträge und andere dergleichen Vergütungen kommen als
dann nicht dem bisherigen Eigentümer oder dessen Konkursmasse, 
sondern dem Übernehmer des Bauplatzes zu statten.

§ 60. Was von städtischen Grundstücken verordnet ist, gilt auch von 
Grundstücken auf dem Lande, die als eigene für sich bestehende Stellen 
oder Nahrungen in die Steuer- oder Lagerbücher eingetragen sind.

§ 61. Wenn also der Eigentümer ein solches Grundstück dergestalt 
in Verfall geraten läßt, daß davon die öffentlichen Abgaben und 
Prästationen nicht mehr entrichtet werden können, so ist die Obrigkeit 
damit ebenso, wie bei den städtischen Grundstücken vorgeschrieben 
worden, zu verfahren berechtigt.

§ 62. Ein gleiches findet statt, wenn der Eigentümer die zum 
Gute notwendig erforderlichen Gebäude, ohne welche dasselbe nicht 
bewohnt oder bewirtschaftet werden kann, eingehen läßt.

§ 63. Doch kann auch in diesen Fällen, bei einem erfolgenden 
Verkaufe dienstpflichtiger Stellen der Grundherrfchast ein zur Ver
setzung der Wirtschaft und Leistung der Dienste untauglicher Besitzer 
nicht aufgedrungen werden.

§ 64. In Fällen, wo städtische Grundstücke der Kämmerei zuge- 
schlagen werden, fallen Rustikalgründe der Obrigkeit des Orts zur 
anderweitigen Besetzung oder Verteilung anheim.

§ 65. In der Regel ist jeder Eigentümer seinen Grund und 
Boden mit Gebäuden zu besetzen oder seine Gebäude zu verändern 
wohl befugt.
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8 66 Doch soll zum Schaden und der Unsicherheit des gemeinen 
Wesens, oder zur Verunstaltung der Städte und öffentlichen Plätze 
kein Bau und keine Veränderung vorgenommen werden.

§ 67. Wer also einen neuen Bau in Städten anlegen will, muß 
davon zuvor der Obrigkeit zur Beurteilung Anzeige machen.

§ 68. Bei der anzustellenden Prüfung muß die Obrigkeit 
zugleich dahin sehen, daß durch eine richtige und vollständige Be
schreibung des abzutragenden Gebäudes nach feiner Lage, Grenzen 
und übrigen Beschaffenheit künftigen Streitigkeiten bei dem Wieder
aufbaue, in Ansehung des Winkelrechts, und sonst möglichst vor
gebeugt werde.

§ 69. Vorzüglich ist eine besondere obrigkeitliche Erlaubnis not
wendig, wenn, es sei in Städten oder aus dem Lande, eine neue Feuer
stelle oder eine alte an einen anderen Ort verlegt werden soll.

§ 70. Bauherrn und Baumeister, welche dieser Vorschrift (§ 69) 
zuwider handeln, haben jeder eine Polizeistrafe von 15 bis 30 Mark 
verwirkt, selbst wenn der Bau an sich untadelhaft befunden werden 
sollte.6)

§ 71. In allen Fällen, wo sich findet, daß ein ohne vorher
gegangene Anzeige unternommener Bau schädlich oder gefährlich für 
das Publikum fei, oder zur groben Verunstaltung einer Straße oder 
eines Platzes gereiche, muß derselbe nach der Anordnung der Obrigkeit 
geändert werden.

§ 72. Findet die Änderung nicht statt, so muß das Gebäude 
wieder abgetragen und alles, auf Kosten des Bauenden, in den vorigen 
Stand gesetzt werden.

§ 73. Bauanlagen auf Straßen, wodurch Gehende, Reitende oder 
Fahrende Beschädigungen ausgesetzt werden, soll die Obrigkeit nicht 
dulden.

§ 74. Niemand darf in Gegenden, die zum Ab- und Zugang deS 
Publikums bestimmt sind, vor seinen Fenstern, oder an seinem Hause 
etwas aufstellen oder aufhängen, durch dessen Herabsturz jemand be
schädigt werden könnte?)

§ 75. Der Übertreter muß das Aufgestellte oder Aufgehängte sofort 
wegzuschaffen angehalten werden und hat überdies eine Geldstrafe bis 
zu 60 Mark oder Haft bis zu vierzehn Tagen verwirkt?)

§ 76. Ohne Erlaubnis der Obrigkeit dürfen Baustellen, die bisher 
besondere Nummern hatten, nicht in eins gezogen werden.

§ 77. Auch die Zugestehung einer solchen Erlaubnis kann, in 
Ansehung der nach den Nummern verteilten oder noch zu verteilenden 
Lasten und Abgaben, weder dem gemeinen Wesen noch anderen Privat
personen zum Nachteile gereichen.

§ 78. Die Straßen und öffentlichen Plätze dürfen nicht verengt, 
verunreinigt oder sonst verunstaltet werden. (Dergl. Gesetz vom
2. Juli 1875.)

§ 79. Besonders darf niemand, ohne ausdrückliche Bewilligung 
der Obrigkeit, einen Kellerhals oder anderes dergleichen Nebengebäude 
aus die Straße zu anlegen.

») Dgl. § 367 Nr. 14 Str.-G.-B. und § 366 Nr. 8 und 9.



20

§ 80. Auch die Einrichtung von Keller- und Ladentüren, welche 
auf die Straße gehen, die Anlegung neuer oder Wiederherstellung ein
gegangener Erker, Löben und auf die Straße hinausgießender Dach
rinnen, die Aussetzung von Wetterdächern und in die Straße hinein sich 
erstreckenden Schildern, sowie die Errichtung von Blitzableitern darf 
nur unter Erlaubnis der Polizeiobrigkeit und nach der von dieser zu 
erteilenden Überweisung vorgenommen werden.

§ 81. Übrigens kann jeder Hauseigentümer den sogenannten 
Bürgersteig, soweit er das Steinpflaster zu unterhalten hat, unter den 
§ 78 bestimmten Einschränkungen nutzen.

§ 82. Nähere Bestimmungen über die §§ 78 bis 81 berührten 
Gegenstände bleiben den besonderen Polizeigesetzen eines jeden Ortes 
Vorbehalten.

2. Verordnung betreffend die Anwendung der in den Städten gel
tenden feuer- und baupolizeilichen Vorschriften bei Gebäuden auf 
solchen zum platten Lande gehörigen Grundstücken, welche innerhalb 
der Städte oder im Gemenge mit städtischen bebauten Grundstücke« 

liegen, vom 17. Juli 1846 (Ges.-S. S. 399).

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen rc. 
verordnen zur Verhütung der Feuersgesahr, welche für die Städte 
daraus entstehen kann, daß bei Gebäuden aus solchen zum platten 
Lande gehörigen Grundstücken, welche innerhalb der Städte oder im 
Gemenge mit städtischen bebauten Grundstücken liegen, die für das 
platte Land und nicht die für die Städte bestehenden feuer- und bau
polizeilichen Vorschriften angewandt werden, aus den Antrag Unseres 
Staatsministeriums und nach Anhörung Unserer getreuen Stände, 
wie folgt:

§ i. Wo die feuer- und baupolizeilichen Vorschriften in den 
Städten und auf dem platten Lande von einander abweichen, und wo 
durch Anwendung der für das platte Land bestehenden feuer- und bau
polizeilichen Vorschriften bei Gebäuden aus solchen zum platten Lande 
gehörigen Grundstücken, welche sich innerhalb der Städte oder im Ge
menge mit städtischen bebauten Grundstücken befinden, die Feuersicherheit 
der Stadt erheblich gefährdet wird, können diese Gebäude, zu denen 
auch die aus Vorwerken oder Rittergütern befindlichen Gebäude zu 
rechnen sind, durch sAnordnung der Regierungs Beschluß des Bezirks
ausschusses den für die städtischen Gebäude geltenden bau- und feuer
polizeilichen Vorschriften unterworfen werden. Ist dieses in einzelnen 
Fällen ohne wesentliche Belästigung und Störung des ländlichen Ge
werbebetriebes nicht ausführbar, so hat sdie Regierungs der Bezirks
ausschuß zu ermessen, inwiefern mit Rücksicht hieraus die Anwendung 
jener Vorschriften zu modifizieren oder eine Ausnahme davon zu ge
statten sei?)

§ 2. Durch Anordnung der im 8 1 erwähnten Maßregel wird in 
den Feuersozietätsverhältnissen der betreffenden Gebäude nichts geändert.

*) Fassung gemäß Zust.-Ges. § 143.
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Z. Feld- und Forstpolizergesetz vorn 1. April 1880 (Ges.-S. S. 330). 
(Auszug.)

§ 47. Wer in der Umgebung einer Waldung, welche mehr als 
einhundert Hektare im räumlichen Zusammenhänge umfaßt, innerhalb 
einer Entfernung von fünfundsiebzig Metern eine Feuerstelle errichten 
will, bedarf einer Genehmigung derjenigen Behörde, welche für die 
Erteilung der Genehmigung zur Errichtung von Feuerstellen zuständig 
ist. Vor der Aushändigung der Genehmigung darf die polizeiliche 
Dauerlaubnis nicht erteilt werden.

§ 48. Die Genehmigung der Behörde (§ 47) darf versagt oder an 
Bedingungen, welche die Verhütung von Feuersgefahr bezwecken, ge
knüpft werden, wenn auS der Errichtung der Feuerstelle eine Feuers
gefahr für die Waldung zu besorgen ist.

Die Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn die Feuer
stelle innerhalb einer im Zusammenhänge gebauten Ortschaft, oder 
vom Waldeigentümer, oder in der Ausführung eines Enteignungs
rechts errichtet werden soll; jedoch darf die Genehmigung an Be
dingungen geknüpft werden, welche die Verhütung von Feuersgefahr 
bezwecken.

§ ,49. Der Antrag aus Erteilung der Genehmigung ist dem 
Waldeigentümer, falls dieser nicht der Bauherr ist, mit dem Bemerken 
bekannt zu machen, daß er innerhalb einer Frist von einundzwanzig 
Tagen bei der Behörde (§ 47) Einspruch erheben könne.

Der erhobene Einspruch ist von der Behörde (§ 47), geeignetenfalls 
nach Anhörung des Antragstellers und des Waldeigentümers, sowie 
nach Aufnahme des Beweises zu prüfen.

§ 50. Die Versagung der Genehmigung, die Erteilung der Ge
nehmigung unter Bedingungen, sowie die Zurückweisung des erhobenen 
Einspruchs erfolgt durch einen Bescheid der Behörde, welcher mit 
Gründen zu versehen und dem Antragsteller sowie dem Waldeigen
tümer zu eröffnen ist.

Gegen den Bescheid steht dem Antragsteller sowie dem Wald
eigentümer innerhalb einer Frist von (zehn Tagens x) die Klage im 
Verwaltungsstreitverfahren offen.

Zuständig ist:
a) der Kreisausschuß, wenn der Bescheid von der Ortspolizer- 

behörde eineS Landkreises, oder in der Provinz Hessen-Nassau 
von dem Amtmann erteilt worden ist;

b) (das BezirksverwaltungSgericht,) 8) wenn der Bescheid vom 
Landrate (Amtshauptmanne, Oberamtmanne) oder von der 
Ortspolizeibehörde eines Stadtkreises, in der Provinz Han
nover von der Polizeibehörde einer selbständigen Stadt erteilt 
worden ist.

§ 51. Wer vor Erteilung der vorgefchriebenen Genehmigung mit 
der Errichtung einer Feuerstelle beginnt, wird mit Geldstrafe bis zu 
einhundertundfünfzig Mark oder mit Hast bestraft. Auch kann die

*) Die Frist beträgt gemäß § 51 L.-B.-G. zwei Wochen.
8) Bezirksausschuß gemäß § 153 L.-V.-G.
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Behörde (Z 47) die Wetterführung der Anlage verhindern und die 
Wegschaffung der errichteten Anlage anordnen.

§ 52. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 25. August 1876, 
betr. die Verteilung der öffentlichen Lasten bei Grundstücksteilungen 
und die Gründung neuer Ansiedelungen usw. (Ges.-S. S. 405) werden 
durch das gegenwärtige Gesetz nicht berührt.

4. Gesetz, betreffend die Gründung neuer Ansiedlungen in den Pro
vinzen Ostpreußen, Westpreußeu, Brandenburg, Pommern, Posen,

Schlesien, Sachsen und Westfalen, vom 10. August 1904 
(Ges.-S. S. 227).

Wir Wilhelm 2C. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des 
Landtages Unserer Monarchie für die Provinzen Ostpreußen, West
preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und West
falen was folgt:

Artikel I.

Der Abschnitt II des Gesetzes, betreffend die Verteilung der öffent
lichen Lasten bei Grundstücksteilungen und die Gründung neuer Ansied
lungen in den Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Brandenburg, Pom
mern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen, vom 25. August 1876 
— Gesetz-Samml. S. 405 — (Gründung neuer Ansiedlungen) erhält 
unter Berücksichtigung des Ergänzungsgesetzes vom 16. September 1899 
(Gesetz-Samml. S. 497) nachstehende Fassung:

§ 13. Wer außerhalb einer im Zusammenhänge gebauten Ortschaft 
ein Wohnhaus errichten oder ein vorhandenes Gebäude zum Wohnhaus 
einrichten will, bedarf einer vom Kreisausschuß, in Stadtkreisen von der 
Ortspolizeibehörde zu erteilenden Ansiedlungsgenehmigung. Vor deren 
Aushändigung darf die polizeiliche Bauerlaubnis nicht erteilt werden.

Die Änsiedlungsgenehmigung ist nicht erforderlich für Wohnhäuser, 
die in den Grenzen eines nach dem Gesetze, betreffend die Anlegung 
und Veränderung von Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen 
Ortschaften, vom 2. Juli 1875 (Gesetz-Samml. S. 561) festgestellten 
Bebauungsplans oder die aus einem bereits bebauten Grundstück im 
Zusammenhänge mit bewohnten Gebäuden errichtet oder eingerichtet 
werden sollen.

§ 13 a. Die Ansiedlungsgenehmigung ist ferner erforderlich, wenn 
infolge oder zuni Zwecke der Umwandlung eines Landguts oder eines 
Teiles eines solchen in mehrere ländliche Stellen innerhalb einer im 
Zusammenhänge gebauten Ortschaft oder in den Fällen des § 13 Abs. 2 
ein Wohnhaus errichtet oder ein vorhandenes Gebäude zum Wohnhaus 
eingerichtet werden soll.

§ 13 b. Die Ansiedlungsgenehmigung ist im Geltungsgebiete des 
Gesetzes, betreffend die Beförderung deutscher Ansiedlungen in den Pro
vinzen Westpreußen und Posen, vom 26. April 1886 (Gesetz-Samml.
5. 131) zu versagen, solange nicht eine Bescheinigung des Regierungs
präsidenten vorliegt, daß die Ansiedlung mit den Zielen des bezeich
neten Gesetzes nicht im Widersprüche steht.
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In dm Provinzen Ostpreußen und Schlesien und den Negierungs
bezirken Frankfurt, Stettin und Cöslin findet diese Vorschrift sinn
gemäß Anwendung.

Wird die Bescheinigung versagt, so findet nur die Beschwerde 
an den Oberpräsidenten statt, der endgültig entscheidet. Falls die 
Beschwerde für begründet erklärt wird, gilt die Bescheinigung als 
erteil^.

vorstehende Vorschriften greisen nicht Platz, wenn eS sich um die 
einmalige Teilung eines Grundstücks zwischen gesetzlichen Erben oder 
um die einmalige Überlassung eines Grundstücks im Wege der Teilung 
seitens der Eltern an ihre Kinder handelt.

§ 14. Die Ansiedlungsgenehmigung ist zu versagen, wenn nicht 
nachgewiesen ist, daß, der Platz, aus welchem die Ansiedlung gegründet 
werden soll, durch einen jederzeit offenen fahrbaren Weg zugänglich 
oder daß die Beschaffung eines solchen Weges gesichert ist. Kann nur 
der letztere Nachweis erbracht werden, so ist bei Erteilung der An
siedlungsgenehmigung für die Beschaffung des Weges , eine Frist zu 
bestimmen, ttad) deren fruchtlosem Abläufe das polizeiliche Zwangs
verfahren eintritt.

Bon der Bedingung der Fahrbarkeit des WegeS kann unter 
besonderen Umständen abgesehen werden.

, Auch zur Erhaltung der ununterbrochenen Zugänglichkeit der 
Ansiedlung ist die Anwendung deS polizeilichen Zwangsverfahrens 
zuläffig.

In Moorgegenden rst die Ansiedlungsgenehmigung zu versagen, 
solange die Entwässerung des BodenS, auf dem die Ansiedlung ge
gründet werden soll, nicht geregelt ist.

§ 15. Die Ansiedlungsgenehmigung kann versagt werden, wenn 
gegen Die Ansiedlung von dem Eigentümer, dem Nutzungs- oder Ge
brauchsberechtigten oder dem Pächter eines benachbarten Grundstücks 
oder von dem Vorsteher des Gemeinde-(Guts-)Bezirkes, zu welchem 
das zu besiedelnde Grundstück gehört, oder von einem der Vorsteher 
derjenigen Gemeinde-(GutS-)Bezirke, an die es grenzt, Einspruch erhoben 
und der Einspruch durch Tatsachen begründet wird, welche die An
nahme rechtfertigen, daß die Ansiedlung den Schutz der Nutzungen 
benachbarter Grundstücke aus der Land- oder Forstwirtschaft, aus dem 
Gartenbaue, der Jagd oder der Fischerei gefährden werde.

§ 15a. Die Ansiedlungsgenehmigung kann ferner versagt werden, 
wenn gegen die Ansiedlung von dem Besitzer eines Bergwerkes, 
welches unter dem zu besiedelnden Grundstück oder in dessen Nähe 
belegen ist, Einspruch erhoben und durch Tatsachen begründet wird, 
welche Die Annahme rechtfertigen:

a) daß durch den Betrieb des Bergwerkes in absehbarer Zeit 
Beschädigungen der Oberstäche deS zu besiedelnden,Grundstücks 
eintreten können, denen tut Interesse der persönlichen Sicher
heit und des öffentlichen Verkehrs durch bergpolizeilich anzu
ordnendes Stehenlassen von Sicherheitspseilern vorzubeugen 
fein würde,

b) daß die wirtschaftliche Bedeutung des uneingeschränkten Ab
baues der Mineralien die der Ansiedlung überwiegt.
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,.rV6; Bor Erteilung der Ansiedlungsgenehmigung sind die be
teiligten Gememde-(Guts-)Vorsteher (§ 15) von dem Antrag in Kenntnis 
Zu setzen. Diese haben zu prüfen, ob für sie Anlaß vorliegt, Einspruch 
Aeruaß erheben, wofür die im nächsten Satze vorgesehene
Ausschlußfrist gilt. Sie haben ferner den Antrag alsbald innerhalb 
ihrer Gemeinden (Gutsbezirke) auf ortsübliche Art mit dem Bemerken 
bekannt zu machen, daß gegen den Antrag von den Eigentümern, 
Autzungs-, Gebrauchsberechtigten und Pächtern der benachbarten 
Grundstücke innerhalb einer Ausschlußfrist von einundzwanzig Tagen 
bei der besonders zu bezeichnenden Genehmigungsbehörde Einspruch 
erhoben werden könne, wenn der Einspruch sich durch Tatsachen der 
im § 15 bezeichneten Art begründen lasse.

Geht Bergbau unter dem zu besiedelnden Grundstück oder in dessen 
àhe um, so ist von dem Antrag auch der zuständige Bergrevierbeamte 
in Kenntnis zu setzen. Dieser hat den beteiligten Bergwerksbesitzern 
eine Mitteilung von dem Anträge zuzustellen, unter Hinweis auf die 
Befugnis, innerhalb emer Frist von einundzwanzia Taaen vom Taae der Zustellung ab Einspruch aus Grund des § 15a beider besonders 
Zu bezeichnenden Genehmlgungsbehörde zu erheben.

Die Einsprüche sind von der Genehmigungsbehörde, geeignetenfalls 
nach Anhörung des Antragstellers und derjenigen, welche Einspruch 
erhoben haben, sowie nach Aufnahme des Beweises zu prüfen.
.. Wenn der Einspruch auf Grund des § 15a erhoben wird, so ist 
die Genehmlgungsbehörde zur Einholung einer gutachtlichen Äußerung 
der zuständigen Bergpolizeibehörde verpflichtet.

§ 17. Ist anzunehmen, daß infolge der Ansiedlung eine Änderung 
oder Neuordnung der Gemeinde-, Kirchen- oder Schulverhältnisse er
forderlich wird, so sind die beteiligten Gemeinde-(Guts-)Vorsteher und 
die Vorstände der beteiligten Kirchen- und Schulgemeinden (Schul
verbände, Schulsozietäten usw.) von dem Anträge mit dem Eröffnen 
in Kenntnis zu setzen, daß ste binnen einer Ausschlußsrist von einund
zwanzig Tagen bei der Genehmigungsbehörde die Festsetzung besonderer 
Leistungen des Antragstellers für den Zweck dieser Änderung oder 
Neuordnung beantragen können.

àâchtet die Genehmigungsbehörde eine solche Leistung für erfor
derlich, so hat ste diese in dem Bescheide sestzusetzen oder ihre Fest
setzung emem weiteren Bescheide vorzubehalten. Sie ist hierbei an die 
etwa gestellten Anträge nicht gebunden.

Die Ansiedlungsgenehmigung kann von dem Nachweise, daß die 
Leistung erfüllt ist, oder von der Bestellung einer Sicherheit, die für 
die Erfüllung haftet, abhängig gemacht werden.

Macht der Antragsteller von der Ansiedlungsgenehmigung Ge
brauch, so ist er zu den Leistungen verpflichtet.

§ 17 a. Sind für die Ansiedlung int öffentlichen Interesse An
lagen erforderlich, so kann die Änsiedlungsgenehmigung versagt werden, 
so lange der Antragsteller nicht diese Anlagen nach Umfang und Art 
ihrer Ausführung, gegebenenfalls unter Beifügung einer Zeichnung 
darlegt und nachweist, daß die zu ihrer ordnungsmäßigen Ausführung 
nötigen Mittel vorhanden sind, und daß ihre künftige Unterhaltung 
dem öffentlichen Interesse entsprechend geregelt ist.
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In dem Bescheide sind die dem Antragsteller zu diesem Zwecke 
auszuerlegenden Leistungen sestzusetzen. . . Y., .. , ... .

Bei Anlagen, die im Landeskulturmtereste erforderlich smd, tft in 
geeigneten Fällen vor Erteilung des Bescheids die Auseinandersetzungs- 
behörde gutachtlich zu hören..

Die Ansiedlungsgenehmrgung kann von der Bestellung einer 
Sicherheit, die für die Erfüllung der Leistungen des Antragstellers 
haftet, abhängig gemacht werden. ,

Macht der Antragsteller von der Ansiedlungsgenehmigung Ge
brauch, so ist er zu diesen Leistungen verpflichtet.

§ 17 b. Wird eine Sicherheit nach Maßgabe vorstehender Vor
schriften bestellt, fo ist die Genehmigungsbehörde zuständig, für die 
Entscheidung über Anträge auf gänzliche oder teilweise Freigabe der 
Sicherheit.

§ 1.8. Wird die Ansiedlungsgenehmigung versagt oder nicht 
schlechthin erteilt, oder werden Einsprüche (§§ 15, 15 a, 16) zurück
gewiesen, so ist der Bescheid mit Gründen zu versehen und dem 
Antragsteller sowie denjenigen, die Einspruch erhoben haben, zu er
öffnen.

Diesen steht außer dem Falle des § 13b innerhalb zwei Wochen 
gegen den Bescheid des Kreisausschusses der Antrag auf mündliche 
Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren, gegen den Bescheid der 
Ortspolizeibehörde eines Stadtkreises die Klage bei dem Bezirksausschuß 
offen. Im ersteren Falle hat der Vorsitzende des Kreisausschusses 
einen Vertreter des öffentlichen Interesses zu bestellen.

Insoweit der Bescheid Festsetzungen nach den §§ 17 und 17 a ent» 
enthält, steht dem Antragsteller innerhalb zwei Wochen nur die Be
schwerde an den Bezirksausschuß und gegen dessen Bescheid innerhalb 
gleicher Frist die weitere Beschwerde an den Provinzialrat offen.

Die Beschwerde steht aus Gründen des öffentlichen Interesses auch 
dem Vorsitzenden des Kreisausschusses zu, sofern er die Festsetzungen 
für unzureichend erachtet oder hie Aniiedlunasgenebmigung ohne solche 
erteilt in. . ,

Wiro nach den vorstehenden Vorschriften ein Bescheid gleichzeitig 
im Beschwerde- und im Verwaltungsstreitverfahren angefochten, so 
ist das Beschwerdeverfahren vorab durchzuführen.

Eine Nachprüfung der nach den §§ 17 und 17 a getroffenen Fest
setzungen findet im Verwaltungsstreitversahren nicht statt.

Erfolgt die Zurückweisung des Einspruchs im Falle des § 15 a 
aus dem Grunde, weil die Bergpolizeibehörde das Stehenlassen von 
Sicherheitspfeilern nicht für notwendig erachtet, so unterliegt der Be
scheid keiner weiteren Anfechtung.

§ 19. Auf den dem Grundeigentume durch die Versagung der 
Anfiedlungsgenehmigung zugefügten Schaden finden, sofern sich diese 
Versagung aus einen Einspruch aus § 15 a dieses Gesetzes stützt, die 
Vorschriften der §§ 148 bis 151 des Allgemeinen Berggesetzes vom 
24. Juni 1865 sG.-S. S. 705) in der Fassung des Gesetzes vom 
7. Juli 1902 (G.-S. S. 255) Anwendung.

Die Verjährung des Anspruchs auf Schadenersatz beginnt mit Ab- 
lauf des Tages, an welchem der Versagungsbescheid endgültig wird.
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Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Bergwerksbesikers die Eintragung eines Vermerkes in das Grundbuch 
dahm zu bewilligen:

daß und für welche Grundfläche die Ansiedelungsgenehmigung 
auf Einspruch des Bergwerksbesitzers versagt und welche 
Entschädigung gezahlt worden ist.

, § 20. Wer vor Erteilung der Ansiedlungsgenehmigung mit einer 
Ansiedlung beginnt, wird mit Geldstrafe bis einhundertundfünfzig Mark 
oder Haft bestraft. Auch kann die Ortspolizeibehörde die Weiterführung 
der Ansiedlung verhindern und die Wegschaffung der errichteten An
lagen anordnen.

Artikel II.
Der zweite Absatz des § 52 des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom

1. April 1880 (Gesetz-Samml. S. 230) wird aufgehoben.

Artikel III.
Auf Ansiedlungen, die durch Rentengutsbildung unter Vermittelung 

der Generalkommission nach dem Gesetze, betreffend die Beförderung der 
Errichtung von Rentengütern, vom 7. Juli 1891 (Gesetz-Samml. S. 279) 
entstehen, finden die §§ 13 bis 16, 17 b, 19, 20 in der durch Artikel I 
vorgeschriebenen Fassung mit der Maßgabe Anwendung, daß Geneh
migungsbehörde die Generaltommission ist.

In diesem Falle treten an die Stelle der §§ 17, 17 a, 18 des 
Artikels I folgende Vorschriften:
 „ § 17. Die beteiligten Gemeinde- (Guts-) Vorsteher und die Vor

stände der beteiligten Kirchen- und Schulgemeinden (Schulverbände, 
Schulsozietäten ufw.) sind von dem Anträge mit dem Eröffnen in 
Kenntnis zu fetzen, daß sie, falls infolge der Ansiedlung eine Änderung 
oder Neuordnung der Gemeinde-, Kirchen- oder Schulverhältnisse erfor
derlich werden sollte, binnen einer Ausfchlußfrist von einundzwanzig 
Tagen bei der Genehmigungsbehörde die Festsetzung besonderer Leistungen 
des Antragstellers sür den Zweck dieser Änderung oder Neuordnung 
beantragen können.

Die , Genehmigungsbehörde hat das Ergebnis der Bekanntmachung 
dem Kreisausschuß, in Stadtkreisen der Ortspolizeibehörde unter Bei
fügung der Akten mitzuteilen.

Erachtet der Kreisausschuß oder die Ortspolizeibehörde eine solche 
^erstung für erforderlich, so haben sie diese in einem Bescheide festzusetzen 
oder ihre H-eflsetzung einem weiteren Bescheide vorzubehalten. Sie sind 
hierbei an die etwa gestellten Anträge nicht gebunden.

Gegen den Bescheid steht dem Antragsteller innerhalb zwei Wochen 
nur die Beschwerde an den Bezirksausschuß und gegen dessen Bescheid 
innerhalb gleicher Frist die weitere Beschwerde an den Provinzialrat offen.

Aus Gründen des öffentlichen Interesses ist auch dem Vorsitzenden 
des Kreisausschusses die Beschwerde gegeben, wenn er die Festsetzung 
sür unzureichend hält oder wenn eine Leistung nicht für erforderlich 
erachtet worden ist.

Die Generalkommission rann die Ansiedlungsgenehmigung von dem 
Nachweise, daß die Leistung erfüllt ist, oder von der Bestellung einer 
Sicherheit, die für die Erfüllung haftet, abhängig machen.
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Macht der Antragsteller von der Ansiedlungsgenehmigung Gebrauch, 
so ist er zu der Leistung verpflichtet. ,

8 17a Sind für die Ans edlung rm öffentlichen Interesse Anlagen 
erforderlich so kann die Ansiedlungsgenehmigung versagt werden, 
solange der Antragsteller nicht diese Anlagen nach Umfang und Art 
rbrer Ausführung, gegebenenfalls unter Beifügung emer Zeichnung 
darlegt und nachweist, daß die zu ihrer ordnungsmäßigen Ausführung 
nötigen Mittel vorhanden find, und daß ihre küiiftige Unterhaltung 
dem öffentlichen Interesse entsprechend geregelt ist.

Die zu diesem Zwecke dem Antragsteller aufzuerlegenden Leistungen 
sind von der Generalkommission durch Bescheid sestzusetzen.

Vor Erlaß des Bescheides ist der Kreisausschuß, in Stadtkreisen 
die Ortspolizeibehörde zu hören. Der Bescheid ist diesen Behörden 
zuzustellen. .

Die Generalkommission kann die Aiisiedlungsgenehmigung von der 
Bestellung einer Sicherheit, die für die Erfüllung der Leistungen des 
Antragstellers haftet, abhängig machen.

Macht der Antragsteller von der Ansiedlungsgenehmigung Gebrauch, 
so ist er zu diesen Leistungen verpflichtet.

§ 18. Bis zur Neuordnung der Einrichtung und des Verfahrens der 
Auseinanderfetzungsbehörden greifen die folgenden Bestimmungen Platz: 

Soll die Ansiedlungsgenehmigung auf Grund der §§ 14 
bis 16 versagt oder soll sie nicht schlechthin erteilt, oder sollen 
Einsprüche (§§ 15, 15 a, 16) zurückgewiesen werden, so ist dem 
Antragsteller sowie denjenigen, die Einspruch erhoben haben, 
von der Generalkommission durch den zuständigen Spezial
kommissar ein Vorbescheid mit Gründen zu erteilen.

Vor Erteilung des Vorbescheides ist über die Einsprüche 
der Kreisausfchuß, in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde zu 
hören

Gegen den Vorbescheid steht dem Antragsteller, sowie den
jenigen, die Einspruch erhoben haben, die Klage beim Bezirks
ausschüsse zu. Sie ist innerhalb zwei Wochen nach Erteilung 
des Vorbescheides anzubringen. Im Verwaltungsstreitver
fahren ist das öffentliche Interesse von der Generalkommission 
als Partei wahrzunehmen.

Gegen den Bescheid aus § 17a steht dem Antragsteller 
innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Minister der 
Landwirtschaft, Domänen und Forsten zu., Aus Gründen des 
öffentlichen Interesses ist auch dem Vorsitzenden des Kreis
ausschusses, in Stadtkreisen der Ortspolizeibehörde binnen 
gleicher Frist die Beschwerde gegeben, wenn die, Festsetzung 
für unzureichend erachtet wird oder wenn eine Leistung nicht 
für erforderlich erachtet worden ist.

Eine Nachprüfung der nach den §§ 17, 17 a getroffenen 
Festfetzungen findet im Verwaltungsstreitverfahren nicht statt. 

Erfolgt die Zurückweifung des Einspruchs im Falle des 
§ 15a aus dem Grunde, weil die Bergpolizeibehörde das 
Stehenlassen von Sicherheitspseilern nicht für notwendig er
achtet, so unterliegt der Bescheid keiner weiteren Anfechtung.
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Artikel IV.
Der § 26 des im Artikel I bezeichneten Gesetzes vorn 25. August 

1876 erhält nachstehende Fassung:
Der zuständige Minister ist mit der Ausführung dieses Gesetzes 

beauftragt.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und 

beigedrucktem Königlichen Jnsiegel.
Gegeben an Bord Meiner Jacht „Hohenzollern", Swinemünde, den 

10. August 1904.

4a. Anweisung zur Ausführung des Gesetzes, betr. die Gründung 
neuer Ansiedlungen in den Provinzen Ostpreußen. Westpreußen, 
Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen 
vom 10. August 1904 (G.-S. S. 227). Vom 28. Dezember 1904. 

(Sonderüeilage zum Amtsblatt. Stück 4 für 1905.)
Um eine gleichmäßige Anwendung des Gesetzes vom 10. August 

1904 seitens der beteiligten Behörden zu sichern, bestimmen wir auf 
Grund von § 26 des Gesetzes vom 25. August 1876 (G.-S S 405) 
in der Fassung des Art. IV des Gesetzes vom 10. August 1904 fol
gendes :

Das neue Gesetz hat den Grundgedanken des früheren vom 
25. August 1876 Abschnitt TI unverändert beibehalten. Nach wie vor 
wird das Recht zur Ansiedlung anerkannt; sie zu fördern, liegt im 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interesse des Staates, 
namentlich auch im Hinblick auf die wünschenswerte Verbesserung des 
Wohnungswesens. Die Ansiedlungsfreiheit soll nur insoweit beschränkt 
werden, als es die Wahrung berechtigter privater oder öffentlicher 
Interessen erfordert.

Zum Inhalte des Gesetzes wird int einzelnen folgendes bemerkt: 
8» Art. L 1. Die nach den Erfahrungen der seitherigen Praxis nicht immer

8 ’ leicht zu treffende Unterscheidung des Gesetzes vom 25. August 1876 
zwischen Einzelansiedlung und Kolonie und die verschiedene 
Behandlung dieser beiden Arten der Ansiedlung ist aufgegeben. 
Das neue Gesetz hat den Begriff der „Kolonie" beseitigt und 
kennt nur den einheitlichen Begriff der „Ansiedlung". Die 
Entscheidung darüber, ob vor Erteilung der Ansiedlungsgeneh
migung besondere Maßnahmen zur Wahrung der öffentlich-recht
lichen Interessen zu treffen sind, ist demgemäß von der in jedem 
einzelnen Falle vorzunehmenden Prüfung abhängig zu machen, 
ob dnrch die geplante Wohnstättengründung ein wesentlicher 
Einstuß auf die öffentlich-rechtlichen Verhältnisse zu erwarten ist 
oder nicht (Art. I § 17; Art. III § 17).

2. Die Beseitigung der Unterscheidung zwischen Einzelansiedlung
* und Kolonie hat die weitere Folge, daß in Landkreisen nicht

mehr verschiedene Behörden in Tätigkeit treten, je nachdem es 
sich um die eine oder die ander» Art der Ansiedlung handelt, 
sondern daß eine einheitliche Genehmigungsbehörde für den 
regelmäßigen Fall der Ansiedlung (Art. I des Gesetzes) bestellt 
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ist Ms solche ist der Kreisausschuß gewählt. In Fällen , die 
keinen Au schub Massen, oder in welchen das Sach- und Rechts
verhältnis klar liegt, ist nach § 117 des Gesetzes über die all
gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G--S. S. 195) - 
der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses besugt, in \ 
dessen Namen die Ansiedlungsgenehmigung zu erteilen oder zu 
versagen. Im Interesse eines möglichst beschleunigten und ver
einfachten Geschäftsganges wird es üch empfehlen, von dieser 
Befugnis einen ausgedehnten Gebrauch zu machen.

Überhaupt muß bei der, in die Privaioerhältmffe der Be
teiligten tief eingreifenden Bedeutung der Entscheidung und bei. 
deren Wichtigkeit sür das öffentliche Interesse allen zur Aus
führung des Gesetzes berufenen Behörden die Beschleunigung der 
Erledigung von Ansiedlungsanträgen zur Pflicht gemacht werden. - 
Diese Beschleunigung ist mit Rücksicht auf den Wechsel der Kon- i 
junkturen namentlich für die Ansiedlung gewerblicher Arbeiter 
und für die erfolgreiche Durchführung von Rentengutsgründungen 
von größter Bedeutung. Weitgehende Verwendung zweckmäßig - 
eingerichteter Formulare wird zur raschen und glatten Abwicke
lung der Geschäfte nicht unerheblich beitragen. „

Werden in zeitlichen Abständen wiederholt Anträge auf Er
teilung der Ansiedlungsgenehmigung gestellt und erscheint die An
nahme berechtigt, daß eS sich der Sache nach um Teilstücke eines 
einheitlich entworfenen Planes handelt, so können die Anträge von 
der Genehmigungsbehörde in einem Verfahren behandelt werden.

8. § 13a füllt eine Lücke in der bisherigen Gesetzgebung aus. Er 3 
trifft namentlich die häufig vorkommenden, Fälle, daß em Gut 
ganz oder teilweise zerschlagen wird und die vorhandenen Guts- 
aebäude zu Wohnhäusern für die Zwecke der auf diese Weise 
neu zu bildenden ländlichen Stellen eingerichtet werden, ohne 
daß neue Wohnhäuser entstehen, oder daß eme ländliche Be
sitzung parzelliert wird, die Wohnhäuser für die neuen ländlichen 
Stellen aber nicht auf den außerhalb gelegenen Trennstucken^ 
sondern innerhalb einer im Zusammenhänge gebauten Ortschaft 
(worunter auch ein Gutshof oder Vorwerkshof verstanden werden 
kann) oder innerhalb der Grenzen eines festgestellten Bebauungs
planes errichtet werden. Derartige Fälle liegen in Ansehung 
der öffentlichen Interessen denen des § 13 durchaus gleich. 
Immer ist vorausgesetzt, daß es sich um die Umwandlung, d. h. 
Zerteilung zum Zweck der Eigentunisübertragung oder etwa der 
Verpachtung eines Landguts im ganzen oder zu einem Teil m 
mehrere ländliche Stellen handelt. Zu „Landgütern" im Sinne 
dieser Vorschrift gehören nicht nur Güter im engeren Smne 
(Gutsbezirke, Rittergüter usw.), sondern auch bäuerlich^ klein
bäuerliche und ähnliche Besitzungen. Als „ländliche Stellen 
find nicht anzusehen Wohnstellen für Industriearbeiter, auch 
wenn sie mit etwas Land ausgestattet sind. Der Ausdruck 
„zum Zweck" erfaßt den Fall, daß zunächst die Errichtung von 
Wohnstätten für eine erst demnächst Herbeizufuhrende Um
wandlung eines Landgutes in mehrere ländliche Stellen erfolgt.

l Art. 1 
§ 13 a.
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Zu Art. I.
§ 13 b.

4. a) Innerhalb der in § 13 b benannten Landesteile ist die An
sied lungsgenehmigung zu versagen, solange nicht eine Be
scheinigung des Regierungspräsidenten vorliegt, daß die An
siedlung mit den Zielen des Gesetzes vom 26. April 1886, 
betreffend die Beförderung deutscher Ansiedlungen in den 
Provinzen Westpreußen und Posen (G.-S. S. 131), nicht im 
Widerspruch steht.

Das Ziel dieses Gesetzes ist die „Stärkung des deutschen 
Elements" gegenüber Gefährdungen in nationaler Beziehung. 
Der Erreichung dieses Zieles soll auch der § 13 b dienen. 
Die Vorschrift bezweckt allgemein den Schutz und die Förderung 
des Deutschtums in den bezeichneten national gefährdeten 
Landesteilen und soll eine Handhabe gegen alle Bestrebungen 
und Maßnahmen bieten, durch die aus dem Gebiete des An
siedlungswesens das Deutschtum in diesen Landesteilen in 
seinem Bestände, in feiner Entwickelung oder Ausbreitung, 
wenn auch nur mittelbar, gefährdet wird. Zur Abwehr 
solcher Gefährdungen ist von der Vorschrift des § 13 b überall 
ein nachdrücklicher und uneingeschränkter Gebrauch zu machen.

Eingehendere Anweisungen über ihre Anwendung im 
einzelnen können bei der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse 
nicht erteilt werden. Den Regierungspräsidenten ist es über
lassen, von Fall zu Fall pflichtmäßig zu entscheiden, ob die 
Ausführung eines Ansiedlungsunternehmens mit dem Ziele 
der Erhaltung und Stärkung des Deutschtums unverträglich 
und daher durch Versagung der Bescheinigung nach § 13 b 
zu verhindern ist. Hieraus folgt, daß die Entscheidung nach 
sachlichen Rücksichten zu treffen ist, nicht nach persönlichen. 
Es sollen weder Polen grundsätzlich von der Ansiedlung aus
geschlossen werden, noch haben Deutsche ohne weiteres An
spruch auf Erteilung der im § 13 b vorgeschriebenen Be
scheinigung.

Die wesentliche Bedeutung des § 13b liegt aus politischem 
Gebiete; eine Erweiterung der fachlichen Zuständigkeiten der 
Regierungspräsidenten über dieses Gebiet hinaus enthält er 
nicht. Die Verhältnisse, für deren gehörige Ordnung andere 
Behörden zu sorgen haben, insbesondere die Einwirkungen 
des Ansiedlungsunternehmens auf die Gemeinde, Kirchen- und 
Schulverhältnisse, die wirtschaftliche Lage und die gemein
wirtschaftliche Ausstattung der Ansiedlung sind daher von 
den Regierungspräsidenten bei der Entscheidung über die Er
teilung der Bescheinigung nur insoweit zu berücksichtigen, als 
sie für die Beurteilung der Ansiedlung in nationalpolitischer 
Beziehung von Bedeutung sein können.

b) Dem Gegenstände nach findet die Vorschrift des § 13 b aus 
Ansiedlungen jeder Art Anwendung, zu deren Errichtung es 
der Ansiedlungsgenehmigung bedarf. Ausgenommen sind nur 
die im Absatz 4 des § 13b gedachten Fälle der Teilung von 
Grundstücken in der Familie. Diese Ausnahmevorschrist ist 
als solche und nach der Absicht des § 13b eng auszulegen. 
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■c) «tot Wirkungsbereiche der Ansiedlungskomwission für West
preußen und" Posen bedarf es im Hinblick auf die besonderen 
Ausgaben dieser Behörde einer fortlaufenden Verständigung 
zwischen den Regierungspräsidenten und dem Vorsitzenden 
der AnsiedlungskommissiAi über die Erteilung der Be- 
fcbeinigung nu^ § löt), 'msbe^onoere dann, wenn es sich um 
urößere, nach einheitlichem Plan unternommen Ansiedlungen 
 um Kolonien nach bisherigem, Rechtsbegrche — handelt. 

Die Regierungspräsidenten haben in solchen Fällen jedesmal 
den Vorsitzenden der Ansiedlungskommission vor Erteilung 
der Bescheinigung zu hören und, falls sie diese entgegen seiner 
gutachtlichen Äußerung Zu erteilen beabsichtigen sollten, den 
Vorsitzenden der Ansiedlungskommission von ihrer Absicht so 
früh zu benachrichtigen, daß er in die Lage kommt, seinen 
Widerspruch gegen die Erteilung der Bescheinigung noch recht
zeitig im Beschwerdewege geltend zu machen. Jede unnötige 
Verzögerung der Entscheidung ist dabei jedoch im Interesse 
der beteiligten Privatpersonen sorgfältig zu vermeiden.. Es 
hat daher nicht nur der Vorsitzende der Ansiedlungskommission 
umgehend den Regierungspräsidenten von einer etwa beab
sichtigten Beschwerdeerhebung zu benachrichtigen, sondern es 
ist auch jeder weitere Schriftwechsel in diesen Fällen, wie 
überhaupt bei allen Verhandlungen über die Erteilung oder 
Versagung der Bescheinigung nach § 18 b, möglichst zu be
schleunigen.

Inwieweit bei Einzelansiedlungen von der Anhörung des 
Vorsitzenden der Ansiedlungskommission abzusehen sein wird, 
bleibt der Vereinbarung zwischen den Regierungspräsidenten 
und ihm überlassen. . . „ , , .

Im Falle der Versagung der Bescheinigung findet eme 
Anhörung des Vorsitzenden der Ansiedlungseommission 
nicht statt. ... . 

>d) Für Ansiedlungen der Ansiedlungskomnusston ist uert Ge
nehmigungsbehörden die Bescheinigung allgemein zu erteilen. 
Für die unter Vermittelung der Generalkommissionen zu 
gründenden genügt es, für jede Rentengutsache im ganzen 
bei Beginn der Verhandlungen die Bescheinigung zu erteilen. 
Sie ist in letzterem Falle unter der Bedingung zu erteilen, 
daß das Verfahren vor der Generalkommission zur Durch
führung gelangt.  v . . , . ,

e) Wird der Antrag auf Erteilung der Bescheinigung „ ber der 
Genehmigungsbehörde oder bei einer, anderen Behörde als 
dem Regierungspräsidenten gestellt, so ist der Antrag alsbald 
von Amts wegen an den Regierungspräsidenten, abzugeben. 
Wird ein solcher Antrag nicht gestellt, so hat die Genehnn- 
gungshörde die Bescheinigung, sofern sie erforderlich ist, von 
Amts wegen einzuholen. . .

i) Bescheide, mit denen die Erteilung der Bescheinigung versagt 
wird, sind den Antragstellern zuzustellen und der zuständigen 
Genehmigungsbehörde mitzuteilen.
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L» Art. I.
§ 14.

Z» Art. I. 
§ 15.

Zu Art. I. 
§ 16.

Zu Art. I. 
§ 17.

5. In § 14 ist das Erfordernis der Fahrbarkeit des Weges zum 
vermehrten Schutze gegen Feuersgefahr neu eingefügt.

Es soll dadurch die Heranschafsung der Löschgerätschaften, 
insbesondere der Feuerspritzen, erleichtert werden. Wie Absatz 2 
ergibt, ist die Fahrbarkeit zwar nicht unerläßliche Bedingung, 
soll aber die Regel bilden.

Zu Absatz 4 ist zu bemerken, daß diese Vorschrift aus den 
Ansiedlungsgesetzen für Hannover und Schleswig-Holstein,. wo 
sie sich bewährt hat, übernommen worden ist. Dem öffentlichen 
Interesie wird es regelmäßig genügen, wenn die Entwässerung 
für das Grundstück, auf dem die neue Wohnstätte errichtet 
werden soll — also für den Baugrnnd — sicher gestellt wird.

6. In § 15 ist die Wortfasfung: Nutzungen aus der „Landwirt
schaft" an Stelle der Ausdrucksweise des früheren Gesetzes: 
Nutzungen aus dem „Feldbau" gewählt, um klar zu stellen, daß 
darunter auch die Nutzungen der Wiesen und Viehweiden — 
worüber nach dem bisherigen Wortlaute Zweifel bestanden — 
zu verstehen sind. ,

7. Wenn auch im § 16 den beteiligten Gemeinde-(Guts-)Vorstehern 
die Prüfung, ob für sie Anlaß zur Einsprucherhebung vorliegt, 
ausdrücklich zur Pflicht gemacht wird, nachdem ihr selbständiges 
Einspruchsrecht bereits im 8 15 anerkannt ist, so würde es doch 
nicht der Absicht des Gesetzes entsprechen, wenn , hieraus Anlaß 
genommen werden sollte, der Anfiedlungstütigkeit unberechtigte 
Schwierigkeiten zu bereiten. Es wird vielmehr erwartet, daß 
diese Prüfung sich streng in den Grenzen einer pflichtmäßigen 
Wahrung der im § 15 hervorgehobenen Interessen halten wird.

Der Lauf der Ausschlußfrist rechnet sowohl für die Ge- 
meinde-(Guts-)Vorsteher, als auch für die Angehörigen der Ge
meinde vom Tage der Bekanntmachung des Antrages. Daß, in 
welcher Form und wann die ortsübliche Bekanntmachung geschehen 
ist, haben daher die Gemeinde-(Guts-)Vorsteher in geeigneter Weise 
zu' beurkunden. In gleicher Weise ist seitens der Genehmigungs
behörden für die Beschaffung eines urkundlichen Nachweises Sorge 
zu tragen, daß und wann sie den Gemeinde-(Guts-)Vorstehern von 
dem Anträge Kenntnis gegeben haben. Die Kosten der Bekannt
machung fallen nicht dem Antragsteller, sondern als.Aufwendung 
für eine im öffentlichen Interesse gesetzlich vorgeschriebene Amts
handlung der Gemeindekaffe (dem Gutsbesitzer) zur Last.

8. Wenn §"17 es in das Ermessen der Genehmigungsbehörde stellt,
ob anzunehmen ist, daß durch die Ansiedlung eine Änderung 
oder Neuordnung der öffentlich-rechtlichen Verhältnisse bedingt 
wird, und ob infolgedessen die Bekanntgabe des Antrages an 
die beteiligten Behörden erforderlich erscheint oder nicht, so ist 
von der Voraussetzung ausgegangen, daß den berechtigten 
Interessen der Gemeinde-(Guts-), Kirchen- und Schulverbände m 
vollem Umfange Rechnung getragen werden wird. .

Zu diesem Behufe haben die Kreisausschüsse und Ortspouzei- 
behörden in allen Fällen, wo es nicht von vornherein zweifellos 
ist, daß die Verhältnisse der Gemeinde-, Kirchen- und Schul-
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verbände von ber Ansiedlung unberührt bleiben, namentlich also 
stets dann, wenn die Anlegung einer Kolonie im Smne des 
bisherigen Gesetzes in Frage steht, den Vorständen der genannten 
Verbände von der beabsichtigten Ansiedlung mit dem Eröffnen 
Kenntnis zu geben, daß etwaige Anträge auf Festsetzung be
sonderer Leistungen des Antragstellers für Zweue der Gememde-, 
Krrchen- und Schulverbände binnen einer Ausschlußsrist von 
21 Tagen bei der Genehmigungsbehörde anzubringen seien.

Ohne Rücksicht darauf, ob Anträge gestellt sind oder nicht, 
sind übrigens jene öffentlichen Interessen durch die Genehmigungs
behörde von Amts wegen wahrzunehmen. Demzufolge wird sie 
sich gegebenenfalls mit den zur Ordnung dieser Verhältnisse zu
ständigen Behörden ins Benehmen zu setzen haben. An den 
Befugnissen dieser Behörden, zu bestimmen, was infolge der 
Ansiedlung zur Ordnung der Gemeinde-, Kirchen- und Schul
verhältnisse erforderlich ist, wird durch das gegenwärtige Gesetz 
nichts geändert. Der Genehmigungsbehörde selbst liegt nur ob, 
über den Beitrag zu befinden, den der Unternehmer zu den 
Kosten der Neuregelung aufzubringen hat. Hieraus folgt, daß 
der Antragsteller nicht alle diese Auswendungen ohne weiteres 
allein zu tragen hat, sondern daß das billige Ermessen der 
Genehmigungsbehörde nach Lage der gegebenen Verhältnisse und 
unter gewissenhafter Abwägung aller irr Betracht kommenden 
Interessen, namentlich auch einer etwa zu erwartenden stärkeren 
Leistungsfähigkeit der Ansiedler, nur eine teilweise Jnanfpruch-- 
nahme deS Unternehmers für genügend erachten kann. Dabei 
darf nicht außer acht bleiben, daß zu hohe Anforderungen ge
eignet sind, jede Ansiedlungstätigkeit zu unterbinden, was der 
Absicht des Gesetzes zuwiderlausm würde. Insbesondere wird 
als Grundsatz zu gelten haben, daß Kosten, die nur eme mittel
bare Folge der Ansiedlung sind und sich nicht als Kosten der 
ersten Einrichtung darstellen, regelmäßig nicht dem Antragsteller 
aufzubürden sein werden. Überhaupt ist daran festzuhalten, 
daß Leistungen vom Unternehmer nur dann verlangt werden 
dürfen, wenn die geplante Ansiedlung einen finanziell erheblichen 
Einstuß auf die bestehenden öffentlich-rechtlichen Verhältniße aus
zuüben geeignet ist. . , .

Läßt sich von vornherein übersehen, wre diese Verhältnrsse 
geregelt werden sollen, und erscheint zu diesem Zweck eine be
sondere Leistung deS Antragstellers erforderlich, so wird die Fest
setzung einer solchen ohne weiteres erfolgen können. Andererferts 
kann, um nicht die Erteilung der Ansiedelungsgenehmigung zum 
Schaden deS Unternehmers zu verzögern, ihre Festsetzung Vor
behalten bleiben. Hierbei mag darauf hingewiesen werden, daß 
nach dem früheren Gesetz sich in manchen Gegenden für gewerb
liche Kolonien die Übung herausgebildet hatte, für jede Ansied
lungsstelle dem Antragsteller als Leistung zu öffentlich recht
lichen Zwecken eine bestimmte Geldsumme aufzuerlegen, die sich 
nach gewissen erprobten Durchschnittssützen berechnet, und daß 
gegen ein derartiges Verfahren in geeigneten Fällen nichts zu

»
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g 17 a.

erinnern ist. Ob Sicherheit zu leisten ist, hängt bont Ermessen 
der Genehmigungsbehörde ab. Daß sie auch in unbedenklichen 
Fällen, namentlich da verlangt wird, wo die Person des Unter
nehmers oder seine dauernde Beteiligung bei der Ansiedlung 
ausreichende Gewähr für die Erfüllung der Leistungen bietet, 
liegt nicht in der Absicht des Gesetzes. Die Höhe der Sicher
heitsleistung ist unter Erwägung einerseits der von den betei
ligten Verbänden angemeldeten Forderungen, andererseits der 
persönlichen Verhältnisse des Unternehmers nach billigem Er
messen zu bostimimn.

Die eneiuu Genehmigung hat nur für den Antragsteller 
Gültigkeit. Nur dieser ist berechtigt, von ihr Gebrauch zu machen, 
so daß Mißbräuche durch Vorschiebung dritter unbemittelter Per
sonen ausgeschlossen sind.

9. Der § 17 a betrifft Anlagen,, die im öffentlichen Interesse zum 
Gedeihen der Ansiedlung nicht minder unentbehrlich sind als 
die im § 17 vorgesehenen Maßnahmen. Welche Anlagen hier in 
Frage kommen, hängt von der Beschaffenheit des Einzelsalles ab. 
Es fallen hierunter jedenfalls die aus landeskulturellen Gründen 
notwendigen Vorkehrungen und gemeinwirtschaftliche Anlagen, 
soweit sie dem öffentlichen Besten dienen. Als Beispiele sind zu 
nennen die Anlegung von Wegen und Entwässerungsgräben, die 
Auslegung von Kies-, Sand-, Lehmgruben, der Bau von Wasser
leitungen, von Brunnen und dergl. mehr. Solche Wege, deren 
Herstellung und Unterhaltung einem Kommunalverbande obliegt 
und die bereits im § 17 berücksichtigt sind, fallen nicht hierunter.

Das öffentliche Interesse rechtfertigt es, daß in dieser Hin
sicht der Nachweis der nötigen Mittel zur ordnungsmäßigen 
Ausführung solcher Anlagen verlangt werden kann. Was ihre 
Unterhaltung anlangt, so genügt cs, wenn der Plan erkennen 
läßt, wer sie Zu übernehmen hat und wie sie in Zukunft geregelt 
wird. Ob bei Bemessung der Sicherheitsleistung auch die Unter- 
Haltungslast zu berücksichtigen ist, hängt von dem einzelnen Falle 
ab. Handelt es sich um solche Angaben, zu deren Unterhaltung 
der Unternehmer — etwa durch Übernahme einer Vorausleistung — 
berzutragen hat, dann wird die Kaution auch zur Sicherung der 
Unterhaltung, soweit sie der Unternehmer übernommen hat, zu 
fordern und demgemäß zu bemessen sein.

Zu Absatz 3 dieses Paragraphen wird, darauf hingewiesen, 
das als geeignete Fälle, in denen vor Erteilung des Bescheides 
die Auseinandersetzungsbehörde gutachtlich zu hören ist, nament
lich solche anzusehen sind, in denen es sich um eine Mehrzahl 
von Ansiedlungen handelt, die nach einem einheitlichen Plane 
angelegt werden sollen und untereinander in gewißen wirt
schaftlichen Beziehungen stehen, wo also anzunehmen ist, daß 
größere landeskulturelle Anlagen erforderlich sein werden. Es 
ist erwünscht, daß in solchen Fällen die Erfahrungen, die die 
General kommissionen auf dem Gebiete des Séparations-, Moor- 
kultur- und Rentenguiswesens nach der angedeuteten Richtung 
gesammelt haben dienstbar gemacht werden.
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10. Die Vorschrift des § 18 Absatz 2 Satz 2 entspricht der im § 74 Zu Art. i. 
Absatz 3 des Gesetzes vom 30. Juli 1883 (G.-S. S. 195).

Die nach Absatz 3 und 4 zugelassene Beschwerde steht nur 
dem Antragsteller, nicht den beteiligten Verbänden zu, deren 
Interessen durch die Genehmigungsbehörde von Amts wegen 
wahrzunehmen sind. Um für den Fall, daß der Kreisausschuß 
bei Festsetzung der Leistungen (§§ 17, 17a) seiner Verpflichtung 
zur Wahrung des öffentlichen Interesses nach Ansicht seines 
Vorsitzenden nicht genügt haben sollte, eine Nachprüfung in der 
höheren Instanz zu ermöglichen, ist in Anlehnung an den § 123 
des Gesetzes vom 30. Juli 1883 dem Vorsitzenden die Befugnis 
gegeben, den Bescheid im Beschwerdewege anzufechten. Hierbei 
ist an solche Fälle gedacht, wo die Ansiedlungsgenehmigung ohne 
Festsetzung einer Leistung des Antragstellers erteilt ist oder wo 
die festgesetzte Leistung nach Ansicht des Vorsitzenden nicht genügt, 
weil sie die erforderliche Änderung oder Neuordnung der öffentlich- 
rechtlichen Verhältnisse nicht durchführbar oder die Herstellung 
und Unterhaltung der Anlagen nicht gesichert erscheinen läßt.

11. Artikel III des Gesetzes regelt einige Besonderheiten bei denjenigen Zu Art. in. 
Ansiedlungen, die durch Rentengutsbildung unter Vermittelung
der Generalkommissionen entstehen. Von der Erwägung aus
gehend, daß es sich bei diesem Verfahren in der Regel um die 
Errichtung einer größeren Zahl von Ansiedlungen nach einem 
einheitlichen Plane handelt, und daß deswegen die beteiligten 
Gemeinde-, Kirchen- und Schulverbände an der Zuziehung zum 
Verfahren ein erhöhtes Interesse haben, bestimmt § 17, ab
weichend von der Vorschrift desselben Paragraphen in Art. I, 
daß die Bekanntgabe des Ansiedlungsantrages an die genannten 
Verbände ausnahmslos in allen Fällen zu erfolgen hat.

Im übrigen gelten auch hier die Vorschriften des Art. I, 
nach denen über die Leistungen des Antragstellers zur Regelung 
der Gemeinde-, Kirchen- und Schulverhältnisse der Kreisausschuß 
oder die Orspolizeibehörde Bestimmung treffen, mit der Maß
gabe, daß die Erteilung der Ansiedlungsgenehmigung selbst Sache 
der Generalkommission ist. Da nun aber diese Genehmigung 
von den für nötig erachteten Festsetzungen der vorgenannten 
Behörden abhängt, schon deswegen, weil erst dadurch eine sichere 
Grundlage für die Beurteilung der finanziellen Durchführbarkeit 
des Unternehmens geschaffen wird, so ergibt sich die Notwendig
keit, daß ein etwaiges Beschwerdeversahren wegen dieser Fest
setzungen erst endgültig erledigt sein muß, bevor die General
kommission über die Erteilung der Ansiedlungsgenehmigung 
befinden kann. Hat der Kreisausfchuß oder die Ortspolizerbehorde 
beschlossen, die Festsetzung der Leistungen einem besonderen Be
scheide vorzubehalten, so ist die Generalkommission befugt, unter 
einem entsprechenden ausdrücklichen Vorbehalt die Ansiedlungs
genehmigung zu erteilen. Sie kann diese ferner von dem Nach
weise, daß die festgesetzten Leistungen erfüllt sind, oder von der 
Bestellung einer Sicherheitsleistung abhängig machen, und zwar 
letzteres auch dann, wenn die Festsetzung Vorbehalten ist.
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L« Art. in 12. Ob und inwieweit ein Bedürfnis für Anlagen im öffentlichen
5 VłK Interesie vorliegt, und welche Anforderungen in dieser Beziehung 

an den Antragsteller zu stellen sind, bestimmt nach § 17a die 
Generalkommifsion. Um mdesien hier, wo nicht das rein privat
wirtschaftliche. sondern das öffentliche Interesse in Frage kommt, 
den Selbstverwaltungsbehörden eine angemessene Mitwirkung zu 
sichern und insbesondere auch in den zweifelhaften Grenzfällen, 
wo der landwirtschaftliche Charakter der Ansiedlungen nicht 
völlig rein hervortritt, für die Beurteilung der Notwendigkeit 
dementsprechender Anlagen das Gutachten dieser Behörden nutz
bar zu machen, ist vorgesehen, daß letztere vor Erlaß des bezüg
lichen Bescheides von der Generalkommission zu hören find. Ein 
Bescheid rst mit Rücksicht auf die Konstruktion des Beschwerde
rechts — § 18 Absatz 5 — von der Generalkommission in allen 
Fällen zu erteilen, wo der Kreisausschuß oder die Ortspolizei- 
behörde gebärt sind, auch wenn die Festsetzung einer Leistung 
nicht erfolar.

Sm An. m 13. Entstehen wegen Erteilung voer Beringung der Ansiedlungs- 
81K genehmigung in Rentengutssachen Streitigkeiten, so sind diese 

nach § 18 von den Verwaltungsgerichten (dem Bezirksausschuß 
und dem Oberverwaltun.^sgericht) zu entscheiden. Die in dieser 
Hinsicht im Gesetz vorgesehenen Besonderheiten gegenüber dem 
entsprechenden Verfahren nach Art. I erklären sich aus der 
Stellung der Generalkommifsion als der die Rentenguts
begründung nach § 12 des Gesetzes vom 7. Juli 1891 (G.-S. 
S. 279) vermittelnden Behörde. Nachdem der Spezial ^mmissar 
auf Weisung der Generalkommission einen begründeten Vorbescheid 
erteilt hat, ist in dem etwa entstehenden Verwaltungsstreitverfahren 
der Generalkommifsion die Rolle zugewiesen, vom Standpunkte 
als Kolonisationsbehörde das öffentliche Interesse wahrzunehmen. 
Selbstverständlich enthält diese ihre Parteistelluna die Befugnis, 
auch ihrerseits Rechtsmittel einzulegen (§ 83 Gest vom 30. Juli 
1883). An die endgültige Entscheidung im Verwaltungsstreit- 
verfahren ist sie gebunden und hat dementsprechend die An
siedlungsgenehmigung zu erteilen oder zu versagen.

Die im § 18 Absatz 5 gedachte Beschwerde an den Minister für 
Landwirtschaft, Domänen und Forsten kann dieser nach § 2 Absatz 3 
des Gesetzes vom 18. Februar 1880 (G.-S. S. 59), 22. September 1899 
(G.-S. S. 284) in Verbindung mit § 12 des Gesetzes vom 7. Juli 
1891 im Einzelsalle dem Oberlandeskulturgericht zur Entscheidung 
übertragen.

Berlin, den 28. Dezember 1904.
Der Minister der geistlichen, UnterrichtS- 

und Medizinalangelegenheiten.
Der Minister für Landwirtschaft, Der Minister deS

Domänen und Forsten. Innern.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Der Finanzminister.



C. Baubeschrättkrrngerr, Banerlaubnis 
und Bauaufsicht.

1. Mimsterial-Erlaß, betreffend die Zuziehung von Staatsbeamte« 
rur Erledigung von Geschäften der allgemeinen Landesverwaltung. 

Vom 9. Mai 1874. (Miu.-Bl. S. 119.)
Betreff der Zuziehung Königlicher Beamten von Seiten der 

Kreisausfchüsse und Verwaltungsgerichte bei der Erledigung von Ge
schäften der allgemeinen Landesverwaltung ergeht hierdurch nachstehende 
vorläufige Anweisung.

I. Die Kreisausfchüsse find befugt, zur Erledigung der ihnen durch 
die Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 übertragenen beziehungsweise 
noch weiterhin gesetzlich zu übertragenden Geschäfte der allgemeinen 
Landesverwaltung die Königlichen Kreis- und Lokalbeamten (Kreisbau- 
Beamten, Kreismedizinalbeamten, Katasterbeamten, Oberförster, Okonomie- 
kommiffaripn re.) durch Vermittelung ihrer vorgefetzten Dienstbehörde 
als Sachverständige zu requirieren.

Die letztere wird diejenigen Angelegenheiten generell bezeichnen, in 
welchen Requisitionen unmittelbar an die ihr untergebenen Beamten 
gerichtet werden dürfen.

II. Soweit die genannten Beamten für Verrichtungen, welche sie
im allgemeinen staatlichen Interesse bisher im Auftrage ihrer vor
gesetzten Dienstbehörde zu vollziehen hatten, nunmehr aber aus Requi
sition des Kreisausschuffes vollziehen werden, eine besondere Vergütigung 
aus der Staatskasse nicht erhalten haben, steht ihnen ein Anspruch 
hierauf auch gegen die Kreise nicht zu. ,

In Zweifelsfällen entscheidet hierüber zunächst die vorgesetzte Dienst
behörde. . , ,o, ,

III. In allen übrigen Füllen haben die genannten Staatsbeamter
für Verrichtungen, welche sie auf Requisition des Kreisausschuffes voll
ziehen, Anspruch aus eine Vergütigung nach Maßgabe der darüber 
bestehenden Bestimmungen. .

In streitigen Verwaltungssachen fallen diese Vergnügungen (Ge
bühren) nach § 162 der Kreisordnung dem unterliegenden Teile zur 
Last; in den übrigen zur Kompetenz der Kreisausschüffe gehörigen 
Angelegenheiten trägt dieselben nach § 164 o, a. O. der àers.

IV. In gleicher Weise wie den Kreisausfchüssen steht auch den
Verwaltungsgerichten die Besugnis zu, die Königlichen Kreis- und 
Lokalbeamten, sowie die technischen Bezirksbeamten (Regierungs- ^au-, 
Medizinal- und Forstbeamten, Departementstierärzte, Meliorationsbau
beamte re.) zur Erledigung der ihnen obliegenden Geschäfte der all
gemeinen Landesverwaltung zu requirieren; jedoch mit der Maßgabe, 
daß die Requisition der technischen Bezirksbeamten durch die Vermitte
lung des Präsidenten der Bezirksregierung. oder des Dirigenten der 
betreffenden Generalkommisfion beziehungsweise des Oberpräfidenten zu 
erfolgen hat. , .

Die den Beamten zustehenden Gebühren find, soweit sie Nicht der 
unterliegenden Partei zur Last fallen, in Gemäßheit des § 196 der 
Kreisordnung aus der Staatskasse zu zahlen.
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2. Miuksteriak-Erlaß, betreffend die Mitwirkung der Baubeamten m 
Geschäften der allgemeinen Landesverwaltung, resp, bei Erteilung 
von Baukonsensen der Landräte, Amtsvorsteher und städtischen Polizei

verwaltungen. Vom 11. Dezember 1875 s.M -Bl. S. 285J

Die Landrate, Amtsvorsteher und ftäi)ti]cl)eii Polrzerverwaltungen 
sind in gleicher Weise, wie dies durch den Erlaß vom 9. Mai v. I.*)  
hinsichtlich der Kreisausschüsse und Derwaltungsgerichte ausgesprochen 
ist, für befugt zu erachten, zur Erledigung der ihnen durch die Kreis
ordnung übertragenen refp. noch weiterhin gesetzlich zu übertragenden 
Geschäfte der Landesverwaltung die Königlichen Baubeamten durch 
Vermittelung ihrer vorgesetzten Dienstbehörde zu requirieren. Die 
Beamten haben für die im allgemeinen staatlichen Interesse von ihnen 
zu vollziehenden Verrichtungen der gedachten Art, für welche sie bisher 
eine besondere Vergütung aus der Staatskasse nicht zu erhalten hatten, 
auch die Gewährung einer solchen aus Kommunalmitteln nicht zu 
beanspruchen.

Dagegen erscheinen die Königlichen Baubeamten nicht verpflichtet, 
den Amtsvorstehern und städtischen Polizeiverwaltungen für die von 
diesen zu erteilenden Baukonsense unentgeltlich ihren Beirat zu leihen, 
vielmehr werden die betreffenden Kosten von denjenigen zu zahlen fein, 
welche zur Tragung der sächlichen Kosten der betreffenden Polizei
verwaltung verpflichtet sind.

3. Ministerial-Erlaß, betreffend die Mitwirkung der Staatsbeamten 
bei Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten. Vom 20. Januar 1881.

(M.-Bl. S. 26).

Aus Anlaß mehrfacher durch die neuere Gesetzgebung entstandener 
und hier zur Sprache gebrachter Bedenken, inwieweit die Tätigkeit der 
Staatsbaubeamten bei den Kirchen-,, Pfarr- und Schulbauten in An
spruch zu nehmen sei, eröffnen wir dem Königlichen Konsistorium 
folgendes:

Die Änderungen in der Aufsicht über das Kirchenwesen, welche 
durch die neuere Gesetzgebung herbeigeführt sind, haben eine Änderung 
der bisherigen gesetzlichen Verpflichtungen der Staatsbaubeamten in 
Beziehung auf -re 'Mitwirkung bei den Kirchen-, Pfarr- und Schul
hausbauten nicht zur Folge gehabt.

Hinsichtlich der formellen Behandlung der seitens der Kirchen- und 
Schulbehörden ergehenden Requisitionen, sowie der von den Baubeamten 
zu bewirkenden Ausarbeitungen und der nach dem Kostenbeträge und 
der Bedeutung des Bauobjekts in Anspruch zu nehmenden Mitwirkung 
der Baubeamten ist die von mir, dem mitunterzeichneten Minister der 
öffentlichen Arbeiten, in Übereinstimmung mit den übrigen Herren 
Ressortchess erlassene Zirkular-Verfügung vom 20. Juni v. I. maß
gebend.

') Vorhergehende Nummer.
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Von Amtswegen und ohne besondere Entschädigung sind die Königs 
lichen BauLeamten gehalten, bei Kirchen-, Psarr- und Schulbauten selbst 
in dem Falle, daß der Staat pekuniär ber den Bauten Nicht beteiligt 
ist, mitzuwirken, wenn ihre Inanspruchnahme aus Grund des den 
Kirchen- und Schulbehörden zustehenden Oberausstcqtsrechts sich als 
unumgänglich notwendig erweist. Die Ausübung dieses Rechts wird 
sich soweit dabei die Baubeamten zur Mitwirkung in Anspruch ge
nommen werden, innerhalb der Grenzen halten, in welchen dasselbe 
vor dem Erlaß des Gesetzes vom 3. Juni 1876 (G.-S. S. 125_ ss.) von 
den Königlichen Regierungen in der Hauptsache durch die Prüfung der 
Projekte in landespolizeilicher Beziehung geübt wurde.  Es werden tue 
Königlichen Regierungen bei den an sie gelangenden Ersuchen um Ver
mittelung der Requisitionen an die Baubeamren sorgfältig zu erwägen 
haben, ob und inwieweit im gegebenen Falle das landespolizeiliche 
Interesse ausschließlich und derart in Frage sieht, daß die Inanspruch
nahme eines Königlichen Baubeamten unbedingt geboten ist und nrcht 
etwa die Erledigung anderen Sachverständigen übertragen werden kann, 
die seitens der Gemeinden oder sonstigen Bauverpstichteten gestellt 
werden. , Requisitionen zur Ausführung von Reisen, sür welche eine 
Entschädigung nicht gewährt werden kann, sind zu vermeiden.

Die Baubeamten sind serner ohne weiteres von Amtswegen unb 
in dem bisherigen Umfange bei allen Kirchen-, Psarr- und Schulbauten 
einzutreten verpflichtet, bei deren Kosten Fiskus entweder prinzipaliter 
oder subsidür beteiligt ist, insonderheit bei den Bauten fiskalischen 
Patronats und denjenigen, deren Kosten ganz oder teilweise aus unter 
Staatsverwaltung stehenden Stistungssonds gedeckt werden; serner bei 
den Bauten, zu welchen wegen Dürftigkeit der Bauverpflichteten eine 
Beteiligung des Staats in Form einer Gnadenunterstützung erntnrt, 
und endlich bei den Bauten, an welchen Fiskus als Grundherr durch 
Naturalabgabe von Bauholz oder sonstigem Baumaterial teunumnt.

Bei den vorgedachten, aus Königlichen Patronats- oder un.er 
Staatsverwaltung stehenden Stistungssonds erfolgenden Bauten sind 
die Königlichen Baubeamten zu sämtlichen mit denselben verbundenen 
bautechnifchen Leistungen in dem Umfange oder in der Art und Weise, 
wie sie sür die Staatsbauten ganz allgemein vorgeschrieben smd, ver
pflichtet.

Bezüglich der mit Gnadenunterstützungen erfolgenden Barnen tit, 
infoweit es sich um Projektierungs- und Veranschlagungsarberten 
handelt, nach Maßgabe der Zirkularerlasse der Minister der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten und der Finanzen bont
12. September 1842 und der genannten Minister und des Ministers 
für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vom 9. Januar 187'.» 
iM.-Bl. S. 51) zu Verfahren. Nach erfolgter Ausführung des Baues 
ist die Abnahme desselben durch den Baubeamten zu bewirken und 
das bezügliche Attest darüber auszustellen.

Für die Bauten, zu welchen Fiskus als Grundherr Natural- 
lieferunaen zu leisten hat, haben die Baubeamten ttt der gemäß 
Zirkularerlaß vom 20. Juni v. I. gegebenen Beschränkung aus Grund 
der von den Baupflichtigen zu beschaffenden Baupläne und Kosten
anschläge die genaue Berechnung der zum Bau abzugebenden Holzer 
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(Designationen) oder sonstigen Materialien festzustellen und nach er
folgter Vollendung des Baues die Verwendung der betreffenden Mate
rialien zu kontrollieren, bezw. zu attestieren.

Die Anfertigung von Skizzen, Bauplänen und Anschlägen für die 
Ausführung von Kirchen, Pfarr- und Schulhäufern, bei denen Fiskus 
pekuniär nicht beteiligt ist, liegt den Baubeamten nicht ob, auch 
dann nicht, wenn die Gemeinden etwa aus eigener Initiative Gesuche 
um fiskalische Beihilfe an des Kaisers und Königs Majestät oder an 
die Behörden zu richten beabsichtigen und zur Begründung derselben 
der Beifügung von Plänen und Anschlägen bedürfen sollten.

Übernimmt der Baubeamte aus Ansuchen der Gememden dergleichen 
Projektierungs- und Veranfchlagungsarbeiten, so ist er berechtigt, 
dafür Gebühren zu liquidieren.

4. Ministerial-Erlaß, betreffend die Genehmigung von Bauprojekte« 
durch die Ortspolizeibehörde. Vom 25. Mai 1898.

(Min.-Bl. S. 124.)

Durch den Runderlaß vom 15. Dezember 1878*)  ist im Anschluß 
an die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts grundsätzlich be
stimmt worden, daß im Geltungsbereich der Kreisordnung, sofern 
Gesetz, Verordnung oder Statut für Bauprojekte die Genehmigung der 
Ortspolizeibehörde erfordern, letzterer die Prüfung der Projekte und 
die Entschließung über die im ortspolizeilichen Interesse zu stellenden 
Anforderungen, sowie die Abnahme des Rohbaues nicht entzogen werden 
darf. Hiernach ist die Frage, inwieweit eine Beschränkung der bau
polizeilichen Prüfung fiskalischer Bauprojekte als zulässig anzusehen 
Ist. nach dem jeweiligen örtlichen Baupolizeirecht zu beurteilen. Wo 
die Baupolizeiordnungen, wie es vielfach geschehen ist, bestimmen, daß 
es bei aus Rechnung des Reichs oder Staats von Staatsbeamten aus-

*) Der Runderlaß vom 15. Dezember 1878 lautet:
Nach den Entscheidungsgriinden des Erkenntnisses des Oberverwaltungs

gerichts vom 5. September d. I. können in dem Geltungsgebiete der Kreisordnung 
vom 13. Dezember 1872 die Bestimmungen des Zirkular-ErlasseS vom 12. Oktober 
1872, welche für die für Rechnung des Staates unter Leitung von Staatsbau» 
beamten auszusührenden Bauten sowohl die Einholung eines förmlichen Bau- 
konsenses der Ortspolizeibehörde, wie auch die Abnahme des Rohbaues durch 
diese Behörde für entbehrlich erachten, auch inbetreff derjenigen Bauten, welche 
von den Beamten der Staatsbau-Vrrwaltung auszuführen sind, nicht mehr aufrecht 
erhalten werden. Es wird daher, sofern Gesetz, Verordnung oder Statut für 
Neubauten die Genehmigung der Ortspolizeibehörde erfordern, die Prüfung der 
bezüglichen Projekte und die Entscheidung über die tm ortspolizeilichen Interesse 
-u stellenden Anforderungen, sowie die Abnahme des Rohbaues dieser Behörde 
nicht entzogen werden können, die etwaige Anfechtung der die Genehmigung ver
sagenden oder an Bedingungen knüpfenden Entscheidung aber in der Regel nach 
Maßgabe der §§ 127 ff. Landesverwaltungsgesetzes erfolgen müssen.

Für die Folge ist den vorstehenden Anordnungen gemäß zu verfahren und 
die betreffenden Projekte der Ortspolizeibehörde so zeitig mitzuteilen, daß die event. 
Erledigung des Verwaltungsstreitverfahrens eine die in Betracht kommenden 
Interessen beeinträchtigende Verzögerung nicht zur Folge hat.
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ßeWett .V"à d-r «àg m
ÄlSÄwWwMW darw°r>rgàt 

öer Ausführung Màeilicher Hinsicht dagegen zu erinnern sei, 
wird, °b und was m b°upäz°.UL,°-«^^ '^hZaues ober die 

WnlrÄÄÄÄÄ ». 
Bauten maßgebend.

5 Gesetz gegen die Verunstaltung landschaftlich hervorragender 
Gegenden. Vom 2. Juni 1902. (Ges.-S. S. 159.) 

5a. Ministerialanweisung zu dem Gesetz gegen die Verunstaltung 
landschaftlich hervorragender Gegenden. Vom 16. Juni 1902. 

(Min.-Bl. S. 132.)

6. Ministerialverfügung vom 20. April 1903, betreffend die Ein
richtung und den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen). 

(Min.-Bl. S. 114.)

Es ist anzuerkennen, daß die Vorschrift^ in §7 des mit unserem 
Erlaß vom 4. September 1899 (Mm.-Bl. 1899 S. 167) übersandten 
Entwurfs einer Polizeiverordnung, betreffend die Einrichtung und den 
Betrieb von Auszügen, die Einrichtung der Vremsfahrstuhle in Mühlen, 
Lr Steinablaßvorrichtungen in Ziegeleien und ähnlicher einfach^ 
Auszüge mit frei fallenden Fahrkörben nicht genügend beru^ichtigen. 
Es erscheint deshalb geraten, die Nr. II des § 7 durch Menden Zusatz 

zu ergänzen: @ ift Bci Auszügen, die durch das eigene Gewicht 
nach unten bewegt werden, z. B. benBremssahrstuhIenund 
Steinablässen, von der Fangvorrichtung und selbsttätigen 
Senkbremfe und von der Festsetzung einer größten zulass g 
Geschwindigkeit abzusehen, wenn an ihnen eine Bremsvor
richtung vorhanden ist, welche die Last m feder Höhenlage 
solange festhält, als die Bremse mcht gelüstet wird.

§ 30 Nr I muß alsdann am Schluß durch die folgend 

stimraung «werden:^ finben keim Anwendung aus Brems.

Die ÄÄ’Ä

tränt scheinen zum großen Teil auf Mißverständnissen •bSW gut Erläuterung des Entwurfs vom 4. Sep- 

tomber 18 $ \ Verminderung der Feuersgefahr ist bei der bau- 
voliieilichen Genehmigung darauf zu dringen, daß m gewerblichen 
Betrieben Fahrstühle, foweit sie nicht freistehend im Treppenhaufe auf- 
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»erS h)et^eitz "^glichst an den Außenfronten der Gebäude angelegt 

Grundsatz findet keine Anwendung auf Gebäude, deren 
Zwischendecken an und für sich der Übertragung eines Feuers keinen 
Widerstand leisten, wie es z. B. bei einfachen (nicht gewellerten, un
verrohrten und nicht verputzten) Holzdecken in Fabrikgebäuden, 
Magazinen, Mühlen oder bei Decken aus Bohlen mit absichtlich ge
lassenen Fugen zum Durchlässen der Luft in den Trockenräumen übe« 
oder neben Ring-Porzellanösen und ähnlichen Anlagen zutrifft. In 
solchen Füllen bedarf es auch keiner Abfchließung der Fahrbahn durch 
massive oder dichte Wände aus unverbrennlichem Material. Da den 
mannigfachen Verhältnissen in gewerblichen Anlagen nicht durch eine 
bestimmte Formel entsprochen werden kann, ist dein § 3 Nr. II durch 
die Worte „der Regel nach" absichtlich eine dehnbare Fassung gegeben, 
um dem Ermessen der Ortspolizeibehörden, die bei der baupolizeilichen 
Genehmigung und Abnahine (§ 31 Nr. IV) über die Zulässigkeit der
artiger Abweichungen von der Regel des § 3 gu entscheiden haben, 
keine zu engen Grenzen zu ziehen.

Zu § 6. Die vorstehenden Erwägungen waren auch für die 
Fassung des § 6 Nr. III maßgebend. Wo von der Forderung feuer
sicherer Schächte mit Rücksicht auf den feuergefährlichen Charakter der 
ganzen Bauart des Gebäudes abgesehen werden kann, find auch feuer
sichere Umwehrungen der Fahrbahn entbehrlich, so in den meisten 
Ziegeleien, den Windmühlen und vielen sonstigen kleineren Mahl
mühlen. Durch die gewählte Fassung, wonach die Umwührung der 
Fahrbahn, nur „der Regel nach" aus nicht brennbarem Material her- 
zustellen ist, sollte die Befugnis der Ortspolizeibehörde, Ausnahmen 
zuzulassen, zum Ausdruck gebracht werden.

Die Vorschrift über die Maschenweite der Umwehrungen auS 
Drahtgeflecht ist für Umwehrungen aus anderem, auch brennbarem 
Material sinngemäß durch eine Anforderung zu ersetzen, die das 
Hindurchgreisen durch die Umwehrung in den vom Fahrkorb bestrichenen 
Raum verhindert.

Zu § 7. Die Bestimmung, daß jeder Fahrstuhl, der zum Zweck 
der Be- und Entladung betreten werden „kann" (nicht „muß"), mit 
einer Fangvorrichtung oder Senkbremse zu versehen ist, wurde ge
wählt. um auch die Aufzüge zu treffen, deren Betreten zwar von den 
Besitzern, verboten wird, die aber nach der Art ihres Betriebes ver
botswidrig betreten werden müssen. Andererseits ist ein Fahrstuhl 
nicht schon deswegen mit einer Fangvorrichtung zu versehen, weil seine 
Bühne gelegentlich zu anderen Zwecken als zu denen des Be- und Ent
ladens, z. B. zum Schmieren oder zu Reparaturen, betreten wird. Es 
ist daher in Fällen, in denen durch die Art der Beladung des Fähr
korbes das Betreten ausgeschlossen wird, eine Fangvorrichtung nicht 
zu verlangen. Beispielsweise „kann" in Mälzereien der Fahrkorb 
häufig zum Zweck deS Be- und Entladens nicht betreten werden, weil 
der Laderaunl gerade so groß gewählt ist, daß der mit Malz gefüllte 
Wagen aufgeschoben werden kann, und weil loses Malz oder solches 
in Säcken von der Tenne zur Darre nicht verladen wird. Dasselbe 
trifft in den meisten Ziegeleien zu, wo die Steine mittelst Wagen aus 
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hip Nübns neBïûdit lueibcrt. In allen solchen Fällen liegt bie Bor- 
«Ä vor daß die Bühn- zum Zwecke d°S B°. und Entladens 

^î^yberall da^wa^eine'Fangvorrichtung zweckmäßig durch eine andere 
Sicherung zu ersetzen ist, z, SB. durch Ausfiützvorrichtungen, bietet z 34 
g>r vil die erforderliche Handhabe zur Gewährung von Aufnahmen. 
Abstüüunaen der Fahrbühne sind nicht allgemein zuzulassen, oa sie, 
m Zwischengeschossen oder bei größerer Geschwindigkeit des ^ahrkorbes 
anàndet, erhebliche Gesahren herbeisühren können. . Dagegen taten 
|ieÜbei schweren, langsam gehenden Lastenaufzugen, wie Gichtauszugen, 
Austüaen in Kellereien in den Endstellungen des. Fahrkorbes (insbe
sondere in der obersten Ladebühne) von Vorteil sem; ste musten aber 
alsdann mit der Steuerung selbsttätig verbunden werden.

Berlin, den 20. April 1903.
Der Minister des Innern.

Der Minister sür Handel und Gewerbe. 

Der Minister der össentlichen Arbeiten.

7. Mirristerialverfügung, betr. die Verantwortlichkeit der Beamten 
der Hochbanverwaltung für die Sicherheit der Baukonstruktionen, 

vom 17. November 1903. (Min.-Bl. S. 267.)

Die zur Gewähr einer sicheren Ausführung der Bauten in der 
Dienstanweifung für die Lokalbaubeamten der Staatshochbauverwaltung 
vom Jahre 1898 getroffenen Bestimmungen srnd nach memen Wahr
nehmungen in einzelnen Fällen nicht ausreichend beachtet worden, 
sehe mich deshalb veranlaßt, aus die Verantwortlichkeit der nut 
Aufstellung von Entwürfen von statischen Berechnungen sowie mrt. der 
Leitung von Bauausführungen betrauten Beamten erneut aufmerksam 
zu machen und dabei unter Bezugnahme auf die m den. §§ 14,.20, 
124, 128, 139, 148, 149, 157, 177 und 181 enthaltenen Vorfchrrften 
folgende Anweisungerr zu geben:  v, y ~

1. Bei der Aufstellung der ausführlichen Entwürfe und Kosten
anschläge sind in den Zeichnungen .
a) die Konstruktionen in Stern und Holz, sowie dre Einfachen

Eisenkonstruktionerr — Träger und Stützen — deutlich an
zugeben, . . - . ..

b) zusammengesetzte Eisenkonstruktionen rm einzelnen nur soweit 
darzustellen, daß das gewählte Konstruktionsfhstem klar er
kennbar ist.

Dis sür die Konstruktion zu a erforderlichen Stärken sind, 
soweit sie sich nicht nach allgemeinen Ersahrungssätzen.bestimmen 
lassen, durch graphostatische Untersuchungen oder statische, rn 
überschläglicher Weise unter Benutzung von Tabellen angestellte 
Berechnurigen zu ermitteln. , . t

In ähnlicher Weise summarisch rst bet den Konstruktionen 
zu b zu verfahren.
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Diese Ausarbeitungen sollen zunächst nur dazu dienen, die 
in die Massen-, Gewichts--, Material- und Kostenberechnung aus
zunehmenden Ansätze zu ermitteln und die nötigen Unterlagen 
für die Prüfung und Feststellung der Ausführungskosten zu 
gewähren.

Diese statischen Ermittelungen sind in Bezug auf die Unter
schrift des Verfassers und der Baubeamten, die die Prüfung 
vollziehen, ebenso zu behandeln, wie die übrigen zu einem aus
führlichen Entwurf und Kostenanschlag erforderlichen Aus
arbeitungen.

2. Vor Beginn der Bauausführung und der Verdingung der 
Arbeiten und Lieferungen sind, abgesehen von solchen Konstruk
tionen, die nach allgemein gültigen Ersahrungssätzen ausgeführt 
zu werden pflegen, alle für die Standsicherheit des Bauwerkes 
in Betracht kommenden Einzelheiten, wie Belastung des Bau
grundes, ungewöhnliche Gründungen, stark belastete Mauerteile, 
Pfeiler und Säulen, Decken, Gewölbe und Widerlager, Treppen, 
Dachverbände und Eifenkonstruktionen statisch zu berechnen und 
in Einzelzeichnungen so genau darzustellen, daß alles für die 
Ausführung Erforderliche, einschließlich der nötigen Verankerungen, 
klar zu erkennen ist.

Bei der Bearbeitung dieser Einzelzeichnungen sind die in der 
Anlage 6 zur Dienstanweisung abgedruckten technischen Grund
sätze insbesondere für Maurerarbeiten (Seite 234—238), für 
Steinmetzarbeiten (Seite 239), für Zimmerarbeiten (Seite 240) 
sorgfältig zu beachten.

3. Ist einem Lokalbaubeamten für die örtliche Bauleitung eut 
Regierungsbaumeister beigegeben, so hat dieser die unter 2 auf
geführten statischen Berechnungen und Einzelzeichnungen anzu
fertigen, sie mit seiner Namensunterfchrift zu versehen und dem 
Lokalbaubeamten vorzulegcn. Dieser hat sie zu prüfen, zu 
unterschreiben und der Regierung zur weiteren Prüfung ein- 
Zureichen.

Die Prüfung dieser statischen Berechnungen bei der Regierung 
ist eine endgültige, wenn es sich um einfache Konstruktionen (la) 
handelt oder wenn bei der Superrevifion der ausführlichen Ent- 
würfe und Kostenanschläge durch einen besonderen Vermerk die 
Prüfung der Regierung ausdrücklich überlassen worden ist. So
weit dies nicht geschehen ist und in allen Fällen, bei denen es 
sich um schwierigere Konstruktionen, sei es in Stein, Holz oder 
Eisen handelt, find die statischen Berechnungen unter Beifügung 
der Einzelzeichnungen der Superrevifionsinstanz zur Nachprüfung 
vorzulegen. . , .

4. Wenn ein Lokalbaubeamter die Ausarbeitung von Heineren 
Entwürfen und Kostenanschlägen oder eine Bauausführung ge
ringeren Umfangs ohne Unterstützung durch einen Regierungs
baumeister bewirkt, liegt ihm selbst die Anfertigung der statischen 
Berechnungen und Einzelzeichnungen ob. Er hat diese Aus
arbeitungen mit feiner Namensunterschrift zu versehen und der 
Regierung zur Prüfung einzureichen.
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5 ‘Vn besonderen Fällen kann der Lokalbaubeamte uach vorheriger 
Genehmigung der Regierung die Ausstellung schwieriger statischer 
Berechnungen einem anerkannt tüchtigen Zivilmgenieur, oder bei 
Msammengesetzten Eisenkonstruktionen emer bewahrten Unter- 
Lhmprütrna gegen Vergütung übertragen. Diese haben alsdann 
dÄ lchristlich? Erklärung an St-ll- des Lokalbaubeamten dl° 
Berantwortung ftir ihre Berechnungen zu ud-rnehm-n. Der 
Lokalbaubeamte hat diese Berechnungen mitten Zeichnungen der 
Regierung einzureichen, die sie zu begutachten und der Super- 
revisionSinstanz zur Prüfung vorzulegen hat.

Wieweit in solchen Fällen der Unternehmerfirma an Stelle 
des Lokalbaubeamten auch die Verantwortliche Überwachung der 
Ausführung oder diese selbst übertragen werden kann, ist un 
einzelnen Falle von der Regierung zu bestimmen und m einem 
schriftlichen Abkommen zum Ausdruck zu bringen.

6. Abgesehen von der vorstehend besprochenen Ausnahme stnd me 
mit der örtlichen Leitung einer Bauausführung beauftragten 
Baubeamten dafür verantwortlich, daß die Ausführung.aller 
Konstruktionen in der tüchtigsten Weise erfolgt und dabei alle 
Maßnahmen, die zur Standsicherheit des Bauwerks gehören, auch 
dann zur Anwendung gelangen, wenn in den Entwürfen und 
Anschläaen nicht befon'ders darauf aufmerksam gemacht worden 
ist. Angesichts dieser Verantwortung haben sie auch sür den 
Fall, daß Änderungen an den Entwürfen in konstruktiver Be
ziehung vorgenommen oder neue Anordnungen in dieser Hinsicht 
getroffen worden find, zu untersuchen, ob sich nicht nur, aus 
örtlichen Verhältnissen (siehe Schlußsatz „ des § 139 der Dienst
anweisung) sondern auch aus anderen Gründen gegen die zur Aus
führung zu bringenden Konstruktionen Bedenken ergeben Diese 
sind dann aus dem vorgeschriebenen Wege zur Sprache zu bringen.

Wird die Überwachung der Aussührung m den Fallen der Nr. 5 
Abs. 2 nicht dem Zivilingenieur oder der Unternehmerstrrna über
tragen sonderii dem Lokalbaubeamten, so ist dieser nur fur die 
ordnungsmäßige Wahrnehmung der Bauaufsicht verantwortlich,

7. Die Lokalbaubeamten haben die zur örtlichen Bauleitung 
ihnen beigegebenen Regierungsmeister bei Aushändigung des 
Entwurfes und Kostenanschlages mit der alsbaldigen Aus
arbeitung der statischen Berechnungen und Einzelzeichnungen im 
Sinne der vorstehenden Bestimmungen zu beauftragen, ihnen 
die dazu im einzelnen nötigen Anleitungen zu geben und sie 
auf die Wichtigkeit dieser Ausarbeitungen zur Gewähr emer 
sicheren Bauausführung und auf die ihnen daraus erwachsende 
Verantwortlichkeit hinzuweisen. Besonders eingehend stnd diese 
Anweisungen einem Regierungsbaumeister der zum ersten Acate 
eine selbständige Bauleitung übernimmt, zu geben.

8. Auch wenn em Regierungsbauführer oder Techniker mit der 
örtlichen Leitung betraut wird, verbleibt dem Lokalbaubeamten 
die Verantwortung für die Sicherheit der Konstruktionen und 
deren Aussührung. Es ist seine Sache, diese Hilfskräfte auf die 
Wichtigkeit einer sicheren Bauweise und auf die Punkte auf- 
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merksam zu machen, auf die sie zur Wahrung der Sicherheit 
chr besonderes Augenmerk bei der Bauaufsicht zu richten haben.

9. Die bautechnischen Mitglieder der Regierungen haben nach Er
teilung des Auftrages zum Beginn einer Bauausführung darauf 
zu achten, daß die Lokalbaubeamten und die ihnen beigegebenen 
technischen Hilfskräfte die Vorschriften dieses Erlasses gewissen
haft befolgen; sie haben ferner bei jeder Besichtigung des Roh
baues ihre besondere Aufmerksamkeit auf alle die Standsicherheit 
des Gebäudes bedingenden Konstruktionen zu richten und sich zu ver
gewissern, daß die Ausführung mit Sorgfalt und Vorsicht erfolgt.

10. In Bezug aus die Verantwortung, welche die Baubeamten durch 
die in § 157 der Dienstanweisung vorgeschriebene Mitwirkung 
bei der Prüfung und Überwachung der Baugerüste zu tragen 
haben, ist zu beachten, daß der Unternehmer selbständig die 
Veranstaltungen zur Erfüllung der ihm nach § 16 der allge
meinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Staats
bauten vom 17. Januar 1900 (Min.-Bl. 1900 S. 107) obliegen
den Verpflichtungen zu treffen hat, während dem Baubeamten 
ein unmittelbarer Einfluß aus die Wahl und Art der Rüstungen 
nicht eingeräumt ist. Es fällt deshalb die Verantwortung für 
die gehörige Stärke und Tüchtigkeit der Rüstungen dem Unter- 
nehlner zu. Der Baubeamte hat jedoch die Bauaufsicht auch aus 
die sichere Konstruktion und den ordnungsmäßigen Zustand der 
Rüstungen zu erstrecken. Erkennt er demgemäß in der Her
stellung und Unterhaltung der Gerüste offenbare Verstöße gegen 
die Regeln der Technik, und erfolgt aus seine mündlichen Vor
haltungen nicht sofortige Abhilfe, so hat er an den Unternehmer 
eine Aufforderung mittels eingeschriebenen Briefes unter Bezug
nahme auf § 16 der genannten allgemeinen Vertragsbedingungen 
zu richten und äußersten Falles eine Anzeige an die Polizei
behörde zu erstatten. Bei Gefahr im Verzüge hat der Bau
beamte aus Kosten des Unternehmers die erforderlichen Sicherungs
maßregeln zu treffen.

11. Bei abgebundenen Rüstungen, welche nach Vorschrift der Bau
verwaltung von dem Unternehmer ausgesührt werden, trägt der 
Baubeamte bie Verantwortung für die gewühlte Konstruktion, 
der Unternehmer die Verantwortung für die ordnungsmäßige 
Ausführung, Unterhaltung und Benutzung.

12. Vernachlässigt ein Baubeamter die ihm durch diesen Erlaß auf
erlegten Verpfllchtungen, so setzt er sich neben der dienstlichen 
Verantwortung der Gefahr aus, für den entstehenden Schaden 
nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes ersatzpflichtig ge
macht zu werden. Wegen der strafrechtlichen Haftbarkeit wird 
aus die §§ 222 und 236, 330 und 367 Ziffer 14 des Reichs- 
strafgesetzbuches verwiefen.

Ew. — Tit. — ersuche ich, diesen Erlaß zur Kenntnis der be- 
reilrgten Baubeamten zu bringen und für seine Befolgung zu sorgen.

Berlin, den 17. November 1903.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
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8. Mînîstenasvekfügungen vom 20. März 1905 (Miu -Bl. S. 59) 
itnb vom 10. April 1905 (Min.-Bl. S. 67) betreffend Bau

leitungskosten.

9 Gesetz zur Verhütung von Hochwassergefahren vom 16. August 1905 
(G.-S. S. 342).

Wir Wilhelm 2c. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des 
Landtags Unserer Monarchie was folgt:

§ i. Für die bei Hochwasser gefahrbringenden Wasserläuse wird 
das nicht hochwassersrei eingedeichte Überschwemmungsgebiets welches 
den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegen soll, sestgestellt.

In diesem Gebiete dürfen nicht ohne Genehmigung
1. Erhöhungen der Erdoberfläche und über die Erdoberfläche 

hinausreichende Anlagen (Deiche, Dämme, Gebäude, Mauern 
und, sonstige bauliche Anlagen, Feldziegeleien, Ein
friedigungen, Baurn- und Strauchpflanzungen und ähnliche 
Anlagen) neu ausgoführt, erweitert, verlegt,

2. Deiche, deichähnliche Erhöhungen und Dämme ganz oder teil
weise beseitigt werden.

Schutzmaßregeln, die in Notfällen für die Dauer der Gefahr ge
troffen werden, bedürfen keiner Genehmigung im Sinne dieses Gesetzes.

§ 2. Der Oberpräsident hat ein Verzeichnis derjenigen Wasser
läufe aufzustellen, auf welche der § 1 Anwendung finden- soll, unter 
gesonderter Ausführung der schiffbaren und der besonders hochwasser
gefährlichen sowie der sonstigen Wasserläufe.

In dem, Verzeichnis ist für jeden Wasserlauf Bestimmung zu 
treffen, ob die Vorschrift des § 1 für die ganze, Breite des Über
schwemmungsgebiets und für den Wasserlauf in seiner ganzen Länge 
oder nur für Teile des Überschwemmungsgebiets oder des Wasserlaufs 
Anwendung finden soll. Zugleich kann Bestimmung getroffen werden, für 
welche Unternehmungen die Vorschriften des § 1 Anwendung finden.

Das Verzeichnis wird für jeden Wasserlauf, erforderlichenfalls 
unter Beifügung von Lageplänen, öffentlich ausgelegt. Die Auslegung 
ist durch die Kreisblätter und in ortsüblicher Weife bekanntzumachen. 
In der Bekanntmachung ist anzugeben, bei welcher Stelle innerhalb 
einer auf mindestens sechs Wochen nach der Bekanntmachung in den 
Kreisblättern zu bemessenden Frist Einwendungen gegen den Plan 
erhoben werden können.

Nach Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen mit den 
Beteiligten beschließt der Provinzialrat. Gegen dessen Beschluß, ist 
innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Minister für Landwirt
schaft. Domänen und Forsten zulässig. Die Beschwerde steht auch dem 
Oberpräsidenten zu.

Nach Erledigung der Einwendungen oder fruchtlosem Ablauf der 
dafür gegebenen Frist erfolgt die endgültige Feststellung des Ver
zeichnisses sür jeden Wasserlauf durch den Oberpräsidenten. Die Fest
stellung ist durch die Amtsblätter zu veröffentlichen.
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Abänderungen des Verzeichnisses erfolgen in demselben Verfahren.
In den Hohenzollernfchen Landen tritt an die Stelle des Ober» 

Präsidenten der Regierungspräsident, an die Stelle des Provinzialrats 
oer Bezirksausschuß. . ,

§ 3. Zuständig für die Genehmigung (§ 1) ist bel schiffbaren und 
besonders hochwaffergefährlichen Wasserläufen der Bezirksausschuß, rm 
übrigen der Kreis-(Stadt-)Ausfchuß. , „

Vor der Beschlußfassung hat die Genehmigungsbegvrde den 
Melioratronsbaubeamten und, wenn es sich um Unternehmungen im 
Überschwemmungsgebiete schiffbarer Wasserläufe handelt, die Strom» 
bauverwaltungsbehörde sowie in erheblicheren Füllen die Beteiligten, 
im übrigen, wenn dem Anträge Bedenken entgegenstehen, jedenfalls 
den Antragsteller zu hören. . ,

Zu diesem Zwecke kann die Genehmigungsbehörde eine öffentliche 
Aufforderung mit der Verwarnung erlassen, daß diejenigen, welche sich 
binnen einer zu bezeichnenden Frist nicht gemeldet haben, mit späteren 
Einwendungen nicht mehr gehört werden sollen.

Die Aufforderung ist in die Kreisblätter einzurücken und in den 
betreffenden Gemeinden und Gutsbezirken auf ortsübliche Weife be» 
kanntzumachen.

§ 4. Die Genehmigung darf nur aus Rückstchten des Hochwasser
schutzes versagt oder an Auflagen und Einschränkungen geknüpft werden.

Die Genehmigung darf auch dann nicht versagt werden, wenn:
1. die zu errichtenden Anlagen an die Stelle von vorhandenen treten 

und durch den neuen Zustand der Abstuß des Hochwassers nicht 
mehr wie bisher erschwert wird;

2. die durch die Errichtung genehmigungspflichtiger Anlagen hervor
gerufenen Einengungen des Hochwafserprofils durch eine auf 
Kosten der Antragsteller vorzunehmende anderweitige Regulierung 
Wieder ausgeglichen werden.

§ 5. Anordnungen, welche erforderlich find, um bte Durchführung der 
im § 1 gegebenen Vorschriften zu sichern, trifft bei schiffbaren und besonders 
hochwaffergefährlichen Wasfertäufen der Regierungspräsident, bei anderen 
Wasserläufen der Landrat, in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde.

§ 6. Gegen den Beschluß der Genehmigungsbehörde (§ 3) findet 
innerhalb der Frist von vier Wochen die Beschwerde an den Minister 
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten statt. Wo eine besondere 
Strombau- und Strompolizeiverwaltung besteht, steht auch ihr die 
Beschwerde zu. Der Beschluß ist ihr zuzustellen.,

§ 7. Der Regierungspräsident kann durch einen mit Zustimmung 
des Bezirksausschusses gefaßten Beschluß für alle oder auch für einzelne 
Wasferläufe des Regierungsbezirkes (§ 2) diejenigen Unternehmungen 
bezeichnen, bei denen wegen ihrer unerheblichen Einwirkung auf den 
Hochwasserabfluß von dem Erfordernis einer Genehmigung entweder 
für das ganze Überschwemmungsgebiet oder für Teile abgesehen werden 
soll. Der Beschluß ist in ortsüblicher Weife, erforderlichenfalls unter 
Auslegung von Lageplänen, bekannt zu machen. ,

Der Beschluß kann durch den Minister für Landwirtschaft, Do
mänen und Forsten abgeändert oder außer Kraft gesetzt werden. 
übrigen ist der Beschluß endgültig.
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s g Das Einbringen voir Schlamm, Sand, Erde, Schlacken, 
Steinen, Holz und anderen Stossen, die die Vorflut zu erschweren 
geeignet sind, in die Wasserlüuse f§ 2) ist verboten sofern es nrcht von 
der Wasserpolizeibehörde, bei schiffbaren Wafserlausen von der Strom- 
bauverwaltungsbehörde, zugelassen wird.

cvm übrigen verbleibt eS ber den bestehenden Bestimmungen.
s 9. Der Regierungspräsident und, wenn es sich um Anordnungen 

bündelt ' welche dre Grenzen eines Regierungsbezirks überschreiten, der 
Oberpräsident, kann nach Maßgabe der §§ 137, 139, 140 des Gesetzes 
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetz- 
Samml. S. 195) auch für einzelne Kreise und Teile von Kreisen 
zur Verhütung von Hochwassergesahr Polizeiverordnungen erlassen, 
wonach ber Genehmigung des Landrats, in Stadtkreisen der Orts

polizeibehörde, abhängig gemacht werden:
1. Vertiefungen der Erdoberfläche im Hochwasserabflußgebiete der 

Wasserläufe sowie die Entnahme von Lehm, Kies, Sternen 
und anderen Stossen aus dem Bette und den Usergrundstücken 
nicht schiffbarer Wasserläuse;

2. das Bepflanzen solcher hochwassersreien Ufergrundstücke, welche 
der Unterspülung ausgesetzt sind, mit Bäumen und Sträuchern;

B. der Landrat, in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde, befugt ist, 
zu verbieten:
1. das Lagern von Schlämm, Sand, Erde, Schlacken, Sternen, 

Holz und anderen Stossen, welche die Vorflut zu erschweren 
geeignet sind, im Hochwasserabflußgebiete der Wasserlärrfe;

2 die Bodenlockerung aus Grundstücken, die im Stromstrrche des 
Hochwassers liegen, sowie aus Ufergrundstücken nrcht schiffbarer 
Wasserläufe durch Beackerung, Rodung, Plaggenhreb, Bewer
bung und dergleichen; , m . ... M

2. bei nicht schiffbaren Wasserläufen dre Benutzung der User zum
Aufziehen oder Abrollen von Holz oder anderen Gegenständen 
sowie zum Viehtränken; .

C. aus Anordnung des Landrats, in Stadtkrersen der Ortspolrzer- 
behörde, die Grundstücksbesitzer ohne Anspruch aus Entschädigung 
verpflichtet sind, im Hochwafferabflußgebret ernes Wasserlaufs 
wildwachsende Bäume und Sträucher und außerhalb des Hoch
wasserabflußgebiets solche Bäume und Sträucher, dre der Gefahr 
ausgesetzt sind, in den Wasserlauf abzusallen oder durch das 
Wasser entwurzelt zu werden, nach rhrer Wahl entweder selbst 
zu beseitigen oder sich die Beiseitigung gefallen zu lassen.

In den Fällen A 2 unfc B 2 sind die betreffenden Grundflächen rn 
der zu erlassenden Polizeiverordnung zu bezeichnen.

In der Provinz Hannover hat der Landrat, rn Stadtkreisen dre 
Ortspolizeibehörde, die nach den Bestimmungen unter A,. B. unb C 
erforderlichen Entscheidungen in Gemernschast nut dem Waßerbau- 
inspektor zu treffen. Den Stadtkreisen stehen glerch dre ,un 8 -.7 Avf. 1 
der Kreisordnung für die Provinz Hannover vom 6. Mar 1884 (Gesetz- 
Samml. S. 181) bezeichneten Städte, sowert sre nrcht rm Abs. - aus
genommen sind.
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Vor Erlaß der Provmzialverordnungen soll der Entwurf in den 
betreffenden Gemeinden und Gutsbezirken sechs Wochen lang zur Ein
sicht ausgelegt werden.

§ 10. Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark, im Unvermögens
falle mit Hast, wird, sofern nicht nach anderweiten strafgesetzlichen 
Bestimmungen härtere Strafen verwirkt sind, bestraft, wer eine Er
höhung der Erdoberfläche oder eine Anlage, zu deren Ausführung, 
Veränderung oder Beseitigung nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
eine Genehmigung erforderlich ist, ohne solche Genehmigung aussührt, 
verändert oder beseitigt oder die in der Genehmigung festgesetzten Be
dingungen nicht innehält.

§ 11. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark, im Un
vermögensfalle mit Hast bis zu vier Wochen, wird, sofern nicht nach 
anderweilen strafgesetzlichen Bestimmungen härtere Strafen verwirkt 
find, bestraft, wer dem Verbote deS § 8 Abs. 1 oder den aus Grund 
dieses Gesetzes von dem Regierungspräsidenten oder dem Ober
präsidenten erlassenen Polizeiverordnungen oder einen: aus Grund 
einer solchen Verordnung erlassenen Verbote zuwiderhandelt.

§ 12. Die aus die Aufstellung der Verzeichnisse (§ 2) bezüglichen 
Bestimmungen und die Vorschriften des § ,9 treten sofort in Kraft. 
Im übrigen erlangt das Gesetz für jedes Überschwemmungsgebiet mit 
dem Beginne des elften Tages nach der Ausgabe des Amtsblatts, in 
dem die Feststellung des Verzeichnisses bekannt gemacht ist, Geltung.

Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben die für die Freihaltung der 
Überschwemmungsgebiete bestehenden gesetzlichen Vorschriften mit der 
Maßgabe in Kraft, daß die Bestimmung des § 1 des Gesetzes über 
das Deichwesen vom 28. Januar 1848 (G.-S. S. 54) auch aus die 
Errichtung von Gebäuden Anwendung findet.

Der Abschluß der Verzeichnisse der Wasierläufe (§ 2) in jeher 
Provinz wird durch den Oberpräsidenten bekannt gemacht.

Mit diesem Zeitpunkte treten auch für diejenigen Wasserläufe, 
welche nicht in das Verzeichnis des § 2 Abs. 1 ausgenommen worden 
find, die von diesem Gesetz abweichenden Bestimmungen bestehender 
Gesetze, insbesondere die Bestimmungen des § 1 des Gesetzes über daS 
Deichwesen vom 28. Januar 1848 (G.-S. S. 54), außer Kraft.

§ 13. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung
1. aus die Herzogtümer Bremen und Verden, soweit die Deich

ordnung vom 29. Juli 1743 Anwendung findet;
2. aus das Land Hadeln;
3. aus das Fürstentum Ostfriesland;
4. aus den zum Herzogtum Arenberg-Meppen gehörenden Bezirk 

der Stadt Papenburg;
5. aus die Schleswig-Holsteinschen Marschdistrikte, insoweit das 

Patent vom 29. Januar 1800 und das allgemeine Deich
reglement vom 6. April 1803 Platz greisen.

Urkundlich re.

Gegeben Wilhelmshöhe, den 16. August 1905.
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V Nachbarrecht bei Bauanssühruttgert.
1. Bürgerliches Gesetzbuch.

(Auszug.)
§ 906. Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung 

voir Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Er
schütterungen und ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende 
Einwirkungen insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Be
nutzung feines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt 
oder durch eine Benutzung des anderen Grundstücks herbeigeführt wird, 
die nach den örtlichen Verhältnissen bei Grundstücken dieser Lage 
gewöhnlich ist. Die Zuführung durch eine besondere Leitung ist un
zulässig. ,

§ 907. Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, das; 
aus den Nachbargrundstücken nicht Anlagen hergestellt oder gehalten 
werden, von denen mit Sicherheit vorauszusehen ist, daß ihr Bestand 
oder ihre Benutzung eine unzulässige Einwirkung auf fein Grundstück 
zur Folge hat. Genügt eine Anlage den landeSgesehlichen Vor
schriften, die einen bestimmten Abstand von der Grenze oder sonstige 
Schutzmaßregeln vorschreiben, so kann die Beseitigung der Anlage erst 
verlangt werden, wenn die unzulässige Einwirkung tatsächlich hervortritt.

Bäume und Sträucher gehören nicht zu den Anlagen im Sinne 
dieser Vorschriften.

§ 908. Droht einem Grundstücke die Gefahr, daß es durch den 
Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen Werkes, das mit einem 
Nachbargrundstücke verbunden ist, oder durch die Ablösung von Teilen 
des Gebäudes oder des Werkes beschädigt wird, so kann der Eigen
tümer von demjenigen, welcher nach dem § 836 Abs. 1 oder den 
§§ 837, 838 für den eintretenden Schaden verantwortlich sein würde, 
verlangen, daß er die zur Abwendung der Gefahr erforderliche Vor
kehrung trifft.

§ 909. Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, 
daß der Boden deS Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze ver
lies, es sei denn, daß für eine genügende anderweitige Befestigung 
gesorgt ist.

§ 912. Hat der Eigentümer eines Grundstücks bei der Errichtung 
eines Gebäudes über die Grenze gebaut, ohne daß ihm Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, so hat der Nachbar den Überbau zu 
dulden, es fei denn, daß er vor oder sofort nach der Grenzüber
schreitung Widerspruch erhoben hat.

Der Nachbar ist durch eine Geldrente zu entschädigen. Für die 
Höhe der Rente ist die Zeit der Grenzüberschreitung maßgebend.

2. Allgemeines Landrecht.
a) Teil I Titel 8.

§ 118. Die Raine der sogenannten Pflugrechte zwischen benach
barten Grundstücken werden in 'der Regel als gemeinschaftliches Eigen
tum angesehen.



52

§ 119. Sie dürfen also von keinem der benachbarten Besitzer, ohne 
Einwilligung der Miteigentümer, verändert oder geschmälert werden.

§ 120. Auch die Winkel oder Zwischenräume zwischen den Häusern 
werden in der Regel für gemeinschaftlich geachtet.

. § 121. Hat jedoch bisher nur einer der Nachbarn die Traufe 
dahin fallen lassen und nur allein Gossen, Privat- oder offene Fenster 
darin gehabt, so wird vermutet, daß der Zwischenraum ihm eigentlich 
gehöre.

§ 122. In einem zwischen zwei Häusern gelegenen Winkel darf 
auch der. welchem selbiger eigentümlich gehört, die Röhre von einem 
Windo sen ohne des Nachbars Einwilligung nicht führen.

§ 123. Die Anlegung neuer Erker, Altane, Wetterdächer, Dach
traufen und anderer über die Grenzen ragender Bauwerke ist der 
Nachbar zu dulden nicht verpflichtet.

§ 124. Wer an feinem Hause Bäume oder Weinreben anpflanzen 
will, muß dieselben dergestalt hinter ein Geländer ziehen, daß weder 
sie selbst noch das Geländer die Wände der benachbarten Gebäude 
berühren.

§ 125. Schweineställe, Kloaken, Dünger- und Lohgruben und 
andere den Gebäuden schädliche Anlagen müssen wenigstens >3 Fuß 
rheinländisch von den benachbarten Gebäuden, Mauern und Scheunen 
entfernt bleiben.

§ 126. Auch müssen dergleichen Gruben und Behältnisse von 
Grund aus ausgemauert werden.

§ 127. Bon Bäumen des Nachbars müssen dergleichen Anlagen 
wenigstens drei Werkschuhe zurücktreten.

§ 128. Wer aus seinem Grund und Boden, jedoch an der Seite 
des Nachbars hin, Rinnen und Kanäle an der Erde zur Abführung 
des Wassers anlegen will, muß gegen die Wand des Nachbars wenig
stens noch einen Raum von einem Werkschuh freilassen.

§ 129. Anlagen, durch welche der schon vorhandene Brunnen deS 
Nachbars verunreinigt oder unbrauchbar gemacht werden würde, sind 
unzulässig.

§ 130. Dagegen kann die Grabung eines Brunnens auf eigenem 
Grund und Boden, wenngleich dadurch dem Nachbar sein Wasser ent
zogen wird, dem Eigentümer nicht gewehrt werden, sobald der Nachbar 
dessalls kein besonderes Untersagungsrecht erlangt hat.

§ 131. Doch darf innerhalb dreier Werkschuhe von des Nachbars 
Grenze kein neuer Brunnen angelegt werden.

8 132. Überhaupt darf unter des Nachbars Grunde niemand 
graben.

§ 133. Back-, Brenn- oder Schmelzöfen oder Feuerherde können 
an der gemeinschaftlichen oder dem Nachbar gehörenden Scheidewand 
ohne dessen Bewilligung nicht angelegt werden.

§ 134. Dagegen ist ein jeder an der gemeinschaftlichen Mauer, 
auch ohne besondere Rückfrage mit dem Nachbar, Schornsteine anzu
legen wohl befugt.

§ 135. Eine gemeinschaftliche Mauer kann jeder Nachbar an 
seiner Seite bis zur Hälfte der Dicke zu seinem Nutzen gebrauchen, 
msosern dadurch dem Gebäude selbst kein Nachteil geschieht.



53

8 136 Doch müssen Wandschränke und andere dergleichen An- 
lagen in einer solchen Mauer dergestalt eingerichtet werden, daß sre 
nicht auf diejenigen treffen, welche der Nachbar auf der entgegen
stehenden Seite bereits angelegt hat. . . .

8 137. Um Licht in sein Gebäude zu brmgen, kann em jeder 
Öffnungen und Fenster in seine eigene Wand oder Mauer wachen, 
wenn dieselben gleich eine Aussicht über die benachbarten Grundstücke 

® 8 138. Sollen jedoch die Öffnungen in einer unmittelbar an des
Nachbars Hof oder Garten stoßenden Wand oder Mauer gemacht 
werden so müssen dieselben, wo es die Umstünde gestatten, sechs iMß 

>?von dem Boden des Zimmers oder Behältnisses erhöht, in allen Fällen 
aber mit eisernen nur zwei Zoll von einander stehenden Stäben oder 
mit einem Drahtgitter verwahrt sein.

8 139. Neu errichtete Gebäude müßen von alteren schon vor
handenen Gebäuden des angrenzenden Nachbars, wenn nicht besondere 

'Polizeigesetze ein anderes vorschreiben, wenigstens drei Werkschuhe 
^urücktr^Oê aber das neue Gebäude auf einen unbebauten Platz des 

Nachbars, so ist ein Abstand von anderthalb Werkschuhen hinreichend.
§ 141. Übrigens kann aber jeder in der Regel aus seinem Grund 

und Boden so nahe an die Grenze und so hoch bauen, als er es für 
aut findet.

§ 142. Sind jedoch die Fenster des Nachbars, vor welchen gebaut 
werden foll, schon seit zehn Jahren oder länger vorhanden, und die 

Behältnisse, wo sie sich befinden, haben nur von dieser Seite her Licht, 
so muß der neue Bau soweit Zurücktreten, daß der Nachbar noch aus 
den ungeöffneten Fenstern des untern Stockwerkes den Himmel er

8 143. Hat in diesem Falle das Gebäude des Nachbars, m 
welchem die Fenster sich befinden, noch von einer anderen Seite Licht, 
so ist es genug, wenn der neue Bau nur soweit, zurücktritt, daß der 
Nachbar aus den ungeöffneten Fenstern des zweiten Stockwerkes den 
Himmel sehen könne. r ,

§ 144. Sind aber die Fenster des Nachbars, vor welchen gebaut 
werden soll, noch nicht seit zehn Jahren vorhanden, so ist der Bauende 
blos an die § 139 bestimmte Entfernung gebunden.

§ 145. Der Nachbar kann alsdann dem neuen Baue, wodurch 
ihm das Licht genommen wird, mir insofern widersprechen, als er em 
Üntersagungsrecht dagegen besonders erworben hat. (Tit. 22.)

§ 146. Wo eine solche Grundgerechtigkeit obwaltet, da findet, un 
Mangel ausdrücklich verabredeter, die gesetzliche Bestimmung des & 142 
Anwendung. , ... ,

8 147. In allen §§ 139, 140, 142, 143 und 146 bestimmten 
Fällen bleibt der unbebaute Zwischenraum nach wie vor Rinem bis
herigen Eigentümer und kann von demselben zu jedem in den Gesetzen 
nicht verbotenen Gebrauche angewendet werden.

8 148. Neue Türen, welche unmittelbar auf des Nachbars 
Grund und Boden führen, dürfen wider dessen Willen niemals ange
legt werden.
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8 149. In der Regel ist ein jeder, seine Grundstücke durch Zäune, 
Planken, Mauern oder andere Scheidewände von den Grundstücken 
femeS Nachbars zu trennen, berechtigt.

§ 150. Dergleichen Scheidungen müssen aber die Grenzen gegen 
den Nachbar niemals überschreiten, noch Demselben in dem Gebrauche 
seines Eigentums hinderlich werden.

§ 151. Zu Befriedigungen in der Feldflur ist der Eigentümer 
nur insofern befugt, als nicht Kozzelweiden, Hütungs- oder andere 
Grundgerechtigkeiten entgegenstehen.

§ 152. Wer eine neue Scheidung in einer Gegend, wo bisher 
noch keine vorhanden gewesen ist, anlegen will, muß nicht nur die 
Anlage, sondern auch die fernere Unterhaltung auf seine Kosten be
sorgen.

§ 153. Überhaupt liegt die Unterhaltung solcher Scheidungen dem
jenigen ob, welchem erweislich das Eigentum derselben gebührt.

§ 154. Kann nicht ausgemittelt werden, wer der Eigentümer 
einer solchen Scheidung fei, so wird bei Planken derjenige, gegen dessen 
Grund die Stiele, Ständer oder Pfosten derselben stehen, sür den 
Eigentümer geachtet und ist die Planke zu unterhalten schuldig.

§ 155. Dagegen muß ihm aber der Nachbar, von dessen Seite 
die Bretter angeschlagen sind, den Zutritt aus seinen Grund und Boden 
bei notwendigen, an der Planke sich ereignenden Bauen und Repara
turen gestatten.

§ 156. Die Abdachung der Stiele muß nach der Seite desjenigen 
Grundes geschehen, dessen Eigentümern die Planke gehört.

§ 157. Sind die Bretter in die Mitte der Stiele eingefalzt, so ist 
die Planke für gemeinschaftlich zu achten und muß von beiden Teilen 
gemeinschaftlich unterhalten werden.

§ 158. Was von Planken verordnet ist, gilt in der Regel auch 
von Staketen.

§ 159. Bei gemauerten Scheidewänden gilt die Vermutung, daß 
die Mauer demjenigen gehöre, aus dessen Seiten sich Vertiefungen oder 
sogenannte Blenden befinden.

ß 160. Sind dergleichen Blenden aus beiden Seiten anzutreffen, 
so wird die Scheidemauer, im zweifelhaften Falle, für gemeinschaftlich 
angesehen.

§ 161. Sind gar keine Blenden an der Mauer befindlich, so ist 
dieselbe im zweifelhaften Falle für gemeinschaftlich oder einseitig zu 
achten, je nachdem die daraus liegenden Platten aus beiden Seiten 
oder nur auf einer überlaufen.

§ 162. Bei Zäunen oder Wellerwänden ist in der Regel jeder 
Besitzer städtischer Grundstücke und Gärten den Zaun rechter Hand 
vom Eintritt in den Haupteingang zu bauen und zu unterhalten 
schuldig.

§ 163. Hat aber jemand durch einen neuen Bau seinen Haupt
eingang ähnlich verändert, so behält er dennoch, in Rücksicht der zu 
unterhaltenden Zäune, eben die Verbindlichkeit, welche er vor der 
Veränderung gehabt hat.

§ 164. Hat bisher ein Gebäude die Haltung eines Zaunes un
nötig gemacht, so mutz der, welcher dieses Gebäude wegnimmt, den 
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dafür anzukegenden Zaun machen und unterhalten; selbst, wenn er 
sonst, nach der Reget des § 162, dazu nicht verpflichtet sem wurde.

s 165. Wenn ein zur linken Hand neu anbauender Nachbar semen 
Hof oder Garten schließen will, so muß er den daselbst bereits vor
handenen Zaun seines Nachbars zur Unterhaltung übernehmen.

§ 166. Die Kosten der ersten Anlage aber tft er dem Nachbar zu 
vergüten nicht schuldig. , ..

8 167. Der Quer- oder Rückzaun muß von beiden gegen
einanderliegenden Nachbarn gemeinschaftlich angelegt und unterhalten 
werden. , . . , ... o

8 168. Überhaupt ist in allen Fallen, wo weder em einseitiges 
Eigentum ausgemittelt werden kann, noch die bestehenden besonderen 
Bestimmungen (§§ 154—165) eintreten, die Pflicht zur Unterhaltung 
der zwischen den Grundstücken zweier Nachbarn befindlichen Scheidungen 
beiden gemeinschaftlich. .

8 169. Scheidungen zwischen Hosen müssen m der Regel mcht 
unter sechs, zwischen Gärten aber, sowohl in Städten als auf dem 
Lande, nicht unter fünf Fuß hoch sein.

§ 170. Wo es die Umstande zulassen, sollen künftig statt der 
hölzernen Zäune, bei Gärten und geschlossenen Ackerstücken, lebendige 
Hecken angelegt werden. . „ , .. 9

§ 171. Auch ist der Eigentümer emeS hölzernen Scheidezaunes 
allezeit befugt, an dessen Stelle eine lebendige Hecke anzulegen.

8 172. Er ist aber auch schuldig, die Anlage nach der Weisung 
der Sachverständigen so zu machen und zu unterhalten, daß durch die 
Hecke das Eigentum des Nachbars ebenso gut als durch den Zaun 
gesichert werde. . , m

§ 173. Lebendige Hecken, welche zwei geschlossene Grundstücke von 
einander unterscheiden, müssen stets so angelegt werden, daß dadurch 
dem Nachbar kein Schaden entstehe.

8 174. Will also jemand gegen die Grenze fernes Nachbars eine 
neue lebendige Hecke anlegen, so muß er ohne Unterschied der Holzart, 
welche dazu gewählt wird, anderthalb Fuß von des Nachbars Grenze 
zurücktreten. „ ,

§ 175. Das Eigentum an diesem anderthalb Fuß breiten Er
reiche bleibt inzwischen dem, welcher die Hecke zu seinem Gebrauche 
angelegt hat, Vorbehalten. t o

§176. Auch bleibt ihm in solchem Falle die Benutzung des Aus
wuchses der Hecke von beiden Seiten. *

§ 177. Doch ist der Nachbar den Auswuchs der Hecke oder deren 
Wurzeln über die Grenzlinie zu dulden nicht verpflichtet. (Titel 9- 
§ 28o Ag Eine mit Bewilligung beider Nachbarn statt eines 

bisherigen gemeinschaftlichen Zaunes angelegte Hecke wird ebenfalls, 
sowohl in Ansehung der Unterhaltung als der Abnutzung, gemein
schaftlich. r r .

§ 179. Jeder Nachbar ist also den Auswuchs aus semer Serte 
sich anzueignen wohl berechtigt. .

§ 180. Eine solche gemeinschaftliche Hecke muß aus derselben Lrme, 
wo vorher der Zaun gestanden hat, angelegt werden.
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~ ‘ Doch müssen beide Nachbarn dahin sehen, daß durch die
gjetfc die gesetzmäßige Breite des daran hingehenden Weges in der 
Folge nicht geschmälert werde.

§ 182. Wider den Willen des einen Nachbars ist der andere, 
emen bisherigen gemeinschaftlichen Zaun in eine lebendige Hecke zu 
verwandeln, der Regel nach nicht befugt.

. § 183., Will jedoch derselbe mit der Hecke von der bisherigen 
Lime um die § 174 bestimmte Breite Zurücktreten und sowohl die Kosten 
der Anlegung als der künftigen Unterhaltung allein übernehmen, so 
gebühret dem Nachbar dagegen kein Recht zum Widersprüche.

§ 184. Von einer solchen Hecke gilt alsdann alles, was §§ 175 
bis 177 verordnet ist.

§ 185. Wer seinen Grund und Boden erhöhen will, muß mit 
dieser Erhöhung drei Fuß von dem Zaune, der Mauer oder der Planke 
des Nachbars Zurückbleiben.

§ 186. Daraus, daß der Nachbar die Erhöhung in einer größeren 
Nähe ohne ausdrücklichen Widerspruch geschehen läßt, folgt noch nicht, 
daß er dem Ersätze des daraus in der Folge erwachsenden Schadens 
entsagt habe.

§ 187. Erniedrigt jemand seinen Grund und Boden durch An
legen eines Graben oder sonst, so muß ein Wall von drei Fuß breit 
gegen die benachbarte Verzäunung stehen bleiben.

§ 188. Derjenige, auf dessen Grund und Boden sich der Aufwurf 
eines Grabens befindet, hat die Vermutung, daß er Eigentümer des 
Grabes sei, für sich und muß also auch für die Unterhaltung desselben 
sorgen.

§ 189. Wer ein Gebäude an der Grenze aufsührt, darf, insofern 
er nicht ein besonderes Recht dazu erworben hat, die Dachtraufe 
weder auf des Nachbars Grund und Boden noch über denselben hinweg 
leiten.

§ 190. Einschränkungen des Eigentums, welche die Gesetze zum 
Besten des gemeinen Wesens vorschreiben, können nur mit Einwilligung 
des Staats aufgehoben werden.

§ 191. Einschränkungen, welche nur zum Besten gewisser Personen 
festgesetzt sind, können durch verbindliche Willenserklärung dieser 
Personen aufhören. (Tit. 22.)

b) Teil I, Titel 22.
§ 55. Das Recht, auf die eigentümliche Mauer eines anderen zu 

bauen oder emen Balken auf dieselbe zu legen, muß als eine Grund- 
gerechtlgkeit besonders erworben werden.

8 56. Eine solche Mauer muß der Eigentümer unterhalten, oder 
das Eigentum derselben aufgeben und es dem Berechtigten überlassen.

§ 67. Wenn der Eigentümer einer Mauer, die das Gebäude eines 
anderen unterstützt, dieselbe ausbessert oder von neuem aufsührt, so 
muß er das Gebäude so lange auf seine Kosten unterstützen.

. § 68. Hat aber ein bloßer Zufall den Bau nötig gemacht, oder 
wird selbiger von dem Verpflichteten bloß zum Besten des Berechtigten 
geführt, so muß letzterer für die Unterstützung seines Gebäudes in der 
Zwischenzeit, bis der Bau vollendet werden kann, selbst sorgen.
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S 59. Auch die als Grundgerechtigkeit jemandem Zukommende 
Befugnis der Dachtraufe oder des Ausgusses auf das benachbarte 
Grundstück muß allemal so eingerichtet werden, daß der Nachbar da
durch so wenig Nachteil als möglich erleide

§ 60. Ist zur Abführung der Flüssigkeit em Kanal erforderlich, 
so muß derselbe bedeckt und mit einem eisernen Gitter versehen werden.

8 61 Wer das Traufrecht hat, muß dennoch geschehen lassen, 
daß der Nachbar in der nach allgemeinen Vorschriften zulässigen Nähe 
an seinen Gebäuden heraus baue, wenn er nur unter der Traufe bleibt 
und selbige unter sein Dach nimmt. .

Ś 62. Das Recht der freien Aussicht schließt dre Befugnis in sich, 
auch in einer an des Verpflichteten Hof oder Garten unmittelbar an
stoßenden Mauer neue Fenster zu öffnen.

E. Gewerbliche Anlagen.
1. Reichsgewerbeordnung.

§ 16. Zur Errichtung von Anlagen, welche durch die örtliche 
Lage oder die Beschaffenheit der Betriebsstätte für die Besitzer oder 
Bewohner der benachbarten Grundstücke oder für das Publikum über
haupt erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen herbeiführen 
können, ist die Geiiehmigung der nach den Landesgefetzen zuständigen 
Behörde erforderlich.

Es gehören dahin:
Schießpulverfabriken, Anlagen zur Feuerwerkerer und zur 

Bereitung von Zündstoffen aller Art, Gasbereitungs- und 
Gasbewahrungsanstalten, Anstalten zur Destillation von Erdöl, 
Anlagen zur Bereitung von Braunkohlenteer, Steinkohlenteer 
und Koks, sofern sie außerhalb der Gewinnungsorte des 
Materials errichtet werden, Glas- und Rußhütten, Kack-, 
Ziegel- und Gipsösen, Anlagen zur Gewinnung roher Metalle, 
Röstöfen, Metallgießereien, sofern sie nicht bloße Tregel- 
gießereien find, Hammerwerke, chemische Fabriken aller Art, 
Schnellbleichen, Firnissiedereien, Stärkefabriken, mit Aus
nahme der Fabriken zur Bereitung von Kartoffelstärke, Stärke
sirup ssabriken, Wachstuch-, Darmsaiten-, Dachpappen- und 
Dachfilzfabriken, Leini-, Tran- und Seifensiedereien, Knochen
brennereien, Knochendarren, Knochenkochereien und Knochen
bleichen, Zubereitungsanstalten für Tierhaare, Talgschmelzen, 
Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien, Poudretten- und 
Düngpulverfabriken, Stauanlagen für Wassertriebwerke (§ 23), 
Hopfen-Schwefeldörren, Asphaltkochereien und Pechsiederelen, 
soweit sie außerhalb der Gewinnungsorte des Materials er
richtet werden, Strobpapierstosfabriken, Darmzuberertungs- 
anstalten, Fabriken, in welchen Dampfkessel oder anoere 
Blechgesäße durch Vernieten hergestellt werden, Kalifabriken 
und Anstalten zum Jnprügnieren von Holz mit erhitzten 
Teerölen, Kunstwollefabriken, Anlagen zur Herstellung von 
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Zelluloid und Dägrasfabriken, die Fabriken, in welchen Röhren 
aus Blech durch Vernieten hergestellt werden, sowie die An
lagen zur Erbauung eiserner Schiffe, zur Herstellung eiserner 
Brücken oder sonstiger eiserner Baukonstruktionen, die Anlagen 
zur Destillation oder zur Verarbeitung von Teer und von 
Teerwasser, die Anlagen, in welchen aus Holz- oder ähnlichem 
Fasermaterial auf chemischem Wege Papierstoff hergestellt 
wird (Zellulosefabriken), die Anlagen, in welchen Albumin
papier hergestellt wird, die Anstalten zum Trocknen und 
Einsalzen ungegerbter Tierselle; sowie die Verbleiungs-, Ver- 
zinnungs- und Verzinkungsanstalten, die Anlagen zur Her
stellung von Gußstahlkugeln mittels Kugelschrotmühlen (Kugel- 
sräsmaschinen), die Anlagen zur Herstellung von Zündschnüren 
und von elektrischen Zündern.

Das vorstehende Verzeichnis kann je nach Eintritt oder Wegfall 
der im Eingänge gedachten Voraussetzung, durch Beschluß des Bundes
rats, vorbehaltlich der Genehmigung des nächstfolgenden Reichstags, 
abgeändert Werdern

§ 17. Dem Antrag aus die Genehmigung einer solchen Anlage 
müssen die zur Erläuterung erforderlichen Zeichnungen und Besckrei- 
bnngen beigesügt werden.

Ist gegen die Vollständigkeit dieser Vorlagen nichts zu erinnern, 
so wird das Unternehmen mittels einmaliger Einrückung in das zu 
den amtlichen Bekanntmachungen der Behörde (§ 16) bestimmte Blatt 
zur öffentlichen Kenntnis gebracht, mit der Aufforderung, etwaige Ein
wendungen gegen die neue Anlage binnen vierzehn Tagen anzubringen. 
Die Frist nimmt ihren Anfang mit Ablauf deS Tages, an welchem 
das die Bekanntmachung enthaltende Blatt ausgegeben worden, und 
ist für alle Einwendungen, welche nicht auf privatrechtlichen Titeln 
beruhen, präklusivisch.

8 18. Werden keine Einwendungen angebracht, so hat die Behörde 
zu prüfen, ob die Anlage erhebliche Gefahren, Nachteile oder Belästi
gungen für das Publikum herbeiführen könne. Aus Grund dieser 
Prüfung, welche sich zugleich auf die Beachtung der bestehenden bau-, 
feuer- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften erstreckt, ist die Ge
nehmigung zu versagen oder, unter Festsetzung der sich als nötig 
ergebenden Bedingungen, zu erteilen. Zu den letzteren gehören auch 
diejenigen Anordnungen, welche zum Schutze der Arbeiter gegen Gefahr 
für Gesundheit und Leben notwendig sind. Der Bescheid ist schriftlich 
auszusertigen und muß die festgesetzten Bedingungen enthalten; er 
mutz mit Gründen versehen sem, wenn die Genehmigung versagt oder 
nur unter Bedingungen erteilt wird.

§ 19. Einwendungen, welche aus besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen, stnd zur richterlichen Entscheidung zu verweisen, ohne daß von 
der Erledigung derselben die Genehmigung der Anlage abhängig ge
macht wird.

Andere Einwendungen dagegen sind mit den Parteien vollständig 
zu erörtern. Nach Abschluß dieser Erörterung erfolgt die Prüfung und 
Entscheidung nach den im § 18 enthaltenen Vorschriften. Der Bescheid 
ist sowohl dem Unternehmer als dem Widersprechenden zu eröffnen.
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( s i9a In dem Bescheide kann dem Unternehmer auf seine Gefahr, 
unbeschadet des Nekursversahrens (§ 20), die unverzügliche Ausführung 
Ler baulichen Anlagen gestattet werden, wenn er dres vor Schluß der 
Erörterung beantragt. Die Gestattung kann von emer Sicherhetts- 
Leistung abhängig gemacht werden. . ,, m

8 20 Gegen den Beschluß ist Rekurs an die nachstvorgesetzte 23e- 
Lörde Mlässia, welche bei Verlust desselben binnen vierzehn Tagen, 
vom Tage der Eröffnung des Bescheids an gerechnet, gerechtserttgt 

^^Der^Rekursbescheid ist den Parteien schriftlich zu eröffnen und 

muß mit Gründen versehen sein.
8 21. Die näheren Bestimmungen über die Behörden und vas 

Verfahren, sowohl in der ersten als in der Rekurs-Instanz, bleiben 
den Landesgesetzen Vorbehalten. Es sind jedoch folgende Grundsätze 
einguh erster »der in zweiter Instanz muß die Entscheidung durch 

eine kollegiale Behörde erfolgen. Diese Behörde ist befugt, 
Untersuchungen an Ott und Stelle zu, veranlassen, Zeugen 
und Sachverständige zu laden und, eidlich zu vernehmen, 
überhaupt den angetretenen Beweis in vollem Umfange zu 
erheben.

2. Bildet die kollegiale Behörde die erste Instanz, so erteilt sie 
ihre Entscheidung in öffentlicher Sitzung nach erfolgter Ladung 
und Anhörung der Parteien, auch in dem Falle, wenn zwar 
Einwendungen nicht angebracht sind, die Behörde aber nicht 
ohne weiteres die Genehmigung erteilen will, und der Antrag
steller innerhalb vierzehn Tagen nach Empfang des die Ge
nehmigung versagenden oder nur unter Bedingungen ertei
lenden Bescheids der Behörde auf mündliche Verhandlung

3. Bildet^'die kollegiale Behörde die zweite Instanz, so erteilt 

sie stets ihre Entscheidung in öffentlicher Sitzung nach er» 
folgter Ladung und Anhörung der Parteien.

4. Als Parteien sind der Unternehmer (Antragsteller), sowie die» 
ienigen Personen zu betrachten, welche Einwendungen erhoben 
haben.

5. Die Öffentlichkeit der Sitzungen kann unter entsprechender
Anwendung der §§ 173 bis 176 des Gerichtsversaffungsgesetzes 
ausgeschlossen oder beschränkt werden. ,

§ 21 a. Die Sachverständigen (§ 21 Ziffer 1) haben über die Tat
sachen, welche durch das Verfahren zu ihrer Kenntnis kommen, Ver

schwiegenheit zu beobachten und sich der Nachahmung der von dem 
' Unternehmer geheim gehaltenen, zu ihrer Kenntnis gelangten Betriebs- 
einrichtungen und Betriebsweisen, solange als diese Betriebsgeheimnisse 

: sind, zu enthalten.
§ 22. Die durch unbegründete Einwendung erwachsenden Kosten 

fallen dem Widersprechenden, alle übrigen Kosten, welche durch das 
Verfahren entstehen, dem Unternehmer zur, Last.

In den Bescheiden über die Zulässigkeit der neuen Anlagen wird 
zugleich die Verteilung der Kosten festgesetzt.
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§23. Bel dm Stauanlagen für Waffertrlebwerke sind außer 
à Bestimmungen der §§ 17 lus 22 die dafür bestehenden landes- 
gesetzllchen Vorschriften anzuwenden.

Der Landesgesetzgebung bleibt Vorbehalten, die fernere Benutzung 
bestehender und die Anlage neuer Privatschlachtereien in solchen Orten, 
für welche öffentliche Schlachthäuser in genügendem Umfange vorhanden 
sind oder errichtet werden, zu untersagen.

Soweit durch landesrechtliche Vorschriften Bestimmungen getroffen 
werden, wonach gewisse Anlagen oder gewisse Arten von Anlagen in 
einzelnen Ortsteilen gar nicht oder nur unter besonderen Beschränkungen 
Zugelassen sind, finden diese Bestimmungen auch aus Anlagen der im 
§ 16 erwähnten Art Anwendung.

8,24. Zur Anlegung von Dampfkesseln, dieselben mögen zum 
Maschinenbetriebe bestimmt sein oder nicht, ist die Genehmigung der 
nach den Landesgesetzen zuständigen Behörde erforderlich. Dem Gesuche 
sind die zur Erläuterung erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen 
beizufügen.

Die Behörde hat die Zulässigkeit der Anlage nach den bestehenden 
bau-, feuer- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften sowie nach 
denjenigen allgemeinen polizeilichen Bestimmnngen zu prüfen, welche 
von dem Bundesrat über die Anlegung von Dampfkesseln erlassen 
werden. Sie hat nach dem Befunde die Genehmigung entweder 
zu versagen, oder unbedingt zu erteilen oder endlich bei Erteilung 
derselben die erforderlichen Vorkehrungen und Einrichtungen vor- 
Zuschreiben.

Bevor der Kessel in Betrieb genommen wird, ist zu untersuchen, 
ob die Ausführung den Bestimmungen der erteilten Genehmigung 
entspricht. Wer vor dem Empfange der hierüber auszufertigenden 
Bescheinigung den Betrieb beginnt, hat die im § 147 angedrohte 
Strafe verwirkt.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für bewegliche 
Dampfkessel.

Für den Rekurs und das Verfahren über denselben gelten die 
Vorschriften der §§ 20 und 21.

§ 25. Die Genehmigung zu einer der in den §8 16 und 24 be
zeichneten Anlagen bleibt solange in Kraft, als keine Änderung in der 
Lage oder Beschaffenheit der Betriebsstätte vorgenommen wird, und 
bedarf unter dieser Voraussetzung auch dann, wenn die Anlage an 
einen neuen Erwerber übergeht, einer Erneuerung nicht. Sobald aber 
eine Veränderung der Betriebsstätte vorgenommen wird, ist dazu die 
Genehmigung der zuständigen Behörde nach Maßgabe der §§ 17 bis 23 
einschließlich beziehungswerse des § 24 notwendig. Eine" gleiche Ge
nehmigung ist erforderlich bei wesentlichen Veränderungen in dem 
Betrieb einer der im § 16 genannten Anlagen. Die zuständige Be
hörde kann jedoch aus Antrag des Unternehmers von der Bekannt
machung (§ 17) Abstand nehmen, wenn sie die Überzeugung gewinnt, 
daß die beabsichtigte Veränderung für die Besitzer oder Bewohner be
nachbarter Grundstücke oder das Publikum überhaupt neue oder 
größere Nachteile, Gefahren oder Belästigungen, als mit der vor
handenen Anlage verbunden sind, nicht herbeiführen werde.
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Diese Bestimmungen finden auch auf gewerbliche Anlagen GZ 16 
und 24) Anwendung, welche bereits vor Erlaß dieses Gesetze^ be- 

standen habm^it ^^tehenden Rechte zur Abwehr benachteiligender 
Einwirkunaen, welche von einem Grundstück aus auf ein benachdarets 
Grundstück geübt werden, dem Eigentümer oder Besitzer des letzteren 
eine Privattlage gewähren, kann diese Klage einer mit obrigkeitlicher 
Genelägunq errichteten gewerblichen Anlage gegenüber niemals auf 
S i na des Gewerbebetriebes, sondern nur aus Herstellung von 
Ginricktungen, welche die benachteiligende Einwirkung ausschließen, 
oder wo solche Einrichtungen untunlich oder mit einem gegangen 
Betriebe deS Gewerbes unvereinbar sind, aus Schadloshaltung ge-- 

richtei in. Aie Errichtung ober Verlegung solcher Anlagen, deren 
Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusche verbunden ist, muß, sofern sie 
nickt schon nach den Vorschriften der §§ 16 bis 25 der Genehmigung 
bedarf, der Ortspolizeibehörde angezeigt werden. Letztere hat, wenn 
in der Nähe der gewählten Betriebsstätte Kirchen, Schulen oder andere 
öffentliche Gebäude, Krankenhäuser oder Heilanstalten vorhanden sind, 
deren bestimmungsmäßige Benutznng durch den Gewerbebetrieb aus 
dieser Stelle eine erhebliche Störung erleiden würde, bie Entscheidung 
der höheren Verwaltungsbehörde darüber einzuholen, ob die Aus
übung des Gewerbes an der gewählten Betriebsstätte zu untersagen 
oder nur unter Bedingungen zu gestatten, sei.

8 28 Die höheren Verwaltungsbehörden*)  sind besugt, über die 
Entfernung, welche bei Errichtung von durch Wind bewegten Trieb
werken von benachbarten fremden Grundstücken und von öffentlichen 
Wegen innezuhalten ist, durch Polizeiverordnung Vestimmung zu treffen.

8 120a. Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Ar be it^ 
räume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Gerätschaften Joem- 
zurichten und zu unterhalten und den Betrieb so zu regeln, daß 
Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit soweit geschützt 
sind, wie es die Natur des Betriebes gestattet. ltnt

Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichenden Luftraum 
und Luftwechsel, Beseitigung des bei dem Betrieb entstehenden Staubes, 
der dabei entwickelten Dünste und Gase sowie der dabei entstehenden 
Abfälle Sorge zu tragen. , ,, w f v-

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum 
Schutze der Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen oder 
Maschinenteilen oder gegen andere in der Natur der Betriebsstätte i 
des Betriebs liegende Gefahren, namentlich auch gegen die Gefahren, 
welche aus Fabrikbränden erwachsen können, erforderlich sind.

Endlich sind diejenigen Vorschriften über die Ordnung des Betriebs 
und das Verhalten der Arbeiter zu erlasfen, welche zur Sicherung eines 
gefahrlosen Betriebs erforderlich sind.

ix Höhere Verwaltungsbehörde ist in Preußen gemäß §§ 137, 139 des Gesetzes 
üBer die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 der Negierung 
Präsident unter Zustimmung des Bezirksausschusses und der Oberprasidrnt unter 
Zustimmung des Provinzialrats.



62

§ 147. Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Unver- 
Mögenssalle mit Hast wird bestraft:

2. wer eine gewerbliche Anlage, zu der mit Rücksicht auf die Lage 
oder Beschaffenheit der Betriebsstätte oder des Lokals eine beson
dere Genehmigung erforderlich ist (§§ 16 und 24), ohne diese 
Genehmigung errrchtet oder die wesentlichen Bedingungen, unter 
welchen die Genehmigung erteilt worden, nicht innehält oder ohne 
neue Genehmigung eine wesentliche Veränderung der BetriebS- 
stätte oder eine Verlegung des Lokals oder eine wesentliche Ver
änderung in dem Betriebe der Anlage vornimmt.

Enthält die Handlung zugleich eine Zuwiderhandlung gegen die 
Steuergesetze, so soll nicht außerdem noch aus eine Steuerstrafe erkannt 
werden, es ist aber daraus bei Zumessung der Strafe Rücksicht zu 
nehmen.

In dem Falle zu 2 kann die Polizeibehörde die Wegschaffung der 
Anlage oder die Herstellung des den Bedingungen entsprechenden Zu
standes derselben anordnen.

2. Ausführuugsanweisnng zur Gewerbeordnung für das Deutsche 
Reich. (R.-G.-B!. 1900 S. 871.) Bom L Mai 1904 (Mim-Bl.

Seite 201).
B. Verfahren bei Errichtung oder Veränderung genehmi

gungspflichtiger Anlagen.
(§§ 16 ff.)

11. Anträge auf Erteilung der Genehmigung zur Errichtung der 
im § 16 bezeichneten Anlagen und zu ihrer Veränderung (§ 25) und 
alle sich daraus beziehenden Eingänge sind als schleunige Angelegen
heiten zu behandeln und im Geschäftsgang als solche zu bezeichnen.

Der Antrag ist anzubringen:
a) wenn die Anlage innerhalb eines Landgemeindebezirkes oder 

selbständigen Gutsbezirkes errichtet werden soll, bei dem 
Landrat;

b) wenn die Anlage innerhalb eines Stadtbezirkes errichtet 
werden soll und die Beschlußfassung dem Stadtausschuß oder 
dem Magistrate zusteht, bei dieser Behörde, anderenfalls bei 
der Polizeibehörde des Stadtbezirks.

Handelt es sich um die Genehmigung einer Stauanlage für ein 
zum Betrieb aus Bergwerken oder Ausbereitungsanstalten bestimmtes 
Wassertriebwerk, so ist der Antrag bei dem Revierbeamten anzu
bringen.

Soll eine unter den § 109 Z.-G. fallende Anlage von einer Stadt
gemeinde über 10 000 Einwohner oder von einem Landkreis in ihren 
Bezirken errichtet werden, so ist der Antrag bei dem Regierungspräsi
denten (im Stadtkreise Berlin bei dem Oberpräsidenten) anzubringen. 
Dieser bezeichnet aus Grund des § 59 L.--V.--G. die Beschlußbehörde und 
gibt an diese den Antrag mit dem Auftrag ab, mit der Leitung des 
Vorverfahrens einen geeigneten Beamten zu beauftragen.



die Namen ihrer Eigentümer; . ,
c) die Entfernung, in der die zum Betriebe bestimmten Gebäude 

. rr* ___12CL-__ _ __ Sor form nrfłhnrfp.tt ßinirLD*CJ à Einrichtungen von den "Grenzen der benachbarten Grund- 
stücke und den darauf befindlichen Gebäuden, fowie von den 
nächsten öffentlichen Wegen liegen sollen;

ä) die Höhe und Bauart der benachbarten Gebäude, sofern zu 
der Betriebsstätte Feuerungsanlagen gehören; .

e) die Lage, Ausdehnung und Bauart der Betrtebsstatte, die 
Bestimmung der einzelnen Raume und ihre Einrichtung tnt 
allgemeinen; , Ł Ä , 9

i) der Gegenstand des Betriebs, die Grundzüge des Verfahrens 
und der anzuwendenden Apparate, die ungefähre Ausdehnung 
des Betriebs, die Arten der sich entwickelnden Gase und die 
Vorkehrungen, durch die das Entweichen der Gase verhindert 
werden soll, die Beschaffenheit der festen und flüssigen Abfall
produkte, sowie die Art ihrer Beseitigung, insbesondere wem 
hwfc hitrA Ableituna in Wasserläufe erfolgen soll.

gestellt^sem^mich g^Pro^l be§ gunt Betriebe bestimmten Waflerlaufes

und des Mutterbaches,
b) eine Anzahl von Ouerprofilen beider,
c) eine Anzahl Talquerprofile, , ..

und das soweit auszudehnen ist, als die Wirkungen der anzulegenden 
Stauwerke bei Hochwasser reichen; auch müssen die Wirkungen der 
übrigen Wasserführungen erkennbar gemacht werden. Die Profile fi o 
auf eine und dieselbe Horizontale zu beziehen; diese ist an emen un
verrückbaren Festpunkt anzufchließen. ^x^x;^»«

Ka hphnrf fprnpr ptnev Anaabe der Höhe des aewohnlichen, des
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In dem Situationsplane sind die Grundstücke, die an den Wasser
lauf stoßen, soweit der Rückstau reicht, mit der Nummer, die sie im 
Grundbuch oder Kataster führen, und mit dem Namen deS Eigen
tümers zu bezeichnen.

14. Für die erforderlichen Zeichnungen ist ein Maßstabs zu 
wählen, der eine deutliche Anschauung gewährt; der Maßstab ist stets 
auf den Zeichnungen einzutragen, auch sind die Himmelsrichtungen 
anzugeben. Für die Zeichnungen ist haltbares auf Leinwand aufge
zogenes Zeichenpapier oder durchsichtige Zeichenleinwand zu verwenden.

Nivellements und die dazu gehörigen Situationspläne sind von 
vereideten Feldmessern oder von Baubeamten anzufertigen. Alle 
anderen Aufmessungen und Zeichnungen tonnen von den mit der Aus
führung betrauten Technikern und Werkmeistern angefertigt werden.

Beschreibungen, Zeichnungen und Nivellements sind von dem
jenigen, welcher sie angesertigt hat, und von dem Unternehmer zu 
unterschreiben. , ,

15. Mitteilungen über Betriebsemr^chtungen oder Betriebsweisen, 
deren Geheimhaltung der Antragsteller sür erforderlich hält, sind, ge
trennt von den zur öffentlichen Auslegung bestimmten Vorlagen, in 
besonderen Schriftstücken und Zeichnungen vorzulegen, die mit dem 
Vermerke „Betriebsgeheimnis" zu versehen sind.

Die Behörden und Beamten, die bei der Prüfung der Vorlagen 
oder im weiteren Verlaufe des Genehmigungsverfahrens von Betriebs
geheimnisfen des Antragstellers Kenntnis erhalten, haben darüber 
strengste Verschwiegenheit zu beobachten.

16. Die Behörden, bei denen der Antrag einHereicht wird — in 
den Fällen der Ziffer 11 Abs. 4 der mit der Leitung des Vorver
fahrens beauftragte Beamte — haben die Vollständigkeit der Vorlagen 
zu prüfen.

Das erste Exemplar der Vorlagen ist sodann dem zuständigen 
Baubeamten, das zweite, sofern es sich nicht lediglich um ein Ge
nehmigungsgesuch für eine Stauanlage handelt, dem zuständigen 
Gewerbeaufsichtsbeamten und das dritte, wenn es sich um Gas- 
bereitungs- und Gasbewahrungsanstalten, Glas- und Rußhütten, An
lagen zur Gewinnung roher Metalle, Röstöfen, Metallgießereien, sofern 
sie nicht bloße Tiegelgießereien sind, chemische Fabriken aller Art, 
Schnellbleichen, Firnissiedereien, Stärkefabriken, mit Ausnahme der 
Fabriken zur Bereitung von Kartoffelstärke, Stärkesirupsabriken, Leim-, 
Tran- und Seifensiedereien, Knochenbrennereien, Knochendarren, 
Knochenkochereien und Knochenbleichen, Talgschmelzen, Schlächtereien, 
Gerbereien, Abdeckereien, Poudretten- und Düngpulverfabriken, Stroh- 
papierstoffabriken, Darmzubereitungsanstalten, Kalifabriken, Kunst- 
wollesabriken, Anlagen zur Herstellung von Zelluloid, Degrasfabriken, 
Anlagen zur Destillation oder zur Verarbeitung von Teer und Teer
wasser, Anlagen, in denen aus Holz oder ähnlichem Fasermaterial auf 
chemischem Wege Papierstoff hergestellt wird (Zellulosesabriken) und 
Anstalten zum Trocknen und Einsalzen ungegerbter Tierfelle handelt, 
dem zuständigen Medizinalbeamten vorzulegen.

Erscheint es im Hinblick aus die Natur der Anlage erforderlich, 
der Situationszeichnung eine weitere Ausdehnung zu geben, oder 
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finden sich sonstige Mängel, so ist der Unternehmer von dem Sach- 
verständigen zur Ergänzung aus kürzestem Wege, d. h. durch mündliche 
Verhandlung oder durch unmittelbaren Schriftwechsel zu veranlassen.

Die Beamten haben die Abgabe ihrer Gutachten nach Möglichkeit 
zu beschleunigen; die erfolgte Prüfung ist auf jedem losen Stücke der 
Vorlagen zu bescheinigen. . r± ,

An Stelle des Baubeamten der allgemeinen Bauverwaltung kann 
ein Beamter der Stadtgemeinde oder des Kreisverbands mit gleicher 
Qualifikation zugezogen werden. m „. .

<¥n Städten, in denen die Verwaltung der Baupolizei, emer 
Königlichen Behörde zusteht, ist das für den Baubeamten bestimmte 
Exemplar der Vorlage, sofern ein anderes nicht verfügbar ist, der 
Baupolizeibehörde zu übersenden. Diese hat die Vorlage unter 
Bezeichnung der bei der Prüfung gefundenen Anstände binnen acht 
Tagen zurückzusenden und nötigenfalls im Vorverfahren Einspruch zu 
erheben. .

Bei Stauanlagen sind zur bautechnischen Prüfung ausschließlich 
der Wasserbaubeamte und der Meliorationsbeamte zuständig; sie haben 
die Vorlagen, soweit erforderlich, auch in baupolizeilicher Hinsicht aus 
Grund der bestehenden Vorschriften zu prüfen.

Sofern Erhöhungen im Überschwemmungsgebiet beabsichtigt werden, 
ist gemäß Abschnitt 1 des Deichgesetzes vom 28. Januar 1848 (G.-S.
S. 54) noch die deichpolizeiliche Genehmigung des Bezirksausschusses 
herbeizuführen.

17. Wird bei Veränderungen bestehender Anlagen (§ 25) der An
trag gestellt, von der öffentlichen Bekanntmachung Abstand zu nehmen, 
so haben sich der Baubeamte, der Gewerbeaussichtsbeamte und der 
Medizinalbeamte (Ziffer 16) bei Rückgabe der Vorlagen auch hierüber 
auszusprechen. Der Antrag wird der Regel nach dann zu befürworten 
sein, wenn es sich um eine offenbare Verbesserung handelt, oder dre 
Unschädlichkeit der beabsichtigten Veränderung klar Tage liegt. Seme 
Befürwortung kann auch dann schon zulässig fern, wenn neue oder 
größere Nachteile, Gefahren und Belästigungen, als mit der vor
handenen Anlage verbunden sind, durch die beabsichtigte Veränderung 
nicht herbeigesührt werden können.

Demnächst werden die Akten der zuständigen Beschlußbehörde vor
gelegt. Gegen den Beschluß, durch den der Antrag abgelehnt wird, 
sindet ein Rechtsmittel nicht statt.

18. Die Bekanntmachung deS Unternehmens und die Erörterung
der erhobenen Einwendungen erfolgen durch die Behörde, bei der der 
Antrag angebracht ist, in den Fällen der Ziffer 11 Abs. 4 durch den 
mit der Leitung des Vorverfahrens beauftragten Beamten. Der Land
rat ist befugt, beide Geschäfte der Ortpolizeibehörde oder einer anderen 
geeigneten Unterbehörde zu übertragen. Will die Ortspolizeibehörde 
eines Stadtbezirks im öffentlichen Interesse gegen das Unternehmen 
Einspruch erheben, so hat die Beschlußbehörde einen anderen Beamten 
mit der Leitung des Vorverfahrens zu beauftragen. ,

Das gleiche gilt, wenn der Bürgermeister die OrtspoUzer ver
waltet und entweder die Gemeindeverwaltung gegen das Unternehmen 
Einwendungen erheben will, oder abgesehen von den Fällen der

B



Ziffer 11 Abs. 4 — das gewerbliche Unternehmen, von einer Stadt
gemeinde in ihrem Bezirk ausgeführt werden soll.

19. Die Bekanntmachung des Unternehmens muß enthalten:
a) Namen, Stand und Wohnort des Unternehmers, den Gegen

stand des Unternehmens, die Bezeichnung des Grundstückes, 
auf dem die Anlage aufgesührt werden soll, sowie eine Be
zeichnung der Wasserläuse, in die die Abwässer abgeleitet 
werden sollen;

b) die Aufforderung, etwaige Einwendungen binnen 14 Tagen 
bei der unterzeichneten Behörde schriftlich in zwei Exemplaren 
oder zu Protokoll anzubringen;

c) die Verwarnung, daß nach Ablauf der Frist Einwendungen 
in dem Verfahren nicht mehr angebracht werden können;

d) die Angabe, wo die Beschreibungen, Zeichnungen und Pläne 
zur Einsicht ausliegen;

e) die Anberaumung eines (nicht über 10 Tage nach dem Abläufe 
der 14 tägigen Widerspruchsfrist anzusetzenden) Termins zur 
mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen 
vor dem die Bekanntmachung erlassenden Beamten, sofern 
aber die Bekanntmachung von dem Stadtausschuß oder 
Magistrat erlassen wird, vor einem namhaft zu machenden 
Kommissar dieser Behörde;

f) die Eröffnung, daß im Falle des Ausbleibens des Unter
nehmers oder der Widersprechenden gleichwohl mit der Er
örterung der Einwendungen werde vorgegangen werden.

20. Die Bekanntmachung ist nur einmal, und zwar durch das 
Publikationsorgan der zuständigen Beschlußbehörde zu veröffentlichen. 
In den Fällen der Ziffer 11 Äbs. 4 hat die Bekanntmachung in dem 
amtlichen Publikationsorgane desjenigen Magistrats, Kreis- oder 
Stadtausschusses zu erfolgen, in dessen Bezirke die gewerbliche Anlage 
errichtet werden soll. Dafür, daß von den Vorlagen bis zum Ablaufe 
der Frist innerhalb der Dienststunden an geeigneter Stelle Einsicht 
genommen werden kann, hat die Behörde Sorge zu tragen.

Ein Belagblatt der Bekanntmachung rst zu den Akten zu 
bringen.

Eine Bekanntmachung in anderen Blättern darf nicht auf Kosten 
des Unternehmers erfolgen. Um das beabsichtigte Unternehmen in den 
beteiligten Kreisen genügend bekannt zu machen, empfiehlt es sich jedoch, 
namentlich bei bedeutenderen Anlagen, den Redaktionen der Kreisblätter 
und anderer geeigneter Zeitungen eine kurze Notiz über den wesentlichen 
Inhalt der Bekanntmachung mit dem Ersuchen um unentgeltliche Auf
nahme zu übersenden.

Beschreibungen, Zeichnungen und Pläne, die vom Antragsteller als 
„Betriebsgeheimnis" (Ziffer 15) bezeichnet sind, dürfen nicht zur Ein
sicht ausgelegt werden.

21. Ausführliche Einwendungen sind dem Unternehmer noch vor 
dem Erörterungstermine durch Übersendung des beigefügten Duplikats 
oder einer Abschrift mitzuteilen.

Sind innerhalb der Widerspruchsfrist Einwendungen nicht erhoben, 
so wird der Unternehmer hiervon sowie von dem Wegfalle des Erörte- 



67

nmgstermtnes in Kenntnis gesetzt und mit Vorlegung der Akten an 
die Beschlußbehörde nach Ziffer 24 verfahren.

22. Erscheinen im Erörterungstermme betbe Terle, so ist zunächst 
eine gütliche Einigung zu versuchen. Gelingt der Versuch nicht so 
werden die Erklärungen über die beiderseitigen Behauptungen zu Pro- 
tokoll^genomme ^^eile, Gefahren oder Belästigungen, welche in der 

vhvsischen Einwirkung der Anlage aus ihre Umgebung ihren, Grund 
haben können den Gegenstand von Einwendungen im Genehmigungs
verfahren bilden. Diese Einwendungen sind jedoch in allen Fällen und 
auch dann zu prüfen, wenn der Widerspruch nur durch Hinweis auf 
wirtschaftliche Folgen begründet wird. Die nur auf die Besorgnis 
nachteiliger Folgen anderer, z. B. wirtschastlicher Art gestützten Ein
wendungen sind ebensowenig zur Erörterung zu ziehen, wie Einwen
dungen, welche auf besonderen privatrechtlichen Titeln (wie Vertrag, 
Verjährung, Privilegium, letztwillige Verfügung) beruhen.

Hat der Unternehmer vor Schluß der Erörterung den Antrag 
gestellt, daß ihm die unverzügliche Ausführung der baulichen Anlagen 
gestattet werde, so sind die Widersprechenden darüber zu hören, ob ste 
gegen diesen Antrag Einwendungen geltend zu machen haben., Ihre 
Erklärungen und die Entgegnungen des Unternehmers sind in das 
Protokoll aufzunehmen.

Macht der Verlauf der Verhandlungen die Ansetzung weiterer 
Termine nötig, so sind diese unverzüglich anzuberaumen und den 
Parteien mündlich bekannt zu machen.

23. Sind mehrere Widersprechende vorhanden, welche em gleiches 
Interesse haben, so ist zur Vereinfachung des Verfahrens daraus 
Bedacht zu nehmen, daß sie zu ihrer Vertretung bet den werteren Ver
handlungen einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten bestellen. Soll 
er zur Empfangnahme der Bescheide, zur Einlegung des Rekurses oder 
zur vergleichsweisen Einigung mit dem Unternehmer nrcht befugt fern, 
so ist dres ausdrücklich zu erklären.

24. Nach dem Abschlüsse der Erörterungen smd dre Verhandlungen,
wenn es ersorderlich erschernt, dem Baubeamten, dem Gewerbeaufsichts- 
beamten und dem Medizinalbeamten (Ziffer 16) zur Abgabe eines neuen 
Gutachtens mitzuteilen. Ist der zuständige Medizinalbeamte noch mcht 
gehört, so ist in geeigneten Fällen die Abgabe eines Gutachtens nun
mehr herbeizuführen. Bei Stauanlagen sind die in Ziffer 16 Abs. 7 
bezeichneten Beamten immer nochmals zu hören. Demnächst Werden 
die Verhandlungen mit einer Äußerung über die Zulässigkeit der Anlage 
und über die etwa erhobenen Einwendungen aus dent vorgeschriebenen 
Wege der Veschlußbehörde vorgelegt. Handelt es sich um die Genehmt
aung der Stauanlage für ein zum Betrieb auf Bergwerken mtb vutj= 
bereitungsanstalten bestimmtes Wasfertriebwerk, so sind die Verhand
lungen zunächst dem Oberbergamte vorzulegen und von dtesem mtt 
seiner Äußerung an den Bezirksausschuß zu befördern. ,

25. Die technische Anleitung zur Wahrnehmung der den Krets- 
(Stadt) ausschüssen (Magistraten) durch § 109 des Z.-G. hinsichtlich der 
Genehmigung gewerblicher Anlagen übertragenen Zuständigkeiten vom 
15. Mai 1895 (M.-Bl. d. i. V. S. 196), abgändert durch Erlaß vom
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S. Januar 1896 (M.-Vl. d. t. V. S. 9), vom 16. März und 1. Juli 1898 
(M.-Bl. d. i. D. S. 98, 187), erörtert die Gesichtspunkte, die von diesen 
Beschlußbehörden im allgemeinen und bei den einzelnen Arten der von 
ihnen zu genehmigenden Anlagen in technischer Hinsicht zu beachten sind.

In gleicher Weise sind für die Entscheidungen der Bezirksausschüsse 
von Bedeutung:

a) bei der Genehmigung von Pulver- und Sprengstosfabriken:.
die Bestimmungen über die Einrichtung und den Betrieb 

von Anlagen zur Herstellung von rutroglyzerinhaltigen 
Sprengstoffen vom 10. Oktober 1863 und vom 19. No
vember 1900 (M.-Bl. d. i. B. 1901 S. 36), dazu der Erlaß 
vom 15. Juni 1899 (B 5492 M. f. H. u. G.),

der Erlaß vom 25. September 1887 (11409 M. f. H. u. ©., 
II 11 284 M. d. I.), betreffend Anforderungen an die 
Betriebsleiter von Pulver- und Sprengstoffabriken,

der Erlaß vom 20. Mai 1892 (B 3441), betreffend die Ord
nung des Betriebes und das Verhalten der Arbeiter in 
Sprengstoffabriten,

der Erlaß vom 14. März 1899 (B 357 M. f. H. u. ©.), 
betreffend Beschränkung der Akkordarbeit in den Spreug- 
stoffabriken,

der Erlaß vom 6. Februar 1900, betreffend die Bauart von 
Magazinen für brisante Sprengstoffe (M.-Bl. d. i. V. S.102), 

der Erlaß vom 23. März 1901 (M.-Bl. S. 7), betreffend 
den Blitzschutz sür Nitroglhzerinfabriken,

die Anleitung zu Vorschriften für die Anlage und den 
Betrieb von Pikrinsäurefabriken vom 24. Oktober 1903 
(M.-Bl. S. 349),

die beiden Anleitungen zu Vorschriften über die Anlegung 
und den Betrieb von Schwarzpulverfabriken und von 
Fabriken zur Herstellung gelatinierten rauchschwachen 
Pulvers vom 9. Dezember 1903 (M.-Bl. S. 398);

b) bei der Genehmigung von chemischen Fabriken:
der Erlaß vom 31. März 1895 (B 2881), betreffend die 

Zugehörigkeit der elektrochemischen Betriebe zu den ge
nehmigungspflichtigen Anlagen im Sinne des § 16 G.-O., 

der Erlaß vom 5. Oktober 1897 (B 11592 M. f. H. u. ©.), 
betreffend Schutzmaßregeln gegen die Einatmung von 
Arsenwasserstoff in Farbenfabriken und bei der Herstellung 
von Chlorzink,

der Erlaß vom 2. November 1897 (M.-Bl. d. t. V. S. 262), 
betreffend die Genehmigung von Acethlenfabriken,

der Erlaß vom 8. Januar 1900 (B 11267 M. f. H. u. ©.), 
betreffend Schutzmaßregeln bei der Verwendung von 
Salpetersäure.

26. Die Beschlußfassung über das Genehmigungsgesuch erfolgt durch 
das Kollegium der Beschlußbehörde; der Erlaß eines Vorbescheides durch 
den Vorsitzenden (§ 117 L.-V.-G.) ist ausgeschlossen.

Bei Anlagen, die von einem Bergwerksbesitzer im örtlichen oder 
betrieblichen Zusammenhänge mit dem Bergwerk errichtet werden sollen. 
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ist vor der Beschlußfassung dem zuständigen Bergrevierbeamten Ge- 

Mage nicht «hoben, à bi- 
etwa erhobenen Einwendungen zurückgezogen worden, so erfolgt dre 
Beschlußfassung ohne vorgängige mündliche^Verhandlung. Wird bata 
bie Genehmigung nach dem Anträge des Unternehmers ohne Be
dingungen oder Einschränkungen oder unter solchen Bedingungen erteilt, 
mi? denen sich der Unternehmer unter Verzicht aus den -Ibekurs fchrrft- 
lick oder zu Protokoll einverstanden erklärt hat, so fertigt dre Behörde 
alsbald dw Genehmiguugsurkunde (Ziffer: 31) aus. Kn allen übrigen 
Fällen erläßt die Befchlutzbehörde zunächst einen schriftlichen Bescheid 
an den Unternehmer. Bei Stauanlagen, deren Zulässigkeit auch durch 
das Oberbergamt zu prüfen ist, ist der Bescheid von dem Bezirks
ausschuß und dem Oberbergamte gemeinschaftlich zu erlassen.

Der Unternehmer kann innerhalb 14 Tagen nach Zustellung des 
Bescheides den Rekurs einlegen. Er kann aber auch zunächst bei der 
Beschlußbehörde auf mündliche Verhandlung der Sache antragen. Aus 
das demnächst stattfindende Verfahren finden die Bestimmungen dec 
Ziffer 27 bis 29 sinngemäße Anwendung.

27. Sind Einwendungen gegen die Anlage erhoben, so ist nach 
Eingang der Verhandlungen das mündliche Verfahren einzuleiten. 
Der Unternehmer sowie diejenigen, welche Einwendungen erhoben und 
diese in dem Vorverfahren nicht zurückgenommen haben, sind zur 
mündlichen Verhandlung zu laden. Die Ladung derselben erfolgt 
schriftlich gegen Zuftellungsurkunde und mit der Verwarnung, daß 
beim Ausbleiben nach Lage der Verhandlungen werde Beschluß ge- 
W Hinsichtlich der mündlichen Verhandlung sowie der Erhebung und 

Würdigung des Beweises finden die Vorschriften der 88 68, 71, 72, 
73, 75, 76 bis 79, 118, 120 LVG. sinngemäße Anwendung.

Die Sachverständigen sind vor ihrer Vernehmung darauf hinzu
weisen, daß sie über die Tatsachen, welche durch das Verfahren zu 
ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu, beobachten und sich der 
Nachahmung der von dem Unternehmer geheim gehaltenen, zu ihrer 
Kenntnis gelangten Betriebseinrichtungen und Betriebsweisen, solange 
diese Betriebsgeheimnisse sind, zu enthalten haben (§ 21a).

Für die Ausschließung oder Beschränkung der Öffentlichkeit sind 
die §§ 173 bis 176 des Gerichtsversassungsgesetzes maßgebend. „

Hat der Unternehmer den Antrag aus Gestattung der unverzüg
lichen Ausführung der baulichen Anlagen rechtzeitig, d. h. Vor Schluß 
der Erörterung über die Einwendungen (Ziffern 21, 22) gestellt, so isr 
die Verhandlung auch aus diesen Antrag auszudehnen. Dem Anträge 
darf nur dann Folge gegeben werden, wenn anzunehmen ist, 
Unternehmer die von ihm nachgesuchte Erlaubnis ohne wesentliche 
Änderung des Planes der baulichen Anlagen erhalten wird und seine 
Interessen durch die Hinausschiebung der Bauausführungen bis zur 
Rechtskraft des Bescheides ernstlich gefährdet werden würden.

Liegt die Möglichkeit vor, daß im Falle der Ablehnung des An- 
träges auf Erteilung der gewerbepolizeilichen Genehmigung berechtigte 
Interessen der Nachbarn oder deS Publikums durch die Ausführung
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ber Bauten gefährdet werden, so darf die unverzügliche Ausführung 
der -bauten nur gegen Sicherheitsleistung gestattet werden. Die Höhe 
der Sicherheit ist auf den Betrag zu bemessen, den die Beseitigung der 
baulichen Anlagen voraussichtlich erfordert.

Der Beschluß ist den Beteiligten in dem Termine Zu verkünden. 
Erscheint die. Aussetzung desselben notwendig, so erfolgt die Ver
kündung in einer sofort anzuberaumenden und den Parteien bekannt 
zu machenden Sitzung. Der Bescheid ist, salis er bei der Verkündung 
noch nicht in vollständiger Form abgefaßt war, vor Ablauf einer 
Woche vom Tage der Verkündigung ab schriftlich abzusetzen und mit 
tunlichster Beschleunigung zuzustellen.

28. In dem Bescheide sind der Unternehmer sowie die Wider
sprechenden namentlich zu bezeichnen. Die Beschlußformel, welche von 
den Gründen zu sondern ist, muß die Entscheidung über den Antrag 
des Unternehmers enthalten und, falls die Genehmigung unter Be
dingungen erteilt wird, diese in ihrem vollen Wortlaute wiedergeben 
und darüber Bestimmung treffen, von wem die Kosten zu tragen sind.

Ist rechtzeitig der Antrag aus Gestattung der unverzüglichen Aus
führung der baulichen Anlagen gestellt, so ist auch die Entscheidung 
über diesen Antrag in den Bescheid aufzunehmen. Einer Begründung 
dieser Entscheidung bedarf es nicht. Wird dem Anträge stattgegeben, 
so ist in dem Bescheide hervorzuheben, daß die Bauausführung aus 
Gefahr, des Unternehmers unbeschadet des Rekursversahrens erfolgt.

Wird die Gestattung von einer Sicherheitsleistung abhängig ge
macht, so ist die Höhe der Sicherheit und die Kasse, bei der sie zu 
bestellen ist, in dem Bescheide anzugeben. Gleichzeitig mit der Zustellung 
des Bescheides ist die .Kasse unter Mitteilung einer Abschrift der Be-- 
schlußsormel um Annahme der Sicherheit zu ersuchen.

' Die Bestellung der Sicherheit erfolgt durch Hinterlegung bei der 
Regierungshauptkasse nach Maßgabe der Vorschriften der Hinterlegungs
ordnung vom 14. März 1879 in der Fassung des Artikels 84 des 
Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vom 20. September 
1899 (G.-S. S. 177).

Mit der Ausführung der baulichen Anlagen darf der Unternehmer 
erst dann beginnen, wenn er die Hinterlegung der angeordneten Sicher
heit der Baupolizeibehörde nachgewiesen hat.

Bringt die Anlage Gefahren und Belästigungen für die Nachbarn 
in besonderem Maße mit sich und kann die genehmigende Behörde beim 
Mangel ausreichender Erfahrungen eine Sicherheit darüber nicht sofort 
gewinnen, ob die zunächst vorgeschriebenen Bedingungen ausreichend 
sein werden, um die zur Zeit der Genehmigung schon bestehenden 
Interessen hinlänglich zu schützen, so kann sich die Behörde Vorbehalten, 
die Bedingungen, unter denen die Genehmigung erteilt worden ist, 
abzuändern oder zu ergänzen, falls sich ein Bedürfnis hierzu ergeben 
sollte. In derartigen Ausnahmesällen ist aber der Unternehmer auf 
den beabsichtigten Vorbehalt und dessen mögliche, den Fortbetrieb der 
Anlage in Frage stellende Folgen im voraus und in aktenmäßig nach
weisbarer Form aufmerksam zu machen. In den Bescheid ist alsdann 
die Bemerkung auszunehmen, daß die Beschlußfassung über die Ab
änderung oder Ergänzung der Bedingungen aus Antrag der Orts-
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Polizeibehörde in dem für die Beschlußfassung über Genehmigungsgesuche 
vorgeschriebenen Bersahren unter Zuziehung der m dem vorangegangenen 

Ä Äs bm-uw°is°n. daß â der Unter, 

nehmer erst mit der Rechtskraft des Befchlufses die Befugnis zur Aus- 
^EnMlAsigà^diêîdmMng, daß der Betrieb nicht à eröffnet 

werden dürfe, als bis eine BescheimMNg des Gewerbeansstchtsbeaà 
vorlieae daß die gewerbliche Anlage in allen Teilen den Varfchrlsten 
der Genehmigungsurkunde (Ziffer 31) entspreche. ,

29. Der Bescheid ist einmal sür den Unternehmer und einmal fur 
die Widersprechenden auszufertigen. Die Ausfertigung sür tue
toiïb dem gemeinschaftlichen Bevollmächtigten oder, wenn ein solcher 
nidit bestellt ist, einem der Widersprechenden zugestellt; ne uorigen 
àlten in diesem Fall Abschrift der Beschlußformel und zugleich 
Nachricht, wem die Ausfertigung übersandt worden ist. ^ehorden, me 
gegen die Anlage Einspruch erhoben haben, ist stets vollständige Ab
schrift des Bescheides Zuzustellen. Die Übersendung ersolgt m allen 
Fällen gegen Zustellungsurkunde. ,

30. Die Rekursfrist beginnt mit Zustellung des Beschlusses oder
der Beschlußformel. Für die Berechnung der Frist sind die Vorschriften 
der Zivilprozeßordnung maßgebend. ,

Auf die Einlegung des Rekurses und auf das weitere Verfahren 
findet der § 122 L.-V.-G. Anwendung. Unbeschadet der in Ziffer 11 
Abf. 1 getroffenen Bestimmung kann in einzelnen Fällen zur Be
gründung des Rekurses sowie zur Gegenerklärung eine Nachfrist ge- 
'â^^Ràsschrift îst' sallS eine, Gegenpartei vorhanden ist, die 

Nekursbeantwortung in allen Füllen in zwei Exemplaren eu^zureichen. 
Von mehreren Gegnern des Rekurrenten erhalt jeder eine vollständige 

Ab^Der Ràrsbescheid^wird der Befchlußbehörde erster Jnstanz für 
ihre Akten zugefertigt. Diese teilt ihn in Ausfertigung> dem Uà- 
nehmer und denjenigen Gegnern mit, welche an dem Rekursverfahrr 
teilgenommen haben, wobei wie bei Mitteilung des Bescheides er.ter 
Fnstanz (Ziffer 29) zu verfahren ist. Die Herstellung der au_- 
fertigungen und Abschriften obliegt der Befchlußbehörde erster Instanz.

31. Sind gegen die Anlage Einwendungen nicht erhoben oder 
die etwa erhobenen Einwendungen zurückgezogen worden, und w i , 
Genehmigung zur Ausführung ohne weitere Bedingungen nach oem 
Anträge des Unternehmers oder unter solchen Bedingungen 
werden, mit denen der Unternehmer sich einverstanden erklärt hat 
triller 26). so sertiat die Beschlußbehörde alsbald die Genehmigungs- 
Urkunde auS. In allen anderen Fällen erfolgt die Ausfertigung nach 
Abschluß des Verfahrens, sobald der Beschluß erster^nstanz rechts
kräftig geworden oder der Reknrsbefcheid ergangen ist. Zu Stauan. 
lagen für ein zum Betrieb auf Bergwerken und Aistoereitungs- 
anstalten bestimmtes Wassertriebwerk wird die GenehmigungÂurkuà 
von dem Bezirksausschuß und dem Oberbergamte gemeinschaftlich 

ausgesertigt.
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Au der Urkunde sind alle Bedingungen, unter welchen die Anlage 
genehmigt worden ist, aufzusühren und die von dem Unternehmer ein
gereichten, dem Verfahren zu Grunde gelegten Beschreibungen, Zeich
nungen und Pläne ausführlich zu bezeichnen, auch, soweit angängig, 
durch Schnur und Siegel damit zu verbinden. Aus Karten und Zerch- 
nungen, bie in dieser Art mit der Urkunde nicht verbunden werden 
können, ist die Zugehörigkeit zu vermerken. Dabei ist darauf zu achten, 
daß die verschiedenen Exemplare der Beschreibungen, Zeichnungen und 
Pläne miteinander übereinstimmen, und daß die auf einzelnen Exem
plaren vorgenommenen Berichtigungen und Ergänzungen (Ziffer 18 
Abs. 3) auf die übrigen Exemplare übertragen werden.

Bei Stauanlagen ist die Setzung und dauernde Unterhaltung eines 
Merkzeichens (Merk-, Pegel-, Spiegel-, Meß-, Eichpfahl, Eichmarke), an 
dem die zulässigen Stauhöhen deutlich bezeichnet sein müssen, dem Unter
nehmer zur Pflicht zu machen.

Die Genehmigungsurkunde ist dem Unternehmer zuzusenden. Je 
eine weitere Ausfertigung der Genehmigungsurkunde mit ihren An
lagen erhält der Gewerbeaussichtsbeamte (bei Stauanlagen der Melio
rationsbeamte) und die Ortspolizeibehörde. Diese beiden Ausfertigungen 
sind stempelsrei.

Vor Erteilung der Genehmigunysurkunde ist die Ausführung 
der Anlage nicht zulässig, sofern sie nicht etwa aus Grund des 5 19a 
ausdrücklich gestattet ist.

Soweit durch die bestehenden Baupolizeivorschristen Rohbau- oder 
Gebrauchsabnahmen und dergl. für Neu- oder Umbauten vorgeschrieben 
sind, gelten diese Vorschriften auch für die Bauten der aus Grund der 
§§ 16 ff. genehmigten Anlagen.

Von der Inbetriebsetzung einer jeden genehmigten Anlage hat die 
Ortspolizeibehörde dem zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten (bei Stau
anlagen dem zuständigen Meliorationsbaubeamten) sofort eine Benach
richtigung zugehen zu lassen.

32. Ist gemäß § 19a eine Sicherheit gestellt worden, so ist, wenn 
durch den rechtskräftig gewordenen Beschluß erster Instanz oder durch 
den Rekursbescheid die Ausführung der baulichen Anlagen endgültig 
genehmigt ist, gleichzeitig mit der Erteiln,. der Genehmigungsurkunde 
die Kaffe um Auszahlung der hinterlegten Sicherheit an den Unter
nehmer zu ersuchen. Wenn durch den Rekursbescheid der Antrag auf 
Erteilung der Genehmigung zur Errichtung oder Veränderung der ge
werblichen Anlage abgelehnt oder unter der Bedingung der Abänderung 
der baulichen Anlagen genehmigt ist, so entscheidet die Behörde, von 
der die Sicherheitsleistung angeordnet worden ist, aus Antrag des 
Unternehmers darüber, unter welchen Bedingungen die Auszahlung 
der Sicherheit zu erfolgen hat. Waren von den Widersprechenden im 
Erörterungstermine Bedenken gegen die Gestattung der unverzüglichen 
Ausführung der baulichen Anlagen geltend gemacht (Ziffer 22 Abs. 3), 
so sind die Widersprechenden geeignetenfalls vor der Beschlußfassung 
zu hören.

Sobald von dem Unternehmer die Erfüllung der Bedingungen 
nachgewiesen ist, hat die Behörde die Kasse um Auszahlung der hinter
legten Sicherheit an den Unternehmer zu ersuchen.
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33. Ist eine Partei gemäß § 22 in dre Kosten des Verführers 
verurteilt worden, so fallen ihr außer den baren Auslagen der J8e*  
Vörde auch die baren Auslagen des Gegners zur Last, soweit stenach 
dem Ermessen der Behörde zur zweckentsprechenden Wahrnehmung des 

$ariaS^«uT8=munTb«'einer Partei zu erftattenben «osten 
finb naà Beendiqunq beä BeschlichversahreM bei bet B-schlutzdehorbe 
Ster ^ftanTangubringen unb von biestr zunächst der Gegenpartei 
zur Erktäruna mit3uteilen. Gegen ben Fest ehungsbeAluß steht beiben 
TÄlen innerhalb 14 Tagen bie Beschwerbe an bie Retursbehorbe zu, 
auf welche die Bestimmungen der Ziffer 30 Anwendung finden.

Mr die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen gelten die 
in Iivilprozessen zur Anwendung kommenden Vorschriften.

Ist die Annahme eines Rechtsbeistandes zur zweckentsprechenden 
Wahrnehmung des Parteiinteresses für notwendig erachtet, so gelten 
auch die hierdurch erwachsenen Kosten als Kosten des Zerfahrens. 
Ihre Höhe setzt die Behörde nach freiem Ermessen fest. Die Vor
schriften der Gebührenordnung für Rechtsanwälte stnden hierbei leine 
Anwendung. . ,  rv. ... c

34. Für Dampfkesselanlagen behält es bei den Vorschriften der
zur Ausführung der §§ 24, 25 und auf Grund des § 3 des Gesetzes 
vom 3. Mai 1872 (G.-S. S. 515) erlassenen Anweifung, betrchend 
die Genehmigung und Untersuchung der Dampfkessel, vom 9. Marz 
1900 (M -B d i. V. S. 139) sowie bei den Bestimmungen der Erlaße 
vom 9., 12., 22. März 1900 (M.-Bl. S. 139, 181) und vom 28. No
vember 1897 (M.-Bl. d. i. V. S. 277) sein Bewenden.

35. Bei der Errichtung oder Verlegung von Anlagen, deren Be
trieb mit ungewöhnlichem Geräusche verbunden ist (§ 27), ist eine 
Ausfertigung des Beschlusses der Ortspolizeibehörde, dem Unternehmer 
und dem Vertreter des Gebäudes oder dem Vorsteher- der^àM/unde 
deren Schutze der Beschluß gefaßt worden ist, gegen Zustellungsurkunde 

3U ^Jn d^Beschluh ist die Bemerkung aufzunehmen, daß den Vor

bezeichneten innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Mimste 
für Handel und Gewerbe zusteht (§ 113 Z.-G., § 1
daß dem Unternehmer erst mit der Rechtskraft des Beschlusses die Be
fugnis zur Ausführung der Anlage und zu ihrer Inbetriebsetzung 
^uste Auf daS Beschwerdeverfahren finden die Vorschriften der Ziffer 30 

sinngemäße Anwendung.

3. Ministerial-Erlaß, betr. die Fernhaltung gewerblicher Anlagen 
von Wohnvierteln, vom 18. Dezember 1898 (M -Bl. 1899 S. 14).

Das Königliche Oberverwaltungsgericht hat unter dem 3. v. Mts. 
eine für die Fernhaltung gewerblicher Anlagen von Wohnvierteln 
wichtige Entscheidung gefällt. Es hat zunächst unter Festhaltung einer 
bereits früher zum Ausdrucke gebrachten Auffassung eine Polizei- 
verordnungsvorschrist für rechtsgültig erklärt, wonach, wenn Fabriken, 
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'lustige, durch Rauch, Ruß, üblen Geruch oder schädliche Ausdünstungen 
^stlg fallende gewerbliche Anlagen innerhalb eines Wohnviertels er
richtet werden, sämtliche zum Betriebe gehörigen Gebäude aus allen 
Seiten eme bestimmte Entfernung von den Grundstücksgrenzen und 
von der Straße einhalten müssen. (Vergl. auch Entsch. Bd. XXIII 
©. 349 ff., 351, 352.) Der Gerichtshof ist davon ausgegangen, daß 
derartige Bestimmungen der Sorge für Leben und Gesundheit des 
Publikums, der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs aus öffentlichen 
Straßen re. dienen und daher nach 8 61 und b des Gesetzes über die 
Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 gerechtfertigt seien. Dagegen 
seien solche polizeiliche Gesichtspunkte nicht zu erkennen, wenn eine 
Verordnung die Einhaltung eines gewissen Abstandes allgemein nur 
zwischen Vordergebäuden in bestimmten Bezirken vorschreibe, für jedes 
Gebäude aber, welches gewerblichen Zwecken diene — z. B. auch für 
Lagergebäude —, die Wahrung dieses Abstandes von allen Nachbar
grenzen, demnach nicht nur für die Vordergebäude fordere. Insbeson
dere könne die Absicht, im gesundheitspolizeilichen Interesse für reichliche 
Zusührung von Licht und Luft zu sorgen, hier nicht obgewaltet haben, 
da dann, wie für Vordergebäude so auch für die Seiten- und Hinter
gebäude, allgemein und nicht nur in Bezug aus gewerblichen Zwecken 
dienende Baulichkeiten ein Abstand von der Nachbargrenze hätte vor
geschrieben werden müssen. Eine Bestimmung dieser Art entbehrt daher 
der Rechtsgültigkeit.

4. Ministerial-Versügung, betr. die Begutachtung der Genehmigungs
anträge zur Anlegung von Gasanstalten, vom 11. März 1905 

(M.-Bl. S. 49.)

F. Feuergefährliche und gesundheitsgefährliche 
Bauten.

1. M'nisteral-Berfügung betr. Bestimmungen für Gebäude, welche 
ganz oder teilweise zur Aufbewahrung einer größeren Menge 

brennbarer Stoffe bestimmt sind, vom 27. Mai 1902.
(Min.-Bz. S. 110.)*)

*) Vcil. hierzu die denselben Gegenstand behandelnde Ministerial-Versügung 
vom 17. Mai 1904 (Min.-Bl. S. 141).

Es erscheint nicht angängig, die „Bestimmungen für Gebäude, welche 
ganz oder teilweise zur Aufbewahrung einer größeren Menge brenn
barer Stoffe bestimmt sind", auf Neubauten von Geschäftshäusern zur 
Anwendung zu bringen, auch wenn die Gebäude nicht von vornherein 
ganz oder teilweise zur Aufbewahrung einer größeren Menge brenn
barer Stoffe dienen sollen, da, wenn eine durch eine derartige 33er« 
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»

Wendung hervorgerusene erhöhte Feuergefährlichkeit nicht zu besorgen 
ist der Anlaß zur Anordnung der besonderen in den„æeihmmungen 
vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen ^îfàllt. Dagegen wird sich 
emvsehlen daß die Baupolrzeibehorden, sobald fur sotche Gevaude 
dw Bauerlaubnis nachgesucht wird und mit der Möglichkeit der 
wüthen Verwendung zur Aufbewahrung größerer Mengen brennbar 
Stä ru rechnen ist, auf den Bauherrn nach der Richtung em- 
wirken, daß schon bei dem Neubau die „Bestimmungen Berufs ichtr- 

^n^Em Hochwohlgeboren haben weiter angeregt, für Gebäude, welche 
«nim oder°teilweise zur Aufbewahrung einer größeren Menge brenn- 
àer Stoffe bestimmt sind, betreffs der. Breite der Treppen, Flure, 
Ausgänge re. feste Vorschriften in ähnlicher Weise zu erlassen, wie 
dies in der Polizeiverordnung für die Theater,. Zrrkusgebaude und 
öffentliche Versammlungsräume geschehen ist. Diese Frage ist bereite 
früher hier erwogen worden. Die Verschiedenartigkeit indessen der 
baulichen Einrichtung und der Benutzungsweise der Wan?° •H* ”’ 
Geschäftshäuser schließt den Erlaß allgemein geltender Vorschriften 
über die Breite der Treppen re. aus, vielmehr muß dem Pflichtgemäßen 
Ermessen der Baupolizeibehörden in jedem . Einzelfall die Anordnung 
in dieser Beziehung überlassen werden. Die Ziffer.46 der ^Bestim
mungen" legt außerdem den Polizeibehörden die Pflicht auf, Vorsorge 
gegen eine Überfüllung der Verkaufsräume zu treffen.

Berlin, den 27. Mai 1902.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten. 

Der Minister des Innern.

2. Ministerialverfügung, betr. die Beachtung 
der feuerpolizeilichen Bestimmungen bei Neu- und Umbauten, 

vom 10. Dezember 1902 (Min.-Bl. S. H).

3. Ministerialverfügung, betr. die bauliche Anlage 
und die Einrichtung von Theatern, Zirkusgebäuden und öffentlichen 
Versammlungsräumen, vom 27. August 1903 (Min.-Bl. v. 203).

4. Ministerialverfügung, betr. Bestimmungen für Gebäude, 
welche ganz oder teilweise zur Aufbewahrung einer größeren Menge 

brennbarer Stoffe dienen, 
vom 17. Mai 1904 (Min.-Bl S. 141).

Im Anschluß an die durch Runderlaß vom 6. Mar 1901 
Min-Bl. S. 166) mitgeteilten Bestimmungen sur Gebäude, welche 
aanz oder teilweise zur Aufbewahrung einer größeren Menge brenn
barer Stoffe dienen (Warenhäuser, Geschäftshäuser uswh sind an 
einzelnen Stellen Polizeiverordnungen erlassen worden, welche zum
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ausgearbeiteten Normen noch verschärfen. Wir weifen 
darauf hin, daß es bei der Bekanntgabe der allgemeinen 
nicht unsere Absicht war, sie zur Grundlage von Polizeb- 

zu machen. Die Vorschriften sollten vielmehr nur für 
. arbeit die Richtschnur bilden, nach welcher die Entwürfe 

Zu errichtende Warenhäuser rc. geprüft und etwa vorhandene 
Mißstände bei schon bestehenden beseitigt worden sollten. Schon die 
^werere Bestimmbarkeit des Kreises der Gebäude, auf welche die 
Vorschriften überhaupt Anwendung zu finden haben, spricht gegen die 
Regelung des Gegenstandes durch Polizeiverordnung. Dazu kommt in 
Betracht, daß es nicht ratsam ist, für Warenhäuser jeglichen Umfanges 
dre gleichen Grundsätze in Gestalt bindender Verordnungsvorschriste« 
Platz greifen zu lassen. Wir ersuchen daher, von dem Erlasse derartiger 
Verordnungen gefälligst abzusehen und die Nachgeordneten Behörden 
entsprechend anzuweisen. Die allgemeinen Bestimmungen sollen dem- 
nächst hier einer Nachprüfung unterzogen werden. Die Vorschriften 
der Polizeiverordnungen würden mit deren Ergebnissen unter Umständen 
nicht im Einklänge stehen und somit baldigen Änderungen unterworfen 
werden müssen. 1

Berlin, den 17. Mai 1904.

Der Minister des Innern.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

5. Miuisterialerlaß, betr. die Abführung von Schmutzstoffeu auf 
bewohnten Grundstücken, vom 4. November 1887 (M.-Bl. S. 246).

Spülabtritte dürfen nur mit ausdrücklicher polizeilicher Genehmi
gung angelegt werden. Diese Genehmigung ist nur dann zu erteilen 
wenn die Stelle, in welche die Abwässer der Spülabtritte gelangen 
sollen (Grube, Bassin), hinsichtlich ihrer Umwandung, Bedeckung, ihres 
sonstigen Verhältnisses zur Umgebung und ihrer Größe gewissen er
höhten Anforderungen entspricht und wenn nach den gesamten Ver
hältnissen des Grundstücks und seiner Bewohner die ordnuuaSmäkiae 
Haltung der Einrichtung erwartet werden darf.
. Die Dünnflüssigkeit der Effluvien aus Spülabtritten begünstigt 
den Durchtritt derselben durch gemauerte oder aus Bruchsteine« 
zusammengefügte Grubenwandungen. Derartigen Zwecken dienende 
Behälter sind daher nur bei besonderer Beschaffenheit, z. B. als frei
stehende Bassins aus Schmiedeeisen mit Anstrich zur Verhütung des 
Rostens oder als sicher fundamentierte Bassins aus Gußeisen oder als 
Gruben mit doppelten, in Zement oder Asphalt hergestellten Wände« 
aus hart gebrannten und glasierten Backsteinen mit zwischenliegender 
Ton schicht,, auf längere Zeit wasserdicht zu erhalten. Dieselbe« 
müssen häufig und sorgfältig auf ihre Dichtigkeit revidiert werden 
— Gruben mindestens alljährlich in der Weise, daß dieselben nach 
vorheriger Entleerung mit bestimmten Mengen Wassers angefüllt und 
daraus die nach Verlauf von Stunden verbliebenen Quantitäten feft- 
gestellt werden.

Teil die hier 
demgegenüber 
Bestimmungen 
Verordnungen 
die Volneibebk
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Um den Übertritt der Flüssigkeit über den Rand deS Behälters 
sm verhüten, wird eine Bestimmung, daß derselbe nur ms etwa 1 dm 
unterhalb des Randes angesüllt werden dars, zweckmäßig und bie 
doppelte Bedeckung mittels dichtschließender eisernen Platten mit leerem 
Zwischenraum zu empfehlen sein. , n ...

ferner ist aus die dichte Herstellung der Abtritts-Abfallrohren 
besondere Aufmerksamkeit zu richten und müssen Gruben und sonstige 
Behälter der gedachten Kategorie wegen der leichteren Fäulnis ihres 
Inhalts mit Einrichtungen, welche den Rücktritt von Fäulnisgasen in 
die Abtrittsräume oder sonstige Teile von Wohngebäuden verhindern, 
erforderlichenfalls — nach Ermessen der Polizeibehörde im Einzelfall — 
mit Ventilationsröhren, welche bis über das Dach des Gebäudes reichen 
und nicht in der Nähe von Fenstern münden, ausgerüstet sein.

Was den Rauminhalt der Gruben anbetrifft, so wird, wo nicht 
zuverlässige, selbsttätig wirkende Einrichtungen zur beschränkten Spülung 
einen geringeren Wasserverbrauch genügend sicher stellen, aus jede den 
Spülabtritt benutzende Person durchschnittlich eine tägliche Menge von 
mindestens drei Liter Grubeninhalt zu rechnen sein, so daß sür zehn 
Personen bei monatlicher Entleerung deS Behälters unter Hinzurechnung 
des leer zu lassenden obersten Teiles ein Raum von etwa 1 cbm er
forderlich ist. . r

Die Entleerung solcher Behälter hat in kürzeren Zwischenräumen 
alS diejenige von Gruben mit festem Inhalt zu geschehen, und zwar 
überall obligatorisch mittels völlig dichter Pumpvorrichtungen, weil 
andernfalls trotz aller Verbote Verunreinigungen der benachbarten 
Teile der Höfe und Straßen nicht ausbleiben, zweckmäßig vermittelst 
pneumatischer Apparate und unter Benutzung in den Gruben rc. ver
bleibender feststehender eisernen Saugröhren.

€L Arbeiterfürsorge-Vorschriften.
1. Reichsgewerbeorduung.

Titel VII.

Gewerbliche Arbeiter (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Betriebs
beamte), Werkmeister, Techniker, Fabrikarbeiter.

8 105. Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen 
Gewerbetreibenden und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich 
der durch Reichsgesetz begründeten Beschränkungen, Gegenstand freier 
Übereinkunft. , . „ ,

§ 105a. Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbe
treibenden die Arbeiter nicht verpflichten. Arbeiten, welche nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes auch an Sonn- und Festtagen vorgenommen 
werden dürfen, fallen unter die vorstehende Bestimmung nicht.

Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen unter Berück' 
fichtigung der örtlichen und konfessionellen Verhältnisse die Landes» 
Legierungen.
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§ 105b. Im Betriebe von Bergwerken, Salinen, Aufbereitunas- 
anstalten, Brüchen und Gruben, von Hüttenwerken, Fabrrken und 
Werkstätten, von Zimmerplätzen und anderen Bauhöfen, von 
Wersten und Ziegeleien, sowie bei Bauten aller Art dürfen Arbeiter 
an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden. Die den Arbeitern 
zu gewährende Ruhe hat mindestens für jeden Sonn- und Festtag 
vrerundzwanzig, für zwei aufeinander folgende Sonn- und Festtage 
Wchsunddreißig, für das Weihnachts-, Oster- und Pfingstfest achtund
vierzig Stunden zu dauern. Die Ruhezert ist von zwölf Uhr nachts 
zu rechnen und muß bei zwei auseinander folgenden Sonn- und Fest
tagen bis sechs Uhr abends deS Zweiten Tages dauern. In Betrieben 
mrt regelmäßiger Tag- und Nachtschicht kann die Ruhezert frühestens 
um sechs Uhr abends des vorhergehenden Werktages, spätestens um 
sechs Uhr morgens des Sonn- und Festtages beginnen, wenn für die 
auf den Beginn der Ruhezeit folgenden vierundzwanzig Stunden der 
Betrieb ruht.

§ 115. Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Löhne ihrer 
Arbeiter in Reichswährung zu berechnen und bar auszuzahleu.

Sie dürfen den Arbeitern keine Waren kreditieren. Doch ist es 
gestattet, den Arbeitern Lebensmittel für den Betrag der Anschaffungs
kosten, Wohnung und Landnutzung gegen die ortsüblichen Miet- und 
Pachtprerfe, Feuerung, Beleuchtung, regelmäßige Beköstigung, Arzneien 
und ärztlrche Hrlfe, sowie Werkzeuge und Stoffe zu den ihnen über
tragenen Arberten für den Betrag der durchschnittlichen Selbstkosten 
unter Anrechnung bei der Lohnzahlung zu verabfolgen. Zu einem 
höheren Preise ist die Verabfolgung von Werkzeugen und Stoffen für 
Akkordarbeiten zulässig, wenn derselbe den ortsüblichen nicht übersteigt 
und im voraus vereinbart ist.

§ 115 a. Lohn- und Abschlagszahlungen dürfen in Gast- und 
Schankwirtschaften oder Verkaufsstellen nicht ohne Genehmigung der 
unteren Verwaltungsbehörde erfolgen; sie dürfen an dritte nicht er
folgen auf Grund von Rechtsgeschäften oder Urkunden über Rechts
geschäfte, welche nach § 2 des Gesetzes, betreffend die Beschlagnahme 
des Arbeits- oder Dienstlohns, vom 21. Juni 1869 (Bundes-Gesetzbl.
S. 242) rechtlich unwirksam sind.

§ 120 a. Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Arbeits
räume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Gerätschaften so einzu
richten und zu unterhalten und den Betrieb so zu regeln, daß die 
Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind, 
wie es die Natur des Betriebes gestattet.

Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichenden Luftraum 
und Luftwechsel, Beseitigung des bei dem Betrieb entstehenden Staubes, 
der dabei entwickelten Dünste und Gase sowie der dabei entstehenden 
Abfälle Sorge zu tragen.

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum 
Schutze der Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen 
oder Maschinenteilen oder gegen andere in der Natur der Betriebs
stätte oder des Betriebes liegende Gefahren, namentlich auch gegen 
die Gefahren, welche aus Fabrikbränden erwachsen können, erfor
derlich sind.
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Endlich sind diejenigen Vorschriften über die Ordnung des Be- 
triebeS und das Verhalten der Arbeiter zu erlassen, welche zur Siche
rung eines gefahrlosen Betriebes erforderlich sind. .

8 120 b. Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, diejenigen 
Einrichtungen zu treffen und zu unterhalten und diejenigen Vorschriften 
über das Verhalten der Arbeiter im Betriebe zu erlassen, welche er
forderlich sind, um die Aufrechterhaltung guter Sitten und des An
stands zu sichern.

Jnsbejondere muß, soweit es die Natur des Betriebs zuläßt, bet 
der Arbeit die Trennung der Geschlechter durchgeführt werden, sofern 
nicht die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes durch 
die Einrichtung des Betriebes ohnehin gesichert ist.

In Anlagen, deren Betrieb es mit sich bringt, daß die. Arbeiter 
sich umkleiden und nach der Arbeit sich reinigen, müssen aus
reichende, nach Geschlechtern getrennte Ankleide- und Waschräume 
vorhanden sein. ,

Die Bedürfnisanstalten müssen so eingerichtet sein, daß sie sur 
die Zahl der Arbeiter ausreichen, daß den Anforderungen der Gesund
heitspflege entsprochen wird und daß ihre Benutzung ohne Verletzung 
von Sitte und Anstand erfolgen kann.

§ 120 c. Gewerbeunternehmer, welche Arbeiter unter achtzehn 
Jahren beschäftigen, sind verpflichtet, bei der Einrichtung der Betriebs
stätte und bei der Regelung des Betriebs diejenigen besonderen Rück
sichten auf Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen, welche durch daS 
Alter dieser Arbeiter geboten sind.

§ 120 d. Die zuständigen Polizeibehörden sind befugt, im Wege 
der Verfügung für einzelne Anlagen die Ausführung derjenigen Maß
nahmen anzuordnen, welche zur Durchführung der in §§ 120 a bis 
120 c enthaltenen Grundsätze erforderlich und nach der Beschaffenheit 
der Anlage ausführbar erscheinen. Sie können anordnen, daß den 
Arbeitern zur Einnahme von Mahlzeiten außerhalb der Arbeitsräume 
angemessene, in der kalten Jahreszeit geheizte Räume unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt werden.

Soweit die angeordneten Maßregeln nicht die Beseitigung einer 
dringenden, das Leben oder die Gesundheit bedrohenden Gefahr be
zwecken, muß für die Ausführung eine angemessene Frist belassen 
werden.

Den bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehenden Anlagen gegen
über können, so lange nicht eine Erweiterung oder, ein Umbau emtritt, 
nur Anforderungen gestellt werden, welche zur Beseitigung erheblicher, 
das Leben, die Gesundheit oder die Sittlichkeit der Arbeiter gefähr
dender Mißstände erforderlich oder ohne unverhältnismäßige Auf
wendungen ausführbar erscheinen.

Gegen die Verfügung der Polizeibehörde steht dem Gewerbeunter
nehmer binnen zwei Wochen die Beschwerde an die höhere Verwaltungs
behörde zu. Gegen die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde 
ist binnen vier Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zulässig; 
diese entscheidet endgültig. Widerspricht die Verfügung den von der 
zuständigen Berussgenossenschaft erlassenen Vorschriften zur Verhütung 
von Unfällen, so ist zur Einlegung der vorstehend bezeichneten Rechts- 
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mittel binnen der dem Gewerbeunternehmer zustehenden Frist auch der 
Vorstand der Berufsgenossenschast befugt.

§ 120e. Durch Beschluß des Bundesrats können Vorschriften 
darüber erlassen werden, welchen Anforderungen in bestimmten Arten 
von Anlagen zur Durchführung der in den §§ 120a bis 120c ent
haltenen Grundsätze zu genügen ist.

Soweit solche Vorschriften durch Beschluß des Bundesrats nicht 
erlassen sind, können dieselben durch Anordnung der Landes-Zentral
behörden oder durch Polizeiverordnungen der zum Erlasse solcher be
rechtigten Behörden erlassen werden. Vor dem Erlasse solcher An
ordnungen und Polizeiverordnungen ist den Vorständen der beteiligten 
Berussgenossenschaften oder Berussgenostenschafts-Sektioncn Gelegenheit 
zu einer gutachtlichen Äußerung zu geben. Auf diese finden die Be
stimmungen deS § 113 Abs. 2, 4 und des § 115 Abs. 4 Satz 1 des 
Gewerbe-Unsallversicherungsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900 S. 573, 585) 
Anwendung.

Strafbestimmungen.

§ 146a. Mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark, im Unver
mögensfalle mit Hast wird bestraft, wer den §§ 105b bis 105g oder 
den aus Grund derselben erlassenen Anordnungen zuwider Arbeitern 
an Sonn- und Festtagen Beschäftigung gibt oder den §§ 41a, 55 a, 
139 e, 139 f Abs. 4 oder den aus Grund des § 105 b Abs. 2 erlassenen 
statutarischen Bestimmungen oder den aus Grund des § 41b oder des 
§ 139f Abs. 1 getroffenen Anordnungen zuwiderhandelt.

§ 147. Mrt Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Unver
mögensfalle mit Hast wird bestraft:

2. wer eine gewerbliche Anlage, zu der mit Rücksicht aus dre Lage 
oder Beschaffenheit der Betriebsstätte oder des Lokals eine be
sondere Genehmigung erforderlich ist (§§ 16 und 24), ohne diese 
Genehmigung errichtet, oder die wesentlichen Bedingungen, unter 
welchen die Genehmigung erteilt worden, nicht innehält, oder 
ohne neue Genehmigung eine wesentliche Veränderung der Be
triebsstätte oder eine Verlegung deS Lokals oder eine wesentliche 
Veränderung in dem Betriebe der Anlage vornimmt;

4. wer den auf Grund der §§ 120 d, 139 g endgültig erlassenen 
Verfügungen oder den aus Grund der §§ 120 e, 139 b erlassenen 
Vorschriften zuwiderhandelt.

In dem Falle zu 2 kann die Polizeibehörde die Wegschaffung der 
Anlage oder die Herstellung deS den Bedingungen entsprechenden Zu
standes derselben anordnen.

In dem Falle zu 4 kann die Polizeibehörde bis zur Herstellung 
des der Verfügung oder der Vorschrift entsprechenden Zustandes die 
Einstellung des Betriebes, soweit derselbe durch die Verfügung oder 
die Vorschrift getroffen wird, anordnen, falls dessen Fortsetzung erheb
liche Nachteile oder Gefahren herbeizuführen geeignet sein würde. ,

§ 148. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünszig Mark und im 
Unvermögenssalle mit Hast bis zu vier Wochen wird bestraft:

13. wer dem § 115a oder den aus Grund des § 119a erlassenen 
statutarischen Bestimmungen zuwiderhandelt.
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S. AusführungSanweisung zur Gewerbeordnung für das Deutsche 
Reich vom 1. Mai 1904 (Min.-Bl. S. 201).

(Auszug.)
B. Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe mit Ausnahme 

deS Handelsgewerbes.
(§§ 105 a, 105 b ALs. 1, §§ 105 c bis 105 i.)

141. Das im § 105 b Abs. 1 enthaltene Verbot der Sonntags- Allgemein«, 
arbeit gilt nicht für die Land- und Forstwirtschaft, den Weinbau, 10<§§
den Gartenbau, die Viehzucht, den Geschäftsbetrieb der Apotheker, die îosg, 
Ausübung der Heilkunde und der schönen Künste und die im § 6 Abs. 1 
Satz 1 bezeichneten Gewerbe. Ferner sind kraft besonderer Vorschrift 
von dem Verbote der Sonntagsarbeit ausgenommen Gast- und Schank- 
wirtschaftSgewerbe, Musikaufsührungen, Schaustellungen, theatralische 
Vorstellungen und sonstiae Lustbarkeiten sowie die Verkehrsgewerbe 
(§ 105 h.

142. In denjenigen tzandetsgewerven, in welchen beim Laden
verkauf an den Waren Änderungs- oder Zurichtungsarbeiten vor
genommen werden (z. B. Gewerbe der Hutmacher, Blumenhändler, Uhr
macher, Fleischer), ist die Beschäftigung mit diesen Arbeiten als 
Beschäftigung im Handelsgewerbe zu betrachten und deshalb an Sonn- 
und Festtagen während der für das betreffende Handelsgewerbe frei
gegebenen Zeit gestattet.

143. Verboten ist an Sonn- und Festtagen jede Art der Beschäfti
gung von Arbeitern „im Betriebe" der unter § 105 b Abs. 1 fallenden 
Gewerbe, also im Betriebe von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungs
anstalten, Brüchen und Gruben, von Hüttenwerken, Fabriken und 
Werkstätten, von Zimmerplätzen und Bauhöfen, von Wersten und 
Ziegeleien.

Durch die Worte „im Betriebe" ist zum Ausdruck gebracht, daß 
das Verbot nicht nur räumlich für die Betriebsstätte, in welcher 
sich der betreffende Gewerbebetrieb regelmäßig abzuwickeln Pflegt, 
sondern für jede zu dem Gewerbebetriebe gehörige Tätigkeit gelten 
soll. , So dürfen z. B. Monteure, Schlosser-, Glaser-, Maler-, 
Tapezier-, Barbiergehilfen während der Sonntagsruhe auch außerhalb 
der Betriebsstätte nicht beschäftigt werden, soweit nicht etwa die 
betreffenden Arbeiten gemäß den Vorschriften der §§ 105 c bis 105 f 
statthaft sind.

Das Verbot der Sonntagsarbeit gilt auch für „Bauten aller Art", 
d. h. für Hoch-, Ties-, Wege-, Eisenbahn- und Wasserbauten, sowie für 
Erdarbeiten, sofern diese nicht Ausfluß eines land- oder forstwirtschaft
lichen Betriebes, des Weinbaues oder deS Gartenbaues sind, ferner 
nicht nur für Neubauten, sondern auch für Ausbesserungs- und 
Jnstandhaltungsarbeiten, z. B. auch für das Schornsteinfeger
gewerbe.

144. Das Verbot der Sonntagsarbeit gilt für gewerbliche Arbeiter
im weitesten Sinn, also nicht nur für Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, 
Fabrikarbeiter und andere im Betriebe beschäftigte Handarbeitern, sodern 
auch für Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker. e
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Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe soll mindestens dauern: 
für einzelne Sonn- und Festtage 24 Stunden,
für zwei aufeinander folgende Sonn- und Festtage 36 Stunden, 
für das Weihnachts-, Oster- und Pfingstfest 48 Stunden.

Diese Ruhezeiten müssen auch in solchen Betrieben, welche an 
Werktagen ununterbrochen mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht 
arbeiten, gewährt werden, soweit nicht etwa für diese Betriebe 
gemäß §§ 105 c bis 105 e Ausnahmen von dem Verbote der 
Sonntagsarbeit Platz greifen. Während aber in Betrieben, die 
nur bei Tag oder in unregelmäßigen Schichten zu arbeiten pflegen, 
die Ruhezeit stets von 12 Uhr nachts an gerechnet werden soll, 
kann in Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht die 
Ruhezeit schon frühestens um 6 Uhr abends des vorhergehenden 
Werktages und spätestens erst um 6 Uhr morgens des Sonn- und 
Festtages beginnen, lvenn für die aus den Beginn der Ruhezeit 
folgenden 24 Stunden der Betrieb ruht.

Für alle Fälle gilt die Vorschrift, daß die Ruhezeit an zwei auf
einander folgenden Sonn- und Festtagen stets bis 6 Uhr abends des 
zweiten Tages dauern muß. Demnach beträgt die Ruhezeit in Be
trieben, die keine regelmäßigen Tag- und Nachtschichten haben, nicht 
nur 36 Stunden, sondern mindestens 42 Stunden von dem Beginne 
der Mitternachtsstunde des ersten Tages bis 6 Uhr abends des zweiten 
Tagec.

145. Jugendliche Krvecrer dürfen ui Fabriken und den in 
§ 154 Abs. 2, § 154a bezeichneten gewerblichen Anlagen an Sonn- 
und Festtagen überhaupt nicht beschäftigt werden (§ 136 Abs. 3, vergl. 
Ziffer 148). Bezüglich des Verbots der Sonntagsarbeit jugendlicher 
Arbeiter in den Werkstätten mit Motorbetrieb siehe die Verordnung 
vom 9. Juni 1900 (R.-G.-Bl. S. 565) nebst Bekanntmachung des 
Reichskanzlers vom 13. Juli 1900 (R.-G.-Bl. S. 566) Ziffer 4 Abs. 3, 
Ziffer 13 Abs. 2, Ziffer 16 Abs. 2, Ziffern 18, 19 und in den Werk
stätten der Kleider- und Wäschekonsektion die Verordnung vom 31. Mai 
1897 (R.-G.-Bl. S. 459) in der Fassung der Verordnung vom 17. Fe
bruar 1904 (R.-G.-Bl. S. 62) § 3 Abs. 3. Hinsichtlich der Beschäfti
gung von Kindern an Sonn- und Festtagen sind die Bestimmungen 
des Gesetzes, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, vom 
30. März 1903 (R.-G.-Bl. S. 113) zu beachten.

146. Während im Handelsgewerbe, soweit es in offenen Verkaufs
stellen betrieben wird, auch die Sonntagsarbeit der Arbeitgeber 
Beschränkungen unterliegt (§ 41a), ist in den hier in Rede stehenden 
Gewerben den Arbeitgebern und selbständigen Gewerbetreibenden die 
Sonntagsarbeit durch die Vorschriften der Gewerbeordnung nicht ver
wehrt.

Indessen ist es der Landesgefetzgevung Vorbehalten, die Arbeit an 
Sonn- und Festtagen in größerem Umfang, als dies in der Gewerbe
ordnung geschehen, einzuschränten, d. h. nicht nur für die Arbeiter eine 
ausgedehntere als die in der Gewerbeordnung vorgesehene Sonntags
ruhe vorzuschreiben, sondern auch die gewerbliche Arbeit von selbst
ständigen Gewerbetreibenden an Sonn- und Festtagen ganz oder teil
weise zu untersagen (§ 105 h Abs. 1).



147 Ausnahmen von dem Verbote der Sonntagsarbert treten ern: Ausnahmen 
'kraft gesetzlicher Vorschrift (§ 105c), ÄS«
kraft der vom Bundesrat auf Grund des § 105 d beschlossenen Beftm» 

. ... mungen
frnft der von der höheren Verwaltungsbehörde auf Grund^iv^und^ 
des 8 105 6 erlassenen Bestimmungen, . ivskNbs.r).
kraft der von der unteren Verwaltungsbehörde auf Grund 
des § 105 f erteilten besonderen Erlaubnis, 
kraft der von der Landeszentralbehörde aus Grund des § 105 h 
Abs. 2 getroffenen Entschließung. ,

148. Soweit gemäß den nachstehenden Bestimmungen zu Zistern 
149 bis 180 in Fabriken und den in § 154 Abs. 2, 3, § 154a be
zeichneten gewerblichen Anlagen Ausnahmen von dem Verbote der 
Sonntagsarbeit Platz greisen, sind in diesen Betrieben bei der Be
schäftigung von Arbeiterinnen außer den allgemeinen Bedingungen, 
an die die Zulassung der Sonntagsarbeit geknüpst ist, auch noch die 
Vorschriften des § 137 und die aus Grund der §§ 139, 139 a erlassenen 
Bestimmungen, in Motorwerlstätten die Bestimmungen der Bekannt
machung vom 13. Juli 1900 (R.-G.-BI. S. 566) zu beachten.

Da in den im Abs. 1 bezeichneten Betrieben die Beschäftigung 
jugendlicher Arbeiter an Sonn- und Festtagen im allgemeinen 
verboten ist und Ausnahmen von diesem Verbote nur auf Grund der 
§8 139 und 139a zugelassen werden können, so dürfen jugendliche 
Arbeiter in diesen Betrieben auch zu den nach Ziffer 149 bis 180 
zulässigen Sonntagsarbeiten nur insoweit herangezogen werdem als 
diese Beschäftigung auf Grund des § 139 oder des § 139 a an Sonn- 
und Festtagen ausdrücklich gestattet ist. .

149. Unter diejenigen Arbeiten, auf welche das Verbot der Ausnahmen 
Sonntagsarbeit kraft Gesetzes keine Anwendung findet, werden im
§ 105c an erster Stelle solche Arbeiten gerechnet, die in Notfällen Vorschrift 
oder im öffentlichen Interesse unverzüglich vorgenommen werden ”• 
müssen. Zu den „Arbeiten in Notfällen" gehören solche Arbeiten, 
welche zur Beseitigung eines Notstandes oder zur Abwendung einer 
Gefahr sofort vorgenommen werden müssen, ferner aber auch dringende 
Arbeiten, die durch Todesfälle, Erkrankungen, unvorhergesehene, erheb
liche geschäftliche Zwischenfälle usw. erforderlich werden und nicht wohl 
aus den nächstfolgenden Werktag verschoben werden können; dagegen 
kann nicht etwa schlechthin die Erledigung eiliger Arbeiten hierher 
gerechnet werden. Unter „öffentlichem Interesse" ist nicht nur 
das Interesse des Staates oder der Gemeinde, sondern auch dasjenige 
des Publikums zu verstehen.

150. Die Befugnis, Reinigungs- und Instandhaltungs
arbeiten, durch die der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines 
fremden Betriebes bedingt ist, Arbeiten, von denen die Wiederaufnahme 
des vollen, werktägigen Betriebes abhängig ist, sowie solche Arbeiten 
vorzunehmen, welche zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen 
oder des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen erforderlich fmd, ist davon

— 83 —

Zu diesen landesgesetzlichen Bestimmungen zahlen auch die Polizei
verordnungen, insbesondere diejenigen über die äußere ^eilighaltung 
der Sonn- und Festtage. 

:a)

b)

c)

d)

e)
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abhängig gemacht, daß dre genannten Arbeiten nicht an Werktagen 
vorgenommen werden können (§ 105 c Abs. 1 Ziffer 3, 4).

Die Möglichkeit ihrer Vornahme an Werktagen ist nach den Um
standen des einzelnen Balles nnd den besonderen Verhältnissen der 
einzelnen Betriebe za titutmlen. Die <P',îunnt§ zur Ausführung der 
bezeichneten Arbeiten wird sür den emgemeu Gewerbetreibenden nicht 
schon dadurch ausgeschlossen, daß andere Betrreov derselben Gattung, 
deren Einrichtungen indessen wesentlich verschieden sind, der Sonntags
arbeit nicht bedürfen. Wohl aber finden die Bestimmungen keine An
wendung, wenn und sobald es dem Gewerbetreibenden möglich ist, 
ohne erhebliche Unzuträglichkeiten sür den Betrieb oder die Arbeiter 
und ohne unverhältnismäßige Opfer sich so einzurichten, daß er ohne 
Sonntagsarbeit auskommen kann.

151. Die Bestimmungen des § 105 c finden auch auf solche Be
triebe Anwendung, sür die nach den §§ 105d bis 105f, 105h besondere 
Ausnahmen Zugelassen sind.

152. Werden Arbeiter an Sonn- und Festtagen mit Arbeiten be- 
schästigt, die krast gesetzlicher Vorschrift zulässig sind, so müssen die 
Gewerbetreibenden in das im § 105 c Abs. 2 bezeichnete Verzeichnis 
für jeden einzelnen Sonn- und Festtag, an dem eine solche Beschäftigung 
stattgesunden hat, die Zahl der beschäftigten Arbeiter, die Dauer der 
Beschäftigung durch Angabe der Lage der Arbeitsstunden sowie die Art 
der vorgenommenen Arbeiten eintragen.

In das Verzeichnis sind alle im § 105 c bezeichneten Arbeiten ein- 
zutragen, die während der in dem Betrieb einzuhaltenden sonn- und 
festtäglichen Betriebsruhe vorgenommen werden, mag die letztere ganz 
oder nur teilweise aus den Sonn- oder Festtag fallen, und mag sie 24 
oder nur 12 oder abwechselnd 12 und 36 Stunden dauern. An zwer 
auseinander folgenden Sonn- und Festtagen find nur diejenigen Arbeiten 
einzutragen, welche während der im § 105 b Abs. 1 vorgeschriebenen 
36 stündigen Betriebsruhe stattfinden.  r .

Das Verzeichnis muß über alle wahrend des betreffenden Kalender
jahres aus Grund des § 105 c vorgenommenen Sonntagsarbeiten Aus
kunft geben.

Für Arbeitgeber, die zahlreiche Arbeiter beschäftigen, empfiehlt es 
sich, das Verzeichnis nach dem anliegenden Muster J zu führen.

Bei Eintragung der Art der vorgenommenen Arbeiten genügt es, 
sofern es sich nicht um die Bewachung der Betriebsanlagen, sowie um 
die Beaufsichtigung des Betriebes handelt, nicht, die Arbeiten allgemein 
nach der in den Ziffern 1 bis 5 des Abs. 1 des § 105 c gegebenen 
Bezeichnung anzuführen. Vielmehr muß aus den Eintragungen die 
Art der Arbeit soweit zu ersehen sein, daß beurteilt werden kann, ob 
sie unter die in diesen Ziffern bezeichneten Arbeiten fällt. Die Ein
tragungen müssen für jeden Sonn- und Festtag, wenn tunlich, spätestens 
am folgenden Wochentag vorgenommen werden.

153. Während für solche Arbeiter, welche lediglich mit den rm 
§ 105 c unter den Ziffern 1, 2, 5 bezeichneten Arbeiten beschäftigt 
werden, besondere Ruhezeiten nicht vorgeschrieben sind, müssen den
jenigen Arbeitern, welche mit den unter den Ziffern 3, 4 bezeichneten 
Arbeiten an Sonntagen länger als 3 Stunden beschäftigt oder hier
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durch am Besuche des Gottesdienstes gehindert werden, cur jedem zweiten 
oder dritten Sonntage bestimmte Ruhezeiten verbleiben (§ 105 c Abs. 3). 
Die Wahl, ob Sonntagsruhe am zweiten oder Ritten Sonntage zu 
àhren et, steht den Gewerbetreibenden zu. Fur dre Be chastrgung 
an den nicht auf einen Sonntag fallenden Festtagen braucht ern Aus
gleich durch Freilassung von der Arbert am zwerten oder drrtten Sonn- 
tage nicht^w^^ Derwa^ungsbehörde bars aus besonderen Antrag 

eine allwöckentlich zu gewährend-, 24 stündige Wochentagsruhe anstatt 
der Rübe am zweiten oder dritten Sonntage nur unter der Voraus» 
'-t-una zulasten das; die Arbeiter am Besuche d°S Gottesdienstes nicht 
aemndert werden (§ los c Abs, 4). Außerdem ist die Genehmigung >n 
der Regel nur zu erteilen, wenn die Durchführung der Ruhe am zwerten 
oder dritten Sonntage mit unverhältnismäßigen Opfern oder mrt erheb
lichen Unzuträglichkeiten für den Betrieb oder die Arberter verbunden

Vor ihrer Entscheidung über den Antrag hat die untere Verwal
tungsbehörde eine gutachtliche Äußerung deS Zuständigen Gewerbe
inspektors einzuholen.  „ _. .

Die Genehmigungsversügung ist schristlrch zu erlassen. Sre muß 
bestimmen, für wie viel Arbeiter, für welche Arbeiten und unter welchen 
Bedingungen die Ausnahme bewilligt wird. Die Genehmigung ist, 
sofern sich die Ausnahme auf mehr als 4 Sonntage erstreckt, nur unter 
dem ausdrücklichen Vorbehalte des jederzeitigen Widerrufs zu erteilen.

Die untere Verwaltungsbehörde hat die Genehmigung trt ern Ver
zeichnis einzutragen, welches nach dem beigefügten Muster K anzulegen 
ist. Das Verzeichnis oder eine Abschrift davon ist bis zum 15. Januar 
jedes Jahres dem Regierungspräsidenten ernzurerchen und von dresem 
dem RegrerungS- und Gewerberate zur Benutzung ber Erstattung des

der B-rgbchordm Bàb° 
hat der Revierbeamte das Verzeichnis mrt dem Jahresberichte dem 
Oberbergamte vorzulegon. . . * o

155. Umfang und Bedingungen der auf Grund des LlOod durch »wt 
den Bundesrat zuqelassenen Ausnahmen ergeben sich sssts der Bekannt-î - 
machung deS Reichskanzlers vom 5. Februar 1895 (R.-G.-BI. S. 12)
und den dazu ergangenen Nachträgen. x . di« iljter

Die in die Bekanntmachung ausgenommenen Gewerbe sind rm Nà n«s 
wesentlichen in Anlehnung an die damals gültige Klas sistkatrou, der 
Gewerbestatistik aufgezählt. Wenn in einer gewerblichen Anrage mehrere ober «in«« 
unter verschiedene Gruppen der Gewerbestattstrk gehörige Betriebe “^tu ' 
vereinigt sind, wie z. B. Hochofenwerke und Eisengießereien (Gruppen gestatten. 
III, V), so greifen für diefe einzelnen Betrrebsterle dre verschiedenen 
Ausnahmevorschristen Platz. , . , .. und Saison-

156. In den Bestimmungen des Bundesrats stnd nur dre auf 
Grund des § 105 d zugelassenen Sonntagsarbeiten aufgezählt, dagegen 
nicht diejenigen Arbeiten, welche nach § 105 c Abs. 1 an Sonn- und 
Festtagen kraft gesetzlicher Vorschrift vorgenommen werden können. 
Als Richtschnur dafür, welche Arbeiten nach § 105 c Abs. 1 als ge
setzlich gestattet anzusehen stnd, haben dre rm M.-Bl. d. r. V. 1895v
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S. 58 ff. beröffeiitlidjten Erläuterungen zu der Bekanntmachung des 
Reichskanzlers vom 5. Februar 1895 zu dienen. Jedoch find in diesen 
Erläuterungen weder alle nach § 105 c Abs. 1 zulässigen Arbeiten an
geführt, noch ist ohne weiteres anzunehmen, daß die daselbst als unter 
§ 105 c Abf. 1 fallend bezeichneten Arbeiten in allen Betrieben der 
betreffenden Art gesetzlich gestattet sind. Vielmehr kommt es hierbei 
wesentlich aus die Verhältnisse der einzelnen Betrübe (räumliche Aus
dehnung, Fabrikationsart u. dergl.) an; bergt. Ziffer 150.

157. Die Bestimmungen des Bundesrats knüpfen die Gestattung 
von Sonntagsarbeiten an Bedingungen, die den Arbeitern ein Mindest
maß von Ruhe sichern. Wenn nicht im einzelnen Falle Gefahr im 
Verzug ist, dürfen die Arbeiter während dieser Ruhezeit zu keinerlei 
Arbeit, auch nicht zu den im § 105 c Abs. 1 bezeichneten Arbeiten 
herangezogen werden.

In allen Fällen, wo nach den Bestimmungen des Bundesrats den 
Arbeitern mindestens Ruhezeiten gemäß § 105 c Abf. 3 zu gewähren 
find, ist gleichzeitig der unteren Verwaltungsbehörde die Ermächtigung, 
erteilt, analog der Bestimmungen im Abs. 4 des § 105 c an Stelle 
der Ruhe an jedem zweiten oder dritten Sonntag eine allwöchentlich 
zu gewährende 24 stündige Ruhezeit an einem Wochentage zuzulaffen, 
sofern die Arbeiter am Besuche deS sonntäglichen Gottesdienstes nicht 
behindert werden.

In das nach Ziffer 154 zu führende Verzeichnis hat die untere 
Verwaltungsbehörde diese AuSnahmebewilligun^en nicht einzutragen.

178. Für den Widerruf einer Ausnahmebewilligung ist die Behörde 
Zuständig, die die Bewilligung erteilt hat. Gegen einen den Widerruf 
aussprechenden Beschluß des Bezirksausschusses (Oberbergamts) findet 
die Beschwerde an den Minister für Handel und Gewerbe statt.

Ausnahmen 179. Anträge auf Gestattung von Ausnahmen nach § 105f 
tu’ sind von der unteren Verwaltungsbehörde möglichst schleunig zu erle- 

ünbe™ digen. Diese Behörde hat vor ihrer Entscheidung über den Antrag 
l>2«nis- bine gutachtliche Äußerung des zuständigen Gewerbeinspeltvrs einzuholen; 
Schadens die Anhörung des Gewerbeinspektors darf nur dann unterbleiben, wenn 
<8 los f). sie die rechtzeitige Erledigung des Genehmigungsantrages unmöglich 

machen würde. Der Unternehmer darf die Sonntagsarbeiten vor Ein
gang der Genehmigung der unteren Verwaltungsbehörde nicht vor
nehmen lassen. Die nachträgliche Erteilung der Genehmigung ist un
zulässig.

Die Ausnahmen dürfen nur vorübergehend auf bestimmte Zeit 
und ferner nur unter folgenden zwei Voraussetzungen bewilligt werden:

a) das Bedürfnis zur Sonntagsarbeit darf trotz Aufwendung 
gehöriger Sorgfalt nicht vorherzusehen gewesen sein;

b) der durch den Ausfall der Sonntagsarbeit drohende Schaden 
muß unverhältnismäßig, also so erheblich fein, daß demgegen
über die Beeinträchtigung, die die Sonntagsruhe der Arbeiter 
durch die Ansnahmegestattung erfährt, nicht entscheidend ins 
Gewicht fallen kann.

Ausnahmen nach § 105 f find der Regel nach nicht für den ersten 
Weihnachts-, Oster- unb Pfingstfeiertag, im übrigen für jeden einzelnen 
Betrieb für mehr als vier aufeinanderfolgende Sonn- und Festtage 



nur mit Genehmigung des Regierungspräsidenten, des Oberbergamts 
(im L -V -B Berlin des Polizeipräsidenten) zuzulasten.

1-n Bei Bewilligung der Ausnahmen ist daraus Bedacht zu 
, ^0. Be a S Nxschäftiaung der Arbeiter an den einzelnen 

nehmen, daß die Dauer beschränkt wird. Bei mehr als fünf,
gtei ««.«TM 

Ziffer 163 angegebenen Bedingungen beobachtet werden.
3 îî Die Genehmigungsverfügung soll schriftlich erlassen werden. AM 

derselben muß zu ersehen sein, für wie viel Arbeiter, fur welche Arbeiten 
und unter welchen Bedingungen die Ausnahme bewilligt wird. Die 
Genehmigung darf, sofern sich die Ausnahme auf mehr als Mer aus. 
à folgende Sonn- und Festtage erstreckt, nur unter dem aus
drücklichen Vorbehalt deS jederzeitigen Widerrufes erteilt werden. 
Endlich ist in der Verfügung darauf hmzuweisen, daß eme Abschr f. 
derselben innerhalb der Betriebsstätte an einer den Arbeitern leicht 
auaänglichen Stelle ausgehängt werden muß. . - , . <
3 0 Abschrift der Verfügung ist, sofern eS sich nicht um einen Betrieb 
handelt, welcher der Aufsicht der Bergbehörden unterstellt ist, von der 
unteren Verwaltungsbehörde dem Gewerbeinspektor und der Ort;= 
^o^3Die^Genehmdng^ist in ein Verzeichnis einzutragen, welches nach 

dem beigefügten Muster L anzulegen ist. Das Verzeichnis oder eme 
Abschrift davon ist bis zum 15. Januar ledeS Jahres dem Regierungs
präsidenten einzureichen und von diesem dem Regierungs- und Gewerbe
rate zur Benutzung bei Erstattung des Jahresberichts nntznteilen. Fur 
die der Aufsicht der Bergbehörden unterstellten Betriebe erfolgt die 
Einreichung an das Oberbergamt.

D. Lohnzahlung.

(§ 115 a.)
194. Die Genehmigung zur Vornahme von Lohn- undAb- 

schlagszahlungen in Gast- und Schankwirtschaften oder Verkaufs
stellen ist von der unteren Verwaltungsbehörde nur anf Antrag des 
Gewerbetreibenden und nur in Fällen dringenden Bedürfnisses z 
erteilen. Ein solches ist in der Regel nur anzunehmen^fur kleinere, 
nicht ständige Betriebe (Ziegeleien, Steinbruche re.) und wenn
eine zur Vornahme der Lohnzahlungen geeignete Räumlichkeit aus de 
Betriebsstätte oder in deren Nähe nicht vorhanden, , ihre Beschaffung 
auch ohne unverhültnismäßige Kosten und Schwieràtenmcht zu 
bewirken ist. Voraussetzung der Genehmigung ist, daß Fürsorge ge
trosten ist, daß die ausgelöhnten Arbeiter nicht zur Entnahme von 
Speisen und Getränken oder Waren verleitet werden. «n;sPrritf 

? Bei Erteilung der Erlaubnis ist stets der lederzeitige Widerruf 
ausdrücklich vorzubehalten. Für größere Baàn und ^tandige Betriebe 
ist die Erlaubnis niemals zu erteilen. Abschrift der schriftlich zu erei
lenden Erlaubnis ist dem Regierungspräsidenten einzureichen.

Zu beachten ist, daß die Rechtsbeständigkeit des 8 9 k der Verord
nung vom 21. Dezember 1846 (G.-S. 1847 S. 21), wonach bei ostent- 
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lidjen Bauausführungen (von Eisenbahnen, Kanälen, Chausseen re.) die 
Zahlung keinesfalls in Schank- und Wirtshäusern erfolgen darf, 
durch den § 115 a nicht berührt worden ist.

F. Polizeiliche Verfügungen (§§ 1206, 147 Abs. 1 Ziff-er 4), 
Polizeiverordnungen (§ 120e Abs. 2).

198. Auf Grund des § 120 d können polizeiliche Verfügungen nur 
für einzelne gewerbliche Anlagen erlassen werden. Voraus
setzung des Erlasses einer solchen Verfügung ist, daß die Maßnahme, 
bte ungeordnet werden soll,

a) zur Durchführung eines der in den §§ 120a bis 120d ent
haltenen Grundsätze erforderlich und

d) nach der Beschaffenheit der einzelnen gewerblichen Anlagen 
überhaupt ausführbar ist.

Gegenüber gewerblichen Anlagen, die bereits vor dem 1. Juni 1891 
bestanden und seitdem eine Erweiterung oder einen Umbau nicht 
erfahren haben, ist die Zulässigkeit des Erlasses der polizeilichen Ver
fügung außerdem davon abhängig, daß es sich entweder um die Be
seitigung erheblicher, das Leben, die Gesundheit oder die Sittlich- 
keit der Arbeiter gefährdenden Mißstände oder um Maßnahmen 
handelt, die ohne unverbältnismästwe Aufwendungen ausführbar 
erscheinen.

199. Ist eine dringende, das Leven ooer die Gesundheit bedrohende 
Gefahr zu beseitigen, so hat die Ortspolizeibehörde ohne Aufschub die 
erforderliche Verfügung zu erlassen und zur Ausführung zu bringen. 
Anderenfalls hat sie vor Erlaß ihrer Verfügung die gutachtliche Äußerung 
des zuständigen Gewerbeinspektors und in den Fällen des § 120 a 
Abs. 2 auch die des zuständigen Medizinalbeamten einzuholen. Der 
Gewerbeinspektor hat sich auch über die Frist für die Ausführung 
der Maßregel auszusprechen. Spricht sich der Gewerbeinspektor gegen 
den Erlaß der Verfügung oder für die Abänderung ihres Inhaltes 
aus, so hat die Ortspolizeibehörde, wenn sie dem Gutachten nicht 
Folge geben will, den Erlaß der Verfügung auszusetzen, bis sie die 
Zustimmung des Regierungspräsidenten erwirkt hat.

Polizeiliche Verfügungen, um deren Erlaß die Ortspolizeibehörde 
von dem zuständigen Gewerbeinspektor ersucht wird, sind von ihr 
binnen zwei Wochen zu ertasten, sofern sie nicht binnen dieser Frist 
Bedenken dagegen erhebt. In diesem Falle hat der Gewerbeinspektor, 
falls er die erhobenen Bedenken für unbegründet erachtet, die @nt- 
scheidung des Regierungspräsidenten einzuholen.

Im L.-P.-B. Berlin entscheidet der Polizeipräsident in den Fällen 
der vorstehenden Abs. 1, 2 selbständig.

_ In die polizeilichen Verfügungen ist eine Belehrung über das zu- 
lästige Rechtsmittel (§ 120d Abs. 4) aufzunehmen; desgleichen in die 
auf die Beschwerde ergehenden Entscheidungen des Regierungs
präsidenten. Eine Androhung bestimmter Strafen auf Grund des 
L.-V.-G. § 132 Ziffer 2 ist in diesen Verfügungen nicht zulässig. 
Wenn es geboten erscheint, der polizeilichen Verfügung von vorn
herein durch einen Hinweis auf die Nachteile ihrer Nichtbesolgung 
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Nachdruck zu neben, so ist in der Regel darin lediglich auf die Straf
bestimmung in § 147 Abs. 1 Ziffer 4 hmzuweà .Erscheinen von 
Anfang an weitere Zwangsmaßregeln erforderlich, so sind allein bte 
in § 147 Abs. 4 und in L.-D.-G. § 132 Ziffer 1 und 3 bezeichneten 
3toa$o™ltben »Ä« g°m°b § 120d ist alsbald dem Gewerbe- 

inspektor und, wenn sie zur Verhütung von Unfällen erlassen werden, 
auch der Berufsgenossenschast, der der Betrieb angehort, gemäß G.-U.-
V.-G.  § 117 Abs. 2 eine Abschrift zu übersenden.

200 M die auf Grund des § 120 d erlassene Verfügung durch 
Beschwerde angefochten, so darf sie nur dann vor endgültiger Ent
scheidung der Beschwerde zur Ausführung gebracht werden, wenn die 
Ausführung nach dem Ermessen der Behörde ohne Nachteil sur das 
Gemeinwohl nicht ausgesetzt bleiben kann. Als em solcher Nachteil 
ist eine erhebliche Gefährdung des Lebens, der Gesundheit oder der 
Sittlichkeit der Arbeiter anzusehen. t ...

Zur Erzwingung der durch rechtskräftig gewordene Verfügung 
ungeordneten Maßnahmen ist in der Regel zunächst daS Strafver
fahren aus Grund des § 147 Abs. 1 Ziffer 4 herbeizuführen und von 
den polizeilichen Zwangsbefugnissen (L.-V.-G. § 132 Ziffer 1, 3) erst 
dann Gebrauch zu machen, wenn auch nach rechtskräftiger Verurteilung 
die angeordnete Maßnahme nicht getroffen wird.

Nur wenn die Nichtausführung der angeordneten Maßnahme eine 
unmittelbare und erhebliche Gefahr für Leben, Gesundheit ober Sittlich
keit der Arbeiter zur Folge hat, sind die polizeilichen Zwangsbesug- 
nisse schon vor der Erlediauna des Strafverfahrens anmwenden (vergl. 
S,£^n 'oer Befugnis des § 147 Abs. 4, bis zur Herstellung des der 

Verfügung entsprechenden Zustands die Einstellung des Betriebes 
oder seines in Frage stehenden Teiles anzuordnen, ist nur^bei rechts
kräftig gewordenen Versügungeil Gebrauch zu machen, Fallen 
dieser Art hat die Ortspolizeibehörde vor Erlaß ihrer Anordnung die 
gutachtliche Äußerung des zuständigen Gewerbeinspektors darüber em- 
Zuholen, ob die Fortsetzung des Betriebes erhebliche Nachteile oder Ge
fahren herbeizuführen geeignet sein würde, und inwieweit deshalb die 
Einstellung des Betriebes anzuordnen ist. Die Betriebseinstellung ist 
nur soweit anzuordnen, als es zur Beseitigung erheblicher Nachteile 
oder Gefahren unbedingt erforderlich ist. In jedem Fall, in dem 
die Fortsetzung des Betriebes einer gewerblichen Anlage ganz oder 
teilweise polizeilich untersagt wird, ist über diese Anordnung und ihre 
Veranlassung sofort an den Regierungspräsidenten (in den Stadtkreisen 
Charlottenburg, Rixdors und Schöneberg an den Polizeipräsidenten in 
Berlin) und von diesem an den Minister für Handel und Gewerbe zu 
berichten. Im Stadtkreise Berlin hat der Polizeipräsident unmittelbar 
an den Minister für Handel und Gewerbe zu berichten.

201. In allen Polizeiverordnungen, die gemäß § 120a zwecks 
Unfall- oder Krankheitsverhütung erlassen werden, ist ausdrücklich zum 
Ausdrucke zu bringen, daß den Vorständen der beteiligten Beruss- 
genossenschasten oder Sektionen Gelegenheit zu einer gutachtlichen 
Äußerung gegeben worden ist.
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. 202. Bei der Ausführung der §§ 120d und 120e sind archer den
m Ziffer 25 Abs. 2 erwähnten Erlassen die besonderen Anordnungen 
zu beachten, die für einzelne Betriebszweige getroffen worden sind, 
msbesondere

a) Erlasse, betreffend die Gefahren der Entwickelung von Arsen- 
Wasserstoff, vom 5. Oktober 1887 (11592), vom 22. Oktober 
1902 (M.-Bl. S. 390) und vom 8. Januar 1904 (M.-Bl. S. 21),

b) Erlasse, betreffend die Aufzüge (Fahrstühle), vom 4. Sep
tember 1899 (M.-Bl d. i. D. S. 167), vom 6. Juli 1901 
(Illa 5041), vom 27. Juli 1901 (Illa 5543), vom 20. No
vember 1901 (Illa 9084), vom 3. Mürz 1903 (M.-Bl. S. 73) 
und vom 20. April 1903 (M.-Bl. S. 145),

c) Erlasse, betreffend die baupolizeiliche Genehmigung gewerb
licher Anlagen, vom 28. Februar 1889 (M.-Bl. d. i. V. S. 41), 
vom 28. April 1896 (B. 1666) und vom 25. Januar 1897 
(B. 11923/96),

d) Erlaß, betreffend Benzinwäschereien und ähnliche Betriebe, 
vom 3. August 1903 (M.-Bl. S. 277),

e) Erlaß, betreffend die Einrichtung und den Betrieb der Dampf
fässer, vom 29. Oktober 1898 (M.-Bl. d. i. V. 1900 S. 62),

f) Erlasse, betreffend elketrische Anlagen, vom 20. September 
1897 (M.-Bl. d. i. B. S. 266), vom 28. Oktober 1898 (M.-Bl. 
d. i. V. S. 230) und vom 20. März 1900 (M.Bl. d. i. D.
5. 194),

g) Erlasse, betreffend Hasenhaarschneidereien und ähnliche 
Zubereitungsanstalten, vom 4. Januar 1901 (Ilia 9205) und 
vom 11. Januar 1902 (M.-Bl. S. 35),

h) Erlasse, betreffend Jutefpinnereien, vom 30. Juni 1896 
(B. 6526) und vom 17. März 1903 (M.-Bl. S. 93},

j) Erlaß, betreffend die Darstellung von Knallquecksilber, 
vom 31. März 1892 (B. 2203),

k) Erlasse, betreffend Lumpensortieranstalten, vom 22. De
zember 1895 (B. 11165) und vom 25. Februar 1897 (B. 1768),

1) Erlasse, betreffend Milzbrandgefahr in Gerbereien, vom
6. Juli 1897 (B. 6821 II), vom 2. Dezember 1898 (B. 10520 II), 
vorn 10. Juni 1899 (B. 6186) und vom 10. Dezember 1900 
(M.-Bl. d. i. D. s. 1901 S. 66),

m) Erlaß, betreffend den Verkehr mit Mineralölen, vom 
28. August 1902 (M.-Bl. S. 336),

n) Erlaß, betreffend die Sauggas - Kraftanlagen, vorn 
17. Januar 1903 (M.-Bl. S. 14),

o) Erlaß, betreffend die Schleudermaschinen (Zentrifugen), 
vom 4. Mai 1882 (3989),

p) Erlaß, betreffend Schmirgelscheiben, vom 1. September 
1897 (B. 7861),

q) Erlaß, betreffend Sitzaelegenhert für Arbeiterinnen, von:4 11. Juni 1897 (B. 4789),
r) Erlasse, betreffend Spie gelbe lege anstatt en, vom 18. Mai 

1889 (M.-Bl. d. i. V. S. 77) und voin 22. August 1893 
M.-Bl. d. i. D. S. 270),
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3.

4.

5.

6.

7.

vom

des

7a.
8.

8a. vom 15. November 1903 (R.-G.-Bl. 287).
*) Die unter t aufgesührten Verordnungen Md ausgehoben und ersetzt Mrch 

die Poli,reiverordnung betreffend den Verkehr mit Sprengstoffen vom • p*  
l"l%1Li4e hi-rz» da- R-ichSg-sttz, b-i--ff-nd di- A-f-rtigmiz Md V-rzàii, 
»M Mdh-lM», M» 13. *«  1884 <R G -M 6. 49) unb b«ä 
betreffend Phosphorzüudwaren, vom 10. Mar 190o (N.-G.-Vl. &. 2u).

t) gSi&M'

gläut„t durch »°m

29. «iuni 1898 (M-Bl. d. i. SS. 1899 g. 58),»)
u) Erlaß, betretenb Slrbetter in Sprengslot ,abr:ken,
V) ^àchmd^g-iuudheitêMdliche SBttlungen

} Mas er. und §albivafj=r6aie3, vom 2 Suit 1892 
E -Bl. b. t. V. S. 325) und 31. Dezember 1896 (M.-Ll. 

d. i. V. 1897 S. 7).

3 Verzeichnis der auf Grund § 120 e R.-G -O. seitens des Reichs
kanzlers erlassenen Arbeiterschutzvorschriften.

1. Betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen 
zur Anfertigung von Zündhölzern unter Verwendung von 
weiffem Phosphor, vom «.Juli 1893 (R.-G.-Bl. S. 209).

2. Betreffend die Einrichtung und denBetrieb der zur Anfertigung 
von Zigarren bestimmten Anlagen, vom 8. Juli 1893 
(R.-G.-Bl. S. 218) und

2a. vom 9. April 1905 (R.-G.-Bl. S. 236).
Betreffend den Betrieb von Bäckereien und Konditoreien, 
vom 4. März 1896 (R.-G.-Bl. S. 55). „
Betreffend die Errichtung von Anlagen zur Herstellung von 
Alkali-Chromaten, vom 2. Februar 1897 (R.-G.-Bl. ♦ ).
Betreffend die Einrichtung von Buchdruckereicn un 
Schriftgießereien, vom 31. Juli 1897 (R.-G.-Bl. ♦ •
Betreffend die Einrichtung von Anlagen zur Herstà g 
elektrischer Akkumulatoren, vom 11. Mai 1893 (R.-G..
S. 176). , w
Betreffend die Einrichtung gewerblicher Anlagen, m denen 
Thomasschlacke gemahlen oder Thomasschlackenmehl gelagert 
wird, vom 26. April 1899 (R.-G.-Bl. S. 267) und 
vom 15. November 1903 (R.-G.-Bl. S. 288).
Betreffend denBetrieb von Getreidemühlen, vom «6. Aprr 
(R.-G.-Bl. S. 273) und
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9. Betreffend die Einrichtung und -en Betrieb von Zinkhütten, 
vom 6. Februar 1900 (R.-G.-Bl. S. 32).

10. Betreffend die Einrichtung und de« Betrieb von Steinbrüchen 
und Steinhanereien (Steinmetzbetrieben), vom 20. März 1902 
(R.-G.-Bl. S. 78).

11. Betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen 
zur Vulkanifierung von Gummiwaren, vom 1. März 1902 
(R.-G.-Bl. S. 59).

12. Betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Roßhaar- 
spinnereien, Haar- und Borstenznrichtereien sowie der 
Bürsten- und Pinselmachereien, vom 22. Oktober 1902 
(R.-G.-Bl. S. 269).

13. Betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Bleihütte«, 
vom 16. Juni 1905 (R.-G.-Bl. S. 545).

14. Betreffend Betriebe, in deuen Maler-, Anstreicher-, Tüncher-, 
Weißbinder- oder Lackiererarbeiten ausgeführt werden, vom 
27. Juni 1905 (R.-G.-Bl. S. 555).

15. Betreffend die Einrichtung und de» Betrieb von Anlage« 
zur Herstellung von Bleifarben und anderen Bleiprodukte«, 
vom 26. Mai 1903 (R.-G.-Bl. S. 225).

3a. Für Preußen ergangene Ministerialverfügungen, 
enthaltend Arbeiterschutzvorschriften.

1. Betreffend die gesunde und gefahrlose Anlage und Beschaffen
heit von Betriebsräumen, vom 28. Januar 1889 (Mi«.-Bl. 
S. 41).

2. Betreffend die Anlage und den Betrieb von Oueckstlber- 
Spiegelbeleganstalten, vom 18. Mai 1889 (Min.-Bl. S.41) und

2a. vom 22. August 1903 (Min.-Bl. S. 270).
3. Betreffend die Anlage von Arbeitsräumen in Spinnereien, 

vom 14. Februar 1894 (Min.-Bl. S. 30) und
3a. vom 24. November 1894 (Min.-Bl. S- 219).
4. Betreffend die Abwendung gesundheitsschädlicher Wirkungen 

des Waffer- und Halbwaffergases, vom 2. Juli 1892 (Min.-Bl.
S. 325) und

4a. vom 31. Dezember 1896 (Min.-Bl. 1897 S. 7).
5. Betreffend die Anlage von Aeetylenfabriken, vom 2. No

vember 1897 (Min.-Bl. S. 262).
6. Betreffend Sicherheitsvorschriften für elektrische Licht- und 

Kraftanlagen, vom 20. September 1897 (Min.-Bl. S. 266).
7. Betreffend Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen, 

vom 28. Oktober 1898 (Min.-Bl. S. 230).
8. Betreffend Sich erheitö Vorschriften für elektrische Mittel- 

spannungsanlagen, vom 20. März 1900 (Min.-Bl. S. 194).
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4. SBetfiigutifl vom 27. Februar 1903, betreffend die Überwach«,, 
»er Bauaussührungen im des Schutzes der Bauarbeiter

gegen Krankheit und Unfälle. (M.-Bl. S. 38.,
sm;,, sw in Verfolg des Erlasses des mitunterzeichneten Ministers 

der MenUti) n llrbeSn tom 14. August 1901. erstatteten »eridjte 
findet Mr Zeit noch nicht überall eine genügende außer- 

terminliche Überwachung der Dauaussühruugeu im Interesse des Schutzes 
der Bêbeiter gegen Kraulhert und «nsälle statt Wir ersuchen Ew 
ztyii. X dafür zu sorgen, daß, soweit dies noch nicht geschehen ist, die 
Ortsvolizeibehörden.das in dieser Hinsicht Er^rderüche veranlassen. 
Bei der ^großen Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse sehen wir 
davon ab, für die zu treffenden Einrichtungen, insbesondere über die 
Organe, denen die Kontrolle zu übertragen ist, über die Zeitabschnitte, 
in denen die Baustellen zu besichtigen sind, u. a. einheitliche Anord
nungen zu geben. Wir überlassen es vielmehr Ihrem Ermessen, 
Polizeibehörden die geeigneten Weisungen ZU /rteilen, wobei s 
kleineren Städte und das platte Land zu prüfen sein wird , o. über
haupt und in welchem Umfange die Notwendigkeit zu Matznahmen m 
der angedeuteten Richtung vorliegt. Wir bemerken mdessen, datz m 
denjenigen grötzeren Städten, in welchen bisher einei.Überwachung 
Baubetriebe noch gar nicht, oder nur in unzulänglicher Weise statt
gefunden hat, zur Ermöglichung einer ausreichenden Kontrolle eme 
Vermehrung des technischen Aussichtspersonals nicht zu umgehen sein 
wird Die hierdurch entstehenden Kosten fallen, soweit die Baupolizei

Cme*eo 9nmtUbientechnischen Ääfte in denjenigen Gemeinden in welchen 

die Baupolizei von Königlichen Behörden «uêgeubt Wirch zur krzàng 
einer wirk,amen Durchflihrung der >m greffe deS Bauarbe.terschutzes 
ÄU treffenden Maßnahmen Nicht ausreichen, smo Anträge aus oeren 
Vermehrung an mich, den mitunterzeichneten Minister der öffentlichen 

Arbeiten, zu richten.
Berlin, den 27. Februar 1903.

Der Finanzminister. Der Minister der öffentlichen Arbeiten. 

Der Minister des Innern.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

4 a. Verfügung vom 24. Juli 1903, betreffend die Überwachung der 
Bauausführungen im Interesse eines erhöhten Schutzes der 8«n« 

arbeiter gegen Krankheiten und Unfälle. (Min.-Bl. S. 200.)

Durch Erlaß vom 27. Februar d. I. haben wir aus die Notwen- 
diakeit einer schärferen außerterminlichen Überwachung der Bauaus- 
führungen im Interesse eines erhöhten Schutzes der Bauarbeiter gegen 
Krankheiten und Unfälle hingewiesen und Ew. (Tit.) beauftragt, das 
in dieser Hinsicht Erforderliche zu veranlassen.



, Im Anschlüsse hieran bestimmen wir, daß, soweit nicht ausreichende 
polizeiliche Schutzvorschristen vorhanden sind, deren Beachtung den 
Gegenstand der Kontrolle zu bilden hat, die Überwachung der BauauS- 
sührungen auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschritten der 
Baugewerksberufsgenossenschaften zu richten ist. Eine hier vorgenom- 
inene Prüfung hat ergeben, daß zwar einzelne dieser Vorschriften an
deren gegenüber gewisse Lücken ausweisen. So fehlen diejenigen Bestim
mungen über den Schutz der Arbeitenden gegen das Herabfallen von 
Gegenständen, über die Feststellung der Brauchbarkeit des Gerüst
materials vor der Aufstellung, über die Vorhaltung von Trinkwasser 
auf der Baustelle, über hinreichende Sicherungsmaßregeln beim Auf
pfropfen von Rüststämmen, über die Anbringung von Schutzgeländern 
bei Zwischengerüsten in höheren Etagen usw. Im großen und ganzen 
erscheinen die Vorschriften aber als dem Bedürfnisse entsprechend, so 
daß sie eine geeignete Grundlage für die Baukontrolle bilden können. 
Wenn von den Beamten der Polizeibehörden Verfehlungen gegen diese 
Bestimmungen festgestellt werden, so ist gemäß § 367 Ziffer 14 des 
Reichsstrasgesetzbuches von Polizeiwegen strafend einzuschreiten. Ist der 
ermittelte Verstoß ein so erheblicher, daß die der Polizei durch das 
Gesetz vom 23. April 1883 eingeräumten Strafbefugnisse nicht aus
reichen, so ist die Amtsanwaltfchast anzugehen. Der Herr Justiz
minister hat eine entsprechende Anweisung der Amtsanwäl-e veranlaßt. 
Die Befugnis der Polizei, mit den ihr zur Verfügung stehenden 
Zwangsmitteln auf die Abstellung Vorgefundener Mängel hinzuwirken, 
wird dadurch nicht berührt.

Uber die bei dem hiernach einzuleitenden Vorgeyen gemachten Er
fahrungen sehen wir binnen 2 Jahren einem gefälligen Berichte ent
gegen. Dabei wollen Sie sich darüber äußern, ob sich die Unfallver- 
hütungsvorschristen der Baugewertsberufsgenossenschaften zur Erzielung 
eines hinreichenden Schutzes der Bauarbeiter auf die Dauer als genü
gend erwiesen oder ob sich etwa im Laufe der Zeit Unzulänglichkeiten, 
besonders hinsichtlich der oben erwähnten Punkte herausgestellt haben, 
welche eine Änderung der Vorschriften erforderlich erscheinen lassen. 
Hauptsächlich werden die Bauunfälle Gelegenheit zu der in dieser 
Richtung vorzunehmenden Prüfung bieten.

Berlin, den 24. Juli 1903.
Der Finanzminister. Der Minister des Innern.

Der Minister für Handel und Gewerbe. 
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

5. Ministerialverfügung, betreffend die Geschoßhöhe 
bei Herstellung von Arbeiterwohngebäuden, vom 8. April 1904. 

(Min.-Bl. S. 122.)
Bei der Herstellung von Wohngebäuden für Arbeiter und sonstige 

Angehörige der minderbemittelten Klassen hat es sich als Mangel 
herausgestellt, daß nach der Vorschrift einzelner Bauordnungen an 
der Einrichtung der Wohnräume mit einer lichten Geschoßhöhe von 



8 m tana sestgehakten werden muhte. Hierdurch ist eine Erhöhung 
der Baukosten, welche wieder eine Steigerung der Mieten bedingt, 
LerbeiaeMrt und damit das wirtîchastliche Interesie geschädigt worden, 
àe dah gerade stets polizeilich wahrzunehmende Ruchichten eine 
’toinaenbe Veranlassung gegeben hätten, -jd) halte es sur unbedenk
lich dass bei derartigen Gebäuden, sosern nicht besondere Verhältnisse 
dw genaue Beachtung der schärseren Vorschrift der Bauordnung not- 
wendig »scheinen lassen, eine lichte Geschoßhöhe von nur 2 80 m ge- 
»ordert wird, und stelle anheim, daraus hinzuwirken, daß gegebenenfalls 
im Dispenswege entsprechende Ermäßigungen zugelassen werden.

Berlin, den 8. April 1904.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

6. Ministerialverfügung, betreffend die Sicherung rückständiger 
Lohnforoerungen der Arbeiter, die von Eisenbahnunternehmern 

beschäftigt werden, vom 13. Juli 1904. (Min.-Bl, S. 245.)

Zur besseren Sicherung rückständiger Lohnforderungen der Arbeiter, 
die von Eisenbahnunternehmern beschäftigt werden, erscheint es not
wendig daß dem durch § 11 der allgemeinen Vertragsbedingungen 
begründeten Rechte der Eisenbahnverwaltung, die von dem Unter
nehmer geschuldeten Lohnbeträge aus seinem Guthaben oder der ge
stellten Sicherheit zu decken, eine noch erhöhte Wirksamkeit verliehen 
wird. Im Anschluß an den Erlaß vom 18. Februar d. I. weise ich 
deshalb die Königlichen Eisenbahndirektionen an, die Höhe der Sicher
heit in Zukunft so zu bemessen, daß ein Betrag, welcher zur Dàg 
eines vierzehntägigen Lohnbezuges der bei dem Bau beschäftigten 
Arbeiter hinreicht, unter allen Umständen sür diesen Zweck verfügbar 
ist. Dieser Betrag ist als eine für obige Zwecke in erster Lime be
stimmte Deckung rechnungsmäßig besonders auszuscheiden.

Berlin, den 13. Juli 1904.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

H. Zuständigkeit in Bausachen.
Zuständigkeitsgesetz vom 1. August 1883.

XX. Titel.
Baupolizei.

§ 143. Der Bezirksausschuß beschließt über die Anwendung dev
in den Städten geltenden feuer- und baupolizeilichen Vorschriften bei 
Gebäuden auf solchen zum Platten Lande gehörigen Grundstücken, 
welche innerhalb der Städte oder im Gemenge mit städtischen bebauten 
Grundstücken liegen, gemäß den Vorschriften der Verordnung vom 
17. Juli 1846 (Ges.-S. S. 399).
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§ 144. Über die Anwendung der Bestimmungen der Verordnung 
vom 21. Dezember 1846, betreffend die bei dem Bau von Eisenbahnen 
beschäftigten Handarbeiter (Ges.-S. 1847 S. 21), aus andere öffentliche 
Bauausführungen iKanal- und Chausseebauten rc.) gemäß § 26 der 
gedachten Verordnung veickU^r.

1. insoweit es sich um bauten der Kreise, Amts-, Wegeverbände 
oder Gemeinden handelt, der Regierungspräsident unter Zustim
mung des Bezirksausschusses;

2. insoweit es sich um Bauten des Provinzialverbandes handel^ 
der Oberpräsident unter Zustimmung des Provinzialrats;

3. für den Stadtkreis Berlin der Oberpräsident.
§ 145. Uber Dispense von Bestimmungen der Baupolizei

ordnungen beschließt nach Maßgabe dieser Ordnungen der Kreis
ausschuß, in Stadtkreisen und in den zu einem Landkreise gehörigen 
Städten von mehr als 10 000 Einwohnern der Bezirksausschuß, soweit 
die Angelegenheit nicht nach diesen Ordnungen zur Zuständigkeit 
anderer Organe gehört. Verfügungen der letzteren unterliegen der 
Anfechtung nur im Wege der Beschwerde an die Aufsichtsbehörde.

Der Bezirksausschuß tritt in Betreff der Zuständigkeit zur Er
teilung von Dispensen in allen Fällen an die Stelle der Bezirks
regierung.

Zur, Einlegung der Beschwerde gegen den Beschluß ist auch die 
zur Erteilung der Bauerlaubnis zuständige Behörde befugt, welcher 
der Beschluß zuzustellen ist.

Gegen den Beschluß des Bezirksausschusses in erster Instanz findet 
die Beschwerde an den Minister der öffentlichen Arbeiten statt.

§ 146. Die §§ 17 und 18 des Gesetzes, betreffend die Anlegung 
und Veränderung von Straßen und Plätzen in Städten und länd
lichen Ortschaften, vom 2. Juli 1875 (Ges.-S. S. 561) werden aus
gehoben.

Die Wahrnehmung der in den §§ 5, 8, 9 a. a. O. dem Kreis
ausschusse beigelegten Funktionen liegt sür den Stadtkreis Berlin dem 
Minister der öffentlichen Arbeiten, sür die übrigen Stadtkreise, sowie 
sür die zu einem Landkreise gehörigen Städte mit mehr als 10000 
Einwohnern dem Bezirksausschüsse ob. Die Bestätigung der Statuten 
nach den §§ 12 und 15 a. a. O. erfolgt sür den Stadtkreis Berlin 
durch den Minister des Innern.

XXI. Titel.
Dismembrations- und Ansiedlungssachen.

§ 147. Die §§ 22 und 23 des Gesetzes vom 25. August 1876, 
betreffend die Verteilung der öffentlichen Lasten bei Grundstücksteilungen 
und die Gründung neuer Ansiedlungen in den Provinzen Preußen, 
Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen 
(Ges.-S. S. 405) treten außer Krast.

§ 148. Die in den §§ 1 bis 4 des Lauenburgischen Gesetzes vom
4. November 1874, betreffend die Gründung neuer Ansiedlungen im 
Herzogtum Lauenburg (Offizielles Wochenbl. S. 291), dem Landrate 
zugewiesene Entscheidung über die Gestattung neuer Ansiedlungen ist 
von der Ortspolizeibehörde zu treffen.
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Gegen den Bescheid, welcher mit Gründen zu versehen und dem 
Antragsteller, sowie denjenigen, welche Widerspruch eryoben Haven, zu 
eröffnen ist, steht den Beteiligten innerhalb zwei Wochen bte Klage un 
Verwaltungsstreitverfahren beim KreisauSschusfe zu.

8 149. Im Geltungsbereiche des Lauenburgischen Gefetz"s vom 
22. Januar 1876, betreffend die Verteilung der osfent lchen Lasten der 
ànndstücksrerstückelungen (Offizielles Wochenbl. S. 11), tritt Grundstücks^ ^teQe b«r im § 12 Absatz 2 den Beteiligten und der

' glatronatsbehörde offen gehaltenen Beschwerde wegen bie Leisten- 
Verteilung, innerhalb der dort bestimmten Frist von2 Wochen, 
die Klage beim Kreisausschusse im Verwaltungsstreitverfahren,

2. amodie Stelle der vorläufigen Festsetzung des Landrats über die 
Lastenverteilung (§ 16 a. a. O.) die vorläufige Festsetzung durch 
Beschluß des Kreisausschusses, gegen welchen eme Beschwerde 
nicht stattfindet.

XXII. Titel. 
Enteignungssachen.

8 150. Die Befugnisse und Obliegenheiten, welche in dem Gesetze 
vom 11. Juni 1874 über die Enteignung von Grundeigentum (Ges.-S. 
S 221) den Bezirksregierungcn (Landdrosteien) beigelegt worden find, 
werden in den Fällen, der IS, IS bis 20 24 und 27 von dem 
^oaierunasvräfidenten, in den Fallen der §§ 3, 4, 5, 14, 21, 29, 32 
bis 36 und 53 Absatz 2 von dem Bezirksausschüsse im BeMver- 
fahren, in dem Stadtkreise Berlin von der ersten Abteilung des 
^^àch^gch^auf^den^Bezirksaussch^^^

Abteilung des Polizeipräsidiums m Berlin die nach den §§142 ff- des 
Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Ium 1865 (Ges.-S. S. 705) oer 
Bezirksregierung zustehenden Befugnisse über.

a Gegen die in erster Instanz gefaßten Beschlusse des Bezirksaus
schusses ^beziehungsweise der ersten Abteilung des Polizeipräsidiums 
findet, soweit nicht der ordentliche Rechtsweg Zulässig ist, innerhalb 
zwei Wochen die Beschwerde an den Minister der öffentlichen Ar-

Bei der für die Erhebung der Beschwerde in § 34 des Gesetzes 
vom 11. Juni 1874 bestimmten Frist von drei Tagen behalt e» fem 

äBetoenben.. ^ch § 53 Absatz 1 des Gesetzes vom 11. Juni 1874 

dem Landrate (in Hannover der betreffenden ?n
Entscheidung ist durch Beschluß des Kreis-(Stadt-) Ausschusses zu 

^Der § 56 des gedachten Gesetzes tritt außer Kraft.
8 152 Soweit nach den für Enteignungen un, Interesse der 

Landeskultur im § 54 Nr. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 1874 aufrecht 
erhaltenen Gesetzen, in Verbindung mit dem Gesetze über die allgemeine 
Landesverwaltnng vom 30. Juli 1883, der Regierungspräsident über 
die Enteignung Entscheidung zu treffen haben wurde, beschließt der 
Bezirksausschuß, jedoch — unbeschadet der Vorschriften un § 97 des 
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gegenwärtigen Gesetzes — mit Ausnahme der Enteignungen für die 
Zwecke von Deichen, welche einem Deichverbande angehören, und für 
die Zwecke der Sielanstalten in den Verbandsbezirken.

§ 153. Der Bezirksausschuß beschließt endgültig vorbehaltlich des 
ordentlichen Rechtsweges über die Feststellung der Entschädigung in 
den Fällen der §§ 39 ff. des Reichsgesetzes vom 21. Dezember 1871, 
betretend die Beschränkungen des Grundeigentums in der Umgebung 
von Festungen (Reichs-Gesetzbl. S. 459).

J. Straf- und Zwangsbestimmungen.
1. Reichsstrafgesetzbuch.

§ 330. Wer bei der Leitung oder Ausführung eines Raues wider 
die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst dergestalt handelt, daß 
hieraus für Andere Gefahr entsteht, wird mit Geldstrafe bis zu neun
hundert Mark oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

§ 367. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünszig Mark oder mit 
Haft wird bestraft:

13. wer trotz der polizeilichen Aufforderung es unterläßt, Gebäude, 
welche den Einsturz drohen, auszubesfern oder nieder
zureißen :

14. wer Bauten oder Ausbesserungen von Gebäuden, Brunnen, 
Brücken, Schleusen oder anderen Bauwerken vornimmt, ohne 
die von der Polizei angeordneten oder sonst erforderlichen 
Sicherheitsmaßregeln zu treffen;

15. wer als Bauherr, Baumeister oder Bauhandwerker einen Bau 
oder eine Ausbesserung, wozu die polizeiliche Genehmigung 
erforderlich ist, ohne diese Genehmigung oder mit eigen
mächtiger Abweichung von dem durch die Behörde genehmigten 
Bauplane aus führt oder ausführen läßt.

§ 368. Mit Geldstrafe bis zu sechzig Mark oder mit Hast bis zu 
vierzehn Tagen wird bestraft:

3. wer ohne polizeiliche Erlaubnis eine neue Feuerstätte 
errichtet oder eine bereits vorhandene an einen anderen 
Ort verlegt;

4. wer es unterläßt, dafür zu sorgen, daß die Feuerstätten in 
feinem Haufe in baulichem oder brandsicherem Zustande unter
halten, oder daß die Schornsteine zur rechten Zeit gereinigt 
werden.

2. Landesverwaltungsgesetz vom 30. Juli 1883.

Zwangsbefugnisse.

§ 132. Der Regierungspräsident, der Landrat, die Ortspolizei
behörde und der Gemeinde-(Guts-)Vorsteher (-Vorstand) sind berechtigt, 
die von ihnen in Ausübung der obrigkeitlichen Gewalt getroffenen.
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c)

d)

Lurch ihre gesetzlichen Befugnisse gerechtfertigten Anordnungen durch 
Anwendung folgender Zwangsmittel durchzistetzen.

fSe Äörbe hat, sofern es tunlich ist, die zu erzwingende 
Wandlung durch einen Dritten auSfuhcen zu lassen und den 
vorläufig zu bestimmenden Kostenbetrag un Zwangswege von 
den Verpflichteten einzuziehen. . r, . ,

2 Kann die zu erzwingende Handlung nicht durch einen 
Drstten geleistet werden, - oder steht es fest, daß der 
Verpflichtete nicht im Stande ist, die aus der Ausführung 
durch einen Dritten entstehenden Kosten zu tragen oder 
soll eine Unterlassung erzwungen werden, .
Behörden berechtigt, Geldstrafen anzudrohen und festzusetzen, 

und zwar: ----- - -
a)

b)

di-'"G°meind--(Guts.)Vorstch-r bis zur Höh- von fünf 

die Ortspolizeibehörden und die städtischen Gemeinde- 
Vorsteher (-Vorstände) in einem Landkreise bis zur Hohe 
die" LandräE"sowie die Polizeibehörden. und Gememde- 

Vorsteher (-Vorstände) in einem Stadtkreise bis zur Hohe 
von einhundertfünfzig Mark;
der Regierungspräsident bis zur Hohe von dreihundert 

Gleichzeitig ist nach Maßgabe der §§ 28, 29 des Straf
gesetzbuchs für das Deutsche Reich die Dauer der Hast fest- 
zu etzen welche für den Fall des Unvermögens an tue Stelle 
der Geldstrafe treten soll. Der Höchstbetrag dieser Haft ist 

in den Fällen zu a = Ein Tag,
„ b --- Eine Woche,
„ c = Zwei Wochen,

' d = Vier Wochen.
Der Ausführung durch einen Dritten <Nr.1), sàe der 

Festsetzung einer Strafe (Nr. 2) muß immer eine schriftliche 
Androhung vorhergehen; in dieser ist, sofern eine HsiNdl g 
erzwungen werden soll, die Frist zu bestimmen, innerhalb 
welcher die Ausführung gefordert wird.

3. Unmittelbarer Zwang darf nur angewendet werden, wenn Die 
Anordnung ohne einen solchen unausführbar ist. .

§ 133. Gegen die Androhung eines Zwangsmittels studen die
selben Rechtsmittel statt, wie gegen die Anordnungen, um deren 
Durchsetzung es sich handelt. Die Rechtsmittel erstrecken sich 3 - 
gleich auf diese Anordnungen, sofern dieselben nicht bereits’ "
stand eines besonderen Beschwerde- oder Verwaltungsstreitversahrens 

gewoà^sind^ ^^tsetzung und Ausführung eines Zwangsmittels findet 

in allen Fällen nur die Beschwerde im Äussichtswege innerhalb zwei

Haftstrafen, welche an Stelle einer Geldstrafe nach § 132 Nr. 2 
festgesetzt find, dürfen vor ergangener endgültiger Befchlußfaffung oder 
rechtskräftiger Entscheidung auf das eingelegte Rechtsmittel beziehungs
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Weise vor Ablauf der zur Einlegung desselben bestimmten Frist nicht 
vollstreckt werden.

§ 134. Die Bestimmungen des gegenwärtigen und des vierten 
Titels finden finngemäß Anwendung aus die besonderen Beamten 
und Organe, welche zur Beaufsichtigung der Fischerei vom Staate 
bestellt sind (§ 46 des Fischereigesetzes vom 30. Mai 1874, Ges.» 
Samml. S. 197).

Die Vorschriften der §§ 127, 128 finden in den Fällen deS § 2 
Absatz 2 des Gesetzes, betreffend die Ausführung deS Reichsgesetzes 
über die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, vom 
12. März 1881 (G.-S. S. 128) keine Anwendung.



Abteilung IL

Baupolizeiliche Vorschriften,
welche

innerhalb der ganzen Provinz Posen 
Geltung haben.
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1 «olizeî-Berordnnug über Ansage, Bau und Einrichtung von 
öffentlichen und Privat-Kranken-, Entbindung und Irrenanstalten. 
Vom 23. Januar 1898 (Amtsbl. Posen S. 5o, Bromberg S. 69).

Auf Grund der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über dre Polizei- 
verwaltung vom 11. März 1850 (G.-S. S-265) und des 8^»7^deS 
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom . ^lrateS 
sG -S. S. 195) wird hiermit unter Zustimmung des Prànzmlrates 
für den Umfang der Provinz Pofen nachstehende Polrzerverordnung 

erlasftm ^,^ser Verordnung werden die Krankenanstalten unter

schieden als. _ Anstalten mit mehr als 150 Betten, 

mittlere mit 150 bis 50 Betten,
à di°î «àgê m L und '"Lchtnng ban °si°ntlich-n

folgende Vorschriften:

§1. 1. Di- Krankenanstalt muss tunlichst
trieben liegen, welche geeignet smd, den Zweck der ÄM z 
beeinträchtigen. Der Baugrund muß m gesundheitliche

2. mindestens 20 m und von anderen Gebäuden mindestens 

o mor^"denFenstern der Krankenzimmer muß mindestens ein

' solcher Freiraum verbleiben, daß die Umfassungswnn e tiM-ÄSSs&ÄÄSÄ: 

‘fiSSÄS X.’i'iS’S.; Æ 

Fenster benachbarten, nicht zur Anstalt gehören Grundstücken 
geaenüberliegen, i° sind an der Grenze d>e,er Grundstücke 
Gebäude von der größten, nach den örtlichen Bauordnungen 
zulässigen Höhe auch dann als vorhanden anzunehmen, wenn 
die Grenzen unbebaut oder nicht biS zur zulässigen Hohe 

bebaut sind.
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4. Wenn für große und mittlere Anstalten die geschlossene Bau
welse — nicht das Pavillonfystem — gewählt wird, müssen 
die Höfe, auch soweit eine etwaige Bebauung an der Nachbar
grenze in Frage kommt, mindestens nach einer Seite offen 
bleiben.

5. Bei kleinen Anstalten dürfen keine Krankenräume an rings
umbaute Höfe gelegt werden.

§ 2. Flure und Gänge müssen mindestens 1,80 m breit sein, die 
Gänge sollen in der Regel einseitig angelegt werden. Mittelgänge sind 
nur unter der Bedingung zulässig, daß sie reichliches Licht unmittelbar 
von außen erhalten, mindestens 2,50 m breit und gut lüftbar sind.

§ 3. 1. Die für die Ausnahme von Kranken bestimmten Räume müssen 
mindestens 1 m über dem höchsten bekannten Grundwasser- 
stande liegen und in der ganzen Grundfläche gegen das Ein
dringen von Bodenfeuchtigkeit gesichert fein.

2. Räume, deren Fußboden unter der anschließenden Erdoberfläche 
liegt, dürfen mit Kranken nicht belegt werden.

3. Krankenzimmer, welche das Tageslicht nur von einer Seite 
erhalten, dürfen nicht nach Norden liegen.

4. Die Wände in Operations- und Entbindungszimmern, sowie 
in solchen Räumen, in welchen Personen mit ansteckenden 
Krankheiten untergebracht werden, sind zur Erleichterung der 
Desinfektion glatt und mit ausgerundeten Ecken herzu
stellen.

§ 4. 1. Die Treppen sollen mindestens 1,30 m breit sein, die Stufen 
mindestens 28 cm Auftrittsbreite und höchstens 18 cm 
Steigung haben. In großen und mittleren Anstalten müssen 
die Treppen feuersicher hergestellt werden. Die Treppenhäuser 
müssen Licht und Luft unmittelbar von außen erhalten.

2. Die Fußböden aller von Kranken benutzten Räume sind mög
lichst wasserdicht herzustellen.

§ 5. Die Krankenzimmer, alle von den Kranken benutzten Neben
räume, Flure, Gänge und Treppen müssen mit Fenstern versehen werden; 
die Fensterfläche soll in Krankenzimmern mindestens ein siebente! der 
Bodenfläche betragen.

§ 6. 1. Für jedes Bett (Lagerstelle) eines Erwachsenen ist in Zimmern 
für mehrere Kranke ein Luftraum von mindestens 30 cbm 
bei 7,5 qm Bodenfläche, für jedes Kind bis zu 14 Jahren 
ern Luftraum von mindestens 25 cbm und in Einzelzimmern 
für jedes Bett ein Luftraum von mindestens 40 cbm bei 
10 qm Bodenfläche zu fordern.

2. Mehr als 30 Betten (Lagerstellen) dürfen in einem Kranken- 
zrmmer nicht ausgestellt werden.

II. Innere Einrichtung.
§ 7. 1. In jeder Krankenanstalt muß für jede Abteilung oder für 

jedes Geschoß mindestens ein geeigneter Tageraum für zeit
weise nicht bettlägerige, in gemeinsamer Pflege befindliche 
Kranke eingerichtet werden, dessen Größe aus mindestens 2 qm 
für das Krankenbett zu bemessen ist.
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2 Außerdem muß in großen und mittleren Anstalten ein mit 
' Kartenanlagen versehener ErholungsPlatz von mindestens 

10 qm Flüche für jedes Krankenbett vorgesehen werden.
§ F. Für Irrenanstalten gilt anstatt der Bestimmungen in dem 

s 6 Absatz 1 und § 7 folgendes:5 1 <v.n Anstalten mit mehr als 10 Betten musten ausnahmslos
‘ Tageräume und Erholungsplätze vorgesehen werden.

2 Bei Anstalten, welche Tageräume haben, darf die Große des 
Luftraumes in den Schlafzimmern für den Kops nicht unter 
20 cbm bei 3 bis 4,50 m lichter Höhe betragen, außerdem 
müssen in den Tageräumen bei gleicher Höhe mindestens 
4 qm Grundfläche für den Kopf vorhanden sein. Bei Kranken 
unter 14 Jahren genügen für den Kops in den Schlafzimmern 
15 cbm Luftraum, in den Tageräumen 3 qm Grundfläche.

3. Anstalten, welche keine Tagerüume haben, niüsten für jcoen 
Kranken mindestens 30 cbm Luftraum, bei Personen urwer 
14 Jahren mindestens je 25 cbm Luftraum darmeten.

4. Bettlägerigen Kranken (welche bei Berechnung des Bedarfs 
an Tageraum in Wegfall kommen können) ist im Schlaf
zimmer mindestens 30 cbm Luftraum Zu gewähren.

Für jeden lauten, sich vernachlässigenden oder Nicht 
sauberen Kranken müssen .
a) wenn er bettlägerig ist, in den Schlafzimmern mindestens

30 cbm Luftraum, ,
b) wenn er nicht bettlägerig ist, mindestens 5 qm Grund

fläche in den Tageräumen
vorhanden sein. , , .. cw

Bei Kranken solcher Art unter 14 Jahren genügen sur 
den Kopf in den Schlafzimmern 25 cbm Luftraum und für 
jeden nicht Bettlägerigen in den Tageräumen 4 qm Grund-

5. Zur ^Absonderung störender Kranker muß mindestens ein
Einzelraum vorhanden sein, dessen Luftraum nicht unter 
40 cbm betragen darf. . ... o

6. Aus dem ErholungsPlatz (§ 7 Ziffer 2), welcher mindestens
30 qm Fläche für den Kops enthalten muß, ist für schattige 
Plätze Sorge zu tragen. .

§ 9. Allen Krankenzimmern muß während der Heizperiode frische 
Luft in einer die Kranken nicht belästigenden Weise zugesührt werden. 
Die verbrauchte Luft muß in geeigneter Weise abgeführt werden.

§ 10. Die Fenster der Krankenzimmer, der von den Kranken be
nutzten Nebenräume, die Flure, Gänge und Treppen müssen leicht zu 
öffnen sein und mit Lüstungseinrichtungen versehen werden.

§ 11. Für alle KrankenZimmer, von Kranken benutzten Neben
räume, Flure und Gänge muß eine genügende Erwärmung und Lust- 
erneuerung vorgesehen werden. Hierbei ist jeder Belästigung durch 
strahlende Wärme, jeder Überhitzung der Lust an den Heizflächen und 
jeder Beimengung von Rauchgasen vorzubeugen, sowie die Staub- 
entwickclnng bei der Bedienung der Heizeinrichtung möglichst zu 
verhüten.
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§ 12. 1. Für jedes Krankenbett müssen mindestens 200 Liter gesund
heitlich einwandfreies Wasser täglich geliefert werden 
können.

2. Die Wasserbezugsquelle, sowie die dazu gehörige Leitung sind 
nach Lage und Fassung gegen jede Verunreinigung durch 
Krankheits- oder Abfallstoffe zu sichern.

§ 13. 1. Die Entwässerung und die Entfernung der Abfallstoffe muff 
in gesundheitlich unschädlicher Weise erfolgen.

2. Die Fäkalien sind entweder mittels Abfuhr oder mittels 
Schwemmung unter Wahrung der Reinheit der Lust in den 
Gebäuden und unter Verhütung jeder Bodenverunreinigung, 
zu beseitigen.

3. Abtrittsgruben sind nur für kleine Anstalten in einem Ab
stand von wenigstens 5 m von dem Krankengebäude und 
wenigstens 10 m von jedem Brunnen unter der Bedingung 
zulässig, daß ihre Sohle und ihre Umfassungswände ' aus 
Klinkern mit Zementmörtel gemauert, sowie mit einer Schicht 
fetten Tones in einer Stärke von wenigstens 25 cm um
geben werden.

4. Trockene Abfälle und Kehricht sind in dichten verschließbaren 
Gruben oder Behältern zu sammeln und so oft abzusahren, 
daß keine Überfüllung der Behälter eintritt.

5. Anfteckungsverdächtige Auswurfstoffe müssen sofort unschädlich 
beseitigt werden.

§ 14. Die Aborte sind von den Krankenzimrnern durch Doppel
türen oder durch einen Vorraum zu trennen, welcher, wie der Abort 
selbst, hell, lüftbar und heizbar sein muß.

§ 15. Hn jeder Krankenanstalt ist bei einer Belegzahl bis zu 
30 Betten mindestens ein Baderaum für ein Vollbad, bei einer größeren 
Belegzahl für mindestens je 30 Betten ein Baderaum zu beschaffen.
§ 16. 1. In Krankenanstalten, in welchen chirurgische Operationen aus

geführt zu werden pflegen, ist bei einer Beleozahl von mehr 
als 50 Betten mindestens ein besonderes Operationszimmer 
einzurichten.

2. Ein solches kann auch bei kleineren Anstalten nach Lage der 
Verhältnisse verlangt werden.

§ 17. In Entbindungsanstalten mit mehr als vier Betten ist ein 
besonderes Entbindungszimmer einzurichten.

III. Nebengebäude.
§ 18. Für große und mittlere Anstalten sind die Wirtschafts

räume in einem besonderen Gebäude unterzubringen.
§ 19. 1. Zede Krankenanstalt muß eine eigene, ausschließlich sür deren 

Insassen bestimmte Waschküche haben.
2. Infizierte Wäsche darf ohne vorherige Desinfektion nicht 

außerhalb der Anstalt gereinigt werden.
§ 20. Für große und mittlere Anstalten ist eine geeignet 

Desinsektionseinrichtung vorzusehen, sofern nicht am Orte oder at 
dessen Nachbarschaft eine öffentliche Desinfektionsanstalt zur Ve».- 
fügung steht.
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s 21 1. Zur Unterbringung von Leichen ist in allen àstaltenein 
§ besonderer Raum herzustellen welcher lediglich diesem Zweck 

dient und dem Anblick der Kranken möglichst entzogen ist.
2 Ur große und mittlere Anstalten ist em besonderes Lerchen-
' Haus mit Sektionszimmer erforderlich.

IV. Unterbringung der Kranken.
s 99 cvn allen Anstalten müssen männliche und weibliche Kranke, 

abaeieben'von Kindern bis zu 10 Jahren, in getrennten Räumen, in großen 
und mittleren Anstalten in getrennten Abteilungen untergebracht werden, 
und mittleren ^lche an ansteckenden, insbesondere akuten
S ' Krankheiten leiden, sind in großen und Mittleren Kranken

anstalten ein oder mehrere Absonderungshäuser, m kleinen 
Anstalten mindestens abgesonderte Räume, wenn möglich in 
besonderen Stockwerken vorzusehen. , ... » .

2. In Irrenanstalten muß mindestens ein Zimmer sur ansteckende 
Erkrankungen zu Gebote stehen. „ -

s 24. In öffentlichen, sowie in großen und mittleren Privat-Kranren- 
anstalten muß für die vorübergehende Unterbringung emes Geisteskranren 
ein geeigneter Raum mit der erforderlichen Einrichtung vorhanden ftm.

s 25. Zur »Feststellung von ansteckenden Krankheiten ist m großen 
und mittleren öffentlichen Anstalten eine eigene Beobachtungsstation 
emzurrchten. bestehende Anlagen erstrecken sich die Bestimmungen 

dieser Verordnung nicht; sie sollen auch bei einem Umbau oder eurer 
Erweiterung bestehender Anlagen aus vorhandene Teile, welche vom 
Umbau nimt berührt werden, keine Anwendung finden.

Ein Umbau oder Erweiterungsbau ist unzulastig, wenn dadu^h 
in den vorhandenen Teilen die den vorstehenden Bestimmungen nicht 
entsprechenden Zustände verschlechtert werden.

V. Schluß« und Strafbestimmungen.
§ 27. Diese Verordnung tritt mit dem 1. April 1898 in Sfraft.
Die Vorschriften der örtlichen Baupolizeiverordnuna^ bleche 

insofern in Kraft, als sie nicht durch die vorstehenden Bestunmungei 

abgeandert werd n.^ Kimmungen des 8 1 Wj1 bis 5^beli§ 2{ 

3 Ziffer 3, 88 4, 7, 12 Ziffer 1, 8 13 Ziffer 3, §§16, 18, 19 Affer i 
und des § 21 Ziffer 2 kann der Regierungsprandenß von den Be
stimmungen deS 8 6 Ziffer 1 der Minister der geistlichen, Unterricht-- 
und Medizinalangelegenheiten im Einverständnis nut dem Minister 
deS Innern in besonderen Fällen Ausnahmen zulasten.

§ 29. Zuwiderhandlungen gegen diese Pol^eiverordmlng werden 
sofern nach den bestehenden Gesetzen keme höhere Straft verwett ist, nut 
Geldstrafe biS zu 60 Mark eventl. verhältnismäßiger Haft geahndet.

Daneben bleibt die Polizeibehörde befugt, die Herstellung vorschrifts
mäßiger Zustände herbeizuführen.

Posen, den 23. Januar 1898.

Der Oberpräsident.
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2. Polizeiverordnung, betreffens die Einrichtung und den Betrieb 
von Aufzügen (Fahrstühlen), vom 23. Dezember 1899 (Amtsbl. 1900 

Posen S. 45, Bromberg S. 63).
Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine 

Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Ges.-S. S. 195) und gemäß 
§§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom
11. März 1850 (Ges.-S. S. 265) wird unter Zustimmung des Pro
vinzialrats sür den Umsang der Provinz Posen folgendes verordnet:

Titel I.
Geltungsbereich der Polizeiverordnung.

§ 1. I. Als Aufzüge (Fahrstühle) im Sinne der gegenwärtigen Polizei
verordnung werden solche Aufzugseinrichtungen angesehen, deren 
Fahrkörbe, Kammern oder Plattformen zwischen festen Führun
gen bewegt werden.

II. Ausgenommen sind Schachtauszüge in Bergwerken und Versenk- 
vornchtungen in Theatern.

Titel II.
Einteilung der Aufzüge.

§ 2. Die Auszüge werden eingeteilt in:
1. Personenaufzüge, einschließlich derjenigen Lastenaufzüge, auf 

denen Führer mitfahren dürfen,
2. Lastenaufzüge.

Titel III. 
Allgemeine Bestimmungen.

§ 3. I. Aufzüge sollen, soweit der Betrieb dies zuläßt, im Freien oder 
an der Außenfront der Gebäude, oder in von massiven Wänden 
umgebenen Treppenhäusern oder Lichthöfen angelegt werden 
und bedürfen unter dieser Voraussetzung keiner massiven oder 
dichten unverbrennlichen Umschließung der Fahrbahn.

II. Sollen dagegen un Innern von Gebäuden übereinander ge
legene Räume durch Aufzüge verbunden werden, so muß die 
Fahrbahn der Regel nach in ihrer ganzen Ausdehnung durch 
massive oder dickte Wände aus unverbrennlichem Material 
abgeschlossen werden. Die Schächte müssen an ihrem oberen 
Ende unverorennlich abgedeckt oder mindestens 0,20 m über 
Dach geführt werden. In letzterem Falle kann der Sckacht 
durch Glas mit darunter befindlichem Drahtgitter abgedeckt 
werden, doch muß der Schacht alsdann über der Dachfläche 
mit Entlüftunasöfsnungen versehen werden.

Als unverbrennliche Wände gelten bis aus weiteres nur 
Rabitz- oder Momerwande.

III. Von der Vorschrift inaisiver oder dichter unverbrennlicher 
Schachtwände sind ausgenommen:
1. Auszüge, welche im Innern von Gebäuden übereinander

liegende Galerien verbinden,
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2. Aufzüge, dre nur zwei Geschosse verdürben, sofern dre 
bahn an ihrer oberen Mündung ernen feuersicheren Abschluß 
erhält, der auch aus Deckel- oder Klappverschlussen be- 

s Nàà.à°lch° K°ll°rg°sch°ff° mit bem Erdg-Wotz v-r. 

binden, sofern die Fahrbahn an rhrer oberen Mundung 
einen feuersicheren Abschluß erhält, der auch aus Deckel
oder Klappverschlüssen bestehen darf,

4. kleine Auszüge (siehe § 26),
5. Gichtauszüge in allen Arten von Betrreben,

IV. Du^chöechunge^vor^ Decken außerhalb der ^^KetUn*  

Zwecke der Durchführung von Gegengewichten, Serien, Ketten,

8 4. I. Lichtöffnungen? flnd^m^den Wandungen °uch solcher Fahr^ 
schächte zulässig, welche massiv oder unverbrennlrch umschlossen

II ^ichtöffnunaen müssen in denjenigen Wänden, welche nach dem 

m Fenster verschlossen werden, welche 
von Unbefugten nicht geöffnet werden können.
in Wänden oder Zugangsturen, welche den Ahrschacht nach 
<?nmnräumen zu begrenzen, müssen durch Drahtglas von 
mindestens 10 mm Stärke dicht und fest abgeschlossen werden. 
Fn letzteren Fällen dürsen Lichtöffnungen eine Große von 
0,05 qm in jedem Geschoß nicht übersteigen.

HL Zugangsöffnungen zu massiv oder unverbrennlrch umschlossenen 
^abrsckäckrten müssen einen feuersicheren Abschluß erhalten.

Als feuersicher gelten auch hölzerne Abschltzßvorrrchtungen, 
wenn sie aus beiden Seiten mit Eisenblech beschlagen sind.

8 5. Der von dem Fahrkorb bestrichene Raum darf zur Lagerung 
von Gegenständen nicht benutzt werden und nur dre zum 
Betriebe oder zur Revision erforderlichen Einrichtungen

§ 6. I. Dw Fahàhn muß, sofern sie nicht gemäß § 3 mrt dichten 
Wänden umgeben werden muß, gegen dre Umgebung allseitig 
derartig abgeschlossen sein, daß Menschen sich weder rndre 
Fahrbahn hinembeugen, noch durch ungeschützte H-ord ff 
nungen in den Fahrschacht hineinstürzen können. sr ,

II. Türen zu Auszugschächten und umgitterten Fahrbahnen dürfen 
nicht in die Fahrbahn hinernschlagen. Türen rn Fahrkorben 
dürsen nicht auS der Fahrbahn hinausschlagen.

III. Die Umwährungen der Fahrbahn müssen der Regel nach aus 
einem nicht brennbaren Material hergestellt werden. Bestehen 
dieselben aus Drahtgeflecht, so darf dieses eure Maschenweite 
von höchstens 2 cm besitzen.

g 7 i Feder Aufzug, der eine größere Förderhöhe ou 2 m besitzt 
8 ' und zum Zweck der Be- und Entladung betreten werden kann

oder zur Beförderung von Personen (vergl. § 2 Ziffer 1) be- 
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nutzt werden darf, muß entweder eine Fangvorrichtung oder 
eine unmittelbar am Fahrkorb angebrachte Sentbremse, die 
ihn mit gefahrloser Geschwindigkeit niedergehen läßt, besitzen 
und muß so eingerichtet sein, daß eine im voraus für die 
Anlage bestimmte größte Geschwindigkeit nicht überschritten 
werden kann.

!I. Fahrkörbe, welche durch einen Stempel unmittelbar gestützt 
werden, bedürfen einer Fangvorrichtung oder ©entbrenne nicht, 
sofern unmittelbar am Treibzhlinder eine Vorrichtung ange
bracht ist, die verhindert, daß der Fahrkorb beim Niedergang 
eine höhere als die festgesetzte Geschwindigkeit annehmen kann.

III. Die Fang- oder Bremseinrichtungen müssen so geschützt jein, 
daß sie durch das Ladegut oder durch unbefugte Eingriffe in 
ihrer Wirkung nicht behindert werden können.

§ 8. I. Jeder Auszug muß mit mindestens einer Vorrichtung versehen 
sein, die ihn in seinen EndsteÜungen selbsttätig zum Still
stand bringt.

II. Für Handauszüge genügt hierfür eine Hubbegrenzung in der 
Fahrbahn.

§ 9. I. Gegengewichte müssen geführt oder so angeordnet sein, daß 
sie ihre Führungen am oberen und unteren Ende nicht ver
lassen können.

II. Außerhalb der Fahrbahn liegende Gegengewichte sind wie 
erstere einzufriedigen (vergl. § 3 IV und § 6 I).

III. Bei Aufzügen, die durch einen unmittelbar tragenden Stempel 
bewegt werden, muß die Verbindung zwischen Stempel und 
Plattform derartig sicher hergestellt sein, daß die Plattform 
durch Gegengewicht nicht vom Stempel abgehoben werden kann.

IV. Die Befestigung von Seilen, Gurten, «Retten u. bergt am 
Fahrkorb darf nur durch sichere Gehänge erfolgen.

§ 10. Die Vorräume der Aufzüge und die von Personen benutzten 
Fahrkörbe müssen während der Zeit ihrer Benutzung ausreichend 
durch Tageslicht oder künstliches Licht beleuchtet sein.

Titel IV.
Besondere Bestimmungen über die Einrichtung der Aufzüge.

A. Perfonenaufzüge, einschließlich derjenigen Lastenauszüge, 
aus denen Führer mitfahren dürfen.

§ 11. Die Fahrkorbdecke muß derart beschaffen fein, daß sie den 
im Fahrkorb befindlichen Personen Schutz gegen herabfallende 
Teile des Triebwerks gewährt. Wo dies nicht der Fall ist, 
muß die Fahrbahn oben unterhalb der Triebwertsteile sicher 
abgedeckt werden.

§12. I. Der Fahrkorb muß an denjenigen Seiten, welche keine Zu- 
gangsösfnungen enthalten, sowie nach oben von geschlossenen 
Wänden oder Drahtgitter von höchstens 2 cm Maschenweite 
umgeoen sein.

II. Verschlußtüren am Fahr korb sind nicht erforderlich, wenn die 
Schachtwände an den Zugangsfeiten des Fahrkorbs in voller 
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Geschoßhöhe durchgeführt, völlig glatt und nicht mehr als 
5 cm vom Fahrkôrb entfernt find. DrahLwünde von nicht 
mehr als 2 cm Mafchenweite gelten als glatte Wände.

s 13. I. Jede Zugangsösfnung zur Fahrbahn muß mit einer ver
schließbaren Tür versehen sein, welche bündig mit der inneren 
Schachtebene angebracht sein muß.

II. c^ede Zugangstür darf nur geöffnet werden können, wenn 
der Fahrtorb dahinter steht und zur Ruhe gebracht ist, der 
Fahrkorb darf nicht eher in Bewegung gesetzt werden können, 
bevor alle Zugangstüren zur Fahrbahn geschlossen sind. ,

III. Von der Steuerungsverriegelung kann nur bei einflügeligen 
Zugangstüren, deren Fläche 2,5 qm nicht übersteigt, Abstand 
genommen werden, wenn die Zugangstüren zur Fahrbahn 
von außen sich nur mit einem besonderen Drücker öffnen 
lassen, wenn das Öffnen durch besondere Verschlußriegel oder 
dergleichen in allen Fällen verhindert wird, in welchen der 
Fahrkorb nicht vor der Tür steht und wenn die Türen von 
selbst Zufällen, fobald sie losgelassen werden. .

§ 14. I. Die Steuerungsvorrichtung des Fahrkorbs muß sich innerhalb 
desselben befinden. Die Bedienung darf nur vom Fahrkorb 
aus erfolgen können, abgesehen von den im § 29 Ziffer II und 
III vorgesehenen Fällen. . .

II. Jeder Auszug ist zum selbsttätigen Anhalten in seinen End
stellungen mit zwei Einrichtungen zu versehen, welche unab
hängig von einander in Wirksamkeit treten und mit dem 
Anhalten gleichzeitig die Beiriebskraft ausheben. Eine dieser 
beiden Vorrichtungen muß unabhängig vom Schachtsteuerzuge 
in Tätigkeit treten. .

III. Bei Anwendung von Fördertrommeln muß eine Vorrichtung 
an der Auszugmaschine angebracht sein, welche das Sinken 
der Fahrbühne nach Ausrückung der Steuerung verhindert.

Z 15. I. Bei Auszügen, die nicht durch eine unmittelbare Unterstützung 
bewegt werden, muß der Fahrkorb an mindestens zwei Seilen, 
Ketten oder dergleichen hängen, die derartig mit Fangvor
richtung verbunden sein müssen, daß diese beim Bruch oder 
bei gefahrdrohender Dehnung eines der Tragorgane bereits 
in Tätigkeit tritt.

II. Seile, Ketten und dergleichen müssen so berechnet werden, daß 
nach dem Bruch eines der Tragorgane die übrigen mit nicht 
mehr als einem Drittel ihrer Bruchfestigkeit beansprucht 
werden.

III. Bei Seilen ist die höchste im Querschnitt entstehende Spannung 
aus der Zug- und Biegungsspannung zufammenzusetzen, welch 
letztere am Berührungspunkt von Seil und Rolle eintritt.

s 16. Jeder, durch Fördertrvmmeln bewegte Aufzug muß mit einer 
Schutzvorrichtung gegen Hängeseil versehen sein.

§ 17. Jeder Fahrkvrb, dessen Fahrbahn durch dichte Wandungen 
umschlossen wird, muß mit einer außerhalb des Fahrschachtes 
hörbaren Signalvorrichtung und einem im Innern des Fahr
korbes anzubringenden deutlichen Hinweis auf diese Ein- 
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rrchtung versehen fein. Die Signalvorrichtnng ist so anzu- 
bringen, daß sie von jedem Mitfahrenden betätigt werden 
kann.

8 18. I. An jeder Zugangstür gum Fahrschacht und im Innern des 
Fahrkorbes ist ein Schild anzubringen, welches in deutlich 
lesbarer Schrift das Wort: Personenaufzug, sowie die zu
lässige Belastung einschließlich des Führers in Kilogrammen, 
die Zahl der Personen, welche gleichzeitig befördert werden 
dürfen und die Vorschrift, daß der Fahrstuhl nur in Be
gleitung eines Führers benutzt werden darf, enthalten muß. 

II. AIs Gewicht einer Perfon ist 75 kg anzunehmen.
§ 19. Solche Bremsfahrstühle in Mahlmühlen sowie Gichtaufzüge, 

auf denen ein Führer mitfahren darf, unterliegen den Be
stimmungen der 88 U bis 18 nicht, jedoch ist mindestens die 
unterste Schachttür und der Verschluß der obersten Lade
öffnung von der Fahrkorbbewegung abhängig zu machen. 
Die Türen in Zwischengeschossen müssen mindestens selbst zu
fallen, sobald sie losgelassen werden und dürfen sich von 
außen nur mittels besonderen Drückers öffnen lassen. Die 
Berechnung der Seile, Ketten und dergleichen muß bei 
Anwendung mehrerer Tragorgane gemäß § 15 Absatz III und 
IV, sonst gemäß § 23 erfolgen.

B. Lastenaufzüge.
§ 20. Der Föroerkorb muß bei Aufzügen, deren Fahrbahn nicht in 

ganzer Ausdehnung von Schacht- oder Gitterwänden umschlossen 
ist, derartig beschaffen sein, daß das Ladegut nicht herauS- 
fallen kann.

§ 21. I. Jede Ladeöfsnung muß mit einem Verschluß versehen sein, 
welcher verhindert, daß Menschen in den vom Förderkorb be
strichenen Raum hineinstürzen oder sich in denselben hinein
beugen können.

II. Die Verschlüsse müssen der Regel nach so eingerichtet sein, 
daß sie nur dann geöffnet werden können, oder sich öffnen, 
wenn der Förderkorb an der Ladeöfsnung angelangt ist, und 
daß sie sämtlich geschlossen sein müssen oder sich zu schließen 
beginnen, wenn der Fahrkorb in Bewegung gesetzt werden soll.

III. Bei Auszügen, welche keine durchgehende dichte Fahrschacht
umkleidung aus unverbrennlichem Material besitzen und zum 
Be- und Entladen nicht betreten werden, sowie bei Bauauf
zügen, genügt ein fester nicht entsernbarer Abschluß der Lade
öffnung, sofern er derartig angebracht wird, daß Menschen 
nicht in den Fahrschacht stürzen oder sich in denselben hinein
beugen können.

§ 22. Die Steuerungsvorrichtung des Förderkorbs muß sich außer
halb des Fahrschachtes befinden. Die Bedienung der Steue
rung darf vom Förderkorb aus nicht erfolgen können.

§ 23. I. Seile, Gurte oder Ketten müssen so berechnet werden, daß sie 
mit nicht mehr als einem Drittel ihrer Bruchfestigkeit bean
sprucht sind.
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H Bei Seilen ist die höchste im Querschnitt entstehende Span- 
nung aus der Zug- und Biegungsspannung Zusammenzu etzen, 
welch' letztere am Berührungspunkt von Seil und Nolle eintritt. 

$ 24 Auszug, dessen jeweiliger Stand mcht außerhalb der
S24- ÄaLbahn zn erkennen'ist. Lutz in allen Fördergeschchen 

mit einer Zeigervorrichtung versehen werden.
R 25 ] An jeder Ladeöffnung muß sich ein Schild befinden, welches 
8 in deutlich lesbarer Schrift das Wort: Auszug, die zulässige 

Belastung in Kilogrammen, das Verbot des Mitfahrens von 
Personen enthalten muß. . . ... . .

II. Bei Ladeöffnungen, deren Verschlüsse fest find, außerdem 
ein Verbot betreffend das Hineinlehnen m den Fahrschacht 
arnubringen. , „ . .t

« 26. Aus kleine Auszüge, die nicht betretbar find (sur Speisen, 
Akten, kleine Erzeugnisse der Industrie und dergleichen» von 
höchstens 100 kg Tragsähigteit und nicht mehr nl^ 0,7 qm 
Schachtquerschnitt, finden von den Bestimmungen unter 
Titel 111 nur diejenigen der §§ 3, 6, 8, 9 und 10, Uliter 
Titel IV diejenigen der §§ 23 und 25 Anwendung.

Titel V.
Betrieb der Aufzüge.

$27 I Die Inhaber von Auszügen bezw. die an ihrer Statt zur 
Zeitung des Betriebes bestellten Vertreter, sowie die mit der 
Bedienung der Auszüge betrauten Personen haben dafür Sorge 
zu tragen, daß Auszüge, die sich nicht in gefahrlosem Zustande 
befinden, nicht im Betriebe erhalten werden.

II. Die mit der Bedienung der Auszüge beauftragten Personen 
find verpstichtet, während des Betriebes die Sicherheits
vorrichtungen bestimmungsinäßig zu benutzen und von her
vortretenden Mängeln des Auszuges dem Inhaber bezw. dessen 
Stellvertreter ungesäumt Anzeige zu erstatten.

III. Das Schmieren der Führungen, der Führungs- und Trieb
werksteile muß vom Innern des Fahrkorbs aus erfolgen, 
welcher entsprechende Einrichtungen besitzen muß.

§ 28. Der Fahrkorb darf erst dann in Bewegung gesetzt werden, 
wenn die sämtlichen Zugangsöffnungen zur Fahrbahn und 
etwa vorhandene Türen des Fahrkorbcs geschlossen find. 
Türen von Fahrkörben, mit welchen Personen befördert 
werden, dürfen erst dann geöffnet werden, wenn der Fahr
korb an einer Förderstelle anlangt und die Abstellung der 
Steuerungsvorrichtung erfolgt ist.

§ 29. I. Aufzüge, mit welchen Personen befördert werden dürfen, ein
schließlich der Lastenaufzüge mit Personenbeförderung, dürfen 
nur in Begleitung besonderer Führer benutzt werden. Diese 
müffen mit den Einrichtungen und dem Betriebe des Aus
zuges vertraut sein und ist dies durch einen von einem Sach
verständigen (§ 31 Abs. I) schriftlich auszustellenden und in 
das Revisionsbuch (§ 81 Abs. V) auszunehmenden Befähigungs-



114

nachweis darzutun. Führer für solche Aufzüge müssen außer
dem in das Revisionsbuch die schriftliche Erklärung eintragen, 
daß sie die Bedienung des Aufzugs verantwortlich über
nommen haben.

II. Die Begleitung des Führers kann erlassen werden, und es 
genügt die bloße Aufsicht desselben, wenn die Benutzung 
eines Fahrstuhls ausschließlich von bestimmten, nicht wechseln
den Personen erfolgt, oder sofern nur zwei Geschosse mitein
ander verbunden werden.

III. Bei Personenfahrstühlen in Privatwohnungen, welche nur dem 
Verkehr einer und derfelben Wohnung dienen, kann auch die 
Aufsicht eines Führers erlassen werden, wenn der Haus- 
vorstand nachweist, daß er mit der Führung, Einrichtung und 
Beaufsichtigung des Fahrstuhls vertraut ist und erklärt, die 
Verantwortung für die bestimmungsgemäße Benutzung der 
Sicherheitsvorrichtnngen seitens derjenigen Personen, die er 
zur selbständigen Benutzung des Fahrstuhls zuläßt, zu über
nehmen. Solche Fahrstühle sind indessen, abgesehen von den 
durch die zuständigen Sachverständigen (§ 31) vorzunehmenden 
regelmäßigen Untersuchungen, der ständigen Aufsicht eines 
zuverlässigen Fahrstuhlsabrikanten in mindestens jährlichen 
Fristen zu unterstellen.

§ 30. I. Die Fahrgeschwindigkeit von Auszügen, welche Personen be
fördern dürfen, oder auf denen Führer mitfahren dürfen, soll 
1,5 m in der Sekunde nicht überschreiten. Am Triebwerk 
muß eine Vorrichtung vorhanden sein, welche das Wachsen 
der Geschwindigkeit über dieses Maß hinaus bei der Abwärts
bewegung des Fahrkorbs verhindert.

II. Personen- und Lastenfahrstühle mit Geschwindigkeitsbremfe 
(selbsttätiger Senkbremse) dürfen nach Loslösung des Seils 
vom Fahrkorb mit höchstens 1,5 m Eefchwindrgkeit in der 
Sekunde niedergehen.

Titel VI.
Abnahme nnd Überwachung der Aufzüge.

L 31. I. Einer vorgängigen Genehmigung des maschinellen Teiles eines 
Aufzuges bedarf es nicht, dagegen muß jeder neue Auszug, 
bevor er in Betrieb genommen wird, einer technischen Unter
suchung durch einen Sachverständigen dahin unterzogen werden, 
ob der Auszug bezüglich seiner maschinellen Anlage den Be
stimmungen dieser Verordnung entspricht. Der Antrag auf 
Abnahme ist von dem Auszugbesitzer bei dem zuständigen 
Sachverständigen anzubringen.

II. Bei der Abnahme sind durch Fahrproben mit der höchsten 
zulässigen Belastung sämtliche vorgeschriebenen Sicherherts- 
vorrichtungen einzeln zu prüfen. Die Zuverlässigkeit der 
Fang- oder Bremsvorrichtungen ist mit der höchsten zulässigen 
Belastung und mit dem leeren Fahrkorb bei der größten 
erlaubten Geschwindigkeit des niedergehenden Fahrkorbs zu 
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prüfen. Bei dieser Probe müssen die Tragorgane vom Fahr
korb losgelöst oder mindestens soweit gelockert werden, daß 
sie schlaff sind. Fahrstühle mit Fangvorrichtung müssen sich 
nach Lösung oder Lockerung der Tragorgane festklemmen, 
nachdem sie höchstens 0,25 m tief gefallen sind.

III. Über den Befund der Prüfung ist von dem Sachverständigen 
eine schriftliche Bescheinigung auszustellen. Diese ist von dem 
Sachverständigen mit einem Exemplar der von dem Unter
nehmer der Anlage in zweifacher Ausfertigung zu beschaffen
den und von dem Sachverständigen zu bestätigenden Zeichnung 
und Beschreibung des Auszuges einem von dem Unternehmer 
zu beschaffenden Revisionsbuch anzuheften.

IV. Der Sachverständige hat diese Fahrstuhlpapiere der Orts- 
volizeibehörde zur Kenntnis zu übersenden, welche, wenn auch 
die baupolizeiliche Abnahme der Anlage zu keinen Bedenken 
Veranlassung gegeben hat, dem Unternehmer unter Beifügung 
der Fahrstuhlpapiere die Betriebserlaubnis für den Auszug 
erteilt.

V. Die von dem Sachverständigen auszufertigende Abnahme- 
Bescheinigung des maschinellen Teils der Anlage, die vom 
Unternehmer zu beschaffende Beschreibung des Auszugs, der 
Befähigungsnachweis für Führer und das Revisionsbuch 
müssen den dieser Polizei-Verordnung beigesügten Mustern 
entsprechen. Das Revisionsbuch muß einen Abdruck dieser 
Polizei-Verordnung enthalten.

VI. Die Fahrstuhlpapiere sind von dem Inhaber des Auszuges 
zur jederzeitigen Einsichtnahme für die Aussichtsbeamten und 
Sachverständigen bereit zu halten.

Z 32. I. Die Auszüge zur Beförderung von Personen, sowie die Lasten
auszüge, aus denen Führer mitsahren dürfen, sind in höchstens 
zweijährigen Zwischenräumen durch die Sachverständigen einer 
wiederkehrenden Untersuchung zu unterwerfen. Bremsfahr-, 
stühle in Mahlmühlen bleiben von den regelmäßigen Unter-; 
suchungen befreit, auch wenn Personen mit ihnen befördert 
werden dürfen. . '

II. Bei den wiederkehrenden Untersuchungen ist die Anlage in 
derselben Weise wie bei der ersten Abnahme zu prüfen. Den 
Befund der Revision hat der Sachverständige in das Revisions
buch einzutragen.

III. Die zur Vornahme der Revision erforderlichen Vorkehrungen; 
hat der Inhaber des Aufzuges nach rechtzeitiger Benach-i 
richtigung durch den Sachverständigen aus feine Kosten zu 
treffen.

IV. Vorgefundene Mängel sind innerhalb einer von dem Sach
verständigen zu stellenden Frist zu beseitigen, nach deren 
fruchtlosem Verlauf der Sachverständige der Ortspolizei-- 
behörde von den vorhandenen Mängeln Anzeige zu er
statten hat. 1

V. Findet der Sachverständige den Aufzug in einem Zustande, 
welcher eine unmittelbare Gefahr einschließt, so hat er durch 
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des Betriebes zu veranlassen, sowie daß dies geschehen, in 
das Revisionsbuch einzutragen.

§ 33. Als Sachverständige im Sinne dieser Polizeiverordnung 
gelten die von der Ortspolizeibehörde als solche zu be
zeichnenden Personen.

Titel VII.
Eirrführuttgs- und Übergangs-Bestimmungen.

§ 34. I. Diese Verordnung tritt am 1. April 1900 unter gleichzeitiger 
Aushebung aller entgegenstehender Bestimmungen in Kraft.

11. Bis zu diesem Zeitpunkt in Betrieb gesetzte Auszüge sind den 
Vorschriften der §§ 3—5 nicht unterworfen, dagegen kann bei 
wesentlichen Änderungen der baulichen Anlagen gefordert 
werden, daß sie den Vorschriften a. a. O. entsprechend ab
geändert werden.

IU. Hinsichtlich der übrigen Bestimmungen sind Personenfahr
stühle, einschließlich derjenigen Lastenfahruühle, auf denen 
Führer mitfahren dürfen, innerhalb zwei Jahren nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung mit den Vorschriften der
selben in Übereinstimmung zu bringen und werden zu diesem 
Zweck in den ersten drei Monaten nach Ablaufs der zwei
jährigen Frist einer Revision unterzogen, sofern sie nicht be
reits früher unter Überwachung standen und sich in Überein
stimmung mit den Vorschriften befinden.

IV. Für Lastenfahrstühle gilt das im Absatz III vorstehend Gesagte 
mit der Maßgabe, daß die Bestimmungen unter § 21 II auf 
bestehende, nut den Vorschriften nicht übereinstimmende Fahr
stühle erst dann Anwendung finden, wenn am Fahrstuhl oder 
dessen baulichen Anlagen wesentliche Änderungen vorgenommen 
werden, oder wenn der Fahrstuhl erneuert wird.

V. Auszüge, welche bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits 
im Betrieb waren, bedürfen vor der Abnahme nicht der Aus
fertigung von Zeichnungen und Beschreibungen. Die Ab
nahme-Bescheinigung ist jedoch aufzubewahren und erforder
lichenfalls ein Revisionsbuch zu beschaffen.

VI. Die erste Abnahme der Bremsfahrstühle in Mahlmühlen 
kann innerhalb einer Frist von drei Jahren vorgenommen 
werden.

VII. Die höheren Verwaltungsbehörden sind befugt, die vor
stehenden Fristen auf Antrag zu verlängern, auch von der 
Durchführung einzelner Bestimmungen dieser Verordnung 
bei bestehenden, sowie bei neu herzustellenden Anlagen Abstand 
zu nehmen.

VIII. Bei Aufzügen, welche für Bauten und andere nur vorüber
gehend benutzte Anlagen in Betrieb gesetzt werden, ist die 
Polizeibehörde beiugt, von der Erfüllung der Bestimmungen, 
außer den im § 6 angegebenen, ganz oder teilweise ab- 
zufehen.
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Titel VIII.
Strafen.

5 Übertretungen dieser Verordnung werden, wenn nicht nach 
den allgemeinen Strafgesetzen eine härtere Strafe verwirkt 
wird, mit einer Geldstrafe bis zum Betrage von 60 Mark 
bestraft.

Pofen, den 23. Dezember 1899.
Der Oberpräsident der Provinz Posen.

1,5- Maik Stempel 
aufzukleben und zu 

kassieren.

Bescheinigung
über

die technische Untersuchung der maschinellen Anlage eines Auszuges (Fahrstuhles). 

Abnahme-Prüfung.
Der für eine Tragfähigkeit von bestimmte--- ---------- Auf

zug des zu __ , welcher im Jahre — .......
von der Firma ................. zu  erbaut wurde, und mit
der lausenden Fabriknummer  versehen ist, wurde heute gemäß 
§  der Polizeiverordnung vom  über die Einrichtung 
und den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen) einer technischen Unter
suchung (Abnahmeprüfung) hinsichtlich seiner maschinellen Anlage 
unterzogen.

Diese Prüfung wurde ausgeführt auf Grund der von dem unter
zeichneten Sachverständigen  geprüften und bescheinigten 
Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen. t

Hierbei wurde festgestellt, daß die Ausführung mit diesen Unter
lagen in allen Punkten übereinstimmt und der Aufzug hinsichtlich der 
maschinellen Einrichtung der Polizeiverordnung vom-------------------
entspricht. . , , „ r

Der Inbetriebnahme stehen, sofern auch die bautechnische Abnahme 
stattgefunden hat, Bedenken nicht entgegen.

den  1 —

Der Sachverständige.

Befähigungsnachweis.
Am heutigen Tage ist der , geboren am-------------- .... l..._

zu  gemäß §  der Polizeiverordnung über die 
Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen) vom--------------
von dem unterzeichneten Sachverständigen einer Prüfung unterzogen 
worden, durch welche der Nachweis geliefert wurde, daß der----- ------------------
befähigt ist, den Aufzug (Fahrstuhl) des ---------- ---- — zu 
mit der Fabriknummer zu führen.
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. dem .........demgemäß hierdurch die Erlaubnis
erreur, dresen Fahrstuhl zu führen, sobald er die im § der an
gegebenen Verordnung vorgeschriebene schriftliche Erklärung ab-

Der Sachverständige.

Bescheinigung
über regelmäßige (ordentliche) — außerordentliche — 

Untersuchung.

Der vorhandene Aufzug wurde mit den Zeichnungen, Beschreibungen 
und Berechnungen, welche durch einen polizeilich bestellten Sach
verständigen geprüft und diesem Revisionsbuch beigefügt waren, ver
glichen, wobei sich nichts — folgendes zu erinnern fand _ ___

Die noch besonders vorgenommene Prüfung der zur Sicherheit 
des Betriebes dienenden Vorkehrungen, wie Fangvorrichtung, Ge
schwindigkeitsregulator, Türsicherungen  

haben zu . ...... Ausstellungen Veranlassung gegeben.

Die Unterhaltung der Anlage war  
Der Führer des Auszugs  war im Besitz des vorgeschrie
benen Befähigungsnachweises und zeigte sich mit der Wartung der 
Anlage, insbesondere mit der Handhabung und Einrichtung der Sicher
heitsvorrichtungen ___________ vertraut.

....... , den   1

Der Sachverständige.

Die Beseitigung der vorstehend angegebenen Mängel konnte heute 
sestgesteüt werden.

 den 1

Der Sachverständige.

Vorbemerkung: In dem folgenden Vordruck ist Nichtzutreffendes zu durch« 
streichen.



1. Der Fahrschacht.
Der Aufzug ist - im Freien - an der Außenfront - in einem 

von massiven Wänden umgebenen Treppenhause - Lichthofe - tnt 
innern eines Gebäudes zur Verbindung, getrennter Geschoße, zweier 
Geschosse, übereinander liegender Galerien, mehrerer Kellergeschoße 

Ünöe£te‘ Nabrbabn ist - in ihrer ganzen Ausdehnung durch massive 
Wâà (durch dichte Wände auS unverbrennlichem Material, durch 
Drahtaewebe von cm Maschenweite) — rn ----------.
 durch eine Umwehrung aus uicht brennbarem Material 

(Drahtgeflecht von  cm Maschenweite, Wellblech ------ öiö
aus  m Höhe vom Fußboden, im übrigen durch — Türen 
feuersichere Türen —........................................- -..................................
(sonstige Abschlußvorrichtungcn) ................................................................ -
von der Umgebung abgeschlossen.

2. Fangvorrichtung (Senkbremse).

Der Aufzug ist mit einer zuverlässigen Fangvorrichtung versehen, 
welche — beim Bruch — bei der Verlängerung — des — emes her 

' Tragorgan ________ in Tätigkeit tritt.
’ Der Auszug ist — außerdem - nut eurer zuverlässigen Senk- 
bremse versehen, welche unmittelbar am Fahrkorb angebracht ist. ,

Eine Fangvorrichtung oder Senkbremse ist an dem Auszuge Nicht 
angebracht, da derselbe — unmittelbar durch------------------ unterstützt
wird — nicht betreten werden tonn.

Beschreibung einer Auszuganlage.
Der mitunterzeichnete Unternehmer (Name, Wohnort)... 

beabsichtigt die Inbetriebsetzung eines Aufzuges aus dem Grundstuck 

(Lage, Straße) -------------------------------------
Der Auszug soll zur Beförderung von

Personen,
Lasten mit Personenbegleitung,

Lasten
r»,nen und besitzt eine Tragfähigkeit von

kg oder Personen (einschl. des Führers).
----------& kleiner
Der Schachtquerschnitt des Aufzugs ist gleich 0,7 qm.

Der Betrieb des Aufzugs erfolgt 
durch Hand,

unmittelbar — mittelbar hydraulisch,
durch eine Windevorrichtung, welche unmittelbar — mittelbar von 

eilte  angetrieben wird, (oder in welch  
anderer Weise)-------------------------------------------------------------

Hinsichtlich der Bestimmungen der Polizeiverordnung über die 
Einrichtung und den Betrieb von Auszügen werden nachstehende An
gaben gemacht:
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3. Seile, Ketten und dergleichen.
Der Fahrkorb wird unmittelbar durch unterstützt. 

2)te Verbindung zwischen dem Stempel und der Plattform erfolgt der
artig, daß letztere durch Gegengewicht nicht abge
hoben werden kann.

Der Fahrkorb hängt an (Zahl) , Seile  Kette _
--------- , welche durch (Art der Verbindung) .... ..... mit dem 

Fahrkorb verbunden sind.
Der rechnerische Nachweis der erforderten Sicherheit der Trag

organe wird durch nachstehendes erbracht:  

4. Türen und Türverschlüsse.
Die Türen bezw. deren Verschlüsse entsprechen den Bestimmungen

des § 13 UI - § 13 I.III - § 21 II - § 21 III.

5. Steuerung.
Die Steuerung liegt innerhalb — außerhalb — des FahrkorbeS 

und ist so eingerichtet, daß der Fahrkorb in seinen Endstellungen — 
selbsttätig — durch eine Hubbegrenzung — durch eine — durch zwei — 
von einander unabhängige — Vorrichtungen zum Stillstand gebracht 
wird.

6. Der Fahrkorb.
(Für Personenaufzüge.) Der Fahrkorb ist auf Seiten und 

oben von geschlossenen Wänden — durch Drahtgitter von cm 
Maschenweite — umgeben und besitzt (Zahl)  — keine besondere 
— Zugangstür. Die Schachtwände sind aus de  Zugangsseite,, 
glatt und nicht mehr als 5 cm vom Fahrkorb entfernt.

(Für Lastenaufzüge). Das Heraussallen des Ladeguts aus dem 
Fahrkorb wird dadurch verhindert, daß ........................

 

7. Gegengewichte.
Der Fahrkorb besitzt (Zahl)--------- ----- keine — Gegengewichte.
D—selbe, lreg._ — innerhalb — außerhalb — des Fahrschachtes. 

. . D selbe— ------- geführt. Das Verlassen der Führung
wird am oberen Ende dadurch verhindert, daß  ..........

am unteren Ende dadurch verhindert, daß  

Die Einfriedigung de, Gegengewicht, erfolgt durch die Umwehrung des 
Fahrfchachtes (oder in welch' anderer Weise)  

8. Sonstige Sicherungen.
Der Auszug ist mit einer Signalvorrichtung vom Fahrkorb aus 

außerhalb des Fahrkorbes — mit einer Vorrichtung, welche das 
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Sinken der Fahrbühne nach Ausrückung der Steuerung verhindert — 
mit einer Schutzvorrichtung gegen Hängeseil — mit einer Zeigervor
richtung — versehen.

Andere vorstehend nicht aufgesührte Sicherungen: — 
 

9. Geschwindigkeit des Fahrkorbes.
Der Fahrkorb kann durch die Antriebvorrichtungen eine höchste 

Geschwindigkeit von m in der Sekunde erreichen und wird 
dieselbe durch folgende Einrichtung gewährleistet___________________

10. Fahrstuhlschild.
Der Aufzug ist an jeder Ladeöfsung mit einem Schild versehen, 

 das in deutlich lesbarer Schrift folgende Bezeichnung trägt --------------
 

 

11. Bedienung und Aufsicht des Fahrstuhls
(nur für Personen- oder Lastenaufzüge mit Personenbegleitung auszufüllen). 

Die Bedienung des Fahrstuhls wird — einem — (Zahl)
besonderen Führer übertragen — erfolgt von bestimmten nicht 
wechselnden Personen des Betriebes — des Hausstandes — unter ver
antwortlicher Aussicht  

den ...... .............. den.._--------------

Der Besitzer des Aufzugs. Der Verfertiger des Auszugs.
(Unterschriften)  ...........................................

3. Bergpolizeiverordnung, betr. die Einrichtung und den Betrieb der 
Brannkohlenbrikettfabriken im Bezirk des Königlichen Oberbergamts 
zu Breslau. Bom 15. Juli 1891. (Amtsblatt Posen S. 339, 

Bromberg S. 369.)

Auf Grund der §§ 196 und 197 des Allgemeinen Berggesetzes vom 
24. Juni 1865 verordnet das unterzeichnete Oberbcrgamt für die 
Braunkohlenbrikettfabriken, welche als Zubehör von Bergwerken unter 
der polizeilichen Aussicht der Bergbehörde stehen, was folgt:

I. Anlage der Fabrik.
§ 1. Die Anzeige von der beabsichtigten Anlage einer Brikett

fabrik ist mindestens vier Wochen vor Beginn der Ausführung der
selben unter Vorlage der Bauzeichnung nebst Beschreibung und einem 
Lageplan, aus dem die Lage der Fabrik zu den in der Nähe befind- 
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uchen Schacht- und sonstigen Gebäuden zu ersehen sein muß, in zwei 
Exemplaren bei dem zuständigen Königlichen Revierbeamten einzu
reichen (§§ 67 und 68 d. A. B.-G. vom 24. Juni 1865).

Die Eröffnung des Betriebes darf erst nach stattgehabter technisch
polizeilicher Abnahme der Anlage seitens des Bergrevierbeamten 
erfolgen.

§ 2. Für die Anlage einer Brikettsabrik gelten folgende Be
stimmungen:

1. Die Entfernung der Fabrik von fremden Wohn- und Wirt
schaftsgebäuden muß mindestens 60 Meter betragen.

2. Die Fabrikräume sind feuersicher aus Stein und Eisen her
zustellen; die Bedachung muß aus feuersicherem Material 
bestehen, möglichst leicht konstruiert und mit Abzugsschloten 
sowie sich nach außen öffnenden Sicherheitsklappen versehen sein.

3. Das Kesselhaus ist bei unmittelbarem Anschluß an die übrigen 
Fabrikräume von diesen durch eine Brandmauer zu trennen. 
Wenn der Darraum sich an das Naßdiensthaus anschließt, 
ist zwischen beiden eine Brandmauer bis zur Höhe des Auf
gabebodens aufzuführen.

4. Im Innern der Fabrikräume sind Vorsprünge und Flächen 
(Mauervorsprünge, freiliegende Träger und dergl.), welche die 
Ansammlung von Staub begünstigen können, zu vermeiden, 
auch die Wände glatt zu verputzen.

5. Ausgänge sind in allen Räumen in solcher Zahl und Art 
anzubringen, daß die Arbeiter leicht ins Freie gelangen 
können, und zwar muß mindestens je ein Ausgang aus den 
Darr- und Preßräumen unmittelbar ins Freie führen. Ferner 
ist zu dentselben Zwecke den Fenstern in den Fabrikräumen 
je ein sich nach außen öffnender Flügel zu geben, welcher das 
Hindurchsteigen ermöglicht.

Alle ins Freie führenden Türen müssen sich nach außen 
öffnen lassen.

6. Die Durchgänge zwischen den Darr-, Sammel- und Preß
räumen sowie die Zugänge zu diesen Räumen aus anderen 
Fabrikrüumen sind mit doppelten Türen zu versehen, welche 
sich in entgegengesetzter Richtung öffnen, aus Eisen und so 
hergestellt sind, daß sie sich von selbst schließen.

7. Alle Räume, in denen sich Kohlenstaub entwickelt, sind durch 
sorgfältigen Verschluß von den übrigen Räumen zu trennen; 
der Raum, in dem sich die Winderhitzungsvorrichtung und 
der Ventilator befinden, darf nicht unmittelbar mit dem 
Darraum durch eine Tür oder eine andere Öffnung in Ver
bindung stehen.

8. Die Sammelräume für die gedarrte Kohle dürfen nicht unter 
den Darrvorrichtungen angebracht werden.

9. Die in den Darr- und Preßrüumen befindlichen, sowie die zu 
diesen Räumen führenden Treppen müssen aus Stein oder 
Eisen hergestellt und mit eisernem Geländer versehen fein.

Der Zugang zu den oberen Stockwerken ist außerdem 
durch eiserne Außentreppen zu vermitteln.
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10. Schwungradgruben und andere Vertiefungen müssen eine 
Reinigung von dem sich in denselben niederschlagenden Kohlen» 
staub bequem ermöglichen.

11. ^ur Entfernung des Staubes bei seinem Entstehen — namentlich 
bei dem Betriebe der Preßmaschine — sind geeignete Ventilations
einrichtungen anzubringen; ebenso sind alle Räume, in denen 
sich Gase ansammeln können, besonders auch die verdeckten 
Schneckenkanäle für die gedarrte Kohle mit Abzügen zu versehen.

Die bei dem Verpressen abfallenden Kohlen dürfen dem 
Trockenelevator nicht unmittelbar wieder zugeführt werden.

12. An den Darrvorrichtungen sind zur Beobachtung der Temperatur 
in geeigneter Höhe Thermometer anzubringen.

13. Die Darrvorrichtungen, bei denen das Darren der Braunkohle 
durch Feuergase unmittelbar erfolgt, müssen mit Einrichtung 
versehen sein, durch welche die äußere Luft von dem Innern 
der Darrvorrichtungen wirksam abgehalten wird, und die das 
Ersticken von entstehenden Bränden durch Einführung von 
Wasserdamps ermöglichen.

14. Die Elevatoren für die gedarrte Kohle dürfen nur in ge
mauerten oder eisernen, von anderen Räumen vollständig abge
schlossenen Umfassungen gehen, die über das Dach hinausreichen.

15. In den Umfassungen der Elevatoren und verdeckten Schnecken
kanäle für die gedarrte Kohle sind zur Verhütung dauernden Liegen
bleibens von Kohlen tote Winkel durchgehends zu vermeiden.

16. Die Räume für die Kraftmaschinen sind mit den Räumen für 
die Arbeitsmaschine und Transportvorrichtungen durch Signal-

s Vorrichtungen zu verbinden.
An jeder Signalstelle ist die Bedeutung der Signale durch 

eine Tafel ersichtlich zu machen.
17. Sämtliche Arbeitsmaschinen sowie die Transportvorrichtungen 

müssen jede für sich in und außer Betrieb gesetzt werden können»
18. Elektrische Maschinen jeder Art und elektrische Leitungen sind 

derartig anzubringen und zu verwahren, daß durch sie eine 
Verunglückung ohne Verschulden des betroffenen nicht herbei
geführt werden kann.

19. Zeder Betrieb muß mit ausreichenden und sicher wirkenden 
Löschvorrichtungen derart versehen sein, daß etwa ausbrechen
dem Feuer sofort Einhalt getan werden kann.

20. Lausbrücken zur Förderung sind in ihrer ganzen Breite mit 
einem festen Bodenbelag und bei einer Höhe von mehr als 
1,5 Meter über dem Boden an beiden Seiten mit einem festen, 
zuverlässigen Geländer zu versehen.

§ 3. Auszüge und Bremswerke find so einzurichten, daß das 
Abziehen und Einhängen der Fördergefäße ohne Gefahr für die Ar
beiter erfolgen kann. Die Öffnungen derselben sind mit einer eisernen 
Querstange zu versehen, welche den Anschlägern und Abziehern als 
Stütze dient, ohne das Durchschieben der Fördergefäße zu hindern.

§ 4. Die Haspel sind mit Vorstecknägeln oder einer anderen 
Vorrichtung, sowie bei Auszügen von mehr als 20 Meter Höhe mit 
einer kräftigen Bremse zu versehen.
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, §5- Die Verbindung zwischen Förderseil und Fördergefäß ist
yerzustellen, daß eine zufällige Lösung derselben nicht eintreten kann.

§ 6. Alle sich bewegenden Teile einer jeden Maschine sind, soweit 
sich m lhrer Nähe Menschen bewegen müssen, mit einer Schutzvor-- 
rrchtung derartig zu umgeben, daß durch dieselben eine Verunglückung 
ohne Verschulden des Betroffenen nicht herbeigeführt werden kann.

§ 7. Alle Abstürzvorrrchtungen, Quetsch-, Malz-, Mahl- und 
Bremswerke sind durch geeignete Schutzvorrichtungen für die An
näherung ungefährlich zu machen.

§ 8. Alle Arbeitspunkte außerhalb und im Innern der Fabrik, 
msbesondere alle Räume, in welchen sich Maschinen, Auszüge, Abstürz- 
vorrichtungen, Quetsch-, Walz-, Mahl- und Bremswerke oder Trans
missionen befinden, müssen während der Arbeitszeit durch Tageslicht 
oder künstliche Beleuchtung so erhellt fein, daß die vorbezeichneten An
lagen, besonders aber die bewegten Teile, gut erkennbar sind.

§ 9. Das Putzen und Schmieren der während des Betriebes nur 
mit Gefahr zugänglichen Teile der Maschinen, sowie die Vornahme 
von Ausbesserungen an Maschinen und den von ihnen betriebenen 
maschinellen Vorrichtungen während des Ganges derselben ist verboten.

§ 10. Das Auslegen der Riemen auf die Riemenscheiben während 
des Ganges derselben ist verboten, soweit dabei nicht Vorrichtungen 
benutzt werden, welche eine Gefahr für die Arbeiter ausschließen.

8 11. Die Schwungräder der Maschinen sind so einzurichten, daß 
das Andrehen derselben gefahrlos bewirkt werden kann.

8 12. Das Berühren der elektrischen Leitungen, der elektrischen 
Maschinen und Apparate jeder Art ist verboten und nur dem Dienst- 
und Aufsichtspersonale unter Anwendung der geeigneten Sicherheits
maßregeln gestattet.

II. Betrieb der Fabrik.
§ 13. Der Betrieb der Darrvorrichtungen, in denen das Darren 

der Braunkohlen durch Feuergase unmittelbar erfolgt, ist möglichst 
ununterbrochen zu führen.

§ 14. Für die Beleuchtung der Fabrik während der Dunkelheit 
gelten folgende Vorschriften:

1. Als elektrisches Licht ist nur das Glühlicht anzuwenden.
2. Die Beleuchtung mit Gas und vegetabilischem Öl darf nur durch 

Laternen, deren Glas durch ein starkes Drahtgitter oder durch 
starke Drahtbügel gegen das Zerschlagen gesichert ist, erfolgen.

Petroleum darf nur in verschlossenen Sicherheitslampen 
gebrannt werden.

3. Das Anzünden der Gaslaternen ist durch Anzündelampen zu 
bewirken. Die Laternen selbst sind unter festem Verschluß zu 
halten.

4. In den Darr- und Preßräumen „sowie in den Vorratskammern 
für die gedarrte Kohle dürfen Öllaternen weder angezünde^, 
noch geputzt oder gefüllt werden. Sie sind nur in ver
schlossenem Zustande in Benutzung zu geben. Der Schlüssel 
zum Offnen derselben ist an einer den Arbeitern zugänglichen 
Stelle außerhalb der Fabrik an einer Kette zu befestigen.
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§ 15. Die Erleuchtung von Darräumen, welche der Wirkung von 
Ventilatoren re. ausgesetzt sind, sowie der Vorratskammern sür die ge
darrte Koble darf nur von außen und in der Weise erfolgen, daß die 
Lichtslam me gegen die in diesen Räumen befindliche Luft vollständig 
abgeschlossen ist. , .,o.

Das Betreten dieser Räume mit Laternen oder Sicherheitslampen 
während des Betriebes derselben ist verboten, dagegen die Verwendung 
feststehender sowie tragbarer elektrischer Glühlampen auch im Innern 
solcher Räume gestattet, wenn die Lampen mit zuverlässigen Verschlüssen 
(Doppelglockens versehen sino.

$ 16. sobald sich Anzeichen eines entstehenden Feuers bemerkbar 
machen, ist dies durch ein bestimmtes Signal bekannt zu geben und 
alles gangbare Zeug, mit Ausnahme desjenigen der Darrvorrichtungen, 
in denen das Darren durch Feuergase unmittelbar erfolgt, sofort bis 
zur Beseitigung des Feuers außer Betrieb zu setzen.

Bei den Darrvorrichtungen dec letztgedachten Art ist dafür Sorge 
zu tragen, daß die gedarrte Kohle gefahrlos entfernt werden kann.

§ 17. Der Fußboden des Preß-, Darr- und Maschinenraumes 
sowie die Fußböden dec einzelnen Etagen des Naßdiensthauses und 
sämtliche in diesen Räumen befindlichen Treppen und Fensterbänke 
find täglich mit Wasser zu besprengen und sorgfältig zu fegen.

Darr- und Preßrüunie sind mindestens einmal wöchentlich gründlich 
vom Staube zu reinigen, und ist dieser namentlich auch aus den Ver
tiefungen sowie von den Riemen zu entfernen.

Ter Staub ist behufs möglichsten Verhütens eines Aufwirbelns 
desselben vor der Entfernung anzuseuchten.

In der Nähe des gehenden Zeuges dürfen Reinigungsarbeiten 
während des Ganges nicht vorgenommen werden.

8 18. Lager, Wellen und Gleitstücke müssen, wenn sie warm 
laufen, abgekühlt und in Ordnung gebracht werden. Für die Dauer 
dieser Verrichtungen ist die Maschine außer Betrieb zu setzen.

§ 19. Glühende Asche darf in unmittelbarer Nähe der Fabrik 
nicht abgelagert werden.

§ 20. Von den zum Putzen und Schmieren der Maschinen 
dienenden Materialien darf nur der Tagesbedarf in kleinen eisernen 
Blechkästen mit Blechdeckeln, die sich von selbst schließen, in den Fabrik- 
räumen aus bewahrt werden; die Schmierreste sind täglich zu entfernen.

§ 21. Das Tabakrauchen in den Fabrikräumen ist untersagt und 
dieses Verbot an geeigneten Stellen durch Tafeln ersichtlich zu machen.

8 22. Das Betreten der Aufzüge ist verboten.
§ 23. Stillstehende Eisenbahnwagen müssen stets so festgelegt 

werden, daß sie durch Unbefugte oder durch bewegte Lust nicht ohne 
weiteres in Bewegung gefetzt werden können.

8 24. Niemand darf die zur Sicherung des Betriebes und der 
Arbeiter getroffenen Einrichtungen beschädigen oder solche ohne aus
drückliche Anweisung oder Erlaubnis des Fabrikaussehers oder seines 
Stellvertreters abändern, versetzen oder unbrauchbar machen.

8 25. Bei den Arbeiten in den Fabrikräumen, mit Ausnahme 
deS Abnehmens, des Verpackens und des Verladens der fertigen Darr
steine, dürfe? nur zuverlässige Männer, die das 21. Lebensjahr über*  
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stritten haben und mit körperlichen Gebrechen nicht behaftet sind, 
Verwendung finden.

8 26. Die Arbeiter in den Brikettfabriken — mit Ausnahme der 
^brm Abnehmen, beim Verpacken und Verladen der fertigen Darrsteine 
beschäftigten — dürfen während der Arbeit nur enganschließende 
Kleider tragen.

8 27. Bei der Wartung der Maschinen und Kessel, sowie der 
Darrvorrichtungen dürfen Arbeiter regelmäßig nicht länger als zwölf 
Stunden beschäftigt werden.

§ 28. Aus jeder Fabrik muß eine heizbare, der Zahl der beschäf
tigten Arbeiter entsprechend große Stube vorhanden sein, in der die 
Arbeiter ausruhen und sich umkleiden können.

Auch muß für eine ausreichende Badeeinrichtung mit Brausen oder 
Douchen für die in der Fabrik beschäftigten Arbeiter gesorgt werden.

8 29. Der Betrieb darf sowohl bei Tag als bei der Nachtzeit nur 
unter fortwährender Aufsicht einer mit den Einrichtungen der Fabrik, 
insbesondere mit dem Betriebe der Darrvorrichtunaen aenüaend ver
trauten Person stattfinden.

Die mit der Aussicht betrauten Personen, sowie deren Stellvertreter 
sind dem Bergrevierbeamten namhaft zu machen.

Schlutzbeftirnirrirngerr.
8 30., Unbefugten ist der Zutritt zu der Fabrik nicht gestattet. 

Tafeln, die dieses Verbot enthalten, sind an geeigneten Stellen 
anzubringen.

§ 31. Allen in der Fabrik beschäftigten Arbeitern, sowie den 
Aussehern ist ein Exemplar dieser Polizeiverordnung in Buchform gegen 
Empfangsbescheinigung auszuhändigen. Ein gleichlautendes Exemplar 
ist in Plakatform in der Arbeitsstube (§ 28) auszuhängen.

8 32. Die gegenwärtige Verordnung tritt am 1. Oktober 1891 
in Kraft.

§ 33. Die in § 2 unter Ziffer 5, letzter Absatz, Ziffer 6, 7, 9 bis 20 
und in § 28 vorgeschriebenen Einrichtungen sind bei den bereits in Betrieb 
befindlichen Fabriken innerhalb eines Jahres, vom Tage des Inkraft
tretens dieser Verordnung ab gerechnet, zur Ausführung zu bringen.

Eine Verlängerung dieser Frist kann nur in den dringendsten 
Fällen erfolgen und unterliegt der Genehmigung des Oberbergamts.

8 34. Übertretungen der gegenwärtigen Verordnung werden nach 
Maßgabe der §§ 208 und 209 des allgemeinen Berggesetzes vom 
24. Juni 1865, insofern nicht nach anderen strasgesetzlichen Vorschriften 
eine höhere Strafe eintritt, mit Geldbuße bis zu 150 Mark bestraft.

8, 35. Für die Ausführung der in § 2 unter Ziffer 1 bis 20 vor
geschriebenen Einrichtungen sind der Eigentümer des Bergwerks 
beziehungsweise dessen gesetzlicher Vertreter, für die Ausübung der 
übrigen sicherheitspolizeilichen Vorschriften nach 8 76 des allgemeinen 
Berggesetzes vom 24. Juni 1865 die Fabrikaufseher beziehungsweise 
deren Stellvertreter verantwortlich.

Breslau, den 15. Juli 1891.

Königliches Oberbergamt.
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4. Allgemeine Bergpolizeiverordnung sur den Bezirk des Königlichen 
Oberbergamts zu Breslau, vom 18. Januar 1900.

(Auszug.)
(Amtsblatt Posen, Sonderbeilage zu Nr. 13, Amtsblatt Bromberg, 

Sonderbeilage zu Nr. 10.)

2.

stosse in Aufbewahrungsräumen, welche zu einem der Jær
Bergbehörde unterstehenden Werke gehören, kann an der Berbrauchs- 
stätte oder außerhalb derselben unter Beachtung der nachstehenden

An der Verbrauchsstätte dürfen sämtliche Sprengstoffe nur rn 
Sprengstoffkammern über oder unter Tage nach Maßgabe der in 
den §§ 138 bis 153 erteilten Vorschriften oder in Zwischen
magazinen gemäß § 154 mit Genehmigung des Revierbeamten 
verwahrt werden. „  „ „ . „
Außerhalb der Verbrauchsstätte dürfen Sprengstoffe nur in Vor
ratshäusern, welche außerhalb der Ortschaft gelegen sind. Mit 
folgender Maßgabe verwahrt werden:

a) Pulver,
Sprengsalpeter, 
brennbarer Salpeter, 
Feuerwerkskörper und 
Zündplättchen (amorces) 

dürfen in diesen Vorratshäusern nur gelagert werden, 
wenn die Polizeibehörde in Gemeinschaft mit der Berg
behörde sich von der Sicherheit der Vorratshäuser über
zeugt hat; .

d) die Lagerung aller übrigen Sprengstoffe darf ut Vorrats
häusern dieser Art nur mit Genehmigung des Revier
beamten unter Beachtung der in dem § 155 erteilten 
Vorschriften erfolgen.

Zweiter Titel.
Aufbewahrung der Sprengstoffe.

Sprengstosskammern, Vorratshäuser. Die zuständigen 

Behörden.
s 137. Die Lagerung der beim Bergbau zu verwendenden Spreng-

Bergbehörde unterstehenden Werke gehören, kann an der Verbrauchs-

Vorschriften erfolgen: 
1. ~ ‘ ~ '

I. Aufbewahrungsräume an der Verbrauchsstätte unter und 
über Tage.

a) Allgemeine Vorschriften.
Zulässige Menge.

§ 138. Abs. 1. Die Anlage von Sprengstoffkammern innerhalb 
der unter der Aufsicht der Bergbehörde stehenden Betriebsanlagen unter 
und über Tage (an der Verbrauchsstätte), in welchen Sprengstoffe in 
nicht größerer Menge als 50 kg gelagert werden sollen, ist unter den 
von dem Revierbeamten im Einzelfalle festgesetzten Bedingungen ge
stattet.
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Form und Inhalt der Genehmigungsanträge.

... st/ i ' à" , ® vit V*  Ł V I LŁ-J Lite
i Anträge sind in zwei Exemplaren beizufügen:
1. sur Anlagen von Sprengstoffkammern unter Tage ein durch einen

konzessionierten Markscheider gefertigter und unterzeichneter Lage- 
P an im Maßstabe 1 : 2000 nebst Beschreibung. Durch den Lage. 
Plan in Verbindung mit der Beschreibung muß die Lage der 
Sprengstoffkammern und deren nähere Umgebung vollständig und 
deutlich erkennbar sein; u 1 a

2. für Anlagen von Sprengstoffkammern über Tage eine von einem
konzessionierten Markscheider im Maßstabe 1 ; 1000 gefertigte 
linb unterzeichnete Zeichnung unb eine SßeirhrpifmrtA xt«?*

Genehmignngsbedingungen.

Vorschriften nicht entsprechen. 8 cuujuucneit
. v^vigen bestimmt der Revierbeamte, ob und unter
welchen besonderen Bedingungen d.e Einrichtung der Sprengstoffkammer

Lagerung von mehr als 500 kg Sprengstoffe.

Abnahme der Sprengstoffkammern.
» . t 142- Abs. 1. Sprengstoffkammern dürfen erst dann zur Auf- 
vewahrung von Sprengstoffen benutzt werden, wenn der Revierbeamte 
oie Ausführung und Einrichtung derselben an Ort und Stelle geprüft 
unî> £l® schriftliche Genehmigunb zur Benutzung erteilt hat.

** bfe 2. ßrtpi i lîtîrt hlC^fpT fôoîîDAnttATtrtA łsł QImYaaa ♦tttł
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' Bestandsverzeichnis.
î ’■ è 143 - Ms. 1. In jeder Sprengstoffkammer, in welcher brisante 

Sprenastoffe (§ 131 Abf. 2) verwahrt werden, muß ein Verzeichnis 
vorhanden fein, aus welchem der jeweilige Bestand der Kammer an 
diesen Sprengstoffen festgestellt werden kann.

Abf. 2. Das Verzeichnis ist dem Revrerbeamten aus Erfordern 
zur Einsicht und Prüfung vorzulegen.

b) Sprengstofskammern unter Tage.
Lage der Kammer, Zugangsstrecken.

§ 144. Abf. 1. Sprengstoffkammern unter Tage müssen gegen 
Zubruchegehen und Ersaufen' gesichert fein und von den im Betriebe 
stehenden nächsten Schächten mindestens 100 m, von den nächsten 
Bremsbergen, Fahr- und Förderstrecken mindestens 10 m entfernt an
gelegt werden. .

Abs. 2. Auf Antrag des Bergwerkbesitzers (§ 256) kann die An
lage ausnahmsweise auch in geringerer Entfernung als 100 m bon 
den nächsten Schächten durch das Oberbergamt unter den von dem
selben festzusetzenden Bedingungen gestattet werden.

Abs. 3. Die zu den Sprengstoffkammern führenden Strecken 
müssen, falls nicht besondere Zu- und Abgangsstrecken vorhanden sind, 
von der nächsten Fürder- oder Fahrstrecke aus derart durch Verschlüge 
geteilt werden, daß die zu- und abgehenden Arbeiter einander nicht 
begegnen können.

Vorraum, Lagerraum der Kammer.
§ 145. Abs. 1. Die Sprengstoffkammern müssen aus zwei, durch 

eine verschließbare Tür gesonderten Abteilungen bestehen, von denen 
der dem Eingang der Kammer nächstgelegene Raum (Vorraum) zur 
Verausgabung der Sprengstoffe, der Hintere Raum (Lagerraum) zur 
Lagerung derselben dient.

Abf. 2. Jede dieser Abteilungen ist derart unter stetem Verschluß 
zu halten, daß sie von Unbefugten nur unter Anwendung von Gewalt 
geöffnet werden kann.

Abs. 3. An der Außenseite der Eingangstür zum Vorraum sind 
in leicht erkennbarer Weife die Worte „Warnung! Sprengstoffe!" an
zubringen.

Beleuchtung des Borraums.
8 146. Als ständige Beleuchtungsvorrichtung für den Vorraum 

dürfen nur außerhalb desselben Laternen oder elektrische Glühlampen 
angebracht werden. Diese sind gegen Beschädigung ausreichend zu 
sichern.

Beschaffenheit der Kammer.
8 147. Die Sprengstoffkammern müssen trocken und so geräumig 

fein, daß ihr Füllen und Entleeren bequem und ohne Erschütterung 
oder Verletzung der Sprengstoffverpackung erfolgen kann, auch eine 
Besichtigung der Vorräte jederzeit möglich ist.

9
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L*-er«tr»z  der Tprex-ftsffdehilter.
§ 148. Die Sprengstoffbehälter müssen in dem Lagerraum (§ 145) 

stuf Holzunterlagen ruhen. Es dürfen höchstens 6 Kistenreihen über
einander gelagert werden. Zwischen den einzelnen Kistenreihen sind 
glatte hölzerne Zwischenlager anzubringen.

Lagerung von Zündhütchen «nd Sprengkapsel».
§ 149. Zusammen mit anderen Sprengstoffen dürfen in demselben 

Raume Zündhütchen und Sprengkapseln nur in der Menge eines 
Wochenbedarss und nur dann gelagert werden, wenn sie sich in einem 
besonderen verschlossenen Behälter befinden.

Betrete« der Sprengstosfkammern.
§ 150. Abs. 1. Das Betreten der Sprengstoffkammern mit offenem 

Licht oder brennendem Tabak ist verboten.
Abs. 2. Der (innere) Lagerraum darf nur von den zur Anschaffung 

und Verausgabung der Sprengstoffe sowie den zur Empfangnahme der 
angelieserten Sprengstoffe befugten Personen und den mit dem Transport 
dieser Stoffe beauftragten Arbeitern betreten werden.

Lager««- nitroglhcerinhaltiger Sprengstoffe.
§151. Für Sprengstoffkammern, in welchen brisante nitro- 

glycerinhaltige Sprengstoffe (§ 131 Abs. 2) gelagert werden, sind außer 
den §§ 144 bis 150 folgende Vorschriften zu beachten:

1. Die Temperatur in den Sprengstoffkammern darf nicht 
über 30 Grad Celsius und nicht unter 8 Grad Celsius 
betragen.

2. In der Sprengstoffkammer muß ein nach Graden Celsius ein
gekeiltes, in brauchbarem Zustande befindliches Thermometer 
vorhanden sein.

Lager««g von Sprengpulver.
§ 152. Für Sprengstoffkammern, in welchen Sprengpulver ver

wahrt wird, gelten neben den §§ 144—150 folgende Bestimmungen:
1. Alles Nagelwerk, welches ganz oder teilweise an den inneren 

Wänden der Sprengstoffkammer liegt, muß von Kupfer, Zink 
oder Holz, Schlüssel und Riegel der Türschlösser müssen von 
Bronze oder Messing sein; die Türangeln müssen mit Scheiben 
von Messing oder Kupfer überdeckt, überhaupt muß alles 
Eisenwerk an Stellen, an welchen es mit Eisen in Berührung 
kommen kann, oder dem Betreten ausgesetzt ist, mit Kupser- 
oder Zinkblech überzogen sein. Die Türschwellen sind von 
Holz herzustellen und die Fußböden beider Abteilungen (§ 145) 
mit Decken aus weichen Stoffen (Haar- und Filzdecken und 
dergleichen) zu belegen.

2. Der Vorraum darf nur mit Sicherheitslanipen aus Messing 
oder mit Laternen betreten werden, welche durch ein starkes 
Messingdrahtgitter gegen Beschädigung gesichert sind.

Das Betreten des (inneren) Lagerraulnes ist nur barfuß 
oder in Filzschuhen und ohne Beleuchtungsmittel gestattet.
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c) Sprengstoffkammern über.Tage,
§ 158. Abs. 1. Die Anlage der Sprengstoffkammern über Tage 

Muß unter Erfüllung der folgenden besonderen Bedingungen erfolgen:
1. Die Sprengstoffkammer muß mindestens 50 m von allen mit 

Feuerungen versehenen oder zum Aufenthalte von Menschen 
dienenden Gebäuden sowie von öffentlichen Wegen und Eisen
bahnen entfernt sein.

2. Die Umfassungswände müssen massiv, das Dach möglichst 
leicht, aber feuersicher aufgeführt, unter demselben darf keine 
gewölbte Decke sein.

L. Fenster dürfen nur seitwärts vom Eingänge angebracht 
werden. Sie sind nach außen stark zu vergittern, nach innen 
mit Läden zu versehen, welche mit Zinkblech beschlagen sind.

4. Die Sprengstoffkammer ist mit einer allseitig schützenden 
Erdumwallung zu umgeben und mit einem freistehenden Blitz
ableiter zu verseheir.

5. Der Zugang zur Sprengftoffkamnrer durch die Erdumwallung 
muß entweder eine gebrochene Linie bilden oder durch einen 
die Öffnung völlig verdeckenden Schutzwall gesichert werden.

Abs. 2. Im übrigen finden auf die Anlage, die Einrichtung und 
das Betreten der Sprengstoffkammern über Tage § 140 Abs. 1 Ziffer 2 
und Abs. 2, §§ 141—143, sowie §§ 145—152 entsprechende Anwendung.

d) Zwischenmagazine.
§ 154. Abs. 1. Unter den von dem Revierbeamten im Einzel

falle festgestellten Bedingungen ist es auf Antrag des Bergwerksbe- 
fitzers (§ 256) gestattet, neben den Sprengstoffkammern unter Tage so
genannte Zwischenmagazine als Aufbewahrungsräume für die in Ge
mäßheit des § 169 in den Behältern zurückzuliesernden, während der 
Arbeitsschicht nicht verwendeten Sprengstoffe anzulegen.

Abs. 2. Die Aufbewahrung dieser Sprengstoffe in den Zwischen
magazinen ist nur unter der Bedingung zulässig, daß die Sprengstoffe 
in den Behältern verbleiben, um demnächst von dem bisherigen Inhaber 
wieder abgeholt zu werden. Geschieht letzteres nicht innerhalb dreier 
Tage von der Ablieferung des Behälters ab, so sind die darin enthaltenen 
Sprengstoffe zur Sprengstoffkammer wieder zu vereinnahmen.

II. Aufbewahrungsräume außerhalb ber Verbrauchsstätte.
§ 155. Für die Anlage von Vorratshäusern zur Aufbewahrung 

der im § 137 Ziffer 2 b bezeichneten Sprengstoffe außerhalb der Ver
brauchsstätte (§ 137 Abs. 1) gelten die folgenden Vorschriften:

1. Der Antrag auf Genehmigung der Anlagen des Vorratshauses 
ist in Gemäßheit der Bestimmung des § 139 Ziffer 2 zu stellen.

2. Auf die Anlage, die Einrichtung und das Betreten der Vorrats
häuser finden § 140 Abs. 1 Ziffer 2 und Abs. 2, §§ 142 und 
143, sowie die §§ 145—151 und 153 Abs. 1 Ziffer 2—5 mit 
folgender Maßgabe Anwendung:

8) das Vorratshaus muß mindestens 100 m von allen mit 
Feuerung versehenen oder zum Aufenthalt von Menschen 
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t dienenden Gebäuden, sowie von öffentlichen Wegen und 
< Eisenbahnen entfernt sein;

d) die Erdumwallung muß mit mindestens 2 m àonenbreite 
und einer mindestens 1,0sachen Böschung hergestellt und 
die innere Böschung, nötigenfalls unter Zuhilfenahme 
einer Stützwand, so steil gemacht werden, daß sie mindestens 
einer 0,5fachen Böschung entspricht, wobei die Stützwand 
höchstens bis aus 1 m unter die Krone der Erdumwallung 
ausgeführt werden darf.

3. Die Genehmigung zur Anlage ist regelmäßig an die Bedingung 
geknüpft, daß darin höchstens 1500 kg Sprengstoffe der im 
§ 137 Ziffer 2 b bezeichneten Art verwahrt werden dürfen. Auf 
die Zulassung der Lagerung größerer Mengen findet § 141 Abs. 2 
entsprechende Anwenduna.

«rrasbestimmungen.
8 257. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Ver

ordnung werden, sofern nach den bestehenden Gesetzen nicht eine härtere 
Strafe verwirkt ist, aus Grund des § 208 des Allgemeinen Berggesetzes 
vom 24. Juni 1865 in der Fassung des Gesetzes vom 24. Ium 1892 
mit Geldstrafe bis zu 300 Mark und im Falle des Tatbestandes des 
.§ 367 Nr. 5 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich vom 26..Fe
bruar 1876 mit einer Geldstrafe bis zu 150 Mark und im Unver
mögenssalle mit Hast bestraft.

Form -er Anträge. Wirkung von Genehmigungen.
§ 261. Abs. 1. In allen Fällen, in welchen die Anwendung der 

Vorschriften dieser Bergpolizei-Verordnung von der Genehmigung des 
Oberbergamtes oder des Revierbeamten abhängig gemacht ist, bedarf 
es zur Herbeiführung dieser Genehmigung eines schriftlichen Antrages.

Abs. 2. Der Antrag ist nebst semen Anlagen in zwei Exemplaren 
— auch dann, wenn die Genehmigung des Oberbergamtes nachgefucht 
wird — dem zuständigen Revierbeamten einzureichen.

Abs. 3. Die beantragte Genehmigung ist nur wirksam, wenn sie 
schriftlich erteilt worden ist. Sie gilt in allen Fällen vorbehaltlich 
jederzertigen Widerrufs.

Breslau, den 18. Januar 1900.

Königliches Oberbergamt.
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1. Polizei-Verordnung Wege« Ausführung «euer Bau-Anlagen, Wege« 
Veränderung bisheriger Ortsnamen, und wegen Wiederherstellung 
verfallener Etablissements re., vom 5. Dezember 1817. (Amtsblatt 

pro 1817, Seite 849.)
Es ist bemerkt worden, daß in vielen Gegenden der Provinz neue 

Bau-Anlagen zum Teil sehr unangemessen ausgesührt sind. Wir finden 
uns dadurch veranlaßt, die jetzt Anwendung findende gesetzliche Vorschrift 
deS Allgemeinen Landrechts Teil I, Titel 8, § 69 und 70 in Erinnerung 
zu bringen, wonach bei Strafe nicht ohne besondere obrigkeitliche Er
laubniß, eS sei in Städten oder auf dem Lande, eine neue Feuerstelle 
errichtet oder eine alte an einen andern Ort verlegt werden darf.

Ferner ist in Erfahrung gebracht, daß mehreren längst existirenden 
und benannten Orten von den Besitzern willkürlich ein veränderter Name 
beigelegt, und dieser demzufolge üblich geworden ist, sowie auch neu 
angelegte Ortschaften mit willkürlichen Benennungen ohne Anzeige 
belegt worden, und dagegen andere unbenannt gelaßen sind.

Es ist aber nicht nur in statistischer und graphischer, sondern auch 
in landespolizeicher Rücksicht notwendig:

1. daß die unterzeichnete Regierung von dem, in ihrem Departement 
anzulegenden Etablissement, es mag ein Vorwerk, eine Schäferei, 
eine Ziegelei, oder sonst anderer Art sein, Nachricht erhalte und 
ihre Genehmigung dazu nachgesucht werde. Es versteht sich von 
selbst, daß hierbei nicht beabsichtigt werden kann, den Abbau länd
licher Besitzungen und die Anlage neuer Etablissements zu be
schränken oder zu erschweren;

2. daß nach dem Erachten der Regierung einem jeden neu angelegten 
Etablissement ein eigener, vom Hauptorte unabhängiger Name 
beigelegt und zur Kenntnis des Publikums gebracht werde, wobei 
es von der Beträchtlichkeit eines solchen EtablissemenS, von dessen 
Lage, Entfernung vom Hauptgute und anderen ähnlichen Um
ständen abhängen wird, ob demselben ein eigener Name beizulegen 
ist, oder ob es als ein Teil des Hauptguts von diesem benannt 
werden kann;

3. daß der einem Etablissement einmal beigelegte Name beibehalten
und nicht willkürlich verändert werde. , .

Diesem gemäß muß bei Vermeidung polizeilicher Be- 
ahndung:

a) bei jeder Trennung und Zerstückelung eines Grundstücks, von 
welcher Art solches auch sei, ingleichen von jedem neuen, 
nicht zu einer schon bestehenden Ortschaft gehörenden. 
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sondern abgesonderten Etablissement der Landespolizei-Be- 
horde von dem Veräußerer uno Nenbauenden durch die ihm 
Zunächst vorgesetzte Obrigkeit, dem Landrat, Domainen- 
beamten re. Anzeige gemacht, und

b) ohne deren ausdrückliche Genehmigung weder einem neuen 
Etablissement oder Anbau ein besonderer Name beigelegt, 
noch der alte Name bei irgend einem Grundstück verändert 
werden.
* Eben dieses findet Anwendung, wenn, von Wiederher? 
Stellung verfallener Etablissements, sie mögen ein Voàk, 

. eine Schäferei, eine Ziegelei, oder sonst anderer Art fein, die 
Rede. äst.

_ Da es insbesondere auch daraus ankommt/ bei Entstehung nèuer 
Etablissements 2c. die Landkarten und topographischen Register zu be
richtigen, so werden die Polizeibehörden, rmd namentlich die landrät- 
Uchen Ämter hierdurch ausdrücklich angewiesen, bei der nachzusuchenden 
Genehmigung über die neue Anlage oder Veränderung eines Etablissements 
gemäß der unterm 28. März d. J.an die landrätlichen Ämter er> 
lassènen ausführlichen Zirkularverfügung eine genaue und deutliche 
topographische Nachweisung, nach dem, der oben gedachten Verfüauna 
angeschlossenen Schema, und einen, wenn auch nur mit der Feder mach 
dem Augenmaße skizzierten Situationsplan einzureichen, woraus die 
geographische Lage des neuen Orts mit den, ihn zunächst umgebenden 
Ortschaften zu ersehen ist. : ,

Bromberg, den 5. Dezember 1817. Ż •

- Königliche Preußische Regierung. '-1 
. Erste Abteilung. , -

2. Polizeiverordnung znm Schutze der Deiche, Ufer, Uferbollwsrke m, 
an der Weichsel, vom 6. November 1863. (Amtsblatt S. 269.) 

(Auszug.)
Aus Grund der M 11 und 12 des Gesetzes über die Polizei

verwaltung vom 11 Marz 1850 verordnen wir hiermit unter Aufhebung 
aller früheren in dieser Beziehung erlassenen Vorschriften: ' 
t.-' 4' ...Wer innerhalb fünf Ruten vom innern Deichsuß ein Ge
bäude aussuhrt oder an einem schon bestehenden eine einem Neubau 
gleich zu achtende Hauptreparatur vornimmt, wer Stein-, Sand-, Torf
und Lehmgruben, Teiche, Brunnen, Gräben oder sonstige künstliche Ver
tiefungen des Erdreichs innerhalb zehn Nuten vom inneren Deichfuß 

£ ł 0 t Gbîî^înigung der Deichpolizeibehörde erhalten
zu haben, hat eine Geldstrafe von 5 Talern verwirkt und kann an- 
geyalten werden, die neuen Gebäude wieder abzubrechen und die Ver
tiefungen des Bodens auszugleichen.

Marienwerder, den 6. März 1856.

Königliche Regierung, Abteilung des Innern.
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Vorstehende Verordnung wird hierdurch- nus Grund der' H- 
Und 12 des Gesetzes vom 11, März 1850 ,ü.ber die Polizeiverwaltung 
auch für unsern Bezirk für gültig erklärt.

^Vrornberg, den 6. November 1863. ■ ,

Königliche Regierun g, Abteilung des Innern.

3, Polizeiverordnuttg, betreffend die Beschaffenheit der Schlafstellen, 
vom 15. April 1879. (Amtsöl. S 134.)

Aus Grund des 8 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom
11. März 1850 (Gef.-S. S. 265) verordnen wir für die Städte unseres 
Bezirks folgendes:

§ 1. Jedes Zimmer, in welches Mieter von Schlafstellen aus
genommen werden, mutz eine Höhe von 2,2 m haben und die Fenster 
müssen mit Flügeln versehen sein, welche sich öffnen lassen.

§ 2. Wände, Decken und Fußböden solcher Zimmer müssen trocken 
und gegen das Eindringen von Kälte, Regen und Wind wohl verwahrt 
sein. Auch ist für die gehörige Zuführung frischer Lust zu sorgen, 
wozu genügt, datz das Zimmer, sei es durch einen Ofen, sei es durch 
eine einfache, niöglichst in der Nähe der Decke angebrachte Öffnung 
mit dem nächsten Schornstein in Verbindung gebracht wird.

Im Winter genügt hierzu ein geheizter eiserner Ofen, doch muß 
derselbe von den nächsten Schlasstätten durch einen Schirm getrennt 
werden, damit die Schlafenden nicht aus einer Seite unmittelbar von 
der Hitze berührt werden.

§ 3. In keinem Zimmer, in welchem mehrere Menschen dre Nacht 
hindurch schlafen, darf Nutzvieh (namentlich Schweine, Ziegen, Feder
vieh usw.), Krautfässer und Gegenstände, welche faulige Stoffe ent
halten, geduldet werden. .

§ 4. Für jede Person, welche in einem solchen Zimmer ihre 
nächtliche Lagerstätte hat, ist ein Raum : von mindestens 10 cbm er
forderlich und dürfen nicht mehr Personen daselbst in Schlafstelle 
genommen werden.

Jede Lagerstätte mutz mindestens mit einem Gebunde Stroh, dessen 
Erneuerung wenigstens alle 8 Wochen erfolgen mutz, und einer Decke 
ausgestattet fein.

§ 5. Mieter von Schlafstellen verschiedenen Geschlechts dürfen 
ihre Schlafstellen nur in abgesonderten Räumen erhalten.

§ 6. Zuwiderhandlungerr'gegen die im vorstehenden enthaltenen Vor
schriften werden mit einer Geldstrafe von 3 bis 30 Mark bestraft, 
welcher im Unvermögensfalle eine Gefängnisstrafe von 14 Tagen zu 
substituieren ist. ' ■ ' • t

§ 7. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Mai d. I. 
in Kraft.
\ Bromberg, den 15. April 1879.

. . Königliche Regierung, Abteilung des Innern.
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4« Polizeiregle«e«t, betreffend die Errichtung von ArbeiterhLnser« 
für auswärtige Arbeiter, vom 4. Dezember 1882. (Amtsbl. S. 406.)

Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 
11. März 1850 bestimmen wir für den ganzen Umfang unseres Ver
waltungsbezirks, was folgt:

8 1. Jeder Besitzer einer Fabrikanstalt, bei welcher auswärtige 
Arbeiter zu Zwecken des Fabrikbetriebes oder der Landwirtschaft be
schäftigt werden, muß, sobald dies seitens der Ortspolizeibehörde 
oder des Kreislandrats für notwendig erklärt worden ist, für die 
Unterbringung der Arbeiter in Arbeiterhäusern, welchen die in den 
88 2 bis 6 dieses Reglements vorgeschriebenen Einrichtungen zu geben 
find, sorgen.

8 2. Die Arbeiterhäuser müssen enthalten:
1. Schlaf- und Wohnräume mit strenger Absonderung der Geschlechter ;
2. mindestens je eine Krankenstube für jedes Geschlecht;
3. einen besonderen Raum zum Kochen und Waschen, sowie zum 

feuersicheren Trocknen der Wäsche und Kleidungsstücke;
4. für jugendliche Arbeiter und schulpflichtige Kinder besondere 

Schlaf- und Wohnräume, wenn die Ortspolizeibehörde oder der 
Kreislandrat dies verlangt.

8 3. Die Fußböden der im § 2 unter Nr. 1, 2 und 4 erwähnten 
Räume müssen in einer Höhe von mindestens 0,30 m, bei abschüssigen 
Grundstücken von mindestens 0,20 m an der höchsten Stelle über der 
Grundfläche angelegt werden.

Die Räume selbst müssen bei Neubauten eine lichte Höhe von 
2,50 m haben; bei Um- und Ausbauten aber genügt eine lichte Höhe 
von 2 m, wenn nicht die entsprechenden Räume des alten Gebäudes 
bereits höher waren.

Die Räume müssen mit einem festen und trockenen Fußboden, 
sowie mit gut schließenden, aber zum Öffnen eingerichteten Fenstern 
und Türen versehen, sowie stets sauber geweißt sein.

§ 4. Die Lagerstätten müssen mindestens 0,30 m über dem Fuß
boden erhaben sein und aus dem erforderlichen Stroh oder einem 
Strohsack und einer mindestens einen Meter breiten wollenen Decke 
bestehen.

In den Schlaf- und Wohnräumen sind, sofern dieselben im Spät
herbst oder Winter benutzt werden, geeignete und feuersichere Vor
richtungen zur Heizung und Beleuchtung anzubringen.

§ 5. In angemessener Entfernung von den Arbeiterhäusern sind 
Latrinen in gehöriger Anzahl und für die Geschlechter getrennt an
zubringen.

§ 6. Der Fabrikbesitzer ist verpflichtet, einen besonderen Aufseher 
für jedes Arbeiterhaus zu halten und demselben darin Wohnung 
anzuweisen. Der Kreislandrat ist berechtigt, von dieser Bestimmung 
ganz oder teilweise zu dispensieren.

8 7. 1. In den zur Aufnahme der Arbeiter bestimmten Räumen 
dürfen nicht mehr Personen untergebracht werden, als mit 
Rücksicht auf die Größe der Räume und auf die Sittlichkeit 
von der Ortspolizeibehörde oder dem Kreislandrat für zulässig 



erachtet werden. Es werden hierbei in der Regel für jede 
Person zehn Kubikmeter Lustraum zu berechnen fein.

2. Die verschiedenen Geschlechter dürfen nur in den für dieselben 
bestimmten Räumen untergebracht werden.

o Her Ortspolizeibehörde oder dem Kreislandrat liegt es ob, zu 
' bestimmen, wie viel Familien in einem Zimmer wohnen dürfen.

4 Die die Arbeiter begleitenden Kinder müsfen angemessen be- 
' aufsichtigt, und wenn sie in schulpflichtigem Alter sind, 

spätestens drei Tage nach ihrem Eintreffen zum Schulbesuche 
angemeldet werden. ... Ł r rr

5. Wenn ein Arbeiter oder ein Mitglied der Familie desselben
an einer ansteckenden Krankheit erkrankt, so muß derselbe sofort 
isoliert nntergebracht und verpflegt, der Ortspolizeibehörde 
aber oder dem Kreislandrat binnen 24 Stunden Anzeige er
stattet werden. , ... .

6. Die Schlaf- und Wohnräume müssen täglich gereinigt und 
gelüftet, auch fo oft dies polizeilich für notwendig erachtet wird, 
mindestens aber jährlich einmal geweißt werden.

7. Das Lagerstroh muß alle 14 Tage erneuert werden. Wenn 
Strohsäcke geliefert werden, sind dieselben alle 2 Monate zu 
waschen und mit frischen Stroh zu füllen. Die wollenen 
Decken sind, fo oft es von der Polizeibehörde für notwendig 
erachtet wird, mindestens aber halbjährlich zu walken.

8 Der Raum um die Arbeiterhäuser ist sauber zu halten. Die 
' Latrinen find, fo oft es erforderlich ist, zu reinigen und zu

9. Die^Arbeiter und deren Familien müssen täglich mindestens 
einmal warme Kost erhalten, auch ist denselben das zurHeizung 
der Wohn- und Schlafräume, zum Kocheii, Waschen und 
Trocknen der Wäsche und Kleider erforderliche Brennmaterial

8 8. Der Fabrikbesitzer oder — bei Aktien- oder anderen ©efett*  
schäften — der Dirigent oder der Faktor der Fabrik, m dessen Arbeiter
hause den im 8 7 gegebenen Vorschriften nicht genügt wird, verfallt 
für jeden einzelnen Contraventionssall und für die Nichtbeachtung jeder 
einzelnen dieser Vorschriften in 5 bis 30 Mark Geld- oder verhältms- 
mäßigeo-.?aftstr^rtspvlizeibehörde hat erforderlichenfalls für jedes 

Arbeiterhaus eine Lokal-Polizei-Verordnung zu erlassen, durch welche 
^ehäusliche Ordnung und die im feuerpolizeilichen Interesse erforderlichen 
Anordnungen bestimmt werden. Dieselbe ist vorschriftsmäßig zu pub- 
Thieren und an geeigneten Räumen des Hauses auszuhangen

â R 10 Die vorstehenden Vorschriften finden auch hinsichtlich der auf 
Landgütern zu ökonomischen Zwecken beschäftigten auswärtigen Arbeiter 

Anwendung^ vorstehende Reglement tritt mit dem 1. Januar 1883 

in Kraft.
Bromberg, den 4. Dezember 1882.

Königliche Regierung, Abteilung des Innern.



Polizeiverordnung für den Regierungsbezirk Bromberg, betreffend 
die bauliche Anlage und die innere Einrichtung von Theatern, Zirkus
gebäuden und öffentlichen Versachmlmrgsräumen, vom 25. No
vember 1889. In der Fassung der Polizeiverordnungen vom 

15. April 1891, 29. Juli 1899 und/8: Oktober 1903.

iCxtraveilage zu Nr. 48 des Amtsblattes.)
Auf Grund der §§ 11 und 12 des Gesetzes über die Polizei-Ver- 

waltung vom 11. März 1850 (Ges.-S. S. 265) wird für den Umfang 
unseres Regierungsbezirks die nachstehende mit dem 30. November d. I. 
in Kraft tretende Polizeiverordnung erlassen.

I. Vorschriften für Neubauten und Umbauten.
§ 1. Die Ausführung neuer und der Umbau bestehender Theater 

und Zirkusgebäude, sowie die Herstellung von öffentlichen Versammlungs
räumen in Neubauten und Umbauten unterliegen nebst allen zu solchen 
Anlagen gehörigen Betriebseinrichtungen polizeilicher Genehmigung nach 
folgenden besonderen Vorschriften.

Die Bestimmungen der bestehenden allgemeinen Bauordnungen 
bleiben hinsichtlich der im ersten Absatz bezeichneten Anlagen insoweit 
in Kraft, als sie nicht im Widerspruch mit dieser Verordnung stehen.

A. Theater.
§ 2. Theater im Sinne dieser Verordnung sind diejenigen Gebäude, 

welche nach Zweck und Gesammtanlage dauernd zu Schauspielen oder 
zur Schaustellung von Personen bestimmt sind.

Große Theater sind solche, welche nach den Bestimmungen dieser 
Verordnung auf Sitz- und Stehplätzen mehr als 800 Zuschauer auf
zunehmen vermögen.

Alle übrigen Theater gelten als kleine.

1. Gro ße Theater.
Lage «ad Verbindung mit der Straße.

§ 3. Die Theatergebäude müssen mit ihrer die Haupt-Ein-und 
Ausgänge enthaltenden Front in der Baufluchtlinie einer öffentlichen 
durchgehenden Straße oder in einem Abstand von derselben liegen, 
welcher eine Bebauung der zwischenliegenden Fläche ausschließt. Der 
Abstand der vorerwähnten Front des Theatergebäudes von der gegen
überliegenden Straßenbegrenzung soll in der Regel mindestens 2fl m 
betragen. -

Dieser Abstand darf ausnahmsweise bis aus 15 m ermäßigt werden, 
wenn das Theatergebäude ringsum frei oder aus einem Eckgrundstück 
liegt, oder, wenn eingebaut, mit einer zweiten öffentlichen Straße durch 
eine mindestens 3 m breite Durchfahrt in Verbindung gesetzt wird.

Bei Ausführung eines Theatergebäudes zwischen nachbarlichen 
Brandmauern sind zu beiden Seiten des Zuschauerhauses von der 
Trennungswand zwischen Bühnenhaus und Zuschauerhaus bis zur 
Eintrittshalle offene Hose von mindestens 6 ,m Breite anzulegen und 
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mit -er öffentlichen Straße mittels Durchfahrten von wenigstens 3 m 
lichter Breite und 3,5 m lichter Hähern verbinden.  
: • den Umsaffungswänden des Bühnenhauses -urfemTur- oder 
Fensteröffnungen nur da angelegt werden, wo der Abstand emer 
solchen Öffnung von der Nachbargrenze oder von anderen Bauten 
auf demselben Grundstück, falls dieselben eine größere Hohe als 10 m 
bis zum Dachfirst haben, mindestens 9 m beträgt. Bei Schuppen und 
kleineren Bauten muß dieser Abstand mindestens 6 m betragen.

Fn den Umsaffungswänden des Zuschauerhauses dürfen Tur- 
oder Fensteröffnungen nur da angelegt werden, wo der Abstand einer 
solchen Öffnung von der Nachbargrenze oder von anderen Bauten auf 
demselben Grundstück mindestens 6 m betrügt.

Bauart.
8 4. Die Umfaffungswände eines Theatergebäudes, die Trennungs

wand zwischen Bühnenhaus und Zuschauerhaus, sowie die -Wände, 
welche Treppen umschließen, sind aus Steinen, die inneren Scheide
wände mit Ausnahme von Trennungswänden zwischen Logen entweder 
ebenso oder aus anderem unverbrennlichen Material herzustellen. Die 
Dachstühle sind aus Eisen herzustellen. Das äußere Deckmaterial mutz 
gegen Übertragung eines Feuers von außen her sicheren Schutz gewahren.

Das bei der Eindeckung der Dächer etwa verwendete Holz, (Schal
bretter, Latten und dergleichen) ist durch Berohren rmd Verputzen durch 
Behobeln oder aus andere geeignete Weise gegen schnelles Entflammen 
zu ^.^Unterstützung sowie der etwaige Belag des Schnürbodens über 

dem Bühnenraum müssen zum Schutz der eisernen Dachkonstruktion 
feuersicher ausgesührt werden. t k

Luftabzugsöffnungen und Oberlichter find zwischen Decken und 
Dächern mit unverbrennlichen, 50 cm hoch über die Dachflache hinaus
geführten Einfassungen zu versehen. Ebenso muffen die Umsassungs- 
wände von Lichthöfen in feuersicherer Konstruktion 50 cm über die DaA? 
fläche geführt werden. Lichthoffenster dürfen nicht aus Holz hergestellt 
werden. Unterhalb der äußeren Oberlichter sind Drahtnetze anzubringen.

Die Fußböden der Flure, Vorsäle und Korridore sind aus unver
brennlichem Material herzustellen. Ein hölzerner Fußbodenbelag ist 
nur statthaft, wenn er unter Vernieidung von Hohlräumen dicht
schließend auf unverbrennlicher Unterlage liegt. c

DW Decken der Durchfahrten, Flure, Korridore und Treppen
räume sind aus unverbrennlichem Material herzustellen.

Das Kellergeschoß ist mit Ausnahme der unter der Bühne liegenden 
Teile zu wölben und durs, soweit in demselben Muguzm- und ^.ager. 
räume angelegt werden, nicht tn unmittelbarer Verbindung mit Kor
ridoren und Treppenräumen stehen.

Alle Koridore und Treppenräume iimffen unmittelbar von außen 
beleuchtet werden. Für Korridore sind Oberlichter ausgeschlossen.

§ 5. Freitragende Treppen sind verboten.
Bei Treppen mit geraden Läusen dürfen Wendelstufen nicht an

geordnet 'werden. Die Podeste derselben dürfen nicht schmaler sein 
als die Treppenläuse.
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Die Treppenstufen müssen einen Austritt von wenigstens 26 cm 
Haben; ihre Steigung darf höchstens 18 cm betragen.

Geschwungene Treppen müssen an den schmälsten Stellen mindestens 
23 cm Austritt erhalten.

Die Treppen sind auf beiden Seiten mit Geländern oder Hand
läufern zu versehen, welche keine freien Enden haben dürfen.

Verschlüge unter Treppen sind verboten.
Bei hölzernen Treppen, soweit solche in dieser Verordnung nicht 

verboten sind (§§ 6, 15, 21 und 22), müssen die Unteransichten mit 
Mörtel verputzt werden.

Bei Feststellung der vorschriftsmäßigen Abmessung einer Treppe 
soll die Weite zwischen den Geländern gemessen maßgebend sein.

§ 6. Wohnräume dürfen im Bühnenhause nicht höher als zur ebenen 
Erde angelegt werden; sie müssen Decken aus unverbrennlichem Material 
erhalten, durch massive Wände ohne Öffnungen von den übrigen Gebäude
teilen abeschlossen und lediglich von außen her zugänglich gemacht werden.

Im Zuschauerhause ist die Anlage von Wohnräumen unter der 
Bedingung gestattet, daß ihr Fußboden nicht höher als 10 m über 
der Straße liegt und daß sie mit einer auS unverbrennlichem Material 
hergestellten, von den Kellerräumen abgeschlossenen und unmittelbar 
ins Freie führenden Treppe in Verbindung gebracht werden.

Die Anlage vermietbarer Geschäftsräume, sowie allgemein zugäng
licher Restaurationen und Konditoreien darf in einem Theatergebäude 
nur im Keller- oder Erdgeschoß und nur unter der Bedingung zu
gelassen werden, daß solche Räume Decken ,aus unverbrennlichem 
Material erhalten, durch massive Wände ohne Öffnungen von den für 
den Theaterbetrieb benutzten Gebäudeteilen abgeschlossen und lediglich 
von außen her zugänglich gemacht werden.

Werden für das Theaterpublikum besondere Restaurationsräume 
vorgesehen, so dürfen dieselben, falls ihre Gesamtgrundfläche mehr als 
50 qm beträgt, nicht höher als im Erdgeschoß liegen und müssen un
mittelbare Ausgänge nach der öffentlichen Straße erhalten.

Diese Vorschrift findet aus Räume mit Verkausstischen zur Ver
abreichung von Erfrischungen während der Vorstellung keine Anwendung.

Die Anlage von Magazinräumen ist im Zuschauerhause, im Bühnen
raum, aus dem Schnürboden und in den Bühnenkellern verboten.

Werden Magazinräume im Bühnenhause angelegt, so dürfen sie 
nicht in unmittelbarer Verbindung mit den für den Verkehr im 
Bühnenhause erforderlichen Gängen und Treppen stehen.

§ 7. Die Zugänge zum Dachgeschoß, deren mindestens zwei an- 
zulegen sind, müssen mit feuer- und rauchsicheren, selbsttätig zusallenden, 
unverschließbaren Thüren versehen werden. Sind zur Herstellung dieser 
Zugänge Einbauten in den Dachraum erforderlich, fo müssen dieselben 
aus unverbrennlichem Material ausgeführt werden.

Soweit ein Dachraum vorhanden ist, muß der Fußboden desselben 
durchweg feuersicher abgedeckt werden.

8 8. Alle Theatergebäude sind mit Blitzableitern zu versehen.
An den Außenfronten und in Höfen sind nach näherer Bestimmung 

der Polizeibehörde eiserne, in einer Höhe von 3 bis 4 m über dem 
Erdboden beginnende Leitern für die Feuerwehr anzulegen.
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AujchauerhiMs.
s 9. über dem Parkett dürfen höchstens 4 Ränge angelegt^ werden.
Die Decke des obersten Ranges muß überall mindestens 2,5 m über 

müssen die Sitzreihen unverrückbar aus dem Fußboden befestigt w^den. 
Es dürfen nur Klappsitze, welche selbsttätig aufschlagen, oder Banke 

verwendet werden.^ ^schauerraum zulässige höchste Personenzahl ist 

von der Polizeibehörde nach folgenden Bestimmungen festzustellen:
Die Breite der Sitze muß mindestens 50 cm und der Abstand der 

Reiben von einander mindestens 80 cm betragen.
Verrückbare Sitze sind nur in Logen und zwar bis zur Zahl von 

10 in ieder Loge zulässig. ~
Die Zahl der Sitze in ununterbrochener Reche neben einem Seiten

oder Zwischengang darf im Parkett und im ersten Rang 14, aus den 
übrigen Räumen 12 nicht übersteigen.

Für Stehplätze dürfen höchstens 3 Personen aus 1 qm Grundfläche 

gerechnet werden. . . <
Aus Bänken sind die einzelnen Sitze durch Leisten von einander

8 11. Die Breite der Gänge im Zuschauerraum, sowie die Anzahl 
und Breite der aus die Korridore führenden Thüren ist sur das Parkett 
und für die nicht zu Logen eingerichteten Rangteile nach dem Verhältnis 
von 1 m für 70 Personen zu bemessen. Diese Gange und Türen dürfen 
nicht unter 90 cm breit sein; es kann ledoch bei der ersten Sitzreihe deS 
Parketts und der Ränge dw Gangbreite bis auf 65 cm verringert werden.

§ 12. In den Gängen des Zuschauerraumes dursen Klappsitze 
nicht angebracht und Stühle nicht ausgestellt werden.

Stufen in den Gängen innerhalb des Parkettraumes sind unzulässig , 
s 13. Mr daS Parkett und die Ränge müssen Korridore angelegt 

werden, welche in der Regel ununterbrochen um den Zuschauerraum 
herumzuführen sind. Einbauten von Rangteilen, welche die Korridore 
in der Mitte unterbrechen, können ausnahmsweise gestattet werden, 
sofern dabei für eine genügende anderweite Verbindung der beiden 
Korridorhälsten Sorge getragen ist.

Stufen in den Korridoren sind nur ausnahmsweise zulässig.
Die Breite, der Korridore muß in allen Fällen mindestens 3 m 

betragen, im übrigen jedoch nach dem Verhältnis von 1 m sur 80 Per- 
îonen àes^werdm.^^^ zwei besondere Treppen anzulegen 

welche nur einen Zugang zu dem betreffenden Rang haben dursen und 
einen unmittelbar aus die Straße führenden Ausgang erhalten müssen, 
wobei Freitreppen nur bis zu einer Höhe von 2 m über der Straße 
H Für^ Parkett und 1. Rang sind gemeinschaftliche Treppen zulässig, 

ialls das Parkett im Erdgeschoß liegt. Es müssen vorhanden sein:
für das Parkett: bis zu 300 Personen 2 Treppen von ;e 1,50 m 

breite • bei mehr als 300 Personen soll die Breite nach dem 
Verhältnis von 1 m für 100 Personen berechnet werden,
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für die Ränge: bis zu 270 Personen 2 Treppen von je 1,50 m ; 
bei mehr als 270 Personen soll die Breite nach dem Verhältnis 
von 1 m für 90 Personen berechnet werden. - "

Werden für Parkett und ersten Rang gemeinschaftliche Treppen 
angelegt, so sollen ihre Breiten nach der Summe der Plätze im Parkett 
und ersten Rang und zwar nach den für die Ränge geltenden Ver
hältniszahlen ermittelt werden.

§ 15. Wenn Theater zwischen nachbarliche Brandmauern eingebaut 
werden, so muß ctufeer, den vorgeschriebenen Treppen auf jeder Rang
höhe in den offenen Höfen (§ 3) je ein eiserner Laufgang von mindestens 
1,25 m lichter Breite angelegt und durch wenigstens 2 Türen mit den 
um die Ränge herumgeführten Korridoren in Verbindung gebracht 
werden. Von diesen Laufgängen sollen eifere Treppen in gleicher Breite 
in den Hof hinabsühren.

8 16. Alle Ausgänge sind als solche mit großer Schrift kenntlich 
zu machen und ständig dem Publikum zur Benutzung zu überlassen. 
Die nächsten Wege zu den Ausgängen find durch Richtungspfeile an 
den Wänden zu bezeichnen. Die Türen und Treppen find' derart an
zuordnen, daß die Mehrzahl der Besucher sich von der Bühne abwenden 
muß, um die Ausgänge zu erreichen.

Treppenpodeste, Flure und Korridore müssen von jeder Behinderung 
des Verkehrs frei gehalten werden. Tische und Bortbretter dürfen auf 
Korridoren nur in Wandnischen angebracht werden. Sitze für Logen
schließer müssen selbsttätig aufklappen.

8.17- Alle Türen find nach außen auffchlagend derart amuordnen, 
daß die geöffneten Flügel nicht in die Korridore und Treppenräume 
vortreten. Ist diese Forderung nicht zu erfüllen, so müssen die Tür
flügel vollständig herumschlagen und an den Wänden durch selbsttätige 
Federn festgehalten werden. In solchen Fällen ist aber die vor
geschriebene Mindestbreite der Korridore (§ 13) um die Türflügelbreite 
zu vergrößern. Die Anbringung von Schiebetüren ist verboten. Die 
Verschlüsse der Türen müssen so eingerichtet sein, daß sie durch einen 
einzigen Griff in Höhe von etwa 1,20 m über dem Fußboden von 
innen leicht zu öffnen sind.

Die Anbringung von Vorhängen an Türen, in Fluren und Kor- 
ridoren bedarf besonderer Genehmigung. Derartige Vorhänge müssen 
an verschiebbaren Rmgen aufgehängt werden.
 8 18. Alle Fenster müssen bewegliche, von innen leicht zu öffnende 

Flügel erhalten. Gitter vor den Fenstern sind nicht zulässig.
§ 19- Die Garderoben für die Zuschauer müssen in besonderen 

Räumen mit reichlich bemessenem freien Platz vor den Ausgabetifchen 
eingerichtet werden. Wenn für die Garderobenräume Korridorerweite
rungen benutzt werden, so muß das für den Korridor an sich vorge
schriebene Maß (§ 13) in ganzer Länge vor den Ausgabetischen angemeffen 
vergrößert werden.

Bühnenhaus.
8 20. Der Schnürboden über dem Bühnenraum muß mindestens 

m höher liegen, als die Decke des Zuschauerraumes.
Der Bühnenraum ist von allen übrigen Teilen des Bühnenhauses, 

sowie vom Zuschauerhause durch massive Wände, welche mindestens



145

50 cm über die Dachfläche geführt werden muffen, zu trennen. Alle 
Türöffnungen in diesen Wänden find mit feuer- und rauchsicheren, 
nach außen aufschtagenden Türen zu versehen, welche selbsttätig zu- 
sallend konstruiert werden müssen und während einer Vorstellung nicht 
verschlossen werden dürfen. Türverbindungen zwischen dem Bühnen
hause und dem Zuschauerhause, sowie zwischen dem Bühnenraum und 
den übrigen Räumen des Bühnenhauses sind nur im Keller und in 
Bühnenhöhe gestattet. .

Die Bühnenösfnung muß gegen den Zuschauerraum ^durch einen 
Schutzvorhang oder durch leicht'und sicher bewegliche Schiebetüren 
feuer- und rauchsicher abgeschlossen werden können. Dä Material 
solcher Schutzvorhänge und Schiebetüren muß unverbrennlich sein und 
an den schwächsten Stellen mindestens die Festigkeit von 1 mm starkem 
glatten Eisenblech besitzen. Ihre Konstruktion muß im Ganzen 
einen überdruck von 90 kg aus 1 qm Fläche aushalten können, ohne 
daß bleibende Durchbiegungen eintreten.

Die Bewegungsvorrichtungen sür die Schutzvorhänge und Schiebe
türen sind so anzuordnen, daß aus mindestens zwei Stellen, deren eine 
auch bei einem Brande aus der Bühne noch sicher erreichbar sein muß, 
der Verschluß der Bühnenösfnung durch einen einzigen Griff bewirkt 
werden kann. . ,

Die Anbringung einer kleinen Tür im Schutzvorhang ist zulässig, 
jedoch muß diese selbsttätig schließend hergestettt werden.

§ 21. Sämtliche Räume des Bühnenhauses müssen unmittelbar 
zugänglich an Korridoren von wenigstens 2 m lichter Breite liegen 
und durch mindestens zwei Treppen von je 1,30 m Breite Ausgänge 
ins Freie erhalten. Die Umfassungswände der Korridore und Treppen
häuser müssen massiv, ihre Decken und die Treppen selbst aus unver
brennlichem Material hergestellt werden.

Ist der zwischen den massiven Umfassungswänden gemessene 
Flächeninhalt einer Bühne (jedoch mit Ausschluß einer etwaigen Hinter
bühne) größer als 300 qm, so muß für je 50 qm Bühnenfläche mehr 
die Breite der Korridore um je 10 cm und die Breite der Treppen 
um je 20 cm vergrößert oder die Anzahl der letzteren entsprechend 
vermehrt werden.

Vom Bühnenraum müssen mindestens auf zwei Seiten Türen von 
wenigstens 1,5 m Breite aus einen Korridor oder unmittelbar ins 
Freie führen.

§ 22. Für die im Bühnenraum beschäftigten Arbeiter sind min
destens zwei aus unverbrennlichem Material hergestellte, mit Geländern 
versehene Treppen von mindestens 90 cm lichter Breite anzulegen, 
welche vom untersten Bühnenkeller bis aus das Dach zu sühren, mit 
Wänden aus unverbrennlichem Material zu umschließen sind iinb m 
der Straßenhöhe mit einem Ausgang ins Freie verbunden sem müssen. 
Wendelstusen sind bei diesen Treppen unter der Bedingung zulässig, 
daß auch an der Spindel ein Geländer angebracht wird.

Unmittelbare Beleuchtung soll sür diese Treppen nicht gefordert 
werden.

§ 23. Für den inneren Ausbau des Bühnenhauses sind tragende 
Konstruktivnsteile aus unverbrennlichem Material herzustellen, im

10 
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übrigen sind tunlichst unverbrennliche Stosse zu verwenden. Alles 
Holzwerk ist, soweit es frei liegt, zu hobeln oder auf andere geeignete 
Weise gegen schnelles Entstammen zu sichern.

Vorhänge, Kulissen, Soffiten, Hinterhänge, Versatz- und sonstige 
Dekorationsstücke sind tunlichst aus unverbrennlichen oder schwer ent
flammbaren Stossen herzustellen.

Die Zugvorrichtungen für die szenischen Verwandlungen sind, so
weit als irgend möglich, aus Drahtseilen herzustellen.

Es ist durch geeignete Vorkehrungen zu verhüten, daß Personen 
in die Bahn der Gegengewichte und Fahrstühle treten können.

§ 24. Treppenpodeste, Flure und Korridore müssen von jeder Be
hinderung des Verkehrs frei gehalten werden.

Die sofortige Alarmierung des gesamten Personals bei Entstehung 
einer Gefahr muß durch Signaleinrichtungen sicher gestellt sein.

Beleuchtung, Heizung und Lüftung.

§ 25. Die Verwendung von Gas und von Mineralölen zu Be
leuchtungszwecken irgend welcher Art ist in großen Theatern unstatt
haft. Es ist vielmehr in allen Teilen eines solchen Theatergebäudes 
mit Einschluß der etwa vermieteten, nicht zum Theaterbetriebe ge
hörigen Räume elektrische Beleuchtung herzustellen. Hierbei muß die 
Beleuchtung des Bühnenhauses und des Zuschauerhauses so eingerichtet 
werden, daß bei Störungen des Betriebes ein völliges Dunkelwerden 
in beiden Räumen nicht eintreten kann.

§ 26. In allen Teilen des Zuschauerhauses und des Bühnenhauses, 
besonders auf den Korridoren, Treppen und Fluren ist eine Not
beleuchtung nach Vorschrift der Polizeibehörde herzustellen. Für diesen 
Zweck sind Kerzen oder Öllampen zu verwenden, welche in geeigneter 
Weise gegen Erlöschen durch Zug ober Rauch gesichert und an besonders 
vorzuschreibenden Stellen durch rote Farbe kenntlich gemacht werden 
müssen. Die Notbeleuchtung ist so anzuordnen, daß mit Hilfe derselben 
die Ausgänge erreicht werden können, selbst wenn die gewöhnliche Be
leuchtung vollständig erlöschen sollte.

§ 27. Die Erwärmung des Zuschauerraumes und der Bühne mit 
deren Nebenräumen darf nur durch eine Zentralheizung erfolgen, deren 
Heizkammern nur von außen zugänglich, rings von massiven Wänden 
und Decken umschlossen, und von den übrigen Räumen des Bühnen
kellers vollständig getrennt sein müssen.

Kanüle für die Leitung heißer Luft, sowie Hohlräume zur Unter
bringung von Dampf- oder Wasserheizröhren müssen durchweg von 
Wänden aus feuersicherem Material umschlossen und so angelegt werden, 
daß sie von Staub gereinigt iverden können. Auslrittsöfsnungen für 
Lust, welche aus mehr als 50 0 Celsius erwärmt wird, sowie Metall
röhren zur Leitung von Dampf oder heißem Wasser müssen von 
brennbaren Stossen mindestens 25 cm nach jeder Richtung hin ent
fernt sein.

Um das Eindringen von Rauch in das Zuschauerhaus und in das 
Bühnenhaus verhüten zu können, müssen alle Lustheizungs- und 
!cuftungskanäle mit rauchsicheren Verschlüssen versehen werden.
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^rtt einzelnen von der Bühne abgelegenen Räumen kann die Ver- 
wenduna von Kachelöfen unter besonderer Vorsicht bei Anlage der 
Rauchrohre, der Feuerung und des Aschenfalles gestattet werden.

In den Magazinräumen ist die Anbringung von Heizvorrichtungen

9s 28 Bei Kaiiälen zur Zuführung frischer und zur Abführung 
verbrauchter Luft ist besonderes Augenmerk darauf zu richten, das; sie 
zu schneller Verbreitung eines Feuers nicht beitragen tomieu.

<Ln Dache über der Bühne sind möglichst nahe dem Dachfirst Luft- 
abzüae herzustellen, deren Verschluß durch einen einzigen Griff von ge
sicherten Stellen aus geöffnet werden kann. Die Summe der freien 
Durchgangsflächen dieser Abzüge soll mindestens 5 Prozent von der 
Grundfläche der Bühne betragen. , f

In der Decke des Zuschauerraumes ist eine Luftabzugsofsnung an
zulegen, deren untere Mündung mindestens I m höher als die Delle 
des obersten Ranges liegen, und deren Querschnitt mindestens b Prozent 
der Grundfläche des Zuschauerraumes betragen muß. Der BerMust 
dieses Lustabzuges muß durch einen einzigen Griff von gestchcrur 
Stelle aus geöffnet werden können. „ a

Alle Treppenräume und Korridore müssen mit genügenden Luftungs- 
einrichtungen versehen sein.

Feuerlösch-Einrichlungen.
s 29. Das Theatergebäude ist, soweit eine öffentliche Wasserleitung 

vorhanden ist, an dieselbe anzuschließen. In Orten ohne Wasserleitung 
muß für Bereithaltung eines Wasservorrats m Behältern unter genü
gendem Druck Sorge getragen werden. .

Jedes Theatergebüude inuß mit Feuerhahnen und mit einet Regen
vorrichtung für die Bühne versehen sein.

Einzelbestimmungen über Wassermengen und Druckhöhen, über An
bringung und Anzahl der Feuerhähne, sowie über die Bereithaltung 
sonstiger zweckdienlichen Löschgerätschaften im Theatergebaude, über 
Erlaß und Durchführung von Betriebsvorschriften, welche die stete 
Dienstbereitschaft aller für das Theatergebäude vorgesehenen Feuerlosch- 
Einrichtungen im Augenblick der Gefahr sicherstellen, bleiben der Pvlizei- 

b'hö Me ^nannten Einrichtungen dürfen nur zu Feuerlöschzwecken und 

nicht anderweitig benutzt werden. .
Das Theatergebäude muß nut einer entsprechenden Anzahl von 

Meldevorrichtungen versehen werden, durch welche bei Entstehung eme - 
Brandes die örtliche Feuerlöschhülse sosort herbelgerufen werden kann.

Betriebs-Vorschriften.
« 30. Die Aufbewahrung von Dekorationen, Requisiten und der

gleichen ist im Zuschauerhaufe, sowie in den milder Bühne zusammen
hängenden Kellerräumen überhaupt verboten und aus und über ier 
Vühne nur insoweit gestattet, als dieselben zum unmittelbaren Gebrauch 

f Ein Werkstättenbetrieb von Tischlern, dRalern oder anderen Hand

werkern ist im Zuschauerhause nur im Kellergeschoß, insoweit al. >..a.'- 
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leibe nur von außen zugänglich ist, und tut Bühnenhause nur in 
solchen Räumen statthaft, welche mit der Bühne, mit den Bühnen
kellern oder mit den Räumen sür das Personal keine unmittelbare 
Verbindung haben. Derartige Werkstätten müssen gegen die Korridore 
burd) rauch- und feuersichere Türen abgeschlossen sein.

§ 31. Das Rauchen tut Theatergebäude ist verboten, kaim jedoch 
sür einzelne Nestaurationsräutne, sür Wohnungen und vermietete 
Geschäftsräume gestattet werden.

Zu § 31 ist nachstehende Zusatzverordnung ergangen:

Polizeivcrordnung, betreffend das Rauchen in Theatergebäuden, 
vom 29. Juli 1899. (Amtsvl. S. 361.)

Aus Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 
11. März 1850 (Ges.-S. 265) und der §§ 137, 139 des Gesetzes über 
die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird unter Zu
stimmung des Bezirksausschusses für den Umfang des ' Regierungs
bezirks Bromberg hierdurä) bestimmt :

Der § 31 der Polizeiverordnung der vormaligen Abteilung des 
Innern vom 25. November 1889, Extrabeilage zu Nr. 48 des Amts
blatts erhält folgenden Zusatz:

Das Rauchen wird gestattet in denjenigen Spezialitäten-, sogenannten 
Variete-Theatergebäuden, in welchen nur eine Bühne ohne Versenkung, 
Schnürboden und Schnürgalerie vorhanden ist, und wenn sämtliche 
Kulissen, Sosfiten, Hinterhcmge, Versatzstücke, sowie der Vorhang aus 
unverbrennlichen Stoffen — im Gegensatz zu schwer entflammbaren — 
hergestellt sind.

Bromberg, den 29. Juli 1899.

Der Regierungspräsident.
J.-Nr. 2137 D/N lb.

§ 32. Die Verwendung von unverwahrtem Feuer oder Licht, 
von beweglichen Beleuchtungskörpern und von Feueressekten im Bühnen
raum ist nur, soweit, als es die Vorstellungen nötig machen, mit be
sonderer Erlaubnis zulässig. Eine derartige Erlaubnis kann für be
stimmte Stücke ein für allemal erteilt werden.

Im übrigen ist das Betreten der Theaterräume mit unverwahrtem 
Feuer oder Licht verboten.

Die Berwendung von Feuerwerk ist unzulässig.
Für Schüsse dürfen nur Pfropfen aus ungefährlichem Material, 

zum Beispiel Kälberhaar oder Äsbestwolle verwendet werden.
§ 33. Die Räume des Theaters, sowie die Dekorationen sind 

staubfrei zu halten und außerdem alljährlich nack) vorgängiger Anzeige 
bei der Polizeibehörde mindestens einmal gründlich) zu reinigen.

§ 34. Zwischen den zur Benutzung eingestellten Dekorationen und 
den Ilmfassungsmauern der Bühne muß ein Gang von mindestens 1 m 
Breite sreigehalken werden, welcher auch) bei Bewegung der Dekorationen 
nicht gesperrt werden darf. Der Raum zwischen der ersten und zweiten 
Kulisse muß für den Dienst der Feuerlöschmannschasten frei gehalten 
werden.



149

s 35 Das Öffnen und Schließen des Schutzvorhanges oder der 
Schiebetüren foll während der Spielzeit täglich einmal in Gegenwart 
her Feuerwehr probeweise vorgenommen werden. ^te Buhnenoffnung 
ist nach jeder Vorstellung durch den Schilßvorhang oder die Schiebe
türen zu schließen und des Nachts geschlossen zu halten.

8 36. Die Notbeleuchtung muß bei jeder Vorstellung wahrend 
des Zeitraumes von Öffnung der Kasse bis nach vollständiger Leerung 
des Zuschauerhauses und des Bühnenhauses m Wirksamkeit sem

S 37 °rni Kassenraum, in der Eintrittshalle und an aussallrger 
Stelle in'jedem Korridor des Zuschauerhauses und des Bühnenhauses 
sind genügend große und deutliche Grundrißpläne des Theaters aus- 
zukängen. In diesen Plänen müssen die Sitze, die zugelassenen Steh- 
vlätze, die Treppen, die Ausgänge, die Feuerhähne sonne die Haupt
leitungen für die Beleuchtung nebst den zugehörigen Absperrvor
richtungen angegeben werden. ,, ,m < c

Von diesen Plänen sind Abdrücke der Polizeibehörde nach Bedarf 

zur j°d-°V°rst°llung mutz eine lediglich der P°lizeibel>örd-

unterstellte Feuerwache anwesend sein, welche ihren Dienst mmde tenv 
eine Stunde vor Beginn der Vorstellung anzutreten hat, das Vheater- 
gebäude nicht früher als eine halbe Stunde nach Schluß der Vor
stellung verlassen und zu anderen Zwecken nicht verwendet werden 

die übrige Zeit ist im Theater, so lange Ausführungen statt
finden, seitens der Theaterverwaltung ein Wächterdienck unter stieren 
Kontroümaßregeln einzurichten. ....

g 39 Die letzte Probe eines Stückes vor dessen Aussuhrung ist 
der Polizeibehörde rechtzeitig behuss Überwachung und Anordnung der 
etwa erforderlichen Sicherheitsmaßregeln anzuzeigen.

2. Kleine Theater.
§ 40. Auf kleine Theater finden die Bestimmungen in den §§ 3 

chis 39 mit folgenden Abänderungen Anwendung:
Zu § 3. Der Abstand, der die Haupt-Ein- und Ausgange 

enthaltenden Front des Theatergebäudes von der gegenüber
liegenden Straßenbegrenzung soll in der Regel mindestes 15 m 

b’~rC$öei besonderen örtlichen Verhältnissen kann im Wege des 
Dispenses ein geringerer Abstand zugelassen, auch von der 
Forderung, daß daS Theater an einer öffentlichen Straße liegen 
muü Abstand genommen werden. , , ,

Zu s 4. Die Dachstühle dürfen aus Holz konstruiert ioerden. 
Das ^äußere Deckrnaterial muß gegen Übertragung eines Feuers 
von außen her sicheren Schutz gewähren.

Die ^reppenrüume müssen Decren aus unverbrennlichern 
Material erbälten, im übrigen können die Decken durchweg, auch 
über Tluren irnd Korridoren, als Balkendecken konstruiert werden; 
es müssen dabei aber die Unteransichten mit Mörtel verputzt und 
die Fußböden dicht schließend unter Vermeidung von Hohlräumen 
verlegt werden.
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§ 41. Die Beleuchtung durch Gas ist in kleinen Theatern unter 
folgende Bedingungen zulässig:

Die Gasleitungen für das Zuschauerhaus, den Zuschauerrauni und 
die übrigen Teile des Zuschauerhauses, sowie für den Bühnenraum 
und die übrigen Teile des Bühnenhauses find in getrennten Gruppen 
anzulegen und die Absperrvorrichtungen so anzuordnen, daß sie von 
Unbefugten nicht erreicht werden können. Die Verwendung von Blei
röhren ist unzulässig. Die Leitungen find derartig zu verlegen, daß 
sie gegen jede zufällige Beschädigung geschützt, ader für Untersuchung 
und Ausbesserung leicht zugänglich find, Überall, auch in den An
kleideräumen für das Personal, sind nur unbewegliche Gasarme zulässig.

Die Entfernung zwischen Gasflammen und brennbaren Stoffen 
muß in senkrechter Richtung nach oben gemessen mindestens 1 m und 
in seitlicher Richtung mindestens 60 cm betragen. Falls diese Ent
fernungen nicht innegehalten werden können, müssen Schutzbleche an
gebracht werden; dieselben dürfen jedoch niemals auf verbrennlicher 
Unterlage befestigt werden.

Deckenkronleuchter müssen doppelte Befestigung erhalten.
Die im Zuschauerraum, sowie auf Gängen und Treppen befind

lichen Beleuchtungskörper müssen mit ihrer Unterkante mindestens 2 m 
über dem Fußboden liegen.

Die Gasflammen auf Gängen, in Treppenhäusern und in Aborten 
dürfen nur Hähne mit losem Schlüssel erhalten.

Die Gasflammen im Zuschauerhause siud mit Glocken oder Schalen 
zu versehen. Ausgenommen von dieser Vorschrift sind nur die Flammen 
an Deckenkronleuchtern.

Alle zur Beleuchtung des Bühnenhauses dienenden Gasflammen 
sind mit Drahtkörben oder ähnlichen Schutzvorkehrungen zu versehen.

Die Soffittenrampen müssen außer einem Drahtnetz doppelte 
Schutzbleche mit Lustzwischenraum erhalten und zum Herablassen ein
gerichtet werden, so daß sie vom Bühnensußboden aus angezüudet 
werden können.

Zum Anzünder: von Gasflammen dürfen nur elektrische Zünder 
verwendet werden.

Die Verwendung gewöhnlicher Gununischläuche zur Zuleitung von 
Gas, auch für kurze Entfernungen, ist verboten; es dürfen nur un
durchlässige aus d:e Rohre mit Gewinden aufzuschraubende Spiral
schläuche gebraucht werden.

Die Gasmesser müssen in einen: von inassiven Wänden und un
verbrennlichen Decken un:schlossenen Raume, welcher unmittelbar von 
außen Lust und Licht erhält, ausgestellt werden.

Die Verwendung von Gas zu szenischen Zwecken bedarf besonderer 
Genehmigung.

Die Gasleitungen sind mindestens vierteljährlich einmal sorgfältig 
auf ihre Dichtigkeit, sowie auf die ordnungsmäßige Befchafsenheit der 
Brenner zu untersuchen. Insbesondere ist darauf zu achten, daß bei 
Verminderung des Gaszusiromes und Druckes behufs Verdunkelung 
einzelne Brenner nicht versagen.

§ 42. Wenn Gasbeleuchtung eingerichtet wird, treten ii: bezug 
auf die Bestimmungen in den §§ 9—14 folgende Erschwerungen em:.
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Zu § 9. Über dem Parkett dürfen nicht mehr als zwei 
Ränge angelegt werden.

Zu § 10. Die Zahl der Sitze in ununterbrochener Reche 
neben einem Seiten- oder Zwischengang darf im Parkett 12, aus 
den Rängen 10 nicht übersteigen.

Zu § 11. Die Breite der Gänge im Zuschauerraum, sowie 
die Anzahl und Breite der aus die Korridore führenden Türen 
muß nach dem Verhältnis von 1 m für 60 Personen bemessen 
werden. . c ri

Zu § 13. Die Breite der Korridore muß mindestens 3 m 
betragen, im übrigen jedoch nach dein Verhältnis von 1 m für 
70 Personen bemessen werden.

Zu § 14. Es müssen vorhanden sein: 
für das Parkett einschließlich seiner Logen: 

bis zu 270 Personen 2 Treppen zu je 1,50 m. Bei 
mehr als 270 Personen ist die Breite nach dem Ver
hältnis von 1 m für 90 Personen zu berechnen;

für die Ränge:
bis zu 240 Personen 2 Treppen zu je 1,50 m. Ber 
mehr als 240 Personen ist die Breite nach dem Ver
hältnis von 1 m für 80 Personen zu berechnen.

3. Zeitweilige Baulichkeiten.
§ 43. Aus zeitweilige sür Theatervorstellungen bestimmte Bau

lichkeiten sollen die im vorstehenden sür kleine Theater in bezug aus 
eine schnelle und gesahrlose Entleerung abzrelenden Vorschriften sinn
gemäße Anwendung finden.

Im übrigen bleiben die Forderungen in bezug auf Bauart, innere 
Einrichtung und Betrieb solcher zeitweiligen Baulichkeiten je nach ört
lichen Verhältnissen und je nach i)em Umfang des Betriebes dem Er
messen der Polizeibehörde überlassen.

B. Zirkttsanlageir.
§ 44. Zirkusgebäude dürfen der Regel nach nur auf freien Plätzen 

unter Beobachtung eines Abstandes von mindestens 15 m von jeder 
Nachbargrenze errichtet werden.

Ausnahmsweise darf ein Zirkus aus einem Eckgrundstück aus- 
gesührt oder zwischen nachbarliche Brandmauern eingebaut werden unter 
der Bedingung, daß aus zwei Seiten getrennte, in ihrer Gesamtbreite 
nach bem Verhältnis von 1 m für 150 Personen bemessene Ver
bindungen mit zwei öffentlichen durchgehenden Straßen für die Zirtus- 
besucher vorgesehen werden und außerdem eine besondere wenigstens 
4 m im lichten breite Znsahrt zu den Stallungen angelegt wird.

§ 45. Für die Herstellung der äußeren und inneren Wände ist 
außer Massivbau und Konstruktionen aus unverbrennlichem Material 
auch ausgemauertes Fachwerk zulässig.

Balkendecken müssen mit Mörtel verputzt werden.
Zur Herstellung der Decke oder des Daches über dem Zuschauer

raum sind hölzerne Unterstützungen zulässig
Die Dachkonstruktionen dürfen sichtbar bleiben.
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. Das äußere Deckmaterial der Tücher muß gegen Übertragung 
emeL Feuers von außen her sicheren Schutz gewähren.
. Holzwerk an Stützen, Decken und Dächern muß in
den Anstchtsflächen gehobelt werden.

Der Unterbau zur Unterstützung der Sitzreihen des Zuschauerraumes 
rst aus unverbrennlichem Material herzustellen.

. § 46-. Stallungen und Tierküfige, sowie Räume sür das Personal 
und sur dre Ausbewahrung von Dekorationen, Requisiten und Futter- 
bestande müssen vom Zuschauerraum durch unverbrennliche Wände und 
Decken getrennt werden. Die Türen in diesen Wänden sind feuer- 
und rauchsicher herzustellen.

Xo § Die Räume unter den Sitzreihen des Zuschauerraumes dürfen 
als Garderoben fur das Personal, sowie zur Aufbewahrung von De
korationen, Requisiten und Futterbestünden nur daun benutzt werden, 
wenn sie von massiven Wänden und Decken umschlossen sind und mit 
feuer- und rauchsicheren Türen versehen werden

§ 48. Für die Anlage von Treppen gelten die in § 5 gegebenen 
Bestimmungen mrt der Abänderung, daß bei Treppen innerhalb des 
Zuschauerraumes Gelander nicht gefordert werden.

8 4d. Auf sedem Zirkusgebäude sind Blitzableiter anzubringen.
8 50. Vermietbare Räume und Wohnungen dürfen in einem Zirkus

gebäude nur im Keller- oder im Erdgeschoß und nur unter der Be
dingung eingerichtet werden, daß sie durch massive Wände ohne 
Öffnungen und unverbrennliche Decken von den zum Zirtusbetrieb ge
hörigen Räumlichkeiten abgeschlossen und nur von außen zugänglich 
geniacht werden. 0 ö ’
. § 51. Die im Zuschauerraum zulässige höchste Personenzahl ist von
der Polizeibehörde nach folgenden Bestimmungen festzustellen:

Die Sitze müssen mindestens 50 cm breit sein und die Abstände 
der Sitzreihen wenigstens 80 cm betragen, sofern nicht mehr als 14 Plätze 
in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- oder Zwischengang an
geordnet werden. Wird die Zahl 14 überschritten, so muß der Abstand 
der Sitzreihen auf 1 m vergrößert werden. Hierbei dürfen indessen 
höchstens 25 Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- oder 
Zwischengang angenommen werden.

Aus allen Bänken müssen die einzelnen Plätze durch Leisteir ab
gegrenzt werden.

Für Stehplätze dürfen höchstens 3 Personen aus 1 qm Grundfläche 
gerechnet werden.

§ 52. Die Anzahl und Breite der Gänge, Treppen und Türen im 
Mchauerraum ist nach dem Verhältnis von 1 m sür 120 Personen 
Zu bemessen, wobei die geringste Breite eines Ganges, einer Treppe 
oder einer Tür nicht unter 90 cm sein darf.

§ 53 Korridore und Flure müssen mindestens 2 m breit sein, im 
übrigen ist ihre Breite, sowie die Breite der außerhalb des Zuschauerraumes 
telegenen Treppen und der Ausgänge nach deni Verhältnis von 1 m 
Ar 120 Personen bei einer Anzahl bis zu 900 Personen, von 1 m für 
185 Personen bei einer Anzahl von 900 bis 1500 Personen, von 1 m 
!ur 150 Personen bei einer Anzahl von Niehr als 1500 Personen zu
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§ 54. In bezug aus die Bezeichnung der Ausgänge, das Auf
schlagen der Türen und die Einrichtung der Türverschlüsse finden die 
Bestimmungen der §§ 16 und 17 Anwendung.

§ 55. Für die Beleuchtung eines Zirkusgebäudes ist außer elek
trischem auch Gaslicht, sowie die Verwendung von Pflanzenölen und 
Kerzen zulässig.

Die Verwendung von Mineralölen ist verboten.
Wird Gasbeleuchtung gewählt, so sollen dabei die im § 41 ge

gebenen Vorschriften entsprechend befolgt werden und insbesondere die 
dort für das Bühnenhaus angeordneten Vorsichtsmaßregeln bei Zirkus
gebäuden auf die Stallungen, sowie aus die Räume sür das Personal 
und sür die Aufbewahrung von Dekorationen und Requisiten Anwendung 
finden.

§ 56. Eine ausreichende Notbeleuchtung mittelst Kerzen- oder Öl
lampen ist nach näherer Anweisung der Polizeibehörde einzurichten.

§ 57. In bezug auf Heizung, Wasserverforgung und Feuerlösch- 
Einrichtungen finden die sür Theater gegebenen Vorschriften sinngemäße 
Anwendung.

§ 58. An Stroh, Heu und sonstigen Futterstoffen darf in einem 
Zirkus mir der sür drei Tage erforderliche Vorrat gelagert werden. 
In bezug auf das Rauchen im Gebäude, das Umgehen mit unver
wahrtem Feuer oder Licht, die Verwendung von Feuerwerk, die Unter
haltung der Notbeleuchtung, die Aushängung von Grundrißplänen, die 
Einrichtung eines besonderen Feuerwehr- und Wächterdienstes, sowie 
aus die polizeiliche Überwachung der Vorstellungen sollen die für Theater 
in den §§ 31, 32, 36, 37, 38 sind 39 gegebenen Bestimmungen sinn
gemäße Anwendung finden.

§ 59. Die Anlage eines zeitweilig auszustellenden Zirkus darf nur 
aus einem freien Platze unter Beobachtung eines Abstandes von wenigstens 
15 m von jeder Nachbargrenze gestattet werden.

Stallungen müssen vom Zuschauerraum getrennt derart angelegt 
werden, daß die Aus- und Eingänge für das Publikum möglichst ent
fernt von den Haupttüren der Stallungen liegen.

Für die zulässige Anzahl von Sitz- und Stehplätzen für die An
ordnung der Gänge und Türen im Zuschanerraum, für die Breite der 
Korridore, Treppen, Flure und Ausgänge find die Bestimmungen der 
§§ 51, 52, 53 und 54 maßgebend.

Im übrigen soll die Polizeibehörde je nach den örtlichen Ver
hältnissen und nach dem Umfang des Betriebes entscheiden, wie weit 
sonst die sür Zirkusgebäude erlassenen Vorschriften in bezug aus 
Bauart, innere Einrichtung und Betrieb auch bei Anlage eines zeit
weilig auszustellenden Zirkus und sür den Fall, daß ein Zirkus vorüber
gehend in einem sonst zu anderen Zwecken benutzten Gebäude ein
gerichtet wird, zu befolgen sind.

C. öffentliche Versammlungsräume.
§ 60. Als öffentliche Versammlungsräume im Sinne dieser Ver

ordnung gelten alte baulichen Anlagen, welche zur gleichzeitigen Aus
nahme einer größeren Anzahl von Personen zu öffentlichen Lustbarkeiten, 
öffentlichen Versammlungen oder zu ähnlichen Zwecken dienen sollen.
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Baulichkeiten, welche ausschließlich für Gottesdienst oder Unterrichts
zwecke bestimmt sind, werden von dieser Verordnung nicht betroffen.

§ 61. Wird für öffentliche Verfammlungsräume ein selbständiges 
Gebäude hergestellt, so muß der Abstand der die Haupt-Ein- und Aus
gänge enthaltenden Front von der gegenüberliegenden Straßenbegrenzung 
mindestens 10 m betragen.

Das Gebäude darf gegen die Nachbargrenzen nur an denjenigen 
Teilen der Umfassungswände Tür- oder Fensteröffnungen erhalten, 
welche von der Nachbargrenze oder von anderen Bauten aus demselben 
Grundstück mindestens 6 m entfernt bleiben.

8 62. Für Versammlungsräume, welche Teile eines im übrigen 
für anderweite Zwecke bestimmten Gebäudes bilden, kann die Anlage 
besonderer Flure oder Durchfahrten vorgeschrieben werden, welche mit 
der Straße in Verbindung stehen und von anderen Teilen desselben 
Gebäudes durch massive Wände getrennt werden müssen.

§ 63. Versammlungsräume, welche mehr als 2000 Personen aus
zunehmen vermögen, müssen nach verschiedenen Straßenzügen hin Aus
gänge erhalten. Von diefer Forderung kann jedoch Abstand genommen 
werden, wenn zwischen den Hauptausgängen aus den Versammlungs
räumen und einer öffentlichen Straße Vorplätze, Gürten oder Höfe 
von solchen Abmessungen liegen, daß sie die gesamte Personenzahl bei 
Annahme von 4 Personen auf 1 qm Grundfläche auszunehmen ver
mögen.

§ 64. Die Umfassungswünde und die inneren Wände, soweit sie 
Durchfahrten, Flure, Treppen und Versammlungssäle umschließen, 
sind in der Regel massiv oder unverbrennlich herzustellen. Hölzerne 
Fachwerkkonstruktionen sind zulässig, falls die Gefache ausgemauert 
werden.

Das äußere Deckmaterial der Dächer muß gegen Übertragung 
eines Feuers von außen her sicheren Schutz gewähren.

Die vorgeschriebenen Treppen (§ 71) müssen in besonderen Treppen
räumen liegen und letztere Decken aus unverbrennlichem Material 
erhalten.

Etwaige die Decken der Säle durchbrechende Lüftungsöffnungen 
oder Oberlichter müssen mit unverbrennlichen über die Dachfläche 
hinausgesührten Einfassungen versehen werden. Unterhalb der äußeren 
Oberlichter sind Drahtnetze anzubringen.

§ 65. Die Einrichtung von Lagerräumen für feuergefährliche 
Stoffe, von Fabriken oder Werkstätten für feuergefährliche Betriebe 
über oder unter Versammlungsräumen ist verboten. Auch dürfen der
artige Räume nicht mit den für die Versammlungsräume dienenden 
Korridoren, Treppen, Fluren oder Durchfahrten in Verbindung stehen.

§ 66. Der Fußboden eines Versammlungsraumes darf nicht 
höher als 12 m über der Straße liegen.

Über einem Saalparkett sind höchstens zwei Galerien übereinander 
zulässig.

§ 67. Wird in einem Versammlungsraum die dauernde Ein
richtung von Sitzen beabsichtigt, so muß die Breite eines Sitzes min
destens 50 cm und der Abstand der Sitzreihen wenigstens 90 cm 
betragen.



155

Bei Anordnung von Klappsitzen und bei befestigten Bänken kann 
der Abstand der Reihen auf 80 cm ermäßigt werden.

Die Zahl der Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten
oder Zwischengang darf im Saalparkett 14, auf Galerien 12 nicht 
übersteigen

Für Stehplätze dürfen höchstens 3 Personen aus 1 qm Grund
fläche gerechnet werden.

Die Breite der Gänge innerhalb des Daalparketts und aus 
Galerien muß mindestens 90 cm betragen und ist im übrigen 
nach dem Verhältnis von 1 m für 120 Personen zu bemessen.

Die nach vorstehenden Bestimmungen zulässige höchste Besucherzahl 
ist durch die Polizeibehörde festzustellen.

8 68. Für Versammlungsräume ohne feste Sitzreihen soll die 
Personenzahl, nach welcher die Breite der Türen, Korridore, Treppen, 
Flure und Ausgänge zu bestimmen ist, so ermittelt werden, daß in 
der Regel auf 1 qm Grundfläche des Saalparkelts 2 Personen und 
aus 1 qm Grundfläche der Galerien 3 Personen gerechnet werden. 
In einzelnen Fällen können jedoch ausnahmsweise mit Rücksicht aus 
die Lage und Benutzungsart der Versammlungsräume aus je 10 qm 
Grundfläche für das Saalparkett 15, für die Galerien 20 Personen 
gerechnet werden.

Wenn mehrere Versammlungsräuiue in einem Geschoß oder in 
verschiedenen Stockwerken gemeinschaftliche Korridore, Treppen, Flure 
oder Ausgänge haben, so sollen die erforderlichen Breiten derselben 
der Regel nach ht der Weise ermittelt werden, daß die Personenzahl 
des größten Raumes ganz und die Personenzahl der übrigen Räume 
zur Hälfte der Berechnung zu Grunde gelegt wird. Es kann jedoch 
in einzelnen Fällen ausnahmsweise mit Rücksicht aus die Benutzungs
art der Versammlungsräume eine geringere Gesamtziffer für die Be
rechnung zugelaffen werden.

§ 69. Die Anzahl und Breite der Türen ist nach dein Verhältnis von 
1 m sür 120 Personen bei einer Anzahl bis zu 600 Personen, 1 m 
für 135 Personen bei einer Anzahl von 600 bis 900 Personen, I m 
für 150 Personen bei einer Anzahl über 900 Personen zu be
stimmen. ,

Wenn die zulässige Zahl der Besucher mehr als 600 Personen be
trägt, muß der Versamnilungsraum auf mindestens 2 Wandseiten 
Türen erhalten.

Ausgangstüreli müssen rtach außen auffchlagend derart angeordnet 
werden, daß'die geöffneten Flügel nicht in die Korridore und Treppen
räume vortreten. Ist diese Forderung nicht zu erfüllen, so muffen die 
Türflügel vollständig herumschlagen und an den Wanden durch selbst
tätige Federn festgehalten werden. In solchen Füllen ist aber die vor
geschriebene Mindestbreite der Korridore (§ 70) um die ^.urflugelbreite 
zu vergrößern. Die Türverfchlüsse müssen so eingerichtet sein, daß sie 
durch einen einzigen Griff in Höhe von etwa 1,20 Nieter über dein 
Fußboden von innen leicht zu öffnen find.

Die Ausgangstüren sind als solche mit grotzer Schrift kenntlich 
zu niachen und dürfen während der Benutzung eines Versammlungs
raumes nicht verschlossen werden.
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§ 70. Die für die Entleerung eines Versammlungsraumes in Be
tracht kommenden Korridore und Flure müssen mindestens 2 m breit 
sein. Im übrigen gelten für ihre Breiten, sowie auch für die Breiten 
der Ausgänge die im § 69 für die Türen angegebenen Verhältniszahlen.

Flure oder Durchfahrten, welche zu Versammlungsräumen führen, 
müssen mindestens 3 m breit sein und im übrigen nach dem Verhältnis 
von 1 m für 200 Personen bemessen werden.

Wenn die Ausgänge aus Versammlungsräumen in einem Seiten
oder Hintergebäude aus einen Hof von solchen Abmessungen sühren, daß 
er die gesamte Personenzahl bei Annahme von 4 Personen aus 1 qm 
Grundfläche aufzunehmen vermag, so kann die Breite der Flure oder 
Durchfahrten, welche diesen Hof mit der Straße verbinden, ausnahms
weise dem vorgeschriebenen Verhältnis von 1 m für 200 Personen gegen
über unter der Bedingung ermäßigt werden, daß der Hof in seiner 
ganzen Fläche lediglich für den Personenverkehr freigehalten wird. 
Als äußerst zulässige Grenze soll dabei jedoch das Verhältnis von 1 m 
für 300 Personen gelten.

§ 71. Für Versammlungsräume, welche nicht mehr als 300 Per
sonen im ganzen sassen, soll eine Treppe ausreichend sein, welche aus 
unverbrennlichem Material hergestellt werden, mindestens 1,5 Meter- 
breit sein und im übrigen nach dem Verhältnisse von 1 m für 
120 Personen bemessen werden muß.

Für mehr als 300 Personen müssen mindestens zwei Treppen an
gelegt werden. Die gesamte Treppenbreite ist dann bis zur Anzahl 
von 900 Personen nach dem Verhältnis von 1 m sür 150 und bei 
mehr als 900 Personen nach dem Verhältnis von 1 m für 200 Per
sonen zu bestimmen.

Gnlerietreppen dürfen niemals unmittelbar in den Saal aus
münden. Es sind vielmehr für solche Treppen stets besondere Flure 
oder Vorräume anzulegen und deren Ausgänge nach Lage und Ent
fernung von einander derart anzuordnen, daß bei gleichzeitiger Ent
leerung von Saal und Galerien Gegenströmungen nicht entstehest können.

Bei Galerien von höchstens 30 qm Grundfläche kann die Breite 
der Treppe bis aus 1 m ermäßigt werden.

Die Räume, in welchen die vorgeschriebenen Treppen liegen, dürfen 
mit Kellerräumen nicht in unmittelbarer Verbindung stehen'.

Im übrigen gelten für die Anlage der Treppen im einzelnen die 
Bestimmungen des § 5.

§ 72. Für den Fall, daß ein Versammlungsraum vorübergehend 
mit Bänken, Stühlen oder Tischen besetzt werden soll, sind die im § 67 
sür feste Sitzreihen vorgefchriebenen Gänge freizuhalten und fest abzu
grenzen. Reihenweise gestellte Stühle oder Bänke sind mit Innehaltung 
eines Abstandes von mindestens 90 cm derart mit einander zu ver
binden, daß sie einzeln nicht verschoben werden können.

§ 73. Versammlungsräume, welche eine ständige mit verbrenn
lichen Kulissen, Soffiten, Hinterhänden oder Versatzstücken ausgestattete 
Bühne erhalten, — gleichviel, ob die auf derselben veranstalteten Vor
stellungen dem Publikum allgemein zugänglich sind, oder nicht — sollen, 
sowohl wenn sie für sich ein selbständiges Gebäude, als auch, wenn 
Ne nur einen Teil eines im übrigen anderweit benutzten Bauwerkes 
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bilden, nicht nach den in diesem Abschnitt, sondern nach den sür kleine 
Theater gegebenen Vorschriften behandelt werden

Es kann jedoch dabei, falls die Bühne elektrisch beleuchtet und nut 
einer Regenvorrichtung versehen wird, von der Forderung, daß der 
Zuschauerraum rings von einem Korridor umgeben sem muß, abgesehen 

werdM. einem derartigen mit ständiger Bühne ausgestatteten

Versammlungsraum, und zwar im Saalpartett und auf den Galerien 
im ganzen zulässige Personenzahl darf 800 nicht überschreiten. ,

8 74 ^Solche Versammlungsräume dagegen, welche nur em mit 
unverbrennlichen Kulissen, Soffiten, Hinterhängen oder Versatzstücken, 
sowie mit einem Vorhang aus schwer entflammbarem Stoss ausge
stattetes Podium ohne Verfemung, Schnürboden und Schnürgalerien 
erhalten, sollen nach den in diesem Abschnitt gegebenen Vorschriften, 
jedoch mit der Maßgabe behandelt werden, daß die ^age und^Breite 
der Gänge und Türen im Zuschauerraum nach dem Verhältnis von 
1 m sür 90 Personen und die Breite von Korridoren, Treppen, Fluren 
und Ausgängen nach dem Verhältnis von 1 m sür 120 Personen fest
gestellt werden. v , ... , „ >.»

8 75 Zur Beleuchtung von Versammlungsräumen ist außer eler- 
trischem und Gaslicht die Verwendung von Pflanzenölen und Kerzen 

aUla®?e Verwendung von Mineralölen ist nur mit besonderer Er- 

^^Mrd^ Gasbeleuchtung gewählt, so müssen dabei die im § 41 ge

gebenen Vorschriften sinngemäß beobachtet werden.
Eine ausreichende Notbeleuchtung ist nach näherer Angabe der

§ 76. Bei Anlage von Zentralheizungen sind die un § 2/ ge- 
9'bTÄÄuS auf Wasserversorgung Feuer,ofch. 

übeïl sstz, Baulichkeiten, welche nur sür vorübergehende Benutzung 

errichtet werden, finden von vorstehenden Bestimmungen die aus eine 
schnelle und gefahrlose Entleerung, sowie auf die Einrichtung und 
Unterhaltung einer Notbeleuchtung abzielenden Vorschriften Anwendung, 
während die Festsetzung der sonstigen baulichen und Betriebssorderungen 
chl jedem einzelnen Falle dem Ermessen der Polizeibehörde anheim ge- 

bis 82 und § 85 W 2 sind aufgehoben und ersetzt 
durch die nachstehende Polizeiverordnung vom 15. April 1891.

L-:^L»^î-W«ch-.,Z^mnêNàm-n, von.

Aus Kruiid der 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei
verwaltung vom 11. März 1850 (Ges.-S. S. 265) und der §§ 137, 139 
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des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1883/19. Mai 1889 (Ges.-S. pro 1883 S. 195 und pro 1889 S. 108) 
wird unter Aufhebung der §§ 79 bis 82 des Abschnitts II und des 
§ 85 Absatz 2 des Abschnitts III der Polizeiverordnung vom 25. No
vember 1889 Nr. 3929 D H J I b, betreffend die bauliche Anlage und 
die innere Einrichtung von Theatern, Zirkusgebäuden und öffentlichen 
Versammlungsräumen (Extrabeilage zu Nr. 48 des Amtsblatts) für 
den Umfang des ganzen Regierungsbezirks nach Zustimmung des Be
zirksausschusses nachstehendes verordnet.

il. Vorschriften für bestehende Anlagen.
A. Theater.

§ 79. Für bestehende Theater gelten folgende Mindestforderungen:
1. Die Trennungswand zwischen Zuschauerhaus und Bühnenhaus 

mutz in Stein oder in einem anderen feuersicheren Material her
gestellt fein. Die Bühnenösfnung mutz durch einen Schutzvorhang 
oder durch sicher und leicht bewegliche Schiebetore, entsprechend 
den im 8 20, Absatz 3 bis 5, gegebenen Vorschriften, feuer- und 
ranchsicher abgeschlossen werden können; von der Forderung des 
§ 20, Absatz 4, kann ausnahmsweise abgesehen werden.

2. Im Bühnen- und Zuschauerhause müssen hölzerne Fachwerks
und Bretterwände — mit Ausnahme vonTrennungswänden inner
halb des Zuschauerraumes, sowie von Trennungswänden zwischen 
Zuschauerraum und Korridoren oder anderen Vorräumen — auf 
beiden Seiten, dagegen Balkendecken und hölzerne Treppen an 
den Unteransichten mit Mörtel verputzt sein.

Ausnahmsweise kann bei dekorierten Balkendecken von einer 
Verputzung der Unteransichten abgesehen werden, wenn oberhalb 
der Decken ein feuersicherer Belag hergestellt ist.

Die Verputzung der Unteransichten hölzerner Treppen ist 
entbehrlich, wenn der Raun:„darunter durch feuersichere, weder 
mit Türen noch sonstigen Öffnungen versehene Verschlüge ab
geschlossen ist. Im übrigen sind Verschlüge unter hölzernen 
Treppen unzulässig.

3. Treppenräume und Korridore müssen mit genügenden Vor
kehrungen zum Abzüge des Rauches versehen sein.

4. Alle Treppen müssen Geländer oder Handläuser haben, welche 
auf beiden Seiten an den Treppen entlang führen und an den 
Enden jedes Laufes mit einer den Verkehr nicht hindernden 
Krümmung abschliehen.

5. Über der Bühne und über dem Zuschauerraum müssen leicht und 
sicher zu handhabende Rauchabzüge vorhanden fein.

6. Rauchabzüge und Oberlichter müssen zwischen Decken und Dächern 
feuersichere Wandungen haben. Unterhalb der äußeren Ober
lichter müssen Drahtnetze vorhanden sein.

7. Alle Ausgänge müssen als solche kenntlich genwcht sein und stets 
sür die ungehinderte Benutzung bereit gehalten werden.

Die nächsten Wege zu den Ausgängen ins Freie müssen 
durch Richtungspfeile an den Wänden bezeichnet fein.
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8.

s.

10.

Alle Türen müssen nach außen ausschlagend derart angeordnet 
sein, daß durch die geöffneten Flügel der Verkehr in den Korri
doren und Treppenräumen nicht behindert wird. Die Türen im 
Parkett wie in den Rängen dürfen sich nicht gegen die Richtung 
der das Theater von dort verlassenden Menschenströme öffnen, 
müssen soweit als tunlich herumschlagen und an den Wänden 
durch selbsttätig wirkende Federn sestgehalten werden.

Die Beibehaltung von Türen, welche den vorstehenden An
forderungen nicht entsprechen, ist ausnahmsweise zulässig, sofern 
fie nur von wenigen Personen benutzt^ werden oder durch ihre 
Abänderung eine Verbesserung des bestehenden Zustandes nicht 
zu erreichen ist. . ..

Die Verschlüsse der Türen müßen so eingerichtet sein, daß 
sie durch einen, in Höhe von etwa 1,20 m über dem Fuß
boden angebrachten Griff von innen leicht zu öffnen find. Bei 
zweiflügligen Türen kann ausnahmsweise zugelassen werden, daß 
jeder Flügel besonders in dieser Weise zu öffnen ist. Kanten- 
und Schubriegel sind ausgeschlossen.
Als die geringste zulässige Breite eines Sitzes soll das Maß von 
45 cm und als der kleinste zulässige Abstand der Sitzreihen das 
Maß von 80 cm, bei selbsttätig aufschlagenden Klappsitzen das 
Maß von 70 cm gelten.

Die Zahl der Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem 
Seiten- oder Zwischengange darf im Parkett und ersten Range 
15, in den übrigen Rängen 12 nicht übersteigen.

Bei fönst günstigen Entleerungsverhaltmffen ßnd «lus- 
nahmen zulässig, wenn vorstehende Forderungen nur mit weit
gehenden Änderungen erfüllt werden können, insbesondere kann 
in den Rängen, falls hier eine Verbesserung der Ontleerungs- 
verhältniffe durch Anlage von Zwischengangen nicht zu erreichen 
ist — je nachdem der Abstand der Sitzreihen das Maß von 
80 cm, bei Klappsitzen von 70 cm übersteigt — bme ver
hältnismäßig größere Anzahl, jedoch höchstens von 20 Sitzen 
in ununterbrochener Reihe neben einem Gange zugelaßen 
werden.

Für Stehplätze dürfen höchstens 3 Personen aus 1 qm 
Grundfläche gerechnet werden. .
Treppenpodeste, Flure, Korridore, sowie Seiten und Zwischen
gänge sind von allen Verkehrshindernissen freizuhalten. , 
S)ie' Lage und Breite der Gänge im Zuschauerraum, sowie ote 
Anzahl," Lage und Breite der aus dem Zuschauerraum auf die 
Korridore oder Vorräume führenden Türen muß der Forderung 
entsprechen, daß für 70 Personen 1 m lichte Breite vor-

Ausnahmen hiervon können in einzelnen Füllen bis zur 
Grenze von 1 m für 100 Personen zugelassen werden.

11 Die außerhalb des Zuschauerraumes belegenen Vorräume, Korri- 
' dore, Treppen, Flure und Ausgänge müssen der Forderung 

entsprechen, daß für 120 Personen 1 m lichte Breite vor
handen ist.
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Ausnahmen sind für bie Parkett-Korridore zulässig, falls 
dort den Türen des Zuschauerraums gegenüber Ausgänge von 
entsprechender Breite unmittelbar ins Freie führen.

Wenn es nach der Anlage des Theaters ohne erhebliche 
Änderung der Substanz des Gebäudes nicht möglich ist, die dem 
Verhältnis von 1 m für 120 Personen entsprechenden Breiten 
herzustellen, kann ausnahmsweise bei sonst günstigen Entleerungs
verhältnissen das Verhältnis von 1 m für 150 Personen und 
als äußerste Grenze das Verhältnis von 1 m für 200 Personen 
zugelassen werden.

Wenn die Ausgänge aus Theatern in Höfe oder Gärten 
von der im § 70 bezeichneten Größe führen, so kann die Breite 
der Durchfahrten, welche diese Höfe oder Gärten mit der Straße 
verbinden, ausnahmsweise nach dem Verhältnis von 1 m für 
300 Personen bemessen werden.

12. Das Bühnenhaus muß mindestens einen besonderen, aus kurzem 
Wege ins Freie führenden Ausgang besitzen. Mit diesem Aus
gange müssen die Bühne und Garderoben für das Personal 
derart in Verbindung stehen, daß der Weg aus den Garderoben 
nicht über die Bühne führt.

Für das Personal müssen zwei Treppen, welche mit dem 
Ausgange aus dem Bühnenhause in Verbindung stehen, vorhanden 
sein. Ausnahmsweise soll nur eine Treppe genügen, falls sie 
ausreichend breit ist und das Personal aus ihr den Ausgang ins 
Freie schnell und sicher zu gewinnen vermag.

13. Die Verwendung von Mineralölen zu Beleuchtungszwecken irgend 
welcher Art ist verboten.

14. Theater, welche mehr als 1200 Zuschauerplätze enthalten, müssen 
unter Beobachtung der int § 25 gegebenen Vorschriften elektrisch 
beleuchtet werden?

Gasleitungen in solchen Theatern sind nach Einführung der 
elektrischen, Beleuchtung mit Genehmigung der Polizeibehörde 
nur insoweit zulässig, als dies zur Erwärmung von Bügeleisen, 
Brennscheeren, sowie zu besonderen scenischen Effekten unbedingt 
notwendig ist. Werden außerdem noch Gasröhren im Gebäude 
belassen, so dürfen sie mit benutzten Gasleitungen weder im 
Gebäude noch aus der Straße in Verbindung stehen.

Ausnahmsweise kann von der elektrischen Beleuchtung auch 
bei Theatern mit mehr als 1200 Zuschauerplätzen abgesehen 
werden, wenn die Entleerungsverhültnisse günstig sind.

15. Für Gasbeleuchtung. gelten die Bestimmungen des § 41, jedoch 
können von der Vorschrift, wonach die Räume, in welchen sich 
Gasmesser befinden, unmittelbar von außen Lust und Licht 
erhalten sollen, Ausnahmen gestattet werden.

16. In allen Theatern muß eine Notbeleuchtung nach den Vor
schriften des § 26 vorhanden sein.

17. Die Erwärmung des Zuschauerraumes und der Bühne mit ihren 
Nebenrüumen, einschließlich der Garderoben und Ankleideräume, 
soll durch Zentralheizungen erfolgen, für welche nachstehende 
Bestimmungen gelten:
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a) Die Heizkammern müssen von außen her zugänglich sein; 
jedoch kann hiervon abgesehen werden, wenn sie rings von 
massiven Wänden, Fußböden und Decken umschlossen, sowie 
von den angrenzenden Räumen durch massive Vorgelege 
mit selbsttätig zusallenden, seuersicheren Türen, oder durch 
sonstige Sicherheitsvorkehrungen getrennt sind.

b) Kanüle für die Leitung heißer Lust, sowie Hohlräume zur 
Unterbringung von Dampf- und Wasserheizröhren müssen 
durchweg von Wänden aus feuersicherem Material um
schlossen und so angelegt sein, daß sie von Staub gereinigt 
werden können.

c) Brennbare Stosse müssen von Austrittsöfsnungen für heiße 
Lust, sowie von Metallröhren zur Leitung von Dampf oder 
heißem Wasser entweder 25 cm nach jeder Richtung ent
fernt, oder — sofern dies mit Schwierigkeiten verbunden 
ist — in anderer Weise durch Schutzbekleidungen aus 
Drahtputz oder dergl. gegen Erhitzung ausreichend ge
sichert sein.

In einzelnen, nicht unmittelbar mit der Bühne oder dem 
Zuschauerraume zusammenhängenden Räumen kann die Ver
wendung von Kachelöfen unter besonderer Vorsicht bei Anlage 
der Rauchrohre, der Feuerung und des Aschenfalles gestattet 
werden.

Die Anbringung von Heizvorrichtungen in den Magazin
räumen ist überhaupt verboten.

18. In bezug aus Wasserversorgung und Feuerlöscheinrichtungen 
sind die Vorschriften des § 29 maßgebend.

Von der Vorschrift, daß das Theatergebäude mit einer 
Regenvorrichtung versehen sein muß, kann Abstand genommen 
werden.

19. Für den Betrieb gibt folgendes:
a) Die Aufbewahrung von Dekorationen, Requisiten und der

gleichen ist im Zuschauerhause, sowie in den von der 
Bühne nicht feuersicher abgeschlossenen Räumen verboten 
und auf und über der Bühne nur insoweit gestattet, als 
jene Gegenstände sür die unmittelbar bevorstehenden Proben 
und Vorstellungen gebraucht werden. Ausnahmen sind 
unter Anordnung der erforderlichen Sicherheitsmaßregeln 
zulässig.

Ein Werkstättenbetrieb von Tischlern, Klempnern, 
Schlossern und Schmieden ist im Zuschauerhause nur in 
solchen Räumen des Kellergeschosses zulässig, welche über- 
wölbt und lediglich von außen zugänglich sind; im Bühnen
hause nur in solchen Räumen, welche mit der Bühne, der 
Unterbühne und den Bühnenkellern oder mit den Räumen 
sür das Personal keine unmittelbare Verbindung haben. 

Werkstätten von anderen Handwerkern, Malern, 
Schneidern usw. sind im Zuschauer- und im Bühnenhause 
unter Anordnung der erforderlichen Sicherheitsmaßregeln, 
insbesondere für etwaige Feuerungseinrichtungen, statthaft.

ii
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Alle Werkstätten müssen gegen die benachbarten Räume 
durch rauch- und feuersichere Türen abgeschlossen sein.

b) Das Rauchen im Theatergebäude ist verboten, kann jedoch 
für einzelne Restaurationsräume, für Wohnungen und 
Geschästsrämne gestattet werden.

c) Die Verwendung von unverwahrtem Feuer oder Licht, von 
beweglichen Beleuchtungskörpern und von Feuereffekten im 
Bühnenraum ist nur, soweit als es die Vorstellungen nötig 
machen, mit besonderer Erlaubnis zulässig, welche für be
stimmte Stücke ein für allemal erteilt werden kann.

Im übrigen ist das Betreten der Garderoben, Maga
zinräume und des Zufchauerraumes mit unverwahrtem 
Feuer oder Licht verboten.

Die Verwendung von Feuerwerk ist unzulässig.
Für Schüsse dürfen nur Pfropfen aus ungefährlichem 

Material, zum Verspiel Kälberhaar oder Asbestwolle, ver
wendet werden.

d) Die Räume des Theaters sind alljährlich nach vorgängiger 
Anzeige bei der Polizeibehörde mindestens einmal gründ
lich zu reinigen.

e) Zwischen den zur Benutzmrg eingestellterr Dekorationen 
und den seitlichen Umfassungsmauern der Bühne muß ein 
Gang von mindestens 1 m Breite frei gehalten werden, 
welcher auch bei Bewegung der Dekorationen nicht gesperrt 
werden darf. Das Gleiche gilt von der Hinteren Um
fassungsmauer, wenn sich dort der einzige Ausgang inS 
Freie (vgl. Nr. 12) befindet.

Von der vorgeschriebenen Breite des Ganges kann 
ausnahmsweise abgesehen werden, wenn sie sich ohne erheb
liche Änderung der Substanz des Gebäudes nicht erzielen läßt. 

Der Raum zwischen der ersten und zweiten Kulisse 
muß für den Dienst der Feuerlöschmannschaften frei ge
halten, werden.

f) Das Öffnen und Schließen des Schutzvorhanges oder der 
Schiebetore soll während der Spielzeit täglich einmal in 
Gegenwart der Feuerwache probeweise vorgenommen werden. 
Die Bühnenöffnung ist nach jeder Vorstellung durch den 
Schutzvorhang oder die Schiebetore zu schließen und nachts 
geschlossen zu halten

g) Genügend große und deutliche Grundrißpläne des Theaters 
sind nach Anordnung der Polizeibehörde zu fertigen, im 
Zuschauer- und Bühnenhause auszuhängen und in der er
forderlichen Anzahl der Polizeibehörde zur Verfügung zu 
stellen.

h) Im übrigen find für den Betrieb die Bestimmungen der 
§§ 36, 38 und 39 maßgebend.

B. Zirkrrsanlagen.
foïbex 80" Für bestehende Zirkusanlagen gelten folgende Mindest-



163

4.

b)

3.

§ 81. 
sorderungen:

und 18 sinngemäße Anwendung.
5. Für den Betrieb gilt folgendes-

1. Der Zuschauerraum muß von den Stallmrgen, Lager- und 
Magazinräumen, sowie dorr den Räumen für Garderobe, .Requi
siten. und Dekorationen feuer- und rauchsicher abgeschlossen Jetti.

2. Als die geringste zulässige BreiteZ eines Sitzessott das Maß 
von 45 cm und als der kleinste zulässige Abstand der Sitzreihen 
das Blaß von 70 cm gelten, sosern nicht mehr als 15 Sitze m 
ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- oder Zwischengange 
vorhanden sind. Im übrigen müssen m bezug aus die Anord
nung der Sitz- und Stehplätze dre Vorschriften im 8 ol er-

sonst günstiaen Entleerungsverhältnissen sirid Aus
nahmen zulässig,' wenn vorstehende Forderungen nur mit wert- 
gehenden Änderungen erfüllt werden können. Insbesondere kann, 
falls eine Verbesserung der Entleerungsverhaltnisse durch Anlage 
von Zwischengängen nicht zu erreichen ist, - je nachdem der 
Abstand der Sitzreihen das Maß von 70 cm übersteigt eine 
verhältnismäßig größere Anzahl, jedoch höchstens von 
in ununterbrochener Reihe neben erneut Gange, zugelassen werden.

Fn bezug auf die Lage und Brette der <>wischengange, 
Treppen und Türen innerhalb des Zuschauerraumes gelten die 
Vorschriften des § 52 — und in bezug auf die Breite der außer
halb des Zuschauerraumes belegenen Korridore, Flure ^reppen 
und Ausgänge sinngemäß die Vorschriften des 8 7.), a. 11. 
Auf die Bezeichnung der Ausgänge, das Ausschlagen der ^uren 
und die Anbringung der Türverschlüsse smden die Bestimmungen 
des 8 79 Nr. 7 sinngemäße Anwendung. .
Für die Einrichtung der Beleuchtung und Notbeleuchtung sind 
die Bestimmungen der §§ 55 und 56 maßgebend, jedoch tonnen 
?!• SXXîrhtuttû von der Vorschrift, wonach die Raume, m 
welchen sich Gasmesser befinden, unmittelbar von außen Luft 
und Licht erhalten sollen, Ausnahmen gestattet werden.

Ö im auf die Heizung, die Wasserversorgung und die 
Feuerlöschemrichtungm finden die Bestimmungen des § 79 Olt. 17

An'Stroch Heu und sonstigen Futterstoffen darf im Zirkus 
nur der für drei Tage erforderliche Vorrat gelagert 

3rt^taua auf das Rauchen im Gebäude, das Uingehen 

mit unverwahrtem Feuer oder Licht, die Verwendung von 
Teuerwerk, die Unterhaltung der Notbeleuchtung, die Aus- 
bänauna von Grundrißplänen, die Einrichtung eines be
sonderen Feuerwehr- und Wächterdienstes, sowie aus die 
polizeiliche Überwachung der Vorstellungen, gelten sinn
gemäß die im § 79, Nr. 19 unter b, c, g und h gegebenen 
Bestimmungen.

C. öffentliche Versammlungsräume.
Mr bestehende Versammlungsräume gelten folgende Mindest- 
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1- In Vers a m m lun gsrüume n mit festen Sitzreihen darf die Breite 
eines Sitzes nicht weniger als 45 cm und der Abstand der Sitz
reihen nicht weniger als 70 cm betragen, sofern die Zahl der 
Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- oder 
Zwischengauge im Saalparkett 15, aus den Galerien 12 nicht 
übersteigt. Im übrigen müssen die Vorschriften des § 67 erfüllt 
sein.

Bei sonst günstigen Entleerungsverhältnissen sind Ausnahmen 
zulässig, wenn vorstehende Forderungen nur mit weitgehenden 
Änderungen erfüllt werden können. Insbesondere kann auf den 
Galerien, falls hier eine Verbesserung der Entleerungsverhült- 
nisse durch Anlage von Zwischengängen nicht zu erreichen ist, — 
je nachdem der Abstand der Sitzreihen das Maß von 70 cm 
übersteigt — eine verhältnismäßig größere Anzahl, jedoch höchstens 
von 20 Sitzen in ununterbrochener Reihe neben einem Gange, 
zugelassen werden.

2. Für Versammlungsräume ohne feste Sitzreihen sind in bezug auf 
die Berechnung der Personen-Anzahl die im § 68 gegebenen Be
stimmungen nlaßgebend.

Bei vorübergehender Aufstellung von Bänken, Stühlen oder 
Tischen sind die im vorletzten Absätze des § 67 für feste Sitzreihen 
vorgeschriebenen Gänge freizuhalten und reihenweise aufgestellte 
Stühle oder Bänke mit Innehaltung eines Abstandes von min
destens 80 cm derart mit einander zu verbinden, daß sie einzeln 
nicht verschoben werden sönnen. Von der letzteren Forderung 
kann abgesehen werden, falls die Stühle oder Bänke wegen einer 
unmittelbar nachfolgenden anderen Benutzung des Verfammlungs- 
raumes rasch fortgerüumt werden müssen.

3. In bezug auf die Anzahl und die Breite der Türen müssen die 
Vorschriften des § 69, und in bezug aus das Aufschlagen der 
Türen, sowie auf die Türverschlüsse und die Bezeichnung der 
Ausgänge die Vorschriften des § 79, Nr. 7 sinngemäß er
füllt fein.

4. Die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge darf 
in keinem Falle geringer sein, als die Berechnung nach dem Ver
hältnis von 1 in für 250 Personen ergibt. Die Breite von 
Durchfahrten muß mindestens dem Verhältnis von 1 m für 
300 Personen entsprechen.

5. Bei Versammlungsräumen, welche eine ständige, mit verbrenn
lichen Kulissen, Soffiten, Hinterhüngen oder Versatzstücken aus
gestattete Bühne besitzen, sollen in bezug aus die Breite der Gänge 
und Türen innerhalb des Saalparketts und auf Galerien, sowie 
aus die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge in 
der Regel die für den Neubau kleiner Theater gegebenen Vor
schriften zur Durchführung gelangen. Ausnahmsweise können in 
einzelnen Fällen Ermäßigungen zugelassen werden, deren äußerste 
Grenze durch solgende Verhältniszahlen bestimmt wird:

für die Breite der Gänge innerhalb des Saales und aus 
Galerien, sowie für die Breite der Ausgangstüren daselbst 
durch das Verhältnis von 1 m für 100 Personen, für 
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die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge 
durch das Verhältnis von 1 m für 150 Personen,

für die Breite von Durchfahrten durch das Verhältnis von 
1 m für 200 Personen,

und wenn die Durchfahrt mit einem Hofe oder Garten von 
der in § 70 bezeichneten Größe in Verbindung steht, durch 
das Verhältnis von 1 m für 300 Personen.

H. Mr Versammlungsräume, welche nur ein Podium der im § 74 
beschriebenen Art besitzen, gelten folgende Verhältniszahlen als 
die äußerst zulässigen:

für die Breite der Gänge innerhalb des Saales und auf 
Galerien sowie für die Breite der Ausgangstüren daselbst 
das Verhältnis von 1 m für 120 Personen,

für die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge 
das Verhältnis von 1 m für 200 Personen,

für die Breite von Durchfahrten das Verhältnis von 1 m 
für 250 Personen,

und wenn die Durchfahrt mit einen: Hose oder Garten von 
der im § 70 bezeichneten Größe in Verbindung steht, das 
Verhältnis von 1 m für 300 Personen.

7. Für die Einrichtung der Beleuchtung und Notbeleuchtung sind 
die Vorschriften des 8 75 maßgebend. Bei Gasbeleuchtung können 
jedoch voir den Bestimmungen des dort in bezug genommenen 
§ 41, Wonach:

die Flammen mit Glocken oder Schalen versehen sem müssen, 
zum Anzünden der Flammen nur elektrische Zünder verwendet 

werden dürfen, und die Räume, in welchen sich Gasmesser 
befinden, unmittelbar von außen Luft und Licht erhalten 
sollen,

Ausnahmen gestattet werden.

D. Gemeinsame Vorschriften.
§ 82. Für bestehende Theater, Zirkusanlagen und öffentliche 

Versammlungsräume hat die Polizeibehörde die höchste in einer der- 
artiaen Anlage künftig zulässige Personenzahl, vorstehenden Bestim
mungen entsprechend, nach den vorhandenen Abmessungen festzustellen.

8 82 a. Bei Umbauten finden die im Abschnitt I für Neubauten 
gegebenen Bestimnmngen Anwendung, doch können ausimhmsweise die 
im Abschnitt II für bestehende Anlagen festgesetzten Bestunmungen zu 
gründe gelegt werden.

Als Umbauten im Sinne dieses Paragraphen find bauliche Ver- 
anderungen, welche zur Erfüllung der Mindestforderungen der §§ 79 
bis 81 dienen, nicht anzusehen.

8 85, Absatz 2. Eine Verlängerung dieser Frist bis zum 1. Ok
tober 1893 ist im Wege des Dispenses zulässig.

Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. Mai 1891 in Kraft.
Bromberg, den 15. April 1891.

Der Regierungspräsident.
ad Nr. 1244 D N J I b.
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III. Allgemeine Bestimmungen.
§ 83. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 30. November d. I. 

unter gleichzeitiger Aushebung aller entgegenstehenden Bestimmungen 
in Krast.

§ 84. Die zur Genehmigung von Neubauten emzurerchenden 
Zeichnungen müssen, abgesehen von den Angaben, welche die örtlichen 
Bauordnungen vorschreiben, die Anordnung der Sitz- und Stehplätze, 
die Heizungs- und Lüftungseinrichtungen und die Vorkehrungen zur 
Beleuchtung und Wafserzuführung durch Eintragung der in das Ge
bäude führender: Hauptleitung nebst Absperrvorrichtungen sowre der 
Beleuchtungskörper und der Wafferentnahmestellen anschaulich machen.

Diesen Zeichnungen, welche in der Regel im Maßstab 1 : 100 dar
gestellt sein und alle wesentlichen Maße eingeschrieben zeigen müssen, 
ist eine Berechnung der für die Entleerung in betracht kommenden 
Breiten der Gängel Türen, Korridore, Treppe::, Flure, Ausgänge und 
Durchfahrten in zwei Ausfertigungen beizugeben.

§ 85. Die Besitzer von bestehenden Theatern, Zirkusanlagen und 
öffentlichen Versammlungsräumen sind verpflichtet, hinsichtlich der 
ihnen gehörigen Gebäude den Anforderungen der §§ 79, 80 und 81 
innerhalb der Frist eines Jahres vom Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung zu entsprechen.

Eine Verlängerung dieser Frist bis zum 1. Oktober 1893 ist im 
Wege des Dispenses zulässig.*)

*) § 85 in der Fassung der Polizeiverordnung von: 15. April 1891 (s. vor
stehend hinter § 78).

Zum Zwecke der Prüfung, ob den Anforderungen der §§ 79, 80 
und 81 genügt ist, haben die Besitzer spätestens 3 Monate nach dem 
Inkrafttreten'dieser Verordnung der Polizei revisionsfähige Zeichnungen 
der betreffenden Anlagen und zwar einen Lageplan, sowie Grundrisse 
und Querschnitte im Maßstab 1 : 100 in je 2 Ausfertigungen emzu- 
reichen.

In den Grundrissen müssen die in: § 84 ausgesührten Einzelheiten 
nach genauer Ausmessung mit eingeschriebenen Maßen angegeben 
werden.

Diesen Zeichnungen ist eine Berechnung der für d:e Entleerung :n 
betracht kommenden Breiten der Gänge, Türen, Korridoren, Treppen, 
Flure, Ausgänge und Durchfahrten in zwei Ausfertigungen beizugeben.

§ 86. Aufgehoben und ersetzt durch die Polizeiverordnung vom
8. Oktober 1903, welche lautet:

Polizeiverordnung für den Negierungsvezirk Brom-erg, betreffend 
die -änliche Anlage und die innere Einrichtung vor: Theatern, 
^irkusge-äuden und öffentlichen Versammlungsräumen, vom 

8. Oktober 1903. (Amtsbl. S. 418.)
Auf Grund der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei

verwaltung vom 11. März 1850 (Ges.-S. S. 265) und des § 137 des 
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 
(Gef.-S. S. 195) wird mit Zustimmung des Bezirksausschusses folgen
des verordnet:
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Der § 86 der Polizeiverordnung vom 25. November 1889, ab- 
aedruckt in der Extrabeilage zu Nr. 48 des Amtsblatts der Königlichen 
Regierung Hierselbst sür 1889, wird ausgehoben und durch folgende 
Bestimmung ersetzt: .

Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung tonnen, 
soweit sie im vorstehenden ausdrücklich vorgesehen sind, von der Orts
polizeibehörde gestattet werden. Zur Erteilung von Dispensen ist der 
Regierungspräsident überall und zwar auch in dem Falle des § 40 
zuständig."

Bromberg, den 8. Oktober 1903.

Der Regierungspräsident.

Nr. 5569 U./N. I b.

§ 87. Übertretungen der vorstehenden Bestimmungen werden, so
fern nicht weitergehende Vorschriften des Reichsstrafgesetzbuches Platz 
greifen, mit einer Geldstrafe bis zu 30 Mark oder im Unvermögens
falle mit verhältnismäßiger Haft bestraft.

Bromberg, den 25. November 1889.

Königliche Regierung, Abteilung des Innern.

Nr. 3929 D. H. J. I b.

6. Polizeiverordnung, betreffend die Abwendung von Fenersgefahr 
bei der Errichtung von Gebäuden und der Lagerung von Materialien 
in der Nähe der dem Gesetz über die Eisenbahnnnternehmungen 
vom 3. November 1838 (Ges.-S. S. 505) unterstehenden Eisen

bahnen, vom 30. Mai 1893. (Amtsbl. S. 254.)
Aus Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Landes

verwaltung vom 30. Juli 1883 (Ges.-S. S. 195) und unter Bezug
nahme auf die 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über bte Polizeiverwaltung 
vom 11. März 1850 (Ges.-S. S. 265) wird unter Zustimmung des 
Bezirksausschusses für den Regierungsbezirk Bromberg folgendes ver
ordnet: r V. V-

8 1 Gebäude und Gebäudeteile, die weder aus unverbrennlichen 
Materialien hergestellt, noch durch Rohrputz oder in anderer gleich 
wirksamer Weise gegen Entzündung durch Funken gesichert sind, musten 
von Eisenbahnen eine von der Mitte des nächsten Schienengleises zu 
berechnende Entsernung von mindestens vier (4) Metern mnehalten. 
Dasselbe gilt von allen Öffnungen in Gebäuden, die nicht durch 
mindestens 1 cm starkes, nach allen Seiten hm fest eingemauertes Glas 
abgeschlossen sind.

' Mr Gebäude, Gebäudeteile und Öffnungen, die unterhalb der 
Oberkante der Schienen liegen, tritt an Stelle der Entfernung von 4 m 
eine solche von 5 m.
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hpr Gebaiideteile und Öffnungen, die mehr als 7 m oberhalb
n rf.pHnï 6 rber Schrenen liegen, sind den vorstehenden Bestimmungen 
und Unterworfen, wahrend für Gebäude mit nicht feuersicheren Dächern 
tę, L,.. Öffnungen in Gebäuden Mr Lagerung leicht entzündlicher 
Gegenstände die weiter gehenden Bestimmungen' der §§ 2 und 3 zur 
Anwendung gelangen. ' ' 3
r? r ..§ <2- Gebäude mit weichen, nicht feuersicheren Dächern, sowie 
Gebäude, ber denen die Dachpfannen mit Strohdocken eingedeckt sind 
müssen von Eisenbahnen eine von der Mitte des nächsten Schienen- 
gteifes zu berechnende Entfernung von mindestens 25 m innehalten.

tttßt die Eisenbahn auf einem Damme, so tritt zu der Entfernuna 
m noch die anderthalbfache Höhe des Dammes, 'o daß bet' 

Ï bJc Höhe des Dammes 10 m beträgt, 'für die im
Aten Absätze bezeichneten Gebäude eine Entfernung von mindestens 
2,0 T 15=40 m mnegehalten werden muß.
. .r -§<3, Bestimmungen des § 2 finden entsprechende Anwendung 
aus lebe nicht durch mindestens 1 cm starkes, nach allen Seiten hin 
Epk^ôfmauertes Glas abgeschlossene Öffnung in den der Eisenbahn 
gilge.ehrten Wanden aller Gebäude, die zur Lageruna leicht entründ- 
Hcr Gegenstände dienen. Bei solchen Gebäuden werden den der Eisen
bahn zugetehrten Wanden dieienigen ihr nicht ganz abgekehrten Wände 

mit bEr * °u'°" «SS

< X ^^îcht entzündliche Gegenstände, die nicht durch feuerfeste 
Bedachungen oder durch sonstige Schutzvorrichtungen gegen das Ein- 

5 ten l-nb glühenden Kohlen gesichert sind, dürfen bei 
M^ahnen nur m^elner Entfernung von mindestens 38 m von der 
Glitte des nächsten Dchlenengleifes gelagert werden.
hnn die Eisenbahn an einem Dam ine, so tritt zu der Entfernung 
von 38 m noch die anderthalbfache Hohe des Dammes (vergl. 8 2 Abs 2) 

9 5- Dispense von den Bestimmungen der §§ 1 bis 4 sind statt
est, wenn nach Lage der Verhältnisse auch bei geringerer Entfernung 
geschloffen ^rscheint.^ Schi°n°»gleis°s die Feuersgefohr aus-

Sfnhfcf.nie àt-ilung der Dispense beschlicht der Kreitzausschuff in 

-* Ä sä ®“*n ~
dls 4 festgesetzten Entfernungen bereits vorhanden, beziehungs- 

we se gelagert find, hat der Regierungspräsident zu bestimmen, ob und 
h^hn ^Vorkehrungen zum Schutze gegen die durch die Nähe der Eisen- 
bahn bedingte Feuersgefahr getroffen werden müssen.

• r, f Übertretungen dieser Polizeiverordnung werden, soweit 
nicht sonstige weitergehende Strafbestimmungen, insbesondere 8 367 
Geldstrafe^ wÄ Reichsstrafgesetzbuches Platz greifen, mit einer 
Haft geahndet6° k oder rm Unvermögensfalle mit entsprechender 

und biet. ^um Betriebe der Eisenbahn erforderlichen Gebäude
Materialien findet diese Polizerverordnung keine Anwendung.
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s g Die Polizeiverordnung vom 18. Januar 1875, betreffend die 
Abwendung der Feuersgefahr bei den in der Nähe von Eisenbahnen 
befindlichen Gebäuden und lagernden Materialien wird hiermit auf
gehoben.

Bromberg, den 30. Mai 1893.

Der Regierungspräsident.

6 L Polizeiverordnung, betr. die Ausdehnung der Polizeiverorduung 
vom 30. Mai 1893 auf die Errichtung von Gebäuden und die 
Lagerung von Materialien in der Nähe von Kleinbahnen, vom

10. Juli 1902. (Amtsbl. S. 258.)
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Landes

verwaltung vom 30. Juli 1883 (Ges.-S. S 195) und der Mß, 12 
und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. 1 o
(Ges.-S. S. 265) ' wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses sur 
den Regierungsbezirk Bromberg folgendes angeordnet: ,

Die Polizeiverordnung vom 30. Mar 1893, betr. dre Abll 3 
von Feuersgefahr bei der Errichtung von Gebäuden und der Lagerung 
von Materialien in der Nähe der dem Gesetze iwer dre Eisenbahn
unternehmungen vom 3. November 1838 (Ges.-S. S. o '0 .
stehenden Eisenbahnen (Amtsblatt 1893, Nrr 2m S. < c enbcn
die dem Gesetze vom 28. Juli 1892 (Ges.-S. S.,225) à»egenden 
Kleinbahnen mit Dmupfbetrieb mit der Amßgabe ausgeeeh t, ß, 
sofern die Spurweite der Bahn kleiner als Im ist, die in § 2 Abs. 1 
der genannten Polizeiverordnung festgesetzte Entfernung von -.» sti s 

16 m ermäßigt wird.
Bromberg, den 10. Juli 1902.

Der Regierungspräsident.

J.-Nr. 1003 U. Y. Id.

7. Polizeiverorduung, betreffend die nicht fabrikmäßige Herstellung 
und die Verwendung von Acetylen, vom 10. Dez em bei 189/.

(Amtsbl. S. 633.)
Auf Grund der 38 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine 

Landesverwastung vom 30. Juli 1883 (G°,,S ff. 195 M und ber 
RR 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizewerwaltung vom 
11 Märi 1850 (Ges.-S. S. 265) wird hiermit unter Zustimmung des 
Bezirksausschusses für den Umfang des Regierungsbezirks Bromberg 
die nachfolgende Polizeiverordnung erlaßen

8 1 Wer außer im fabrikmäßigen Umfange Acetylen Herstellen 
oder verwenden will, hat dies spätestens bei der ersten Inbetriebsetzung 
der Gasontwickelungsapparate der Ortspolizeibehorde anzuzeigen.

8 2 Die Entwickelung und Aufbewahrung von Acetylen darf 
nicht in'oder unter bewohnten Räumen und nicht in Kellern erfolgen.
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^Jie Jaunie, in denen die Gasentwickelung stattftndet, müssen durch 
eine Brandmauer oder einen isolierenden Luftraum von Wohnräumen 
getrennt sein. Die Gaseritwickler dürsen nur unter leichter Bedachung 
ausgestellt werden.
... § 3- Diese Räume müssen hell, geräumig und gut gelüstet sein, 
dürfen nur durch Dampf- oder Wasserheizung erwärmt und nicht mit 
-icht betreten werden. Die Türen müssen nach außen auffchlaqen

. Die Entlüftungsrohre der Räume und der Gasentwickler dürsen 
nicht m Schornsteine münden, die Entlüstungsrohre der Gasentwickler 
sind bis über das Dach zu führen.

, § 4- Die Apparate zur Entwickelung und Aufbewahrung von 
Acetylengas müssen so eingerichtet sein, daß in ihnen kein höherer, als ein 
Überdruck von einer Atmosphäre sich bilden kann.

8 5. An den Entwickelungsapparaten, Gasbehältern und Gas
leitungen dürfen keine aus Kupfer bestehenden Teile angebracht sein.

§ 6. Caleiumearbid und andere Carbide dürfen in Mengen von 
mehr als 10 kg nur tu wasserdicht verschlossenen Gesäßen und in 
trockenen, Hellen, gut gelüsteten Räumen aufbewahrt werden Die Lage
rung in Kellern ist untersagt. Die Gefäße müssen die Aufschrift tragen - 

„Carbid, gefährlich, wenn nicht trocken gehalten"
§ 7: Die zur Ausnahme flüssigen Acetylens' bestimmten Flaschen 

müssen durch einen Weiten Anstrich und die Aufschrift: „Flüssiges 
Acetylen, Feuergefährlich" gekennzeichnet, mit Angabe der Tara und 
des Fassmigsraumes in Litern versehen und auf 250 Atmosphären ge
prüft sein. ,r 7

§ 8- Bei der Füllung der Flaschen darf das Verhältnis von 1 kg 
Acetylen auf 3 Liter Rauminhalt nicht überschritten werden. 
™ «t 9-x ® ™ Wäschen für verdichtetes Acetylengas müssen durch die 
Aufschrift: „Acethlengas, Feuergefährlich" gekennzeichnet und mit der 
Angabe des höchsten zulässigen Druckes versehen sein. Sie müssen mit 
dem doppelten des zulässigen Druckes geprüft sein.

§ 10. Die mit flüssigem oder verdichtetem Acetylen gefüllten 
Flaschen |inb gegen die Einwirkung von Sonnenstrahlen und Ofen
wärme zu schützen.

... § n- -Flüssiges und verdichtetes Acetylen darf nur in Gesäße 
besteht lt)er^en' art ^enen lein Teil aus Küpser oder Kupferlegierungen

8 12. Die Bestimmungen in den 88 1, 2 und 3 finden keine An
wendung auf tragbare und solche Acethleugaslampen, bei denen derBreuner 
mit dem Entwickelungsapparat unmittelbar und fest verbunden ist.

Denjenigen, welche beim Erscheinen dieser Polizeiverordnung mit Ge- 
nehmlgulig oder mit Vorwissen der Ortspolizeibehörde Äcethlen- 
entwicielungsapparate bereits in Betrieb genommen haben, kann von 
der Ortspolizeibehörde zur Erfüllung der Vorschriften in § 2 und im 
crjten Satze des 8 3 eine Frist von 12 Monaten vom Tage des In
krafttretens dieser Verordnung ab bewilligt werden.

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung:
a) aus fabrikmäßig betriebene und daher nach § 16 der Gewerbe

ordnung besonderer Genehmigung bedürftige Anlagen zur 
Herstellung von Acetylen;
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L\ A1tî hip ftûûtlic&en wissenschaftlichen Institute, soweit sie
b) stufen und StLiinzweckn Herstellen und »er-

s iu'°°Ä,widerhandliMgen gegen bicje Verordnung werden, sosern 
V < JS hpn beîtebenben Gesetzen eure schwerere Strafe ver- 
MrN"mt"LL,°T zu so M rk und im Falle des Under- 

.. ft ' SorMÎ etosie mit entsprechender Hast bestrast. mögens an d-ä-iMd- Polizeivetordnung tritt mit dem Tage ihrer 

Veröffentlichung in Kraft.
Bromberg, den 10. Dezember 1897. 

Der Regierungspräsident. 

5îï. 6664 X. à A.

8. Bekanntmachung, betreffend die Berechnung d" Standfestigkeit 
der Schornsteine, vom 6. Juni 1902. (Amtsbl. S. 209.

Der nachstehende gemeinschaftliche sür^Haftdel^und Ge-
öffentlichen Arbeiten und des Herrn, à Bauwesens sür die Berech- 
werbe, betreffend dw von Atademre ^ es 'stellten Grundsätze: 
nung der Standfestigkeit an Schornffer .. . îg A in neuerer Seit

Aus Grund der über bie Stzrke^EN  ̂welche hinsichtlich der 
gemachten Beobachtungen und der Grs hes Baugrundes gesammelt 
zulässigen Beanspruchung der Baustoff -u îhrem Gutachten
worden sind, hat die Akademie des B°uv°Iä die mm 
vom 13. Juli 1889 nntßrtettt butä) “B « ; L-echnung
(111 13597 M. d. °. A.) medergel gten Gru °'°°^^dflsch° einer er- 
der Standsestigkeit hoher ^auwerte s g Berechnung der Stand- 
ÄÄ ««—u m Vorschlag

8C6Ttù .nahgebender « Ä

Achtung sentrechte ebene o gestellt werden. Etwaiger
Regel 125 kg aus n Zweite ist in diesem Werte 
Einfluß der Sau^w^. benachbarte oder umschließende Gebäude 
enthalten. De dur Schornsteines gegen Winddruck soll in der 
gewahrte Schutz. de.S tzvryo I Angriffspunkt des gegen erne 
Regel unberücksichtigt b eiben. u anaTin^ Schwerpunkt 

»ebeuU ? den 

des lotrechten Schnirres v , 3 Schornsteinen recht-Amch'm, s° ist di-

Grübe des Winddrucks anzunehmen.
' ' bei runden Schornsteinen zu 0,67. W. F, 

achteckigen „ » 0,71. W. t.

Dieie'Werw des Winddruckes geltet' auch dann wenn der 
Wind über Eck weht. Letztere Windrlckstung ist maßgebend sur 
à Bestimmung der größten Kantenpreisung bei eckigen Schorn, 

steinen.
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II. Dre Druckspaunungen im Mauerwerk sind sowohl sür den Wind
druck von 125 kg qm als auch sür einen solchen von 150 kg/qm 
M berechnen, in beiden Fällen unter Vernachlässigung der Zug
spannungen. Die Querschnitte sind außerdem so zu bemessen, daß 
aus der Windseite die Fugen sich bei dem Winddrucke von 125 kg/qm 
nicht weiter als höchstens bis zur Schwerpunktachse öffnen.

Bei der Berechnung der Standfestigkeit muß das Gewicht 
des Schornsteins nach dem wirklichen Einheitsgewicht des zu 
verwendenden Mauerwerks ermittelt werden.

III. Der Unternehmer der baulichen Ausführung eines Schornsteins 
hat die volle Verantwortung dafür zu übernehmen, daß die in 
die Berechnung der Standfestigkeit eingesetzten Gewichte mit der 
Wirklichkeit übereinstimmen, sowie dafür, daß die von ihm zu 
verwendenden Baustoffe (Steine, Mörtel usw.) bezüglich ihrer 
Güte und Festigkeit seinen Angaben entsprechen und technisch 
richtig verwendet werden. Der Aufsichtsbehörde bleibt es über
lassen, den Nachweis der Richtigkeit des eingesetzten Einheits
gewichtes und der übrigen Angaben zu verlangen oder selbst die 
Richtigkeit zu prüfen.

IV. Die zulässige Beanspruchung der Baustoffe und des Baugrundes 
wird wie folgt festgesetzt:

Unter der Voraussetzung kunstgerechter und sorgfältiger 
Ausführung sowie ausreichender Erhärtung des Mörtels ist als 
Druckbeanspruchung zu berechnen:

a) für gewöhnliches Ziegelmauerwerk in Kalkmörtel mit dem 
Mischungsverhältnis von 1 Raumteil Kalk und 3 Raum
teilen Sand bis zu 7 kg auf 1 qcm,

b) für Mauerwerk aus Hartbrandsteinen rn Kalkzementmörtel: 
12 bis 15 kg für 1 qcm. Unter Hart brand steinen sind 
dabei Ziegel verstanden, die eine nachgewiesene Druckfestig
keit voir mindestens 250 kg aus 1 qcm besitzen und unter 
Kalkzementmörtel wird verstanden eine Mischung von 
1 Raumteil Zelnent, 2 Raumteilen Kalk und 6 bis 8 Raum
teilen Sand. Wenrr die Verwendung von festen Steinen 
und zementreicheren Mörtels nachgewiesen wird, können 
aus Grund einwandsfreier Festigkeitsprüfungen ent ganzen 
Mauerkörpern , auch höhere Beanspruchungen zugelassen 
werden. Dabei ist aber mindestens mit einer zehnfachen 
Sicherheit ulld auf keinen Fall mit mehr als 25 kg auf 
1 qcm bei Annahme des Winddruckes von 150 kg aus 
1 qm zu rechnen,

c) falls für die Fundamente Schutt- oder Stampfbeton ver
wendet wird, sind
für geschütteten Betoil 6 bis 8 kg ) 
für gestampften Beton 10 bis 15 kg j ÜUi 1 (lcm 
Druckbeanspruchung zulässig.

Schüttungswelsen, bei delien der vorausgesetzte Zu
sammenhang der ganzen Fundamentplatte nicht sicher steht, 
sind mit Rücksicht auf die entstehenden Biegungsspannungen 
unzulässig,
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d) nuter Baugrund darf bei Annahme des Winddruckes von 
125 bis 150 kg aus 1 qm in der Regel bis zu 3 kg, m 
Ausnahmesällen bis zu 4 kg, aus 1 qcm beansprucht 
werden.

Berlin, den 30. April 1902.
Der Minister der öfsentlichen Arbeiten.

HI 5269. - f
ID 5533. Der Minister sür Handel und Gewerbe.

Illa 3567.
wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht. 

Bromberg, den 6. Juni 1902.

Der Regierungspräsident.

J.-Nr. 947. B. H. N. V/. S. G. U. L. c.

9. Bekanntmachung, betr. die Verwendung von Ziegeln großen 
Formates bei Backsteinbauten, vom 14. November 1902. (Amtsbl.

S. 434.)
Für monumentale Backsteinbauten, insbesondere Kirchenbauten 

pmhfiehlt sick um ihnen das wirksame Gepräge zu geben, welches die 
mittelalterlichen Backsteinbauten auszeichnet, die Lerwencung von 

solcher Ziegel, die zur Zeit nur von ein- 
^elnen Ziegeleien aus besondere Bestellung angesertigt werden, sich 
allaemein verbreite und aus ihren Bezug in genügenden Mengen ohne 
S w ? S lult und ohne wesentliche Verteuerung des Baues 
LchS wLn°L hat d°°? Herr MMer der bssentlichen Arbe. en 

durch Erlaß vom 10. Oktober 1902, mnsrras- îüt Z>°S°l großen 
Formates solgende einheitliche Abmessungen sestgesetzt:

Länge ...» ^8,5 cm, 
Breite . • • • 13,5 „ 
starte .... 8,5 ,,

und angeordnet, in diesen Abmessungen Hinsort überall, wo bei st a a t- 
lichen Neubauten das große Format verwendet werden soll, die 

3ie8$i|UÄa44‘ des Regierungsamtsblatts unterm 21. Oktober 1870 

bekannt gemachten Bestimmn«-« des Erlaßes vom 18. Oktober 1870 
über das Normalsormat der Mauerziegel bleiben unberührt von oben 
erwa^ntenivErla^iM^Krast^merken zur öffentlichen Kenntnis gebracht 

daß die Kreisbauinspektoren des Regierungsbezirks danach mit ent
sprechender Anweisung versehen worden sind.

Bromberg, den 14. November 1902.

Der Regierungspräsident.

J.-Nr. 2533. lc. H. B. N. W.
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10. Bekanntmachung, betr. Bedingungen für die Bewerbung um 
Arbeiten nnd Lieferungen, vom 19. Oktober 1905. (Amtsbl. S. 388.) 

§ 1. Persönliche Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Bewerber.
Bei der Vergebung von Arbeiten oder Lieferungen hat niemand 

Aussicht als Unternehmer angenommen zu werden, der nicht für die 
tüchtige, pünktliche und vollständige Ausführung derselben — auch in 
technischer Hinsicht — die erforderliche Sicherheit bietet.

§ 2. Einsicht und Bezug der Berdingungsanschläge rc.
Verdingungsanfchläge, Zeichnungen, Bedingungen 2C. sind an den 

in der Ausschreibung bezeichneten Stellen einzusehen und werden aus 
Ersuchen gegen Erstattung der Selbstkosten verabsolgt.

§ 3. Form und Inhalt der Angebote.
~ Die Angebote find, unter Benutzung der etwa vorgeschriebenen 
Formulare, von den Bewerbern unterschrieben, mit der in der Aus
schreibung geforderten Überschrift versehen, versiegelt und frankiert bis 
zu dem angegebenen Termine einzureichen.

Die Angebote müssen enthalten:
a) die ausdrückliche Erklärung, daß der Bewerber sich den Be

dingungen, welche der Ausschreibung zu Grunde gelegt sind, 
unterwirft;

b) die Angabe der geforderten Preise nach Reichswährung, und 
zwar sowohl die Angabe der Preise für die Einheiten als 
auch der Gesamtforderung; stimmt die Gesamtsorderung mit 
deil Einheitspreisen nicht überein, so sollen die letzteren maß
gebend sein;

c) die geneue Bezeichnung und Adresse des Bewerbers;
d) seitens gemeinschaftlich bietender Personen die Erklärung, daß 

sie sich für das Angebot solidarisch verbindlich machen, und 
die Bezeichnung eines zur Geschäftsführung und zur Empfang
nahme der Zahlungen Bevollmächtigten; letzteres Erfordernis 
gilt auch für die Gebote von Gesellschaftens

e) nähere Angaben über die Bezeichnung der etwa mit ein
gereichten Proben. Die Proben selbst müssen ebenfalls vor 
dem Bietungstermine eingesandt und derartig bezeichnet fein, 
daß sich ohne weiteres erkennen läßt, zu welchem Angebot sie 
gehören;

f) die etwa vorgeschriebenen Angaben über die Bezugsquellen 
von Fabrikanten.

Angebote, welche diesen Vorschriften nicht entsprechen, insbesondere 
solche, welche bis zu der festgesetzten Terminsstunde bei der Behörde 
nicht eingegangen sind, welche bezüglich des Gegenstandes von der 
Ausschreibung selbst abweichen oder das Gebot an Sonderbedingungen 
knüpfen, haben keine Aussicht auf Berücksichtigung.

Es sollen indessen solche Angebote nicht ausgeschlossen fein, in 
welchen der Bewerber erklärt, sich nur während einet: kürzeren als der 
in der Ausschreibung angegebenen Zuschlagssrist an sein Angebot ge
bunden halten zu wollen.
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§ 4. Wirkung des Angebots.
Die Bewerber bleiben von dem Eintreffen des Angebots bei der 

ausschreibenden Behörde bis zum Ablauf der WWulJW 
bezw. der von ihnen bezeichneten kürzeren Frist (§ 3 letzter Absatz) an 
U)re Dieîwerbàunterwerfen sich mit Abgabe deS Angebots in bezug

des Ortes" an^welchem'di'e 'ausfchreibende Behörde ihren Sitz hat 
woselbst auch sie aus Erfordern Domizil nehmen müssen.

ni.f X für sie daraus entstehenden Verbindlichkeiten der Gerichtsbar
keit e - " V- SWuirhp thrPH Sill fmt

and

§ 5. Zulassung zum Eröffnungsterurin.
Den Bewerbern und deren Bevollmächtigten steht der Zutritt zu 

dem Eröffnungstermine frei. Eine Veröffentlichung der angegebenen 
Gebote ist nicht gestattet.

§ 6. Erteilung des Zuschlags.
Der Zuschlag wird von dem ausschreibenden Beamten oder von 

der ausfchreibenden Behörde oder von einer drefer übergeordnet - 
Hörde entweder im Eröfsnungstermin zu dem von dem gewählten 
Unternehmer mit zu vollziehenden Protokoll oder durch s

Äe mit bindender Kraft erfolgt, wenn di- 

Benachrichtigung hiervon innerhalb der Zuschlagsfrist alv -^epes je o er 
Brief dein Telegraphen- oder Postamt zur Beförderung an ne in dem 

demienigen Zeitpunkt bei dem Empfänger eut, sur welchen dieser bei 
Lungsmätziger Beförderung den Eingang
Brieses erwarten darf, so ist der Empfänger an sein Angebot nicht 
2! ’Sfrila er ohne Verzug nach dem verspäteten Eintreffen 
der Zuschlagserklärung von seinem Rücktritt Rachrulst gegeben hat.

Nachricht an dieienigen Bewerber, welche den Zuschlag mast er- 
balten w rd nur dann erteilt, wenn dieselben bei Einreichung, des 
Anäts unter Beifügung des erforderlichen Frankaturbetrages einen 
dessallîiaen Wunsch zu erkennen gegebeii haben. Proben werden nur 

wenn dies in dem Angebots,chreiben ausdrücklich 
beàuat wttd und erfolgt alsdann die Rücksendung auf Kosten des 
betreffenden Bewerbers Ane Rückgabe findet im Falle der Annahme 
d^îgLtk nicht statt; ^ebenfo kann im Falle der 

selben die Rückgabe insoweit nicht verlangt werden, a^s die Pmben lei 
ben SSVÄfe Lrden an, Verlangen zurückgegeben.

Den Empfang des Zuschlagschreibens hat der Unternehmer um
gehend fchriftlich zu bestätigen.

§ 7. Vertragsabfchlutz.
Der Bewerber, welcher den Zuschlag erhält, ist verpachtet, auf 

Erfordern über den durch die Erteilung des Zuschlages zu Stande ge
kommenen Vertrag eine schriftliche Urkunde zu vollziehen.
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Sofern die Unterschrift des Bewerbers der Behörde nicht bekannt 
ist, bleibt Vorbehalten, eine Beglaubigung derselben zu Verlangen.

Die der Ausschreibung zu Grunde liegenden Verdingungsanschläge, 
Zeichnungen re., welche bereits durch das Angebot anerkannt sind, hat 
der Bewerber bei Abschluß des Vertrages mit zu unterzeichnen.

§ 8. Kautionsstellung.
Innerhalb 14 Tagen nach der Erteilung des Zuschlages hat der 

Unternehmer die vorgefchriebene Kaution zu bestellen, widrigenfalls die 
Behörde befugt ist, von dem Vertrage zurückzutreten und Schaden
ersatz zu beanspruchen.

§ 9. Kosten der Ausschreibung.
Zu den durch die Ausschreibung selbst entstehenden Kosten hat der 

Unternehmer nicht beizutragen.
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Baupolizeiliche Vorschriften
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Banpolizeiordnung für das Platte Land des Regierungsbezirks 
Brombcrg, mit Ausnahme der in der Banpolizeiordnung für die 
Städte vom 12. Dezember 1905 (siehe Abteilung V) bezeichneten 
ländlichen Ortschaften, vom 6. Februar 1882. (Außerordentliche 

Beilage zn Nr. 7 des Amtsblatts.)

II*)
Von den Beschränkungen der Baufreiheit im öffentlichen 

Interesse.
Abs chnitt 1.

Allgemeine Erfordernisse der Bauten:
§ 1. Entfernung der Gebäude von öffentlichen Straßen rc.

Wo eine Baufluchtlinie nicht besteht, dürfen in einer Entfernung von: 
weniger als 7 m von der nächsten Schiene einer Erfenbahn, 
weniger als 3 m von der Kronenkante eines öffentlichen Weges, 
weniger als 75 m von einem Forst

Gebäude mit Fenstern oder Türen in den nach der ^cite der Bahn 
oder des Weges gerichteten Wänden nicht errichtet werden.

Ausnahmen sind für Gebäude, welche zum Betriebe der Eisenbahn 
dienen, im Übrigen nur nach Anhörung der betreffenden Wege-, Bahn
oder Forstverwaltung zulässig. x ,

Darüber, in welcher Entfernung von bestehenden sicherheits- oder 
gesundheitsgeführlichen Anlagen Gebäude überhaupt oder besondere 
Arten derselben errichtet werden dürfen, ist nach Lage des einzelnen 
Falles Bestimmung 311 treffen.

8 2. Zugänglichkeit, Hofranm.
Jeder Bau muß so angelegt sein, daß im Falle eines Brandes 

für die Feuerlöschanstalten der erforderliche Raum vorhanden ist.
Grundstücke, aus welchen außer Bordergebüuden auch Seiten- um 

Hintergebäude errichtet werden, müssen mit einer fur me ^euerlvfch- 
geräte ausreichenden Durchfahrt von der Straße aus versehen sem.

Toreinfahrten dürfen nur dann überbaut werden, wenn eine zweite 
ausreichende Zufahrt vorhanden ist.

Jedes zur Bewohnung oder zum längeren Aufenthalt von Menschen 
bestimmte Gebäude muß einen öffentlichen Zugang haben und ist so an- 
mlegen daß der im öffentlichen Gesundheitsinteresse erforderliche Zutritt

-") Kapitel I ist ersetzt durch die Polizeiverordnung vom 12. Dezember 1905 
(Abteilung V.)
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Den Licht und Luft gesichert ist. Zu diesem Zweck soll in der Regel 
^edes mit solchen Gebäuden bebaute Grundstück einen Hof von */*  seiner 
Grundfläche, mindestens aber von 6 m Länge und 6 m Breite besitzen. 
Ausnahmen sind sür Eckgrundstücke und andere Bauplätze von ge
ringer Größe alsdann zulässig, wenn anderweit sür den im sanitären 
Interesse erforderlichen Zutritt von Licht und Luft dauernd Sorge 
getragen ist.

§ 3. Aborte und Dungstätten.
Aborte und Dungstätten dürfen nicht vor den Häusern nach der 

Straßenseite angelegt werden. Sie müssen von den Brunnen mindestens 
10 m entfernt bleiben.

§ 4. Ableitung übelriechender und schädlicher Flüifigkeiten.
Übelriechende und schädliche Flüssigkeiten, abgesehen von den zu 

dem landwirtschaftlichen Betriebe dienenden Dungstoffen, sind entweder 
nach unterirdischen Kanälen abzuführen, oder doch so zu sammeln oder 
abzuleiten, daß das Publikum und die Nachbarn nicht beschädigt oder 
belästigt werden.

§ 5. Brunnen.
Soweit nicht durch den Anschluß an öffentliche Wasserleitungen, 

durch die Nähe öffentlicher Brunnen oder das Recht zur Mitbenutzung 
von privaten Brunnen oder Wasserleitungen sür den Bedarf von 
Wasser zum Trinken und zu Feuerlöschzwecken in ausreichender Weise 
gesorgt ist, muß jedes Grundstück, welches mit zur Wohnung oder zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden besetzt ist, 
einen Brunnen haben.

Nicht minder kann die Bebauung eines Grundstücks mit Gebäuden, 
welche zur Wohnung oder zum längeren Aufenthalt von Menschen 
bestimmt sind, von dem Nachweis abhängig gemacht werden, daß für 
den Bedarf an trinkbarem Wasser in der den örtlichen Verhältnissen 
entsprechenden Weise genügend gesorgt ist.

Insbesondere kann aus Grundstücken, auf welchen eine gewerbliche 
Anlage von größerem Umfange errichtet wird, die Herstellung min
destens eines Brunnens verlangt werden.

Offene Brunnen und Wasserbehälter sind in sicherer Weise ein- 
zusriedigen.

§ 6. Gas-, Wasser- rc. Leitung.
Gas-, Wasser- und andere Leitungen zur Zu- und Abführung von 

Flüssigkeiten müssen eine solche Stärke und Dichtigkeit haben, daß 
Ausströmungen mit Sicherheit vermieden werden, auch müssen sie mit 
ausreichenden Absperrvorrichtungen versehen sein.

§ 7. Höhe der Gebäude.
Wohngebäude dürfen in der Regel nur drei Stock hoch errichtet 

werden.
Abschnitt 2.

Besondere Konstruktionsvorschriften.
§ 8.

Jeder Bau muß in bezug auf Konstruktion und Baumaterial 
seinem Zweck entsprechend fest und feuersicher und auch im übrigen so 
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hergestellt werden, daß dadurch die Gesundheit und Sicherheit nicht 
-gefährdet wird.

§ 9. Feuersichere Wände.
1. In einer Entfernung bis 3 m von dem Nachbargebäude ist die 

diesem zugewandte Außenwand feuersicher (§ 9 Kapitel 1) her- 
zustellen.

2. Bis zu 5 m Entfernung dürfen nur Gebäude mit massiver oder 
massiv verblendeter Außenwand und feuersicherer Bedachung 
(§ 14 Kapitel 1) errichtet werden. Ist die gegenüberliegende 
Wand des Nachbargebäudes feuersicher hergestellt, so ist Fach
werk, mit feuersicherem Material ausgemauert, gestattet.

3. Außenwände von Holz dürfen nur in einer Entfernung von mehr 
als 5 m von Nachbargebäuden, nicht feuersichere Bedachung in 
einer solchen von mindestens 10 m Entfernung angebracht werden.

4. Ist das Nachbargrundstück unbebaut, aber zur Bebauung geeig
net, so ist die Hälfte der 1—3 vorgeschriebenen Entfernung von 
der Nachbargrenze einzuhalten. Für Gebäude auf demselben 
Grundstück können die notwendigen Entfernungen gleichfalls auf 
die Hälfte ermäßigt werden.

5. Bei Grundstücken, welche mindestens 250 Meter von anderen 
bebauten Grundstücken entfernt liegen, können die unter Nr. 4 
für die aus denselben zu errichtenden Gebäude festgesetzten Ent
fernungen, soweit es sich nicht um Wohngebäude handelt, durch 
die unterzeichnete Regierung ausnahmsweise ermäßigt werden.*)

*) Zusatz gemäß Polizeiverordnunq vom 12. Mai 1888, Amtsblatt Seite 179.

§ 10. Brandmauern.
In ausgedehnten Gebäuden sind in Entfernungen von höchstens 

40 m unverbrennbare Trennungswände — § 9 Abs. 1 Kap. 1 — zu 
errichten, welche, soweit klunatlfche Verhältnisse nrcht entgegenstehen, 
30 cm über das Dach hinausgehen müssen. In denselben sind dre 
etwa erforderlichen Türöffnungen ohne Anwendung von brennbarem 
Material anzufertigen und mit unverbrennbaren, von selbst zusallenden 
Türen zu versehen. . -ir .

In Wohnräumen bedarf es solcher Türen nur im Dachgeschoß. 
Lm Innern nicht bewohnter Gebäude, als Scheunen, Ställe und der
gleichen, kann von der Errichtung solcher Trennungswände abgesehen 
werden, wenn die Bestimmung des Gebäudes dies erheischt, und nicht 
besondere feuerpolizeiliche Bedenken entgegenstehen.

tz 11. Veränderung der geringsten zulässigen Entfernung bau der 
Rachbargrrnze.

Die im § 9 vorgeschriebene notwendige Entfernung von der Nach
bargrenze vermindert sich um soviel, als die dauernde Nichtbebauung 
des Nachbargrundstücks über jene Entfernung hinaus in rechtsverbindlicher 
Weise gesichert ist.

§ 12. Ausnahme«.
Für Gebäude oder Gebäudeteile, deren Umfang, Beschaffenheit, Be

stimmung oder Verwendung sie besonders feuergefährlich erscheinen läßt,
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sönnen massive Umsassungs- sowie massive tragende Mittelwände und 
massive Umfassungswände der Treppen gefordert werden.

§ 14. Bedachung.
Gebäude mit Feuerungsanlagen find feuersicher einzudecten.
Eine Ausbesserung oder Erneuerung von Stroh- oder Rohrdächern 

auf Gebäuden mit Feuerungsanlagen ist nur darin gestattet, wenn 
keine Erneuerung oder Ausbesserung des Dachstuhls oder der Dach
sparren damit verbunden ist.

Findet in folcherr Gebäuden eine Erneuerung oder Untermauerung 
von Fachwerkswänden statt, so ist gleichzeitig ein seuersicheres Dach 
auszulegen. r Q

Ausnahmen sind für solche Gebäude gestattet, welche mindestens 
•250 m von anderen bebauten Grundstücken entfernt liegen.

§ 13. Abschluß der Gebäude.
Bauteir auf Freipfosterr ohne Scheidewände im Hohlraum (Schuppen) 

können auf derr ©eiten offen bleiben oder mit Latten und dergleichen 
abgeschlossen werden, sofern rricht besondere feuerpolizeiliche Bedenken 
entgegenstehen. . . ..

Bei anderen Bauten fcmn die Herstellung festgeschloßener um= 
fasfuiigswände nur da unterbleiben, wo das feuerpolizeiliche Interesse 
dies gestattet.

In gleicher Weise ist bei osfeiien Galerien, Balkönen, vssenen 
Gängen und dergleichen das Interesse der Feuerficherheit zu wahren.

§ 15. Türen an Gebäude».
Alle Tür- und Lichtöfsnungen an den Wänden uiid alle Öffnungen 

in den Dächern, sind mit geeigneten Türen, Läden, Fenstern oder 
anderen Verschlußvorrichtungen zu verfeheii.

§ 16.
Türen an Gebäuden, welche sür größere Versammlungen von 

Menschen bestimmt sind (Kirchen, Theater, große Fabriken), find zum 
'Aufschlagen nach außen einzurichten.

8 17. Licht-, Ventilations- und Aufzugsschachte.
Lichtschachte find nur zwischen massiven oder 12 cm stark ver

blendeten Wänden, Ventilations- und Aufzugsschachte, auch zwischen 
Wänden mit Metallbekleidung zulässig. Die zu Auszugsschachten 
führenden Verbindungsvssnungen sind mit eisernen oder eisenbekleideten 
Verschlußvorrichtungen zu versehen.

§ 18. Anstrich.
Bei dem äußeren Anstrich der Gebäude dürfen Farben nicht ver

wandt werden, welche der Gesundheit schädlich sind oder die Umgebungen 
namentlich die Sehorgane, belästigen.
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§ 19. *)  **)

*) Fassung des § 19 beruht auf Polizeiverordnung vom 9. Juli 1892 
(Amtsblatt Seite 334.)

**) Hierzu bestimmt die Polizeiverordnuug vom 29. September 1897 (Amts
blatt S. 531): . .

Ebenso können von der Vorschrift des § 19 Kapitel II Titel 1 Abschnitt 2 
a. a. O., wonach Stallungen, Scheunen und andere zum Ausbewuhren feuer
gefährlicher Stoffe dienende Gebäude mit Wohn- und anderen mit Feuerstätten 
versehenen Räumen nur dann unter einem Dache verbunden werden dürfen, wenn 
fie durch unverbrennliche Wände von den letzteren getrennt werden, in geeigneten 
Fällen gleichfalls mit Genehmigung des Bezirksausschusses Ausnahmen dahin zu
gelassen werden, daß die Anbringung von aus beiden Seiten mit Eisenblech be
schlagenen und mit unverbrennlichen selbsttätigen Zuschlagsvorrichtungen versehenen 
Verbindungstüren zwischen dergleichen Räumen gestattet wird.

Stallungen, Scheunen und andere zum Ausbewahren feuergefähr
licher Stoffe dienende Gebäude dürfen mit Wohn- und anderen mit 
Feuerstätten versehenen Räumen nur dann unter einem Dache ver
bunden werden, wenn sie durch unverbrennliche Wände oder Decken 
ohne Öffnung (§ 9) von den lederen getrennt werden.

Doch kann, wenn Räumlichkeiten, die nur vorübergehend als 
Wohnräume benutzt werden sollen, init unbedeutenden Stall- oder 
Scheunenräumen unter einem Dache erbaut werden sollen, von der 
Errichtung einer feuersicheren Trennungswand abgesehen und der Ab
schluß durch imd) der Seite des Wohngebäudes feuersicher verblendetes 
Fachwerk mit feuersicher verwahrten Öffnungen gestattet werden. *)  **)

§ 20. Wshnrämilt.
Bei Gebäuden, welche Wohnräume im Erdgeschoß enthalten, sind 

in dem letzteren die Fußböden in einer Höhe von mindestens 0,30 m, 
bei abschüssigen Grundstücken von mindestens 0,20 m an den höchsten 
Stellen über der Grundfläche anzulegen.

Wohnräume find so einzurichten, daß der erforderliche Zutritt von 
Luft und Licht gesichert ist. Zu diesem Ende muß in der Regel jeder 
solcher Raum mindestens ein unmittelbar ins Freie führendes Fenster 
von ausreichender Größe enthalten und gut zu durchlüften fein.

Wohnräume müssen bei Neubauten eine lichte Höhe von mindestens 
2,50 m erhallen. Werden bestehende Gebäude in der bisherigen Ab
messung um- oder ausgebaut, so ist eine lichte Höhe von 2 m alsdann 
gestattet, wenn die entsprechenden Räume des alten Gebäudes nicht 
bereits höher waren.

Zu den Wohnräumen im Sinne der vorstehenden Vorschriften 
zählen auch die Schlafräume.

Dachwohnungen dürfen nur unmittelbar über dem obersten Stock
werke und nicht übereinander angelegt werden.

Wohnungen, deren Decke unterhalb der Erdoberfläche hegt, sind 
untersagt.

Wohnungen, welche teilweise unter der Erdoberfläche hegen (Keller
geschoß), sind nur gestattet, wenn der Fußboden mindestens 0,30 m 
über dem höchsten Grundwasserstande und nirgend tiefer als 0,5 m 
unter dem umgebenden Erdboden liegt. Der Boden und die Wände der



184

selben müssen durch nachhaltig wirkende Isolierungsschichten (Asphalt rc.) 
von dem Erdboden isoliert werden.

don Wohnungen bestimmt ist, gilt insoweit nicht die besonderen 
Umstünde des Falls eine Ausnahme gestatten, auch von den zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Gelassen.

§ 21. Treppen.
Gebäude von zwei Stockwerken, welche außer im Erdgeschoß Woh

nungen oder Räume enthalten, die zum Fabrik- oder einem anderen 
feuergefährlichen Gewerbebetrieb, oder zur Versammlung einer größeren 
Anzahl ^von Menschen bestimmt sind, müssen mindestens eine feuer
sichere Treppe, zu welcher aus jeder Wohnung und Werkstatt und 
von außen ein direkter feuersicherer Zugang führt, Gebäude dieser 
Art von mehr als zwei Stockwerken außerdem eine zweite Treppe 
haben. Die Minimalbreite der feuersicher anzulegenden Treppen be
trägt 1 m.

Als „feuersicher" ist eine Treppe anzusehen, wenn sie von massiven 
Wänden eingeschlossen und auf der untern Fläche mit einem die Fort
pflanzung des Feuers verhindernden Überzug versehen ist. Diese Vor
schrift findet auf Zugänge entsprechende Anwendung.

Für Gebäude von größerem Umfang kann im Bedürfnisfalle über 
Zahl, lichte Breite und Beschaffenheit der Treppen und Zugänge 
weitergehende Anordnung getroffen, auch die Anlegung von Treppen 
aus unverbrennbarem Material vorgeschrieben werden.

In Theatern oder in anderen Gebäuden, in welchen eine größere 
Anzahl von Menschen sich zu versamlneln pflegt, sind die Treppen
häuser, Treppen und Vorflure von unverbrennbarem Material in solcher 
Anzahl, Beschaffenheit, Breite und Einrichtung anzulegen, daß das 
Verlassen derselben rasch vor sich gehen kann.

Die entsprechende Abänderung bestehender Einrichtungen in Ge
bäuden der letztgedachten Art kann verlangt werden, sofern nicht 
besondere Umstände Ausnahmen gestatten.

§ 22. Sicherheitsvorrichtungc» an Öffnungen.
. In „Wohngebäuden müssen Treppen-, Keller-, Schacht- und der

gleichen Öffnungen mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen ver
sehen sein. In anderen Gebäuden können solche gefordert werden, 
wenn die Gebäude bon einer größeren Anzahl von Menschen benutzt 
werden.

§ 23. Feuerstätten.
Feuerungsanlagen dürfen nur in solchen Räumen eingerichtet 

werden, welche vermöge ihrer Bestimmung nicht zu feuer- oder sanitäts
polizeilichen Bedenken Anlaß geben und gegen Gebäude und Räume, 
welche zur Aufbewahrung leicht entzündlicher Stoffe dienen, gehörig 
abgeschlossen sind.

§ 24.
In Gelassen, in welchen Feuerstätten sich besinden, sind die 

Zwischenräume zwischen den Deckenbalken mit unverbrennbarem 
Material auszufüllen, oder die zwischen den Balken etwa anzubringen
den Staakhölzer, Einschubbretter rc. mit dergleichen Material zu be- 
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decken und, soweit die ganzen Decken nicht von solchem Material her
gestellt sind, dieselben nach unten feuersicher zu verwahren.

Die Anbringung von Holztäfelung an derart feuersicher hergestellten 
Decken ist zulässig, abgesehen davon kann sie auch ausnahmsweise in 
Räumen von mindestens 5 m Höhe gestattet werden.

§ 25.*)
Feuerstätten sind mit ihrer Umgebung in feuersicherer Weise 

herzustellen. Die sie begrenzenden Wände sind in einer nach Art 
und Umfang der Feuerung zu bemeffenden Ausdehnung und Stärke 
unverbrennbar anzulegen. Der Boden, auf welchem die Einrichtung 
steht, ist, soweit die Feuersicherheit nicht dessen Herstellung aus un
verbrennbarem Material erheischt, ebenso wie die Böden vor der Heiz-, 
Schür- und Aschenöffnung in angemessener Ausdehnung feuersicher zu 
verwahren. Heiz-, Schür- und Afchenöffnungen sind mit brandsicherem 
Verschluß zu versehen. Auch int übrigen sind die Feuereinrichtungen 
von Holzwerk und anderen brennbaren Stossen in angemessener Weise 
zu isolieren oder in einer Entfernung von mindestens 1 m frei von 
jedem Holzwerk anzulegen, sofern nicht die nötigen Vorkehrungen zur 
Beseitigung jeder Feuersgefahr getroffen werden. Das Gleiche gilt von 
Heizröhren.

Verschluß- und Negulierungsklappen in Räumen, welche zum Auf- 
-enthalt von Memschen bienen, sind so anzulegen, daß Leben und Gesund
heit nicht gefährdet werden.

Verschlußvorrichtungen gegen den Rauchabzug an Stubenösen 
(Ofenklappen 2C.) sind bis zum 1. Oktober 1885 zu beseitigen.

§ 26. Schornsteine.
Jede Feuerstätte muß mit einem Schornstein von den bautechnischen 

Regeln entsprechender, lichter Weite in Verbindung stehen.
Schornsteine und Rauchrohre sind von uuverbrennbarem Material 

in fester und sicherer Weise herzustellen und von Holzwerk und anderen 
brennbaren Stoffen ausreichend zn isolieren. Gemauerte Schornsteine 
müssen aus eigenem massiven, vom Erdboden ausgemauerten Fundamente 
oder aus massiven Mauern ruhen. Sie dürfen nicht aus Balkenlagen 
gesetzt werden.

*) Polizcivcrorduung, betreffend die Ergänzung des § 25, Kapitel K der Bau- 
Polizeiordnung vom 6. Februar 1882, vom 23. Januar 1883. (Amtsbl. S. 29.)

Auf Grund der §§ 6 und 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom
11. März 1850 wird für den Umfang unseres Verwaltungsbezirks im Anschluß an 
§ 25 Kapitel II unserer Baupolizeiordnung vom 6 Februar 1882 (Außerordent
liche Beilage zu Nr. 7 unseres Amtsblatts) bestimmt:

Bei allen neuen Anlagen von Kaminen müssen dieselben dergestalt eingerichtet 
werden, daß die Oberfläche mindestens 0,80 m über dem Fußboden erhöht liegt.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung werden mit einer Geldstrafe bis 
zu dreißig Atark oder im Falle des Unvermögens mit verhältnismäßiger Haft 
sowohl aii der den Bau leitenden Person, als an dem Bauherrn gestraft werden.

Bromberg, den 23. Januar 1883.
Königliche Regierung, Abteilung des Innern.
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Sie sind so einzurichten, daß sie ordnungsmäßig gereinigt, nach
gesehen und ausgebessert werden können. Das Schleifen der Schorn
steine in einer Neigung unter 60 Grad gegen den Horizont oder aus 
Holzbalken ist unzulässig.

Schornsteine müssen soweit über das Dach vorragen, wie es die 
Feuersicherheit oder ihre Standfestigkeit erheischt, und so angelegt sein, 
daß die Nachbarn und das Publikum durch den Rauch nicht belästigt 
werden.

§ 27. Feuerstätten in Werkstätten.
Für Feuerstätten in Räumen, in welchen leicht entzündliche Stoffe 

verarbeitet oder aufbewahrt werden, können besondere Einrichtungen 
gefordert werden, welche Feuersgefahr ausschließen.

§. 28. Besonders feuergefährliche Anlagen.
Für Räume, welche entweder zur Lagerung von Vorräten Reicht 

entzündlicher oder schwer löschbarer Stoffe dienen, in welcher! Feuer
stätten von größerem Umfange, als Braukessel, Backöfen, Darren, 
Schmiedessen und dergleichen errichtet oder besonders gefährliche Ge
werbe betrieben werden sollen, kann auch, soweit nicht die Vorschrift 
der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 §§ 16 sequ. (Reichs-Gesetz
blatt Seite 245) und des Gesetzes vom 2. März 1874, (Reichs-Gesetz
blatt Seite 129) Anwendung finden, die Herstellung feuersicherer 
Umsassungs- und Jnnenmauern, Böden und Decken, nach Umstünden 
auch Einwölbung und die Anlegung metallener Verschlüsse der Öff
nungen gefordert, auch die Anlegung von Wohnräumen über solchen 
Räumen untersagt werden.

Schmieden, Kalk-, Gips-, Zement- und Ziegelöfen müssen von 
seuersicher gedeckten Gebäuden 10 m, von nicht seuersicher gedeckten 
20 m, im Freien errichtete Backöfen von feuersicher gedeckten Gebäuden 
15 m, und von nicht feuersicher gedeckten 30 m entfernt bleiben. Ist 
das Nachbargrundstück unbebaut, aber zur Bebauung geeignet, so ist 
eine Entfernung von 5 bezw. 10 m von der Nachbargrenze einzuhalten.

Auch für andere der im Absatz 1 erwähnten Gebäude kann nach 
den besonderen Umstünden des Falls ein die sonst vorgefchriebene Ent
fernung von anderen Gebäuden bezw. der Nachbargrenze übersteigender 
Abstand vvrgeschrieben werden.

Für Gebäude, deren Bestimmung die Verbreitung eines Feuer
scheins mit sich bringt, sind Vorkehrungen, welche die in der Nähe 
befindlichen öffentlichen Wege vor Feuerschein sichern, in Ermangelung 
derselben die zur Sicherung des Verkehrs erforderlichen Abstände vor- 
zuschreiben.

Neu anzulegende durch Wind bewegte Triebwerke müssen mindestens 
22 m von den Grenzen der benachbarten fremden Grundstücke, sowie 
mindestens 75 m von den nächsten öffentlichen Wegen entfernt bleiben. 
Diese Entfernungen werden von den Umfassungswänden der Triebwerke 
ab gerechnet.

Der Ausbau in geringeren Entfernungen darf nur mit besonderer 
Genehmigung der unterzeichneten Regierung und unter Beachtung der 
von ihr in jedem einzelnen Falle etwa vorzufchreibenden Bedingungen 
erfolgen.
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§ 29 Lauten itn Feuerbereich der Eisenbahnen.
Gebäude innerhalb 38 m von der nächsten Schiene oder wenn dre- 

Eisenbahn aus einem Damme liegt, einer werteren Entfernung der 
anderthalbsacheir Höhe des Dammes, müssen mit seuerftcheren ^Landen 
und feuersicheren Dächern versehen sein. Dunemgen Raume derselben, 
in welchen seuergesährliche Gegenstände ausbeioahrt werden, dursen 
nach der Bahnseite keine Öffnung haben.

Abschnitt 3. 
Ergänzende Borschriftcn. 

§ 30. Lichere Bauausführung.
Roi der Aussührung eines Baues oder beim Abbruas eines Ge

bäudes sind diejenigen Vorkehrungen zu treffen, welche zur Verhütung, 
von Unglückssällen sowohl bezüglich der berm Bau selbst beschäftigten 
Personen, als des Publikums aus derr Straßen, von Beschädigungen 
fremden Eigentums und von Behinderungen detz Verkehrs ersorder- 

lich smd. gl Abwendbarkeit ans bestehende Gebäude.

Auster denjenigen Fällen, in welchen Bestimmungen dieser Bau
ordnung ausdrücklich auch aus bestehende Gebäude anwendbar erklärt 
werden, finden sie aus solche auch bet Erneuerung^-, Um- und Reparatur- 

“SÄzulLlfig, wenn ihreDurchsthEg nurmttmw-r. 

bältnismästigem Kostenauswande sich ermöglichen laßt und sofern nicht 
überwiegende Bedenken im Interesse des Gemeinwohls entgegenstehen. 
Dispensionen erteilt der Kreislandrat.

III.
Bon Ser Handhabung der Baupolizei. 

Abschnitt 1. 
Prüfung des Bauvorhabens.

S 1. Bauten, ZU deren Ausführung es einer Erlaubnis nicht bedarf.
Rachsteheride Bauarbeiten dürfen unter Einhaltung der bestehenden 

Vorschriften ohne vorgängige Anzeige vorgenommen werden.
1. die Ausführung und Abtragung von^unbelasteten Wanden
2. die Anlage und Veränderung von xxvc- und ä?^e^ssnungel ^

soweit sie nicht an der Straße oder mehr aU 5 m vonRachbar- 
gebäuden bezw. 2,50 rn öon. der Nachbargrenze belegen sine, 
sowie der Verschlüsse solcher Öffnungen; ~

3. die Erneuerung oder Ausbesserung von^ den polizeilichen Be- 
stimlnungen entsprechenden Dächern, die Herstellung feuersicherer 
Dachflächen, Dachrinnen, Schornsteine, Dachfenster, Dachluken usw.,

4. alle Gegenstände des inneren Ausbaues nut Aufnahme.
a) der Herstellung oder Veränderung von g-euerstatten, sowie 

der Erneuerung solcher, welche nicht den besteheiiden Vor
schriften entsprechen;

b) der Fülle der §§ 21 Al. 4 und 28 Kap. 1;
c) der Herstellung neuer Wohuraume;
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•5. die Errichtung und Veränderung von Umfriedigungen, welche 
nicht an der Straße liegen;

6. die Errichtung, Erneuerung und Veränderung unheizbarer Garten- 
und Feldhäuschen, Geschirrhütten, Schuppen und anderer unbe
deutender Baulichkeiten dieser Art im freien Felde außerhalb der 
Städte und Dörfer;

7. die Ausbesserung von Zisternen und Brunnen, soweit letztere 
nicht zur Herstellung des Fundaments dienen;

8. die Ausbesserung der außerhalb von Gebäuden bestehenden Keller, 
unterirdischer Wege, Wasserleitungen, Dungstätten, Jauche- und 
anderen Gruben.

§ 2. Bauerlaubnis.
Für alle anderen Bauten bedarf es der ausdrücklichen Erlaubnis 

der zuständigen Polizeibehörde.
Bei für Nechnmig des Reichs oder Staats von Reichs- oder 

Staatsbeamten auszuführenden Bauten bedarf es einer ausdrücklichen 
Bauerlaubms nicht, doch ist in den Füllen, in welchen andere Bau
unternehmer eine Bauerlaubnis nachsuchen müssen, das Bauprojekt 
der kompetenten Polizeibehörde zur Erklärung darüber mitzuteilen, ob 
und was etwa in ortspolizeilicher Hinsicht dagegen zu erinnern ist, um 
danach die entsprechende Änderung "des Projekts herbeizusühren.

Vor der Abgabe der Erklärung der Polizeibehörde darf mit dem 
Bau nicht begonnen werden.

§ 3. Antrag aus Bauerlaubnis.
Der Antrag auf Bauerlaubnis ist schriftlich oder zu Protokoll bei 

der zuständigen Polizeibehörde einzureichen.
Demselben sind die zur Prüfung des Bauvorhabens eventl. erfor

derlichen Zeichnungen in doppelter Ausfertigung beizufügen.
Die Zeichnungen müssen in genügend großem Maßstabe unter 

Angabe desselben und im übrigen deutlich sein. Die Vorlagen sind 
von dem Bauherrn und der mit der Leitung des Baues betrauten 
Person zu unterschreiben; beide sind für die Richtigkeit der Vorlagen 
verantwortlich. Auf dem platten Lande sind Belegenheitsplan und Hand- 
zerchnungen von dem Gemeindevorsteher gleichfalls zu unterschreiben.

Aus den Vorlagen müssen Namen, Stand imb Wohnort des Bau
herrn und der mit der Bauleitung betrauten Person, sowie eine genaue 
und vollständige Angabe der beabsichtigten Bauausführung hervorgehen.

An Zeichnungen sind bei Neubauten erforderlich:
1. ein Belegenheitsplan, auS welchem die Lage der Straßen, öffent

lichen Wege, Gewässer, Bahnen, benachbarten Grundstücke und 
Gebäude bezw. die Bauart der letzteren, insoweit solche nach den 
bestehenden Vorschriften in Betracht kommen, sowie die Ein
richtung der Baustelle in bezug auf Ent- und Bewässerung, 
Sammelstätten von Abfallstoffen, Einfriedigung usw. zu ersehen ist;

2. die Ansicht der Fassaden;
3. die Grundrisse sämtlicher Geschosse mit Angabe der Feuerungs

anlagen;
4. die zur Prüfung nötigen Durchschnittszeichnungen.
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Bei Ausbesserungs- ober Vergrößerungsbauten müssen diejenigen 
der vorbezeichneten Zeichnungen beigesügt werden, welche zur Prüfung 
^forderlich stn^tten ßQnbe x^nn, soweit es sich nicht um Gebäude 

mit Feuerungsanlagen handelt, von. der Verbringung von Bauzerch- 
nungen und Belegenheitsplänen abgesehen und eine vom Ortsvorsteher 
bescheinigte Handskizze in zwer Exemplaren über die Belegenheit (Nr. 1> 
flix QBTliiClCTlb £XCl(l)tct ÏDCXbCÎÎ» e
' Die aur Erteilung der Bauerlaubnis zuständige Behörde ist befugt, 
îotreit die Vorlagen zur Beurteilung des Bauvorhabens nicht aus
reichen, deren Ergänzung zu verlangen und zu dresem Eride msbefon- 
dere auch in anderen, als den vorbezeichneten Fallen Bauzeichnung 
und Belegenheitsplan, bei ungewöhnlichen Konstruktionen und solchen 
von zweifelhafter Tragfähigkeit auch Detailzeichnung und euren durch 
Berechnung begründeten Nachweis ausreichender Sicherheit einzu-

Liegen gegen die Zuverlässigkeit der. Vorlagen Bedenken vor, so 
kann die Bescheinigung derselben durch einen der Behörde als zuver
lässig bekannten Bauverstündigen ober Feldmesser der langt werden.

"Hat sich die mit der Bauleitung betraute Person wiederholt 
unrichtiger Angaben schuldig gemacht, so ist die Beibringung einer 
Bescheinigung der gedachten Art zu verlangen.

Gleichzeitig mit der Einreichung des Antrages aus Bauerlaubnis 
ist bei Neu-, An- und solchen Umbauten, welche eine Veränderung der 
Umsassungswände zur Folge haben, die Größe und Lage des zu errich
tenden Gebäudes auf der Baustelle genau erkennbar zu bezeichnen.

§ 4. Form dcr Bauerlaubnis.
Die Bauerlaubnis wird schriftlich, eventl. aus dem nebst Belegen- 

heitsplan zurückzugebenden Exemplar der Bauzeichnung erteilt Sn 
betrifft nur die polizeiliche Zulässigkeit des Baues, erfolgt unbeschadet 
der Rechte Dritter und erstreckt sich nicht auf die un § 1 biqeê Kapitels 
aufgeführten Bauarbeitern

§ 5. Gültigkeit.
Eine aus Grund unrichtiger oder unvollständiger Vorlagen erteilte 

Bauerlaubnis gilt als nicht erteilt. . , ,,
Die Bauerlaubnis verliert ihre Gültigkeit, wenn innerhalb Jahres

frist vom Tage der Aushändigung der Bau nicht begonnen ist, oder 
falls der begonnene Bau ein Jahr lang unvollendet geruht ) •

Abschnitt 2.

Überwachung der Bauausführung
§ g. Aufbewahrung dcr Bauerlaubnis.

Vauerlaubnis, Bauzeichnung und Belegenheitsplan müssen während 
der Bauausführung stets aus der Baustelle ober doch so in der Nahe 
derselben sich befinden, daß sie in Gebrauchsfällen ohne erheblichen Zeit
verlust zur Hand sind.
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§ 7. Wechsel in der Person des Bauherrn oder des Bauleiters.
Änderungen in der Person des Bauherrn oder des Bauleiters sind 

der Ortspolizeibehörde ohne Verzug, spätestens innerhalb 3 Tagen 
anzuzeigen.

§ 8. Zuständige Behörde.
Die Ortspolizeibehörde hat die den baupolizeilichen Vorschriften 

und der Bauerlaubnis entsprechende Ausführung der Barrien zu über
wachen.

§ 9. Rohbaualmahme.
Zu diesem Ende sind in der Regel alle Neubauten und Anbauten, 

sowie diejenigen Umbauten, durch welche in vorhandenen Gebäuden 
mit Veränderung belasteter Wände, Schornsteine, Decken oder Dächer 
neue Wohnräume, Werkstätten oder Lagerräume geschaffen werden 
sollen, während der Bauausführung mindestens einmal gründlich zu 
untersuchen, bevor das Putzen der Mauern, Decken und Gewölbe sowie 
der innere Ausbau beginnt.

Bei Bauten von geringerer Bedeutung aus dem platten Lande, 
insbesondere bei den Bauten ohne Feueranlagen, kann von der Unter
suchung des Rohbaues abgesehen werden, sofern die bauleitende Person 
der Behörde als so zuverlässig bekannt ist, daß sie hinreichende Gewähr 
für eine vorschriftsmäßige Bauausführung darbietet.

Jngleichen bedarf es bei auf Rechnung des Reichs oder des Staats 
von Reichs- oder Staatsbeaniten ausgeführten Bauten der Abnahme 
des Rohbaues und der Schlußabnahme nicht.

§ 10.
Von der Vollendung des Rohbaues hat der Bauherr oder Bau

leiter Anzeige zu erstatten. Aus die Anzeige erfolgt die Untersuchung 
innerhalb 8 Tagen. Derselben hat der Bauherr oder Bauleiter bei
zuwohnen.

Die zu prüfenden Gebäudeteile müssen in dem für die Unter
suchung erforderlichen Maße zugänglich und sichtbar sein.

§ H.
Über die Abnahme des Rohbaues wird event, auf der Bauerlaubnis 

selbst eine Bescheinigung erteilt, sofern nicht die Prüfung wegen Ver
stöße gegen die Vorschriften der §§ 6 und 10 hat ausgesetzt werden 
müssen oder der Bau den baupolizeilichen Bestimmungen oder der Bau
erlaubnis nicht als entsprechend befunden worden ist.

In beiden Fällen findet, in dem letzteren auf Anzeige des Bau
herrn oder des Bauleiters von der erfolgten Beseitigung der Vorge
fundenen Baumüngel. aus Kosten des Bauherrn eine Wiederholung 
der Rohbauabnahme statt.

Vor Erteilung der Bescheinigung über die Rohbauabnahme darf 
die Fortsetzung des Baues, welche den Tatbestand zu verdunkeln ge
eignet ist, nicht erfolgen.

§ 12. Schlußabnahme.
Gebäude oder Gebäudeteile, welche zum Bewohnen oder zum 

dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, dürfen erst in Ge- 
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brniisb genommen werden, wenn die Ortspolizeibehörde auf Grund 
àr nach Vollendung des Banes vorzunehmenden Prusung (Schluß- 
stfonstfomel hierzu die Erlaubnis erteilt hat. . m v -,

Wohnungen in einem neuen Hause dürfen ut der -Hegel eilt neun 
Monà nach erfolgter Vollendung des Rohbaues bezogen werden. 
Diele Stift kann nach den besonderen Umstanden de-.- galles »an bei 
OrtspäeibelMde aus 4, bei Wohnungen m neuerbauten Stockwerken 

0Mi gSXfC«nton,8a!8etoî,»0ïl>e3ei^n Baulichkeiten kaum so
fern Umfang oder Art des Baues oder die Person des Bauleiters dies 
iS'fes

Bauerlaubnis dem Bauunternehmer oder Bauleiter schriftlich ait 

^î'bezua aus das Verfahren, die Wiederholung der Prüfung 
und die Erteilung der Bescheinigung finden sur die Schlußabnahme 
die Vorschriften über die Rohbauabnahme sinngemäß •• S-

Polizeibehörden, welche Über à technischen Bàt nichtst«r- 

ständigen zuzuziehen.
Ausgehoben durch Polizei-Verordnung vom 15. Juni 1891. 

(Amtsbl. S. 267.)

IV.
Einführungstermin. - Tlufhebung bestehender Verordnungen. 

- Strafen. - Schlustbestimmnngen.
§ 1. Einführungstermin.

Die vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem 1. April 8 r 

m Kraft. Aufhebung anderer Polizeiverordrurngen.

Mit demselben Tage treten die nachbenannten Poüzeiverorc nungen 

auheo. Baupolizeiordnung für die . Städte usw. des Regierungs
bezirks Bromberg vom 1. Juni 18/4 (1. -Beilage zu .er. -4 

hl di?BauvoIizewrdnung für das platte Land und die kleineren
b) Städte d-s Regierungsbezirks Bromberg vom 1. Ium 1874 

(o Beilage zu Nr. 24 des Amtsbl.); .
a L; Polizeiverordnung zur Ergänzung der Baupolizeiordnung 

für die Städte vom 11. September 1874 (Amtsbl. S. 334);
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d) die Polizeiverordnung vom 14. November 1861 (Amtsbl. 
S- 334), betreffend den Bau von Windmühlen.

§ 3. Lotalbaupolizeiverordnungen.
Zur näheren Ausführung dieser Verordnung können mit unserer 

Genehmigung besondere Lokalpolizeiordnungen erlassen werden.

4. Strafen.

ordnung mit einer Geldstrafe bis zu dreißig Mark oder im Falle des 
Nnvermogens, mrt verhältnismäßiger Hast sowohl an der den Bau 
leitenden Person als an dem Bauherrn gestraft werden *)

(§ 5 veraltet.)
Bromberg, den 6. Februar 1882.

Königliche Regierung, Abteilung des Innern.

Einziger Paragraph.

Dieie Polizeiverordnung tritt mit ihrer Verkündigung in Kraft. 
Bromberg, den 19. Mai 1903.

J.-Nr. 2920. I. b. II.
Der Regierungspräsident.



Abteilung V.

Baupolizeiliche Vorschriften

für die Städte
des Regierungsbezirks Bromberg.

13





Baupolizeiverordnnug für die Städte uns einige 
LandgemeindenmitstädtischerBauart desRegierungsbezirksBromberg, 

vom 12. Dezember 1905.

(Archerordeutliche Beilage zn Nr. 2 des Amtsblatts für 1906.)

Auf Grund der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei
verwaltung vom 11. März 1850 (G.-S. S. 265) und der §§ 137 und 
139 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1883 und 19. Mai 1889 (G.-S. 1883 S. 195 und 1889 S. 108) wird 
unter Zustimmung des Bezirksausschusses für die Städte des Regie
rungsbezirks Bromberg, sowie für die Landgemeinden Schleusenau, 
Prinzenthal, Schwedenhöhe, Neu-Beelitz, Schöndorf mit Ausschluß der 
früheren Gemeinde Glinkę, Klein-Bartelfee, Schönhagen mit Ausfchluß 
ber aus dem Höhenzuge gelegenen Teile, Karlsdorf, Groß-Bartelfee, 
Schröttersdorf, Bleichselde und für den Gutsbezirk Hohenholm, sämtlich 
im Landkreise Bromberg, ferner für die Landgemeinden Lukatz-Kreuz 
int Kreise Filehne, Piaski, Kawiarh, Dalkr, Dziekanka, Kleryka und 
Winiary im Kreise Gnesen, Blütenau und Wilatowen tm Kreise Mo
gilno, Janowitz Gut uiid Roggeiiau im Kreise Znm, Netzthal und 
Weißenhöhe im Kreise Wirsitz, Lekno und Lopienno tm Kreise Won- 
qrowiü, jedoch mit Ausnahme derjenigen abgelegenen .in^bauten, 
welche in nicht unbedeutender, in Gemäßheit des § 8a dieser Bau
ordnung von der Polizeibehörde festznstellender Entfernung von dem 
bebauten Teile abliegen, nachstehende Polizei-Verordnung erlassen.

1. Abschnitt.

Das baupolizeiliche Verfahren.
§ 1. Genehmigungspflichtige Bauausführungen.

Vorgängige baupolizeiliche Genehmigung ist erforderlich^
a) zu Neubauten, auch zu solchen für vorübergehende Zwecke,
b) zu Umbauten, baulichen Erweiterungen und Veränderungen, 

soweit sie nicht unter § 2 fallen,
c) zur Anlage und Veränderung von Feuerstätten,
d) zur Herstellung und Veränderung von Entwässerungsanlagen, 

von Brunnen und Gruben aller Art, , .
e) zur Ausstellung und Veränderung von Einfriedigungen aller 

Art an öffentlichen Straßen und Wegen,
f) zur Errichtung abgebundener Baugerüste, '
ö) zur Anlage und Veränderung von Bürgersteigen, 
h) zur Aufstellung und Veränderung von Blitzableitern, festen 

Fahnenstangen an und auf Gebäuden.
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■*

*) S. Abt. I Abschnitt C Nr. 4 )S. 40).
**) Vgl. die Vorschriften in Abt. 1 Abschnitt C S. 37 ff.

§ 2. Anzeigepstilhtige Bauausführungen.
Es bedarf nur einer vorherigen Anzeige an die Polizeibehörde:

a) beim Abbruch von Gebäuden oder Gebäudeteilen,
b) bei unwesentlichen baulichen Veränderungen, welche keme 

Konstruktionsteile berühren,
c) bei Nenanlage von Gas- und elektrischen Licht- und Krast- 

leitungen, einschließlich Gasbadeöfen,
d) bei Herstellung nicht abgebundener Baugerüste,
e) bei Ausstellung von Bauzäunen,
f) beim Abputzen von Fassaden ohne Veränderung dieser,
g) zur Anbringung größerer Firmenschilder.

§ 3. ®«litten des Reichs und des Staats.*)
Für Bauten, die für Rechnung des Reichs oder des Staates oder 

mit Beihilfe des Reichs oder des Staates unter Leitung von Reichs
oder Staatsbaubeamten ausgesührt werden, bedarf es keiner förmlichen 
Genehmigung. Das Bauvorhaben ist vielmehr, falls es sich nicht bloß 
um Änderungen im Innern eines Gebäudes handelt, vor der Inangriff
nahme unter Beifügung der im § 5 vorgesehenen Bauvorlagen jedoch 
ohne Festigkeitsberechnungen der Polizeiverwaltung mit der Anfrage an
zuzeigen, ob und was etwa in baupolizeilicher Hinsicht zu erinnern ist, 
damit der Entwurf entsprechend geändert werde. Ebenso wird bei 
solchen Bauten von einer Überwachung der Bauausführung durch die 
Polizeibehörde (§ 8) abgesehen, auch findet bei ihnen eine Rohbau- und 
Gebrauchsabnahme (§§ 10 bis 12) nicht statt.

§ 4. Baugcsuch und Bauanr-ige.
1. „Baugesuche" (§ 1) und „Bauanzeigen" (§ 2) sind für jedes 

Grundstück getrennt und schriftlich einzureichen.
2. Das Baugesuch oder die Bauanzeige muß eine genaue und voll

ständige Bezeichnung der beabsichtigten Bauausführung, sowie 
die Bezeichnung des Baugrundstückes nach Haus- und Grund
buchnummer enthalteu.

3. Das Baugesuch sowie die Bauanzeige ist von dem Bauherrn 
und von dem Bauleiter deutlich zu unterzeichnen.

4. Auch wenn die Bauausführung nicht aus freier Entschließung 
beruht, ist der Bauherr zur Einreichung eines Baugesuchs oder 
einer Bauanzeige verpflichtet.

5. Tritt während der Bauausführung ein Wechsel in den genannten 
Personen ein, so ist hiervon binnen 3 Tagen der Polizeibehörde 
Mitteilung zu machen. Die Pflicht der Mitteilung liegt dem 
Bauherrn und, wenn dieser selbst wechselt, dem neuen Bau
herrn ob.

§ 5. Banvorlagen.**)
1. Mit dem Baugesuch oder der Bauanzeige sind die zur Prüfung 

des Bauvorhabens erforderlichen Bauvorlagen einzureichen. Bei 
Baugesuchen bestehen letztere aus dem Lageplan, den Bauzeich
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nungen, einer kurzen Beschreibung und, soweit nötig, aus Festig
keitsberechnungen, in doppelter Ausfertigung. Bei Bauten des 
Reichs und des Staats (§ 3) genügt eine einfache Ausfertigung. 
Bei Bauanzeigen genügen in der Regel eine kurze Beschreibung 
und einfache Skizze.

'2. Die Bauvorlagen sind mit der Bezeichnung des Baugesuchs, zu 
welchem sie gehören, zu versehen, und von dem Bauherrn sowie 
dem Bauleiter zu unterzeichnen.

3. Von den Lageplcinen und Bauzeichnungen darf ein Exemplar 
auf festem Zeichenpapier angefertigt werden. Die anderen 
Exemplare sind auf Pausleinwand oder als lichtbeständige Lein
wandlichtdrucke mit Hellem Grunde anzusertigen. Alle Pläne 
sind möglichst in Aktenformat zu halten. Blaues Papier mit 
weißem Auftrag ist verboten.

4. Die Lagepläne sind im Maßstab 1:500, die Bauzeichnungen im 
Maßstab 1:100, Einzelzeichnungen im Maßstab 1: 20 oder 1:10 
anzufertigen. Bei unregelmäßigen und engbebauten Grund
stücken ist die Polizeibehörde berechtigt, Lagepläne im Maßstab 
von 1:200 zu verlangen. Ausnahmsweise kann die Polizei
behörde für besondere große Bmmnlagen die Maßstäbe 1:1000 
für den Lageplan, 1:200 für die Bauzeichnungen zulassen. Aus 
jedem Blatte muß der Maßstab angegeben und gezeichnet fein.

5. Aus den Lageplünen, in den Fällen b bis cl des § 1 auch auf 
den Bauzeichnungen, sind die beabsichtigten neuen Anlagen in 
roter, bestehende Bauten oder Bauteile in schwarzer Farbe dar
zustellen. Soweit letztere beseitigt werden sollen, sind sie rot zu 
durchstreichen.

6. Für die Nichtigkeit der Maße leistet der Bauherr und der ver
antwortliche Unternehmer Gewähr, soweit nicht der Lageplan 
von einem vereideten Landmesser oder staatlich geprüften Bau
meister oder Baugewerksmeister aufgestellt oder beglaubigt ist. 
Er soll enthalten: Die Haus- und Grundbilchnummern, die fest
gesetzten Fluchtlinien, die Berechnung der Größe der bebauten, 
der zu bebauenden und der frei bleibenden Flächen des Bau
grundstückes, die Abstände von andereri Gebäuden uni) von den 
Nachbargrenzen, die Nachbarbnuten, die Straßenbreite vor, neben 
oder hinter dem Baugrundstück, die Straße beiderseits bis aus 
je 30 m Entfernung sowie die Nordlinie.

Die Polizeibehörde hat das Recht, in besonderen fällen die 
Anfertigung und Beglaubigung der Lagepläne durch einen ver
eideten Landmesser oder staatlieh geprüften Baumeister, auch die 
Einreichung eines von der Katasterverwaltung gefertigten Aus
zuges aus der Grundsteuermutterrolle liebst Handzeichnung zu 
verlangen.*)

7. Die Bauzeichnungen sollen enthalten:
a) die Grundrisse aller Geschosse, auch der Fundamente, sowie 

des Keller- und Dachgeschosses, mit Angabe der allgemeinen 
Zweckbestimmung der Räume, der Balkenlagen, Feuerstätten

') Vgl. die Vorschriften in Abt. I Abschnitt C S. 37 ff.
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und Schornsteine. Es sind zur Vermeidung von Irrtümern 
folgende Bezeichnungen anzuwenden:

Kellergeschoß, Erdgeschoß, gegebenfalls Zwlschen- 
geschoß, erstes, zweites, drittes Obergeschoß, Dachgeschoß;

b) die zur Prüfung nötigen Längen- und Querschnitte mit 
Angabe der Höhenlage des umgebenden Erdbodens;

c) die Ansichten der "Außenseite unter Einzeichnung des
Straßengefälles. c ,L

In die Zeichnungen find die Längen- und Breltenmaße der 
einzelnen Räume und deS Hofes, die Höhenmaße der Außenselten 
und der Stockwerke, die Höhenlage der Kellersohle im Verhältnis 
zur Straße, die Stärke der Fundamente, Mauern, ..Pfeller, 
Stützen, Balken und Deckeii, die Aborte und die Hausentwässerungs- 
leitungen gegebenensalls bis zum städtischen Straßenkanal, sowie 
Sohlenlage "und Querschnitt des letzteren einzutragen. In 
Ermangelung eines Straßenkanals ist die sonstige Art der Ent
wässerung einzuzeichnen. Die Genehrnigung zurHausentwäfserung 
kann auch durch ein besonderes Baugesuch nachgesucht werden.

8 Die Tragsähigkeit der Eisenkonstruktionen mit Einschluß ihrer 
Verbindung lind Auflager, ferner die Tragfähigkeit ungewöhn
licher Wölb- und Holzkonstruktionen, sowie drejemge der be
sonders schwer belasteteil Teile des Mauerwerkes und des Bau
grundes ist durch Festigkeitsberechnungen llachzuwelsen unter 
Angabe der Art des Baugrundes und der Grundwasserverhältnlsfe. 
Umsangreichere inld schwierigere Festigkeitsberechnungen tönneu 
während der Prüfung des Ballgesuchs llachgerelcht werden.

9. Die Widerstandsfähigkeit gegen Winddruck ist nachzuwelsen bei 
baulichen Anlagen, welche dem Winde besonders stark ausgesetzt 
find namentlich bei Türmen und freistehenden Schornstemen 
und auf Verl angeil der Polizeiverwaltung bei Gerüsten von mehr 
als 12 m Höhe. .. ... .

10. In allen Festigkeitsberechnungen slnd sur die Elgengewlchte der 
Baustoffe, für oie zulässige Beanspruchung dieser und des Bau
grundes, sowie für die bei Decken und Dächern anzunehmenden 
Eigengewichte und Belastungen die im § 39 ausgeführten Zahlen 
maßgebend.

11. Die Polizeibehörde ist befugt, in ungewöhnlichen Fällen welter
gehende Anforderungen an die Bauvorlagen zu stelleil. Dagegen 
können in den Fällen b bis h des 8 1, sowie in deil Fällen des 
§ 2 die Bauzeichnungen auf das denr Einzelfall entsprechende 
Maß eingeschränkt werden.

§ 6. Bangcttehmigmlg.
1. Wird ein Baugesuch genehmigt, so erhält der Bauherr nutet 

Beifügung einer mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Aus
fertigung' der Bauvorlagen einen Bauschein, in welchem die etwa 
nötigen weiteren Baubedingungen und Vorbehalte festgesetzt werden.

2. Die Baugenehmigung ist lediglich eine Erklärung der poUzel- 
lichen Zulässigkeit des in den Bauvorlagen dargestellten Bau
vorhabens und erfolgt unbeschadet etwaiger Rechte Dritter.
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3. Die Gültigkeit des Bauscheins ist abhängig van der Richtigkeit 
der Bauvorlagen. Sie erlischt

a) ein Jahr nach der Behändigung, wenn nicht inzwischen mit 
der Ausführung begonnen ist,

b) wenn ein begonnener Bau länger als 1 Jahr liegen bleibt.
4. Die etwaige Ablehnung eines Baugesuchs erfolgt unter Angabe der 

Gründe.
§ 7. Wiederholung der Bauauzeige.

Einer Wiederholung der Bauanzeige (§ 2) bedarf es, wenn die 
angezeigten Arbeiten nid)t binnen eines Vierteljahres begonnen, oder 
wenn fie länger als ein Vierteljahr unterbrochen worden sind.

§ 8. Überwachung der Bauten.
1. Der Bauschein und die genehmigten Bauvorlagen müssen zur 

Einsicht der Polizeibehörde und der ihr Vorgesetzten Dienst
behörden während der Arbeitszeit stets aus der Baustelle bereit 
gehalten werden.

2. Die Polizeibehörde, sowie die ihr Vorgesetzten Dienstbehörden 
haben das Recht, die Ausführung der baulichen Anlagen zu über
wachen, auch dabei Sachverständige zuzuziehen und Belastungs
proben vorzunehmen. Den Polizeibeamten, den technischen 
Organen der Polizeibehörde, den von ihr zugezogenen Sachver
ständigen, sowie den beauftragten Beamten der vorgesetzten Dienst
behörde darf der Zutritt zu der Baustelle und in die Baulich
keiten nicht verwehrt werden.

3. Die Polizeibehörde hat auch das Recht, fertige und bereits in 
Benutzung genommene Gebäude zur Feststellung baulicher oder 
gesundheitlicher Mängel zu besichtigen.

4. Durch die polizeiliche Überwachung wird die dem Bauherrn, dem 
Bauleiter, den aussührenden Technikern und Handwerker,:, sowie 
den Bauarbeitern gesetzlich obliegende Verantwortung dafür, daß 
die gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften und namentlich die 
anerkannten Regeln der Baukunst befolgt werden, weder aufge- 
gehoben noch vermindert.

5. Wird eine genehmigungspflichtige bauliche Anlage (§ 1) ohne 
Genehmigung begonnen oder fortgesetzt oder abweichend vom 
Baufchein ausgeführt, oder liegen Gründe zu der Befürchtung 
vor, daß bei Fortsetzung der Arbeiten die Sicherheit oder Be
nutzbarkeit des Baues in Frage gestellt oder die Nachbargrund- 
stücke gefährdet werden, so ist die Polizeibehörde befugt, die 
Weiterführung der Arbeiten zu verbieten und zu verhindern.

§ 9. Anzeigen, welche vor Beginn und während der Ausführung genehmigter 
Bauanlagcn zu erstatten find.

Der Polizeibehörde ist von Seiten des Bauherrn oder des Bau
leiters unter Angabe der Baustelle sowie des Tages und Aktenzeichens 
des Baufcheines schriftliche Anzeige zu machen:

a) von dem Tage, an dem die Ausführung beginnen soll;
b) von dem Zeitpunkte, an dem die Prüfung der Bauflucht

linie und Höhenlage vorgenommen werden soll;
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c) von der Bollendung des Rohbaues, wo eine Abnahme des 
Rohbaues vorgeschrieben ist (§ 10);

d) von der bevorstehenden Verdeckung der nicht freibleibenden 
Teile einer Wasserleitungs- oder einer Entwässerungs
anlage oder einer Gasleitung (§ 11).

Ein Nachweis, daß und wie die Dichtigkeitsprüsung 
stattgesunden hat, ist beizusügen;

e) von dem Zeitpunkte zur Gebrauchsabnahme, wo eine solche 
vorgeschrieben ist (§ 12).

§ 10. Nohbauabnahmt.
1. Wenn ein Bau in seinen Wänden und Eisenkonstruktionen, Balken- 

und Sparrenlagen vollendet ist, so findet auf die im § 9 unter c 
vorgeschriebene Anzeige die Rohbauabnahme statt, zu welcher der 
Bauherr und der Bauleitende oder geeignete Vertreter vorge
laden werden müssen. Auch sind die Teile des Baues bequem 
zugänglich und sichtbar zu machen.

2. Ergeben sich bei der polizeilichen Prüfung Mängel, so ist deren 
Abstellung zu veranlassen und alsdann die Rohbauabnahme er
neut zu beantragen, sofern nicht schon bei der Prüfung selbst 
ein neuer Termin von der Polizeibehörde festgesetzt wird?

3. Nach vorschriftsmäßig befundener Bauausführung wird durch die 
Polizeibehörde die Abnahme des Rohbaues bescheinigt und in der 
Bescheinigung der Tag festgesetzt, an welchem mit dem Verputz 
begonnen werden darf,

Räume, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen be
stimmt sind, dürfen nicht früher als sechs Wochen nach der Roh
bauabnahme verputzt werden. In besonderen Fällen, insbesondere 
bei Wiederholung der Rohbauabnahme (Ziffer 2) kann die 
Polizeibehörde diese Frist ermäßigen.

§ 11. Verdeckung von Wasserleitungs- und Entwässerungs-Anlagen und Gas
leitungen.

Die Verdeckung von Wasserleitungs- und Entwässerungs-Anlagen 
und Gasleitungen darf erst stattfinden drei Tage nach der im § 9d 
ungeschriebenen Anzeige, vorausgesetzt, daß nicht inzwischen die Polizei
behörde die Verdeckung beanstandet hat.

§ 12. Gebrauchsabnahme.
1. Gebäude und Gebäudeteile, die zum dauernden Aufenthalt von 

Menschen bestimmt sind, dürfen nicht eher in Benutzung 
genommen werden, als bis nach der im § 9 unter e vorge- 
fchriebenen Anzeige die polizeiliche Prüfung des vollendeten Baues 
vorgenommen und ein Gebrauchsabnahmeschein erteilt ist.

2. Der in dem Gebrauchsabnahmeschein sestzusetzende Tag für den 
Beginn der Benutzung soll in der Regel nicht früher als 5 Mo
nate nach dem für den Beginn der Bauputzarbeiten bestimmten 
Tage (8 10 Ziffer 3) liegen. Je nach der Trockenheit des Baues 
kann diese Frist in Einzelsällen verkürzt oder verlängert werden. 
Der Nachweis der Trockenheit liegt dem Bauherrn ob.



§ 13. Zuständigkeit der Behörde».
1. Die Baugesuche und Bauanzeigen sind an die zuständige Polizei

behörde einzureichen.
2. Soweit Reichs- oder Landesgesetze und deren Ausführungs

bestimmungen ein anderes Verfahren vorschreiben, behält es da
mit sein Bewenden.

2. A b s ch n i t t.

Schtttzmatzregeln während der Bauausführungen.
§ 14. Sicherung öffentlicher Einrichtmrgen.

Öffentliche Einrichtungen, wie Bürgersteige, Straßenpflaster, Bäume, 
Brunnen, Anschlagsäulen, Laternen, Hydranten, Schieberlasten, Gas
oder Wasserleitungen, Kanäle, Straßenschilder usw. sind während eines 
Abbruches, Neubaues oder einer sonstigen Bauausführung zu schonen 
und nach Möglichkeit vor Beschädigung zu schützen. Die sofortige 
Wiederherstellung vorkommender Beschädigungen ist vom Bauherrn 
oder Bauleiter zu veranlassen.

§ 15.
1. Bei allen Bau- und Abbrucharbeiten sind Staubbelüstigungen 

durch Besprengung mit Wasser oder durch andere Vorkehrungen 
möglichst zu verhüten. Namentlich darf trockener Schutt nirgends 
frei herumgeworsen und nur innerhalb der Baustelle gelagert 
werden.

2. Verunreinigungen der Straßen, die durch vorübergehende 
Lagerung von Baustoffen oder durch Bau- oder Abbruchsarbeiten 
veranlaßt werden, sind sofort zu beseitigen.

§ 16. Bauzäune.
1. Bei Bauteil an Straßen und Wegen sind Bauzäune und, wenn 

erforderlich, auch Schutzdächer zu errichten.
2. Wo nicht seitens der Polizeibehörde anderweitige auch erleich

ternde Forderungen gestellt werden, sind folgende Vorschriften 
maßgebend:

a) Bauzäune müssen mindestens 1,6 m hoch und so gebaut 
sein, daß nach außen keine Nägel oder zur Verletzung 
geeignete Teile vorstehen.

b) Sie dürfen in der Regel nicht mehr als 1,80 m in die 
Straße vvrtreten.

c) Wo nicht mindestens ein 1 m breiter Streifen des Bürger
steiges frei bleibt, ist ein mit Brettern belegter Fußweg 
von 1 m Breite herzustellen. Dieser ist an den Bürger
steig ohne Stufenbildung anzuschließen und gegen den 
Fahrweg nötigenfalls mit einem Geländer zu versehen.

§ 17. Baugerüste und Schutzdächer. *
1. Abgebundene Gerüste, d. h. solche, die aus regelrecht verzim- 

rnerten Hölzern bestehen, sind gegen Belastung und Winddruck 
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sicher zu konstruieren; sie werden verlangt, wo Hausteine in 
beträchtlicher Zahl oder sonstige schwere Konstrukt: onsteile zur 
Verwendung kommen.

2. Stangengerüste d. h. solche, die aus Rundhölzern mittels Ketten, 
Klammern u. dergl. zusammengesetzt werden, müssen gleichfalls 
belastungssicher konstrmert sein und besonders den folgenden 
Vorschriften entsprechen:

a) alle Rüsthölzer müssen gesund und hinreichend stark 
sà;

b) die Standbäume find in noch nicht endgültig befestigten
Bürgersteigen oder Straßen 1 m tief einzugraben und auf ,
Dielenstücke oder Steinplatten zu setzen, mit Neigung nach
dem Gebäude hin auszustellen und fest zu umstampsen. 
Sind die Bürgersteige oder Straßenflüchen bereits end
gültig befestigt, so sind die Standbäume aus Langschwellen 
mit Zapfenverbindung aufzustellen oder in anderer Weise 
derart zu befestigen, daß sie unten nicht ausweichen können. 
Bei Gerüsten von mehr als 8 m Höhe sind die Stand
bäume mit dem Gebäude sicher zu verbinden.

Soll ein Standbaum durch Verbindung mit einem 
anderen verlängert werden, so müssen die Enden beider 
Bäume wenigstens 2 m hoch aneinander genügend befestigt 
fein; auch muß der obere Baum aus einer Streichstange 
stehen und durch Knaggen unterstützt fein.

c) In Höhe eines jeden Stockwerks find Längsverbindungen, 
fogenannte Streichstangen, anzubringen und mit den Stand
bäumen fest zu verbinden.

d) Die Riegel oder Hebel, d. h. die Querhölzer, welche die 
Streichftangen mit dem Bauwerk verbinden und die Gerüst
beläge tragen, find so zu befestigen, daß sie sich weder 
auf den Streichstangen, noch in den Mauerlöchern drehen 
oder verschieben tonnen.

e) Die Gerüstbeläge müssen aus gesunden, hinreichend starken 
besäumter: Brettern bestehen und so befestigt werden, daß 
sie nicht kippen noch ausweichen können. Sie müssen auch 
in den Fugen so dicht schließen, daß kein Material oder 
Staub hindurchsallen kann. Nach außen ist an dem Ge
rüstbelage ein senkrechtes Bordbrett und an den Stand
bäumen eure Schutzbrüsturrg anzubringen.

f) Die Seitenverschiebung des ganzen Gerüstes muß durch 
Verstrebung verhindert werden.

3. Bockgerüste dürfen nur in zwei Bocketagen benutzt werden; sie A
sind durch Befestigung des Bretterbelags und durch Verstrebung
zu sichern und so stark anzufertigerr, daß sie die zu erwartende 
Belastung sicher zu tragen verrrrögen.

4. Fliegende Gerüste, Leiter- und Hängegerüste dürfen nur für 
ganz geringe Belastung zu Ausbesserungs- und Reinigungs
arbeiten, zu sonstigen unbedeutenden Arbeiten an Fassaden, 
Gesimsen und Dächern, ferner zu Verputz- und Anstreicher
arbeiten verwendet werden. Alle Teile dieser Gerüste müssen 
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ber vorauszusehenden Belastung vollständig entsprechen. Uber 
den Lausbrettern ist nach außen eine Schutzbrüstung anzubringen.

5. Soweit nicht die aus der Straße verkehrenden Personen in 
anderer Weise gegen das Herabsallen von Gegenständen aus
reichend gesichert sind, muß in einer Höhe von 3 m vom Boden 
ein Schutzdach unabhängig von dein untersten Gerüstbelag an 
den Standbäumen angebracht werden. Dasselbe muß min
destens 80 cm über die größte Breite deS Gerüstes hinausragen, 
nach innen geneigt, an der vorderen oberen Kante mit einem 
30 cm breiten senkrechten Schutzbrett versehen und mit min
destens 3 cm starker gestülpter Brettlage abgedeckt sein.

§ 13. Tchutz der Nachbargrundstncke.
1 Jeder Bauende ist verpflichtet, alle diejenigen Vorkehrungen zu 

treffen, welche erforderlich sind, Personen und Eigentum aus 
ben Nachbargrundstücken vor Beschädigung durch seine Bauaus
führung zu schützen, auch die ersorderlichen Abstützungen vorzu
nehmen. " Dasselbe gilt auch sür Abbruchs- und Ausbesserungs-

2. beim Abbruch eines Gebäudes, daß dem Nachbar
gebäude die eigene Standsühigkeit mangelt, so kann auch der 
Eigentümer des letzteren angehalten werden, die ersorderlichen 
Vorkehrungen zu treffen.

8 19. Sicherungsmaßregelil in Bauten.
1 Im Innern eines Neubaues sind die hölzernen oder eisernen 

' Vatkenlaaen alsbald nach der Verlegung und jedensalls vor
Auibrinauna der folgenden Balkenlage oder des Dachverbandes 
auszustaken oder ebenso wie die zur späteren Emwölbung be
stimmten Räume mit einem Schutzbelage aus starken Brettern 
sicher abzudecken. w t y . „„ ...

2 Die Treppenhäuser, sowie alle anderen beckenlosen Raume smd 
mit Schutzgeländern zu umsriedigen oder ebenfalls von Geschoß 
zu Geschoß sicher abzudecken.

3. In Räumen, in denen offene Koksseuer ohne vollständige Ab
leitung der entstehenden Gase brennen, darf nicht gearbeitet 
werden.

4 Die Bauten und Baustellen sind, soweit es zur Verhütung von Nn- 
glückssällen ersorderlich ist, während der Dunkelheit zu beleuchten.

5. Vom 15. November bis 15. März dürfen Stukkatur-, Putzer
und Töpferarbeiten in Neubauten nur dann ausgesührt werden, 
toenn~die Räume, in denen gearbeitet wird, durch Türen und 
Fenster verschlossen sind. Die nur vorläufige Anbringung solcher 
Verschlüsse genügt.

§ 20. Nutcrrrmstsriiumc und Abtritte sür Menschen.
1. Wo mehr als 10 Personen bei einem Bau beschäftigt sind, ist 

diesen Gelegenheit zum Aufenthalt während der Ruhepausen in 
heizbaren, mit trockenen Fußböden und Sitzgelegenheit versehenen 
Räumen zu geben.
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2. Auf jedem Bau ist ein Abort mit undurchlässigen Behältern zu 
errichten, der nach der Straße und den Nachbargrundstücken 
tunlichst abgeschlossen ist.

3. Ausnahmen von den Bestimmungen in Zisser 1 und 2 sind in 
besonderen oder in solchen Fällen zulässig, wenn für die Be
dürfnisse der arbeitenden Personen in anderer Weise hinreichend 
Sorge getragen ist.

§ 21. Schuh gegen Tierquälereien.
Für die An- und Abfuhr schwerer Lasten sind auf der Baustelle 

und den unmittelbaren Zufahrten zur Vermeidung von Tierquälereien <
befestigte Wege oder Transportgleife anzulegen.

3. Abschnitt.

Bauten an unfertigen Straßen und im ilberfchwemmungs- 
gebiet.

§ 22. Unfertige Straßen.
Air den für den öffentlichen Verkehr und den Anbau noch nicht 

fertig gestellten Straßen dürfen Gebäude, fofern auf Grund des § 12 
des Gesetzes vom 2. Juli 1875 ortsstatutarifche Vorschriften erlassen 
sind, nur nach Maßgabe dieser errichtet werden.

Für die Frage, unter welchen Bedingungen eine Straße als für 
den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig hergestellt zu erachten 
ist, bleiben die hierüber jeweilig erlassenen polizeilichen Bestimmungen 
maßgebend.

§ 23. Überschwemmungsgebiete.
Auf Grundstücken, die im Überschwemmungsgebiet liegen, sind 

Mauern und Fußböden gegen das Eindringen von Feuchtigkeit bei 
Überschwemmungen durch geeignete Mittel zu schützen. Ausgenommen 
hiervon sind Schuppen, Scheunen und andere ähnliche Gebäude, die zu 
dauerndem Aufenthalt von Menschen oder Tieren nicht bestimmt sind 
(siehe auch § 55).

4. Abschnitt.

Einheitliche Bauvorschriften.
A. Zugänglichkeit, Stellung und äußere Gestaltung der Gebäude. 

Höhe der Gebände und zulässige Bebauung der Grundstücke-
§ 24. Zugänglichkeit.

1. In der Regel dürfen Gebäude nur aus solchen Grundstücken er
richtet werden, die unmittelbar an eine öffentliche Straße oder 
an einen öffentlichen Weg oder Platz grenzen.

2. Jedes bebaute Grundstück muß mindestens einen selbständigen 
Zugang von der Straße aus haben.

3. Die Höse und alle nicht an der Straße liegenden Gebäude müssen 
von der Straße aus einen wenigstens 1,50 m breiten unbehin
derten Zugang haben, der bei Grundstücken von weniger als 
10 m Breite bis aus 1 m eingeschränkt werden darf.
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4 Wird ein Grundstück in einer Tiefe von mehr als 30 m von 
' der Straße ab bebaut, so müssen alle Gebäude, Gebäudeteile 

und Höfe durch eine von unverbrennlichen Wänden eingeschlossene 
Durchfahrt von mindestens 2,30 m lichter Breite und 2 80 m 
lickter Höhe mit der Straße derart in Verbmdung gebracht 
werden °daß kein Punkt eines Raumes im Erdgeschosse von der 
Baufluchtlinie oder einem durch eine Zufahrt erreuhbaren Hose 
oder von der Durchfahrt - in gerader Linie gemeßen - mehr 
als 25 m entfernt ist. Unter der lichten Brerte rft dre freie 
Durchfahrtsössnung zwischen den äußersten Ausladungen aller 
vortretenden Teile, ausschließlich der Radabwerser zu verstehen. 
Ausnahmsweise kann ber Umbauten für Durchfahrten, welche 
rur Zeit des Inkrafttretens dieser Bauordnung schon bestehen, 
eine lichte Brerte von 2,10 m und eine lichte Höhe von 2,30 m 
zugelassen werden. Für Grundstücke, welche nicht unmittelbar 
an öffentliche Straßen grenzen oder hinter der Bauflucht mehr 
als 1 : 20 ansteigen bezw. fallen oder auf erne Tiefe von mehr 
als 50 m mit Gebäuden besetzt werden sollen, können werter
gehende Anforderungen gestellt werden. Als Bebauung rn dresem 
Sinne gilt nicht die Errichtung von Freitreppen, Veranden, 
Glasdächern, Balkönen, Lauben, kleinen Stallen und ähnlichen 
Anlagen von untergeordneter Bedeutung.

8 25. Straßensliicht, Bauflucht und Höhenlage."-)
1 <T)ip fôp’hnnhp müffen nach der inr Fluchtlinienplarr sestgestellten L taÄXlS angelegt wàn letzteres do wo 

die Straße noch nicht diese Höhenlage besitzt. Abweichungen 
hiervon sind nur in ganz besonderen Fallen zulawg. .

RiA 2HV Durchführung der festgestellten Höhenlage ver 
Straße kann die vorläufige Herstellung von Rampen, Vortreppen 
und dergl auch vor der Straßenfluchtlrnre gestattet werden.

2. Wo em? Baufluchtlinie noch nicht besteht, oder: wo eS sich um
Gebäude hinter der Baufluchtlinie handelt, ist die Polizeibehörde 
befugt, die Höhenlage zu bestimmen. ..  ,

3. Wo eine Baufluchtlinie noch nicht besteht, dürfen Gebäude nur 
in einem Abstande von wenigstens 3 m von der ^g g g 
und in der Regel nur parallel zu dieser errichtet werden.
wird ein etwa vorhandener Graben als Teil des ^kge^ b ) •

4 Das gänzliche oder teilweise Zurücktreten der Gebäude hinter 
die Straßenslucht ist, auch wenn eine besondere Zurückliegende 
Baufluchtlinie nicht besteht, statthaft, wenn das Gebäude zur 
Fluchtlinie parallel gestellt wird. n

Der Zwischenraum ist entweder m der sestgestellten Straßen
fluchtlinie mit einer dem § 31 Nr. 3 entsprechenden Einfriedi
gung und mit Gartenanlagen zu versehen oder unb
insoweit die Gemeinde damit einverstanden ist — zur Verbrei
terung des Bürgersteiges frei zu legen und wie dieser zu be

festigen.

*) Kgl. die Vorschriften unter Abt. I. A. Nr. 1, 2, 3, 4.
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5. Die Abkantung ober Abrundung der Ecken ist bei Eckgrund
stücken stets statthaft, auch wenn dies im Fluchtlinienplan nicht 
vorgesehen ist.

6. Für den Abstand von Gebäuden in der Nähe von Eisenbahnen 
sind außerdem die hierüber erlassenen besonderen Bestimmungen 
maßgebend. (Gegenwärtig gelten die Vorschriften der Landes- 
Polizei-Verordnungen vom 26. September 1892 und 10. Juli 1902.)

§ 26. Abstand der Gebäude.
'1. Zwischen allen nicht unmittelbar bei einander stehenden Gebäuden 

und allen unter einander nicht unmittelbar verbundenen Teilen 
desselben Gebäudes muß durchweg ein freier Raum bleiben von 
mindestens 2,50 m Breite, , soweit die einander gegenüberliegenden 
UmfassungsWände keine Öffnungen haben, von mindestens 5 m 
Breite, soweit Öffnungen in jenen Wänden vorhanden find.

2. _ Von Nachbargrenzen haben Gebäude, welche nicht unmittelbar
an fie herantreten, den in Ziffer 1 angegebenen Abstand inne- 
zuhalten.

3. Bei Berechnung Der Abstände zwischen Gebäuden ist das Maß 
senkrecht zu den Umfassungswänden zu nehmen. Es bleiben 
jedoch Gesimsvorsprünge bis 0,30 m Ausladung außer Betracht.

§ 27. Zulässige Bebauung der Grundfläche.
1. Bei Berechnung der Fläche, welche bebaut werden darf, wird die 

Grundfläche des Vorgartens von der Gesamtfläche vorweg ab
gezogen. Bei dieser Berechnung werden die in Aussicht genom
menen Baulichkeiten jeder Art — gemessen in den ausgehenden 
Umfassungen einschließlich aller Vorbauten, jedoch ausschließlich 
der aus Vorgartenland errichteten Bauten — in Ansatz gebracht 
Dagegen werden nicht mitgerechnet: Asche- und Müllbehälter 
Hosunterkellerungen, Freitreppen und Terrassen, insoweit sie nicht, 
höher als 2,50 m über dem Erdboden bezw. der Hosfläche oder 
dem Bürgersteig liegen, Balköne bis zu 1 m Ausladung, Grenz
zäune und Hoffcheidemauern.

2. Die Grundstücke dürfen bis zu 2/3, Eckgrundstücke nur bis zu •/< 
ihrer Grundfläche bebaut werden. Als Eckgrundstücke gelten nur 
solche, deren Baufluchtlinien keinen größeren Winkel als 135 
Grade bilden.

-3. Grundstücke von weniger als 20 m Tiefe, die eine Gesamtfläche 
von nicht mehr als 300 qm haben und abgesehen von Neben
anlagen, welche bis zum Dachfirst höchstens'6 m hoch sind, nur 
mit einem Vorderhause besetzt werden sollen, ist eine Bebauung 
bis zu 3U der Grundfläche zulässig. Ebenso können Grundstücke, 
welche mit Gebäuden besetzt werden sollen, die nicht höher als 
10 m sind und in nicht mehr als zwei Geschossen übereinander 
Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen erhalten, bis 
auf 8/4 ihrer Grundfläche bebaut werden.

4. Jedes Grundstück muß einen freien Hofraum besitzen, dessen 
geringste Abmessung 6 m und dessen Flächeninhalt mindestens 
60 qm beträgt. Bei Grundstücken von weniger als 200 qm 
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aenügt bei einer Mindestabmessung von 6 m ein Hof von xu der 
Grundfläche, derselbe darf jedoch nicht kleiner als 36 qm sein.

5 Empfangen die Räume eines Gebäudes sämtlich Licht und Luft 
durch Fenster von ausreichender Größe und zweckentsprechender 
Lage (§ 57) ungehindert von der Straße, so kommen die in 
Ziffer 3 und 4 gegebenen Vorschriften nicht zur Anwendung.
' Ebenso sind Ausnahmen zulässig für sogenannte Glaspassa
gen und Eckgrundstücke.

6 Auf Grundstücken, welche lediglich Geschäftszwecken dienen und 
' nur für das AussichtsPersonal (Pförtner, Hausdiener, Wächter

usw ) Wohnungen geringen Umfanges und höchstens in der Zahl 
von fünf erhalten sollen, dürfen Höfe, wenn sie mehr als 60 qm 
Grundfläcye bei 6 m kleinster Abmessung haben, bis höchstens 
mr Hälfte mit Glas überdacht werden, dabei, muß jedenfalls 
eine Fläche von mindestens 60 qm bei 6 m kleinster Abmessung 
von der Überdachung frei bleiben. Diese Vergünstigung gilt 
nicht für Fabrikanlagen, Gast- und Schankwirtschaften, feuer
gefährliche Betriebe und solche Werkstätten, welche keinen Teil 
der aus dem Grundstücke befindlichen Geschäfte bilden.

Weiter sind folgende Bedingungen zu erfüllen:
Der höchste Punkt der Überdachung darf nur 2 m über der 

Oberkante des Erdgeschosses liegen; sämtliche Decken und Treppen 
der Gebäude auf dem Grundstücke sind aus unverbrennlichen 
Baustoffen herzustellen; für Werkstätten ist außer den notwen
digen kreppen mindestens eine besondere, nur für den Werk
stättenbetrieb zu benutzende Treppe herzustellen; da, wo eine 
Durchfahrt vorgeschrieben ist, muß sie innerhalb der Überdachung 
durch Wände aus unverbrennlichen Baustoffen abgeschlossen 
werden- für eine wirksame Lüftung und zureichende Erleuchtung 
der überdachten Teile und der daran grenzenden Räume ist 
Sorge zu tragen. Die überdachten Teile des Hofes dürfen mit 
Umfassnngswänden abgeschlossen werden. Die überdachten Teile 
des Hofes gelten als unbebaute Fläche im Sinne der Ziffer 3 
und zwar auch dann, wenn ihre Höhenlage die des übrigen 
Hofes übersteigt. Der überdachte Teil des Hofes muß unbe
schadet der vorstehenden Bestimmung über die Abschließung der 
Durchfahrt einheitlich in seiner Form und so angelegt werden, 
daß mindestens eine Seite des Hofes frei bleibt.

Entspricht die Benutzuugsart des Grundstückes nicht mehr den 
vorstehenden Bestimmungen, so müssen die Glasüberdachung und 
die darunter befindlichen Bauteile bis zur Hosoberfläche beseitigt 
werden.

§ 28. Gebäudehöhe an der Straße.
1. Die Gebäudehöhe darf nicht größer sein, als die festgesetzte 

Straßen- und Platzbreite, höchstens jedoch 17 m, in Bromberg 
20 m. Diese Breite wird zwischen den Straßenfluchtlinien ge
messen. Eine Gebäudehöhe von 11 m ist auch an Straßen von 
weniger als 11 m Breite statthaft.

2. Für Eckhäuser ist das der breiteren Straße entsprechende Höhen
maß auch an der ' mittleren Straße zulässig, jedoch nur bis 
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auf eine Länge, die der Breite der schmaleren Straße gleich ist, 
wenigstens aber 12 Meter.

3. Die Höhe wird gemessen von der sestgesetzten Straßenhöhenlage 
bis zur Oberkante des Hauptgesimses, gegebenenfalls bis zur 
Oberkante einer darüber sich erhebenden durchlaufenden Attika 
oder massiven Brüstung. Bei überstehenden Dächern wird die 
Höhe gemessen an dem Schnittpunkte der in der Bauflucht senk
recht zu bildenden Ebene mit der Dachlinie. Bei geneigter 
Straßenlage ist die mittlere Höhe, bei ungleicher Straßenbreite 
die an dem Gebäude herrschende mittlere Breite maßgebend.

4. Ist die Wand oben nicht wagerecht abgeschlossen, so ist die 
mittels Teilung ihres Flächeninhaltes durch ihre Länge ge
fundene mittlere Höhe maßgebend.

5. Oberhalb der zulässigen Fronthöhe dürfen die Dächer über eine 
im Winkel von 45 0 zu der Front gedachte Luftlinie nicht hin
ausgehen. Von dieser Bestimmung werden nicht getroffen: 
Giebel, Türme, stehende Fenster, Brandmauern, Schornsteine, 
Blitzableiter, Fahnenstangen und Dachrinnen. Giebel, Türme 
und stehende Dachfenster dürfen jedoch — in ihrer Breite aus
schließlich der Gesimse gemessen — nicht mehr als zwei Fünftel 
der ganzen Gebäudefrontlänge einnehmen, auch dürfen fie in 
ihrer Höhe ein Drittel der zulässigen Fronthöhe (Ziffer 1—3) 
im allgemeinen nicht überschreiten.

6. Der Dachneigungswinkel zur Straßenfront darf bis auf 60 0 
vergrößert werden, wenn die Fronthöhe um die Hälfte des in 
der Firstlinie gemessenen Höhenunterschiedes zwischen den beiden 
Luftlinien im Winkel von 45 0 und 60 0 vermindert und der 
First um dasselbe Maß niedriger gelegt wird.

§ 29. Gebäudehöho an Höfen.
1. Für die Höhe der Hinterfront des Vordergebäudes ist die für 

seine Vorderfront zulässige Höhe maßgebend. Übertrifft jedoch 
die senkrecht zur Hmterfront gemessene Ausdehnung des Hofes 
die Breite der Straße, so kann die Hinterfront so hoch errichtet 
werden, wie jene Ausdehnung des Hofes beträgt, keinesfalls 
jedoch höher als 17 m, in Bromberg 20 m.

2. Hintergebäude (Seitenflügel, Mittelflügel, Quer-, Seiten- und 
Mittelgebäude) dürfen in der Höhe die Ausdehnung des Hof
raumes vor ihnen, senkrecht zu der Umfasfungswano gemessen, 
um nicht mehr als 6 m überschreiten. Jedoch dürfen die sich 
an das Vordergebäude unmittelbar anschließenden Teile der 
Seitenflügel bis auf eine senkrecht zur Hinterfront des Vorder
hauses gemessene Tiefe, welche der geringsten Breite des Hofes 
gleich ist, dieselbe Höhe erhalten wie das Vordergebäude. Die 
Höhe von 17 m, in Bromberg von 20 m, darf auch bei Hinter
gebäuden nicht überschritten werden.

3. Ist der Hof ungleich gestaltet, so tritt Durchschnittsberechnung 
ein.

4. Außer den in § 27 Nr. 6 dieser Bauordnung genannten Hof- 
überdachungen bleiben solche Anbauten und selbständig für sich 
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bestehende Baulichkeiten, welche bis zur obersten Dachkante die 
Höhe von 5 m nicht überschreiten und eine Grundfläche von nicht 
mehr als 40 qm haben, bei der Berechnung der zulässigen Höhe 
der Frontwände der Hintergebäude außer Betracht.

§ 30. Vertreten einzelner Bauteile über die Straßenfluchtlinie hinaus.
1. Risalite dürsen nicht mehr als 15 cm vor die Straßenflucht- 
" linie vortreten und sind nur bei einer Bürgersteigsbreite von

mindestens 3 m zulässig. Ihre Gesamtbreite dars ein Drittel 
der Frontlänge des Gebäudes nicht überschreiten.

2. Sonstige vorspringende Bauteile dürsen innerhalb einer Höhe 
von 3 m über dem Bürgersteig nicht mehr als 1 Prozent der 
Straßenbreite über die Straßenfluchtlinie ausladen, höchstens 
jedoch 30 cm. Vor den Risalitflächen dars die Ausladung 
höchstens 15 cm betragen. Unter dem Bürgersteig dürsen Bau
teile aber nicht über 50 cm hinaus auch nur dann vor die 
Straßenfluchtlinie vortreten, wenn der Bürgersteig wenigstens 
2 m breit ist, Lichtschächte nur bis zu einer lichten Weite von 
30 cm, gemessen von der Straßenfluchtlinie ab. Ist der Bürger
steig mehr als 2,50 m breit, so ist eine Lichtweite von 50 cm 
zulässig. Alle Lichtschächte unter Erdgleiche sind sicher abzudecken 
oder zu vergittern.

3. Eine größere Ausladung vorspringender Teile ist gestattet, 
insoweit das Gebäude nach § 25 Ziffer 4 hinter die Straßen
fluchtlinie zurücktritt.

4. Antrittsstusen, Fußkratzer, Abweissteine, Kellereingänge und 
dergleichen dürsen vor die Sockelfläche nicht vortreten.

5 Rach außen ausschlagende Türen, Fenster und Fensterläden 
' müssen mit ihrer Unterkante mindestens 3 m, seste oder beweg

liche Schirmdächer (Marquisen) mindestens 2,50 m von der Ober
fläche des Bürgersteiges entsernt bleiben.

§ 31. Schauspinde.
1. Schauspinde dürsen vor die Gebäudesronten nicht mehr als 

15 cm vortreten, in Durchfahrten müssen sie einen lichten Raum 
von wenigstens 2,30 m frei lassen.

2. Für das Vortreten derartiger Schauspinde vor die Bauflucht 
sind die Bestimmungen des § 30 Nr. 2 dieser Bauordnung maß
gebend.

§ 32. Erker und Balköne.
1. Über die Straßenfluchtlinie vorspringende Erker und Balköne 

müssen in allen Teilen mindestens 3,5 m über dem Bürgersteig 
liegen.

2. Sie sind unzulässig an Straßen, deren Breite nach dem sestge- 
stellten Fluchtlinienplan weniger als 10 m beträgt.

3. Ihre Ausladung dars bis zu tzi» der Straßenbreite, höchstens 
jedoch bei Erkern 1,10 m, bei Balkönen 1,35 m betragen.

4. Die Gesamtbreite der Erker dars nicht mehr betragen 'als ein 
Viertel, einschließlich der Balköne nicht mehr als einhalb, an 
abgeschrägten Ecken in beiden Fällen nicht mehr als vier Fünftel

14 
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ber betreffenden Gebäudefront. Abgeschrägte Ecken gelten hierbei 
als selbständige Gebäudefront.

5. Sie müssen wenigstens um das anderthalbfache Maß ihrer 
Ausladung von der Grenze des Nachbargrundstücks entfernt 
sein.

6. Sie müssen mit Traufrinne und Abfallrohr versehen sein.

§ 33. Vorgärten, Vorbauten und Rückspriuge in diesen.*)
1. Wo nach dem festgestellten Fluchtlinienplan die Baufluchtlinie 

hinter die Straßenfluchtlinie zurücktritt, muß der Zwischenraum 
als Garten hergerichtet und unterhalten, oder, sofern die Ge
meindebehörde damit einverstanden ist, zum Bürgersteig geschlagen 
werden.

2. Die Vorgärten dürfen mit Einschluß der in ihnen angelegten 
Wege an ferner Stelle tiefer liegen, als die anstoßende Straßen
flüche. Ausnahmen sind bei Straßen mit Steigung oder sonstigen 
besonderen Verhältnissen zulässig.

3. Sie sind in der Straßenfluchtlinie in der ganzen Frontlänge 
und an den Nachbargrenzen, falls diese eine Umwührung er
halten sollten, in angemessener und zweckentsprechender Weise 
emzufrredigen.

4. Für Vorbauten in Vorgärten gelten folgende Vorschriften:
a) Niedrige Vorbauten bis zu 1,25 m Fußbodenhöhe, wie 

Rampen, Freitreppen, Terrassen dürfen sich bis zur Mitte 
zwischen Bauflucht und Straßenflucht erstrecken.

b) Höhere Vorbauten, wie Risalite, Erker, Veranden, Vor
dächer, Portale und Balkons dürfen bis zu einem Drittel 
des Raumes zwischen Bauflucht und Straßenflucht, 
höchstens jedoch 2 m vorspringeu. Die Gesamtbreite der 
Balköne ist unbeschränkt, die der übrigen Vorbauten darf 
jedoch in jedem Geschoß nicht mehr als zwei Fünftel der 
Gebäudefrontlänge betragen. Die Bestimmung des § 32 
giffer 5 findet sinngemäße Anwendung. Risalite 'und 
Erker, die mehr als 1 m vorspringen, dürfen nur bis zur 
Fensterbrüstung des obersten Geschosses hochgesührt werden.

c mte ?nàr 2 und b genannten Bauteile müssen, wenn nicht 
Vorbauten benachbarter Häuser sich unmittelbar aneinander 
lehnen, um das Anderthalbfache ihrer Ausladung von der 
Nachbargrenze entfernt bleiben.

§ 34. Schauseiten der Baulichkeiten, Anstrich und dergleichen.
1. Die von der Straße aus sichtbaren Flächen der Baulichkeiten 

dürfen die Straßen durch Form und Ausstattung nicht verun- 
stalten und sind in dauernd gutem Zustande zu 'erhalten. Sie 
find bei Neubauten spätestens 2 Jahre nach der Rohbauabnahme 
le nach der Bauart entweder auszufugen oder zu verputzen. Es 
lfilt dies auch für die von der Straße aus sichtbaren Teile von 
Brandmauern.

') Vgl. die Bestimmungen in Abteilung I Abschnitt A.
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b

1.

2.

3.

quï Vermeidung dauernder Verunstaltung kann auch die 
fassadenmüßige Ausbildung dieser Teile vorgeschrieben werden. 
Farben, welche der Gesundheit schädlich sind oder das Auge ver
letzen, dürfen für den Abputz oder Anstrich nicht verwendet 

werden. § g5 Dachgesimse, Absallrohre.

Die Ausladung der Dachgesimse„ und Dachüberstande darf nicht 
mebr als 1,25 m betragen. Uberfchreitet dre Ausladung des 
Daches oder Hauptgesimfes das Maß von 80 cm, so wird das 
Übermaß von der zuläffigen Höhe (§ 32 unb 33) abgezogen.

o mrse nach der Straße zu abfallenden Dachflachen muffen imt 
aenüqend weiten Traufrinnen und Abfallrohren, erforderlichen
falls auch mit einem unmittelbar über der Dachrinne start be
festigten Schneefang versehen fein. t .,

3. Die Abfallrohre dürfen über die Bauflucht vortreten, fowert 
dies in Gemäßheit des § 30 für Risalite zulässig ist.

§ 36. Einfriedigungen.
Unbebaute Grundstücke und Grundstücksteile, welche an öffentliche 

regulierte Straßen, Wege oder Plätze grenzen, muffen auf Verlangen 
der Polizeibehörde in der Straßenfluchtlinie in angemeßener und zweck
entsprechender Weife eingefriedigt werden.

§ 37. Befestigung von Straßenschildern nnd dergleichen.
Feder Hauseigentümer muß dulden, daß die zur Straßen- und 

Hausbezeichnunq. Straßenbeleuchtung, für Hähenangaben ,°w>° zu 
Zwecken der Wasierleitung. der Entwässerung und des Feuerlaschw-Ims 
2àlià Schilder. Nummern. Laternen. Hohensestpunlte und 
tnEr im öffentlidien Interesse ersorderlichen Vorrichtungen ähnlicher 
8 an sàem Hause angebracht, verändert und ausgebessert werden.

B. Festigkeit und Feuersicherheit
§ 38. Baustoffe und Konstruktion.

1 Alle Baustoffe und Konstruktionen müssen von einer Beschaffen- 
beit >md 'Sicherheit sein, welche der Baustelle und den Bau- 
Zwecken nach anerkannten technischen Grundsätzen entsprechen.

2 Die Fundamentfohle von Gebäuden ist bis auf den tragfahigen 
Baugrund mindestens aber 1 m tief unter die Erdoberfläche 
liinnbzufübren- sie ist frostfrei und so breit anzulegen, dafz die 
Staiidfestigkeit gesichert ist. Die dem Grundwafser ausgesetzteii 
Mauerteile find m hydraulischem Mörtel herzustellen.,

3 Be^ Frostwetter von mehr als 5 Grad Celsius darf un Freien 
' ' nicht gemauert oder geputzt werden
4 Sollen Baustoffe stärker als üblich m Anspruch genommen,

‘ sogen andere als gewohnte Baustoffe verwendet oder ungewöhn- 
licke Konstruktionsweifen angeordnet werden, so sind besondere 
Nachweise über die Festigkeit und Dauerhaftigkeit,, zu er
bringen. Stark belastete Mauerteile sind m Zementmörtel her
zustellen.



212

5. Stein- imb Metallkonstruktionen mit größerer Belastung dürfen 
nicht aus Holz aufgelagert werden.

6. Eiserne Träger und Stützen bedürfen zur Druckverteilung aus
reichender Auflager, bestehend in der Regel aus Hausteinen oder 
Metallplatten.

7. Alle tragenden und stützenden Eifenteile des Jnnenbaues von 
Wohngebäuden und Lagerräumen find glutficher zu umhüllen.

§ 39. Werte für Eigengewichte, Belastungen und Beanspruchungen.

a) Eigengewichte der Baustoffe.
kg für 1 cbm

1. Erde und Lehm ................................. 1600
2. Ziegelmauerwerk aus vollen Steinen  1600

„ „ porösen Steinen .... 1300
„ „ porösen Lochsteinen . . . 1100

3. Schwemmsteinmauerwerk  850
4. Sandsteinmauerwerk  2000
5. Kalksteinmauerwerk  2500
6. Granit und Marmor  2700
7. Eisen  7500
8. Nadelholz, durchschnittlich  650
9. Eichenholz  800

10. Beton aus Kies oder Steinschlag  2000
„ „ Schlackenafche  1200

kg für 1 qm
11. Eisenfachwerk in vollen Steinen  250

„ „ Schwemmsteinen  200
12. Holzsachwerk in vollen Steinen  200

„ „ Schwemmsteinen  150

b) Eigengewichte nebst Belastungen.
kg für 1 qm

1. Balkenlagen in Wohngebäuden, unbelastet . . . 250
„ einschl. Nutzlast  500
„ in Fabrik- und Lagergebäuden, unbe

lastet  250
„ einschl. Nutzlast  750—1000
„ in Getreidespeichern einschl. Nutzlast zum

Nachweise  900—1000
2. Gewölbte Decken einschl. Nutzlast:

a) in Wohngebäuden Stein stark .... 750
„ „ 1 Stein stark .... 1000

b) in Fabrikgebäuden  1000
c) unter Durchfahrten und Höfen  1200

3. Decken aus Beton zwischen Eisenträgern bis 12 cm
Betonstärke einschl. Nutzlast in Wohngebäuden . 600

4. Wellblechdecken einschl. Nutzlast zum Nachweise . 500—1000
5. Gewölbte Treppen  500

„ „ einschl. Nutzlast  1000
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6. Dachflächen im Grundriß gemessen emschl. Schnee- 
und Winddruck, je nach der Neigung:

bei Metall-, Glas- und Pappdeckung .... 
bei Schieferdeckung.................................................
bei Ziegeldeckung  
bei Holzzementdeckung  
bei steilen Mansardendächern 

kg für 1 qm

125—150
200—240
250-300

350
400

c) Zulüffige Beanspruchung.

1. Flußeifen
2. Schmiedeeisen
3. Gußeisen 
4. Stahl......................................................................
5. Eifendraht
6. Eichenholz und Buchenholz
7. Kiefernholz...........................................................
8. Tannenholz
9. Granit, Basaltlava, Basalt

10. Sandstein, Kalkstein . . ...........................
11. Ziegelmauerwerk in Kalkmörtel

„ Traßmörtel . .
Tonziegelmauerwerk in Zementmörtel . . .
Klinkermauerwerk in Zementmörtel . . .

12. Guter Baugrund.................................................

Zug Druck
kg für 1 qm
1000 875
750 750
250 500

1000 1000
1200 —

100 80
100 60

60 50
— 45

15-30
— 7
— 8

12
15

— 2,5

herantreten,
§ 40. Mauern und Wände jvergl. § 75).

1 Wenn Gebäude unmittelbar an die Naachargrenze
' t0 sind sie mit massiven Brandmauern aus unverbrennbaren 

Stoffen abzuschließen. In Gebäuden von großer Länge muß in 
Abständen von höchstens 40 m eine Brandmauer hergestellt 
werden, wenn dies nicht mit der besonderen Benutzungsart des 
Gebäudes unvereinbar ist. . m n

2 Die Brandmauern müssen un Dachgeschoß und obersten Voll- 
aesckoß mindestens einer: Steirr, in den darunter liegenden Ge
schossen rnindestens anderthalb Stein stark, aus gebrannten 
Mauersteinen oder einem anderen in bezug aus Feuersicherheit 
gleichwertigen Material ungeschwächt und undurchbrochen durch 
alle Geschosse und wenigstens 30 cm über Dach emporgesührt 
werden Sie dürfen im Abstande von 13 cm von der Grenz
linie keine eisernen und hölzerrren Balken oder Stützen enthalten, 
auch solchen Balken nicht zum Auslager dienen. Aus eiserne 
Unterzüge erstreckt sich dieses Verbot nicht. .

An die Brandmauern anschließende Dachrinnen, Dachgesimse 
und Dachüberstände aus Holz sind gemäß § 44 Ziffer 8 zu 
behandeln. . »

Z Werden ausnahmsweise ui Brandmauern Öffnungen zugelassen, 
' so sind diese mit rauch- und feuersicheren, selbsttätig zusallenden 

Türen zu versehen.
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4. Auch alle anderen Umsassungs- und tragenden Innenwände 
müssen, soweit nicht im folgenden und in den §§ 41, 42 une 75 
eine andere Bauart zugelassen ist, massiv hergestellt werden. , 
Eisensachwerk mit Stein starker Ausmauerung rst zulasstg:
a) für Außenwände von Gebäuden, soweit sie keine Wohnungen 

enthalten und nicht mehr als 10 m hoch sind.
b) sür tragende Innenwände in den beiden Stockwerren unter

dem Dachgeschoß, . c
c) überall wo Holzsachwerk gestattet rst (§§ 41 und 42).
Nicht belastete Innenwände dürfen aus Holz, Ersenblech, Draht
putz, Zementdielen, Gypsdielen oder ähnlicherr Baustossen her
gestellt werden.

Holzwände, welche Räume zunr dauernden Ausenthalt von 
Menschen abtrennen, müssen beiderseits mit Mörtel abgeputzt sern.

8 41. Holzsachwerk.
1. Gebäude, welche eine Grundfläche vorr 100 qm und eine Front

höhe von 6 m nicht überschreiten, können an Stelle massiver 
Wände solche vorr ausgemauertem Holzsachwerk erhalten.

2 Die Umsassungswände solcher Gebäude sind, soweit sie von 
Straßen, Nachbargrenzen oder Gebäuden aus demselben Grund
stück nicht mindestens 5 m entsernt bleiben, außen nicht unter 
0,12 m stark massiv zu verblenden.

3. Die Ausführung in ausgemauertenr Holzfachwerk rst geftattet 
allgemein in Architekturformen bei Giebeln, Türmchen, Erkern, 
Veranden und ähnlichen Vorbauten, wenn ihre Entfernung von 
der Nachbargrenze unbefchadet der Vorschrift des § 32 Ziffer -> 
mindestens 1 m beträgt. . .

4 Über die vorstehenden Vorschrrfteir hrnaus kvmrerr Baulrchterten 
‘ aus Holzfachwerk nur ausnahmsweise gestattet werden, wenn es

sich um Gebäude handelt, die zur vorübergehenden Benutzung 
errichtet werden, oder um Gebäude, die durch Höfe, Gärten oder 
sonstige zur Bebauung nicht bestimmte Zwischenräume von 
anderen Gebäuden getrennt und von der Nachbargrenze wenigstens 
1 m entfernt sind. Solche Gebäude dürfen jedoch außer 
1 massiven Erdgeschoß nicht mehr als 1 volles Obergeschoß und 
1 ausgebautes Dachgeschoß enthalten. ,

5 Die nicht im § 61 genannten Wirtschaftsgebäude auf Grundstücken, 
welche landwirtschaftlichem oder gärtnerifchem Betriebe dunen, 
können an Stelle massiver Wände solche von ausgemauertem 
Holzsachwerk erhalten.

§ 42. Holzbau.
1. Mit hölzernen Umfafsungswänden dürfen nur Schuppen und 

Buden von höchstens 25 qm Grundfläche, sowie Gartenhallen, 
Lauben, Kegelbahnen und ähnliche Anlagen hergestellt werden.

2. Solche Anlagen dürfen eine Fronthöhe von 5 m nicht über
schreiten und müssen von anderen Baulichkeiten, Nachbargrenzen 
und Straßen mindestens 5 m entsernt gehalten werden, oder 
an der betreffenden Seite durch feuersichere Wände abgeschloßen fein.
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3.

4.

6.

5.

3. Über die Bestimmungen der Ziffer 2 hinaus können Holzbaulich- 
keiten gestattet werden, wenn dieselben zur vorübergehenden Be
nutzung errichtet werden, oder wenn es sich um nicht heizbare 
und nicht dem öffentlichen Verkehr dienende Buden, Garten
häuschen und dergl. von nicht mehr als 25 qm Grundfläche

4 Die^nicht im § 61 genannten Wirtschaftsgebäude aus Grund- 

stücken, welche landwirtschaftlichem oder gärtnerischem Betriebe 
dienen, können mit hölzernen llmsassungswänden hergestellt werden, 
wenn sie von anderen Baulichkeiten, Nachbargrenzen und Straßen 
mindestens 5 m entfernt bleiben.

5 Die Ausführung in reinem Holzbau ist ferner gestattet zur teil- 
' weisen Bekleidung äußerer Ansichtsflächen, wenn diese von den

Nachbargrundstücken und von Gebäuden mindestens 5 m ent
fernt sind.

§ 43. Decken.
1. Die Kellergeschosse aller Gebäude erhalten in der Regel, die

Stallräume in den Fällen des § 61 Ziffer 4 stets massive Decken, 
mit oder ohne Verwendung von Eisenträgern. Soll über die 
Kellerdecke gefahren werden, fo ist für ihre hinreichende Trag
fähigkeit Sorge zu tragen. „

2. Für alle übrigen Decken sind Holzbalkenlagen gestattet, welche
zwischen den Balken auszustaken, mrt emer unverbrennlichen 
Ausfüllung von wenigstens 13 cm Stärke zu versehen und von 
unten zu verputzen sind. An Stelle der Stakung und Ausfüllung 
kann eine andere, gleich wirksame Bauweise zugelassen werden. 
Die Stoffe zur Ausfüllung von Balkendecken und von Gewölben 
dürfen durch keine der Gesundheit schädlichen Bestandteile ver
unreinigt sein. Die Verwendung von altem Bauschutt und von 
Holzabfällen ist untersagt. . .
Sonstige Deckenkonstruktionen müssen mindestens ebenso Zuver
lässig den Anforderungen der Feuersicherheit und Gesundheits
pflege entsprechen, wie die in Ziffer 2 und 3 beschriebenen Holz
balkendecken. . . v .... f
Vorschriftsmäßig ausgeführte Decken dürfen mit Holztäfelung 
bekleidet werden.  ,
llngeputzte Holzdecken ohne Zwischendecken sind zulässig:

a) in Gebäuden ohne Feuerung,
b) in eingeschossigen Gebäuden von mehr als 5 m Gefiposz- 

höhe, z. B. in Kirchen, Turn- und Wartehallen, Reitbahnen 
und dergl.,

c) in Speichern zur Ausbewahrung von Getreide, Mehl und 
Malz; doch müssen dort befindliche heizbare Räume durch 
massive Decken imb Wände ohne Öffnung abgetrennt werden 
und befondere Zugänge erhalten. Die Wände müssen 
mindestens 1 Stein stark sein, wenn sie zugleich Schorn
steinwandungen sind.

d) in allen sonstigen Fällen, wo das Dach zugleich die Decke 
von Rämnen 'bildet, die nur zum vorübergehenden Auf
enthalt von Menschen bestimmt sind (§ 53 Ziffer 4).

i
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§ 44. Dächer und DachgesiMfe.
1. Alle Dächer und Dachteile müssen mit feuersicheren Stoffen: 

Stein, Metall, Holzzement, Teerpappe, Glas usw. (harte Be
dachung) eingedeckt werden. Schindeldächer, Bretter-, Stroh
oder Nohrdücher (Weiche Bedachung) sind verboten.

2. Flache Dächer, wie Holzzement- und Eisenblechdächer müssen bei 
Gebäuden von mehr als 6 m Höhe, wenn sie nicht anderweit 
zugänglich sind, Aussteigeöffnungen von mindestens 60 cm im 
Geviert haben.

3. Glasdächer und Oberlichte sind, falls nicht Drahtglas verwendet 
wird, mit geeigneten Drahtnetzen zu versehen.

4. Auf nicht begehbaren Dächern find geeignete Vorrichtungen für 
Schornsteinfeger und Dachdecker anzubringen.

5. Aus begehbaren Dächern, die zum Aufenthalt von Menschen 
dienen, sind Schutzgeländer anzulegen.

6. Öffnungen in Dachausbauten müssen, mit Ausnahme von Licht
höfen, wenigstens 2 m von Nachoargrenzen entfernt bleiben.

7. Alle aus Dächern vortretenden Bauteile müssen aus den in Ziffer 1 
bezeichneten Stoffen bestehen oder mit solchen verkleidet werden.

Fenstereinfassungen aus Eichenholz bedürfen jedoch einer 
solchen Verkleidung nicht.

8. Dachrinnen, Dachgesimse und Dachüberstände dürfen zwar mit 
Verwendung von Holz hergestellt werden, sind jedoch bis aus 
1 m Entfernung von der Nachbargrenze feuersicher zu verkleiden.

§ 45. Vortretende Zierteile der Fassaden.
1. Mehr als 10 cm vorladende Gesimse und sonstige Architekturteile 

müssen bei Ausführung des Mauerwerks im Verband vorge
mauert werden.

2. Zierteile aus Stuck, Steinpappe, Zementguß und dergl. dürfen 
nicht aus Holz befestigt, müssen vielmehr mit dem Mauerwerk 
durch eingemauerte Metallteile oder mit der Eisenkonstruktion 
dauernd sicher verbunden werden.

§ 46. Lichtschächte (Lichthöfe) und Auszüge/)
1. Die Umsasfungswände von Licht- und Lustschächten müssen in 

Gebäuden mit Feuerungen aus feuersicheren Stoffen hergestellt 
werden und an ihren: unteren Ende eine Einrichtung erhalten, 
durch welche ihnen von außen frische Luft dauernd zugesührt 
wird. _ Die Luftzusührungskanäle müssen einen Querschnitt von 
mindestens 1000 qcm haben. Die Umfassungen der Lichtschächte 
sind bis 30 cm über Dach emporzusühren.

2. Sind Lichtschächte überdeckt, so müssen auch an ihrem oberen 
Ende Vorkehrungen getroffen werden, die einen genügenden Luft
wechsel sichern.

3. Öffnungen von Lichtschächten innerhalb des Dachraumes müssen 
mit feuer- und rauchsicheren, selbsttätig schließenden Türen ver
sehen sein.

*) Vgl. Abt. I Abschnitt C Nr. 6 (S. 41).
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4. Für Aufzüge sind die hierüber erlassenen besonderen Bestimmungen 
maßgebend. (Gegenwärtig gelten die Vorschriften der Polizei
verordnung des Oberpräsidenten zu Posen vom 23. Dezember 
1899, betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen 
(Fahrstühlen^.)

§ 47. Feuerstätten.*)
1. Feuerstätten dürfen nur in solchen Räumen eingerichtet werden,

welche vermöge ihrer Bestimmung nicht zu feuerpolizeilichen Be
denken Anlaß geben und gegen Gebäude und Räume, die zur 
Aufbewahrung 'leicht entzündbarer Stoffe dienen, feuersicher abge
schlossen sind. .

2. Unter gemauerten Herden und Ofen müssen tue Deckenterle feuer
sicher sein.

3 Feuerstätten, welche nicht auf einem durchweg feuerfesten Boden 
ruhen, find von demselben durch eine mindestens 5 cm starke 
Massivschicht zu trennen. . ...

4. Eiserne, auf Füßen stehende Küchenherde, Kochofen und Heizofen 
dürfen auf Holzbalkendecken und Holzböden aufgestellt werden, 
wenn diefe durch eine 5 cm starke Steindecke oder eine wenigstens 
1 mm starke Eisenplatte geschützt werden. Platte und Steindecke 
müssen 5 cm über den Rand des Herdes oder des Ofens vortreten.

5. Vor beit Heizöffnungen aller Feuerungen i)t der hölzerne Fuß
boden mit einem mindestens 50 cm breiten Ofenblech zu ver
kleiden, welches beiderseits über die Feueröffnung mindesten» 
30 cm weit vortreten muß. Für gewöhnliche Stubenfeuerungen 
genügen statt dessen metallene Vorsätze von ausrerchender Große, 
die entweder am Fußboden oder am Ofen zu befestigen sind. .

6. Wände, an denen Feuerherde oder Ofen unmittelbar oder in 
einem Abstande bis zu 10 cm aufgestellt werden, müßen m der 
Ausdehnung des Herdes oder Ofens und mindestens o0 cm da
rüber hinaus aus unverbrennlichem Stoff bestehen.

Feuerstätten müssen von verputztem oder feuersicher ver
kleidetem Holzwerk wenigstens 30 cm, von freiem Holzwerk wemg- 
stens 60 cm entfernt sein (Fußböden f. Ziffer 3). Eiserne Herde 
oder Öfen haben in beiden Fällen einen Abstand von mmdelten» 
60 cm zu halten. 

7. Für Feuerstätten von erheblichem Umfange und für solche, deren 
Betrieb dauernd große Hitze erfordert, wie große Koch- und Wasch
küchenherde, große Plüttöfen und dergleichen, können weiter- 
geheilde Forderungen bezüglich der Feuersicherheit gestellt werden.

8. Offene Feuerungen rnüsfen massive oder metallene Rauchmäntel 
erhalten, die mindestens 15 cm auf allen Seiten über den Feuer
herd vortreten.

9. Räucherkammern dürfen iiur auf feuersicheren Wänden oder auf 
eisernen Trägern errichtet werden. Sowohl die Umfassungs
wände als auch Fußboden und Decke sind aus unverbrennbarem 
Material herzustellen. Der Fußboden darf nicht auf hölzernen

*) Vgl. Abt. I Abschnitt F (S. 74 ff.).
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Balken, sondern nur auf feuersicheren Gewölben oder eisernen 
Trägern ruhen. Die Türen müssen aus Eisenblech oder aus 
Holz mit vollständiger Eisenblechbekleidung hergestellt sein. Das 
Einbauen hölzerner Stangen zum Aushängen der Räucherwaren 
ist verboten.

§ 48. Verbindung der Feuerstätten mit den Schorn steinen.
1. Rauch und Feuergase sind von den Feuerstätten durch feuersichere 

Rohre innerhalb desselben Stockwerks in die Schornsteine zu 
teilen. Nur in dem Falle des § 20 Ziffer 1 kann zugelassen 
werden, den Rauch unmittelbar ins Freie zu führen. Zum 
Stützen der Rohre darf nur unverbrennlicher Baustoff verwendet 
werden. Außerdem dürfen im Innern der Gebäude Rauch
abzugsrohre nicht nach Schornsteinen geleitet 'werden, die mehr 
als 3 m von der Feuerstätte entfernt sind.

2. Die Rauchrohre müssen von geputztem und verkleidetem Holz
werk 40 cm, von freiem Holzwerk 80 cm entfernt fein. Ge
ringere Entfernungen können nur bei Anwendung besonderer 
Schutzvorrichtungen gestattet werden.

3 Bei Heizöfen in Räumen, welche zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt sind, dürfen in der Ableitung des Rauches 
und der Feuergase Verschlußvorrichtungen, wie Schieber und 
Klappen nicht angebracht werden. Bei offenen Küchenherden 
und offenen Kaminfeuerungen ist jedoch die Anbringung von 
Verschlußvorrichtungen gestattet.

§ 49 Schornsteine.
1. Schornsteine sind durchweg dicht, massiv oder sonst feuerfest 

herzustellen und dürfen nicht auf hölzeren Balken ruhen. Jeder 
Schornstein ist mit einem überall gleichen rechtwinkligen oder 
kreisrunden Querschnitt von mindestens 250 qcm bis 50 cm 
über Dachfirst, bezw. 1 m über die Dachfläche zu führen.

2. Besteigbare Schornsteine müssen einen rechteckigen Querschnitt 
von mindestens 42 zu 45 cm Weite erhalten. Bei größeren 
Abmessungen sind Steigeisen anzubringen.

3. Eine andere als senkrechte Richtung darf den Schornsteinen nur 
gegeben werden, wenn sie in massiven Wänden liegen oder durch 
massive Mauern, oder durch gemauerte Bögen, oder eiserne 
Träger unterstützt werden. An den Brechpunkten sind die Ecken 
abzurunden. Geschleifte Schornsteine dürfen nicht unter 600 
gegen die Wage liegen.

4. Gemauerte Schornsteine müssen vollfugig ausgemauert werden, 
eine Wangenstärke von mindestens 12 cm, an Nachbargrenzen 
eine solche von mindestens 25 cm erhalten. Kreisrunde Schornsteine 
dürfen nur aus Formziegeln oder Tonröhren hergestellt werden.

5. Schornsteinwangen dürfen nicht als Trägerauslager dienen.
6. Für Schornsteine von Zentralheizungen oder anderen großen 

Feuerungsanlagen müssen stärkere Wangen vorgeschrieben werden.
7. Gemauerte Schornsteine sind auf den Außenseiten unterhalb der 

Dachflächen in ganzer Ausdehnung, besonders auch innerhalb der
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Balkenlagen zu putzen und müssen aus den Innenseiten glatt 
ausgestrichen oder glatt gesugt werden. .

8 Türbögen müssen don den Schornstemrohren überall nundestenA 
95 cm entfernt bleiben. .... . . w ,

q Bon Balkenlagen und sonstigen: Holzwert must en die, Außen- 
" leiten der Schornsteine, salls die Wangenstarte weniger als 

25 cm beträgt, mindestens 8 cm entfernt lern.
in Nicht genlauerte Schornsteine sind entweder Mit Mauerwert zu 

umgeben, für dessen Stärke und Entfernung vom Holzwert dann 
die gleichen Bestimmungen wie für gemauerte Schornsteine 
aelten oder sie sind unter Freihaltung emes Luftraumes von 
mindestens überall 8 cm feuerfest zu ummanteln.

î i Freistehende eiserne Schornsteine außerhalb der Gebäude, sowie 
Aussatzröhren zur Erhöhung von ê5ÿTn^l7^P;beSm^tXen 
Ummauerung oder Ummantelung nicht. AuchSchornsteinen 
in nicht seuergesährlichen gewerblichen Bàwbsstatt n. deren 
Decke gleichzeitig das Dach des Gebäude-, b ldet kann die Pouzel 
behörde ausnahmsweise von der Ummauerung o 
nd ehen. doch sind hinsichtlich der Deckenisolierung die Lor- 
jchristcn im 8 48 Ziffer 2 zu befolgen. -veilen

12. Alle Schornsteine sind 1° °mzur>chten dag sie n allen _eu°n 
ordnungsmäßig gereinigt oder m ganzer Ausdehnung te|tieaen

13. ll7b°sLiqbä?°''Sch°rnstei,.°.müff°n behust ihrer Reinigung oben 

11 Alle ^stitstchcn^EinsteigeU^uiid^^ReinlgungSöffnungen sind mit
qesalzten^Türen und ^starkem Eisenblech dich zu ver chlwß n 
fett ÄS ‘S -fi- 

besten» 75 cm von allem Volzwerk nts rnt bei^e=

fi" JSLImÄ*  ".Utz ein Vorpflaster 
od°r eine
nÜk°"ulä,L wenn à Ächraum nicht zur »Ausbewahrung

ie- iS’ÿSSSte1' ''stedeS hàUrcknde Rauchrohr dieser Art bedingt eme Ver- 

arotzerung des Querschnitts um 80 qcni.  .
17 -m Küchen mit geschlossener Feuerung und engen Schornsteinen 

st" ein besonderes Rohr zum Abzug der Wasserdämpse anzulegen. 
Gemeinschaftliche Wrasenrohre für mehrere uberemander- 

lieaende Küchen müssen einen Querschnitt von mindestens 
27/27 cm erhalten, Wrasenrohre sür einzelne Küchen einen. Quer
schnitt von mindestens 14/21 cm.
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18. Alle Schornsteine müssen eine solche Höhe haben und so ein
gerichtet sein, daß jede Gefährdung durch Funken und jede 
erhebliche Belästigung durch Rauch, Ruß und dergl. vermieden 
wird. Jedenfalls müssen dieselben, sobald die Ausmündungs
öffnungen weniger als 5 m von Tür- oder Fensteröffnungen 
benachbarter Gebäude entfernt sind, den Sturz dieser Öffnungen 
um mindestens 1 m überragen.

19. Die Standfestigkeit freistehender Schornsteine ist durch zweckent
sprechende Vorkehrungen zu sichern.

20. Mauerkanäle aller Art sind den vorstehenden Bestimmungen 
entsprechend auszuführen, auch wenn die Einleitung von Rauch
röhren zunächst nicht beabsichtigt wird.

§ 50. Behälter für Abfälle und Asche.
Behälter zur vorläufigen Aufnahme wirtschaftlicher und gewerb

licher Abgänge und Abfallstoffe, insbesondere Düngergruben und Asche
behälter, müssen im Boden und in den Wänden undurchlässig her
gestellt, bei Ausführung von Ziegeln in Zementmörtel gemauert, innen 
mit Zement glatt geputzt und dicht und feuersicher überdeckt fein.

Für landwirtschaftliche und gärtnerische Betriebe sind Ausnahmen 
zulässig.

§ 51. Gasleitungen.
1. Zu Gasleitungen innerhalb und außerhalb von Gebäuden sind 

in der Regel nur schmiedeeiserne Rohre zu verwenden. Rohre 
aus Zink, Zinn, Blei oder solchen Metallen, deren Schmelzpunkt 
unter 80 0 C liegt, sind unzulässig. Hart gelötete oder gegossene 
Rohre aus Messing oder Kupfer sind nur da, wo, die Verwen
dung von eisernen Rohren der Biegung wegen mit Schwierig
keiten verbunden ist, sowie als Zuleitung zu den Brennern zu
lässig.

Rohre aus Gummi und dergl. sind nur zur Verbindung 
der festen Leitungen mit beweglichen Leuchtern, Koch- und Plätt
einrichtungen oder dergl. in demselben Raume statthaft und 
müssen durch einen Hahn am Ende der festen Leitungen be
sonders abschließbar sein.

2. Alle Gasrohre find möglichst zugänglich zu verlegen. Bei hori
zontaler Durchführung der Rohre durch Wände, insbesondere 
durch Fundamente, ist genügender Spielraum (Futterrohr) zu 
belassen.

3. Die Verbindung der Gasrohre darf nur durch Verschraubung 
oder harte Lötung hergestellt werden; Jneinünderschiebung der 
Rohre mit bloßer Verkittung oder weicher Lötung ist unzulässig.

4. Hähne und Ventile müssen dicht schließen und mit Einrichtungen 
versehen sein, die ihre jeweilige Stellung (ob offen oder ge
schlossen) leicht erkennen lassen.

5. Jede in ein Gebäude führende Gasleitung ist nahe beim Eintritt 
entweder im Innern des Gebäudes oder außen vor diesem mit 
einem leicht zugänglichen Abfchlußhahn zu versehen. Wo Gas
messer aufgestellt sind, ist der Abfchlußhahn zwischen dem Gas
messer und der Zuleitung von dem Hauptrohre anzubringen.
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Werden in einem Gebäude mehrere Gasmesser von einet Leitung 
ûcfoeift so ist vor jedem Gasmesser ein Abschlußhahn anzu
bringen. Bei ausgedehnten Leitungen in größeren Gebäuden 
muß jedes Hauptrohr einen Abschlußhahn erhalten.

6 Gasmesser dürfen nur in tüftbaren und gegen Frost geschuhten 
' tunlichst hellen Räumen, niemals aber m Wohn- und Schlaf

räumen aufgestellt werden.
7 Alle Gasrohre müßen vor der Gasemführung und der Her- 

stellung des Anstrichs, Verputzes oder fonstiger Verdeckung der 
Röhren auf ihre Dichtigkeit geprüft werden.

§ 52. Elektrische Anlage» und Blitzableiter.
Für die Einrichtung von elektrischen Anlagen und Blitzableitern 

find die geltenden „Sicherheitsvorschriften" des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker maßgebend.

3.

C. Gesundheit.
§ 53. Vorbemerkung.

1 Fedes aum Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude ist so

2,

V Jeder SSÄÄÄÄ

lick^Futritt von'Luft und Licht dauernd gesichert ist.
Die Räume werden unterschieden in solche, die zum dauernden 
Aufenthalt und solche, die zum vorübergehenden Aufenthalt von 

Als" Räume dauernden Aufenthalt von Menschen werden
angesehen all? Wohn-,
Küchen, Dienstbotenkammern, ÇerWten uró t

4. Als Räume zum vorübergehenden Aufenthalt von Menichen fini 

^â^^Boràskâr^und sonstige Vorratsgelaße Lagerräume Vor-

SÄ' itiSSÄ
§ 54. Auffüllung von Bauplätzen.

Der zur Auffüllung von Bauplätzen verwendete Schutt, W, 
Kies oder sonstige Boden darf nicht nut gefundheitsgefahrtichen 

Stoßen vermischt fein.
• § 55. Abhaltung von Feuchtigkeit.

1. Gebäude mit Räumen für den dauernden Aufenthalt von 
Menfchen inüsfen trocken, gegen aufsteigende Feuchtigkeit und 
Bodenluft durch wagerechte Isolierschichten in, den Mauern und 
unter den nicht untenkellerten Fußböden geschützt fein.

9 cv ber Regel muß jedes Wohngebäude unterkellert werden. 
' Ausnahmsweise genügt es, daß unter dem Erdgefchoßfußboden 

eine wenigstens 10 bis 12 cm starke Lage von Mauerwerk oder 
Beton hergestellt wird.
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§ 56. Keller.
1. àllerrüume, b. h. solche Räume, bereit Fußboden tiefer liegt, 

als bas anstoßende Erdreich, sinb möglichst trocken anzulegen, 
mit einer Sohle aus Stein ober Beton unb mit gewölbter ober 
ebener Stein- ober Betonbecke zu versehen.

2. Die Kellereingänge bürsen keine Verkehrsgesahr herbeiführen. 
Jnsbesonbere sinb Falltüren in Gängen unb Fahrten verboten.

§ 57. Allgemeine Bestimmungen über Räume, die zum dauernden Aufenthalt 
von Mensche» dienen.

1. Gebäube, welche zum bauernben Aufenthalt von Menschen be
stimmt sinb, bürsen über beut Kellergeschoß nicht mehr als 4, in 
Bromberg nicht mehr als 5, Wohngeschosse erhalten (Stockwerks
höhe siehe § 79). Werben im Kellergeschoß (siehe § 58) Räume 
zum bauernben Aufenthalt von Menschen eingerichtet ober liegt 
bie Deckenunter kante bes Kellergeschosses — bei gewölbten Decken 
bie Unterkante bes Scheitels — bei Vorbergebäuben mehr als 
2 m über ber Oberfläche bes Bürgersteiges, bei Seitenflügeln, 
Seiten- unb Hintergebäuden mehr als 2 m über ber Oberfläche 
bes angrenzenben Hofraums, so wirb bie nach obigem zulässige 
Geschoßzahl um ein Geschoß verminbert.

2. Für alle Räume zum bauernben Aufenthalt von Menschen muß:
a) ber Zutritt von Lust unb Licht unmittelbar von ber 

Straße ober von einer, bem § 27 entsprechenden unbe
bauten Grunbstücksfläche bauernb gesichert sein. Oberlicht 
allein genügt nur für Räume, bereit Lage unb Zweck eine 
Beleuchtung von oben bedingt; dabei muß aber ein aus- 
reichender Luftwechsel sichergestellt sein.

b) bie lichtgebenbe Fläche ber Fenster, zwischen bert Mauern 
gemessen, muß, abgesehen vom Dachgeschoß, minbestens ein 
Zehntel ber Grundfläche des Raumes betragen (notwendige 
Fenster).

c) Dienstbotenkammern müssen eine Grundfläche von mindestens 
6 qm und für jede Person einen Luftraunt von wenigstens 
18 cbm haben.

3. Der Fußboden unterkellerter Erdgeschoßrüume für den dauernden 
Aufenthalt von Menschen muß mindestens 10 cm über der fest
gesetzten Höhe des Bürgersteigs oder in Ermangelung eines 
solchen minbestens 15 cm über bem anstoßenben Erdreich liegen. 
Sind die Räume nicht unterkellert, so muß der Höhenunterschied 
wenigstens 30 cm betragen.

§ 58. Kellerwohnungen (siehe § 79).
Kellerräume für den dauernden Aufenthalt von Menschen müssen 

folgenden Vorschriften entsprechen:
1. Straße und Grundstück dürfen nicht ber Überschwemmung aus

gesetzt sein.
2. Der Fußboden muß massiv und undurchlässig sein, wenigstens 

30 cm über dem höchsten Grundwasserstand liegen, eine hoch- 
wassersreie Entwässerung gestatten und zur sicheren Trocken-
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Haltung gegen die Grundfeuchtigkeit mit Asphaltisolierung ver
leben fein. Auch die feitliche Bodenfeuchtigkeit muß zuverlässig 
abgebalten werden. Der Fußboden darf ferner nicht tiefer als 
O go m unter der Höhenlage des Bürgersteigs, des anstoßenden 
Erdreichs oder der Sohle eines Licht- nnd Lüftungsgrabens 

o Drückte Höhe muß mindestens 2,80 m betragen, davon müssen 
' wenigstens 2,30 m über der vorbezeichneten Höhenlage (Ziffer 2) 

- Die^iefe deS Licht- und Lüftungsgrabens darf das Maß von 

' 1 30 m nicht überschreiten, auch muß die Sohlenbreite nimdestens 
der Tiefe des Grabens gleich sein.

5 Die Anlage von Wohnungen tnt Keller ist nur zulässig, wenn 
' ' sie nicht ausschließlich nach Norden liegen. Auch darf nur die

Hälfte der Grundfläche des Kellergeschosses zu Wohnungen ein
gerichtet werden.

§ 59. Dachwohnungen (siehe § 79).
1 Der Fußboden der zum dauernden Aufenthalt von Menschen 

' bestimmten Räume im Dachgeschoß darf nicht höher liegen als
17 m, in Bromberg 20 m über der Straßenkrone

'2. Sie find nur zulässig unmittelbar über dem obersten Vollgefchoß 
3 Stofe mutz înînfchristen des § 43 Ziffer 2 entsprechen. 

. NÄL C*  wemaer als 60 ° dü-sen

SÄ 3 stMUnsfer in
bà-n die bei einer Brüstungshöhe von höchsteus 120 m -men 
Ausweg für Menschen gestatten. Der Fenstersturz muß wenigstens 
1,80 m über dem Futzboden liegen. Die lichtgebende Flache 
mutz wenigstens ein Zwölstel der Grundstache betragem

5 Der Zugang zum Treppenhaufe darf nicht über offene ^ach- 
' räume führen, fondern muß von feuersicheren Wänden und Decken 

umschlossen und durch Tageslicht genügend erhe.lt fein.

60. Zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume, 
Lichthöfe.

1. Für die Zuführung von Licht und Luft zu Räumen, welche nur 
zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sim 
(§ 53 Ziffer 4), genügen Oberlichte von entsprechender Große 
oder Fenster an Lichthöfen von 6 qm Grundfläche bei einer 
geringsten Abmessung von 2 m, wenn deren llmfaffungsmauern 
eine §whe von 10 m nicht übersteigen. Bei größerer Hohe ist 
die Abmessung rechtwinklig zur Fensterwand um em Drittel der 
Mehrhöhe zu vergrößern. (Uber Aborte siehe § 64 dieser Bau-

2 Äurgänge^kchinen ohne unmittelbare Beleuchtung zugelassen 

' jyàn, wenn für ausreichende Durchlüftung dieser Räume ge
sorgt ist.

erhe.lt
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3. Alle Dachkammern und Dachbodenräume müssen mit Dachfenstern 
versehen werden, die eine vollständige Beleuchtung am Tage ge
währleisten.

§ 61. Viehställe und Scheunen.
1. Viehstülle sind gegen das Erdreich wasserdicht herzustellen.
2. Alle Ställe sür Pferde und Großvieh müssen wenigstens 2,3 m 

im Lichten hoch, hinreichend beleuchtet sein und 'massive Um- 
sassungsmauern von wenigstens 1 Stein Stärke besitzen. Sie 
müssen von Wohnungen durch Brandlnauern (§ 40 Ziffer 2) ge
trennt sein und dürfen nach Straßen hin in der Regel keine 
Öffnungen erhalten.

3. jlber Ställen dürfen Mietwohnungen nicht eingerichtet werden, 
ebensowenig Ställe unter vorhandenen Mietwohnungen.

4. Sollen Räume, die über Ställen liegen, als Wohnung für den 
Stallbesitzer oder dessen Gesinde oder Bedienstete benutzt werden, 
so muß die Wohnung durch eine besondere, feuersichere Treppe 
zugänglich sein. Außer der Brandmauer (Ziffer 2) sind in diesem 
Falle die Decken unterhalb der Wohnung aus unverbrennlichem 
Material (gewölbt oder betoniert) herzustellen.

5. Hausspeicher und Räume für Futtervorrüte oder leicht entzünd
liche Stosse müssen, sofern eine Gebäudelänge bis zu 20 m für 
diese Benutzung in Betracht kommt, von Wohnräumen durch vor
schriftsmäßige Brandmauern (§ 40 Ziffer 2) getrennt sein. Bei 
größeren Längen werden sie wie Scheunen behandelt und unter
liegen den Bestimmungen in der nachfolgenden Ziffer 6.

6. Scheunen müssen von massiven Umfassungsmauern umschlossen, 
feuersicher eingedeckt und von Wohngebäuden mindestens 30 m 
entfernt sein. Ausnahmen von letzter Vorschrift sind in besonderen 
Fällen namentlich bei Geländeschwierigkelten zulässig.

§ 62. Wasserversorgung.
1. Für jedes Grundstück, welches mit Wohngebäuden besetzt oder 

auf dem eine größere gewerbliche Anlage eingerichtet werden soll, 
kann die Polizeibehörde die Anlage und Unterhaltung eines 
Brunnens fordern, falls nicht eine dem gesundheitlichen und 
feuerpolizeilrchen Interesse entsprechende Wasserzusührunq in 
anderer Weise sichergestellt ist.

2. Die Brunnen müssen von Abort und Dunggruben mindestens 
10 m entfernt sein, auch ist das Brunnenmauerwerk bis wenigstens 
30 cm über das Erdreich emporzuführen, mit einem Gefälle zum 
Ablauf des Wassers zu umpflastern, im obersten Teile bis 
mindestens 1,50 m unter das Erdreich mit vollen Fugen in 
Zementmörtel zu mauern und von außen mit Zement zu ver
putzen. Die Brunnenkessel müssen eine undurchlässige Abdeckung, 
nötigenfalls mit Lüftungsrohren erhalten. Bei eisernen Tief
röhrenbrunnen von mindestens 20 m Tiefe genügt eine Entfernung 
von 5 m von Abort und Dunggrube. Schöpfbrunnen sind verboten.

3. Soweit Grundstücke an Straßen liegen, die mit einer Wasser
leitung versehen sind, sind die hierüber erlassenen örtlichen Be
stimmungen maßgebend.



225

§ 63. Entwässerung.*)

*) Vgl. Abt. I Abschn. F. N. 5 (S. 76).

1. Die Tagewässer und die flüssigen Wirtschaftsabgänge sind, wo 
dies polizeilich statthaft, bezw. bei dem Fehlen einer Kanalisation 
nicht anders ausführbar ist, von bebauten Grundstücken durch 
Röhren mit undurchlässigen Wandungen, oder durch befestigte 
Rinnen in Straßenrinnsteine zu leiten. Die Wirtschaftswüfser 
müssen jedoch aus Verlangen der Polizeibehörde, ehe fie in die 
Straßenrinnsteine abfließen, aus dem Grundstücke durch einen 
mit engvergitterter Ausflußöffnung und mit Wasserverschluß ver
sehenen undurchlässigen Schlammsang geleitet werden, soweit die 
Höhenlage des Grundstücks derartige Anlagen gestattet. Wo 
die Abführung der Abwässer in Kanäle oder Straßenrinnsteine 
nicht zugelassen wird, oder wo solche nicht vorhanden sind, kann 
die Anlage undurchlässiger Sammelbehälter vorgeschrieben werden.

2. Wo eine geregelte unterirdische Ableitung der Abwässer 
(Schwemmkanalisativn) besteht, sind für die Einzelheiten der 
Entwäsferungsanlagen die örtlichen Vorschriften maßgebend.

§ 64. Badestuben und Bedürfnisanstalten.
1. Jedes Grundstück, aus denl sich bewohnte oder sonst zu dauern

dem Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude befinden, muß 
für jede selbständige Wohnung mindestens eine ordnungsmäßig 
eingerichtete Abortanlage haben.

Für je zwei Wohnungen mit nicht mehr als 3 Wohnräumen 
kann ein gemeinschaftlicher Abort ausnahmsweise zugelassen werden.

2. Alle Aborte und Badestuben innerhalb von Gebäuden müssen 
Licht und Luft unmittelbar von außen oder von einem oben 
offenen Lichtschachte mit einer Grundfläche von mindestens 6 qm 
bei einer geringsten Abmessung von 2 m erhalten. In Gebäuden, 
welche außer dem Erdgeschosse nur ein Obergeschoß haben, ge
nügt indessen für den Lichtschacht eine Grundfläche von 3 qm 
bei einer geringsten Abmessung von 1,50 m.

3. In Häusern, in denen mehrere selbständige Wohnungen über
einander liegen, dürfen Aborte nicht am Treppenpodest angelegt 
werden.

4. Liegt der Abort nicht unmittelbar an einer Außenwand, so muß 
die'Höhe des den Abort erhellenden Fensters mindestens 1,20 m 
und der Abstand des Abortsitzes von der äußeren Flucht der 
Fensterwand höchstens 2,40 m betragen. In diesem Falle muß 
das Fenster mittels eiserner Stellstangen zur Lüftung bequem 
und sicher beweglich sein.

5. Aborte dürfen von Küchen- und Werkstatträumen aus nur durch 
Vorräume oder „Korridore zugänglich sein. Außer den Türen 
dürfen sie keine Öffnungen nach Korridoren, Wohnräumen, Küchen, 
Werkstätten und dergl. erhalten.

6. Bedürfnisanstalten als selbständige Anlagen dürfen unter Inne
haltung der Vorschriften in den §§ 41 und 42 aus gemauertem 
Holzfachwerk oder aus Holz hergestellt werden.

15
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7. Wo die Auswurfstoffe durch Wasser abgeschwemmt und in unter
irdische Leitungen abgeführt werden, sind die hierüber erlassenen 
örtlichen Vorschriften maßgebend.

8. Müssen die Auswurfstoffe mangels einer Kanalisation behufs 
Abfuhr angesammelt werden, so dürfen zu diesem Zwecke nur 
undurchlässige, dicht verschließbare Behälter oder Gruben (§ 65) 
benutzt werden.

9. Bei Tonnenanlagen muß der Tonnenstand dicht umschlossen 
werden und einen undurchlässigen glatten Fußboden erhalten.

§ 65. Gruben zur Ausnahme von Absaüstoffeu.
1. Gruben, welche zur vorläufigen Ausnahme wirtschaftlicher und 

gewerblicher Abgänge und Absattstoffe bestimmt sind, insbesondere 
Abort- und Düngergruben, müssen im Boden und in den Wänden 
undurchlässig hergestellt, bei Ausführung in Ziegeln in Zement
mörtel gemauert, innen mit Zement glatt geputzt und immer 
dicht überdeckt sein.

Abortgruben sind mit einer Lüftung zu versehen, die bis 
über das Dach des Gebäudes, in welchem sich die Grube befindet, 
hinaus reicht. Wegen der Entfernung von Brunnen vergl. § 62.

2. Ausnahmen hiervon können von der Polizeibehörde bei Grund
stücken gestattet werden, welche landwirtschaftlichem oder gärtne
rischem Betriebe dienen.

§ 66. Sickergraben.
Sickergruben sind nur statthaft für das Regenwasser der Grund

stücke an solchen Straßen und Wegen, die weder unterirdische Ent
wässerungsanlagen noch zur Wasserableitung geeignete Straßenrinnen 
oder Straßengräben besitzen.

D. Gewerbliche Anlagen und stark besuchte Gebäude.*)
§ 67. Besondere Vorschriften für Betriebsstätten, stark besuchte Gebäude 

und Lagerräume.
1. Besondere dem Einzelfall angepaßte Vorschriften kann die Polizei

verwaltung erlassen für solche Gebäude und Gebäudeteile,
a) welche für die Aufnahme einer größeren Zahl von Menschen 

bestinlmt sind, wie Kirchen, Schulen, Gasthöfe und dergl. 
(siehe auch §§ 71 und 73),

b) in denen Fabriken oder gewerbliche Betriebsstätten ein
gerichtet werden sollen, welche starke Feuerung erfordern, 
zur Bearbeitung leicht brennbarer Stoffe dienen, eine be
sonders große Belastung oder Erschütterung der Gebäude 
veranlassen, einen starken Abgang unreiner Stosse oder 
schädlicher Lust bedingen. Es , gehören dahin namentlich: 
Glüh- und Schmelzöfen, Schmieden, Tiegelgießereien, Ol- 
kochereien, Backöfen, Räucherkammern, Holzbearbeitungs
werkstätten aller Art, Darren, Mühlenbetriebe, Druckereien,

*) Vgl. Abt. I Abschn. F.
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Färbereien, Spritfabriken, Zichorienfabriken, auch gewerbs
mäßig unterhaltene Stallungen,

c) welche zur Aufnahme einer größeren Menge brennbarer 
Stoffe bestimmt find: Speicher, Lageräume und dergleichen.

2 Die an den Bau und die Einrichtung folcher Gebäude oder Ge- 
bäudeteile zu stellenden befonderen Anforderungen betresten vor
nehmlich die Stärke und Feuerficherhest von Wanden Stutzen, 
Fußböden, Decken, Treppen und Feuerstätten; die Zahl Breite 
und Anordnung von Treppen, Türen und Fenstern; die Art .der 
Aufbewahrung und Befestigung brennbarer Abfälle und mireiner 
Abgänge, die Anlage von Brunnen, Wafferbehaltern und H-euer- 
löscheinrichtungen.

§ 68. Werkstätten und Lagerräume in Wohngebäuden.
c\lt Wolmaebäuden ist die Einrichtung von Tifchlereien, Tapezier- 

Werkstätten und ähnlichen seuergesährlichen
Anordnung von Lagerräumen zur Ausnahme ftueraesahrtrcher ^uaren 
nur dann zulässig? wenn alle danebenund. ob rhalkbelegenen 
Wohnungen mindestens einen nut den Betriel -sta 
räumen außer Berührung stehenden TreMnzugang^besttzen und durch 
unverbrennliche Wände und Decken von lenen getrennt sind.

8 69. Bedürfnisanstalten bei Fabriken und dergleichen.
Bei Fabriken, Lagerhüufern, Lagerplätzen und anderen gelverblichen 

Anstaltem s-rn-r bei Gast, und Schankwirtschasten! und allen ionfttaen 
start besuchten Gebäuden müssen B°dur,niSan stalten mder er order 
lichen Zahl und Beschassenheit angelegt werdem Bei gewerblichen à 
statten soll aus etwa 25 Personen em Abort kommem Wo bewe W 
schlechter beschästigt werden oder Verkehren, sind getrennte Aborte mit 

besonderen Zugängen herzustellen.

§ 70. Warenhäuser.*)

*) Vgl. Abt. 1 F. Nr. 1 und Nr. 4.
**) Val. Abt. III Nr. 5.

***) Vgl. Abt. II Nr. 1 (S. 103).

Für Geschäftshäuser größeren Umfangs ^E^nàtia^richten^fich 
über erlassenen besonderen Bestimmungen. (Gegenwärtig W« d 
dieBehörden nach den ministeriellen Bestimmungen vom 5. Mm 1901.)

§ 71. Versammlungsräume.**)
%’ir die bauliche Anlage und innere Einrichtung von Theatern, 

Zirkägebäuden und sonstigen öffentlichen îÂn"nààd^-qm- 

nnkerbem die erlassenen besonderen Bestimmungen matzgeveno. toegen- Lia gelten dik Vorschriften^ der Landespoftze,Verordnung vom 

25. November 1889 und 15. April 1891.)

§ 72. Krankenanstalten.***)
mir ben Bau und die innere Einrichtung von Krankenanstalten 

sind außerdem die hierüber erlassenen besonderen Bestimmungen maß
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gebend. (Gegenwärtig richten sich die Behörden nach den Be
stimmungen der Potizeiverordnung des Oberpräsidenten zu Posen vom 
23. Januar 1898.)

§ 73. Gast- und Schankwirtschaften.
Für den Bau und die innere Einrichtung von Gast- und Schank

wirtschasten richten sich die Behörden außerdein nach den Bestimmungen 
des Runderlasses des Ministers des Innern vom 26. August 1886 
(M.-Bl. s. d. i. B. S. 186).

5. Abschnitt.

Abgestttfte Bauvorschriften.
§ 74. Gebäudcgattnngen

1. Es werden unterschieden:
a) Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und Mehrfamilien

häuser. Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser sind 
solche, die nach ihrer ganzen Bauart dazu bestimmt sind, 
nur von einer Familie oder nur von zwei Familien be
wohnt zu werden. Andere Häuser gelten als Mehrfamilien
häuser.

b) Kleine Häuser und große Häuser.
Als kleine Häuser werden diejenigen angesehen, bei 

welchen die Geschoßhöhe von Fußboden zu Fußboden höch
stens 3,5 m, der äußere Abstand der Umfassungsmauern 
(die äußere Gebäudetiese) höchstens 11 m, die Länge der 
durch massive Quermauern nicht verspannten Tragmauern 
höchstens 8 m betragt, und welche ferner nicht mehr als 
8 kleine Wohnungen enthalten, die aus höchstens je 3 zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen 
bestehen. Wird eine der genannten Abmessungen oder die 
Zahl bezw. die Raumzahl der Wohnungen überschritten, 
so ist das Haus als ein großes zu betrachten.

2. Ein- und Zweifamilienhäuser, "welche unter Benutzung der er
leichterten Vorschriften in §§ 75—78 erbaut sind, dürfen nur 
von einer oder zwei Familien bewohnt werden. In demselben 
Sinne ist die Zahl der zulässigen Wohnungen in kleinen Häusern 
aus acht beschränkt.

§ 75. Mauerstärken (vergl. § 40).
1. Die Mindeststärke der Umfassungsmauern beträgt 1 Stein im 

Dachgeschoß, P/a Stein in den beiden darunter befindlichen Ge
schossen, sts Stein mehr in je zwei tiefer liegenden Geschossen. 
(Über die Stärke der Brandmauern siehe § 40.)

Die Decken tragenden Mittelwände dürfen in kleinen Häusern 
in ausgemauertem Holzfachwerk hergestellt werden.

In großen Häusern sind die Wände massiv herzustellen und 
zwar mindestens 1 Stein stark für das oberste Geschoß unter der 
Dachbalkenlage mit Verstärkung von 1/a Stein in je zwei tieferen 
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Geschossen. In den beiden obersten Geschossen unter der Dach
balkenlage kann statt der massiven Mittelwände Eisenfachwerk 
verwendet werden (§ 40 Ziffer 5).

3 Bei einem Zusammenstoß von nachbarlichen Grenzmanern genügt 
' bei kleinen Däusern im Dachgeschoß und den beiden darunter 

lieaenden Geschossen, bei großen Häusern int Dachgeschoß und 
dem nächsten darunter liegenden Geschoß 1 Stern Stärke mit 
r/r Stein Mehrstärke sür die übrigen darunter liegenden Geschosse.

§ 76. Fliirgängt.
1 Die Flurgänge müssen unbeschadet der Vorschrift in § 24 in 
' Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäusern wenigstens 90 cm, 

in Drei- und Vierfamilienhäusern wenigstens 1,50 m und in 
Mehrfamilienhäusern wenigstens 160 cm breit sein.

2. Wenn hinter einem kleinen Haufe, welches über dem Erdgeschoß 
nur ein Obergeschoß enthält, bloß ein Hosraum ohne Seiten- 
und Hintergebäude sich befindet, so kann auf den durchgehenden 
Flur (§ 24) verzichtet werden.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 77. Breite, Tteigmnstverhiiltnis und Zahl nct kreppen.
Jedes nicht zu ebener Erde belegene Geschoß eines Gebäudes 
muß mindestens durch eine Treppe zugänglich sein soll aber 
ein Wohngebäude oder ein Gebäude, das zum Aufenthalt emer 
größeren Anzahl von Menschen dienen soll, außer dem Erc- 
geschosst mehr als zwei Obergeschosse erhaltem fv ”™p^ r^tere 
durch mindestens zwei Treppen zugänglich fern. ^Mreppen). 
Tür Gebäude welche im 4. und o. Geschoß weniger als ^0 qm 
Grundfläche haben, kann jedoch von der Anlage einer zweiten

P°d°st°n müsftn àà durch das 
Geländer nicht eingeschränkte Breite von nuàsten»>1,10 m er
halten, bis ins Dachgeschoß emporgesuhrt werden und in einem 
vom Tageslicht hinreichend erhellten Raume liegen. Die Breite 
der zweiten Treppe darf jedoch bis auf 1 m eingeschränkt

Kà-b Md^Sodmtt-ppen^ist 'j-N-ine Steigung iron 20 cm 

und ein Auftritt von 25 cm zulässig.
Wendelstufen dürfen an der schmälsten Stelle, ui der Aus

tragung gemessen, nicht unter 10 em Auftrittsbreite haben 
Kein zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmter Raum 
darf weiter als 25 m von der nächsten Treppe entfernt sein.

6 Aus eine Treppe dürfen nicht mehr als vier Wohnungen in 
’ einem Geschoß angewiesen sein.

7. Jede der beiden Treppen muß von allen Raumen der Wohnung 
sicher zugänglich sein.
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8. Die Treppenläufe sind, wenn sie zwischen Wänden liegen, min
destens von einer Seite mit Handgriffen, sonst mit Geländern 
zu versehen, welche ein Hindurchfallen von Menschen, insbeson
dere von Kindern, ausschließen.

9. Breitwände, Verschlüge und Unterbauten, mit Ausnahme der 
Verschlüge von Kellereingüngen, sind unter den Treppenläufen 
nicht gestattet. Auch dürfen in den Treppenhäusern keine feuer
gefährlichen Gegenstände aufbewahrt werden.

10. Treppenpodeste und Zugänge zu Treppen von außen her müssen 
mindestens die Breite der Treppenläufe erhalten. Eine Ab
schrägung der Ecken des Podestes lns zur halbkreisförmigen 
Abrundung ist nur unter der Bedingung zulässig, daß das Po
dest an keiner Seite schmaler ist, als der Treppenlauf.

11. Die nach diesen Bestimmungen nicht notwendigen Treppen heißen 
Nebentreppen, für diese genügt eine Breite von 60 cm und ein 
Steigungsverhültnis von 45 Grad.

12. Bei kleinen Wirtschaftsgebäuden aus Grundstücken, welche land
wirtschaftlichem oder gärtnerischem Betriebe dienen, ferner bei 
Stallungen, Schuppen, Rennsen kann, sofern diese Gebäude nicht 
mehr als ein Obergeschoß haben, von der Herstellung von 
Treppen abgesehen werden.

13. Äußere Treppen als Ersatz von Haupttreppen sind ausnahms
weise zulässig. In der Regel sind dieselben seuersicher anzulegen 
und nicht höher als bis zum ersten Obergeschoß statthaft.

§ 78. Feuersrcherheit der Treppen.
1. In Ein- und Zweifamilienhäusern, welche einschließlich eines 

bewohnbaren Dachgeschosses nicht mehr als 2 Obergeschosse (über 
dem Erdgeschoß) besitzen, genügen Treppen aus Holz, welche, 
wenn sie'nicht aus Eichenholz oder anderem, schwer entflamm
barem (imprägniertem) Holz bestehen, von unten zu verputzen sind.

2. In Ein- und Zweisanlilienhäusern, welche in vorstehendem Sinne 
mehr als zwei Ooergeschosse besitzen, in Mehrfamilienhäusern 
sowie in solchen Häusern, die zum Aufenthalt einer größeren Anzahl 
von Menschen dienen sollen, müssen die Treppen in Treppenhäusern 
liegen, welche rings von massiven Mauern umschlossen sind.

3. Abgesehen von der Ausnahme in Ziffer 1 sind die Treppen ent
weder feuersicher oder unverbrennlnh herzustellen.

Als feuersicher ist eine Treppe anzusehen, wenn ihre Läuse, 
Podeste und Decken unterhalb geschalt und mit Mörtelputz be
kleidet sind.

Als unverbrennlich gelten Treppen, bereu sämtliche tragende 
Teile in Läufen und Podesten, An- und Austritten, Tritt- und 
Setzstufen von unten auf massiv oder in einem durch Feuer nicht 
zerstörbaren Material oder aus Eisen hergestellt sind.

4. Die Stufen unverbrennlicher Treppen dürfen mit Holz belegt 
werden.

5. Massive Treppenhäuser sind auch massiv zu überdecken. Dre 
Verbindungsflure mit Straße oder Hof nlüfsen unverbrennlich 
umschlossen sein.
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Abschnitt.

Strafbestimmungen.*)
Öffentliche Gebäude.
Gebäude sind Ausnahmen von den Be-

Die geringste lichte Höhe der Geschosse, in welchen Räume zum 
ö M . XL *̂̂7. AtvtAQvtiMoV Enorhprr imi nPTTArrPTî 2

2,50 m in allen Dachgeschossen, toobei sur schräge Decken die 
mittlere Höhe zu rechnen ist. r . . .
2 80 m in allen Kellerwohnungen des § 58 sowie in den über

Muser und der kleinen Häuser. ,..
3 m in den oberen Vollgeschossen aller anderen Gebäude, sowie 
in allen Erdgeschossen.

6. Aus die Nebentreppen (§ 77 Ziffer 11) finden die Bestimmungen 
dieses Paragraphen keine Anwendung.

§ 79. Stockwerkshöhe.

a)

hl 2 80 m in allen Zteuerwoimungen oes 8
dem Erdgeschoß liegenden Geschossen der Em- und Zweisamilren-

c)

6.

Schluß- und
§80.

Äu Gunsten öffentlicher —... . » .,
stimmungen dieser Baupolizeiordnung zulässig, insofern sur Festigkeit, 
Feuerschutz und Gesundheit ausreichend gesorgt ist.

§ 81. Bauteil sür vorübergehende Zwecke.
Rauten welche nur auf beschränkte Zeit sür vorübergehende Zwecke 

errichtet werden, können, auch wenn sie den Bestimmungen dieser Zau- 
nickt entsprechen, ausnahmsweise unter Vorbehalt des 

Widerruss genehmigt werden, wenn polizeilich zu schützende Interessen 
chM beeinträchtigt werden. Erfolgt der Widerruf, so ist das Bauwerk 
zu beseitigen und der frühere Zustand wieder herzustellen.

§ 82. Vorhandene bauliche Anlagen.
i <Yür hip Steränderung, Erweiterung und Erneuerung vorhandener 
’-fijtaSSsowie für di-Veränderung ihrer Benutzung 

àd die Vorschriften dieser Baupolizeiordnung.maßgebend.
9 Bch erheblichen Veräiiderungen, Erweiterungen und Erneuerungen

3 derselben den bei ihrem
Inkrafttreten bestehenden baulichen Anlagen gegenüber nur m- 
Wweck Anwendung, als überwiegende Gründe der öffentlichen 
Sicherheit es^unerlüßlich und unaufschiebbar machen.

§ 83. Unterhaltung und Beseitigung von Baulichkeiten.
J Alle Baulichkeiten und Bauteile, besonders die an öffentlicheil 

Straßen und Plätzen gelegenen, sind dauernd m gutem Zustande 
zu erhalten.

*) Vgl- Abt. I Abschnitt J (S. 98 ff.).
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2- Beschädigte und gefahrdrohende Gebäudeteile, sowie gefahrdrohende 
Gebäude find instand zu setzen oder zu beseitigen.

§ 84. Greuzveriiàrrmgen.
Wird durch Veränderung der Grenzen bebauter Grundstücke ein 

Zustand geschaffen, der den Bestimmungen dieser Baupolizeiordnung 
widerspricht, so sind die davon betroffenen Bauten entsprechend abzuändern 
oder zu beseitigen. ' a

§ 85. Ausnahmen.
1. Durch die Polizeibehörde mit Genehmigung des Regierungs- 

Präsidenten ist festzusetzen, welche Ausbauten im Sinne der Ein
leitungsbestimmung dieser Baupolizeiordnung als abgelegen an
zusehen sind.

2. Für die Gestattung von Ausnahmen, welche in dieser Baupolizei
ordnung ausdrücklich zugelassen sind, ist die Polizeibehörde zuständig.

Wertere Ausnahmen können vom Regierungspräsidenten im 
Wege des Dispenses gestattet werden, wo die Durchführung der 
Vorschriften mit unverhältnisnlüßigen Härten verbunden sein 
würde.

§ 86. Übergangöbrstinnttungerr.
Die nach der bisher gültigen Bauordnung bereits erteilten Bau- 

fcheme verlieren, unbeschadet der im § 6 enthaltenen Vorschriften, auch 
dann ihre Gültigkeit, wenn nicht innerhalb 6 Monate, vom Tage des 
Inkrafttretens dieser Polizeiordnung ab, die Fundamente gelegt und 
die Kellerrüume bis zur Erdoberfläche hergeftellt sind bezw. bei Umbauten 
und Erweiterungsbauten mit den Arbeiten ernstlich begonnen worden ist.

§ 87. Zulässigkeit von Ergänzungen und Abänderungen.
Zu'Ergänzungen und Abänderungen dieser Baupolizeiordnung seitens 

der örtlichen Polizeibehörden bedarf es der Zustimmung desRemerunqs- 
Prüsidenten.

§ 88. Eittftthrnngstermin.
Diese Baupolizeiordnung tritt am Tage ihrer amtlichen Veröffent

lichung rn Kraft unter gleichzeitiger Aushebung aller entgegenstehen- 
à..orts- und landespolizeilichen Bestimmungen, insbesondere der ein
schlägigen Bestinlmungen der Baupolizeiordnung für den Reqierunas- 
bezirt Bromberg vom 6. Februar 1882 nebst den dazu erlassenen 
Nachtragsverordnungen.

§ 89. Strafen.
Übertretungen der vorstehenden Vorschriften werden, soweit nicht 

sonstige weitergehende Strafbestimmungen, insbesondere die 88 330, 
367 Ziffer 12—15, 368 Ziffer 3 und 4, 369 Ziffer 3 des Reichsstraf- 
gefetzbuches vom 15. Mai 1871 Platz greisen, mit einer Geldstrafe bis 
gu 60 Mark,  im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft geahndet. 
Daneben bleibt die Polizeiverwaltung befugt, die Beseitigung eines 
nicht vorschriftsmäßigen Zustandes im Zwangsroege herbeizuführen.

Bromberg, den 12. Dezember 1905.

Der Regierungspräsident.
J-Sir. 8250 I d. U.
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Stadt Crone a. Br.
1. Ortsstatut, betresst»» dir Herstellung dcr Sl* “1 
~,-l>!t0ir(cguuq in »er Stadt Krone a. dr., oom 7.1902. .... 

»er Fassung nom 26. Oktober 1904.
Aus Grund des § 11 der Städteordmmg vom so..Mar IW^und 

des Stadtverordnetenbeschlusses^7°°^ so »ks Komnmualabgabengesetzes 
SÄÄ3 îL 6iiir8 »en Umiang der Stadt Crone an der

Breite gestattet, in Fußgängerbahnen aus bearbeitete 

à^BorNà werden je nach Bedarj aus bearbeitetem Granit 

à z°? LchLLLschlub ist alljährlich ?,n bestimmen, ob und 

in welchen Straßen resp. Straßenteilen die Anlage von OU„san9ei 

bahnen zu erfolgen hat. Verstellung erfolgt durch
8 3. Die Ausführung der erstmaligen ver,reu.ung < » 

die städtische Verwaltung, während d.e dauernde Unterhaltung 

Fußgängerbahnen der: Hausbesitzern oblrear. Bürgersteige resp.
cV § 4 Die Kosten für tue erste Herstellung ^in-
Anlage von Fußgängerbahnen aus ^amtploJ £ ber ^adt und zur

schließlich der Bordschwellen werden z>^ die Bürgersteige 
anderen Hälfte von den nut ihren (Siumpi , Grundstücke der- 
angrenzenden Grundstückseiaentmnern, ganz g )- tiefem Zwecke nach 
reiben bebaut oder unbebaut Md getragen und zu d.est'N «wen ) 
Maßgabe des § 9 des toramunalabga^e^« ^as

Dieselben sollen d.e Halste der ersten tze-ste lungs o g^
und ist sür die Berechnung derselben die vor oen 6 
stücken belegte Fläche .naBßebcne. f , üfeev haben den Charakter von

SÄ nach ergangener «u> 

’^'iÄ’äa^ anL-messene

OrWtatut"tn°ttmst'dem Tage der Publikation

Crone an der Brahe, den 12. Februar 1902.

Der Magistrat.
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Genehmigt auf Grund des § 16 des Zuständigkeitsgesetzes vom
1. August 1883 in Verbindung mit § 117 des Landesverwaltunqs- 
gefetzes vom 30. Juli 1883.

Bromberg, den 7. März 1902.

Der Bezirksausschuß. 
J.-Nr. 1077 B. A.

2. Polizei-Verordnung, betreffend die Anlage und Unterhaltung der
Bürgersteige, vom 4. April 1902.

Aus Grund des § 5 ff. des Gesetzes vom 11. März 1850 und des 
§ 143 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1883 wird nach Zustimmung des Magistrats für den Bezirk der Stadt 
Crone an der Brahe in Betreff der Anlage, Verbesserung und Unter
haltung der Bürgersteige folgende Polizei-Verordnung erlassen.

§ 1. Allgemeine Verpflichtung.
Jeder Besitzer eines an die Bürgersteige angrenzenden Grundstücks 

hat die Verpflichtung, vor seinem Grundstücke den Bürgersteig anzu
legen, zu verbessern und zu unterhalten.

§ 2. Freilegung der Bürgersteige.
Sämtliche Vorbauten, Freitreppen, Kellerhälse und sonstige bau

liche Anlagen, welche über die festgesetzte Fluchtlinie hinaus aus den 
Burgersteig reichen, sowie auch die auf den Bürgersteigen stehenden 
Bäume sind von dem Inkrafttreten dieser Polizeiverordnüng ab inner
halb 4 Wochen nach erfolgter dessallsiger Aufforderung zu befeitigen, 
wenn nicht Zwischen ihiien und der äußeren Bordkailte des Bürgersteiges 
ein freier Nauin von mindestens 1,60 m verbleibt. Die Lichtschächte 
für die Kellersenster sind von dem gedachten Zeitpunkte nach bezüglicher 
Aufforderung in gleicher Frist durch eiserne, gereiste Platten oder Gitter 
sicher abzudecken. Die Zwischenrämne der Gitter dürfen höchstens 2 cm 
weit sem. Die Rahmen der Lichtschüchte dürfen über die Fläche des 
Bürgersteiges nicht hervorragen.

§ 3. Jährliche Regelungen.
Durch die Polizeiverwaltimg sind in Übereinstimmung mit den 

städtischen Körperschaften alljährlich diejenigen Straßenstrecken zu be
stimmen, deren Bürgersteige entsprechend den im § 4 dieser Verordnung 
gegebenen Vorschriften hergestellt werden sollen.

Die Grundstücksbesitzer an den betreffenden Straßen und Straßen
strecken sind verpflichtet, der Stadt die Ausführung der erforderlichen 
Arbeiten ohne Widerspruch zu gestatten (§ 3 des Örtsstatuts).

§ 4. Beschaffenheit der Bürgersteige.
Für die Anlage der Bürgersteige gelten in der Regel folgende 

Vorschriften:
a) Bürgersteige von mehr als 1 m Breite erhalten eine 1,25 ni 

breite aus Granitplatten oder Kunststeinen hergestellte Filß- 



237

güngerbahn und an den Seiten derselben ein Pflaster aus ge
schlagenen und geputzten Steinen;

b) Bürgersteine von unter oder nur 1 m Vrerte Pnd brs an t re
7 Bordsteine vollständig mit Granrtplatten oder Kunststernen 

ci die M verwendenden Granitplatten müssen mindestens 0,50 m 
lana und 6 cm stark und gut und regelmäßig gearbertet fern; 

a\ Längsgesälle folgt fo weit als möglrch dein ^angsgefalle
d) des Straßendammes Das Seitengesälle soll für den laufen-

Meter 2 cm betragen; . f .
e) für den Abfluß aus den Dachrinnen,, dre überall drcht an den

Gebäuden bis zur Erde führen müssen, muß durch eine ent
sprechend angelegte Rinne in dem Materral der Fupganger- 
bahn und dem übrigen Teile des Bürger terges gesorgt werden. 
Die Bürgersteigrinne darf nicht mehr als 2 cm ’

f) Rinnen, welche von den Grundstücken rn den Straßenrrnn-
stein führen, also den Bürgersteig durchschneiden, müßen mrt 
dichten Platten von geripptem Ersen rn emer Brette von 
höchstens 30 cm so abgedeckt werden, daß sre mrt der Futz- 
gängerbahn eine Fläche bilden; <g) längs der Straßenrinnen sind dre Aurgerst^ge n Bord 
ÄSSraSÄ ssss -

» ÄSÄ »'S ên-îi!Pflaster aus rechteckig bearbeiteten Kopslternen ; n tcT_ 
Steinen gestattet, doch darf durch dre 
brechuug des Niveaus der Fußgangerbahn, wenn rrgen^ g 
lich, nicht herbeigeführt werden.

§ 5. Änderungen der Bürgersteige.
Eine Veränderung des Bürgersteiges und dessen 

ausdrückliche Genehmigung der Polrzerverwaltung . ,

b°Wr qeftstttet, ÄJt&SÄÄÄÄÄÄ Belage däselben anzuordnen.

Abweichungen von den Bestimmungenides( §H tonn 
das zur Herstellung der Fußgangerbahn a Magistrat aestatten

Polizàerwaltung gestatten, wenn besondere Verhältnisse die Abänderung 

notwendig machen.

§ 7. Strafbestimmungen.
Verstoße gegen di- Bestimmungen dieser Polizeiverordnung oder 

di- auf Grund derselben erlassenen Aussorderungen ziehen Geldstrase 
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bis zur Höhe, von 9 Mark oder verhältnismäßige Haftstrafe, abgesehen 
von der etwaigen Anwendung von Zwangsmaßregeln auf Grund des 
§ 132 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1883, nach sich.

§ 8. Inkrafttreten.
Diese Polizeiverordnnng tritt mit dem Tage der Publikation 

in Kraft.
Crone a. Br., den 4. April 1902.

Die Polizei Verwaltung.

3. Gebührenordnung für die baupolizeiliche Genehmigung und 
Beaufsichtigung von Bauten in der Stadt Crone a. Br., vom

5. Januar 1902.
§ 1. Auf Grund des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 

1893 und des Stadtverordneten-Beschlusses vom 4. Dezember 1901 
sind im Bezirke der Stadt Crone a. Br. für die Genehmigung und 
Beaufsichtigung von Neubauten, Umbauten und anderen baulichen An
lagen nach folgenden Sätzen Gebühren an die Stadtgemeinde Crone 
a. Br. von den Bauherren zu entrichten:

1. Für Neubauten:
a) bei Wohngebäuden

für je 100 cbm Rauminhalt mit Ausschluß 
des Bodenraums und der nicht bewohnten Keller
räume ............................................................. 4 Mk.
jedoch mindestens .......................................... 15 „

b) bei allen nicht zu Wohnzwecken dienenden Ge
bäuden für je 100 cbm Rauminhalt . . 
jedoch mindestens......................................

r 7" ~ " j' 1

wie zu I mit der Maßgabe, daß bei der Berechnung nur die
jenigen Räume berücksichtigt werden, um deren Erweiterung es 
sich handelt.

2 „
j.uvuj ...... w...... .. . . . . ... . . . 7,50 „

II. Für Erweiterungsbauten dieselben Einheits- und Mindestsätze
!i ’ „ ’ ” 1 ‘ ‘ ' v 7.
jenigen Räume berücksichtigt werden, um deren Erweiterung es 
sich handelt.

III. Für Umbauten und Reparaturarbeiten
a) bei Wohngebäuden

für je 100 cbm Inhalt der berührten Räume 2 Mk.
jedoch mindestens................................................. 15 „

b) bei allen nicht zu Wohnzwecken dienenden Ge
bäuden für je 100 cbm Inhalt der berührten
Räume...................................................................... 1 „
jedoch mindestens..................................................... 7,50 „

Die über ein volles Hundert überfchießenden cbm werden, falls 
ihre Zahl 50 und weniger betrügt, unberücksichtigt gelassen, wenn ihre 
Zahl 50 übersteigt, für ein volles Hundert gerechnet.

Bauten, deren Baukostenwert nach dein Gutachten der städtischen 
Baudeputation 300 Mk. nicht übersteigt, sind gebührenfrei. In strit
tigen Fällen ist das einzuholende Obergutachten eines staatlichen Bau- 
beamten maßgebend.



239

und Unterhaltung

Kommunalabgaben-
117 des Landesver-

Die Feststellung des kubischen Inhalts sowie des Bauwertes, so- 
, für die Erbebuna der Gebühren in Betracht kommt, ist
à derselbe u: Sie ^fung beg æau„Mje£teS Ju
bewirken. Aus Grund dieser Feststellungen setzt der Magistrat die zu 

erhebenden Heranziehung zu der

G-bühr und deren «e gemäß 8 « 
à "ri^°u àr W°chêu Â L Magistrat zu Crone a. Br. 

einzulegen. Beschlug des Magistrats steht dem Pflichtigen

äSmxäSSS
°Die'Gebühren sind innerhalb einer Woche nach Z^nnite 

der Zahlungs-Aussorderung an die vom Magistra z

sind im Verwaltungs.ZwangSversahren bei. 

dUtT@toaige Einsprüche halten die Beitreibung nicht aus. .

§ 5. Vorstehende Gebührenordnung tritt mit oei B > 
SBertunbi9unst m V f c HuuUunMi der Ba^okzeähord«^

welche bereits vor diesem Zeitpunkte beantragt worden M°, fu 
diese Gebührenordnung keine Anwendung.

Crone a. Br., den 5. Januar 1902. 

Der Magistrat.

Genehmigt aus Grund der §§ 8 und 77 des 
Gesetzes vom 14. Juli 1893 in Verbindung mit 
waltungsgesetzes vorn 30. Juli 1883.

Bromberg, den 28. Februar 1902. 
Der Bezirksausschuß.

J.-Nr. 910 B. A.

Kreisstadt Gnesen.
1. Polizeiverordnung, betreffen) die Anlegung 

der Bürgersteige, vom 28. Dezember 18J7.
„ ffMfÄyÄWSÄÄ'ÄTÄ 

L"« iekeS über die astgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1S8S 
âeiîî 195) wird in Ausgestaltung des örtlichen Gewohnheit».

hpn" Ver ebrsbedürsnissen ent prechend unter Zustimmung des G»neindevorstaiches sür d'e'n Polizeibezirk der Stadt verordnet, 

was solgt:
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I. Herstellung und Unterhaltung der Bürgersteige.
§ 1- Die Besitzer der straßenanliegenden bebauten oder unbebauten 

Grundstücke haben der ihnen obliegenden Verpflichtung zur Herstellung 
des Bürgersteiges zu genügen, sobald eine entsprechende polizeiliche 
Aussorderung an sie ergangen ist.

Für die Herstellung wird in der Regel 3-monatliche Frist gewährt 
werden.

Vor jedem Grundstücke, auf welchem ein Neu- oder Umbau aus
geführt wird, muß der Bürgersteig gleichzeitig mit der Vollendung des 
Baues hergestellt werden.

§ 2. Sofern über die Herstellung der Bürgersteigbefestigungen, 
insbesondere in betreff der Höhenlage und des Anschlusses an die nach
barlichen Bürgersteige Zweifel gegeben sein sollten, ist vor der An
legung die Zustimmung der Polizeiverwaltung einzuholen.

§ 3. Der Bürgersteig, welcher von Unebenheiten frei sein muß, 
ist zweckentsprechend zu befestigen.

Das Längengefälle der Bürgersteige folgt dem Längengefälle der 
Straßen.

Soweit nicht eine Pflasterung mit Steinen von ebener Kopffläche 
nachgelassen wird, hat die Anlegung einer Granitbahn zu erfolgen.

8 4. Die Granitplatten müssen, soweit angängig, mindestens 
1,45 m breit und 0,60 m lang, vollständig eben, gleichmäßig bearbeitet 
und an den Kanten mindestens 6 cm stark sein.

In Fällen, in denen die Verkehrsverhältnisse dies gestatten, können 
mit baupolizeilicher Erlaubnis Zementplatten bester Beschaffenheit zur 
Verwendung kommen.

Ihre Verwendung darf jedoch nicht eher erfolgen als bis sie ge
prüft und für zulässig befunden worden sind.

In besonderen Fällen kann nach erfolgter Zustimmung des Ge
meindevorstandes eine größere Breite des Plattenbelags vorgeschrieben 
werden.

Eine Unterbrechung des Plattenbelages darf nur bei Auffahrten 
zu den Grundstücken und in der Regel nicht über 2,2 m betragen.

Der Zwischenraum ist mit geriffelten Platten oder mit Reihen
pflaster aus vollkommen eben und regelmäßig bearbeiteten Steinen oder 
aus einem anderen genehmigten Material zu versehen und muß in 
gleicher Höhe mit der Gehbahn liegen.

Für die Abführung des Tagewassers aus den Abfallröhren muß 
durch eine zweckentsprechend angelegte Rinne in den Bürgersteig gesorgt 
werden.

§ 5. Die neben den Gehbahnen verbleibenden Streifen sind mit 
kleinen Steinen von ebener Kopffläche zu befestigen.

Runde und spitze Steine werden ausdrücklich ausgeschlossen.
Andere Besestigungsarten, welche eine den Belagsplatten nahe 

kommende Flüche ergeben, können nach vorher eingeholter Genehmigung 
zugelassen werden.

Diese Streifen neben den Gehbahnen müssen ohne Rücksicht aus 
die Art ihrer Befestigung mit der Gehbahn dergestalt in eine Fläche 
zusammengebracht werden, daß das Tagewasser nach den Rinnsteinen 
unbehindert abfließen kann.
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§ 6. Der Bürgersteig ist nach dem Fahrdamme hin durch Granit
bordschwellen einzufassen.

Die Bordschwellen müssen mindestens 20 cm hoch und 18 cm 
breit sein im gleichen Gefälle wie der Bürgersteig selbst verlegt werden 
und an der Vorderkante entsprechend abgestumpft sein.

Die Bordschwellen sämtlicher Gebäude auf einer Seüe der Straße 
sind genau übereinstimmend und möglich gleichmäßig zu legen.

Abweichungen vor einzelnen Gebäuden sind nicht gestattet.
Verschiedene Richtungslinien der Bordschwellen sind nicht im 

Winkel, sondern stets in einem dieselben tangierenden Bogen zusammen 

zu Anfahrten müssen die Bordschwellen mit gleichmäßiger
Steigung allmählig gesenkt „und die Kanten noch besonders abgerundet 
werden, um eine bequeme Übersahrt zu ermöglichen.

§ 7. Wo bei tiefen Rinnsteinen die Anlage von Brücken zur 
Herstellung der Überfahrten erforderlich, sind diese zwischen Granitbord
steinen aus eisernen Niffelplatten herzustellen.

Die Bordsteine dieser Rinnsteinbrücken sind aus festem Fundament 
zu lagern. . ... ,

Die Rinnsteinsohle zwischen den Borden ist gleichfalls mafstv ent
weder aus Granilsteinen oder aus Zementbeton herzustellen.

Die erforderliche Breite und Tiefe der Rinnsteinbrücken wird m 
jedem einzelnen Falle von der Polizeiverwaltung bestimmt.

Die Verwendung von Holzbohlen an Stelle der eisernen Platten 
bedarf besonderer Genehmigung. . .

§ 8. Insoweit die vorhandenen Bürgersterge den m oert 5 
und 6 vorgeschriebenen Erfordernissen nicht entsprechen, wird die Ponzer- 
verwaltung alljährlich nach vorheriger Aichörung des Gememd^ 
Vorstandes diejenigen zusammenhängenden Vtraßenstrecken öffentlich 
bezeichnen, in welchen der Bürgersteig ganz oder teilweise den gedachten 
Vorschriften angepaßt werden muß.

Die Veröffentlichung erfolgt in der für amtliche Bekanntmachungen 
üblichen Form. r ...

Für diese Verbesserungen wird in der Regel eme Frist von 
3 Monaten gewährt. L m .

Vor jede in Grundstück, aus welchem an der Straße ein Neu- oder 
Umbau ausgesührt wird, muß der Bürgersteig spätestens mit dem Zeit
punkte der Ingebrauchnahme des Gebäudes den Bestimmungen bey >> •> 

ßemQ§ 9.^Du Verpflichtung der Anlieger zur Unterhaltung der Bürger
steige begreift die Pflicht in sich, die Bürgerstelgbefestigungen nach 
Maßgabe der vorstehenden Vorschristen dauernd in gutem Zustande zu 
erhalten, insbesondere Unebenheiten zu beseitigen, schadhaftes Pflaster 
zu erneuern, zersprungene oder beschädigte Platten zu ergänzen.

II. Anbringung von Dachrinnen.
§ 10. Alle unmittelbar an öffentlichen Straßen liegenden Gebäude 

sind auf Erfordern dem Hausgesimse entlang mit metallenen Dach
rinnen zu versehen, aus welchen das Wasser durch Absallröhren, welche 
bis auf den Bürgersteig herunterreichen, abgeleitet wird.

16
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Bei allen Neubauten und Hauptreparaturen muß dieser An
forderung auch ohne besondere Verfügung spätestens mit dem Zeitpunkte 
der Schtußabnahme Genüge geleistet sein.

8 11. Wer den vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt, wird 
mit Geldstrafe bis zu 9 Mark oder im Unvermögenssalle mit verhält
nismäßiger Hast bestraft.

§ 12. Die Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver
kündung in Kraft.

Mrt dem gleichen Zeitpunkte verlieren die denselben Gegenstand 
betreffenden Polizeiverordnungen vom 4. November 1888 und 11. Mai 
1897 ihre Geltung.

Gnesen, den 28. Dezember 1897.

Die Polizei Verwaltung.

2. Ortsstatut der Stadtgemeinde Gnesen zu dem Gesetz 
vom 2. Juli 1875, betreffend die Anlegung und Veränderung von 

Straßen und Plätzen, vom 20. Dezember 1899.
Aus Grund des § 11 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 sowie 

der §§ 12 und 15 des Gesetzes vom 2. Juli 1875, betreffend die An
legung und Veränderung von Straßen und Plätzen (Ges.-S. S. 561), 
wird unter Zustimmung der Stadtverordneten-Versammlung für den 
Gemeindebezirk der Stadt Gnesen nachstehendes Ortsstatut erlassen:

I. Beschränkung der Banfreiheit an noch nicht fertig 
gestellten Straßen.

§ 1. An Straßen oder Straßenteilen, welche noch nicht gemäß 
den baupolizeilichen Bestimmungen für den öffentlichen Verkehr und 
den Anbau fertig hergesteüt sind, dürfen Wohngebäude, die nach diesen 
Straßen unmittelbar oder mittelbar einen Ausgang haben, nicht er
richtet werden.

,8 2. Zu den Straßen im Sinne des § 1 gehören insbesondere 
projektierte Straßen, welche in einen Bebauungsplan ausgenommen 
sind oder für welche eine besondere Festsetzung der Fluchlmie statt
gefunden hat. (§ 2 des Gesetzes vom 2. Julr 1875.)

Unter Straßenteilen (§ 1) werden solche Teile projektierter Straßen 
verstanden, welche von einer ordnungsmäßigen Straße ausgehen und 
entweder in eme solche, oder in eine projektierte noch nicht fertig her
gestellte Straße münden.

Auch ist ein besonderer Straßenteil da anzuerkennen, wo die 
Straße durch Querstraßen, Brücken oder anderweite Anlagen tatfächlich 
in verschiedene Abschnitte zerfällt.

8. 3. Ausnahmen können vorbehaltlich der Zustimmung der Bau
polizeibehörde durch Gemeindebeschluß bewilligt werden, wenn Umfang, 
Bestimmung, örtliche Lage der beabsichtigten Bauten und sonstige Um
stände dies fordern.

Über die Bedingungen, unter denen die Ausnahme gestattet wird, 
ist mit dem Beteiligten ein Vertrag zu schließen, durch welchen die 
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1

Füllung der in den §§ 11 bis 15 festgesetzten Verpflichtungen sicher 

gestellt wird@tm6en ober Strntz-nteil- für den öffenili*n  Der. 

kehr und den Anbau fertig hergestellt sind hat der Magistrat dies 
durch öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher -Leise bekannt zu geben.

H. Anlage und Unterhaltung neuer Straßen durch 
Privatunternehmer.

A Von tut Bebauungsplan oder sonst in ihren Flucht
linien sestgestellten Straßen.

8 5. Wenn Unternehmer eine im Bebauungspläne oder sonst in 
ihren Fluchlinien bereits sestgestellte Straße oder einen "^il einer 
laichen (8 2) anlegen oder die Verlängerung einer schon bestehenden 
Straße vornehmen wollen, so haben sie — abgesehen von der außer-, em 
erforderlichen Genehmigung der Baupolizei — dre Genehmigung des 

Magistrats hierzu nachzusuchen. . .
Dem Gesuche sind in 3 Exemplaren beizusugen.

1. ein genauer Lageplau der Straße und deS aristoßeu e (ç-runb- 
ber die in die Straße fallenden und au dwse grenzmden erund- 
stücke bis auf 30 m Entfernung von den StraßensluchUunen, 
deren Grundbuchbezeichnung und Eigentümer ersichtlich n ) ,

2. ein genaues Nivellement des Stratzeuzuges erkennen
3. ein Erläuterungsbericht, der die Art der Herstellung errennen 

Auê den nach den Vorschriften für die Aufstellung von gluckst'
linien und Bebauungsplänen vom 28. Mai 1876 aufzustellenden Mnen 
und Nachweifungen muß insbesondere auch der AnMch der herzu
stellenden Entwässerungsanlage an die bestehenden e sst ) 3

^Temebinbenbe Erklärung des Unternehmers, daß er sich
vor Beginn der Herstellungsarbeiten das zur An fteier Hlatze 
und Straßen erforderliche Land auch bei emfn^ri^e1^<ett3ünb 
mehr als 26 m an die Stadtgememde unentgeltlich und Pfand

es?' Dl^ Genehmigung zur Straßenanlage ist, wenn Bedenken, 
insbesondere auch Gründe des öffentlichen Interesses deren Herstellung 
nicht entgegenstehen, vom Magistrate un Einverständnis nut der 

die Unternchmer zur Ausführung der Straßenanlage 
unter den ihnen mitzuteilenden Bedingungen bere,so ist 
ein schriftlicher Vertrag abzufchließen, welcher sämtliche ^erpfUchrungen 
ber Tà stndàSs°nhê«nachstehende (§ 7, 8 und 9) grundsätzliche 

Bestimmungen "àebhmer ^àn die Freilegung, erste Einrichtung, 

Entwäsierung und die Beleuchtungs-Vorrichtung der Straße in der 
dem Bedürfnis entsprechenden Weise zu beschaffen, auch die Kosten der 
Straßenanlage, selbst bei einer Straßenbreite von mehr als 26 m, 

zu tragen.
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Erklären sich die Unternehmer zur Ausführung der Straßenanlage 
gemäß der erteilten Genehmigung bereit oder nehmen sie die Aus
führung tatsächlich in Angriff, so sind sie verpflichtet, die Straßen
anlage innerhalb der in der Genehmigung gestellten Frist zu vollenden, 
widrigenfalls die erforderlichen Arbeiten von der Stadtgemeinde für 
Rechnung der Unternehmer ausgeführt werden können. Das zur 
Straßenanlage erforderliche Terrain ist vor Beginn der Herstellungs
arbeiten an die Stadtgemeinde unentgeltlich zu übereignen und auf 
deren Verlangen pfandfrei zu stellen. . ,

Ob die Herstellung bedmgungsmäßig erfolgt ist, entscherdet der 
Magistrat, bei welchem die Abnahme, abgesehen von der baupolizei
lichen Abnahme, beantragt werden muß.

§ 8. Die Unterhaltung der gemäß der §§ 5 und 6 angelegten 
Straßen geht, sobald dieselben bedingungsmäßig hergestellt sind, auf 
die Stadtgemeinde über, dagegen haben die Unternehmer die Kosten 
dieser Unterhaltung bis zum Ablauf des fünften Jahres von dem 
Tage der in § 4 vorgeschriebenen Bekanntmachung ab zu tragen.

Der Betrag der Kosten wird alljährlich am Schluffe des Rech
nungsjahres durch den Magistrat endgültig festgestellt und ist zwei 
Wochen nach Zustellung der Rechnung seitens der Verpflichteten zu 
entrichten.

§ 9. Durch Gemeindebeschluß kann nachgegeben werden, die im 
§ 8 auserlegte Unterhaltungspflicht durch Zahlung eines Kapitals ab
zulösen, welches nach dem Flächeninhalt der zu unterhaltenden Straßen
strecke und nach einem für das Quadratmeter festzustellenden Einheits
sätze zu berechnen ist.

B. Von im Bebauungsplan oder sonst in ihren Flucht
linien noch nicht festgestellten Straßen.

§ 10. Anträge aus Genehmigung von Straßenanlagen, welche 
weder im Bebauungsplan noch sonst in ihren Fluchtlinien festgestellt 
sind, haben die Unternehmer wie im Falle des § 5 on den Magistrat 
zu richten und einen den Bestimmungen des Gesetzes vom 2. Juli 1875 
und der zu diesem Gesetze erlassenen Ministerial-Jnstruktion vom 
28. Mai 1876 entsprechenden Straßen- und Baufluchtlinienplan nebst 
Erläuterungsbericht und Nivellementsplänen in 3 Exemplaren ein
zureichen.

Aus Erfordern haben die Unternehmer den Nachweis zu führen, 
daß und in welcher Weise die Ausführung der Anlage gesichert ist.

Die Genehmigung zu der beabsichtigen Straßenanlage kann erst 
erteilt werden, nachdem die Fluchtlinien gemäß dem Gesetze vom
2. Juli 1875 endgültig festgesetzt sind.

Aus solche Straßenanlagen finden die §§ 6—9 Anwendung.

ui. Anlage neuer oder Verlängerung bestehender Straßen 
durch die Stadtgemeinde.

A. Verpflichtung der Anlieger zur Erstattung der Anlage
kosten und der Kosten der fünfjährigen Unterhaltung.

§ 11. Wird eine Straße oder ein Straßenteil (§ 2) oder die 
Verlängerung einer schon bestehenden zur Bebauung geeigneten Straße 



245

Don der Stadtgemeinde selbst für den Anbau hergestellt, welche noch 
nicht nach den baupolizeilichen Vorschriften für den öffentlichen Verkehr 
und den Anbau fertiggestellt ist und bet Inkrafttreten dieses Orts
statuts die Eigenschaft einer anbaufähigen städtischen Straße nicht 
besaß so sind die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke, ein jeder, 
sobald er ein Gebäude an dieser Straße errichtet, verpflichtet

a) der Stadtgemeinde die Kosten der Freilegung, ersten Ein
richtung, Entwässerung und Beleuchtungsvorrichtung der 
Straße zu erstatten, sowie die Kosten der sünsjührigen Unter
haltung der Straße zu tragen,

b) bezw. einen verhältnismäßigen Beitrag zu leisten,
c) oder die zu allen diesen Maßnahmen ersorderlichen Kosten zu 

ersetzen.
Kosten der Freilegung

§ 12. Zu den Kosten der Freilegung gehören auch die Kosten der 
Erwerbung des Grund und Bodens der Straße, einschließlich des Würger
steiges, sowie alles, Wa8 die Gemeinde zur Beseitigung von Baulich
keiten, zur anderweiten Einfriedigung der angrenzenden Grundstücke 
und zur Entschädigung der angrenzenden Eigentümer für rolchungen 
oder sonstige, durch die Anlegung oder Veränderung der Straße not
wendig aewordene Einrichtungen aufgewendet hat.

Ist' daS Straßenland zum Teil unentgeltlich von angrenzenden 
Grundstücken abgetreten oder von der Stadtgemeinde hergegeben worden, 
so wird behufs Feststellung des aus die einzelnen angrenzenden Grund
stücke entfallenden Anteils an den Grunderwerbskosten das unentgelrlich 
abgetretene oder hergegebene Straßenland mit dem vom Magistrat 
unter Berücksichtigung des Preises des gegen Entgeld erworbenen 
Terrains festgestellten Werte bei der Ermittelung der Gesamtkvsten m 
Rechnung gestellt, demnächst aber denjenigen Adjazenten aus ihren 
Beitrag zu den Gesamtkosten in Abzug gebracht, von deren Grund
stücken das Straßenland unentgeltlich abgetreten ist.

Kosten der ersten Einrichtung.
§ 13. Zu den Kosten der ersten Einrichtung gehören insbesondere 

die Kosten der ersten Herstellung des Straßenkörpers, zur Einrichtung 
der durch den Bebauungsplan vorgeschriebenen Höhenlage de_o Straßen
zuges, der Pflasterung oder sonstigen Befestigung des Straßendamme, 
und der Bürgersteige, des Anschlusses an  Nebenstraßen, sonne der 
Überfahrts- und Übertrittsbrücken mit Einschluß der Überbrückungen 

von Gräben in den Straßenzügen.

Kosten der Entwässeruug und Beleuchtung.
§ 14. Zu den Kosten der Entwässerung gehören diejenigen für 
' a) eine oberirdische Entwässerung durch Rinnsteine,

b) eine unterirdische Entwässerung mittels gewöhnlicher Straßen
kanäle.

Dienen unterirdische Entwässerungsanlagen einer Straße den Be
dürfnissen noch anderer Straßen, so sind bei Berechnung der Her
stellungskosten der ersteren Straße Kosten der vorgedachten Anlagen
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nut insoweit in Rechnung zu stellen, als letztere dem BedÜrsmS der- 

hergestàn StrêAIPrech^ g n mit bem Tage der

im § 4 vorgeschriebenen Bekanntmachung.

B. Feststellung, Verteilung ^rnd Einziehung der Anlage

tz 16. Für Verteilung der Gesamtanlagekosten und der Unter- 
Haltungskosten gilt diejenige Straße oder derjenige zusammenhängend 
Straßenteil als Einheit, dessen Regulierung gleichzeitig oder doch rm 
Zusammenhang als einheitliche Anlage ersolgt ist.
o Die nach dem § 11 zur Einziehung zu bringenden Betrage^werden 
durch den Magistrat sestgestellt und aus die angrenzenden Grundstücke 
nach Verhältnis der Länge ihrer die Straße berührenden-Grenze ver -

Die Kosten der Unterhaltung werdeii rn gleicher Meise aüiahrlm) 
nm Schlüße des Rechnungsjahres sestgestellr. .

Wird bei Bebauung eines Eckgrundstücks auch nur nach emer 
Seite ein Ausgang angelegt, so hat der Eigentümer dennoch die vor
bezeichneten Kosten für beide Straßen, an die sem Grundstuck grenzt, 

iu ‘«“n"' Zur Tragung der Anlage- und Unterhaltungskosten dürsen 
die angrenzenden Eigentümer nicht sür, mehr als die Halste der 
Straßenbreite herangezogen werden. Bei Straßen von. mehr als 
?6 Metern Breite ist von den Kosten em nach dem Verhältnis von 
26 Meterri zu der Gesamtbreite der Straßen zu berechnender Beitrag von 
den Adjazenten zu 'erstatten, der Überrest stillt der Stadtgememde 

zur stast^ ^^en die zur vollständigen Herstellung der Straße oder 
des Straßenteils ersorderlichen Anlagen (Grunderwerbe, mveaumaßige 
Ausaestaltung des Straßenkvrpers, Pflasterung, Herstellung de- 
Bürg rst ges Entwässerung, Beleuchtung) Nicht sämtlich au einmal, 
wàn emleliiausgesührt so dars die Erstattung der Kosten seder 
einzelnen Anlage sosort nach ihrer Aussührung gesordert werden.

3 tz 19. Der so ausgestellte Verteilungsplan wird nach ^ange
gangener ortsüblicher Bekanntmachung 14 Tage lang zur Eursicht sur 

von den Beteiligten Einspruch geg^r 
die Richtigkeit der Berechnungen erhoben werden, Rach Ablaus der 
Auslegu gSsrist wird bie Kosten- und Verte,lnngsberechnung vorbe- 
haltlich der Erledigung etwa angebrachter Beschwerden vom Magistrate 

,Cftßs1o. Der Magistrat ist besagt, mit Rücksicht auf die Vermögens- 
laae der Zahlungspflichtigen sür die Entrichtung der sestgestelltei 
fälligen Beiträge gegen Bestellmig ausreichender Sicherheit angemessene 
Ratenzahlungen zu bewilligen.

IV. Anbau an vorhandenen bisher unbebauten tstraßen und 
Straßenteilen.

s 21. Die Eigentümer solcher Grundstücke, welche an einer zur
zeit des Erlasses dieses Statuts schon vorhandenen biS dahin unbe- 



247

hauten Straße oder einem solchen Straßenteile liegen, welche den bau
polizeilichen Bestimmungen gemäß noch nicht fertig gestellt sind, haben 
die Verpflichtung, sobald diese Grundstücke an der Straße bebaut 
werden, zunächst das zur Freilegung der Straße in der durch den 
Bebauungsplan oder sonst in vorgeschriebener Weise sestgestellten 
Breite erforderliche Land bis zur Mittellinie der Straße unentgeltlich 
abzutreten, der Stadtgemeinde schulden- und kostenfrei aufzulassen 
und ihr diejenigen Kosten zu erstatten, welche ausgewendet werden, 
um die betreffende Straße oder den Straßenteil dem Bedürfnis und 
den baupolizeilichen Bestimmungen entsprechend ordnungsmäßig her- 
zusteüen.
‘ Bei Straßen von mehr als 26 m Breite erstreckt sich diese Ver
pflichtung für jeden Anlieger auf 13 m der Straßenbreite.

§ 22. Die Höhe der vorgedachten Verpflichtungen bezw. die Ver
teilung der hiernach zu erstattenden Beträge bestimmt sich nach den 
ss 11—20 dieses Statuts.

Handelt es sich indessen auf bereits bebauten Grundstücken
a) um Wohnhausumbauten,
b) um eine Vermehrung der vorhandenen Räume durch Anbau 

in der Straßenfront,
so beschränken sich die vorstehenden Verpflichtungen lediglich aus die 
Beschaffung der ersten Einrichtung, Pflasterung, Entwässerungs- und 
Belenchtungseinrichtung der betreffenden Straße bezw. auf den Ersatz 
der zu diesen Maßnahmen erforderlichen Kosten und zwar nur nach 
dem Verhältnis der Frontlänge des neubebauten Grundstücks.

Bei anderweiten baulichen Veränderungen auf bereits bebauten 
Grundstücken sowie bei Neubauten, welche an Stelle durch Feuer zer
störter Wohngebäude treten, findet eine Heranziehung zu irgend 
welchen in diesem Ortsstatut aufgeführten Lasten nicht statt.

8 23. Die Verpflichtung zur Erstattung der Kosten tritt em, 
sobald die Straße oder der Straßenteit seitens der Stadtgemeinde 
Lmpftettt ist. jedoch ist auch hier die Einforderung der Kosten für 
Sine Straßenanlagen zulässig.

V. Allgemeine Vorschriften.
§ 24. Der Stadtgemeinde steht das Recht zu, in den Fällen der 

88 5'und 10 dieses Statuts die Ausführung der Straßenanlage selbst 
für Rechnung der Unternehmer zu übernehmen.
' Diese haben alsdann die durch Voranschlag des Magistrats zu 
berechnenden Kosten des von der Stadtgemeinde auszuführenden Teils 
der Anlage vorzuschießen. ,

Etwaige Ersparnisse gegen den Voranschlag kommen dem Unter
nehmer zugute, etwaige Mehrausgabeii fallen ihm zur Last.

§ 25. Dieses Ortsstatut findet in allen feinen Bestimmungen 
auch Anwendung aus Anlegung uiid Bebauung von Plätzen.

Als Anlage einer neuen Straße im Sinne dieses Statuts gilt 
auch die Umwandlung eines unregulierten Weges, einer Landstraße, 
Chaussee usw. in eine zur Bebauung bestimmte städtische Straße.

' 8 26. Die nach diesem Statute den Eigentümern der beitrags
pflichtigen Grundstücke oder den Unternehmern zur Last fallenden 
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Leistungen, Beiträge und Kosten tragen den Charakter einer öffent
lichen Last und unterliegen als solche der Einziehung im Verwaltungs
zwangsverfahren.

Die Verpflichtungen der Eigentümer sind dinglicher Natur und 
gehen auf die Rechtsnachfolger über.

§ 27. Die nach örtlichem Gewohnheitsrechte den Besitzern der 
straßenangrenzenden Grundstücke obliegende Verpflichtung zur Her
stellung und Unterhaltung der Bürgersteige wird durch dieses Orts
statut nicht berührt.

§ 28. Dieses Ortsstatut tritt nach erfolgter Bestätigung mit 
dem Tage der Veröffentlichung in Kraft.

Gnesen, den 20. Dezember 1899.

Der Magistrat. Die Stadtverordneten-Versammlung.

Vorstehendes Ortsstatut wird hiermit auf Grund der §§ 12 und 
15 des Gesetzes vom 2. Juli 1875 in Verbindung mit § 117 des 
Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 mit der Maßgabe ge
nehmigt, daß die Absätze 2 und 3 des § 22 in Fortfall kommen.

Bromberg, den 25. Januar 1900.

Der Bezirksausschuß.
J.-Nr. 389 B. A.

3. Polizeiverordnuug, betreffend die Anlegung neuer oder 
Veränderung bestehender Straßen und Plätze sowie die au die 
Fertigstellung von öffentlichen Straßen und Plätzen zu stellenden 

Anforderungen, vom 30. Januar 1900.
Auf Grund der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei

verwaltung vom 11. März 1850 sowie des § 143 fade, des Gesetzes 
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird in 
Ausführung der §§ 12 und 15 des Gesetzes vom 2. Juli 1875 und des 
Ortsstatuts vom 12./30. Dezember 1899 betreffend die Anlegung und 
Veränderung von Straßen und Plätzen nach erfolgter Zustimmung 
des Magistrats verordnet, was folgt:

§ 1. Im Bezirke der Stadt Gnesen darf kein Gebäude aus einer 
noch nicht bebauten Stelle aufgebaut werden, bevor

a) in den zurzeit bestehenden und bereits angebauten Straßen die 
Fluchtlinien festgestellt sind,

b) in den neuen Straßen oder Straßenteilen der Bebauungsplan 
für den betreffenden Bezirk, die betreffende Straße oder den 
betreffenden Straßenteil im gesetzlichen Wege festgestellt ist,

c) der Nachweis geführt ist, daß die Vorschriften des Ortsstatuts 
vom 12./30. Dezember 1899 erfüllt sind.

.8 2. Eine Straße oder ein Straßenteil gilt in baupolizeilicher 
Hinsicht als für den Anbau und den öffentlichen Verkehr fertig gestellt, 
wenn und insoweit
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f)

g)

d)

e)

2) die Straße bis zur, festgesetzten Straßenfluchtlinie frei gelegt

b) b?eb©traîÆ den Bestimmungen

c) der Anschluß an wenigstens eine bereits fertiggestellte öffentliche 
d» Fchrdamm l- nach der Anordnung der zuständig Behörde 

pntroeber gepflastert, oder ordnungsmäßig chausflert ifl, 
der Kahrdamm mindestens auf der Seite des Baugrundstucks 
mit einer den befestigten Bürgersteig abschließenden Bordstein- 
«ihe und im Falle der Chaussierung mit einer gepflasterten 

äe""vrdnungsmäßsge Entwässerung der Straße durch Kanali

sierung à durch oberirdische Wasserabführung in gepflasterter 

dstStVmit'hinreichenden örtlichen Verhältnissen entsprechen- 

den Beleuchtungsvorrichtungen versehen ist.
§ 3. Ob und wann eine Straße oder em St^mteri l 

hpn öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig hergestellt anziiseyen 
im Einvernehmen nut dem 

™* tc àoton Sten" to6 Wüten des Ortsstatuts vom

ass»
X- w «“

in Kraft.
Gnesen, den 30. Januar 1900.

Die Polizeiverwaltung.

4. Gomeindebeschluß, bete, die Erhebung von Beiträgen für Anlegung 
und Unterhaltung von Straßen und Platzen, vom 26 »eben 

ÆffiSSôS 

1899 aus Grund icss Straßenherstellungskosten nachMàà °Lffn° den" LsteLnde^ M 1^9 enthaltenen Planes be- 

Mosten haben und nachdem dieser Plan sowohl offen lich bekannt 
gemacht wie auch vier Wochen lang zur Einsicht offen gelegt ist ohne 
Lß Eiändungen dagegen erhoben worden sind, werden hiermit die 
nachstehenden Grundsätze ortsgefltzlrch seffge^tellt.
nacylieyeno Deckung der Kosten für Herstellung, Erbreiterung 

Unterhaltung von in den Anwendungsbereich deS genannten 8.9 
fallenden Straßen und össeutlichen Plätzen, welche von der Stadt in 
Erfüllung öffentlich rechtlicher Pflichten ausgefuhrt werden oder voll
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endet worden sind, werden von denjenigen Grundeigentümern, denen 
hierdurch besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen, Beiträge erhoben.

§ 2. Als Herstellungs- oder Unterhaltungskosten werden der Be
messung der Beitrüge zu Grunde gelegt:

die Kosten des Grunderwerbs, der Beseitigung von Baulichkeiten, 
der anderweiten Einfriedigung der angrenzenden Grundstücke, der 
Regulierung des Straßenkörpers und der Neupflasterung.

§ 3. Die in dem Umfang des 8 2 zu berechnenden Gesamtkosten 
werden zu einem Dritteil aus die Kämmereikasse übernommen, zu zwei 
Dritteil von den bevorteilten Besitzern im Wege der Erhebung von 
Beiträgen gedeckt.

§ 4. Aus Grundlage dieses allgemeinen Beschlusses wird für 
erforderlich werdende oder vollendete Arbeiten zur Herstellung oder 
Unterhaltung von Straßen und Plätzen entsprechend dem § 9 des 
Kommunalabgabengesetzes unter Auslegung des Planes der Einzel- 
Veranstaltung und eines Nachweises der Kosten festgesetzt, inwieweit 
die Arbeiten als eine einheitliche, in sich abgeschlossene Anlage anzu
sehen sind und welche Grundstücke in den Bereich der der Beitrags
pflicht zu unterwerfenden bevorteilten Grundstücke einzubeziehen sind.

§ 5. Die Unterverteilung der in der Form von Beiträgen zu 
deckenden Kosten unter die so abgegrenzten bevorteilten Besitzer erfolgt 
nach dem Maßstabe der Frontlänge der die Straße (Plätze) begrenzen
den Grundstücke.

§ 6. Ist das Straßenland zum Teil unentgeltlich von angren
zenden Grundstücken abgetreten oder von der Stadtgememde hergegeben 
worden, so wird behufs Feststellung des auf die einzelnen angrenzenden 
Grundstücke entfallenden Anteils an den Grunderwerbskosten das unent
geltlich abgetretene oder hergegebene Straßenland mit dem unter Be
rücksichtigung des Preises des entgeltlich erworbenen Grund und Bodens 
festgestellten Werte bei der Ermittlung der Gefamtkosten in Rechnung 
gestellt, demnächst aber denjenigen auf ihren Beitrag zu den Kosten 
in Abzug gebracht, Don deren Grundstücken das Str'aßenland unent
geltlich abgetreten ist.

§ 7. Zur Zahlung der Beiträge ist zunächst derjenige verpflichtet, 
welcher zur Zeit des Eintritts der Verpflichtung Eigentümer des 
Grundstücks ist.

Mehrere Eigentümer haften solidarisch.
Die Verpflichtung zur Zahlung der Beiträge ruht dinglich auf dem 

betreffenden Grundstück, so daß auch jeder spätere Eigentümer haftet.
8 8. Anlagen, welche als selbständige neben dem Straßennetze 

bestehende Veranstaltungen anzufehen sind, fallen nicht unter diesen 
Beschluß.

Vielmehr wird für diese in jedem Falle eine besondere Beschluß
fassung über Unisang und Verteilungsmaßstab von Beiträgen Vor
behalten.

8 9. Dieser Beschluß tritt mit der nach 8 9 Abs. 5 des Kom
munalabgabengesetzes zu bewirkenden Veröffentlichung in Kraft.

Gnesen, den 26. Februar 1900.

Der Magistrat.
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A

Genehmigt gemäß §§ 9, 77 des Kommunalabgabengesetzes von,

14. Juli 1893.
Bromberg, ben 1. April 1900.

Der Bezirksausschuß.

Kreisstadt Hoherrsalza.
1. Polizei-Verordnung, betr. den Schutz der Straßen bei Neu- und 

Reparaturbautcn, vom 2. März 1893.
o i Bei Ausführung von Neubauten an öffentlichen Straßen

"'ck'st-sstt der^Baüzaun dmch nn Baugerüst'mit Schutzdach zu er. 
KL" Das Schutzdach mutz

obet Sauid,utt Bre- 

hindert wird. Ausbesserungen von Gebäuden, namentlich bei Vor-
, §_ ^u Duckrevaraturen, durch welche die Sicherheit des öffentlichen 

kann, ist das Publilum durch Ausstellung 
mm^Barrreren gegen Verletzung und Verunreinigung zu schützen 
von äEeren M. Baugerüste, Barrieren sowie überhaupt alle aus 
Straßen und Platzen ausgestellte oder niedergelegt- 
ben Verkehr hindern, sind vom Eintritt der Tunte betreffende 
m brach durch Laternen in der Welse zu beleuchten. daß die betreffende 
Zrtlichkeit in ihrer ganzen Ausd-anung deutlich °àà >,t- 

Dasselbe gilt von Bodenvertiefungen seder Art, wercye auytw 
non allen Seiten durch Barrieren abzusperren Und.

8 4. Abbruchsmaterial darf niemals nach der Abdrucks- 

bie zur .i Î) Staub davon aussteigt. Diese Befeuchtung lanii, 
zu näsle», dau em St v <,eim Hmabschassen des Schuttes >m
™” ea ,no4r «Quften tion der Polizeiverwaltung ungeordnet werden. 
Innern d°- Baustelle v , g Stratzenpflafters. sow-e überhaupt ,°d° 

,5- ® StrXnEörper einschließlich der Bürgersteige dur en, 
polizeilich ungeordnet sind, nur mit Ge- 

ilehmigung der Po -, -l äaßenkorper. welche durch die Aus. 

tübrunq von Bauarbciten herbeigesührt werden, sind nach Vollendung 
Lripïhen ittiort wieder ordnungsmäßig auszubetzern.
bex(eU)cn so, tw Straßen und Plätze dur,en. sei es ganz oder teil- 
„ , • Mit Genehmigung der Potrze,Verwaltung und unter Be°
ätnna der dabei gestellten Bedingungen gesperrt werden. Die 

Sperrung .nutz durch Ausstellung transportabler Tafeln Mit der In. 
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fdjrift „Gesperrt" bezeichnet werden. Diese Tafeln sind vom Eintritt
der Dunkelheit bis zum Tagesanbruch durch hellbrennende Laternen >
zu erleuchten.

Das unbefugte Beseitigen dieser Tafeln (Warnungszeichen) und 
Laternen ist verboten.

§ 8. Gesperrte Straßen und Plätze dürfen von Fuhrwerken und 
Reitern nicht passiert werden.

§ 9. , Übertretungen dieser Verordnung werden, soweit nicht § 367,
14 des Reichsstrafgesetzbuches zur Anwendung kommt, mit Geldstrafe 
brs 30 Mark, an deren Stelle im Unvermögensfalle verhältmäßige Hast 
tritt, bestraft.

Außerdem hat derjenige, welcher den Verboten dieser Verordnung 
zuwiderhandelt, zu gewärtigen, daß der ordnungswidrige Zustand auf 
seine Kosten beseitigt wird. Die Nichtausführung des durch diese Ver
ordnung Gebotenen zieht Ausführung aus Kosten des Säumigen nach sich.

Hohensalza, den 2. März 1893.

Die Polizeiverwaltung.

2. Polizeiverordnung, betreffend die Herstellung von Abortanlageu
und Senk- und Sammelgrnben. vom 15. Dezember 1887.
Die §§ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 sind aufgeboben und ersetzt durch die 

Bestimmungen der Polizeiverordnung vom 14. Juli 1892. (Nr. 3.) 
. § 4- Senk- und Sammelgruben, sowie Abortgruben müssen' in 

einer den Anforderungen der öffentlichen Gesundheitspflege entsprechen
den Welse undurchlässig hergestellt werden.

Demgemäß sind die Umsassungswände sowie die Sohlen der Gruben 
massiv aus gebrannten Ziegeln oder Bruchsteinen, bei Mauersteinen 
13 cm, bei Bruchsteinen 25 cm stark mit Zementmörtel auszuführen 
und inwendig wasserdicht mit Zementmörtel glatt zu verputzen.

86. Zur Anlegung von Spülklosetts aus einem Hausgrundstück 
bedarf es der jedesmaligen ausdrücklichen polizeilichen Genehmigung. 
Dieselbe kann nur dann erteilt werden, wenn nach den gesamten Ver
hältnissen des Grundstücks und seiner Bewohner die ordnungsmäßige 
Herstellung der Einrichtungen erwartet werden darf und wenn die 
Gruben in welchen die Abwässer der Spülabtritte geleitet werden 
sollen, folgenden Anforderungen entsprechen:

Die Umwandung muß doppelt in Zement oder Asphalt aus hart 
gebrannten und glasierten Backsteinen mit Zwischenliegender Tonschicht 
upd die Bedeckung doppelt mittelst dichtschließenden ' eisernen Platten 
mit leerem Zwischenraum hergestellt sein.

Insoweit die Gruben mit anderen den Rücktritt von Fäulnisgasen 
in die Abtrittsräume oder sonstige Teile von Wohngebäuden verhin
dernden Einrichtungen nicht versehen sind, müssen dieselben mit Venti- 
lationsröhren, welche bis über das Dach des Gebäudes reichen und 
nicht m der Nähe von Fenstern münden, ausgerüstet sein.

Der Rauminhalt der Gruben muß derartig Ibemessen sein, daß, 
vo nicht zuverlässige, selbsttätig wirkende Einrichtungen zur beschränkten
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ł J

ri

A

ewiluna einen aermgeren Wasserverbrauch SÊSend sicherstellen, auf 
A den Spülabtritt benutzende Person durchschnittlich eme tagllche 
ly, vinM mindestens drei Liter Grubeninhalt zu rechnen i^t, 1°ba(> 

Neàen bei monatlicher Entleerung der Grube unter Hinzu- Lüng Â taï landen Teiles von 1dm vom oberen 

Maube ab -m^^ücke, auf welchen die durch diese Verordnung vor- 
r v.§- V Einrichtungen nicht vorhanden |vrtb, btä zum

?888 mit Selben vergehen jein. Die bereits vorhandenen, 
'^^ nicht^vorschriftsmäßig ausgeführten Einrichtungen müßen bis 
zum^ gemachten Zeitpunkte ben Vorschriften dieser Verordnung gemäß 

abgeàrt werdm Abänderung und dauernde Erhaltung

.  tamätiaen Zustandes, sowie überhaupt fur die Beobachtung 
der Vorschriften dieser Verordnung find die Grundstückseigentümer resp, 
deren B°rtreter^verantw°rtllch, ^^meinen Strafgesetze eine höhere 

Ktrafe bestimmen, sollen Übertretungen dieser Verordnung mit eines 
Geldbuße bis zu 30 Mark oder im Falle des Unvermögen^ mit ver- 

obliegenden Verpflichtungen 
ttflrhiuföinnien hat, abgesehen von der Bestrafung, zu gewärtigen, daß 
das Versäumte im Wege der Polizeiexekution aus seine Kosten zur 
Aussührung gebracht wird.

Hohensalza, den 15. Dezember 1887.

Die Polizeiverwaltung.

3. Polizeiverordnung, betreffend die Ableitung der Grund-, Wirt- 
schosts-, Regen- und Tagewässer sowie die Anlage von Abort-, 

Sammel- und Senkgruben, vom 14. Juli 1894.
s 1. Das Grund-, Schnee- und Regenwasser sowie das Wvct- 

îl-dasts- und Tagewasser derienigen Grundstücke, welche an öffentlicher 
NsSfteaen kann' sofern die Entwässerung der Straße hergestellt 
und letztere ^mit gepflasterten Rinnsteinen versehen ist, durch verdeckte 
ïLn iislA den öffentlichen Rinnsteinen abgeleitet werden. Die^ Ab
leitungsrinnen müssen aus Steinwangen mit glatter steinerner L-ohle 

°^Sowe?t° dAelbeuî^Bürgerst-ige durchschneiden, müssen sie mit 

ihrerîàrkaute iin Rideau des Bàersteiges liegen und nut gerchpten 

61,6 sÄfülrongbbers@Äer8 nad) b"n Straßenlinnen sowie auch 

. /vfuyrungu ii Gestattet, wenn dasselbe vorher m öffentliche Graben s ^stammkasten geleitet ist, dessen Sohle min- 
durch oinen fl>genannten S ) Ö Sohle der Abflußrinne und
k^Vreit7undLänge mindestens je 0,50 m betragen muß. Die 
Schlammkasten müssen wasserdicht hergestellt, überdeckt und vor den 
Abflußöffnungen mit einem Gitter verschloßen sein.
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Die Tagewässer, welche direkt von den Dächern ablausen, können 
hiervon ausgeschlossen werden.

§ 2. Wasser in größeren Mengen den Rinnsteinen zuzusühren, 
als dieselben, ohne überzulausen, zu sassen vermögen, ist verboten.

§ 3. Flüssigkeiten, welche einen üblen Geruch verbreiten, Blut, 
Blutwasser, Jauche (Abgänge aus Vieh- und Pferdestüllen), menschliche 
Excremente, Abgänge aus Fleischereien, Seifensiedereien, ungereinigte 
Weichwüffer der Bierbrauereien und solche Abgänge, welche sich nicht 
in flüssigem Zustande befinden oder beim Stehen einen Bodensatz bilden 
und leicht in Fäulnis übergehen, dürfen aus den Grundstücken nicht 
in die Rinnsteine, Straßenkanäle, Wasserläufe und öffentliche Gräben 
geleitet bezw. geworfen, sondern müssen in besondere Gruben, welche 
den für Abortgruben gegebenen baupolizeilichen Vorschriften entsprechen, 
ausgenommen werden.

' Verboten ist auch das Ableiten bezw. Ausgießen von Urin aus 
den Grundstücken in die Rinnsteine 2C. mit alleiniger Ausnahme der 
Pissoirs mit ununterbrochener Wasserspülung.

§ 4. Auf jedem bewohnten Grundstück sind für die Bewohner 
desselben allgemein zugänglich ein Aschbehälter und eine von diesem 
getrennte, zur Aufnahme von Müll- und trockenen Wirtschastsabgängen 
dienende Müllgrube bereit zu halten. Der Aschbehälter muß feuer
sicher, d. h. massiv ausgemauert oder aus Metall und mit einer 
eisernen oder mit starkem Eisenblech beschlagenen Tür oder Deckplatte 
versehen sein.

§ 5. Aus denjenigen Grundstücken, auf welchen Stall- und Wirt- 
schastsdünger gelagert werden soll, muß eine muldenartig gepflasterte 
Lagerstätte derartig angelegt sein, daß das Abfließen der Jauche nach 
dem Hose verhindert wird.

In diesem Falle ist das Vorhandensein einer besonderen Müll
grube nicht erforderlich.

§ 6. Aus jedem bewohnten Grundstücke müssen die für dessen 
Bewohner benötigten Anstalten zur Befriedigung natürlicher Bedürs- 
nisse (Pissoirs, Aborte) in ausreichender Zahl und angemessener Ein
richtung (event, nach Anordnung der Polizei-Behörde) vorhanden sein 
und in genügender Ordnung unterhalten werden. Das Gleiche gilt 
für Fabriken, Bauplätze, Gewerbsanlagen 2C. innerhalb der Grenzen 
der betreffenden Grundstücke in Beziehung aus die in den Fabriken, 
Gewerbsanlagen, Bauplätzen, Speichern usw. beschäftigen Gesellen, 
Gehülfen, Arbeiter, Lehrlinge rc. Die Bedürfnisanstalten müssen für 
die Geschlechter gesondert, auch die Zugänge zu ihnen mit entsprechen
der Aufschrift versehen sein. In öffentlichen Etablissements und Ver- 
gnügungslokalen, Restaurants, Hotels, Gasthöfen, Ausspannungen, den 
zu öffentlichen Schaustellungen und Ausführungen bestimmten Baulich
keiten müssen, je nach den obwaltenden Umstünden, nach Anordnung 
der Polizeibehörde, Pissoirs und Aborte in ausreichender Anzahl und 
für die Geschlechter gesondert, angelegt und die Räume, in denen sich 
die Bedürstiisaiistalten befinden, sowie die Zugänge zii ihnen mit ent
sprechender Aufschrift bezeichnet werden. „ . .

8 7. Die Anlage und Einrichtung der Abortgruben und Bedürfnis
anstalten hat nach Maßgabe der baupolizeilichen Vorschriften zu er-
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ç y niYa nffpntïiiiien Lokalen und Etablissements, Restaurants, 
serocrbemilaaen, Bauplätzen usw., 

8 L den gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Pissoirs
(§ 6) WWW oie jur ft y nisten bewohnten Grundstücken müssen aus den von mehr alsJ S*mtUenwwoijn  ^rgestalt
entweder ununter b ch V Rohrleitung nach der

eingerichtet der menschlichen Excremente abfließt. Für
Grube zur Ausnahme ^.ht mehr als 4 Familien bewohnte) 
schwachbewohnte (d.fl ausreichend großen, dichten metallenen 
ÄÄ^nmW3um 8W„ des Ur.ns

” Ä!;"K «■»=■; “ '"SS"1» 

-r.«srr r «SsSæih 

grundstücken, welche der gemeinschaftlichen Benutzung bienen, ist 

verboten. Entleerung der Abortgruben ist die Polizeiverordnung
Z9. Fur de^n.LLvung » 10. Februar 1876, Amts-

JÄlfflWrÄ Hunach sind bk Gruben 

einmal jährlich in der Zeit vom 2. ^anuar bis 1. junt 
vollständig zu räumen und ist von der stattgehabten Räumung er 
à .eibelwrde innerhalb 24 Stunden Anzeige zu erstatten.

Ass» anderen zur Ausnahme von Dung, Gemüll und sonstigem Un- 
, ^»stimmten Gruben und Behälter sowie die Schlammkasten müßen 

bestunm n G 1. April bis 30. September mindestens 1 mal 
wahren _o• aber so ost geräumt werden, daß eine llbei> 

und, bei Gruben mit flüssigem Inhalt der 
kann. Die Räumung der Gruben und Behälter 

letzere mcht ausfließ einschließlich der Abfuhr darf m den
n"t ubebrrechendem einschließlich September nur von
Sommern morgens, in den übrigen Monaten nur von11 Uhr abends bis 6 Uhr morg ' ^n werden. Zur Absuhr
^Oj-^cs"sNnpn^KruRn^inhaUs dürfen nur wasser- und luftdicht schließende 
Npb^ster^rwendet^ werden. Die Wagen zum Transport von Dünger 
und sonstigem Unrat müssen derartig geschlossen sein, daß von der 

Â^die Art und^Weise der Räumung und Absuhr oder 
... î Äit ^beun Fristen zur Vornahme derselben ortsstatiitarische 
VorschlisAl bestehen, findeii die entgegenstehenden Bestimmungen dieser 

Vcrorbnung^em-^ Anwendung^ namentlich bei drohender In

vasion von Epidemien, bleibt es der Polizeibehörde Vorbehalten, ans 
sanitätspolizeilichen Gründen eine häufigere Entleerung der Gruben -c. 
anzuordnen In diesem Falle mutz tue Entleerung innerhalb der 
durch ortsübliche Bekanntmachung in der Zeitung oder durch beson- 
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bere Verfügung an die Verpflichteten bestimmten Frist vorqenommen 
werden.

§ 11- Soweit in besonderen Fällen nicht sanitätspolizeiliche Rück
sichten entgegenstehen, ist es den Grundbesitzern in hiesiger Stadt zwar 
gestattet, den Unrat aus den Dünger- und sonstigen Gruben, sowie 
andere aus ihren Gehöften gesammelte Abgänge mit Stroh oder 
anderen ähnlichen Stoffen vermischt, zur Düngung ihrer Äcker und 
Garten innerhalb des Stadtgebiets, zu verwenden. Der Unrat muß 
jedoch unverzüglich mit Erde bedeckt und der Belästigung der An
wohnerschaft durch üble Gerüche dadurch vorgebeugt werden. Im 
übrigen darf das Ausladen bezw. Ausschütten und die Ablagerung von 
Unrat (Kloake, Dung, Mist, Gemüll, Straßenschmutz und ähnliche 
Stosie) innerhalb der Stadt nicht erfolgen.

§ 12. Alle auf den bebauten Grundstücken vorhandenen Ab
leitungsrinnen müssen, sofern sie nicht eingefroren sind, täglich bis 
spätestens 8 Uhr morgens ausgekehrt, mit reinem Wasser nachgespült, 
und auf diese Weise vollständig gereinigt werden. Hierbei dürfen Dick
stoffe jedoch nicht m den Straßenrinnstein gespült werden.

8 13. Gruben und Behälter, deren Inhalt einen üblen Geruch 
bcïuïeitct, HQ ni ent lid) ^IbortßTubcn fin b bor un b neid) jeber (Sntleerunn 
ordnungsmäßig zu desinfizieren, Pissoirs und Ableitungsrinnen sind 
täglich zu desinfizieren.

§ 14 Die im Kapitel 1 § 2 Abs. 2, 3 und 4 der Baupolizei- 
oïbmmg für den Regierungsbezirk Bromberg vom 6. Februar 1882 
(Außerordentliche Beilage zu Nr. 7 des Amtsblattes pro 1882) be
zeichneten Durchfahrten, öffentlichen Zugänge und Höfe müssen, soweit 

noch nicht geschehen, bis zum 1. Juni 1893 mit ordnungsmäßigem 
Pflaster unter Herstellung eines regelrechten Gefälles versehen werden 
und fortdauernd in reinem und sauberem Zustande erhalten werden.

^ede Verunreinigung der Grundstücke durch Ausschütten oder 
offenes Ablagern von Müll- und Kehricht, von Kloake, Dung, sonstigen 
stinkenden oder fauligen, sowie Küchen- und Wirtschaftsabqängen an 
anderen Stellen des Grundstücks als in Müllkasten, Abort-, Dung- oder 
Sammelgruben, ist verboten.

Verantwortlich für die Befolgung der Vorschriften dieser 
Verordnung fmd die Grundstückseigentümer. '

8 16. Jeder Grundstückseigentümer, welcher nicht aus feinern 
Grundstuck wohnt, ist berechtigt, - und aus Verlangen der Polizei
verwaltung verpflichtet, - eine aus dem Grundstück oder in dessen 
unmittelbarer Nähe wohnende Person zu benennen, welche sür die Er
füllung der in dieser Verordnung den Eigerrtümern auserlegten Pflichten 
3^ sorgen 1)01. Dieselbe wird nach ersolgter Annahmeerklärung der 
Polizeiverwaltung gegenüber verantwortlich.

Der Eigentümer bleibt indessen sür alle im Wege des polizeilichen 
Zwangsversahrens entstehenden Kosten persönlich verhaftet 
m § 17 • Grundstückseigentümer und deren Vertreter, welche den 
Vorfchristen dieser Verordnung Zuwiderhandeln bezw. den ihnen durch 
i iefe Verordnung auserlegten Verpflichtungen nicht nachkommen, werden 
Mit Geldstrafe bis 30 Mark, an deren Stelle im Unvermögensfalle 
verhaltnisniäßige Hast tritt, bestraft, und haben, abgesehen von der 
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Bestrafung, zu gewärtigen, daß das Versäumte im Wege des Zwangs
verfahrens auf 'ihre Kosten zur Ausführung gebracht wird.

§ 18. Die Polizeiverordnung tritt sofort nach der Publikation im 
Kreisblatt in Kraft.

Hohensalza, den 14. Juli 1892.

Die Polizeiverwaltung.

H

4. Polizeiverordnung, betreffend Anschluß der Grundstücke an die 
Wasserleitung der Stadt Hohensalza, vom 20. Oktober 1898.

Auf Grund der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei
verwaltung vom 11. März 1850 und die §§ 143 und 144 des Gesetzes 
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird mit 
Zustimmung des Magistrats undrücksichtlich der Höhe der angedrohten 
Strafe mit Genehmigung des Königlichen Regierungs-Präsidenten zu 
Bromberg für den Bezirk der Stadt Hohensalza folgende Polizei
verordnung erlassen:

§ 1. Jedes bebaute und zur Bebauung gelangende Grundstück 
muß, sobald die Straße oder der Platz, an dem es liegt, mit einem 
Hauptrohr der städtischen Wasserleitung versehen ist, an die Wasser
leitung angeschlossen werden. Befreit vom Anschlußzwange sind nur 
diejenigen Grundstücke, welche mit dauernd gutem Trinkwasser aus
reichend versorgt sind.

Als an einer Straße oder einem Platze liegend, gilt auch ein 
Grundstück, das, ohne unmittelbar daran zu grenzen, durch einen 
öffentlichen oder privaten Weg mit der Straße oder dem Platz ver
bunden ist. Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen liegen, von 
denen nur eine mit Wasserleitung versehen ist, muß der Anschluß an 
diese Straße erfolgen.

s 2. Bei bereits bestehenden Gebäuden hat dieser Anschluß 
spätestens innerhalb 6 Wochen nach Verlegung der Rohrleitung in 
der angrenzenden Straße zu erfolgen. Bei Neubauten muß der An
schluß in allen Fällen vor der Schlußabnahme des Baues aus- 
gesührt^seim ^nschlußzwange, sowie überhaupt der Verpflichtung zur 

Befolgung dieser polizeilichen Vorschriften unterliegt der Eigentümer 
des Grundstücks. An seine Stelle tritt event, sein gesetzlicher Ver
treter (Vormund, Zwangsverwalter usw.) oder der Besitzer. Der Eigen
tümer, der nicht auf dem Grundstücke lvohnt, ist beredet und auf 
Verlangen der städtischen Polizeiverwaltung verpflichtet, eine aus dem 
Grundstück wohnende Person namhaft zu machen, die für die Erfüllung 
der ihm obliegenden Pflichten zu sorgen hat. Dieser Vertreter wird 
nach erklärter Übernahme der Vertretung persönlich verantwortlich. 
Der Eigentümer bleibt neben dem Vertreter insbesondere für Schaden 
und Kosten haftbar.

§ 4. Die Herstellung der Wasserleitungsanlagen unterliegt der 
Genehmigung der Wasserwerks-Verwaltung, nach Maßgabe der hierüber 
bestehenden örtsstatutarischen Vorschriften.
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§ 5. Jeder Eigentümer bezw. Nießbraucher eines an die städtische 
Wasserleitung angeschlossenen Grundstücks ist verpflichtet, seinen Mietern 
das erforderliche Haus- und Wirtschaftswasser abzugeben. Die 
Bedingungen, unter denen die Hergabe des Wassers erfolgen soll, sind 
freier Vereinbarung überlassen.

§ 6. Es ist untersagt, die Wasserleitung zu anderen als den im 
Ortsstatut, betreffend die Wasserlertung der Stadt Hohensalza vom 
heutigen Tage, aufgeführten Zwecken zu benutzen, das Wasser unbenutzt 
auslausen zu lassen, an Bewohner eines anderen Grundstücks Wasser 
abzugeben, aus einer anderen Wasserleitung Wasser zu entnehmen, 
oder an der Leitung Vorrichtungen zur heimlichen Entnahme von 
Wasser anzubringen. In Notfällen ist die Abgabe von Wasser an die 
Bewohner eines anderen Grundstücks gestattet, jedoch ist hiervon 
schleunigst der Wasserwerksverwaltung Anzeige zu machen.

§ 7. Für den Fall des Ausbruchs eines Feuers sind die Grund
stückseigentümer bezw. Nießbraucher und in Behinderungssällen deren 
Vertreter verpflichtet, den Privathaupthahn nach Anordnung der 
Polizeiverwaltung oder der Feuerwehr geschlossen zu halten oder auch 
die Wasserleitung aus ihren Grundstücken zur Bekämpfung des Feuers 
zur Verfügung zu stellen.

§ 8. Die Wasserleitungsanlagen sind dauernd in ordnungs
mäßigem Zustande zu erhalten. Insbesondere müssen die Wassermeffer 
stets zugänglich und die Wassermessergrube frei von Schmutz und 
Wasser sein.

§ 9. Den Beauftragten der Wasserwerksverwaltung und der 
Polizeiverwaltung muß, unbeschadet der Bestimmungen des § 7 ff. des 
Gesetzes zum Schutze der persönlichen Freiheit vom 12. Februar 1850 
(Gesetz-Sammlung Seite 45) jederzeit der Zutritt zu den Wasser
leitungsanlagen gewährt werden.

Den aus Grund der Besichtigungen erlassenen Anordnungen der 
Wasserwerksverwaltung oder der Polizeiverwaltung ist unverzüglich 
Folge zu leisten.

§ 10. Jede Beschädigung der städtischen Wasserleitung und der 
Einrichtungen derselben, insbesondere der Rohrleitungen, Wassermesser, 
Schieber und Hydranten der Bezeichnungstaseln, ferner des zur Sicherung 
der Wassermeß- und Abstellvorrichtungen angebrachten amtlichen Blei
verschlusses ist verboten.

Das Ausgraben des Bodens in der Nähe der städtischen Wasser
leitung ist nur mit besonderer Genehmigung des Magistrats und unter 
Beobachtung der im Interesse der Sicherung der Wasserleitung ge
troffenen besonderen Anordnungen zulässig. Ergeben sich hierbei Be
schädigungen der im Absatz 1 bezeichneten Gegenstände, so werden die
selben durch den Magistrat aus Kosten derjenigen in Stand gesetzt, in 
dessen Interesse oder Auftrag die betreffende Arbeit ausgeführt ist.

§ 11. Übertretungen vorstehender Bestimmungen werden mit 
Geldstrafe bis zu 30 Mark, im Unvermögensfalle mit entsprechender 
Haftstrafe geahndet. Außerdem können die den Verpflichteten durch 
diese Polizei-Verordnung auferlegten Arbeiten und Leistungen im 
Weigerungs- bezw. Unterlassungsfälle aus deren Kosten von Amts
wegen ausgeführt werden.
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s 12 Die Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekannt- 
machun-! in «rast. Mit betreiben Tage tritt bi- Poliz°>.B°r°àung 
vom 16. November 1880 außer Kraft.

Hohenfo.lza, den 20. Oktober 1898.

a s.) Die Polizeiverwaltung.

Vorstebende Polini-Verordnung wird von mir gemäß § 144 des 
©eîefeeâ über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. ^itlt 1883 
(G.-S. S. 195) hinsichtlich der Höhe des Strafmaßes genehmigt.

Bromberg, den 6. Dezember 1898.

(L. S.) Der Regierungspräsident.

5. Ortsstatnt, betreffend die Wasserleitung der Stadt Hohensalza, 
vom 21. Oktober 1898.

Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vorn 
18 Oktober 1898 wird unter Bezugnahme aus 8 11. der Städte
ordnung vom 30. Mai 1853 Nachstehendes für den Gemeindebezirk der 
Stadt Hoh^sah^sàiîch^städtische Wasserleitung hat, insoweit die 

5r-tlicke Laae der einzelnen Straßen und Grundstücke im Stadtbezirk 
ibre Heranziehung in das Leitungsfhstem ohne Aufwendung unver
hältnismäßig hoher Kosten tunlich macht, die Bestimmung.

a) die Stadt mit dem zum häuslichen und wirtschaftlichen Bedarf
erforderlichen Wasser zu versorgen, .

b) den Wasserbedarf für öffentliche Zwecke zu befriedigen, ms- 
befoiidere die Spülung, und Reinhaltung der öffentlichen Ent
wässerungsanlagen und die Löschung von Bränden sicher zu 

stellenc) Wasser für gewerbliche (industrielle) und sonstige Zwecke zu 
liefern, soweit es für die unter a und b angegebenen Zwecke

8 2. ^îur ^Erreichung des im § 1. angegebenen Zweckes muß nach 

8 i der Polizeiverordnung vom heutigen Tage, betreffend Anschluß 
der Grundstücke an die städtische Wasserleitung ledes bebaute und zur 
Bebauung gelangende Grundstück, sobald die St^A oder der Platz, 
an denen es liegt, mit einem Hauptrohr der städtischen Wasserleitung 
versehenes! oder wird, an die Wasserleitung angeschloffen worden. .

L g. Die Anlagen für die Zuführung des Wassers m die ein
zelnen Grundstücke und die Verteilung desselben innerhalb der Grund

stücke bestehen aus:
a) der Anschlußleitung.

Me Anschluß^leitung^ erstreckt sich voil dem Straßenrohre ab bis 

zu dem aus jedem Grundstück anzubringenden Privatabfperrhahn em- 

^^îeHausleitung umfaßt alle weiteren Wafserleitungseinrichtungen 

innerhalb des Grundstücks hinter dem Privatabsperrhahn.
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Tie Anschlußleitung wird durch die Stadtgemeinde ausgeführt 
und unterhalten und zwar aus ihre Kosten bis zum Eintritt in das 
Grundstück; aus Kosten des Grundstücksbesitzers bis zum Privat
absperrhahn.

Die Rohrweiten sür dieselbe werden nach Rücksprache mit den 
Grundstücksbesitzeri: von der Wasserwerksverwaltung bestimmt.

Behufs Feststellung des Wasserverbrauchs wird von der Stadt
gemeinde aus jedem Grundstück vor dem Privatabsperrhahn ein Wasser
messer ausgestellt. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt die Stadt
gemeinde, in deren Eigentum der Wassermesser verbleibt.

Die Wasserwerksdeputation bestimmt im Einverständnis mit dem 
Grundstückseigentümer den Standort des Wassermessers dergestalt, daß 
derselbe möglichst bequem zum Ablesen und möglichst dicht an den 
Eintritt der Anschlußlertung in das Grundstück zu stehen kommt und 
von allem dem Grundstück zusließenden Wasser passiert werden muß.

Ist eine gemauerte Grube nötig, so wird dieselbe ebenfalls von 
der Stadtgemeinde und zwar auf Kosten des Eigentümers hergestellt. 
Die Wasserwerksverwaltung hat das Recht, die Wassermesser nach ihrem 
Ermessen sortzunehmen und durch andere zu ersetzen.

Die Hauslertung hat der Grundstückseigentümer auf seine Kosten 
unter Berücksichtigung der im § 4 festgesetzten Vorschriften herzustellen 
und zu unterhalten. Wünscht derselbe jedoch die Herstellung und 
Unterhaltung durch die Stadtgemeinde, so hat er dies schriftlich za 
beantragen.

§ 4. Für die Ausführung der Hausleitungsanlagen gelten folgende 
Vorschriften:

1. Der Grundstücksbesitzer hat der Wasserwerksverwaltung eine 
Zeichnung in 2 Ausfertigungen zur Prüfung vorzulegen, 
wovon 1 Exemplar mit Genehmigungsvermerk zurückgegeben 
wird. Aus den Zeichnungen, die maßstäblich im Grundriß und 
Aufriß darzustellen sind, müssen die Lichtmaße und das Material 
der Röhren, ihre Lage, die Art und der Ort der Hähne, Ventile 
und Apparate genau angegeben sein. Sie sind mit Datum und 
Unterschrift des die Leitung ausführenden Unternehmers zu ver
sehen und vom Grundstückseigentümer mit zu unterzeichnen.

Die Ausführung der Hausleitung darf erst nach erfolgter 
Genehmigung geschehen.

2. An Röhren dürfen nur verwendet werden:
a) bis zu 32 mm Lichtweite

Bleiröhren aus bestem doppelt raffiniertem Weichblei von 
gleichmäßiger Wandstärke, sowie mit innerem Überzug 
von Schwefelblei mit nachstehenden Lichtmaßen und Mindest
gewichten, nämlich:

13 mm weite Bleiröhren — 2,50 kg
19 „ „ „ ---- 3,80 „
26 „ „ „ — 6,25 „
32 „ „ „ = 7,50 ..

für den
> laufenden

, ir » __ , uv „ Meter
oder Ziunröhren mit Bleimantel, derer: Zinnstärke mindestens 
1 mm beträgt. Zinn- und Bleimassen müssen dicht mit ein
ander verbunden sein, so daß sie sich bei mehrmaligem Bregen
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müssen nachstehendenicht von einander trennen. Diese Röhren

für den 
laufenden 

Meter

2,20
3.50
4,00
5.50
6,75

Lichtweite
Mindestgewichte haben:

bei 13 mm fbei 13 
„ 16 
„ 19 
„ 25 
„ 32 .

b) über 32 mm Lichtweite 
galvanisierte schmiedeeiserne oder gußeiserne Röhren.

Letztere müssen außen und innen vollständig asphal
tiert sein und einem Wasserdrücke von 12 Atmosphären 
dauernd widerstehen. ,

Zur Verbindung und Dichtung der Blei- oder Zinn- 
röhren ist bestes Zinnloth, der galvanisierten Röhren ge- 
talater Hans, der gußeisernen Muffenröhren Hanfstricke 
und bestes Weichblei und zu den Flanschverbindungen 
Weichbleiringe oder Gummiringe mit mehrfacher Hans
oder einfacher Drahteinlage zu verwenden. Für Benutzung 
anderer Röhren oder Dichtungsmaterialien ist besondere 
Genehmigung der Wasserwerksdeputation erforderlich.

q Sämtliche Leitunashähne dürfen nur Niederschraub- oder Doppel- 
Mventile sein. Hähne, welche beim Schießen einen Mehrdruck 
von 2 Atmosphären Hervorrufen, ferner Hähne unter 10 mm

4 D§^Ha§eitunge? find' von dem mit Entleerungsvorrichtung 

Mrsthemn Privatabjperrhahn ab tunlichst in st-igà Weist 
anrnleaen; wo dies mcht angeht, sind an den Tref- und Höhen
stellen Entleerungs- bezw. Luftventile emzuschalten
' ^meialeitungen nach weniger benutzten Zapfstellen, wie 
Waschküchen, Gärten usw. sind bei ihrer Abzweigung mit Ab- 
sverrbalm und Entleerungsvorrichtung zu versehen. Haupt- und 
Zweigleitungen unter der Erde müssen mindestens 20 mm Licht- 

toeit@ämtäe Leitungen inüssen gegen Beschädigungen von 

auüen sowie gegen Frost geschützt sein. Im Freien liegende 
Röbren müssen'rnindestens 1,50 m Erdbedeckung erhalten, es sei 
denn daß sie nur in der wärmeren Jahreszeit benutzt werden 
und abzusperren und zu entleeren sind. .

Steigröhren und Abzweigungen daran sind tunlichst durch 
frostfreie Räume an Zwischenwänden zu führen, auch nötigen
falls durch Umhüllung mit schlechten Wärmeleitern zu schützen. 
Das Einlässen in Mauernuten und Verputzen derselben ist 
möglichst zu vermeiden. Etwa einßebrachte Feuerhühne werden 
von der Wasserwerksverwaltung mit Plomben versehen, welche 
nur bei Feuersgefahr entfernt werden dürfen. Ist dies ge
schehen, so muß der Wasserwerksverwaltung baldigst Anzeige 
erstattet werden.

5 Dampfkessel oder andere unter Druck stehende Gefäße dürfen 
nicht unmittelbar den Hausleitungen angefchlossen werden, ebenso 
wenig Pumpwerksanlagen.
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6.

7.

8.

Die Verbindung mehrerer für 1 Grundstück  bestehenden 
Hausleitungen unter sich,ist ebenfalls verboten. Besondere bau
polizeiliche Genehmigung ist einzuholen für Wasserklosttanlagen- 
die Genehmigung der Wasserwerksdeputation zur unnnttel- 
baren Verbindung der Hausleitungen mit Heizanlagen, auch zur 
Herstellung von Wasserkrastmaschinen in unmittelbarem Anfchlutz 
an die Hausleitung. , ,
Entnahme von Wasser aus der Anschlußlettung d. h. der ^cuung 
vor dem Wassermesser ist verboten.
Bei Ausstellung von Wasserbehältern in den Häusern darf der 
Einlaus nicht "unter 10 mm und nicht über 50 mm von 
der Oberkante des Überlaufs entfernt endigen. Auch sind bet 
diesen Behältern selbstschließende Schwimurbügelhähne anzu
bringen. . .
In den Gebäuden muß unter der Einflußössnung etnes federt 
Zapfhahnes eine Abstutzvorrichtung mit Geruchverschluß ange
bracht werden, welche soviel Wasser absühren kann, als durch 
den vollständig geöffneten Hahn zusließt.

9. Nach Fertigstellung der Einrichtung einer Hausleitung wird die
selbe durch einen Wasserwerksbeamten auf ihre vorfchriftsmäßige 
Ausführung untersucht und unter Anwendung von 12 Atmo- 
fphären Wasferdruck aus ihre Dichtigkeit probiert. Diese Druck
probe erstreckt sich auf die ganze Ausdehnung der Hausleitung. 
Etwa sich dabei ergebende Undichtigkeiten oder sonstige Fehler 
in der Ausführung müssen sofort beseitigt werden und wird nach 
Abstellung derselben die Druckprobe wiederholt.

Erst "wenn die ganze Anlage genehmigt ist, und der Grund
stückseigentümer seine Verbindlichkeiten gegeir die Stadtgemeinde 
dieferhalb erfüllt hat, kann die Inbetriebsetzung der Hausleitung 
erfolgen und wird alsdann der bei der Ausführung der An- 
fchlußleitung unter Bleiverfchluß gelegte Prtvatabfperrhahn 
durch den Beauftragten der Wasserwerksdeputation geöffnet. 
Die Druckproben für nicht voit der Stadtgemeinde ausgeführte 
Hausleitungen erfolgen aus Kosten des Grundeigentümers. Auch 
Abänderungen bezw. größere Reparaturen müssen der Wasser
werksdeputation vor Ausführung angezeigt, event, genehrnigt 
und nach Fertigstellung in ähnlicher Weise, wie Neuanlagen 
von einem Beauftragten der Wafserwerksdeputation abge
nommen werden.

§ 5. Die von dem Grundstückseigentümer zu tragenden Kosten 
werden ihnen in Höhe der Selbstkosten in Rechnung gestellt. Zu den 
Selbstkosten gehört auch ein angemessener Aufschlag für Leitung und 
Beaufsichtigung.

§ 6. In allen Fällen, in welchen die Stadtgememde Waffer- 
leitungsarbetten für einen Grundstückseigentümer aus dessert Kosten 
ausführen läßt, kann ein angemessener Vorschuß beansprucht werden.

§ 7. Im Falle uachgewiesenen Bedürfnisses können vom Magistrat 
die Kosten für die Ausführung von Anschluß- und Hausleitungen gegen 
Zahlung von 5 °/o Jahreszinsen und Stellung genügender Sicherheit 
gestundet werden.
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§ 8. Die Anschlußleitung außerhalb des Grundstücks bleibt Eigen
tum der Stadt, die Leitung innerhalb des Grundstückes Eigentum des 
Grundstückseigentümers. (Über die aus den Grundstücken befindlichen 
Wassermesser vergleiche § 13.)

s 9. Grundstücke, welche der Anschlußpflicht nicht unterliegen, 
können aus Antrag der Eigentümer derselben an die Wasserleitung 
angeschlossen werden. Über den Antrag entscheidet der Magistrat nach 
Anhörung der Wasserwerksdeputation.

§ 10. Für die Benutzung der städtischen Wasserleitung werden 
Gebühren nach der hierüber ergangenen Ordnung erhoben.

Die Festsetzung der Gebühren in den Fällen des § 9 unterlregt 
der sreien Vereinbarung.

s 11 Eine in Folge von Reparaturen oder Erweiterungen not
wendig werdende zeitweise Absperrung der Wasserleitung sowie eine 
durch unvorhergesehene Ereignisse herbeigesührte Störung, Minderung 
oder Unterbrechung des Wasserbezuges begründen für den Abnehmer 
keinen Anspruch aus Herabminderung der Gebühren oder aus Schaden- 

ersatz. dauernden oder vorübergehenden Absperrung des

Wassers von einem Grundstück ist die Wasserwerksdeputation berechtigt:
1 bei mangelhaster Einrichtung der Hausleitung, welche allem 

durch das Gutachten der Wasserwerksdeputation sestgestellt wird;
2. falls die Begleichung der Forderungeii der Wasserwerkskasse nicht 

îvu erlangen gewesen ist.
Alle durch Wiedereröffnung der Leitung entstehenden Kosten trägt 

ver Grundstêb^à^nesser, sür deren Benutzung die Grundstücks- 

pinpntiimei: nach Maßgabe der hierüber bestehenden Ordnung Gebühren 
mSÄaben? »erben von der Stadtgemeinde unterhalten. 

d Es beschränkt sich jedoch die Unterhaltungspflicht auf die Be- 
îeitiauna derjenigen Störungen, welche durch die naturgemäße Abnutzung, 
Unalückssälle oder durch die Einflüsse höherer Gewalten entstehen.

sonstigen, sowie sahàen und vorsätzlichen Störungen und 
Beschädigungen treffen den Grundstückseigentümer, aus dessen Kosten 

bie jedem Falle die Wasser-

rverksdepàtwn^g Wassermesser geschieht monatlich durch Beamte 

ber ^s^^mch^der^^Ablesung werden die Wafferentnahmegebühren 

ausgestellt Wird die Nichtigkeit der Angaben des Wassermessers an- 
nerweifelt so inuß sowohl aus Verlangen des Konsumenten, als auch 
auf das des Magistrats der Waffermesser ausgeschaltet und durch die 
Wasserwerksverwaltung einer Prüfung unterzogen werden. Auf 
Wunsch des Grundstückseigentümers geschieht die Prüfung m dessen

Ergebnis der Prüfung haben sich beide Teile zu unter
werfen. Der Grundstückseigentümer trägt die Untersuchungskosten, 
wenn die Prüfung von ihm beantragt worden und zu seinen Nngunsten 
ausgefallen ist, andernfalls die Stadtgemeinde.
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Schwankungen hierbei bis zu fünf Prozent Mehr- oder Weniger
abgabe werden nicht berücksichtigt. Ergibt sich, daß der Messer über 
die zulässige Grenze hinaus falsch gezeigt hat, so ist das zu bezahlende 
Wasser nach dem durchschnittlichen Verbrauch für die vorhergehenden 
Monate festzusetzen und zwar gilt als täglich verbrauchte Menge die
jenige, welche in den hinter der letzten unangefochten gebliebenen oder 
nach erfolgter Anfechtung festgesetzten amtlichen Feststellung des Waffer- 
verbrauchs zurückliegenden beiden Monaten durchschnittlich täglich ver
braucht worden ist.

r Äls unangefochten gilt diejenige amtliche Feststellung, gegen 
welche nicht innerhalb 4 Wochen nach Zustellurig der aus Grund der
selben anzusertigenden Zahlungsaufforderung Einspruch erhoben 
worden ist.

Dieselbe Berechnung findet Anwendung, wenn eine Leitung vor
übergehend ohne Wassermesser in Benutzung gewesen ist.

Für das bei Gelegenheit eines Brandes verbrauchte Wasser (§ 7 
der Polizeiverordnung vom heutigen Tage) kann der Grundstückseigen
tümer einen entsprechenden Abzug von der Wasserentnahmegebühr be
anspruchen.

Derselbe ist, wenn eine gütliche Einigung mit der Wasserwerks
verwaltung nicht erzielt wird, endgültig durch die Wasserwerksdeputation 
festzusetzen.

§ 14. Die bereits vor Übergang des Wasserwerks an die Stadt- 
gememde hergestellten Anschlüsse und Hausleitungen können bis auf 
weiteres in ihrer bisherigen Beschaffenheit beibehalten werden. Auf 
Verlangen der Wasserwerksdeputation müssen dieselben jedoch ordnungs- 
ulaßig unter Berücksichtigung der Vorschriften dieses Ortsstatuts her
gestellt werden. y

Die Anschlußleitungen, soweit sie auf städtischem Gebiete liegen, 
und die vorhandenen Wassermeffer gehen mit dem Inkrafttreten dieses 
Statuts in das Eigentum der Stadtgemeinde über, welche deren fernere 
Unterhaltung und Ergänzung übernimmt.

Für die Abtretung des Eigentums erhalten die Grundstücks- 
fchüdigung" eine burd) bie Wafferwerksdeputation festzusetzende Ent-

Die Bezahlung derselben erfolgt durch Anrechnung auf die Wasser- 
Ulv I IvVUvUULI V*

§ 15. Alle nach diesem Ortsstatut dem Grundstückseigentümer 
obliegenden Verpflichtungen sind Gemeindelasten, welche beim Besitz
wechsel ohne weiteres auf den neuen Eigentümer übergehen und für 
welche das Grundstück hastet.

§ 16. Veränderungen in der Person des Grundstückseigentürners 
.innerhalb der nächsten vier Wochen der Wasserwerksverwaltung 

schriftlich anzuzeigen.
Bei unterlassener Anzeige kann sowohl der srühere Eigentümer 

als auch der Nachfolger für alle aus der Benutzung der Wasserleitung 
hervorgehenden Verpflichtungen in Anspruch genommen werden.

8 17. Die Verwaltung des Wasserwerks wird durch die auf Grund 
der statutarischen Anordnung vom 2./25. Februar er. gebildete Wasser
werksdeputation geführt.
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8 18 Dieses Ortsstatut tritt mit dem Tage seiner ortsüblichen 
Bekanntmachung in Kraft. Mit demselben Tage treten die entgegen
stehenden Bestimmungen des Ortsstatuts vom 29. Februar und 
30 März 1880 außer Kraft.

Hohenfalza, den 21. Oktober 1898.

Der Magistrat.

Genehmigt auf Grund des 8 H der Städteordnung vom 30. Mai 
1853 8 16 Abs. 3 des Zuständigkeitsgefetzes vom 1. August 1883 und 
8 117 des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883.

Bromberg, den 19. November 1898.

a s.) Der Bezirksausschuß.

6. Ortsstatut betreffend Strasrenanlegnug der Stadt Hohenfalza, 
vom 12. April 1894.

Auf Grund des Beschlusses der hiesigen Stadtverordnetenver- 
sammluna vom 10 April 1894 wird hierdurch m Gemäßheit des § 11 
Sstobteorbnun« vom 30. Ma- 1853 in Ausführung ber §§12 unb 
15 des Gesekes betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen 
und Plài in Städten und ländlichen Ortschaften t)om 2. Juli 1875 

folgendes bestimmt.

, wnb(tM an Straße» oder Straßeuteileu, welche den ortspolizei- 
t. -lnvau an Vorschriften entsprechen.

8 1 An Straßen oder Straßenteilen, welche noch nicht in Gemäß- 
b^„ mêeiverordnung vom 12. April 1894 für den öffentlichen 
Verkehr unb den Anbau fertig hergestellt sinb, bürfen W-chngebäube, 

Straßen einen Ausgang haben, nicht errichtet werden, 
welche nach b-ei-n Llrav fallen mit W-kstcht auf Umfang, 
tHmlrnn «à Lage usw. der beabsichtigten Bauten können, vor- 
bebaUIich ber^Ätimmung ber Polizeiverwattung, durch Befchlusi bes 

Magistrats und ber Stadtverordnetenversammlung betoiltigt Werben.

II. A»,c---.ua «euer Strasie.. »»» Plätze durch die Stadtgemelude. 
o o gnirh von Der Stadtgememde Hohenfalza eine neue Straße oder 

-in neuer Blak angelegt oder eine fchon bestehende Straße, welche zur Bebauung bestimmkisE verlängert so sind die angrenzenden Grund- 

àentümer sobald dieselben aus ihren Grundstücken Gebäude irgend 
welcher Art an solchen Straßen, Plätzen oder Straßenteilen errichten, 
verpflichtet, der Stadtgemeinde Hohensalza tue Kosten

a) der Freilegung,
b) der ersten Einrichtung,
c) der Entwässerung,
d) der Beleuchtungsvorrichtungen

nach den folgenden Bestimmungen zu ersetzen.: ,
Als Zeitpunkt, an welchem die Anlegung einer Straße beginnt, 

wird'dasjenige Datum angesehen, an welchem für die in Frage stehenden 
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Grundflächen Fluchtlinien vorschriftsmäßig festgesetzt sind. Für die 
Kostenerstattungspflicht macht es keinen Unterschied, ob die Errichtung 
der Gebäude, sofern sie nach Beginn der Anlegung der Straße bewirkt 
worden ist, vor oder nach der vorschristsmäßigen Herstellung der Straße 
stattgesunden hat. Dagegen sind von der Kostenerstattungspflicht be
freit die Eigentümer der zur Zeit der Anlegung der Straße bereits 
mit Gebäuden besetzten Grundstücke, sofern sie nicht später andere 
Baulichkeiten an derselben errichten.

In diesem letzteren Falle tritt für die ganze Frontlänge des 
Grundstücks die volle Beitragspflicht nach Maßgabe der §§ 4 bis 10 
dieses Ortsstatuts ein. .

§ 4. a) Die Kosten der Freilegung bestehen in denjenigen des Grund
erwerbs für das Straßenterrain einschließlich der Bürgersteige 
innerhalb der festgesetzten Fluchtlinien, in denjenigen für die 
Beseitigung üller auf dem Straßenterrain befindlichen Hinder
nisse und m denjenigen der Vermessung, der Anfertigung der 
Zeichnungen und Schriftstücke, welche nach den ministeriellen 
Vorschriften vom 28. Mai 1876 erforderlich sind. Kosten der 
Herstellung von Promenaden, Baurn- und anderen Pflanzungen, 
find nicht in Rechnung zu stellen.

b) Die Kosten der ersten Einrichtung entstehen durch die Her
stellung des Planum der Straße einschließlich der Bürger
steige, der Anschlüsse an einmüdende Straßen und Wege, 
der erforderlichen Überbrückungen, Schutz- und Stützanlagen 
und der Befestigung (Chaussierung, Pflasterung, Asphaltierung, 
Zementierung).

c) Unter den Kosten der Entwässerung werden nur die Kosten 
einer unterirdischen Tonrohrleitung' verstanden, sofern nicht 
die Straße bei ihrer Herstellung sofort an das große all- 
gemeine Kanalisierungsnetz angeschlossen worden^ ist. In 
diesem Falle sind die Kosten für diese Art der Kanalisierung 
zu erstatten.

d) Unter Beleuchtungsvorrichtungen sind diejenigen für Gas
oder andere Beleuchtung zu verstehen.

§ 5. Die Stadtverordneten-Versammlung setzt vorbehaltlich der 
Befugnisse der Polizeibehörde für jeden einzelnen Fall die Bedingungen 
über die Art und den Umfang der Herstellung der Straße fest.

§ 6. Zum Ersatz der in § 4 bezeichneten Kosten werden die an
grenzenden Grundeigentümer nur für die Hälfte der gesamten Straßen
breite und wenn die Gesamtbreite mehr als 26 Meter beträgt, nur 
für eine Breite von 13 Meter herangezogen. Dasselbe gilt 'für an 
Plätze stoßende Eigentümer.

§ 7. Unter Berücksichtigung des § 8 dieses Ortsstatuts wird die 
Gesamtentschädigung, welche die der Stadtgemeinde entstehenden Kosten 
nicht übersteigen darf, nach Fertigstellung der Straßen- re. Anlage 
festgestellt und aus die angrenzenden Eigentümer nach Verhältnis der 
Länge ihrer die Straße re. berührenden Grenze verteilt. Die Stadt- 
verordneten-Versammluug bestimmt, ob die Straße 2C. in ihrer ganzen 
Ausdehnung oder welcher Teil derselben als Einheck für die Feststellung 
und Verteilung der Anlagekosten zu gelten hat. Die der Feststellung
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zugrunde lchgendeàechnm^fft à dem Ä

eflenten ’bie Rechtsmittel d°S § 18 des ZustLndigkeitsgesetzes vom 

1. August ä Zusammenstellung der Gesamt-Freilegungskosten 

Äää-ä ää 
toeLSnt^t^b8X6Xr%tabtoetqXieK|eï"ammIm »ach 

dem L T bÄeSnSb« M «Ç
denen La l ^me Entschädigung genommen hat, aus den ihn 
tnmer, sjHiteil an den Gesamtkosten als Gegenforderung m An- 
trchenden .l> ; £«entl{4,c Plätze und Anlagen welche an die 
“»SX Łtn, Un als beitragspflichtige Grundstücke mit 
Ä und Stratzentelle, welche die-

selbe ^durcss s bem Vorstehenden hier ausgeführten Zahlmigo-
P11 W lł m|t der Eigenschaft öffentlicher Abgaben nu§= 

^àtteîund gehen als aus dem Grundstück ruhende so lange sie 
gestattet und geyei, . Nachfolger im Eigentum über, 
nicht bezahlt sinch aaftl^ng Beiträge erfolgt im Wege des Ver- 

^0- „naheriûhïertê : der Magistrat ist befugt, Mit Aucksicht 
waltungs-Zwangsversah Zahlungspflichtigen sür die Entrichtung 
aus die Vermögens> ag der^hangen und zwar sür die Dauer 
der Beitrage angemesse n a ^weitergehende Stundungsbewilligung 
Ls L?L-N.L LÄadlverLdiielen.Versammlnng.

, _.tï> ttiùerhaltuttfl neuer im Bebauungsplan
•w,ec **•

I 11 Wenn Wàubhme^ eme E Bebauungsp, a ^e^lüng!rung 

gÄSftÄiW »■' 

ist in je 3-HbMplaren berzu^g^ Nivellementsplan, aus welchen die 
ein Situatwnsp i un unb sln dieselbe angrenzenden Grund- 
iu dle Straste f e Entfernung von der Straßenfluchtlinie, 
L fcÄU und Eigentümer sowie auch die 

Anick lüfte der herzustellenden Entwässerungsanlagen an die be
st beiden öffentlichen Anlagen ersichtlich sind. ~

Diese Pläne sind durch emen vereideten Feldmesser bezw. 
. Æ Ann Aer Kommune oder vom Staate angestellten 
BaÄeamten nach «atzgabe des Ministeàl.Reskripts vom 28. Mai

Genàiaunq" der Herstellung kann versagt werden, wenn 
Grülwc L öffentlichen Interesses derselben entgegenstehen. - Die 

Gründe sind im Versagungsbescheide anzugeben.
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§ 12. Mît dem Unternehmer ist ein schriftlicher Vertrag abzu- 
schlreßen, welcher sämtliche von demselben zu übernehmende Verpflich
tungen enthalten muß.

§ 13. Für diese Verträge sind folgende grundsätzliche Bestim
mungen zur Anwendung zu brrngen:

1. Der Unternehmer hat das zur Straßenherstellung erforderliche 
Terrain unentgeltlich, schulden-, lasten- und kostenfrei an die 
Stadt auszulassen.

2. Der Unternehmer hat die Kosten für die Entwässerung, sowie 
für die Beleuchtung, welche in allen Fällen die Stadt selbst aus
führt bezw. aussühren läßt, der Stadt nach dem von ihr gefer
tigten Voranschläge vorzuschießen.

3. Der Unternehmer ist zu verpflichten, die Straßenanlage inner
halb der im Vertrage festgesetzten Frist zu vollenden, widrigen
falls die erforderlichen Aufwendungen und Arbeiten von der 
Stadtgemeinde für Rechnung des Unternehmers vorgenommen 
werden können.

4. Der Unternehmer kann verpflichtet werden, zu dulden, daß nicht 
blos die ad 2 genannten Arbeiten, sondern sämtliche für die 
Herstellung der Straße notwendigen Lieferungen und Arbeiten 
von der Stadt besorgt resp, ausgeführt werden, er kann ver
pflichtet werden, die Kosten auch für diese Lieferungen und Ar
beiten der Stadtgemeinde nach dem Voranschläge vorzuschießen 
oder dafür anderweitige Sicherheit zu bestellen.

5. Sicherheit für die Kosten der Unterhaltung der Straße zu 
stellen. (§ 15.)

Die Bedingungen setzt die Stadtverordneten-Versammlung fest. 
Erst nach Unterzeichnung der gestellten Bedingungen und der Erfüllung 
der geforderten Sicherheiten darf die gemeindebehördliche Bauerlaubnis 
erteilt werden.

§ 14. Unternehmer, welche die Bedingungen nicht erfüllen, werden 
eventuell zur Innehaltung derselben im ordentlichen Rechtswege an
gehalten.
,8 15. Die Unterhaltung hergestellter Straßen oder Straßenteile 

W, sobald dieselben von dem Magistrat als bedingungsgemäß her
gestellt, abgenommen worden sind, auf die Stadtgemeinde über; dagegen 
haben die Unternehmer für die ersten vier auf das Abnahmejahr fol
genden Kalenderjahre die Kosten der Unterhaltung der Stadt zu 
erstatten.

IV. Anlegung neuer im Vedauungsplaue oder sonst in ihren Flucht
linien noch nicht festgestellter Straßen durch Unternehmer.
§ 16. Anträge aus Genehmigung von Straßenanlagen, welche 

weder rm Bebauunsplan noch sonst in ihren Fluchtlinien sestgestellt 
fmd, haben die Unternehmer nach Maßgabe der Vorschriften im 8 11 
dieses Ortsstatuts an den Magistrat zu richten und außerdem Pläne 
gemäß der Ministerialinstruktion vom 28. Mai 1876 behufs Fest
setzung der Fluchtlinien beizusügen. Aus Erfordern ist der Nachweis 
zu führen, in welcher Weise die Ausführung der Anlage gesichert ist.
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Di- Genebmigung kann erst erteilt werden, nachdem die Flucht
linien in Gemäßheit des Gesetzes vom 2. Jutr 1875 endgültig sest- 

gesetzt smd. Ortsstatut tritt mit dem Tage seiner vorschrists- 
§ in Kraft. Mit diesem Tage tritt das

Ä9. OiSi Ä Wftaâôte Ortsstatut vom 23. März 1876 außer 

Kraft.
Hohensalza, den 20. Aprrl 1894.

Der Magistrat.

mnäbendes Statut wird aus Grund des § 146 des Zuständigkeits- 
r A Lnt 1 August 1883 in Verbindung mit §§ 12 und L> des 
Ä wm 2. aułi 1875 und § 117 des LandesverwaUungsgesetzes 

vom 30. Juli 1883 genehmigt.
Bromberg, den 20. April 1894. 

Namens des Bezirks-Ausschusses.
Der Vorsitzende.

10. Polizeiverordnung vom 12. April 1894.
Snv cS K 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei-

Aul itzrund d b§ ' 1850 und zur Aussührung des § 12 des 
Verwaltung voml ^ «tnlenunq und Veränderung von Straßen und 
Gesetzes .betreffenb b« ’^^^aften vom 2. Juli 1875 bezw.
P<ätz°>> "S*  12 Ä 1894 wird hierdurch unter Zustim.

mung des Mag-sUats siir den Stadtbezirk Hohensalza svlgendes °n- 

aC0I§t kneStrab-

unb Mätzen «‘“om 2^Juli 187-Jür den öffentlichen Verkehr und 

den Anvau î°àLînmh âder ftstgest-llten Straßenfluchtlinien 

fteiàt und in der Höhenlage und Br-itenemteilung nachdem 

Fluchtlimenplane ^Stratzenteil an eine fite den öffentlichen 
2- die h h  2[nl>au fertig hergestelltc Straffe angeschlossen, 
3 ^Laße— Bestimmung der Polizei-

. Vorschristen über die B°-
l-gung und Unterhaltung der Bürgerlteige entsprechend her- 

, ä älleruna ie nach Bestimmung der Polizeiverwaltung 5'i"Ä8&« genehmigten Plane durch, unterjoche 

oder oberirdische Wafferabsührung gesichert und der oberirdischer 
Abführung der Rinnstein mit genügend tusen Gramtrmnen aus- 

« tot9bie Beleuchtung in einer von der Polizeiverwaltung sür 
' ausreichend erachteten Weise gesorgt ist.
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§ 2. Die Polizei-Verwaltung ist befugt, in besonderen Fällen 
Abweichungen von § 1 zu gestatten oder vorzuschreiben.

§ 3. Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung 
in Kraft.

Hohenfalza, den 12. April 1894.

Die Pvlizeiverwaltung.

Einverstanden.
Hohenfalza, den 12. April 1894.

Der Magistrat.

Kreisstadt Kolmar.
1. Ortsstatut, betreffend die Kosten der Anlegung von Fußgänger

bahnen iu der Stadt Kolmar, vom 13. Juli 1896.
Auf Grund des § 11 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 wird 

mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung folgende statu
tarische Anordnung getroffen.

§ 1. Denjenigen Eigentümern von Grundstücken, welchen durch 
ortspolizeiliche Anordnung die Neuherstellung von Fußgängerbahnen 
aufgegeben worden ist, wird, sofern sie die Herstellung der städtischen 
Verwaltung zur Ausführung überlassen, die Hälfte der dadurch ent
stehenden Kosten aus Gemeindemitteln erstattet.

§ 2. Die für Herstellung vou Fuszgängerbahnen von der Stadt
gemeinde für die Grundstückseigentümer verauslagten Kostenbeträge 
(§ 1) werden von denselben entweder im ganzen oder in vierteljährlich 
zu erhebenden Zins- und Amortisationsraten eingezogen. Die Bei
treibung kann im Verwaltungszwangsverfahren erfolgen.

§ 3. Der Betrag der auf die Stadtgemeinde entfallenden Kosten
hälfte wird in seiner Höhe alljährlich durch den Stadthaushaltsplan 
festgestellt.

§ 4. Vorstehende Anordnung tritt mit ihrer Verkündigung in 
Kraft.

Kolmar i. P., den 13. Juli 1896.

Der Magistrat.

Vorstehendes Ortsstatut wird auf Grund des § 11 der Städte
ordnung vom 30. Mai 1853, § 16 Abs. 3 des Zuständigkeitsgesetzes 
vom 1. August 1883 und § 117 des Landesverwaltungsgesetzes vom 
30. Juli 1883 mit der Maßgabe genehmigt, daß der Absatz 2 im 8 1 
in Wegfall kommt.

Bromberg, den 8. August 1896.

Der Bezirksausschuß.
J.-Nr. 3071 B. A.
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2 Polizeiverordnung, betreffend die Anlegung von Fußgänger- 
* bahnen in der Stadt Kolmar i. P., vom 21. September 1896.

Hnfpr Remanahrne aus die §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die 
Volizàwàng wm 11. März 1850 às-tzsammtung S°rt° 265) 
in âàduna mit § 143 des Gesetzes über die allgemeine Landes- 
verwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetzsammlung ©eite 195 toirb mit 
Zustimmung, des Magistrats sur die Stadtgemeinde Kolmar i. P. 

folgeiibe Beivernexn0n bem dazu Verpflichteten vor

sämtlichen Grundstücken in denjenigen Straßen und an denjenigen 
AmXrtPtt für welche die Polizeiverwaltung dies anordnet. 

Wą2 D e^Fußgängerbahnen müssen die Breite von 1,25 m und, 
. t d J yj selbst die Breite Nicht erreicht, die ganze Breite
W-ÄMN-V Bei Eckgrundstücken müssen sie bis an 

wir,iiftem der anstoßenden Straße geführt werden.den Rmnskm uon Fußgängerbahnen dürfen verwendet

werden: beieitete Kunststeine oder
b) Gramtplatten von mindestens 1,25 m Breite, 0,47 m Sanfle 

unb VAtaWten"ist^d^Herstellung der Fußgängerbahn auS gut 
behauenen L Lt geputzten Kopfsteinen gestattet, ,ed°ch nur m emer 

Breite »°''^Fubgäng-rbahn-n müssen nach den für jedes Grundstück 

besonders zu °rl°st°nd°n Pî2°"àgsgesâlle der Skaße folgen, 
das IriÄÄÄ hierdu/ch Vus höchstens 1,20 m stst- 

0*̂'  - Derieniae Teil des Bürgersteiges welcher nicht von der 
Fnßgängerkalvk eingenommen wird, ist nach näherer Anweisung der 

Potizeiverwàng zu^bescs unb Grundstücke, für welche aus

Grund des si die. Anlegung von Fußgängerbahnen angeordnet ist, 

gelten s°l»àL"^rdauten, Freitreppen, Kellerhälse, welche ans 
a> SXÄ d e Fluchtlinie der Gebäude hinaus vor.

krLn sind W b° eckigem Eine Verpflichtung hierzu besteht 
S wenn der Raum zwischen den Vorbauten und der Bord
kante des Straßenrinnsteins eine Breite von mindestens

b) Lichtschächte' für Kellerfenster sind in gleicher Höhe mit der 
Oberfläche des Bürgersteiges durch eiserne gereiste Platten 
oder durch Gitter, deren Stäbe höchstens 2 cm ausemander- 
stehen dürfen, sicher abzudecken. . . .

cx Rinnen welche von den Gehosten in den Straßennnnsteui 
führend den Bürgersteig durchschneiden, müssen mit Platten 
von geripptem Eisen in der Breite von höchstens 30 cm so 
abgedeckt werden, daß sie mit der Fußgängerbahn eine Fläche 
bilden.
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d) Für den Abfluß aus den Dachrinnen muß, wenn er nicht 
in der vorstehend zu c vorgeschriebenen Weise erfolgt, durch 
eine den Bürgersteig durchschneidende nicht über 3 cm Liefe 
aus dem Material des Bürgersteiges herzustellende Rinne 
gesorgt werden.

e) Gebäude, welche nach Straßen und Plätzen abwässern, sind 
binnen Monatsfrist nach Vollendung der Fußgängerbahn mit 
metallenen Dachrinnen und daranfchließenden Abfallröhren 
zu versehen.

Der Ausfluß darf nicht höher als 30 cm über den 
Bürgersteig angebracht werden.

§ 7. Übertretungen vorstehender Bestimmungen werden nach der 
Vorschrift des 363 Nr. 10 des Reichsstrafgesetzbuches bestraft.

Die Ausführung der in dieser Verordnung geforderten Leistungen 
kann auf Grund des § 20 des Gesetzes vom 11. März 1850 erzwungen 
werden.

Kolmar i. P., den 21. September 1896.

Die Polizeiverwaltung.

3. Ortsstatut, betreffend die Anlegung von Straßen und Plätzen in

der Stadt Kolmar, vom 12. Oktober 1896.
17. Februar 1897.

Auf Grund des Beschlusses der hiesigen Stadtverordnetenversamm
lung vom 1. Oktober 1896 wird hierdurch in Gemäßheit des § 11 der 
Städteordnung vom 30. Mai 1853 in Ausführung der §§ 12 und 15 
des Gesetzes, betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen 
und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften vom 2. Juli 1875 
folgendes bestimmt:

1. Anbau an Straßen oder Straßenseiten, welche den ortspolizei
lichen Vorschriften nicht entsprechen.

§ 1- An Straßen oder Straßenteilen, welche für den öffentlichen 
Verkehr und den Anbau noch nicht fertig gestellt, namentlich noch nicht 
der . bestimm en Höhenlage entsprechend geebnet sind, dürfen Wohn
gebäude, welche nach diesen Straßen einen Ausgang haben, nicht er
richtet werden.

§ 2. Ausnahmen in Einzelfällen mit Rücksicht auf Umfang, Be
stimmung, örtliche Lage rc. der beabsichtigten Bauten tonnen vor
behaltlich der Zustimmung der Polizeiverwaltung, durch Beschluß des 
Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung gestattet werden.

H. Anlegung neuer Straßen und Plätze durch die Stadtgemcinde.
§ 3. Wird von der Stadtgemeinde Kolmar i. P. eine neue Straße oder 

em neuer Platz angelegt, oder eine schon bestehende Straße, welche 
zur Bebauung bestimmt ist, verlängert, so sind die angrenzenden Grund
eigentümer, sobald dieselben aus ihren Grundstücken Gebäude irgend 
welcher Art an solchen Straßen, Plätzen oder Straßenteilen errichten, 
verpflichtet, der Stadtgemeinde Kolmar i. P. die Kosten
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a)
b)
c)

der Freilegung, 
der ersten Einrichtung und Entwässerung, 
der Beleuchtungsvorrichtungen nach den solgenden Be
stimmungen zu ersetzen: . 

Als Zeitpunkt, an welchem die Anlegung einer Straße 
beginnt, wird derjenige Tag angesehen, an welchem sür die 
in Frage stehenden Grundflächen Fluchtlinien vorschriftsmäßig 

^^àostenerstattungspflicht macht es keinen Unter

schied ob die Errichtung der Gebäude, sofern sie nach Beginn 
der Anlegung der Straße bewirkt worden ist, vor oder nach 
der vorschriftsmäßigen Herstellung der Straße stattgesunden 
bat Dagegen sind von der KostenerstattungsPflicht befreit 
die Eigentümer der zur Zeit der Anlegung der Straße bereits 
mit Gebäuden befetzten Grundstücke, sofern ste nicht spater 
andere Baulichkeiten an derselben errichten, ^n diesem 
letzteren -Falle tritt sür die ganze Frontlange des Grund
stückes die volle Beitragspflicht nach Maßgabe der §§ 4 bis 
10 dieses Ortsstatuts ein. . , L

8 4 a) Die Kosten der Freilegung bestehen m denjenigen des Grund-
* Awerbes für das Straßengelände einschließlich der Bürger

steige innerhalb der festgesetzten Fluchtlinien, m denjenigen 
sür die Beseitigung aller aus dem Straßengelande befindlichen 
Hindernisse und in denjenigen der Vermessung der Anserti- 

der Zeichnungen und Schriftstücke, welche nach den 
ministeriellen Bors christ en vom 28. Mai 1876 erforderlich find. 
Kosten der Herstellung von Promenaden Baum- und anderen 
Pflanzungen sind nicht in Rechnung zu stellen.

hl Die Kosten der ersten Einrichtung entstehen durch die Her- 
b) Lung es Planums der Straße einschließlich der Bürger

steine der Anschlüsse an einmündende Straßen und Wege, der 
erforderlichen Überbrückungen, Schutz- und Stützanlagen und 
ÄBefestigung (Chaussierung, Pflasterung, Asphaltierung, 

Zementierung sowie der Entwässerung).
G Uàr den Kosten sür Beleuchtungsvorrichtungen smd die- 
C) à am für Gas- oder andere Beleuchtungen zu verstehen.

8 1 S Stadtverordnetenversammlung setzt vorbehaltlich der 
m°si.^'issp hpr Rolneibehörde für jeden einzelnen Fall die Bedingungen 
üÄÄrtmbbenttmU der Herstellung der Straße sest

s 3um Ersatz der in § 4 bezeichneten Kosten werden d>° an. 
arenzenden Grundeigentümer nur sür bie Halste der gesamten Straßen- 
bleste und wenn die Gesamtbreste mehr a 18 26 m betragt, nur sur 
eine Breite von 13 m herangezogen. Dasselbe gilt auch fur die an 
Platze stoßenden ^Msichtigung des § 8 dieses Ortsstatuts wird die 

Kesamtentschädigung, welche die der Stadtgemeinde entstehenden Kosten 
darf, nach Fertigstellung der Straßen-re. Anlage fest- 

aestellt und auf die angrenzenden Eigentümer nach Verhältnis der 
"änae ihrer die Straße re. berührenden Grenze verteilt. Die Stadt
verordnetenversammlung bestimmt, ob die Straße re. in ihrer ganzen

18
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Ausdehnung ober welcher Teil derselben als Einheit für die Fest
stellung und Verteilung der Anlagekosten zu gelten hat. Die der Fest
stellung zu Grunde liegende Berechnung ist den Verpflichteten bei der 
Aufforderung zur Zahlung zuzustellen. Gegen letztere stehen dem Be
teiligten die Rechtsmittel der §§ 69 ff. des Kommunalabgabengesetzes 
vom 14. Juli 1893 zu.

§ 8. Bei der Zusammenstellung der Gesamtsreilegungskosten wird 
den angrenzenden Eigentümern gegenüber der Wert desjenigen Landes, 
welches von dem einen oder anderen angrenzenden Eigentümer unent
geltlich hergegeben ist, den Kosten zugerechnet.

Dieser Wert wird von der Stadtverordnetenversammlung nach 
dem Durchschnittspreise des zur Straße gegen Entschädigung erworbenen 
Landes festgesetzt und ist demjenigen der angrenzenden Eigentümer, 
welcher keine Entschädigung genommen hat, auf den ihn treffenden 
Anteil an, den Gesamtkosten als Gegenforderung in Anrechnung zu 
bringen. Öffentliche Plätze und Anlagen, welche an die neue Straße?c. 
grenzen, werden als beitragspflichtige Grundstücke mit in betracht ge
zogen, nicht aber Straßen und Straßenteile, welche dieselben durch
schneiden oder in dieselben einmünden.

§. 9. Die nach dem vorstehenden hier aufgeführten Zahlungs
verpflichtungen sind mit der Eigenschaft öffentlicher Abgaben aüs- 
gestattet und gehen, als aus dem Grundstück ruhende, so lange sie 
nicht bezahlt sind, auf jeden Nachfolger im Eigentum über.

§ 10. Die Beitreibung der Beiträge erfolgt im Wege des Ver
waltungszwangsverfahrens; der Magistrat ist befugt, mit Rücksicht auf 
die Vermögenslage der Zahlungspflichtigen für die Entrichtung der 
Beiträge angemessene Ratenzahlungen und zwar für die Dauer eines 
Jahres zu bewilligen; weitergehende Stundungsbewilligung bedarf der 
Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung.

in. Anlegung nnd Unterhaltung neuer im Bebauungsplan vor
gesehener oder sonst in ihren Fluchtlinien sestgestellter Straßen 

durch Unternehmer.
§ 11 Wenn Unternehmer eine im Bebauungspläne festgestellte 

Straße oder einen Teil einer solchen herstellen oder die Verlängerung 
einer schon bestehenden Straße vornehmen wollen, so ist vorbehaltlich 
der außerdem erforderlichen Genehmigung der Polizeiverwaltung die 
Genehmigung hierzu bei dem Magistrat nachzusuchen. Dem Gesuche 
ist in je 3 Exemplaren beizufügen:

ein Belegenheitsplan und ein Höhenmessungsplan, aus welchem 
die in die Straße fallenden und an dieselbe angrenzenden Grund
stücke auf 30 m Entfernung von der Stratzenfluchtlinie, deren 
Grundbuchbezeichnung und Eigentümer, sowie auch die Anschlüsse 
der herzustellenden Entwässerungsanlagen an die bestehenden 
öffentlichen Anlagen ersichtlich sind.

Diese Pläne sind durch einen vereideten Landmesser bezw. durch 
einen von einer Kommune oder vom Staate angestellten Baubeamten 
nach Maßgabe des Ministerialreseripts vom 28. Mai 1876 anzu
fertigen.
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Die Genehmigung der Herstellung kann versagt werden, wenn 
Gründe des öffentlichen Interesses derselben entgegenstehen. - Die 
Gründe sind im Versagungsbescheide anzugeben.

8 12 Mit dem Unternehmer ist ein schriftlicher Vertrag abzu
schließen,' welcher sämtliche von demselben zu übernehmende $eï= 
pflichtungen^enthàn muß^ ^^ende grundsätzliche Bestimmungen 

Mr AEndung^zu brmgm. Stratzenherstàg àderlà

Gelände unentgeltlich, schulden,, lasten- und kostensrei an bic

2. Der Unternehnwr hat die Kosten sür die Herstellung (§ 4b),, Ent» 
Wässerung, sowie für die Beleuchtung, welche in allen Fallen die 
Stadt selbst ausführt bezw. ausführen laßt, der Stadt nach

3 $« Untem4e^UunSwten?8bietSh*nOT^  innerhalb

blos dü zu 2 genannten Arbeiten, sondern sämtliche ,ur die 
Herstellung' der °Straße uàend.Mi L'eser^n und A beà 

nnn der Stadt besorgt bezw. ausgefuhrt werden, er rann ier- 
Ecktet werden, die Kosten auch sür diese L,°s°rungen und Ar- 
beiten der Stadtgemeinde nach dem Voranschläge >»i vorau>_> zu 
rablen oder dasür anderweitige Sicherheit zu bestellen

5. Sicherheit ftlr »je Kasten der Unterhaltung der Straßen zu 

âdià s^erheit darf die gemeindebehardliche Bauerlaubms er» 

teilt werden. welche die Bedingungen nicht erfüllen, werden
eventu/ll zur^Jnnehaltung derselben im ordentlichen Rechtswege an» 

S^àn. Unterhaltung hergestellter Straßeil aber Straßenteile
i i-^ äald dieselben von den, Magistrat als bedmgungsmaßig her» 

geht sobald dl- e » Stadtgememde über, dagegen
gestellt, abgenommen worden 1 , j gus das Abnahmejahr sal-
JÄM' die Kosten der llnterhaltnng der Stadt zu 

erstatten.
IV Auleauna neuer im Bebauungspläne oder sonst in ihren Flucht- 

tt,.Ä. n°ch ..ickt festgeftcllter Stras;-,. »noch Unt-r„-bn,°r.
8 16 Anträge aus Genehmigung von Straßenanlagen welche 

im Bebauungsplan noch fon t m ihren Fluchtlinien festgestellt 
sind haben die Unternehmer nach Maßgabe der Vorschriften un §11 
dieses Ortsstatuts an den Magistrat zu richten.undaußerdemPlane 
gemäß der Ministerialinstruktion vom 28. Mai 18/6 behufs Festsetzung 
der Fluchtlinien beizufügen.
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Aus Erfordern ist der Nachweis zu führen, in welcher Weise die 
Ausführung der Anlage gesichert ist. Die Genehmigung kann, erst 
erteilt werden, nachdem die Fluchtlinien in Gemäßheit des Gesetzes 
vom 2. Juli 1875 endgültig festgesetzt sind.

§ 17. Dieses Ortsstatut tritt mit dem Tage seiner vorschrifts
mäßigen Bekanntmachung in Kraft.

Kolmar i. P., den 12. Oktober 1896.

Der Magistrat.

Vorstehendes Statut wird aus Grund des § 146 des Zuständig
keitsgesetzes vom 1. August 1883 in Verbindung mit §§ 12 und 15 
des Gesetzes vom 2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung 
von Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften, und 
des § 117 des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 mit der 
Maßgabe bestätigt, daß im § 7 der Schlußsatz zu lauten hat:

„Gegen letztere stehen dem Beteiligten die Rechtsmittel der 
§§ 69 ff. des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 zu." 

Bromberg, den 17. Februar 1897.

Der Bezirksausschuß. 
J.-Nr. 611 B. A.

4. Polieizeiverorduuug, betreffend die Anlegung nnd Veränderung 
von Straßen und Plätzen im Stadtbezirk Kolmar, vom 5. April 1897.

Aus Grund der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes vom 11. März 1850 
über die Polizeiverwaltung wird mit Bezug aus § 12 des Gesetzes 
betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen und Plätzen 
vom 2. Juli 1875 nach Beratung mit dem Gemeindevorstande folgendes 
verordnet:

§ 1. Für alle künftig anzulegenden oder zu verändernden Wege, 
Straßen, Straßenteile und Plätze ist zur Herstellung für den öffent
lichen Verkehr und den Anbau erforderlich:

1. die Freilegung der zum Straßendamm und zu den Bürgersteigen 
erforderlichen Grundflächen und deren schulden- und abgabenfreie 
Übereignung an die Stadt;

2. die nach vorangegangener Festsetzung der Höhenlage ausgeführte 
Regulierung der Straße mit einem regelmäßigen Längengesälle, 
welches das Verhältnis von 1:30 nicht übersteigen darf, bei 
einem Breitengefälle von 1: 24 bis 1: 36;

3. die oberirdische Entwässerung mittelst Rinnsteine im Anschlüsse 
an eine bereits gepflasterte und entwässerte öffentliche Straße 
oder die Anlage einer unterirdischen Entwässerung im Anschluß 
an eine bereits bestehende öffentliche unterirdische Entwässerung;

Das Längengefälle der Rinnsteine darf nicht weniger als 
1:200, das der unterirdischen Entwässerungen bei Anwendung 
innen glasierter Tonröhren nicht weniger als 1:500 betragen;

4. die Pflasterung des Straßendammes in feiner ganzen Breite, 
einschließlich der Rinnsteine im Anschluß an eine bereits regulierte 



277

und gepflasterte Straße, sowie die Legung von Bordstemen längs 
der äußeren Seite der Rinnsteine;

5 die Herstellung von hier ortsüblichen Beleuchtungsvorrichtungen 
' in dem den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Umfange;

6 die Einrichtung der erforderlichen Brückenanlagen und die An- 
leaung von Übersahrts- und Übertrittsbrücken.

t 2 Als Anlage oder Veränderung einer Straße im Sinne des 
Gesekes vom 2. Juli 1875 gilt auch die Umwandlung eines un- 
reaulierten Weges oder einer Landstraße in eine städtische Straße 
bezw. der Anschluß eines solchen Weges oder einer Landstraße an eine 
städtische Wegen, Straßen, Straßenteilen und Plätzen, welche dem 

8 1 nicht entsprechen, dürfen Wohngebäude nur nach Maßgabe der 
ortsstatutarischen Bestimmungen errichtet werden

8 4 Bauten welche den Bestimmungen des § 1 und den orts
statutarischen Bestimmungen zuwider errichtet werden ziehen Einstellung 
des angesangenen Baues oder Schließung bezw. Abbruch lCj etwa 
sertiggestellten Baues irn Wege des Verwaltungszwangsverfahrens 

nach sich- verfällt der Bauherr, Baumeister oder Bauhandwerker, 

welcher diesen Bau ausführt oder ausführen läßt, in die § 367 Nr. 15 
des Reichsstrafgefetzbuchs festgesetzte Strafe.

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung 
im Kolmarer Kreisblatt in Kraft.

Kolmar i. P., den 5. April 1897.

Die Polizeiverwaltung.

Kreisstadt Mogilno.
Ortsstatut betreffend die Anlegung und Umlegung von Bürgersteigen 

im Bezirke der Stadt Mogiluo, vom 10 àer 1904'
Nomnübeit des S 11 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 

1tMs «s i g 69, 87 und 90 des Kommunalabgabengesetzes vom 
14 " Juli 1803 wird nachstehendes Ortsstatut betreffend die Anlegung 
und Umlegung von Bürgersteigen un Bezirke der Stadt Mogilno 

hierdurch e^”fi™eue »uueglliig und die Umlegung von Bürgersteigen 

erfolgt durch die städtische Verwaltung Uber das zu den Bürger, 
steiaen zu verwendende Material beschließt der Magistrat nach An- 
böruna der städtischen Baukommission und der Polizeiverwaltung,

ą 2. Die durch Ausführung der iin § 1 gegebenen Bestimmungen 
entstehenden Aufwendungen werden derart gedeckt, daß

1 die mit ihren Grundstücken an die Bürgersteige angrenzenden 
" Grundstückseigentümer 50 °/o der Herstellungskosten aufzubringen 

haben und zwar nach Maßgabe der Straßenfrontlänge ihrer 
Grundstücke.
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Die Kosten der quer durch den Bürgersteig nach dem Straßen
rinnstein anzulegenden Haus- bezw. Hvsraum-Abflußrinnen trägt 
der Grundstückseigentümer allein,

2. der nach Deckung zu 1 verbleibende Anteil von 50 °o als der 
dem öffentlichen Jntereffe entsprechende Teil des Kostenbedarfs 
aus den zur Bestreitung der allgemeinen Ausgaben bestimmten 
Einkünften der Stadt Mogilno bestritten wird.

Die Beiträge zu 1 find entweder fofort an die hiesige Kämmerei
kaffe zu zahlen oder in Teilzahlungen von je h-r innerhalb 3 Jahren 
gegen Zahlung von 4 °/o Verzugszinsen.

Die Beiträge haben die Natur öffentlicher dinglicher Abgaben und 
unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren nach 
Maßgabe der Verordnung vom 15. November 1899 (Gef.-S. pro 1899
S. 545). .

§ 3. Dieses Ortsstatut tritt mit feiner Veröffentlichung in Kraft. 
Mogilno, den 10. August 1904.

Der Magistrat. Die Stadtverordnetenversammlung.

Genehmigt auf Grund des 8 11 der Städteordnung vom 30. Mai 
1853 und des § 16 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 
und der §§ 9 und 77 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893.

Bromberg, den 10. Oktober 1904.

Der Bezirksausschuß.

Kreisstadt Schneidemühl.
1. Ortspolizeiverordnung, betreffend Borbauten, Freitreppen re., 
welche vor die Fluchtlinie hervortreten, vom 2. August 1881. 

(Kreisblatt 1882 Nr. 5.)
Auf Grund der §§ 5 und 6 des Gesetzes über die Polizeiver

waltung vom 11. März 1850 in Verbindung mit § 25 der Baupolizei
ordnung für die Städte des Regierungsbezirks Bromberg vom 1. Juni 
1874 wird nach Beratung mit dem Gemeindevorstande für den Be
reich des Polizeibezirks der Stadt Schneidemühl folgendes verordnet 
und festgesetzt:

§ 1. Vorbauten, Freitreppen und bauliche Anlagen jeder Art, 
welche über die Häuserfluchtlinie vortreten, müssen innerhalb 3 Monaten 
nach Bekanntmachung der Straßenstrecken, aus denen die Herstellung 
der Fußgängerbahnen in Gemäßheit der Ortspolizei-Verordnung vom
10. Janilar 1879 vorgenommen werden soll, insoweit entfernt werden, 
als sie der Anlegung der Trottoirs hinderlich find.

§ 2. Wer gegen die Bestimmungen der vorstehenden Polizeiver- 
ordnüng verstößt oder den auf Grund derselben erlassenen Anforde
rungen nicht Folge leistet, verfällt der im § 366 zu 10 des Straf
gesetzbuchs für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 festgesetzten 
Strafe.



279

Außerdem hat derselbe zu gewärtigen, daß dre un § 20 Abschnitt 2 
des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 ge
dachten Zwangsmittel gegen ihn zur Anwendung gebracht werden.

Schneidemühl, den 2. August 1881.

Die Polizeiverwaltung.

2. Polizei-Verordnung, betreffend die Ableitung der Tagewäffer rc., 
vom 2. Juni 1883. (Schneidemühler Zeitung Nr. 104.) 
Auf Grund der §§ 5 und 6 des Gesetzes über die Polizeiver

waltung vom 11. März 1850 wird in Gemäßheit des § 3 Kapitel IV 
der Baupolizeiordnung für den Regrerungsbezrrt Bromberg vom 
ß. Februar 1882 nach Beratung mit dem Gememdevorstande und mit 
Genehmigung der Königlichen Regierung zu Bromberg sur den Polizei
bezirk der Stadt Schneidemühl nachstehende Lokalbaupolizeiordnung 

CrIa,isni Di- Ableitung des Tag-Wassers durch den Bürgersteig in 

die Rinnsteine ist nur in verdeckten eisernen ober auSßemauerten und 
zementierten Kanälen von genügender àte ges ^ '.sanüflüssiakeiten 

Übelriechende oder schädliche Flüssigkeiten àsguMuiirgrerren 
aus Kücken und sonstigen Räumen dagegen stnd, soweit nicht deren 
Absüdruna nach unterirdischen Kanälen erfolgt, in ausgemauerte und 
remitierte Senkgruben, welche verdeekt sein müssen, zu sammeln und 
Tsuhren Die Abführung dieser Flüssigkeiten auf d>° Straße und 
>n die ^ist "ändere Änrichtungen für Abfallstaffe müssen

massiv, undurchlässig und bedeckt Aschgruben außerdem überwölbt
Ausnabmm" smdEzulafst^bE Dun'gstättcn, welche zum Betriebe 

der Landwirtschaft dienen, jedoch dürfen dieselben VON der Straße aus 

nicht/tànâebâube, ^Älche "nach der Straße abwäsfern, sind mit 

metallenen Dachrinnen und Absallröhren zu verscheii und müssen 
letztere bis unter die Oberfläche des Bürgerst-,g-S reichen 
letztere ms bUtfen md)t nach der Straße auf.
frfiTrtnpn Ausgenommen sind die Düren an iJebäuden, welche für 
gröb-reBerfammlungen von Menschen bestimmt sind (ihrdjen, Theater, 

grofje ^ä^ä^en, Stufen und bauliche Anlagen jeder Art, welche 

iihpr hie feftneWe Fluchtlinie vortreten, sind nicht gestattet.
Ob und unter welchen Bedingungen die Anlage von Balkons oder 

Erkern an den, an der Straße stehenden Gebäuden nachgegeben werden 
kann ist von der Örtlichkeit abhängrg und bleckt die Entscheidung 
sowie die nähere Bestimmung hierüber der Polizerbehörde Vorbehalten.

§ g. Ausgehoben und ersetzt durch Polizeiverordnung vom 
27 1893. (Siehe Nr. 2 a.)

8 7 Baugerüste an öffentlichen Straßen und Plätzen dürfen ohne 
polizeiliche Erlaubnis nicht ausgestellt werden.



280

§ 8. Die Bestimmungen dieser Lokalpolizeiordnung finden zugleich 
auf Um- und Reparaturbauten Anwendung.

§ 9. Überall, wo die allgemeinen Strafgesetze, insbesondere die 
§§ 330, 367 Nr. 13, 14 und 15, 368 Nr. 3 und 4° und 369 Nr. 3 des 
Strafgesetzbuchs für das deutsche Reich nicht strengere Strafbestimmungen 
enthalten, sollen Übertretungen der Vorschriften dieser Lokalpolizei
ordnung mit einer Geldstrafe bis zu 30 Mark oder im Falle des 
Unvermögens mit verhältnismäßiger Haft sowohl an der den Bau 
leitenden Person als an dem Bauherrn gestraft werden.

§ 10. Die vorstehende Lokalpolizeiordnung tritt mit dem Tage 
ihrer Publikation in Kraft.

Durch diese Lokalpolizeiordnung wird selbstverständlich nicht be
rührt die Polizeiverordnung vom 21. April 1879, betreffend die Anlegung 
und Veränderung von Straßen und Plätzen im hiesigen Stadtbezirke 
und die Polizeiverordnung vom 10. Januar 1879, betreffend die Ver
besserung und Unterhaltung der Bürgersteige. Dagegen wird die Lokal
polizeiordnung vom 23. Januar 1880, betreffend die Anbringung 
metallener Dachrinnen, aufgehoben.

Schneidemühl, den 2. Juni 1883.

D i e Polizeiverwaltung.

2 a. Polizeiverordnung, betreffend Nachtrag zur Lokalbaupolizei
verordnung vom 2. Juni 1883 (s. Nr. 2) vom 27. Juli 1893 

(Nr. 65 des Kreisblatts).

Unter Bezugnahme aus die §§ 5, 6 und 11 des Gesetzes über die 
Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (Gesetzsammlung Seite 265) 
in Verbindung mit § 143 des Gesetzes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30. Juli 1883 wird unter Zustimmung des Magistrats 
Hierselbst und mit Genehmigung des Königlichen Regierungspräsidenten 
gemäß § 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 
30. Juli 1883 für den Bezirk der Stadt Schneidemühl die nachstehende 
Polizeiverordnung erlassen.

§ 1. Der § 6 der Polizeiverordnung vom 2. Juni 1883 und der 
I. Nachtrag zu dieser Verordnung vom 8. September 1884 werden 
aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:

Insofern die öffentliche Sicherheit und Ordnung es erfordern, 
daß von der Polizeiverwaltung gemäß § 2 Absatz 4 der Regierungs
baupolizeiordnung vom die Einfriedigung der an bebauten
Straßen und Plätzen gelegenen unbebauten Grundstücke und Grund
stücksteile angeordnet wird, gilt als Regel, daß die Einfriedigung an 
der Straße mit einem 2 m hohen, mit Anstrich zu versehenden Zaune 
oder Gitter zu bewirken ist.

Bei Gartenanlagen und Vorgärten kann die Höhe der Einfriedigung 
niedriger sein, sie darf jedoch nicht weniger als 1 m betragen.

In jedem Falle ist die Errichtung von Mauern von gleicher Höhe 
zulässig.
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Die Einfriedigung darf niemals die Fluchtlinie überschreiten, bezw. 
binter dieselbe zurücktreten.

s^usaü zum § 1. Durch Polizeiverordnung vom 11. Januar 1900.)
8 2 Äe Strafvorschristen im § 9 der Polizeiverordnung vom 

2. Juni 1883 finden auch aus diesen Nachtrag Anwendung. ,
§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Publitatwn in Kraft. 
Schneidemühl, den 27. Juli 1893.

Die Polizeiverwaltung.

Vorstehender Nachtrag zur Lokalbaupolizeiordnung der Stadt 
Schneidemühl vom 2. Juni 1893 wird hinsichtlich der Hohe der Straft 
aus Grund des § 144 des Landesverwaltungsgesehes vom 30. .tult 
1883 genehmigt.

Bromberg, den 4. August 1893.

Der Regierungspräsident.
2618 I). Ib.

2 b. Polizeiverordnung, betreffend Nachtrag zur Lokalbanpolizei- 
Verordnung vom 2. Juni 1883, vom 11. Januar 1900 (Nr. Iß 

des Kreisblatts.)
Unter Bezugnahme aus die §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über di- 

Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (Gesetzsammlung Seite 26a 
in Berbindung mit § 143 des Gesetzes siber die A. • .• a .
1883 wird unter Zustimmung des Aiagistrats hierselbst uich mit 
G-nehmiguna d-s Regierungspräsidenten gemäß § 144 des Gesetzes 
überdiä L-B. vom 30. Juli 1883 sllr den Bezirk der Stadt Schneide- 

mllhl^ die vom 27. Juli 1893

cĄtiit am Anîm!n°von"diîer ^Vorschrift sind zulässig, über die
Zulässigkeit entscheidet in sedem Einzelsalle die Polizeiverwaltung

s,2d) ASKasvosschrfttensim^ 9 der Polizeiverordnung vom 

9 cy....; -i öqq finbeii auch aus bicieii Nachtrag Anwendung. î 
" Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Publikation in Kraft.

Schneidemühl, den 11. Januar 1900.

Die Polizeiverwaltung.
IL H. 1905.

3. Polizeiverordnung, betreffend die Errichtung von Gebäuden auf 
der Ban- und Straßenfluchtlinie, vom 7. Mai 1897. (Nr. 59 des 

Krcisblatts.)
Unter Bezugnahme aus die §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die 

Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 und den § 143 des Gesetzes
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über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883, sowie den 
§ 3 Kapitel IV der Baupolizeiordnung für den Regierungsbezirk 
Bromberg vom 6. Februar 1882 wird unter Zustimmung des Magi
strats sür den Polizeibezirk der Stadt Schneidemühl nachstehende 
Polizeiverordnung erlassen:

§ 1. Alle Gebäude sind in der Regel auf der Bau- bezw. Straßen
fluchtlinie zu errichten. Ein Zurücktreten von Gebäuden hinter diese 
Fluchtlinie kann von der Polizeiverwaltung nach Anhörung des Ma
gistrats gestattet werden.

§ 2. Bauten, welche der vorstehenden Bestimmung zuwider er
richtet werden, ziehen Einstellung des angefangenen Baues oder Schlie
ßung bezw. Abbruch des etwa fertig gestellten Baues im Wege des 
Verwaltungszwangsverfahrens nach sich.

Außerdem verfällt der Bauherr, Baumeister oder Bauhandwerker, 
welcher diesen Bau ausführt oder ausführen läßt, in eine Geldstrafe 
bis zu 9 Mk., im Unvermögensfalle in eine verhältnismäßige Haft
strafe.

§ 3. Die vorstehende Polizeiverordnung tritt am 1. Oktober 1897 
in Kraft.

Schneidemühl, den 7. Mai 1897.

Die Polizeiverwaltung.

4. Polizeiverordnung, betreffend die Erbauung artesischer Brunnen, 
vom 27. Angust 1894. (Nr. 77 des Kreisblatts.)

Auf Grund der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei
verwaltung vom 11. März 1850 und des § 143 des Gesetzes über die 
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird unter Zustimmung 
des Magistrats und mit Genehmigung des Königlichen Regierungs
präsidenten gemäß § 144 des Gesetzes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30. Juli 1883 für den Stadtbezirk Schneidemühl 
folgendes verordnet:

§ 1. Zur Anlage artesischer Brunnen in der Stadt Schneidemühl 
bedarf es einer besonderen polizeilichen Genehmigung.

§ 2. Dem Anträge auf Erteilung der polizeilichen Genehmigung 
zur Erbauung artesischer Brunnen ist in zweifacher Aufstellung eine 
Handzeichnung beizufügen, aus welcher die örtliche Lage des Brunnens 
genau ersichtlich ist.

§ 3. Das Herausziehen der Rohre eines vorhandenen artesischen 
Brunnens ist untersagt. Der obere Teil der Rohre darf jedoch ent
fernt werden, sofern in dem unteren, verbleibenden Rohre eine sorg
fältige Dichtung durch Blei und Beton hergestellt ist.

§ 4. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mk., 
im Unvermögenssalle mit verhältnismäßiger Haft bestraft.

§ 5. Die Polizeiverordnung tritt sofort nach ihrer Verkündigung 
in Kraft.

Schneidemühl, den 27. August 1894.

Die Polizeiverwaltung.
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Vorstehende Polizeiverordnung wird bezüglich der Strafandrohung, 
von mir aus Grund des § 144 des Gesetzes über btc allgemeine ^andes- 
verwaltung vom 30. Julr 1883 genehmigt.

Bromberg, den 24. September 1894.

Der Regierungspräsident.

5 Gebührenordnung für die baupolizeiliche Genehmigung und Be
aufsichtigung von Bauten in der Stadt Schneidemühl, vom 7. No
vember 1894. (Nr. 93 der Schneidemühlcr Zeitung für 1895.) 

Auf Grund des Kommunal-Abgabengefetzes vom 14. Juli 189°> 
sind im Bezirke der Stadt Schneidemühl vom 1. April 189j ab fur 
die Genehmigung und Beaufsichtigung von ^°à"n° GebübrenSn "die 
anderen baulichen Anlagen nach folgenden «atzen Gebühren an 
Sadtgemeinde Schneidemühl von den Bauherren zu ) .n •

a) Für Bauten, deren Bauwert mehr als 10000 -Dit. verragi, z
b) S5&SbbmttSttS10OT bis 10000 Ä beträgt, 1 vom

c) PLulLL'à Bâ-rllvO bls 1OOO Mk. ausschließ-

°bn 4lam tbie Tn?^tbe, Ä “ durch Verschulden des Beantragenden nicht ausgesuhrt 
werden f!dâtz à weiterer desfallsiger Ternun angefetzt werden musi, 

so erhöhen sich die Gebühren um Mk
aa) bei den unter a aufgefuhrten ^ulich -
bb) bei den unter b aufgeführten Baulichletten um 3 Mt., 
cc) bei den unter c aufgefuhrten Baulr hezeich-

neten LbiA hat îer Antragsteller mit dem Gesuche um Erteilung 

der Bauerlaubnis di- mutmaßliche Bau uwmez Unzugev^n,
Dis ^estitelluna der Gebühren erfolgt Dm.ci) oen .ucugi|LLuu
Wird d Angabe der mutmaßlichen Bausumme mcht zugleich nut 

dem Antrag gemacht oder nicljt für zutre,send erachtet, ,° erfolgt die 
Fek sebung derselben durch den Magistrat nach Maßgabe der fur die 
Nr°vmzml.Feuer.S°zi-tät der Provinz Posen geltenden Taxprmzchlen. 
Provinz,a Abgabepflichtigen steht gegen die Heranziehung zu der

deren Höhe gemäß § 69 des Kommunal-Abgabenge etzes 
Sm 14 Fuli 1898 der En,sprach zu. Das Rechtsmittel ist binnen 
estier Frist von 4 Wochen bei dem Magistrat zu Schneidemühl em- 

S“IC8S4 Gegen den Beschluß des Magistrats steht dem Pflichtigen 

gemäß 8 70 des vorerwähnten Kommunal-Abgabengefetzes binnen einer, 
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mit dem ersten Tage nach erfolgter Zustellung beginnenden Frist von 
zwei Wochen die Klage im Verwaltungs-Streitversahren beim Bezirks
ausschüsse offen.

§ 5. Die Gebühren sind innerhalb einer Woche nach Zustellung 
der Zahlungsaufforderung an die vorn Magistrat dazu bestimmte Kaffe 
zu entrichten.

Verbleibende Rückstände sind im Verwaltungs-Zwangsverfahren 
beizutreiben.

Etwaige Einsprüche halten die Beitreibung nicht auf.
§ 6. Aus solche gebührenpflichtige Handlungen der Baupolizei

behörde, welche bereits vor dem 1. April 1895 beantragt worden sind, 
findet diese Gebührenordnung keine Anwendung.

Schneidemühl, den 7./15. November 1894.

Der Magistrat.
Die Stadtverordnetenversammlung.

Nr. la N 12130.

Vorstehende Gebührenordnung wird hiermit gemäß § 77 des 
Kommunal-Abgabengesetzes vom 14. Juli 1893 in Verbindung mit 
§ 117 des Landes-Verwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 bestätigt.

Bromberg, den 31. Dezember 1894.

Namens des Bezirksausschusses.
Der Vorsitzende.

J.-Nr. 6941 B. A.

6. Straßen - Polizeiverordnung für die Stadt Schneidemühl, vom
1. September 1885. (Auszug.) Nr. 99 und 101 der Schneidemnhler 

Zeitung von 1886.
Auf Grund der §§ 5 und 6 des Gesetzes über die Polizeiverwal

tung vom 11. März 1850 (Ges.-S. S. 265) wird für den Umfang des 
Stadtbezirks Schneidemühl nach Beratung mit dem Magistrate folgende 
Ortspolizeiverordnung erlassen:

§ 11. Das Abladen von Bauschutt, Gemülle, Schnee und Eis ist 
nur an denjenigen öffentlichen Orten gestattet, welche von der Polizei 
zu diesem Zwecke angewiesen sind.

§ 12. Bei Abbruch von Gebäuden oder bei jeder Handlung auf 
und an den öffentlichen Straßen und Plätzen, bei welcher Staub erregt 
wird, ist Vorkehrung zu treffen, daß derselbe möglichst unterdrückt 
wird. Verantwortlich ist hier der Täter resp, die Person, welche die 
Aussicht über einen Bau führt.

§ 13. Wagen und andere Transportmittel, welche zum Fort
schaffen flüssiger und leicht verstreubarer Gegenstände dienen, müssen 
so eingerichtet sein, daß von der Ladung nichts verschüttet und die 
öffentliche Straße nicht verunreinigt werden kann. Bauschutt und 
Geröll darf nur so angefeuchtet geladen und abgefahren werden, daß
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ieber Staub nach Möglichkeit vermieden toirb. ^ur das Verstreuen 
der Ladung ist der Führer des Transportgeräts verantwortlich, aus 
dessen Kosten auch die Reinigung geschieht.

s 17. Gegenstände, welche den sreren Verkehr zu hindern oder zu 
beeinträchtigen geeignet sind, aus öffentlicher Straße aufzustellen, hin- 
siegen ober^iefleMUJafien^if ^»rialien, Ausstellen von Se- 

Een -àèrabwersm von Schnee und 6i8 von Dächern Gesimsen und 
Balkönen oder zu anderen derartigen Verrichtungen die öffentlichen 
Strasten oder Plätze oder Teile derselben vorübergehend der allge
meinen Benutzung entziehen will, bedarf hierzu polizeilicher Erlaubnis. 
M^^nd der Benutzung selbst muß der betreffende Teil der Straße 
oder des Platzes in zweckentsprechender Weise durch Warnung^>zeichen, 
Schutzwehren und dergleichen als abgesperrt äußerlich ^flutlick^ gemacht 
und abaearemt, auch während der Dunkelheit durch eine, ooer wenn 
die Lrtttchkeit oder andere Umstände dies bedingen oder die Pz - 
behörde es erfordert, durch mehrere Laternen genügend beleuchtet

§ 30. Das Aushängen und Ausstellen Wil BerkaiG°Md anderen 
Gegenständen an Gebäuden, Türen, Fenstern, 1 z die^Strasten- 
welche straßenwärts liegen, in der Weise, daß I .. anderer er- 
stucht hinausragen oder daß durch sre eine ^es ) g 3

°A,,•S*  
HSKSÖföSE&Äs 

hmemragen, dürfen nicht unter 1m «ytoersen

zieren oder, welche sonst zum offenrucyeii s xt Dser
'àîsitzkeit oder àgeschêch .^rs or , ^gung durch seine 
schädigt oder geschehen laßt, oag eine i i j o » strafbar. S? «ÄS »SlßSOs 

Uch °La7en îê LaHr^it^^ umgeben, daß

sie infolge ^^"^rt«wng° Äser Polizeiverordnung wird, soweit 

einer Geldbuße bis zu unterläßt, den nach dieser Polizei.
Verordnung ihm Obliegenden Verpflichtungen nachzukommen hat, ab. 

gesehen von der Bestrafung, zu gewärtigen, daß das Versäumte im 
Wege des Zwangsverfahrens aus seme Kosten zur Ausführung ge

bracht wird.
Schneidemühl, den 1. September 1885.

Die Polizeiverwaltung.
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7. Ortsstatut, betreffend die Gewährung von Beihilfen zu den Kosten 
der Anlegung und Regulierung der Bürgersteige in der Stadt 

Schneidemühl, vom 16. November 1900 (Nr. 175 der „Schneide- 
mühler Zeitung" für 1901.)

In der Stadt Schneidemühl liegt die Pflicht zur Anlegung und 
Unterhaltung der Bürgersteige den Eigentümern der angrenzenden 
Grundstücke observanzmäßig ob (vergleiche O.-V.-G.-Erkenntnis vom 
28. September 1899. Nr. IV. 1516.)

Die Ortspolizeiverordnung vom 12. Oktober 1898 bestimmt, unter 
welchen Voraussetzungen und in welcher Weise die Anlieger zur Her
stellung der Bürgersteige polizeilich angehalten werden können.

Zur Erleichterung der hohen Lasten der städtischen Grundbesitzer 
und zur Herbeiführung möglichster Gleichmäßigkeit bei der Anlegung 
und Regulierung der Bürgersteige wird in Gemäßheit des § 11 der 
Stüdteordnung vom 30. Mai 1853 nachstehendes Ortsstatut für den 
Bezirk der Stadt Schneidemühl erlassen:

§ 1. Allen Grundstücksbesitzern, welche aus Grund polizeilicher 
Anordnung die an ihren Grundstücken liegenden, den Anforderungen 
der Polizeiverordnung vom 12. Oktober 1898 bisher nicht entsprechenden 
Bürgersteige den Bestimmungen dieser Verordnung gemäß herstellen, 
wird eine Beihilfe von 50 Prozent der entstandenen Kosten, jedoch nicht 
über den Betrag von 6 Mark, in Worten: Sechs Mark, hinaus für das 
laufende Meter aus der Stadthauptkasfe gewährt, falls sie zur Er
zielung einer Gleichmäßigkeit bei der Herstellung des Bürgersteiges 
dem Magistrat die Ausführung der Regulierungsarbeiten übertragen 
und sich verpflichten, die aus sie entfallenden Kosten der Stadthaupt
kasfe zu erstatten und aus Verlangen des Magistrats vor der Aus
führung sicher zu stellen.

§ 2. Die Beihilfe wird nur im Falle der erstmaligen Her
stellung der Bürgersteige und nur beim Ausruf ganzer Straßenzüge 
zur Anlegung von Bürgersteigen gewährt; die Unterhaltungspflicht 
verbleibt den Eigentümern der anliegenden Grundstücke.

§ 3. Der § 1 des vorliegenden Ortsstatuts findet keine An
wendung, wenn die Regulierung des Bürgersteiges infolge der 
Anlegung einer neuen Straße gemäß § 4 ff. des Ortsstatuts vom 

22 ixli 1879 „
'16. August i8?v ' betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen, 
stattfindet.

§ 4. Das Ortsstatut tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichung 
in Kraft.

X. "tr < 16. Nvvember 1900.Schneidemuhl, den looi.---------

Der Magistrat.

Genehmigt gemäß § 16 Abs. 3 deS Zuständigkeitsgesetzes vom 
1. August 1883 in Verbindung mit § 117 des Landesverwaltungs
gesetzes vom 30. Juli 1883.

Bromberg, den 13. Juli 1901.

Der Bezirksausschuß.
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8. Polizeiverordnung, betreffend die Bezeichnung der Straßen und 
öffentlichen Plätze und die Numerierung der Gebäude in dem Polizei
bezirke der Stadt Schneidemühle vom 8. März 1888 (Nr. 109 der 

Schneidemühle! Zeitung.)
Gemäßheit der §§ 5 und 6 des Gesetzes über die Polizei- 

hprtnnshma vom 11. März 1850 wird im Einverständnisse mit dem 
Magistrats Hierselbst für den Umsang des Stadtbezirks folgende 

PoliZeivero^nung^erlaMu^^ „gütlichen Plätze müssen mit deren 

Namen 'jedes Gebäude muß mit einer Nummer Verseheu sein.
SV Die Namen der Straßen und Plätze und die mit Pfeil- 

riAtuna' anzugebenden Nummern der Gebäude werden seitens der 
statischen Verwaltung an geeigneten Stellen, namentlich aber an den 
Gcken der Straßen aus starken Eisenblechschildern mit blauem Grunde 

SchM angàcht. Sie Schilder muffen so cm huch 85 cm 
Tmin und mit Ölfarbe gestrichen fein. Wo an den Straßenecken in 
dewobnten Stadtteilen noch keine Gebäude oder geeignete Mauern 
vorhanden sind, werden vorläufig hölzerne Taseln mit schwarzer Schrift 
out weißem Grunde an Holzpfählen hergestellt. „

' s ? Die iellt bestehenden und die zum teil zu verändernden 
Hausnummern an den Gebäuden follen durch Achteckige Zinktäselchen

î „T nttPH Ziffern Weitz auf fchwarzern Grunde er etzt, welche 
re'äts nebe7"dem Haüptemgange in der Regel in Sh- m Höhe über 

s s . c ^ei massiven Bauten, wo die Befestigung SfXTÄt bewirkt" werden kann, ist es gestattet, 

d e Hausnummern aus den Putz oder Stein, ganz wie vorgeschrieben 
J öS? malen Wo die Haustüren mit geeignetem Oberlicht 
verfilm finfi kann die Numerierung der HLufir aus dem Glase m 
Soldschrlst mst ^äj^äer"ifl verpflichtet zu gestatten, das; die 

Straßenbezeichnnngen und die Hausnummernsch.lder an den borge- 
schriedenen stellen«'^^afienb^zeichnnngsschilder und die Unter. 

, V, 8 ’S 1 fräat die Stadt: die Kosten der Anschaffung und 
Uwterhaltung^der Hausnummernschilder fallen dem Hauseigentümer 

3ur gaf; Jede Straße und jeder öffentliche Platz wird für sich 

numeriert. Straßen und öffentlichen Plätzen, an welchen zum 
teil noch unbebaute Grundstücke liegen, wird sür je 20 m Länge der 
unbebauten Flächen ein Hausplatz gerechnet und dafür die fortlaufende 

Nummer ^^erviert.^ paulinie zurücktretenden Häuser werden der

jenigen Straße zugewiefen, an welcher der Hauptzugang liegt, und 
wird hierbei die Nummer an dem an der Straße befindlichen Eingänge 
wiederholt. ^en Kreuzungen der Straßen gelegenen Häuser er

halten die Nummern an derjenigen Straße, an welcher sich der Haupt
eingang befindet.
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§ 10. Entstehen für die Folge durch bauliche Veränderungen aus 
einem nur mit einer Nummer versehenen Hause mehrere neue Häuser, 
so wird jedes der letzteren mit der Nummer des ursprünglichen Hauses 
und mit einem Buchstaben des großen lateinischen Alphabets versehen.

Werden mehrere neben einander liegende Häuser abgebrochen und 
wird an deren Stelle nur ein Haus gebaut, so erhält dies sämtliche 
Nummern der abgebrochenen Häuser.

Dasselbe tritt ein, wenn an den zur Zeit unbebaut liegenden 
Plätzen mehr oder weniger Häuser, als angenommen, gebaut werden 
sollten.

§ 11. Bei der vorzunehmenden allgemeinen Erneuerung der 
Nummerschilder bleiben dort, wo eine Veränderung der Nummern ein
tritt, die alten Nummern vorläufig neben den neu anzubringenden bis 
auf weiteres bestehen.

§ 12. Die künftige Numerierung neuer Häuser und die Er
neuerung undeutlich gewordener oder zerbrochener Hausnummern ist 
vom Hausbesitzer bei der Baudeputation anzumelden, welche die An
bringung der neuen Nummern veranlassen wird.

Der mit der Numerierung von der Baudeputation beauftragte 
Anstreicher erhält,, für Lieferung und Anbringung der Hausnummern 
— auch der in Ölfarbe gemalten — ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Ziffern 0,40 Mark.

In Fällen etwaiger Zahlungsverweigerung sollen die Beträge 
von den Pflichtigen im Verwaltungs-Zwangsverfahren beigetrieben 
werden.

§ 13. Das Anbringen oder Anbringenlassen unrichtiger Nummern 
oder vorschriftswidriger Nummernschilder ist untersagt.

§ 14. Der Zeitpunkt der Numerierung eines neuen Hauses ist 
eingetreten, sobald dasselbe bewohnt oder nutzbar wird.

§ 15. Vorstehende Vorschriften treten sofort nach der Publikation 
in Kraft und werden Zuwiderhandlungen gegen dieselbe mit einer 
Geldbuße bis zu 9 Mark oder verhältnismäßiger Hast bestraft.

Schneidemühl, den 8. März 1888.

Die Polizeiverwaltung.

9. Polizeiverordnung, betreffend Herstellung der Bürgersteige in 
der Stadt Schneidemühl, vom 12. Oktober 1898. (Nr. 96 des 

Kreisblatts für 1898.)
Unter Bezugnahme auf die §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die 

Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 und § 143 des Gesetzes über 
die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird unter Zu
stimmung des Magistrats hierdurch verordnet, was folgt:

§ 1. Jeder Grundbesitzer ist verpflichtet, vor seinem Grundstücke, 
dasselbe mag bebaut sein oder nicht, den Bürgersteig aus Anordnung 
der Polizeibehörde nach folgenden Bestimmungen anzulegen, zu ver
bessern und zu unterhalten.
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b)

c)

d)

8 2 Die Befestigung des Bürgersteiges hat außer in den Fällen 
des Ausrufs (§ 3), des Neu- oder Umbaues (§ 4) durch Pflasterung 
flu erJ°|öe,l^-e Polizeibehörde wird alljährlich nach Vereinbarung mit 

dem Magistrat diejenigen Straßenstrecken öffentlich unter Angabe des 
Endtermins für die Ausführung aufrufen, auf welchen bic Herstellung 
des Bürgersteiges entsprechend den in den §§ 5 und 6 getroffenen 
Bestimmungen zu erfolgen hat

8 4 Vor jedem Grundstücke, aus welchem ein Neu- oder Umbau 
ausgeführt wird, muß der Bürgersteig gleichzeitig mit der Vollendung 
des Baues, soweit die Straßen reguliert und gepflastert find, den in 
den §8 5 und 6 enthaltenen Bestimmungen gemäß hergestellt werden. 
Die für den Anschluß an die nachbarlichen Bürgersteige etwa erforder
lichen Vorschriften werden in jedem einzelnen H-alle von der Polizei
behörde^ eàlt. Fällen der §§ 3 und 4 find für die Herstellung 

der Bürgersteige als Regel folgende Vorschriften maßgebend.
a) Das Längengesälle der Bürgersteige folgt dem^angen^efalle der 

Straße. Bürgersteige unter oder von 1,2a Meà Breite find 
vollständig mit Granitplatten zu belegen. Biirgersteige von 
mehr als 1,25 Meter Breite erhalten in der Mitte eme wenig
stens 1 25 Meter breite Granitbahn und find int übrigen nut 
'iłfsnfter Afvhalt oder einem anderen zweckentsprechenden 
Material, dessen Anwendung jedoch der besonderen Genehmigung 
der Polizeibehörde bedarf, zu versehen.

Letztere behält sich vor, zu gestatten, daß der ganze Burger- 
steia unter Fortlaffung der Granitplatten mit einem der genannten 
B Ä «» Asphalt allem belegt werden kann, 
die ru verwendenden Granitplatten müssen aus durchaus wetter
beständigem Material bestehen und sollen vorwiegend em quar- 
ziqes gleichmäßiges und seinkörmges Gesuge zeigen — Platten, 
m denen Feldspath und Glimmer vorherrschend smd dursen 
nicht verlegt werden. Sie müssen aus der oberen (Lau,.) Flach
glatt gearbeitet sein und nirgends windschiefe Flachen îetgen. 
Ä" < wllen sämtlich 1,25 Meter breit em. und wird 
à dkren Mng- ein Minimalmaß von 0.40 Mà sestgesetzt.

Stärke der^Platten muß in der Mitte 0,12 Meter und an 
den von innen anschließenden Kanten mindestens 0,06 Meter

Die Platten erhalten ein Kiesbett von mindestens 0,12 Meter 
und sind so anzuftopsen, daß beim Betreten em Kippen der Platt- 
nirgends vorkommt. . o. , .

Das Quergefälle des Bürgersteiges wird auf 1 : 36, bet 
Granitplatten auf 1 : 24 festgesetzt.
Bei Durchfahrten ist an Stelle der Trottotrplatten em Rethen
pflaster mit Reihen von 13 bis 16 cm Breite herzustellen. Die 
Steine sollen eine Gefamthöhe von 20 bis 25 cm haben, und 
müssen die senkrechten Flächen aus eine Höhe von 8 cm so vor
gearbeitet fein, daß beim Pflastern diese Flächen genau anetn- 
anderfchließen.

i-
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Die Länge der Steine, in der Querrichtung des Bürger
steiges gemessen, muß mindestens 13 cm sein.

Das Kiesbett sür dieses Pflaster bei Durchfahrten wird auf 
30 cm Stärke bestimmt.

<e) Bei Verwendung von Asphalt darf nur natürlicher Asphalt ge
wählt werden, derselbe muß von bester Qualität sein und eine 
gehörig feste und ebene Unterlage erhalten. Dieselbe ist herzu
stellen :

1. Durch eine mindestens 10 cm starke Betonlage, wohl
gestampft und eben abgeglichen, oder

2. durch eine Schicht flachseitiges Ziegelpflaster unter 
Asphalt.

Die Ziegel müssen hart gebrannt sein und mit allen 
Fugen in gutem Mörtel geruauert werden, auch sind die 
Fugen sauber und voll auszustreichen, oder

3. durch ein auf Kiessand gehörig gerammtes Stein
pflaster, welches 2 cm stark mit Zementmörtel abgeglichen 
wird. Eine Unterlage bloß von Feldsteinen ist nicht ge
stattet.

Auf dieser Unterlage ist, nachdem sie gehörig ange
trocknet, der Asphalt mit einer durchaus ebenen Oberfläche 
in einer Stärke von mindestens 2 cm, bei Einfahrten aber 
von 3 cm zu verlegen. Das Quergefälle beträgt für Asphalt 
1 : 24.

Bei Bürgersteigen von 1,25 m oder geringerer Breite, welche 
ganz mit Asphalt zu belegen sind, muß der Bord am Rinnsteine 
mit Granitbordschwellen von 10/30 cm Querschnitt befestigt 
werden.

f) Zur Abführung des Tagewassers aus den Dachrinnen an der 
Straße sind flache Zementrinnen ohne Abdeckung und zur Ab
führung des Tagewassers vom Hose gemauerte Kanäle oder 
mindestens 10 cm tiefe Zementrinnen, welche aus einer mit 
Zementmörtel gemauerten Ziegelschicht ruhen, mit Holz- oder 
Eifenplatten abzudecken.

g) Rampen oder sonstige den Verkehr auf dem Fahrdamm hindernde 
Ansteigungen im Pflaster sind zu vermeiden.

h) Prellsteine, Prellpfähle oder andere, ähnliche Verkehrshindernisse 
sind ohne besondere Erlaubnis der Polizeibehörde weder aus den 
Bürgersteigen noch vor denselben an den Ninnsteinbrücken rc. 
gestattet. Wo dieselben bereits bestehen, sind sie, sofern sie 
weiter, als die Bauordnung es gestattet, vor der Hausflucht 
vortreten, zu beseitigen oder entsprechend einzuziehen.

§ 6. Die Polizeibehörde behält sich vor, wenn es besondere Ver
hältnisse notwendig machen oder gestatten, Abweichungen von den 
Bestimmungen des § 5 festzusetzen, welche gegen diese eine Erschwerung 
der Verpflichtung des Grundbesitzers nicht enthalten.

§ 7. Wer gegen die Bestimmungen der vorstehenden Polizeiver
ordnung verstößt oder den auf Grund derselben erlassenen Anord
nungen nicht Folge leistet, verfällt in eine Geldstrafe bis zu 9 Mk., 
im Unvermögenssalle in eine Haststrase bis zu 3 Tagen.
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o « Diese Volneiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Der- 
össentlichum in Q Mit demselben Tage tritt die Verordnung 
vom 10. Januar 1879 außer Kraft.

Schneidemühl, den 12. Oktober 1898. 
Die Polizeiverwaltung.

II. H. 16070.

Nrtsttatut für die Stadt Schneidemühl, die Anlegung und Ver- 
„ non Strassen betreffend, vom 22. J-tt E. (Nr. 113 

der Schneidemühler Zeitung pro 1879.)
9htf Wrund der 12 und 15 des Gesetzes, betreffend die An- 

Ä L 

Waffen und 

den öffentlichen Verkeh b m(t den vorgesehenen Entwässe-
Höhenlage ent tred^ ©e^eê bont 2. Juli 1875)
rungsanlagen Dr ehen s Straßen einen Ausgang haben, nicht

L. der SS«* ’« Lsürdeê Etliche Bànntmachung°n 

äW*™  àboà Ä à 

Straßenteilen dürfen Wohng ' toenn bis zu der festgesetzten 
Ausgang haben, nur errichte Endfläche vorlängs des zu bebauenden 
Fluchtlinie der Berkehr der Gemeinde abgetreten, ge-
Grundstücks für den ^Xitlidjen Entwässerungsanlage
ebnet und mit einer brs 3 Entwässerungsanlage versehen sind, 
fortgeführten, orduungsmaß g .. bann begonnen werden,

§ 3. Mit Sicherheit dafür gegeben
wenn von dem Unterneyme Gpgündes die in den §§ 1 und 2 ge- 
ist, daß bis zur Benutzung i es G Solange diese Bedingungen nicht

find verpflichtet, . spr Gemeindebehörde nachzusuchen und
a> KÄ S UN StadtbeLui.näne

I 'nl bniift drei W übereinstimmende, von sachtundiger 
'L 2 «gobe der sür die Ausstellung von Bebauungs- 
Plänen geltenden Bestimmungen richtig.gefertigte bie mue Straffe 
S Lage. Richtung und Hohe sowie ihren Anschluff an be> 
lehende oder im Siadtbebauungsplane vorgesehene Straffen oder 

Blähe darstellende Zeichnungen und nvtlgensalls Beschreibungen 
und Nachweisungen der angrenzenden Besitzer be>zusugen;
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b) die neue Straße in einer Breite von mindestens zwölf Metern 
der Gemeinde für den öffentlichen Verkehr unentgeltlich und frei 
von Schulden und Lasten zum vollen Eiaentum abzutreten. Die 
Freilegung und erste Einrichtung der neuen Straße wird von 
feiten der Stadtgemeinde auf Kosten der Unternehmer bewirkt. 

Wenn die dafür aufzuwendenden Kosten nicht sofort von 
dem Unternehmer gezahlt werden, so find dieselben von den an
grenzenden Eigentümern, sobald sie Gebäude an der neuen 
Straße errichten, maßgeblich der §§ 6 und 7 dieses Statuts 
ohne Rücksicht auf die Breite der Straße zu erstatten.

§ 5. Die Eigentümer derjenigen Grundstücke, welche an von der 
Gemeinde neu angelegte oder an zurzeit bestehende aber ungepflasterte 
Straßen angrenzen, sind verpflichtet, die von der Gemeinde für Frei
legung, Pflasterung und sonstige vorschriftsmäßige Einrichtung dieser 
Straßen und Straßenteile ausgewendeten Kosten nach Verhältnis der 
Länge ihrer die Straße berührenden Grenzen für die Hälfte der 
Straßenbreite, jedoch wenn die Straße breiter als 26 m ist, nicht für 
mehr als 13 m der Straßenbreite zu erstatten.

Die Verpflichtung ruht solange, als dieselben Gebäude an der 
Straße nicht errichten.

§ 6. Zu den Kosten der Freilegung und Einrichtung einer Straße 
oder eines Straßenteils gehört außer dem Kaufpreise für die neu er
worbene Grundfläche alles, was die Gemeinde zur Beseitigung von 
Baulichkeiten und Ausfüllung von Vertiefungen aus der Straßenfläche, 
beziehungsweise bis zur Baufluchtlinie, zur anderweitigen Einfriedigung 
der angrenzenden Grundstücke und zur Entschädigung der angrenzenden 
Eigentümer für Böschungen oder sonstigen durch Anlegung oder Ver
änderung der Straßen notwendig gewordenen Einrichtungen, für den 
Anschluß der neuen Straße an „bereits bestehende oder anzulegende 
Straßen, für Überfahrts- und Übergangsbrücken, für Entwässerung 
und Wasserversorgung, für Pflasterung des Fahrdammes und der Her
richtung der Bürgersteige auf beiden Seiten desselben, welche mit 
mindestens 1,25 m breiten Fußgängerbahnen und mit Hausteineinsassung 
zu versehen sind, aufgewendet hat.

§ 7. Die Kosten der Frerlegung und Einrichtung von Straßen 
oder Straßenteilen (§§ 4, 5 und 6 des Statuts) werden von der Bau
deputation pflichtmäßig festgesetzt und nachdem die Anlage vom Magistrat 
für vollstreckbar erklärt ist, nach Eintritt der Fälligkeit nötigenfalls 
im Verwaltungswege beigetrieben.

Auch darf der Magistrat, fobald die auszuführenden Arbeiten 
begonnen find, von den zur Erstattung der Kosten Verpflichteten 
später denselben anzurechnende Vorschüsse in angemessener Höhe in 
gleicher Weise einziehen lassen.

sAbsatz 3 ist ersetzt durch Nachtrag vom ^Äpril 1899, zum Orts

statut vom 1879- (Siehe nächste Nummer.))
§ 8. Über die Angemessenheit und Höhe der nach den §§ 3, 5 

und 7 zu gewährenden Sicherheiten, Kosten nnd Vorschüsse ent
scheidet der Gemeindevorstand nach gutachtlicher Äußerung der Bau
deputation.
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Sollte die Anwendung des Ortsstatuts im einzelnen Falle zu be
sonderer Härte führen, so können die Bauunternehmer entweder von 
den städtischen Behörden oder im Beschwerdesalle von der Königlichen 
Reaierung als Aufsichtsbehörde von der Verpflichtung zur Tragung 
der Strastenherstellungskosten ganz oder zum Teil entbunden werden.

Um etwaigen Härten bei Ausführung dieses Statuts zu begegnen, 
sind die städtischen Behörden befugt, bei Neu- resp Anbauten unbe
deutender Hintergebäude den Bauunternehmer von der Verpflichtung zur 
Traauna der Straßenherstellungskosten ganz oder teilweise zu entbinden.

Darüber was unter Neu- resp. Anbau unbedeutender Hrnter- 
aebäude zu verstehen ist, und ob eine vollständige oder nur teilweise 
Befreiung von der Verpflichtung zur Tragung der Strastenherstellungs
kasten einzutreten hat, eventl. in welcher Höhe diese Kosteri belzutragen 
sind, haben die Stadtbehörden nach gutachtlicher Äußerung der Bau
deputation zu entscheiden.

§ 9. Gegenwärtiges Statut tritt nut dem Tage seiner ersten 
Verkündigung durch das Lokalblatt in Kraft. ,

Durch dasselbe werden die Verhältnisse der bereits vollständig 
ausgebauten Straßen nicht berührt. ....

Namentlich behalten die Eigentümer der an ossentliche Platze oder 
Strasten angrenzenden Grundstücke die landrechtlich ihnen obliegende 
Vervslichtunq zur Einrichtung und Unterhaltung des Bürgersteiges vor- 
längs ihrer Grundstücke nach den Anordnungen der Ortspolizelbehörde.

Schneidemühl, den 22. Juli 1879.

Der Magistrat. Die Stadtverordnetenversammlung.

Vorstehendes Statut wird hierdurch von uns bestätigt.
Bromberg, den 4. September 1879.

Königliche Regierung, Abteilung des Innern.

10 u. Erster Nachtrag zu dem Ortsstatut für die Stadt Schneide
mühl, betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen, vom 
22. Juli 1879, vom 10. März 1899. (Nr. 147 der Schneidemühler 

Zeitnng pro 1899.)
Aus Grund der §§ 12 und 15 des Gesetzes, betreffend die Anlegung 

und Veränderung von Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen 
Ortschaften, vom 2. Juli 1875 wird mit Zustimmung der Stadt
verordnetenversammlung zu dem oben bezeichneten Ortsstatute folgender 
Nachtrag ^àssen^^ ^at, -n bem § 7 in Rede stehenden Orts

statuts, welcher lautet: .
„Mit dem Bau an der Straße darf jedenfalls erst begonnen 

werden, wenn die verwendeten oder noch zu verwendenden Kosten 
erstattet oder doch wenigstens der Gemeinde durch Kautions
stellung ausreichend sicher gestellt sind",

wird ausgehoben.
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Die fortfallende Bestimmung wird durch den nachfolgenden § 2 
dieses Statuts ersetzt. . Ł

§ 2. Mit dem Bau an der Straße darf jedenfalls erst begonnen 
werden, wenn die verwendeten oder noch zu verwendenden Kosten er
stattet find.  „ ,, , <

Auf Antrag kann jedoch den Zahlungspflichtigen gestattet werden, 
die Erfüllung der Verbindlichkeiten, von welchen der Begmn des Laues 
abhängig gemacht wird, durch Kautionsleistung sicher zu stellen.

§ 3. Dieser Statutnachtrag tritt mit dem Tage der Veröffent
lichung in Kraft.

Schneidemühl, den 10. März 1899.

Der Magistrat. Die Stadtverordnetenverfammlung.

Vorstehender Nachtrag wird hiermit gemäß § 146 des Zuständig
keitsgesetzes in Verbindung mit § 117 des Landesverwaltungsgesetzes 
genehmigt.

Bromberg, den 31. Mai 1899.

Der Bezirksausschuß.

11. Polizeiverordnung, betreffend die Anlegung und Veränderung 
von Straßen und Plätzen im Stadtbezirk Schneidemühl, vom

21. April 1879. (Nr. 91 des Kreisblatts.)
Aus Grund des § 5 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die 

Polizeiverwaltung wird mit Bezug aus § 12 des Gesetzes, betreffend 
die Anlegung und Veränderung von Straßen und Plätzen, vom 2. Julr 
1875 nach Beratung mit dem Gemeindevorstande und mit Genehmigung 
der Königlichen Regierung in Bromberg folgendes verordnet:

§ 1. Für alle künftig anzulegenden oder zu verändernden Wege, 
Straßen, Straßenteile und Plätze ist zur Herstellung für den öffent
lichen Verkehr und den Anbau erforderlich:

1. die Freilegung der zum Straßendamm und zu den Bürger
steigen erforderlichen Grundflächen und deren schulden- und ab- 
gabensreie Übereignung an die Stadt;

2. die nach vorangegangener Festsetzung der Höhenlage ausgesührte 
Regulierung der Straße mit einem regelmäßigen Lüngengesälle, 
welches das Verhältnis von 1:18 nicht übersteigen darf, bei 
einem Breitengesälle von 1: 24 bis 1: 36;

3. die oberirdische Entwässerung mittels Rinnsteine im Anschluß 
an eine bereits gepflasterte und entwässerte öffentliche Straße 
oder die Anlage einer unterirdischen Entwässerung im Anschluß 
an eine bereits bestehende öffentliche unterirdische Entwässerung.

Das Längengesülle der Rinnsteine darf nicht weniger als 
1 :200, das der unterirdischen Entwässerungen bei Anwendung 
innen glasierter Tvnröhren nicht weniger als 1: 500 betragen;

4. die Plasterung des Straßendammes in seiner ganzen Breite, 
einschließlich der Rinnsteine, im Anschluß an eine bereits regulierte 
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12 Poüzàe.oàmg, betreffen» den Anschluß der Grundstücke an 
die unterirdischen Kanäle in der Stadt Schneidemnhl, v°m

3. Januar 1896. (Nr. 22. des Kreisblatts.)

Unter Bezugnahme aus die §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über 
die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 und auj § 143 be§ Gesetzes 
über dw allgemeine Landesverwaltung vom 30. ^ulr 1883 wrrd mit 
ÄiMmmuna des Magistrats sür die Stadtgememde Schneidemuhl 
flttgende Polizeiverordnung erlassen:

und gepflasterte Straße sowie die Legung von Granitbordschwellen 
länas der äußeren Seite der Rinnsteine; die Pflasterung dars 
nur durch Reihenpflaster mit Reihen von 13-16 cm Brette her- 
acfteHt werden. Die Steine sollen eine Gesamthohe von 20—25 cm 
haben und müssen die senkrechten Flächen aus eme Höhe von 
Q cm w vorgearbeitet sem, daß beim Pflastern diese Flachen 
genau aneinander schließen. Die Länge der Sterne in der 
Querrichtung des Straßendammes gemessen, wird aus. 13 cm 
und das Kiesbett sür dieses Pflaster aus 30 cm Starke be-

5. die^Herstellung der Bürgersteige muß genau nach der Polizei
verordnung vom 10. Januar 1879 erfolgen, .

6 die Herstellung von Beleuchtungsvorrichtungen, bestehend in 
Beschaffung uZd Ausstellung von Straßenlaternen sür Gas
beleuchtung aus eisernen Kandelabern m Zwischenräumen von

7 rÄÄ und die An-

im Simw be§ 

be|Ä"Ä °in°s wen oder einer Landstraße an eine 

ftäbtiWe Stroby Straßenteilen und Plätzen welche
à 8 i „Icht entsprechen, dürfen Wohngebäude nur nach Maßgabe 

der § 1 und den orts,
statutarischen Bestimmungen zumder^^errlch^^^en.^Mhen^^ 

dL La seMgefDen Baues im Wege der Verwaltungsexelution 

nach sich. Pniwstrr Baumeister oder Bauhandwerker,wel^^L'LLLkS-n 'läßt, in die § 307 Nr, « 

des Reichsstrafgesetzbuchs festgesetzte Strafe.

Schneidemühl, den 21. April 1879.

Die Polizeiverwaltung.
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§ 1. Jedes bebaute und zur Bebauung gelangende Grundstück 
muß, sobald ein neuer öffentlicher Kanal angelegt oder sobald an 
Stelle eines alten Kanals ein neuer hergestellt ist, aus Verlangen der 
Polizeiverwaltung an diese Kanäle angeschlossen werden. Ausge
nommen von dem zwangsweisen Anschluß sind diejenigen Grundstücke, 
sür welche eine den polizeilichen Anforderungen entsprechende Kanal
anlage bereits besteht.

Verpflichtung hierzu liegt dem Eigentümer oder Nutznießer 
des Grundstücks ob, welcher auch sür die Befolgung der übrigen polizei
lichen Vorschriften verantwortlich ist.

§ 2. Durch die Kanäle müssen das überschüssige Brunnen- und 
Regenwaffer,, sowie das Schneewafser, das durch Wasserspülung -ver
dünnte Pissoir- und Stallwasser und das Gewerbe- und Industrie
wasser unterirdisch abgesührt werden.

Feste Stoffe, insbesondere menschliche Exkremente, Küchenabfälle, 
Kehricht, Sand, Schutt, Asche, ferner feuer- und explosionsgefährliche 
Stoffe, welche die Kanalwandungen beschädigen können, dürfen durch 
die Anschlußleitungen nicht abgeführt werden.

§3. Jeder Verpflichtete hat die in seinem Grundstücke befind- 
lichen Anlagen und Röhren dergestalt zu reinigen und zu spülen, daß 
keine Verstopfung eintritt.

Der aus den Sinkkästen beziehungsweise den Schlammschächten 
herausgeschaffte Unrat muß spätestens innerhalb 24 Stunden nach 
oeï Entleerung abgefahren und darf innerhalb der bewohnten 
Sätlage nicht in Gärten oder Höfen aufbewahrt oder vergraben 
werden. *
m § 4- Die Entwässerungsanlage ist nach Maßgabe nachstehender 
Vorschriften auszuführen:

a) Die Erfüllung der in dem § 2 gegebenen Vorschriften ist durch 
ausreichende Vorrichtungen zur Ablagerung, Neutralisierung 
oder Abkühlung der abzusührenden Flüssigkeiten zu be
wirken.

b) Jede Entwässerungsanlage ist mit Geruchsverschlüssen, nötigen-
unt Ventilationsvorrichtungen zur Abführung der sich 

entwickelnden Gase zu versehen. Dieselben sind derartig an- 
zubrmgen, daß den Bewohnern und Nachbarn des zu ent
wässernden Grundstücks weder Belästigung noch Schaden ver
ursacht wird.

c) Das Austreten der Kanalgase in bewohnte Räume ist durch 
Anbringung von Verschlüssen zu verhindern.

d) Die Sohle der Senkschächte muß 50 cm tiefer liegen als die 
Sohle des Ausflußrohres.

Das Ausflußrohr ist mit einem fest eingemauerten 
schmiedeeisernen Gitter und der Sinkschacht oberhalb mit einem 
Geruchverschluß zu versehen.

Die Sohle der Einsteigeschächte muß 70 cm tiefer liegen 
als die Sohle des Abflußrohres. Der Einsteiqeschacht ist 
oberhalb luftdicht zu überdecken.

§ 5. Zu jeder projektierten Entwässerungsanlage ist vorher bei 
oer Pouzewerwaltung schriftlich die Genehmigung nachzusuchen. Dem
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b)

c)

d)

Anschlußerlaubnisgesuch ist ein Plan und eine Beschreibung der Ent
wässerungsanlage in doppelter Ausfertigung mit der Unterschrift des 
Verpflichteten und des auSsührenden Unternehmers beizusügen. Die 
Pläne müßen enthalten:

1. Die Situation des Grundstücks nach dem Maßstabe von 1: 500.
2. Den Grundriß der Bauten im Maßstabe von 1 :100. In letzteren 

sind einzutragen:
a) Die Einteilung des Kellers und Erdgeschosses und die Be

nutzung der einzelnen Teile.
Sämtliche bestehende Absallrohre, ^Abtritte und Pissoir
anlagen, Spülsteine, Badeeinrichtungen, Regenröhren, Sink
kasten, Pumpen, Zapfhähne, Springbrunnen einschließlich 
der Zu- und Abflußleitungen.
Die Lage des bestehenden Wasserlaufs und des unter
irdischen Kanals bezw. des Einlaßstückes.
Die projektierte Leitung mit den Ventilations- und Ver
schlußeinrichtungen und sonstige Einzelheiten.

3. Den Grundriß und Querschnitt von je einem Senkkasten und 
Schlammfango im Maßstabe 1:100 mit Angabe der Höhenlage 
für die Ein-' und Abflußrohre

Me Anlage ist genau nach Vorschrift der genehmigten Plane und 
den Bedingungen der Erlaubnis auszusühren.r 6. Die Ausführung hat binnen emer Frist von 3 Monaten 
nach rechtskräftiger polizeilicher Aufforderung zu erfolgen, sofern die 
Polizeiverwaltung keine Befristung genehmigt.

« 7 Vor Beginn mid nach Fertigstellung der Arbeiten zum An
schluß an die Kanäle ist der Polizeiverwaltung Anzeige zu erstatten. 
Me Benutzung der Anlagen darf erst nach erfolgter Abnahme be- 

dmn8n8. Unmittelbar nach Einführung der Anschlüsse in die Kanäle 
sind bestehende ältere Entwässerungen zu beseitigen und vorhandene 
Sammel- und Senkgruben zu Verfüllen.r 9. An den gesamten Anlagen der Entwässerung dürfen ohne 
vorgängige Genehmigung der Polizeiverwaltung keine Änderungen vor

8 10 Den beauftragten städtischen Beamten muß sederzeck der 
Zutritt zu den EntwässnuugSanlogm gewährt werden. Den NU, Grund 
der Besichtigungen erlassenen Anordnungen Ist Unverzüglich Folge zu 
leisten

s'il Für die Zeit emer notwendigen Sperrung der Kanäle ist 
nach erfolgter Bekanntmachung jede Ablassung von Flüssigkeiten in 
dieselben verboten. . . M n r , n

R ]2 Die Bestimmungen m den §§ 2 bw a, 7, 9, 10 und 11 
finden auch aus Anschlüsse an private unterirdische Kanäle An- 
wenduiig. ^Vertretungen vorstehender Vorschriften werden mit Geld

strafe bis zu <) Mark, im Unvermögensfalle mit entsprechender Hast
strafe geahndet * Außerdem können die den Verpflichteten durch diese 
Polizeiverordnung auserlegten Arbeiten im Weigerungs- bezw. Unter
lassungsfälle auf' deren Kosten von Amtswegen ausgesührt werden.
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§ 14. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver
öffentlichung in Kraft.

Schneidemühl, den 3. Januar 1896.

Die Polizeiverwaltung.

Stadt Schönlanke.
1. Polizeiverordmmg, betreffend die Einrichtung und Unterhaltung 
der Bürgersteige in der Stadt Schönlanke, vom 6. Oktober 1904.

Aus Grund der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei
verwaltung vom 11. März 1850 und des § 143 des Gesetzes über die 
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird nach Zustim
mung des Magistrats sür die Stadt Schönlanke nachstehende Polizei
verordnung erlassen:

§ 1. 'Die Einrichtung und Unterhaltung der Bürgersteige der 
Stadt Schönlanke, zu welcher die Grundstücksbesitzer observanzmäßig 
verpflichtet sind, muß von den Verpflichteten in nachstehender Weise 
bewirkt werden: , .

a) Die Bürgersteige sind mit einer Gehbahn (Trottmr), sowie 
mit Bordsteinen versehen.

b) Zur Befestigung der Gehbahn sind Platten von Granit oder 
Kunststein zu verwenden. Ob die Art der zu verwendenden 
Kunststeine genügt, wird nach Anhörung der städtischen 
Behörden bestimmt. Die Gehbahn muß da, wo die Breite 
des Bürgersteiges es gestattet, eine Breite von 1,25 m haben 
und in gleicher Flucht durchlaufen; ist der Bürgersteig nur 
1,25 m oder weniger breit, so ist derselbe in semer ganzen 
Breite als Gehbahn zu befestigen.

c) Der Raum zwischen den angrenzenden Grundstücken und der 
Gehbahn, beziehungsweise zwischen der letzteren und dem 
Bordstein ist mit Pflaster zu versehen.

d) Vor den Einfahrten müssen die Bürgersteige mit Pflaster 
aus gut geschlagenen Kopfsteinen versehen werden.

e) Zu den den Bürgersteig durchschneidenden Wasferabführungen, 
deren Anlage die Genehmigung der Polizeibehörde erfordert, 
sind eiserne Schlitzrinnen oder starke hölzerne Bohlen zu 
verwenden.

f) Das Längsgefülle der Bürgersteige muß in der Regel dem 
Längsgefälle des Straßendammes folgen, das Quergesälle in 
der Regel 1: 30 betragen.

g) Die Fluchtlinien der Gehbahnen, der Bordsteine und der 
Straßenrinnsteine werden in jedem einzelnen Falle von der 
Polizeibehörde nach Anhörung der städtischen Behörden be
stimmt.

h) Ausnahmen von vorstehenden: bleiben Vorbehalten.
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• « 2. Die Umänderung der bereits anderweit befestigten Bürger- 
steine nach den Bestimmungen dieser Verordnung erfolgt nach An
hörung der städtischen Behörden aus Grund der von der Poüzewer- 
waltung 311 treffenden Festsetzung. In gleicher Werfe wird m diesen! 
ftaflc bie Seit der Ausführung bestimmt.

8 3. ^Regulierungen des Bürgersteiges, welche ohne Aufforderung 
der Polizeibehörde erfolgen, find ebenfalls nach Maßgabe de^> > 1 
btejer Verordnung »^bewirken. Regulierung notwendig werdenden 

B-ränd-rungen an den Gebäuden, Hauseingängen Tritten, Treppen, 
Kellerlöchern usw. find nach Anweisung der Polizeibehörde feiten^ uy 
Grundstücksbesttzers 3“ ^'rfen. ^^chenden Anordnungen zuwider- 

bandeln oder denselben in vorkommenden Fällen nicht genügen, haben 
handeln, ober oenieive Stelle im Unvermogensfalle
L Mkzu k Lg-n^L sowie bestimmungsgemäß- Herstellung 

-ui ih« Kchteu »«^à?àung tritt sogleich nach ihrer Bekannt, 

machung in Krast.
Schönlanke, den 6. Oktober 1904.

Die Polizeiverwaltung.

2. Ortsstatut über die Anlage «-» XtotoW»«» »“ Bürgersteige 

in der Stadt Schönlanke vom 30. Marz 190o.

w  c Soo s 11 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 und

Stadt^rordmtmvnsammlung fite den Stadtbezirk Schonlanke folgendes 

b6fti,?n1,t Um denieniaen Grundbesitzern welchen observauzmäßig die 
m 31;, um SprffelluTta und Unterhaltung der Bürgersteige vor 
^rPflchtung zur Herstellung^ Ausführung der durch polizeiliche 
ihren Grundstücken o .^orderten ersten Einrichtung, Änderung und 
Vorschriften von rhnen gest Erleichterung zu gewähren, wird 
M°i°"N Einrichtung oder 'ltnderung von der Stadtgemeinde unter 

,01a&r®runb®TH^WWich'°d°r protokollarisch zu erklären,

1 a\ s,:„ Ausführung dem Magistrat überlasse, 
dl lich den nachstehenden Bedingungen Unterwerke

« » 1%i. hnrfi die Ausführung erwachsenden Kosten hat der 
Pflichtige GM.dbesitzer dem Magistrat in Form von Beiträgen zurück- 

zuerstatten. iedoch folgende Maßgaben:
^Tü^Leichassung der ersorderlichen Steine und des sonstigen 

Materials sowie die Regulierung und Umpflasterung der 
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Bürgersteige erfolgt auf Kosten der Stadtgemeinde. Der 
betreffende Grundbesitzer hat lediglich einen Beitrag in Höhe 
der Hälfte des Selbstkostenpreises zu entrichten.

b) Die jetzt auf den Bürgersteigen vorhandenen Materialien, so
weit dieselben nicht wieder zur Verwendung kommen, bleiben 
Eigentum der betreffenden Grundstücksbesitzer.

§ 3. Dagegen find alle an den Grundstücken, Gebäudeeingängen, 
Tritten, Treppen, Kellerlöchern usw. notwendig werdenden, Um
änderungen von den Eigentümern allein zu bezahlen. Nur bei^ be
sonderer Kostspieligkeit der erforderlichen baulichen Umänderung kann 
aus Antrag eine der Billigkeit entsprechende Beihilfe seitens der Stadt
gemeinde gewährt werden.

§ 4. Die im § 2 festgesetzten Beiträge ruhen als dringliche 
öffentliche Last auf den herangezogenen Grundstücken und sind inner
halb 3 Monaten nach Fertigstellung der Anlage und Zustellung der 
Zahlungsaufforderung bei Vermeidung der Einziehung im Verwaltungs
zwangsverfahren an die Stadtkasse zu zahlen.

Wenn der Anteil eines Grundbesitzers 60 Mark übersteigt, so 
können auf Antrag desselben Teilzahlungen in ^jährlichen Raten 
von 20 Mark gestattet werden.

§ 5. Grundstücksbesitzer, welche die Legung des Trottoirs und die 
Regulierung der Bürgersteige nach den Bestimmungen der Polizei
verordnung vom 6. Oktober 1904 selbst ausführen wollen, erhalten 
von der Stadt keinen Zuschuß, sondern müssen sämtliche Kosten aus 
eigenen Mitteln tragen.

Schönlanke, den 30. März 1905.

Der Ma gistrat.

Genehmigt auf Grund der §§ 9 und 77 des Kommunalabgaben
gesetzes vom 14. Juli 1893 in Verbindung mit § 117 des Landes
verwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883.

Bromberg, den 12. Mai 1905.

Der Bezirksausschuß.

Kreisstadt Schubin.

Ortsstatut, betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen 

und Plätzen in Schubin, vom 14. Juni 1904.

Auf Grund des § 11 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 in 
Verbindung der §§ 12, 13 und 15 des Gesetzes, betreffend die An
legung und Veränderung von Straßen und Plätzen in Städten und 
ländlichen Ortschaften vom 2. Juni 1875 wird im Einvernehmen mit 
der Gemeindevertretung bezüglich der Bebauung der Stadt Schubin 
nachstehendes Ortsstatut beschlossen.
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SI An Straßen und Straßentcilen, welche noch nicht für den 
öffentlichen Verkehr und den Andau fertiggestellt sind, dürfen Wohn
gebäude, die nach diesen Straßen einen Ausgang haben, nicht errichtet 

tocltlsn2 Bei Anlegung einer neuen oder bei der Verlängerung einer 
schon bestehenden Straße, wenn solche zur Bebauung bestimmt ist, 
fow e bei dem Anbau an schon borhandene, bisher unbebaute Straßen 
und Straßenteile hat der Unternehmer der neuen Anlage oder die an- qren,Iden Eigentümer, letztere, sobald fie Gebäude an . ber neuen 
IS errichten, die Freilegung, erste Einrichtung emfchlietzlich 
Beleuchtungsvorrichtung, Pflasterung und Entwässerung der Straße m 
der dem Bedürfnis entsprechenden Weife zu befchasten, sowie deren 
zestweife, höchstens jedoch 5jährige Unterhaltung bezw, -inen Verhältnis- 
mäßigen, Beitrag oder den Ersatz der zu allen diesen Maßnahmen 

°^°îîstnîrpsttchtungen können die angrenzenden Eigentümer 
nicht für mL als Ä° Hälfte der Straßenbrette ungteHÿ 

breiter als 26 m ist, nicht für mehr als 13 m der Stratzenvreile her- 

°""°NBerechnung der Kosten find di- Kosten der gesamten Straßen-

3” §1 Erstehendes Statut tritt mit dem Tage der vorschrifts- 

mäßigen Veröffentlichung in Kraft.

Schubin, den 14. Juni 1904.

Der Magistrat.

Stadt Schnlitz.
1. Ordnung, betreffend die Erhebung von Gebühren für die Be

nutzung der städtischen Kanalisation im Stadtbezirke Schnlitz, vom

1./6.  Mai 1903.

n, /» -Li- -4. Snr. «s 4 7 des Kommunalabgabengesetzes vom 
^n,®eQn’^ÿ. liierdurch vorbehaltlich der Genehmigung des 

« ' t aîl93« a S?Nrombera/ aus Grund des Beschlusses der hiesigen 
IŒÂS H’1 1903 iUr bie ®emcinbe 

SUcntümer°rber im Stadtbezirke belegenen Gebäude 
aller^Art welch? ihr- Abwasser dem städtischen Kanalnetz zuführen, 
ünd vervstichtet an die hi-stg- Stadtkasft eine mhrliche Gebühr zu 
entrichten Dies- Gebühr ist ür die Gefamtbesitzung eme emhert- 
? ; gesicht darauf, ob nur Dachrmnenanschluß oder An-

Muß für häusliche oder gewerbliche Abwässer oder für sämtliche
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Abwässer besteht und ob der Anschluß in einer oder mehreren Zu
leitungen ersolgt. , E

§ 2. Die Gebühr ist am 1. Oktober eines jeden ^ahres sällrg 
und beträgt 1 Prozent des Gebäudesteuernutzungswertes, jedoch nicht 
unter 3 Mark. Pfennigbeträge unter einer halben bezw. einer vollen 
Mark werden nach oben aus eine halbe bezw. eine volle Mark ab
gerundet.

§ 3. Ist eine Veranlagung zur Gebäudesteuer mcht ersolgt, so 
setzt der Magistrat den Nutzungswert fest. Dieser Nutzungswert bleibt 
sür die Berechnung der Gebühr bis zum Ablauf desjenigen Kalender
vierteljahres maßgebend, in welchem dem Magistrat der zum Zweck 
der Veranlagung der Gebüudesteuer festgesetzte Nutzungswert glaubhaft 
nachgewiesen oder amtlich bekannt geworden ist.

Der Nutzungswert der von der Gebäudesteuer überhaupt befreiten 
Grundstücke wird von dem Magistrat vorbehaltlich der Berücksichtigung 
nachträglicher Veränderungen festgesetzt. Bei dem der Berechnung der 
Gebühr zu Grunde zu legenden Nutzüngswert wird ein angefangenes 
Hundert für voll gerechnet, wenn der überschießende Betrag die Summe 
von 50 Mark übersteigt, andernfalls aber außer Ansatz gelassen.

§ 4. Die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühr entsteht, sobald 
nach Ablauf desjenigen Monats, in welchem seitens der städtischen 
Bauverwaltung die Abnahrne der Anschlußanlage ersolgt ist, zwei 
Monate verstrichen sind; sie erlischt mit Ablauf desjenigen Kalender
vierteljahres, in welchem bei dem Magistrat die Anzeige von der 
Beseitigung des Anschlusses des Gebäudes an die Kanalisation ein
gegangen ist.
' ' § 5. Die Bekanntmachung der festgesetzten Gebühren ersolgt durch 
besondere Mitteilung. . , 

bie

§^5. Die Bekanntmachung der festgesetzten Gebühren ersolgt durch 

Gegen die Heranziehung (Veranlagung) stehen dem Abgabepflichtigen 
Rechtsmittel der §§ 69, 70 des Kommunalabgabengesetzes zu.
§ 6. Vorstehende Ordnung tritt am 1. Juli 1903 in Kraft. 

Schulitz, den 1. Mai 1903.

Der Magistrat.

Bestätigt gemäß § 11 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 und 
des § 16 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 in Verbindung 
mit § 77 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893.

Bromberg, den 6. Mai 1903.

Der Bezirksausschuß.

2. Polizeiverordnung, betreffend die Anlegung von Zweigkanälen 
und die Entwässerung der Grundstücke nach öffentlichen Kanälen, 

vom 22. Juli 1903.
Aus Grund der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei

verwaltung vom 11. März 1850 und des § 143 des Gesetzes über die
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allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird hierdurch unter 
Zustünmung des Magistrats für den Stadtbezirk Schulitz nachstehende 
Polizeiverordnung.^ssen^ unb Straßenteilen, in denen unter- 

von der Stadt angelegt sind, ist zur unterirdischen 
Ablesung der Niederschlagswtsser, der Wirtschaftswässer der Keller- 
wässer und der aus dem Gewerbebetriebe Herruhrenden bezw fur solche 
wXnhPten Wässer, soweit die Abteilung technisch möglich und poli- 

-uläiRa ist jedes bebaute Grundstück durch Zweigkanäle an den 
Ltz-nS anzuschließen, ,obalb b.e Austorderung dazu bon der 

Polizeibehörde ergeht Küchenabsälle Kehricht Schutt,
ê Malien dürsen in den Kanal nicht abgefllhrt werden.

A'che^und ^AussLhrung d°S Kanalanschlnstes selbst ist nach nad)=

und außen glasierten Tonrohren oder aus Kohren von anoerem

, ';'hl TT 'JVu’
ber ^?aude Mi l ^edeckter Sammelschacht mit Schlammsang 
manerter und d chtadg-°«l m tieser als die Sohle
herzustellen, dessen> Sohle mm I liegt und besten Abfluß

ÄÄSS”i‘ senkrechten, höchstens 8 mm 
durch em îE ^^täben geschlossen ist. In diese 
von rluandn cii i l^ .„Eche Ableitungen emmünden. 
@ommel(d)gd)te « jl welche im Innern von Wohngebäuden 
Schachte wie . blei unge ^ l Bentilation zu versehen. Jeder 
UegeNi flnd mit einer imr wtige abIauj ist mit einem 
Spulstem, leber ). -m Wasserverschluß zu versehen. Letzterer 
Siebe unb mi Stelle eine Reinigungsschraube besitzen 
muß b°r àîste r inigungSsLhia sein.
oder in fonfhaw "'„ölinten Sammelschächte sich im Innern

3. Wo die 'N R gênden, ist ber ber Straßengrenze nächstgelegene 
eines Eibaubc V s gcr Ausströmung der Lust aus dem 
^"n-utanol^in die Hauptleitungen mit einem Wasserverschluß 

n wite bequem zugänglich unb leicht zu reinigen 
zu versehen, ! n Punkten kann bie Ausstattung bes Haupt- 
Wasserverschlusses mit einer Sicherheitsvorrichtung gegen Rückstau 

, S^Kren^d-^Grunbswcker an der Straße bis zum An. 
*' ^°m,,»n/au^en Straßenkanal ist bie Leitung geradlinig zu 

legeE und soll di- Eimnimdung in den Kanal in möglichst 

, N^^mckmesse^b^KausableitungsrohreS muß mindestens 
n JÄ jedoch stets geringer als ber Durchmesser des 
Straßenkmials fern. Die Anschlußleitung selbst ist mit einem 
aenügenden Gefälle (womöglich nicht unter 1,50) vollstandrg dicht 
herzustellen und zu unterhalten.
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6. Das in den Straßenkanal einmündende Anschlußrohr bezw. 
Stieselstück darf, sofern dasselbe nicht bei der Erbauung des 
ersteren bereits vorgesehen ist, nur durch den Baupolizei
beamten, der hierzu rechtzeitig schriftlich auszusordern ist, verlegt 
werden.

§ 4. Zur Anlage oder Veränderung unterirdischer Zweigkanäle 
ist die,polizeiliche Bauerlaubnis einzuholen.

Die Bauerlaubnis muß auch dann nachgesucht werden, wenn der 
Bau bezw. die Veränderung nicht durch den freien Entschluß des 
Eigentümers veranlaßt worden ist- Vor der Abgabe der Erklärung 
der Polizeibehörde dars mit dem Bau nicht begonnen werden. Der 
Antrag aus Bauerlaubnis ist schriftlich bei der Polizeibehörde zu 
stellen.

Derselbe muß enthalten:
a) die genaue und vollständige Bezeichnung des Grundstücks, 

auf welchem der fragliche Bau ausgesührt werden foll, nach 
Straße und Hausnummer bezw. wo diese noch fehlen, nach 
der Bezeichnung im Grundbuche,

b) Name, Stand und Wohnort des Bauherrn,
c) Name, Stand und Wohnort des Bauleiters,
d) Unterschriften der unter b und c bezeichneten Personen,
e) genaue und vollständige Angabe der beabsichtigten Bauaus

führungen.
Dem Anträge sind die den Bauausführungen zu Grunde zu le

genden Zeichnungen nebst Lageplan und etwa notwendigen Erläu
terungen in doppelter Ausfertigung und gleichfalls mit den oben
genannten Unterschriften versehen beizufügen.

Die Bauzeichnungen, von denen das eine zu den Polizeiakten zu 
entnehmende Exemplar auf Zeichenleinwand auszuführen ist, müssen, 
falls die Polizeibehörde einen kleineren Maßstab nicht gestattet, in dem 
Maßstabe 1 : 100 richtig angefertigt fein; sie müssen die Tieflage so
wohl des Zweigkanals im Innern des Grundstücks, als auch des 
Straßenkanals durch Angabe der Maße erkennen lassen und über die 
beabsichtigten Gefällverhältnisse und Leitungsquerschnitte Aufschluß 
geben.

Der Lageplan muß im Maßstabe von 1 : 250 (falls nicht ein 
anderer Maßstab von der Polizeibehörde gestattet wird) die Lage des 
betreffenden Grundstücks zu den benachbarten Straßen und Nachbar
grundstücken genau erkennen lassen, auch alle zur Prüfung notwen
digen Maße nachweisen.

Für die Richtigkeit der in dem Bauerlaubnisgesuch und seinen 
Anlagen enthaltenen Angaben, sowie für Innehaltung der baupolizei
lichen Vorschriften und eine solide Bauausführung sind der Polizei
behörde gegenüber der Bauherr und der Bauleiter verantwortlich. Von 
einem während der Ausführung eintretenden Wechsel in der Person 
des Bauleiters ist innerhalb 24 Stunden durch den Bauherrn der 
Polizeibehörde schriftlich Anzeige zu machen.

Wer von den Vorschriften der Bauerlaubnis und den genehmigten 
Zeichnungen und Erläuterungen abweicht, oder Bauten ohne Bau
erlaubnis oder nach einer auf Grund unrichtiger Zeichnungen erlang- 
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ten Bauerlaubnis aussührt, oder die genehmigten Zeichnungen nach, 
träglich Ludert, ist strafbar und muß die ausge uhrten Bauten wieder 
fortnehmen, wenn sie nicht nachträglich die polizeiliche^Erlaubnis er- 
kalten Die Bauerlaubnis wird schriftlich unter Rückgabe eines Exem- 
vlars der mit Genehmigungsvermerk versehenen Zeichnungen bezw, 
Erläuterungen erteilt nnd erfolgt stets unbeschadet aller Rechte dritter

aus Grund unrichtiger oder unvollständiger Vorlagen erteilte 
dEZKstms'dreiÄr^ag7v°r'B°mnn der Bauausführung hat der 

Bauleiter der Polizeibehörde schriftlich Anzeige von dem beabsichtigten 

Scfll$ieäyaueriaütoi8 wie die revidierte Bauzeichnung müssen aus 
der «austelle wahrend der Arbeitsstunden zugänglich sein und den 
revidierenden Bau- oder Polizeibeamte» aus Verlangen vorgelegt werden. 

Diese Beamten haben das Recht, ftderzeft die Baustellen zu be- 
sickitiaen uich allen vorgekommenen oder augenscheinlich beabsichtigten 

bezw. à Bauerlaub: - tg ^zuordnen. Erschemt bet diesen 
Zuge ist, b:e Einstellung dergleichen aus der Baustelle
n°twmdî"s°"ist der Bauleiter verpflichtet, solche aus Verlangen eines 

^°Dft°anaelèqte"à° veränderten IweigkanLIe dürfen nicht früher
Die angeiegren uu . r» nach gänzlicher Vollendung 

derftlber?eme ^chlußabnahme staUll^^chriftUch'erteil^is?""^ 

Prüfung E am Tage der amt.

lichen Veröffentlichung in -llrast. Urschriften dieser Polizei-
8 6. Zuwiderhan ^ g g^ ^t bereits durch die allgemeinen 

Verordnung werden soweit dies w ) Deutsche Reich § 330,
Strafgesetze (vergleiche Strnmj ^droht sind, mit Geldstrafe bis zu 
§ 367 Nr. 14, la) J ^nit verhältnismäßiger Hast geahndet. ■
9 Mark, Unvermog f ^inen Bau ohne Erlaubnis bezw. der 
Außerdem ist berMig,^we^ ben Vorschriften dieser Polizeiver- 
crteiiten Erlaubnis S aussührt oder ausgesührt hat, aus Ersor- 
dem"d°r Pottzeibehördl verpflichtet, denselben zu befectrgen bezw, zu 

ändern.
Schulitz, den 22. Juli 190-3.

Die Polizeiverwaltung.

3. Ortsstatut, betreffend die Anfbringnng der Koste» zur Anlegung 
nnd Unterhaltung «°» Bürgerstetge» .m L-z.rke der Stadt Schulttz, 

vom 5. Marz 1900.
cx,„ ^mäübeit des 8 H der Städteordnung vom 30. Mai 1853 

und Îï 9f 69, 87, 90 des Kommunalabgabengesetzes vom
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14. Juli 1893 wird nachstehendes Ortsstatut, betreffend die Anlegung 
und Unterhaltung von Bürgersteigen im Bezirke der Stadt Schulitz 
hierdurch erlassen:

ZI. Die Neuanlegung, Umlegung und Unterhaltung von Bürger
steigen erfolgt durch die städtische Verwaltung.

Über das zu den Bürgersteigen zu verwendende Material beschließt 
der Magistrat nach Anhörung der Baudeputation unter Zustimmung 
der Polrzeiverwaltung.

§ 2. Die durch die Ausführung der im § 1 gegebenen Be
stimmungen entstehenden Aufwendungen werden derart gedeckt, daß

1. die mit ihren Grundstücken an die Bürgersteige angrenzenden 
Grundstückseigentümer 50 Prozent der Kosten auszubringen haben, 
und zwar nach Maßgabe der Straßenfrontlänge ihrer Grund
stücke.

Die Kosten der quer durch den Bürgersteig nach dem Straßen
rinnstein anzulegenden Hausadflußrinnen trügt der Grundstücks
eigentümer allein;

2: der nach Deckung des Anteils zu 1 verbleibende Rest, als der 
dem öffentlichen Interesse entsprechende Teil des Kostenbedarfs, 
aus den zur Bestreitung der allgemeinen Ausgaben bestimmten 
Einkünften der Stadtgemeinde Schulitz bestritten wird.

. Die Beiträge zu 1 sind innerhalb 4 Wochen nach erfolgter Auf
forderung an die Kämmereikasse zu zahlen.

Der Magistrat kann den Zahlungspflichtigen indessen auch an
gemessene Teilzahlungen bis zu 5 Jahren hinaus bewilligen. Die 
Beitrüge haben die Natur öffentlicher dinglicher Abgaben und unter
liegen der Beitreibung im Verwaltimgszwangsverfahren nach Maßgabe 
der Verordimng vom 7. September 1879.

§ 3. Bei der Heranziehung zu den Beitrügen ist das Verfahren 
gemäß § 9 Abs. 3 ff. des Kommunalabgabengesetzes zu beachten und 
in jedem einzelnen Falle die Genehmigung des Bezirksausschusses 
nachzufuchen.

Schulitz, den 5. März 1900.

Der Magistrat.
Die Stadtverordnetenversammlung.

4. Ortsstatut, betreffend die Anlegung 

und Veränderung von Straßen und Plätzen in der Stadt Schulitz, 

vom 30. Juni 1902.

Gemäß § 11 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 und aus 
der §§ 12 und 15 deS Gesetzes vom 2. Juli 1875, betreffend 

öie Anlegung und Veränderung von Straßen und Plätzen in Städten 
und ländlichen Ortschaften, wird für den I. Ortsbezirk des Stadt
bezirks Schulitz folgendes Ortsstatut erlassen:
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A Orrickàng von Woh»tgebâu-en an ueu anzuLegenverr Straßen 
oder SLraßerrtcilen.

8 1 Wohngebäude dürfen an neu anzulegenden Straßen oder 
Straßenteilen, nach denen sie einen Ausgang haben, nur errrchtet 
werden wenn die Straßen und Straßenteile entsprechend den bau- 
polizeilichen Bestimmungen für den öffentlichen Verkehr und den An- 
bau fertiggestê ^fà ^^zelfüllen mit Rücksicht auf Umfang, Be- 

stimmuna, 'örtliche Lage können vorbehaltlich der Zustimmung der 
Ortspolizeibehörde vom Magistrat bewilligt werden.

» Anlegung und Verlängerung der Straßen durch die 
Stadtgemeinde.

8 3 Bei der seitens der Stadtgemeinde erfolgenden Anlage einer 
neuen ode?bei Verlängerung einer fchon bestehenden Straße, welche 
î Bebauung bestimmt ist, sind bte Besitzer eures leben Grundstücks 
o« dieser Straße sobald auf demselben em Gebäude an der Straße 
errichtet wird, verpflichtet, der Stadtgememde nach Maßgabe der Be- 
stimmunaen dieses Statuts diejenigen Kosten zu erstatten, welche ihr 
für die Freilegung, erste Einrichtung einfchl. Beleuchtungsvorrichtung, 
WiXrimsl und Entwässerung der Straße sowie durch dreijährige 
Unterhaltung erwachsen sind und erwachsen. Zinsen des Anlagekapitals 
werden nicht berechnet. F^ilegung gehören auch die Kosten der 
Erwerlm'ngîes Grund und Bodens der Straße einfchl. des Bürger- 

steiges. (Kt-rntiprifani) mm Teil von angrenzenden Grundstücken 
unPuLtück Abgetreten worden, so wird behufs Feststellung des auf 
uneàMUch Earenzenden Grundstücke entfallenden Anteils an den 
die einzelnen g 3 < g unentgeltlich abgetretene Terrain mit dem

1Ä d°s Pr°ists des -ntg-l.lich °r.
E,Magr^p^ains festgestellten Werte bei der Ermittelung der 

Gesamtkosten in Rechnung gestellt, demnächst aber der Preis des 
^epiuuu itu ' Terrams denjenigen angrenzenden Be-ÄtaC *"  das Strabenland unentgeltlich abge- 

tà ist von ihrem Beitrag zu den Gesamtkosten in Abzug ge- 

bïadR‘ K An beit Kosten der ersten Einrichtung und Pflasterung ge
hören insbesondere auch diejenigen der HeMellung des Anschlusses an 
qf/hMiffrnfüm sowie der Uberfahrts- und Ubertrlttsbrucken.
' b â Kosten des zur ersten Pflasterung verwendeten Materials 
pinickl des Arbeitslohnes wird em durch Gemeindebeschluß fur das 
Ouadratmeter festzustellender Einheitspreis in Rechnung gestellt. Die 
Kosten der Herstellung von Promenaden, Baum- und anderen Pflan
zungen sind nicht zu erstatten.

8 6 Für die Verteilung der Gefamtkosten gilt derjenige zu
sammenhängende Straßenteil als Einheit, dessen Regulierung zu der- 
iplben Zeit erfolgt ist.

8 7 Bei Straßen von mehr als 12 m Breite ist von den 
Kosten der Gefamtanlage ein nach dem Verhältnis von 12 m zu 
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der Gesamtbreite der Straße beregneter Beitrag von den an
grenzenden Besitzern zu erstatten, der Überrest sällt der Stadtgemeinde 
zur Last. Ł .

§ 8. Der nach den §§ 3 bis 5 zur Einziehung gelangende Bei
trag wird durch die Stadtverordnetenversammlung vorbehaltlich des 
Beschwerdeweaes endgültig sestgestellt und aus die angrenzenden Grund
stücke nach Verhältnis der Länge ihrer die Straße berührenden Grenze 
verteilt. , , v

Dieses gilt sür die Unterhaltungskosten insoweit, als nicht die 
Unterhaltungslast dem aussührenden Unternehmer ohne besondere Ent
schädigung, neben derjenigen sür die Herstellung auserlegt ist.

§ 9? Die nach den §§ 6 und 7 sestgestellten Beiträge sind 
an die Gemeindekasse zu zahlen, sobald mit dem Bau von Gebäuden 
an neuen Straßen oder Straßenteilen begonnen wird. Die Stadt- 
verordiietenversammlung ist jedoch besugt, mit Rücksicht aus die 
Vermögenslage der Zahlungspflichtigen sür die Entrichtung der 
Beiträge Ratenzahlungen oder Zahlungsfrist bis zu höchstens 
zwei Jahren vom Tage der Fälligkeit ab zu bewilligen. Die 
Beiträge unterliegen der Einziehung im Verwaltungszwangsver- 
sahren.

C. Anlegung, Veränderung und Unterhaltung neuer Straßen durch 
Unternehmer und Anlieger.

§ 10. Wenn Unternehmer oder Adjazenten eine Straße oder 
einen Teil einer solchen anlegen wollen, so ist die Genehmigung dazu 
bei dem Magistrat nachzusuch'en, abgesehen von der außerdem erforder
lichen Genehmigung der Baupolizei.

Zu dem Behüte ist ein SituationsPlan und ein Nivellementsplan 
derselben, aus welchem insbesondere auch der Anschluß der herzustellen
den Entwässerungsanlagen an die bestehenden öffentlichen Anlagen er
sichtlich ist, und zwar in je 3 Exemplaren einzureichen. Den Unter
nehmern stehen sür die Ausarbeitung der betreffenden Pläne die bei 
dem Magistrat befindlichen einschlagenden Materialien zur Benutzung 
aus ihre Kosten durch ihre Sachverständigen offen, soweit das Ver
waltungsinteresse es gestattet.

Der Antrag aus Herstellung neuer Straßen und Plätze selbst muß 
enthalten:

1. das Anerbieten der Grundeigentümer und der etwa sonst vor
handenen dinglichen Berechtigten, das zu den Straßen erforder
liche Land zwischen den Straßenfluchtlinien ohne Entschädigung 
Hypotheken-, lasten- und kostenfrei an die Stadtgemeinde aufzu
lassen und zu übergeben,

2. das Anerbieten, die Kosten einer dem § 3 des Statuts und den 
Bestimmungen der diesbezüglichen Polizeiverordnung entsprechen
den Herstellung einschließlich der dreijährigen Unterhaltung zu 
tragen.

Das zur Straßenanlage erforderliche Terrain ist vor Beginn der 
Arbeiten zur Herstellung derselben an die Stadtgemeinde zu übereignen 
und aus deren Verlangen psandsrei zu stellen.
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D. Allgemeine Bestimmungen.
s 11 Als Anlage einer neuen Straße int Sinne dieses Statuts 

gilt auch die Umwandlung eines unregulierten Weges oder einer Land- 

ftrafce tritt mit dem Tage der ortsüblichen

^^^Aààtigt î au^Grmid des Beschlusses der Stadtverordneten

versammlung vom 27. Juni 1902.

Schulitz, den 30. Juni 1902.

Der Magistrat.

Kreisstadt Wongrowitz.

ordnungsmäßigen Straßenentwässerung ersorder-

1 Polizeiverordnnng, betreffs di- Anlage und Fertigstellung von 
Straßen für den öffentlichen Verkehr im Bezirk der Stadt W°n- 

growitzf vom 3. Dezember 1902.
c . ßQ K 1tMk ß des Gesetzes über die Polizeiver-

Aus Grund der D a 0 des § 143 des Gesetzes über die 
Wallung vom 11. Marz 185 n 1883 wird mit Zustim-
allgemeine ßünbegtiertoaituns dolizeiverordnung erlassen: 
""“"I Ï8 SZLK°ck°Lnb^°UEch^ Hinsicht als für 

^U^HststellüN^d^Äß-n und Gebäude-Fluchtlinien er- 

solgt ist, innerhalb der sestgesetzten Fluchtlinien srei-
gèlegsundmîas Pfand- und lastenfreie Eigentum der Stadt

gemeinde übergegattge" ffsi strat mit Einverständnis der 
3 ÄXÄ îg-r ®eb*s iür ben em= 

zelnen Fall getroffmen^F sy Bürgersteige in der erforderlichen
a) bl,e Fahrbah mit dem erforderlichen Längen- und

Hohenlag Lästert oder anderweit befestigt sind,
b) Xorb?^ erïorber=

s-d)e<nforbcrHĄen Âu^tunaêunlagen fertig gestellt sind,

d) der Anschluß wenigstens aus einem Ende an vorhandene

8 2 lie^^^roSun^tritt1 mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft.
Wongrowitz, den 8. Dezember 1902.

Die Polizeiverwaltung.
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2. Ortsstatut, betreffend das Bauen an unfertigen Straßen und 
die Leistungen der Anlieger und Unternehmer bei neuen Straßen

anlagen, vom 1903.

Auf Grund des § 11 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 und 
der §§ 12 und 15 des Gesetzes vom 2. Juli 1875, betreffend die An
legung und Veränderung von Straßen und Plätzen, wird mit Zustim
mung der Stadtverordnetenversammlung für den Gemeindebezirk der 
Stadt Wongrowitz folgendes festgesetzt.

§ 1. An einer Straße, die noch nicht den geltenden polizei
lichen Vorschriften entsprechend für den öffentlichen Verkehr und 
den Anbau fertig gestellt ist, dürfen Wohngebäude mit unmittelbaren 
oder mittelbaren Ausgängen nach dieser Straße nicht errichtet 
werden.

Dieses Verbot erstreckt sich auch aus die Errichtung von Gebäuden, 
welche nur teilweise zu Wohnzwecken dienen, aus die Einrichtung vor
handener Gebäude zu Wohnzwecken und auf die Anlegung von 
Ausgängen nach der unfertigen Straße bei vorhandenen Wohn
gebäuden.

§ 2. Unbeschadet der Rechte der Baupolizeibehörde können in 
geeigneten Einzelfüllen von dem Verbot des § 1 durch den Magistrat 
Ausnahmen unter näheren, besonders sestzusetzenden Bedingungen ge
stattet werden. In diese Bedingungen ist regelmäßig die Verpflichtung 
des Bauherrn auszunehmen,

a) das von dem an die Straße grenzenden Grundstücke zu der 
Straße benötigte Gelände unentgeltlich Pfand- und lastenfrei 
und kostenlos der Stadtgemeinde zu übereignen,

b) die für die Freilegung und Herstellung der Straße erforder
lichen Kosten in dem in den §§ 3 bis 9 bezeichneten Umfange 
ficherzustellen.

§ 3. Bei Anlage neuer oder Verlängerung schon bestehender 
Straßen durch die Stadtgemeinde sind, wenn solche zur Bebauung 
bestimmt sind, die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke, sobald 
sie Gebäude an der neuen Straße errichten, verpflichtet, der Stadt
gemeinde die erforderlichen Kosten

a) der Freilegung,
b) der ersten Einrichtung,
c) der Herstellung der Entwässerungsanlagen,
d) der Herstellung der Beleuchtungsvorrichtungen,
e) der ersten fünfjährigen Unterhaltung 

zu erstatten.
Zu diesen Kosten werden die Eigentümer der angrenzenden Grund

stücke nach Verhältnis ihrer Anliegerlängen herangezoqen mit der Maß
gabe, daß sie nicht für mehr als die Hälfte der Straßenbreite, und 
wenn die Straße breiter als 26 m ist, nicht für mehr als 13 m 
Straßenbreite, herangezogen werden können. Denselben Verpflichtungen 
unterliegen unter den gleichen Voraussetzungen auch die Anlieger an 
bereits vorhandenen Straßen und Straßenteilen, an denen Gebäude 
noch nicht errichtet sind.
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S 4. Der Plan für die dem Bedürfnis entsprAende Art der 
Straßenbauausführung wird für: jederemzelnen durch den 
Magistrat unbeschadet der Rechte der Polizeibehörde festgesetzt.

8 5 Als Straßenteil, dessen Kosten einheitlich zu berechnen und 
auf die Anlieger zu verteilen find, kann sowohl em ganzer Straßen-

I nią mirfi leder Teil einer Straße behandelt werden, der stch durch 
öffentlich Hervortretemde Merkmale als Abschnitt darstellt und 

â^Wenn MK Straßen sich kreuzen oder, im Winkel zusammenstoßen, 
wird das in die Flucht beider fallende Viereck derjenigen Straße zu- 
ne?ecku?t mit der es gleichzeitig ausgebaut werd; werden aber beide 
Straßen gleichzeitig ausgebaut, dann wird es nach der Diagonale 

8etet«S Al, hpn ©Osten der Freilegung gehören alle Kosten, die durch 
den Erwork des sur d unb ihren Anschluß an MM
Strafen bestimmten Geländes und durch d>e Beseitigung aller daraus 

K» , Sn minherniîîe insbesondere auch diejenigen der Schutz- 
2 Stzàà7en die aus anliegenden Grundstücken infolge der Grenz. 

Veränderung ausgesührt werden musste ohne wertgemäße
Wenn Straßengelande vo ^in den Grenzen

Bezahlung abgetreten wird, so ^^age oder in der vom Magistrat 
des Angemessenen ver ar Berücksichtigung der Erwerbspreise 
nach sachverständigem l festmsetzenden Höhe den Kosten der Frei- 
des übrigen Straß!angelià-^'Ltung der Straßenkosten aber dem 
legung zuzurechnen, de j^stenanteil anzurechnen. In gleicher 
abtretenden Anlieger a s 1 Geländes, das nicht bereits zu vssent- 
Weise ist der Wert sta s ) 'tteln und in Anrechnung zu bringen, 
lichen Wegezwecken dwà zu e namentlich die Herstellung

87. Zur erstenmit den Rinnsteinen und der 
des Planums, der b festigten ber Anschluß dieser Anlagen
Bürgersteige nut den , . Straßen, die Herstellung erforderlicher 
toe»S^ ©d;u6f»^Libi=»nbnnSnnS der Straßenschilder 

unb bie8 'S^n^LeleuchtUiigsvorrichtungen gehören die Straßen- 
v . 8- S bm ?„ e mven und die Anschlußleitungen.

»»ÄS

Bändiger ^SSlbMndigen Gruppeii können die Freilegung, die Her- 
© n S . S nn -läunae Befestigung des Planums, die Befestigung der 
ftellung und vor ä^llung Rinnsteinen, von Bordkanten, von 
Entwässerungsanlagen, von Beleuchtungsvorrichtungen und die Be- 
Entwasserung , , steige behandelt werden.
jestigung de ^Mittelung der Anliegerlängen sind einmündende 
Straßen,'die bereits ausgebaut sind oder mit deren Anlegung wenigstens 
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durch Festsetzung von Fluchtlinien begonnen ist, nicht mitzuzählen, wohl 
aber andere öffentliche Anlagen, wie öffentliche Plätze, Gartenanlagen, 
Eisenbahnen und dergleichen.

Bei abgeschrägten Straßenecken sind die Anliegerlüngen der Eck
grundstücke so zu berechnen, als wenn eine Abschrägung nicht be
stände.

§ 12. Bei Berechnung der Kostenanteile ist als ein Grundstück 
jede demselben Eigentümer gehörige Fläche anzusehen, die grundbuchlich 
oder wirtschaftlich eine Einheit bildet. Wenn durch Teilung oder Ver
einigung von Grundstücken Veränderungen stattfinden, so ist der Zu
stand zurzeit der Heranziehung des betreffenden Anliegers maß
gebend.

,§ 13. Die Berechnung der zu erstattenden Kosten, der beteiligten 
Anliegerlängen und der Kostenanteile ist nebst einem die betreffende 
Straße veranschaulichenden Lageplan den beteiligten Anliegern auf 
Wunsch im Magistratsbureau zur Einsicht vorzulegen.

§ 14. Von jedem Anlieger, auf dessen Grundstück mit der Er
richtung eines Gebäudes an der neuen Straße begonnen worden ist, 
ist der für, ihn berechnete Kostenanteil unter Mitteilung einer sum
marischen Übersicht der Berechnung als Gemeindeabgabe mit vierwöchiger 
Zahlungsfrist zu erfordern.

Gegen die Heranziehung zu dieser Abgabe stehen dem Heran
gezogenen die nach dem Kommunalabgabengesetz zulässigen Rechtsmittel 
im Verwaltungsstreitverfahren offen.

§ 15. Für die geschuldete Abgabe ist der Herangezogene persönlich 
und das die Heranziehung begründende Grundstück dinglich verhaftet. 
Die Schuld geht also bei einer Veräußerung auf den Erwerber 
über.

§ 16. Die durch Herkommen begründete Verpflichtung der An
lieger gegenüber der Polizeibehörde zur Herstellung der durch 
das Verkehrsbedürfnis erforderten Bürgersteige bleibt durch dieses 
Ortsstatut unberührt, soweit die Herstellung nicht gemäß §§ 3, 7 
in den Plan der ersten Einrichtung einer neuen Straße ausge
nommen ist.

Unberührt bleibt auch die gleichartige Verpflichtung der Anlieger 
zur dauernden Unterhaltung der hergestellten Bürgersteige.

8 17. Wer eine für den öffentlichen Verkehr und den Anbau 
bestimmte Straße anlegen will, bedarf dazu als Unternehmer der 
Genehmigung des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, 
unbeschadet der Rechte der Polizeibehörde.

Mit dem Anträge aus Genehmigung ist ein Lage- und Höhenplan 
vorzulegen, der den für die städtischen Fluchtlinienpläne geltenden 
Vorschriften entspricht.

§ 18. Bei Erteilung der Genehmigung hat der Magistrat dem 
Unternehmer die von diesem zu erfüllenden Bedingungen mitzuteilen. 
Unbeschadet wertergehender durch Vertrag festzusetzender Bedingungen 
^..Unternehmer verpflichtet, in der ihm zu stellenden angemessenen

a) das für die Straße und ihren Anschluß an benachbarte 
Straßen nach Maßgabe der festgesetzten Fluchtlinien bestimmte
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Gelände freizulegen unb je nach Bestimmung des Dlagistrats 
vor der Bauausführung oder später Pfand- und lasten- und 
kostenfrei an die Stadtgemeinde aufzulasfen, foweit es nicht 
im Wege der Enteignung befchafft werden must

b) ad es was nach § 7 zur ersten Einrichtung gehört fowie die 
befonderen Entwäfferungsanlagen und die ^eleuchtungsvor- 
richtungew in der vom Magistrat festzustellenden dem Be
dürfnis entsprechenden Art auszufuhren, soweit der lliagistrat 
diese Ausführungen nicht ganz oder teilweise selbst uber

at smveit'^dst^ Beschaffung des Straßengeländes im Wege der 

Enteignung erfolgen inuß oder foweit der Magistrat die Bau- 
aiistüdrunaen selbst übernehmen will, alle dadurch entstehen
den Kosten sowie die Kosten der ersten fünfjährigen Unter- 

Di- SeStfSn Unterhaltung wird nach § 9 berechnet. 

Der Magistrat kann -men Pauschalbetrag fest eten, durch dessen 
Zahwug der Unternehmer di- Verpflichtung zur Erstattung der Unter- 

haltungÄostm ablosen kann^ schriftlich erklärt hat, die Straße 
J V9' hnm TOflsliftrat ungeteilten Bedingungen anlegen zrr 

nach den rhm. vom tatsächlich mit der Ausführung begonnen hat, 

bie slnsfübruna ieU,ît 

zu bewirken und Kustenerstà » ^êdingungen nicht erfüllt 
Solange bie »om . ill bct Ausführung begriffene Straße 

sind, kann der Mag'àkebr sperren und di- Mitbenutzung der 
für den öffentlichen „nlieaenden Grundstücke vorenkhalken. 
städtischen Längen fur à auf Grund der Bestimmungen

S &J- von ucui snetrxQe sind von ihm unter Mit-dieses Ortsstatuts M srs c ten â ols Gemeindeabgabe mit

Die Berechnung der zu er- 
stààn Kasten Mhm aus Wunsch im Magistratsbureau zur Emsicht 

X1 die Heranziehung zu dicht Abgabe stehen ihm die Rechts- 

ä^Die^Ab^a?"untÄiegäim Falle dès Zahlungsverzuges der @in- 

zi-huug im bte «am Unternehmer begonnene
§ 21. Sow-U d,e Swmg^ Stadtgemeinde hat weiterführen 

Herstellung der Straß "sstandeneu Kosten von den anbauenden An
lassen, stnd die daraus enlua g 'u en 
lugent nach VfL Orisstatut tritt fn.it seiner Veröffentlichung 

in Kraft.
Wongrowitz, den 11- Februar 1903.

Der Magistrat.
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Vorstehendes Ortsstatut wird hiermit aus Grund der §§ 12 und 15 
des Gesetzes vom 2. Juli 1875 in Verbindung mit § 117 des Landes
verwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 genehmigt.

Bromberg, den 19. März 1903.

Der Bezirksausschuß.

J.-Nr. 1216 B. A.

Kreisstadt Znin.

Ortsstatnt, betreffend die Anlegung von Straßen und Plätzen in

der Stadt Znin, vom 12. Mai 1899.
8. Mär; 1994.

Aus Grund des § 11 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 in 
Verbindung der §§ 12, 13 und 15 des Gesetzes, betreffend die Anlegung 
und Veränderung von Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen 
Ortschaften vom 2. Juli 1875, wird im Einvernehmen der Gemeinde
vertretung bezüglich der Bebauung der Stadt Znin nachstehendes 
Ortsstatut beschlossen:

§ 1. An Straßen und Straßenteilen, welche noch nicht in dem 
von der Gemeindevertretung und Polizeibehörde der Stadt Znin 
sestgestellten Bebauungspläne vom 12. Mai 1899 enthalten, und 
gemäß der baupolizeilichen Bestimmungen des Orts für den öffent
lichen Verkehr und den Anbau fertig gestellt find, dürfen Wohn
gebäude, die nach diesen Straßen einen AuSgang haben, nicht errichtet 
werden.

8 2. Bei Anlegung einer neuen, oder bei der Verlängerung einer 
schon bestehenden Straße, wenn solche zur Bebauung bestimmt ist, 
sowie bei den: Anbau an schon vorhandene, bisher unbebaute Straßen 
und Straßenteile, hat der Unternehmer der neuen Anlage oder die 
angrenzenden Eigentümer, letztere sobald sie Gebäude an der neuen 
Straße errichten, dre Freilegung, erste Einrichtung, Entwässerung und 
Beleuchtungsvorrrchtung der Straße in der dem Bedürfnis entsprechen
der Werfe zu beschaffen, sowie deren zeitweise, höchstens jedoch 5jährige 
Unterhaltung bezw. einen verhältnismäßigen Beitrag oder den Ersatz 
der zu allen diesen Maßnahmen erforderlichen Kosten zu leisten. Zu 
diesen Verpflichtungen können die angrenzenden Eigentümer nicht für 
mehr als die Hälfte der Straßenbreite, und wenn Pie Straße breiter 
als 26 m ist, nicht sür mehr als 13 m der Straßenbreite herangezogen 
werden.

Bei Berechnung der Kosten sind die Kosten der gesamten Straßen
anlage und bezw. deren Unterhaltung zusammenzurechnen und den 
Eigentümern nach Verhältnis der Länge ihrer, die Straße berührenden 
Grenze zur Last zu legen.
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§ 3. Vorstehendes Statut tritt mit dem Tage der vorschrifts
mäßigen Publikation in Kraft.

Znin, den 12. Mai 1899.

Der Magistrat.

Vorstehendes Statut wird hiermit auf Grund der §§ 12 und 15 
be§ Gesetzes vom 2. August 1875 in Verbindung mit § 117 des 
Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 genehmigt.

Bromberg, den 8. März 1904.

Der Bezirksausschuß.
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1. Lokalbaupolizeiordttung für den Stadtkreis Bromberg, vom
25. Mai 1883.

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 
11. Mai 1850 wird, nach Beratung mit dem Magistrat und mit Ge
nehmigung der hiesigen Königlichen Regierung, zur näheren Aus
führung der von derselben am 6. Februar 1882 erlassenen, in der 
außerordentlichen Beilage zum Amtsblatt pro a. c. Nr. 7 abgedruckten 
Baupolizeiordnung für den Regierungsbezirk Bromberg, nachstehende 
für den Polizeibezirk der Stadt Bromberg gültige Lokalpolizeiver
ordnung erlassen.

§ 1. Beantragung der Bauerlanbnis.
Diejenigen Exemplare der Bauzeichnungen und des Situations

planes, welche für den Verbleib bei den Akten bestimmt sind, müssen 
aus festem Papier oder auf Kopierleinwand gefertigt werden.

Das Format der Zeichnungen soll sich möglichst der Aktengröße 
von 21/33 cm anpassen.

§ 2. Sicherheit der Bauten.
Die Ausführung der Bauten muß durchweg in Material von 

ausreichender Tüchtigkeit und mit genügender Sicherheit erfolgen.
Insoweit es die Sicherung der Bauten bedingt, hat die städtische 

Polizeiverwaltung die Befugnis, untüchtige Materialien auszuschließen, 
unzulässige Konstruktionen zu untersagen, die Fortführung der Bauten 
zu verbieten und bereits Ausgeführtes zu beseitigen.

3.
4.
5.  ,
Der qm guter Baugrund ist nicht höher als mit 30000 kg zu 

belasten.
Das Gewicht eines qm Balkendecke in Wohnräumen, einschließlich 

der zufälligen Belastung, ist für die Berechnung zu 500 kg, in allen 
anderen Räumen der voraussichtlich größten Belastung entsprechend, 
anzunehmen.

1.
2.

§ 3. Belastung des Baumaterials und des Baugrundes.
Für die Belastung der Baumaterialien sind in der Regel folgende 

Grenzen pro Quadratzentimeter einzuhalten:

Ziegelmauerwerk in Kalk 
Bestes Ziegelmauerwerk aus Klinkern in Zement
mörtel ......................................................................
Kiefernbauholz
Schmiedeeisen...........................................................
Gußeisen • •„ •

Zug Druck
7 kg

14 „
80 kg 60 „

750 „ 750 „
250 „ 500 „
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Der cbm Mauerwerk ist mit einem Gewicht von 1600 kg zu 
berechnen.

Überall, wo Abweichungen von diesen Normen beabsichtigt werden, 
ist dieses nur mit ausdrücklicher Genehmigung der städtischen Polizer- 
verwaltung zulässig. „

Wenn Eisenkonstruktionen — Stützen und Träger — zur Tn- 
Wendung gelangen, so müssen dieselben nach Bedürfnis detailliert, ge
zeichnet und in allen Fällen in Bezug aus ihre Tragfähigkeit genau 
berechnet werden.

Die statischen Berechnungen sind in 2 Exemplaren und m 
revisionssühiger Ausstellung den betreffenden Zeichnungen stets anzu
fügen. — In allen ähnlichen Fällen, in welchen die Tragfähigkeit 
ungewöhnlicher Konstruktionen und Materialien der voraängigen 
Prüfung bedarf, oder wenn dieses durch anderweite Umstände geboten 
erscheint, ist die Polizeiverwaltung befugt, die erforderlichen Ernntte-- 
lungert auf Kosten des Bauherrn zu verlangen oder anzuordnen.

§ 4. Abputz der Gebäude.
Die Umsassungswände aller nicht in Rohbau-Architektur neu auf

geführten Gebäude oder aufgesetzten neuen Stockwerke müssen inner
halb zwei Jahren nach erteiltem Baukonsense, insoweit sie von der 
Straße aus sichtbar sind, gehörig abgeputzt und mit Anstrichfarbe 
versehen werden.

Die Erneuerung des Anstrichs muß bei eintretendem Bedürfnisse 
erfolgen.

§ 5. Metallene Rauchrohren.
Metallene Rauchröhren dürfen in der Regel nicht seitwärts durch 

die Umfassungswände unmittelvar in das Freie ausmünden, sondern 
sind innerhalb des Stockwerks nach ordnungsmäßig hergestellten 
Schornsteinen zu leiten. — Dabei müssen sie in der ganzen Länge 
ihres Laufes an allen Seiten von dem mit Rohrputz oder mit Blech 
bekleideten Holzwerk mindestens 15 Zentimeter entfernt bleiben.

Ausnahmen kann die Polizeiverwaltung bei kleinen (provisorischen) 
Gebäuden gestatten, wenn dieselben isoliert stehen.

§ 6. Belästigung durch Rauch.
Alle Schornsteine müssen eine solche Höhe haben, und die zu

gehörigen Feuerungen müssen so eingerichtet sein, daß eine jede Be
lästigung der benachbarten Grundstücke durch Rauch, Ruß oder der
gleichen vermieden wird. Andernfalls müssen auf Verlangen der 
städtischen Polizeiverwaltung dergleichen Anlagen zweckentsprechend 
verändert oder beseitigt werden.

§ 7. Vorbauten aus Bürgersteigen.
An Bürgersteigen, welche weniger als 2,5 m breit sind, dürfen 

Plinten und Sockel, fowie Schaufenster, Schutzvorrichtungen vor Schau- 
und Küchensenstern, Portale, Risalite, Pfeiler, Vorspinde, Kellerein
gänge und ähnliche Vorlagen vor die Bauflucht nicht vortreten. 
Sollen Vorlagen ausgeführt werden, so müssen die am weitesten vor
tretenden Teile in der Bauflucht liegen.
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An Bürgersteigen, welche mehr als 2,5 m breit sind, können Vor- 
lagen bezeichneter Art in den am meisten vorspringenden Teilen nach 
Verhältnis bis 0,5 m über die Bauflucht vortreten, jedoch müssen diese 
Bürgersteige in einer Breite von 2,5 m überall und unter allen Umständen 
frei bleiben.

8 8. Länge der Vorbauten.
Vorbauten an den in der Straßenflucht oder hart an derselben 

beteuerten und aufzusührenden Gebäuden dürfen in der Regel nicht 
über ein Drittel der Frontlänge lang sein und wo deren mehrere an 
einem Vorderhause projekttert werden, darf ihre Gesamtlänge nicht 
über 3/*  der Frontlänge betragen.

§ 9. Vorbauten an der nachbarlichen Grenze.
Die an den Straßenfronten vorkommenden Vorbauten, Balkons und 

Erker müssen, soweit dieselben mehr als 0,5 m vor die Bauflucht 
vortreten, mindestens um das 1/^ fache des Vorsprunges von den 
nachbarlichen Grenzen entfernt bleiben. Auf den Bürgersteigen dürfen 
an der nachbarlichen Grenze nirgend Winkel über 0,5 m Tiefe 
entstehen.

§ 10. Einqangsstufen.
Bei Bürgersteigen, welche weniger als 2,25 m breit sind, darf keine 

Stufe über die Bauflucht vortreten. Sind die Bürgersteige 2,50 bis 3,00 m 
breit, so ist die Anlage einer Freistufe von höchstens 0,3 m gestattet.

Bei Bürgersteigen, deren Breite zwischen 2,25 bis 2,50 m schwankt, 
ist die Vorlage einer Stufe wohl statthaft, doch mutz für den Bürger
steig eine freie Breite von mindestens 2,20 m belassen werden.

Bei Bürgersteigen über 3,0 m Breite können mehr Stufen, event, 
eine Stufe von größerer Breite angelegt werden, doch muß der Bürger
steig durchweg mindestens 2,5 m frei bleiben.

§ 11. Öffnungen in den Bürgersteigen, Kellerösfnungen.
Fensterlichtfchächte oder sonstige Öffnungen dürfen in den Bürger

steigen unter 1,3 m Breite nicht angelegt werden und in breiteren 
Bürgersteigen nicht mehr als 0,5 m über die Bauflucht vortreten. 
Derartige Öffnungen müssen in gleicher Höhe mit der Decke des Bürger
steiges durch eiserne gereifte Platten oder Gitter sicher abgedeckt sein.

§ 12. Umwiihrungcn au öffentlichen Straßen.
Die Errichtung und Veränderung von Umwährungen an öffent

lichen Straßen bedarf der Genehmigung der Polizeibehörde.
Insofern die öffentliche Sicherheit und Ordnung es erfordern, 

müssen in bebauten Straßen alle Grundstücke, soweit sie nicht mit 
Gebäuden besetzt sind, an der Straße mit Mauern, Zäunen oder 
Gittern, nach Bestimmung der Polizeibehörde eingefaßt, auch die zu 
diesem Behuf hergestellten Mauern, Brettplanken oder Gitter, insoweit 
sie von der Straße aus sichtbar find, abgefärbt, bezw. mit einem 
freundlichen, z. B. lichtgrauen oder lichtgrünen Anstrich versehen 
werden.

§ 13. Dachrinnen.
An den Gebäuden, deren Dachfläche nach der Straße entwässert, 

müssen metallene Dachrinnen und Abfallröhren angebracht werden.
21
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§ 14. Bürgersteige.
Wo die Polizeiverordnung vom 1. Mai 1876. im Amtsblatt pro 1876, 

Seite 291, betreffend die Anlegung und Unterhaltung der Granit
bahnen auf den Bürgersteigen usw. überhaupt nicht zur Anwendung 
kommt, oder noch nicht zur Ausführung gelangt ist, da haben dre 
Besitzer der an den öffentlichen Straßen und Plätzen belegenen Grund
stücke, nach vorhergegangenem Beschluß des Magistrats und nach der 
Aufforderung der Polizeibehörde hierzu, den Bürgersteig in der ganzen 
Breite, von der Grundstücksgrenze bis an den Rinnstein, pflastern zu 
lassen und die Pflasterung bis dahin zu unterhalten, daß in deren 
Stelle Granitplatten gelegt werden.

§ 15. Längen- und Onergesälle ans den Bürgersteigen.
Das Längengefälle der Bürgersteige folgt in der Regel dem Längen

gefälle der Straße.
Das abwärts von den Gebäuden anzulegende Quergefälle muff 

ein Vierzigteil der Bürgersteigbreite betragen.

§ 16. Strafen.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Lokalpolizei

ordnung werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mark und im Falle des Unver
mögens mit entsprechender Haft bestraft.

§ 17.
Die Gültigkeit dieser Polizeiordnung beginnt 8 Tage nach der 

Publikation derselben durch das Amtsblatt. Von diesem Zeitpunkte 
ab treten: . ,,

die Lokalpolizeiordnung vom 23. Februar 1875, un Kreisblatt 
pro 1875 Nr. 32,

die Polizeiverordnung vom 7. August 1876, im Amtsblatt pro 
1877 Seite 14 und 15,

der Nachtrag zur Lokalpolizeiordnung vom 23. Februar 1875. 
d. d. Bromberg, den 20. Dezember 1877, im Amtsblatt pro 
1877 Seite 399 und

die Polizeiverordnung vom 9. Mai 1879, im Amtsblatt pro 1879 
Seite 243/4, außer Kraft.

Bromberg, den 25. Mai 1883.

Die städtische Polizeiverwaltung.

2. Ortsstatut, betreffend die Anlegung und Veränderung von 
Straßen und Plätzen im Gemeindebezirke der Stadt Bromberg, vom 

29. März -1070
10. Mai * )

Nachdem sich die Notwendigkeit einer Abänderung des unter dem
7. März 1876 publizierten Statuts, betreffend Anlegung und Ver-

Nergl. auch das Ortsstatut vom unteT Nr. 2 a. 
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Änderung von Straßen und Plätzen im Gemeindebezirk der Stadt 
Bromberg, ergeben hat, wird, unter Aufhebung dieses Statuts mit 
Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung aus Grund des § 11 
der Städteordnung vom 30. Mai 1853 und der §§ 12 und 15 des 
bezüglichen Gesetzes vom 2. Juli 1875, für die hiesige Stadtgemarkung 
das nachstehende Ortsstatut festgesetzt:

Strastenbauftatut -er Stadt Bromberg.
Hl. An den, in die Bebauungspläne aufgenommenen, neu an

zulegenden Straßen oder Straßenteilen dürfen Wohngebäude, welche 
nach denselben einen Ausgang haben, nur dann errichtet werden, wenn 
diese Straßen oder Straßenteile gemäß den baupolizeilichen Bestimmungen 
für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig hergestellt sind und 
sich in unmittelbarem Anschluß an eine bereits regulierte, mit Pflasterung 
oder sonstiger fester Decke und mit Entwässerungs- und Beleuchtungs
anlagen versehene und dem öffentlichen Verkehr übergebene Straße 
befinden.

Als Anlage einer neuen Straße im Sinne dieses Statuts gilt auch 
die Umwandelung eines unregulierten Weges oder einer Landstraße in 
eine zur Bebauung bestimmte städtische Straße.

§ 2. Werden von der Stadtgemeinde neue Straßen angelegt 
oder bestehende verlängert, so sollen die Kosten der gesamten Straßen
anlagen, insbesondere die Kosten der Freilegung und des Grund- 
erwerbS, der Pflasterung oder sonstigen Befestigung des Straßen
dammes und des Trottoirs, sowie der Herstellung der Entwässerungs
und Beleuchtungseinrichtungen, endlich auch diejenigen der dreijährigen 
Unterhaltung der Straße, von der Stadthauptkasse nur vorlagsweise 
übernommen, demnächst aber von den, an die Straße grenzenden Eigen
tümern, sobald sie Gebäude an derselben errichten, insoweit ersetzt 
werden, als sie dazu nach § 15 des Gesetzes vom 2. Juli 1875 und in 
Gemäßheit des § 6 dieses Statuts verpflichtet werden können. Zu 
dieser Ersatzleistung können die angrenzenden Eigentümer nicht für 
mehr als die Hälfte der Straßenbreite und, wenn die Straße breiter 
als 26 m ist, nicht für mehr als 13,0 m der Breite herangezogen 
werden.

Bei Anlage neuer Plätze sind die Kosten auf alle Adjacenten nach 
Verhältnis ihrer Platzsront zum Gesamtumsang des, Platzes bis auf 
13,0 m Breite zu repartieren. Eckgrundstücke werden mit beideu 
Frontlängen zu den Beitragskosten der Straßenanlagen herangezogen.

§ 3. Bevor eine der gegenwärtig noch nicht regulierten Straßen 
als für den öffentlichen Verkehr und Anbau fertig hergestellt betrachtet 
werden kann, muß die dazu erforderliche Bodenfläche sreigelegt und 
eingeebnet sein, sich im Pfand- und lastenfreien Eigentum der Stadt 
befinden und der gesamte Ausbau, wie Bekiesung „oder Pflasterung „oder 
sonstige Befestigung, einschließlich vorkommender Übersahrts- und Über
gangsbrücken, Böschungen und Futtermauer, ferner die Entwässerung, 

welche letztere nach dem Ermessen des Magistrats und der Auf
sichtsbehörde, der Regel nach unter Anwendung unterirdischer Kanäle, 
herzustellen sein wird, — endlich die Beleuchtung und Verbindung mit 
den Nebenstraßen, bewirkt sein.
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§ 4. Die Genehmigung zur Errichtung von Gebäuden an Straßeir, 
welche bereits vor dem Bekanntwerden des Gesetzes vom 2. Juli 487H 
für den Verkehr in Benutzung genommen waren, trotzdem aber bisher 
noch nicht fertig ausgebaut, namentlich noch nicht gepflastert sind, soll 
nicht versagt werden. Dagegen haben die Bauenden die Verpflichtung 
die bei demnächstiger ordnungsmäßiger Herstellung dieser Straßen 
entstehenden Kosten nach Maßgabe der in § 2 gegebenen Bestimmungen 
anteilig an die Stadthauptkasse zurückzuerstatten.

Wieser Verpflichtung wird nach Ermessen und Wahl des Magistrats 
entweder durch Hinterlegung einer baren Kaution oder durch hypo
thekarische Sicherstellung genügt. Die Stadthauptkasse hat übrigens 
die erwähnte eventl. eintretende Barzahlung bis zu ihrem Verbrauch 
zu dem jeweiligen Zinssatz der städtischen Sparkasse zu verzinsen.

§ 5. Besitzer von bebauten und bereits mit einem Ausgang nach 
einer bestehenden Straße versehenen Grundstücken können, falls an 
einem ihrer Wohnhäuser eine neue Straße vorübergeführt wird, nur 
dann zu den Kosten herangezogen werden, wenn diese Gebäude einen 
Ausgang nach der neuen Straße oder neue Fenster in einer Entfernung 
von nicht mehr als 3 m von derselben erhalten.

Auch soll der Besitzer eines unbebauten oder nur teilweise bebauten 
Grundstücks, welches — ohne Eckgrundstück zu sein — an zwei öffent
liche Straßen stößt, bei Errichtung eines Gebäudes zu den Anlagekosten 
beider Straßen nur dann herangezogen werden, wenn in dem neuen 
Gebäude nach jeder der beiden Straßen ein Ausgang oder in einer 
Entfernung von nicht mehr als 3 m ein Fenster angelegt wird.

§ 6. Bei Berechnung der Kosten sind die Aufwendungen für die 
gesamte Straßenanlage und für deren dreijährige Unterhaltung zu
sammen zu rechnen und die hiernach sich ergebenden Beträge auf die 
Adjazenten nach Verhältnis des Flächeninhalts ihrer die Straße 
berührenden Grenze bis zu 13,0 m Breite zu verteilen. Zur über
schläglichen Ermittelung der Straßenkostenbeiträge wird das qm auf 
6,00 Mark normiert.

Die Zahlung der zu leistenden Kostenbeiträge oder die im § 4 
bemerkte Sicherstellung hat vor Erteilung der Bauerlaubnis, und zwar, 
soweit die Kosten noch nicht definitiv feststehen, nach überschläglicher 
Ermittelung, vorbehaltlich demnächstiger Abrechnung, zu erfolgen.

§ 7. Diese Verpflichtungen haben den Charakter öffentlicher Ge
meindeabgaben. Der neue Erwerber eines Grundstücks hastet für die
selben mit dem Grundstücke; die nach diesem Statute von den Grund
eigentümern zu leistenden Beiträge können nach Maßgabe des Gesetzes 
vom 30. Juni 1853 im Verwaltungswege durch Zwangsvollstreckung 
beigetrieben werden.

§ 8. In solchen Fällen, in denen die Anwendung der Vorschriften 
des Statuts zu besonderen Härten führen würde, können von den 
städtischen Behörden Ausnahmen von gedachten Vorschriften zu Gunsten 
der Anlieger gestattet resp, im Beschwerdewege von der Aufsichtsbehörde 
angeordnet werden.

§ 9. Wenn sich Unternehmer zu einer neuen Straßenanlage 
melden, so haben zunächst die städtischen Behörden nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Gesetzes vom 2. Juli 1875 das vorgelegte Straßen-
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bauvrojekt im näheren seinem ganzen Umfange nach festzustellen, auch 
die Entscheidung darüber zu treffen, ob die bezüglichen Arbeiten den 
städtischen Anordnungen entsprechend von den Unternehmern selbst, 
oder auf deren Kosten von Seiten der Stadt ausgeführt werden sollen, 
cv suteren Falle haben die Unternehmer den vollen Betrag der 
«à nach überschläglicher Ermittelung, vorbehaltlich demnächstiger 
pndoültiger Abrechnung, an die Stadthauptkasse einzuzahlen, bevor die 
Ausführung der Arbeiten erfolgt. In jedem Falle muß, bevor die 
Übernahme der Straße seitens der Stadt erfolgen kann, das gesamte 
Straßenterrain Pfand- und lastenfreies Eigentum derselben geworden 
spin Erst dann, wenn die Straße bedingungsgemätz und vollständig 
b/raestellt und nach Sicherstellung der Kosten der dreijährigen Unter
haltung dem öffentlichen Verkehr übergeben ist, dürfen Wohngebäude 
an derselben errichtet werden. .

Dem Genehmigungsantrage sind beizusugen:
1 Der Situationsplan der neuen An.agen und der benachbarten 
' Grundstücke bis aus 30 Meter Entfernung unter Angabe ihrer 

Grenze, Grundbuchnummern und Eigentünier.
9 Der 'Nivellementsplan, durch welchen auch der Anschluß der 

herzustellenden Entwässerungs- und Beleuchtungsvorrichtungen 
an derartige bestehende Anlagen darzustellen ist. Beide Pläne 
sind in 3 Exemplaren, im Verhältnis von 1 : 500 der natür
lichen Größe mit ziffermäßiger Angabe der Längen, Breiten und 
Höhen einzureichen.  ,. t

8 io Die Genehmigung kann von Stellung einer Kaution ab- 
fcännia aemacht werden. Dem Unternehmer ist eine bestimmte Frist 

Vollendung der projektierten Anlage zu stellen. Ist die Anlage 
in dieser Frist nicht beendet, so ist die Stadtgemeinde zur Ausführung 
derselben aus Kosten der Säumigen befilgt und die Kaution zu Gunsten 
der Stadthaupttasse verfallen.

§11. Dieses Statut tritt am Tage der Bekanntmachung m Kraft. 
Bromberg, den 29. März 1879.

Der Magistrat.

Vorstehendes Ortsstatut wird hierdurch auf Grund der §§ 12, 15 
imb 18 des Gesetzes betreffend die Anlegung und Veränderung von 
Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften, vom 
2. Juli 1875, bestätigt.

Bromberg, den 10. Mai 1879.

Königliche Regierung, Abteilung des Innern.

Ortsstatut zur
29. März
10 Mai

Abänderung des Straßcnbanstatuts vom

1879, vom
18. Januar 1886.
25. März 1887.

Aus Grund des § 11 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 und 
des § 12 des Gesetzes vom 2. Juli 1875 (Ges.-S. S. 561) wird für
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den Bezirk der Stadtgemeinde Bromberg unter Aufhebung der ent
gegenstehenden Bestimmungen des Orts- (Straßenbau-) statuts vom

1879 folgendes bestimmt:
§ 1. An Straßen und Straßenteilen, welche noch nicht gemäß 

der baupolizeilichen Bestimmungen der Stadtgemeinde Bromberg für 
den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig hergestellt sind, dürfen 
Wohngebäude, die nach diesen Straßen einen Ausgang haben, nicht 
errichtet werden.

§ 2. Ausnahmen in Einzelfällen mit Rücksicht aus Umfang, Be
stimmung, örtliche Lage usw. der beabsichtigten Bauten könnens vor- 1
behältlich der Zustimmung der Baupolizeibehörde, von dem Magistrat 
bewilligt werden. In solchen Ausnahmefüllen müssen die Bauenden 
die Kosten der demnächstigen ordnungsmäßigen Straßenregulierung 
nach Maßgabe der in § 2 des gegenwärtigen Straßenbaustatuts vom 
29. März und 10. Mai 1879 gegebenen Bestimmungen vor Erteilung 
der Bauerlaubnis seitens des Magistrats zur Stadthauptkaffe anteilig 
zahlen. Die Höhe dieser überschläglich zu berechnenden Kosten wird 
vom Magistrat, vorbehaltlich demnächstiger Abrechnung, festgesetzt.

Bromberg, den 18. Januar 1886.

Der Magistrat.

Vorstehendes Ortsstatut wird hierdurch auf Grund der §§ 12, 15 
und 18 des Gesetzes, betreffend die Anlegung und Veränderung von 
Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften, vom 
2. Juli 1875 bestätigt.

Bromberg, den 25. März 1887.

Königliche Regierung, Abteilung des Innern.

Nr. 617 D. H. J. P. 1.

3. Polizeiverordnung, betreffend die Erfordernisse einer Straße 
vom 21. April 1882.

Der § 12 des Gesetzes, betreffend die Anlegung und Veränderung 
von Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften vom 
2. Juli 1875 (Gesetzsammlung Seite 561 bis 566) räumt den Ge
meinden die Befugnis ein, durch ein Ortsstatut sestzusetzen, daß an 
Straßen oder Straßenteilen, welche noch nicht, gemäß der baupolizei
lichen Bestimmungen des Orts, für den öffentlichen Verkehr und den 
Anbau fertig hergestellt sind, Wohngebäude, die nach diesen Straßen 
einen Ausgang haben, nicht errichtet werden dürfen.

Im Anschluß hieran wird aus Grund der §§ 5 und 6 des Gesetzes 
über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 in Übereinstimmung 
mit dem Magistrat nachstehendes verordnet:

Eine Straße oder ein Straßenteil ist sür den öffentlichen Verkehr 
und den Anbau fertig hergestellt zu erachten, wenn:
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1. die Feststellung der Straßen und Tebäudefluchtlinien, sowie der 
‘ Fahrbahn- und Bürgersteigbreite, .

2 die Regulierung des Längen- und Quergesalles nach den sur bit 
Provinzialkunststraßen geltenden oder durch die Ortspolizei
behörde erlassenen Vorschriften erfolgt ist,

o $ue dazu gehörigen Bodenflächen sich iNi Pfand- und lasten- 
freien Eigentum der Stadt befinden, sreigelegt und emgeebnet

4 sgx gesamte Ausbau in Verbindung mit für den Verkehr in 
Benutzung genommenen Nebenstraßen stattgesunden hat und

5 die Beleuchtungseinrichtung bewirkt ist.
«um Ausbau gehört die Regulierung, die Pflasterung, Chaussierung 

oder sonstige Befestigung, die Fertigung der Ubersahrts- und Uber- 
aangsbrücken, der Böschungen und Futtermauern und die nach Be
dürfnis auch unterirdisch zu führende Entwässerung. Die unterirdische 
Entwässerung richtet sich nach den Vorschriften eines hierüber zu er
lassenden Ortsstatuts. . »

Die Minimalbreite der Straße beträgt 15 m, davon kommen je 
3 m auf die Bürgersteige, sowie aus den Fahrdamm mH. der Rinn- 

sà^àchungen von diesen Maßen können auf Grund eines zu ge

nehmigenden Bebauungsplans oder einer besonderen Genehmigung der 
Königlichen Regierung gestattet werden. ..

In Bezug aus die Herstellung der Bürgersteige greifen die Vor
schriften der Lokalpolizeiverordnungen vom 1. Mai 1876, 7. August 
1876 und 20. Dezember 1877 mit der Beschränkung Platz, daß die in 
den §§ 7 und 9 der Polizeiverordnung vom 1. Mai 1876, Amtsblatt 
nro 1876 Seite 291 usw. zuaesicherte Entschädigung auS der Stadtkasse 
bei der Anlegung und Veränderung von Straßen und Plätzen durch 
Unternehmer nicht gewährt werden. .

Die Gültigkeit dieser Verordnung beginnt 8 Tage nach deren 
Publikation durch das Amtsblatt.

Von jenem Zeitpunkt tritt die über denselben Gegenstand erlassene, 
im Amtsblatt pro 1879 Seite 258/9 abgedruckte Verordnung außer 

Kraft.
Bromberg, den 21. April 1882.

Städtische P oli zeiverw altung.

4. Polizeiverordnung, betreffend die Anlegung und Unterhaltung 
der Bürgersteige und die Einrichtung der Entwässerungsanlagen in 

der Stadt Bromberg, vom 5. Juni 1890.
Auf Grund des § 5 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 

11 März 1850 und der §§ 143, 144 des Gesetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des 
Magistrats für den Stadtkreis Bromberg nachstehende Polizeiverordnung 

erlassen:
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1. Die Anlegung und Unterhaltung der Bürgersteige betreffend.
§ 1. Die Verpflichtung der Grundstückseigentümer zur Anlegung 

und Unterhaltung der Bürgersteige längs ihrer Grundstücke auf eigene 
Kosten beruht in Bromberg infolge gleichförmiger und ununter
brochener Übung während rechtsverjährter Zeit auf Gewohnheitsrecht, 
dessen Ausführung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen er- 
folgt.

§ 2. Zum Bürgersteige im Sinne dieser Verordnung werden die 
zwischen dem Straßendamm und dem Bürgersteige liegenden Rinn
steine einschließlich der an der Seite der Bürgersteige ausgestellten Bord
steine nicht gerechnet.

§ 3. Die Breite und Höhenlage der Bürgersteige bestimmt die 
Polizeiverwaltung unter Berücksichtigung der Straßenbreite und der 
sonstigen örtlichen Verhältnisse.

Das Längengesülle der Bürgersteige folgt in der Regel dem Längen
gefälle der Straße; das abwärts von den Gebäuden und Grundstücks
umwährungen anzulegende Quergefälle hat »/»« der Vürgersteigbreite 
ZU betragen.

8,4. Die Grundstückseigentümer in der Stadt Bromberg sind 
verpflichtet, in den von der Polizeiverwaltung zu bestimmenden Fristen

a) in denjenigen Straßen und Plätzen, in welchen Bürgersteige 
überhaupt noch nicht vorhanden sind, solche in Gemäßheit der 
Bestimmungen dieser Polizeiverordnung auf Erfordern der 
Polizeiverwaltung anzulegen;

b) die bereits längs ihrer Grundstücke vorhandenen, aber noch 
nicht gepflasterten oder mit Gehbahnen versehenen Bürger
steige nach Bestimmung der Polizerverwaltung entweder in 
der ganzen Breite von der Grundstücksgrenze bis an den 
Rinnstein zu bekiesen oder dieselben zu pflastern und die Be
kiesung oder Pflasterung bis zur Anlegung von Gehbahnen zu 
unterhalten, oder endlich nach Maßgabe der Bestimmungen in 
den §§ 5 bis 10 dieser Verordnung mit einer Gehbahn und 
der erforderlichen Abpflasterung zu versehen.

Wird die Instandsetzung angelegter Bürgersteige erforderlich, so 
werden in jedem Falle besondere Anordnungen getroffen werden.

§ 5. Zur Gehbahn sind schlesische Granitplatten oder Zement
platten bester Beschaffenheit zu verwenden. Die Verwendung von 
Zementplatten darf nicht eher erfolgen, als bis dieselben von der 
Polizeiverwaltung geprüft und für tauglich befunden sind.

Die Granitplatten müssen mindestens 0,6 m lang und in der
Regel 1,25 m gleichmäßig breit und regelrecht, d. h. vollständig eben
und gleichmäßig bearbeitet und an der Kante mindestens 0,1 m stark 
sein. Die Verwendung kürzerer Platten ist nur bei der Bedeckung der
durch den Bürgersteig gelegten Drummen zulässig. Auf der Bahn
dürfen sich keine Vertiefungen zeigen; die Platten müssen unmittelbar 
an einander und in gleicher Höhe gelegt werden.

§ ,6. Die Geh bahn muß auf der ganzen Länge der Grundstücke 
in gleicher Flucht, bei Eckgrundstücken bis an den Rinnstein der an
stoßenden Straßen gelegt werden. Die Breite der Gehbahn bestimmt 
die Polizeiverwaltung in jedem einzelnen Falle.
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M d-" ä ist mit ebenem Pflaster bon rechteckigen
KoUeine? zu vnKen, welches in gleicher Höhe nnt der Gehbahn 

liegen muß- , 2Y1liirfien den angrenzenden Grundstücken und
§ 8. bieîer unb dem Straßenrinnsteine ist mit

der ^hbahAte/ävon Kopfsteinen oder Mosaik, von Zement, Asphalt 
ebenem Hstaßer f . J; Bestimmung zu versehen. 
°b»f';°'°"ü7e?,ahr'tsbrü-en toetji^ ift’“bu^

Senkung'des Rinnstemdo-des zu er- 

möglichen. „ ^;nhprniîîe dem entgegenstehen, ist die Brücke durch
Sofern örtliche HàmMe oe^ ,„st Holzbohlen oder nicht glatten 

Granitbordichwellen herzu Anlegung lolcher Brücken ist die
Ei,enplatten zu überdecken, Ä erjorderlich, 
Genehmigung der Ortspoliz L tlerge(tei(te Gehbahnen

§ 10,..®° ange belasten werden, bis eine umtzng.
bestehen, können > forderlich wird, Zn letzterem Falle
reiche Jnstanchehung derię l obet Zementbahn ersordert 
kann die Herstellung einer
werden.

„  der Entwäfferungsanlagen betreffend.
II. Die Einrich <$ în welchen ein unterirdischer Entwäsfe- 
§ 11. In den.Stratzen, r b Grundstückseigentümer zum 

rungskanal und bte „mssen die nach § 13 der Lokal-
Anschluß ?n denselben n cht ^^kreis Bromberg vom 25. Mar 1883 
Baupolizeiordnung sur dm Entwässerung der Grund
herzustetlenden Absallrohr« uno Rinnen, insoweit es das Gefalle 
stücke dienenden Drumm Rinnstein ausmunden. Dre
SÄJÄS*  lît -u di-'en Anlagen emzu- 

holen. . Riifliersteig durchschneidenden Wasserläuse sind. s,1?, Äten“SSSÄenen eiiwlaWm. an der
mit fltsttt De«beitete Zementmörtel abzupflastern und
Sohle .Mit H uvlatten, welche in einen Falz einzulegen smd, zu 
bedeckem Die Breite solcher Rinnen soll nicht mehr als 2;> cm e- 

tTQßeIL1o Auwiderbandlungen gegen die in oder aus Grund dieser 
m liLinrbtiuiist getroffenen Anordnungen werden Mit Geldstrafe biS 
zu 30 Mark, an deren Stelle im Unvermögenssalle verhältnismäßige 

WÄÄ« diejenigen Grundstückseigentümer, welche es 
ben in den vorstehenden Paragraphen au,ge uhrten Be- 

unterlassen, oen gestellten Fristen zu entsprechen, zu
gewärtigen, daß die erforderlichen Arbeiten aus ihre Kosten zur Aus- 

fthrung gebracht werden-, t Polizeiverordnung beginnt 8 T°s°
nachher Verostenilichung derjelben im Bromberger Stadtanzeiger, Von 
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biesem Zeitpunkt ab tritt die denselben Gegenstand betreffende Polirei- 
orordnung vom 25. April 1887 (Bromberger Stadtanzeiger Nr. 55 

pro 1887) außer Krast.
Bromberg, den 5. Juni 1860.

Die städtische Polizeiverwaltung.

5. Polizeivcrorduung, betreffend den Anschluß der Grundstücke au 
die Kanalisation und Wasserleitung der Stadt Bromberg, vom

6. Juni 1904.
Auf Grund der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei- 

-I' y n850 ^bs.-S. S. 265) und der §§ 143 und
Î WnrUxBer ble a.llgememe Landesverwaltung vom 30. Juli 

1883 (Ges.-S. 19o) wird fur dre Stadtgemeinde Brom berg unter Zu
stimmung des Magistrats folgendes verordnet:

A. Allgemeine Bestimmungen. 
§ 1. Anschlußzwang.

Aboute oder zur Bebauung gelangende Grundstück in der 
iYp fbt d^mberg muß, wenn die Straße oder der Platz, an denen es 

J ' E ànalisatwn und Wasserleitung versehen ist oder versehen 
ns? Kanalisation und dre Wasserleitung oder wenn in der 

Straße oder an dem Platze nur Wasserleitung vorhanden ist an diese 
PoUzàkwaLg à Aussonderung, dazu ton d-r städtischen

iffd)Cn^bre mtt ber Straße oder dem Platz verbunden
ist. Bei Grundstücken, die an inehreren Straßen liegen, von denen 
arU1Lefnt »ult Kanalisation und Wasserleitung versehen ist, muß der 
Anschluß an diese Straße erfolgen. ' ' B r

§ 2. Verpflichteter.
Dem Anschlußzwange sowie überhaupt der Verpflichtung zur Be- 

Grundttücks t Vorschriften unterliegt der EigenMmer des 
Grundstücks. An lerne stelle tritt eventuell sein gesetzlicher Vertreter 
(Vormund, Zwangsverwalter usw.) oder der Besitzer. Der Eigentümer 
hpj S MUf wohnt, ist berechtigt und auf Verlangen
der städtischen Poliz-iverwattung verpflichtet, eine auf dem Grundstücke 
?!?.',? Person namhaft zu machen, die für di- Erfüllung der ihm 
HSrtÄ Pflichten zu sorgen hat. Dieser Vertreter wird nach er- 
klarter Übernahme der Vertretung persönlich verantwortlich?) 

1tnv ^entümer bleibt neben dem Vertreter insbesondere für Schaden
w1 ^B^ar. Kommt der Eigentümer oder sein gesetzlicher Vertreter den 
und'°d?M MlRm P°li'-i°-rw°Uung ,»- Au-Lhrang d°r àattsà 
Ü ÄÄ !" om ànostàck- nicht »ach. so Ion» »on der Poltz-i- 

bracht weäei/ "läge im Zwangswege durch einen Dritten zur Ausführung ge-
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§ 3. Antrag aus Bauerlaubnis.
Der Antrag aus Genehmigung der Kanalrsatlvns- oder Wasser- 

I lveral § 1) muß von dem Eigentümer (vergl. § 2) bet
^Ænïneinerlüûltuna gestellt werden. Erfolgt ein Antrag nicht, dann 
ist die Polizeiverwaltung berechtigt, den Eigentümer unter Festsetzung 
einer Frist zur Einholung der Genehmigung auszufordern.

§ 4. Erfordernisse des Antrags.
Sowohl der schriftliche Antrag als auch die dazu gehörenden in 

. hhprfPr Ausfertigung vorzulegenden Zeichnungen und Erläuterungen 
die Unterschrift des Antragstellers und des die Anlage aus- 

Mrenden Unternehmers " tragen nüt Angabe des Standes nnd der 

Wohnung.
Das Gesuch mus; enthalten:

1. Den Lageplan des Grundstückes und der darauf befindlichen Ge
bäude im Maßstab 1 : 250. . ™ r2. Die Grundrisse der in betracht kommenden Stockwerke rm Maß- 
stab 1 : 100. Sind die Anlagen in verschiedenen Stockwerken 
gleich, so genügt eine Bezugnahme. In den Grundrissen muß die 
Benutzungsart der einzelnen Räume angegeben werden.

3 Einen Durchschnitt der zu entwässernden Gebäude und Hofe in 
der Richtung des Hauptkanalisationsrohrs un Maßstab 1 . 100. 
Der Durchschnitt muß die Lage des Straßenkanal^ und die er
forderlichen Höhenzahlen, bezogen auf Normal Null, enthalten.

4 Besondere Zeichnungen der Sinkkästen, Fettsänge und ähnlicher 
Anlagen oder nähere Bezeichnung der dafür zu verwendenden

^der^ Zeichnungen sind alle Kanalisationsleitungen für Regen

waffel in blauer Farbe, die Leitungen für Wirtschaftswasser m brauner 
Äbe und die Entlüftungsröhren in grüner Farbe zu zeichnen. Die 
A diesen Leitmigen gehörenden Teile, z. B. Clause, Eingüsse usw. 
inüsfen die gleichen Farben erhalten. Ferner müssen die Wasserleitungs
stränge in loter Farbe, schon vorhandene Leitung m schwarzer Farbe 

emge^lchnet, werde^n §uf Pauseleinwand oder aus Papier, das

auf Leinwand aufgezogen ist, angefertigt werden. Fur die Akten der 
Polizeiverwaltung ist stets eine Ausfertigung auf Paufeleinwand her- 

zustellem m(it ber Zeichnungen muß mindestens eine Höhe von 
33 cm und eine Breite von 21 cm besitzen; außerdem muß em Heft
band von 2 cm Breite vorhanden sein.

§ 5. Bauschein.
Rach Genehmigung des Antrages erhält der Bauherr einen die 

Bedingungen der Genehmigung enthaltenden Bauschein und em mit 
dem Genehmigungsvermerk versehenes Exemplar der emgereichten 

d°°D?r" Bauschein betrifft nur die baupolizeiliche Zulässigkeit der 
Anlage und wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt. Er erlischt, 
WE nicht innerhalb eines Jahres nach ferner Ausstellung mit dem 
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Bau begonnen wird, oder wenn der letztere länger als ein Jahr liegen 
bleibt. Vor Erteilung des Bauscheins darf mit dem Bau der Anlage 
nicht begonnen werden.

§ 6. Aufbewahrung des Baufcheines.
Der Bauschein muß mit seinen Anlagen während der Ausführung 

des Baues sich auf dem Grundstücke oder in dessen unmittelbarer Nähe 
befinden und aus Erfordern sofort vorgelegt werden.

§ 7. Frist für die Ausführung.
Binnen fechs Monaten nach Erteilung der Bauerlaubnis muß die 

Anlage ausgeführt werden.
Vom Beginn der Arbeiten an der Kanalifation oder Wasserleitung 

ist dem städtischen Trefbauamt mindestens zwei Arbeitstage vorher 
schriftlich Mitteilung zu machen.

In Neubauten, die an mit Kanalisation und Wasserleitung ver
sehenen Straßen errichtet werden, muß die Einrichtung der Ent- und 
Bewässerungsanlage gemäß den von dem städtischen Tiefbauamt zu 
treffenden Anordnungen mit den übrigen Bauarbeiten gleichen Schritt 
halten. *)

*) Die Genehmigung zur Benutzung des Neubaues kann versagt werden, 
wenn die Ent- und Bewässerungsanlage in dem Bau fehlt oder nicht fertig
gestellt ist.

§ 8. Prüfung während des Baues.
Die Anlage muß der erteilten Genehmigung entsprechend aus

geführt werden und es müssen dabei die Vorschriften dieser Polizei
verordnung befolgt werden. Die städtische Polizeiverwaltung kann 
den Bau jederzeit durch Sachverständige prüfen lassen, deren münd
lichen Anordnungen Folge zu leisten ist. Von der bevorstehenden 
Verdeckung der Jnnenanlage ist dem städtischen Tiefbauamt Anzeige 
zu machen, und zwar muß zwischen dem Eingänge dieser Anzeige und 
dem Beginn der Verdeckungs arbeiten ein Zeitraum von zwei Arbeits
tagen liegen. Die Verdeckung darf nicht eher erfolgen, als bis ent
weder diese Frist abgelaufen ist oder die Prüfung durch einen von der 
städtischen Polizeiverwaltung oder dem städtischen Tiefbauamt beauf
tragten Bausachverständigen ersolgt, und von diesem die Erlaubnis 
zur Verdeckung erteilt ist. Anlaaen, die entgegen diesen Bestiminungen 
verdeckt sind, müssen aus Verlangen des Beamten wieder frei gelegt 
werden.

§ 9. Abnahme- und Schlußprüfung.
Ist die von dem Eigentümer herzustellende Anlage fertig, so er

solgt auf entsprechenden schristlichen Antrag bei der städtischen Polizei
verwaltung oder aus deren Anordnung ihre Prüfung durch Beamte 
des städtischen Tiefbauamtes. Zur Stellung des Schlußprüsungs- 
antrages ist der Eigentümer nach Aufforderung der städtischen Polizei
verwaltung verpflichtet (vergl. § 2). Der ausführende Unternehmer 
muß bei der Prüfung zugegen sein oder sich vertreten Jassen, auch die 
etwa erforderlichen Hilfskräfte zur Verfügung stellen. Über die erfolgte 
Schlußprüsung wird ein Abnahmeschein erteilt. Vorher darf die An- 
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ïaae nicht in Benutzung genommen werden. Mängel, die sich bei der 
Schlußprüfung an der Anlage vorgefunden haben, müssen innerhalb 
einer von der städtischen Polizeiverwaltung gestellten Frist beseitigt 
und die Befeitigung innerhalb dieser Frist dem städtischen Tiesbauamt 
schriftlich mitgeteilt werden.

Das in den vorstehenden Paragraphen Gesagte gilt auch bei In
standsetzungen oder Veränderungen der Anlage, nur wird in solchen 
Fällen von der Stellung eines Schlußprüfungsantrages abgesehen.

§ 10. Verantwortlichkeit.
Für die Einhaltung der vorgefchriebenen Bedingungen und aller 

sonstigen Vorschriften bei der Ausführung der Arbeiten und dafür, 
daß diese nicht vor Erteilung der Genehmigung (Baufchein) ausgeführt 
werden, ist neben dem Eigentümer auch der Unternehmer verantwortlich.

§ 11. Unternehmer.
Die Kanalisation und Wasserleitung innerhalb der Grundstücke 

darf nur von solchen Unternehmern ausgeführt werden, denen dazu 
von der städtischen Polizerverwaltung die Erlaubnis nicht versagt ist.

§ 12. Bauarbeiten in der Nähe der Kanalisation oder Wasserleitung.
Bei allen mit Ausgrabungen verbundenen Bauarbeiten aus der 

Straße oder einem Platze in der Nähe von städtischen Kanalisations
oder Wasserleitungsröhren ist vom Bauherrn 24 Stunden vor Beginn 
der Arbeiten dem städtischen Tiesbauamt Anzeige zu machen. Die Be
schädigung dieser Anlagen oder eine Störung in deren Betrieben ist ver
boten.

§ 13. Schäden an der Kanalisation oder Wasserleitung.
Schäden an der Kanalisation oder Wasserleitung aus den Grund

stücken sind sofort von deren Eigentümern dem städtischen Tiefbauamt 
anzuzeigen. Ohne Auftrag oder Erlaubnis desselben dürfen an den 
Kanalifations- oder Wasferleitungseinrichtungen keine baulichen Ver
änderungen vorgenommen werden.

Die Befeitigung von kleineren Schäden wie Rohrbrüchen, Ver
stopfungen usw. ist von dem Eigentümer unverzüglich und ohne Ein
holung der vorgedachten Erlaubnis zu veranlassen.

Der Inhaber einer Wohnung ist verpflichtet, etwaige Schäden an 
den Kanalisations- und Wasserleitungseinrichtungen innerhalb seiner 
Wohnung dem Grundstückseigentümer oder dessen Beauftragten um
gehend mitzuteilen.

§ 14. Beschädigungen.
Beschädigungen von Teilen der städtischen Kanalisation oder 

Wasserleitung z. B. von Röhren, Schiebern, Hydranten usw. und das 
unbefugte Offnen oder Schließen der Leitungsteile, das unbefugte Lösen 
von Plomben an Wassermessern und Haupthähnen, endlich die Ent
fernung solcher Teile ist verboten.

§ 15. Zutritt der Beamten.
Den sich ausweisenden Beamten des städtischen Tiefbauamtes und 

den Beamten der städtischen Poüzeiverwaltung muß bei Tage jederzeit,
23 
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bei Nacht wenn Gefahr im Verzüge ist, der Zutritt zu allen Raumen 
des Grundstücks, soweit erforderlich, gestattet werden. Den Anord
nungen dieser Personen ist unbedingt und ohne Verzug Folge zu leisten.

§ 16. Beseitigung von Mängeln.
Die Beseitigung von Mängeln, die während des Betriebes der 

Jnnenleitungen von den revidierenden Beamten vorgesunden werden, 
oder die Ausführung solcher Änderungen, die nach dem Ermessen der 
Verwaltung erforderlich geworden sind, ist nach erfolgter polizeilicher 
Aufforderung sofort vorzunehmen.

B. Vorschriften für Die Ausführung Der Kanalisation.
§ 17. Zweck der Kanalisation.

Durch die Kanäle muß das überschüssige Brunnen- und Regen
wasser, das Schneewasser, alles Haus- und Wirtschaftswasser, das 
Pissoir- und Stallwasfer, das Gewerbe- und Jndustriewasser (Fabrik
abwässer) und das zur Fortführung der menschlichen Absallstosse 
dienende Wasser unterirdisch abgeleitet werden.

In neuerbauten Häusern und in Grundstücken, in denen nach 
Inbetriebsetzung der Kanalisation und Wasserleitung Einrichtungen 
getroffen werden, wodurch eine Ansammlung von Wirtschastswäffern 
stattfindet, deren Ableitung nicht mit natürlichem Gefälle nach dem 
Kanal erfolgen kann, müssen geeignete Hebevorrichtungen zur Ableitung 
dieser Wässer nach dem Kanal hergestellt werden.

Die Temperatur des abgeleiteten Wassers darf nicht höher fein 
als + 50 0 C. .... .

Nach der Einrichtung des Kanalisationsanschlusses ist jede Ab
leitung von Flüssigkeiten 'm die Straßenrinnen und in die Brahe oder 
den Bromberger Kanal verboten.

§ 18. Herstellung der Kanalisation.
Der Grundstückseigentümer hat die Kanalisationsanlage des Grund

stücks oberhalb der Revisionsöffnung (Reinigungskästen) aus seine Kosten 
anzulegen.

Der weitere Anschluß an die Kanalisation (Anschlußleitung) 
erfolgt durch das städtische Tiefbauamt und zwar von der Revisions
öffnung (Reinigungskasten) einschließlich bis zur Grundstücksgrenze 
auf Kosten des Eigentümers, von da bis an das Straßenrohr aus 
städtische Kosten.

Bei direkten Regenrohranschlüffen ohne Revisionsössnung tritt an 
deren Stelle das eiserne Rohr des § 33 Absatz 2 oder der Steinsang.

§ 19. Art der Kanalisation.
Bei allen aus den Grundstücken auszusührenden Kanalisations

anlagen ist die vollständige getrennte Ableitung von Wirtschaftswasser 
und Regenwasser streng durchzusühren. Zum Wirtschastswaffer gehören 
auch dre menschlichen Absallstosse und die Stallwässer. Fabrikabwässer 
aller Art dürfen nur dann in die Kanalisation eingeleitet werden, 
wenn sie entweder für den Betrieb der Kanalisation und Klärung 
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unschädlich sind, oder vorher durch ein Verfahren unschädlrch gemacht 
werden, dessen Brauchbarkeit von der städtischen Polizeiverwaltung 
anerkannt ist. Letztere bestimmt, ob solche Abwässer in den Wrrt- 
schafts- oder in den Regenwasserkanal einzuleiten sind.

' Grundwasser darf nur in die zur Ableitung von Regenwasser 
bestimmten Kanäle eingeleitet werden.

§ 20. Umfang 0er Kaualifation.
Die Kanalisationsleitungen sind so anzulegen, daß alle Teile eines 

Grundstücks, in denen eine Ansammlung von Wirtfchafts- oder Regen
wasser stattsinden kann, durch die unterirdischen Leitungen trocken 
gelegt werden können. In der Regel ist jede Wohnung mit min
destens einem Ausgußbecken zu versehen. Für mehrere an demselben 
Flur gelegene Wohnungen von nur zwei Stuben und einer Küche 
kann ausnahmsweise mit Genehmigung des städtischen Tiesbauamtes 
an einer bequem zu erreichenden und frostsreien Stelle desselben 
Flures ein zur geineinschaftlichen Benutzung bestimmtes Ausgußbecken 
angebracht werden. Aus den Höfen dürfen offene Rinnen zur Ab
leitung des Wirtfchastswassers nicht benutzt werden. Das Regenwasser 
der nach dem Hose entwässerten Dachflächen, sowie das auf den Hof 
selbst niederfallende Regenwasser ist unterirdisch abzuleiten. Die im 
Hofe anzulegenden Regenwassereinläufe dürfen zur Ableitung von 
Wirtschastswasser nicht benutzt werden, sie sind daher so anzulegen, 
daß für die Bewohner kein Anlaß zu unerlaubter Benutzung gegeben 
wird. Ausgüsse sür Wirtschastswasser im Hofe können ausnahmsweise 
erlaubt werden, sind dann aber so anzulegen, daß größere Regen
mengen nicht in sie hineinfließen können.

§ 21. Einlässe am Stratzenkaml.
Bei Grundstücken, die nach 8 1 an die Kanalisation angeschlossen 

werden müssen, ist der Eigentümer verpflichtet, die Lage der Anschluß
leitungen dem städtischen Tiefbauamt mitzuteilen. Wünscht der 
Eigentümer nachträglich den Anschluß an einer anderen Stelle, so hat 
er die dadurch entstehenden Mehrkosten zu erstatten.

§ 22. RtvisionsössnlMg.
Im Innern jedes Hausgrundstückes, und zwar höchstens 1 m 

hinter der inneren Frontmauer, bei Vorgärten höchstens 1 m hinter 
dem Gartenzaun, ist eine Revisionsöffnung anzubringen, die von dem 
städtischen Tiefbauamt für Rechnung des Grundstückseigentümers 
geliefert und angebracht wird. ,

In besonderen Fällen können Abweichungen in Bezug aus die 
festgefetzten Entfernungen von der Frontmauer bezw. Grundstücks
grenze ab gestattet werden.

Die Revisionsöffnung erhält einen dicht schließenden Verschluß
deckel der nur zur Reinigung der Leitung entfernt werden darf und 
nach ' erfolgter Reinigung jedesmal fest und luftdicht verfchlosfen 
werden muß. . _, Ł

Die Revisionsöffnung ist durch emen gemauerten Schacht, der 
mindestens eine Größe von 1,00 m Länge und 0,80 m Breite und 
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eine Einsteigeöffnung nicht unter 0,55 m Weite haben muß, zugänglich 
zu machen. Im Innern des Schachtes find zum bequemen Einstergen 
fest eingemauerte Steigeisen anzubringen.

Tie Herstellung des Schachtes hat der Grundstückseigentümer zu 
bewirken. Der Schacht und die Revisionsöffnung sind jederzeit frei 
und zugänglich zu erhalten.

§ 23. Führung der inneren Kanalisation sleituug.
Alle Rohrstränge find tunlichst so anzulegen, daß die Abwässer 

auf dem kürzesten Wege nach dem Straßenkanal abgeschwemmt und 
daß möglichst gute Gefälle erzielt werden. Bei Richtungsänderungen 
find scharfe Knicke zu vermeiden, vielmehr schlanke Kurven in An
wendung zu bringen.

Einmündungen eines Rohrstranges in den anderen dürfen nur 
unter spitzem Winkel erfolgen. Die Ableitungen von wenig schmutz
haltigem Wasser, wie Badewasser re., sollen in der Regel oberhalb der 
Einmündung von Küchen- oder Klosettabgängen erfolgen.

§ 24. Gefälle.
Der Hauptkanalisationsstrang im Innern eines Grundstücks ist 

von dessen entferntestem Punkte bis zum Anschluß an die Revisions
öffnung möglichst mit gleichmäßig durchlaufendem Gefälle herzustellen. 
Es muß dabei darauf Rücksicht genommen werden, daß bei späterer 
Verlängerung der Leitung nach entfernteren, vorläufig nicht bebauten 
Teilen des Grundstücks die unterirdische Kanalisation auch dieser 
Teile ermöglicht wird. Seitenleltungen sind in derselben Weise zu 
behandeln.

Die Kanalisationsleitungen sollen nicht mehr als 1 : 20 Gefälle 
haben. Kann dieses Gefälle nicht innegehalten werden, so ist die 
Leitung mit einem Gesällsbrechpunkt zu versehen. Das geringste Ge
fälle soll in der Regel noch mindestens 1 : 200 betragen; doch 
können Ausnahmen zur Anwendung eines noch geringeren Gefälles 
vom städtischen Tiefbauamte gestattet werden. Bei geringeren Ge
fällen als 1 : 200 sind die Ableitungs- und Hauptkanalisationsstränge 
mit einer genügenden Anzahl Remigungs- bezw. Spülschächte zu 
versehen.

Bei längeren Leitungen kann die Anlage selbsttätig wirkender 
Spülvorrichtungen verlangt werden.

Zur Erreichung günstiger Gefälle kann die Kanalisationsleitung 
längs der Kellerwand aufgehängt, muß dann aber entsprechend kräftig 
unterstützt werden.

§ 25. Tiefenlage.
Die Rohroberkante der liegenden Kanalisationsleitungen soll 

mindestens 30 cm unter denjenigen Flächen liegen, die durch eine Ein
lausöffnung an die Leitung angefchlossen sind. Der höchste Punkt jeder 
im Freien liegenden Leitung muß eine Erddeckung von mindestens 1 m 
Stärke haben. Dieselbe Tiesenlage ist für alle außerhalb der Gebäude 
liegenden Wasserverschlüsse erforderlich.

In besonderen Fällen kann für Regenwasserableitungen eine ge
ringere Erddeckung vom städtischen Tiefbauamte gestattet werden.
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§ 26. Nöhreuweite
Die Kanalisationsröhren können Weiten in folgenden Abstufun

gen erhalten:
40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 und 200 mm Durchmesser. Folgende 

Röhrenweiten werden als normal vorgeschrieben:

a) für Fallröhren
1. von einem einzelnen Einguß 40 mm,
2. von mehreren Eingüssen, Waschbecken, von einem einzelnen 

Kücheneinguß oder von einer einzelnen Badeeinrichtung 50 mm,
3. von mehreren Kücheneingüssen und Bädern 65 mm,
4. von Aborten 80—100 mm,
5. für Regenwasserabsallröhren 100, 125 und höchstens 150 mm, bei 

kleinen Flächen, Balkons re. 65 und 80 mm;

b) für Abteilungen
1. von Küchen, Waschküchen, Eingüssen, Bädern, Aborten, Keller

einläufen und dergl. 100 mm,
2. von Regenwasser 100—150 mm;

c) für den H aupt kan a li satio ns sträng
1. des Wirtschaftswassers 125 mm,
2. des Regenwassers 150—200 mm.

8 27. Einläufe und Eingüsse.
Die Kanalisierung von Hof-, Keller oder sonstigen Bodenflächen 

hat durch Einläufe zu erfolgen.
Jeder Einlaus muß mit einem Einlaufgitter mit entsprechend engen 

Öffnungen, sowie mit wasserdichten! Schlammsang und eisernem 
Schlammeimer versehen sein.

Einläuse müssen jederzeit leicht zugänglich und so gelegen sein, daß 
der Wasserverschlutz durch häufig nachfließendes Wasser mit Sicherheit 
regelmäßig ergänzt wird.

Eingüsse können verschiedene Formen, als Wassersteine, Einguß
becken, Wandbecken usw. erhalten, nur müssen sie stets mit einem festen 
Sieb, und leicht zu reinigendem Geruchverschlusse versehen sein.

Über jedem Wirtschaftswassereinlaufe und Eingüsse im Innern der 
Gebäude ist ein Zapfhahn der Wasserleitung anzubringen, der zur 
Ausspülung des Einlaufes bezw. Eingusses und Erneuerung des Wasser
verschlusses nach jeder Benutzung derselben vorübergehend geöffnet 
werden muß.

Bei im Freien gelegenen Wirtschaftswassereinläusen kann nach 
Einholung der Erlaubnis des städtischen Tiefbauamtes von der An
bringung eines Zapfhahnes abgesehen werden.

Eingüsse dürfen nur an srostsreien Stellen angebracht werden. 
Pissoire sind mit Spülung zu versehen. Hiervon kann, ausnahmsweise 
abgesehen werden, wenn entweder Bodeneinläufe mit Olverschluß (Öl- 
syphons) eingebaut werden oder die Anlage der Gefahr des Einfrie
rens ausgesetzt ist, bezw. wenn durch das Fehlen der Spülung Miß
stände in gesundheitlicher Hinsicht nicht hervorgerusen werden.
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§ 28. Fettsimgt.
Alle Eingüsse in größeren Küchen (z. B. Hotels, Restaurants 2c- 

sowie in Betrieben, die setthaltige Flüssigkeiten ableiten, (z. B. Wurst- 
machereien, Seisensiedereien) müssen mit ausreichend großen Fettsang
vorrichtungen versehen sein. Die Fettsänge sind mit leicht zugänglrcpen 
und genügend großen Reinigungsöffnungen zu versehen. Die städüsa)e 
Polizeiverwaltung kann die Beseitigung nicht genügend wirkender (M- 
sänge verlangen und andere Konstruktionen mit größeren Abmessungen 
vorschreiben.

§ 29. Neinigungsöffmulgen.
Die innere Kanalisationseinrrchtung ist mit dichtschließenden Rei- 

nigungsössnungen zu versehen. Diese sind tunlichst überall da anzu
bringen, wo die Leitung ihre Richtung ändert, und an den letzten 
Ausläusen eines längeren Kanalisationsstranges. Die Reinigungs
öffnungen müssen leicht zugänglich sein, und eS muß ihre Lage, wenn 
sie in der Erde liegen, durch äußerlich angebrachte Zeichen Muenw 
kenntlich gemacht werden.

8 30. Entlüftung.
Der Kanalisationsstrang, der das Wirtschastswasser des Grund

stücks absührt, dient zugleich zur Entlüftung des Straßenkanals. Es 
darf daher in ihm kein Geruchverschluß angebracht werden. Die in 
diesen Strang einmündenden Fallröhren sind bis über Dach zu ver
längern, und zwar im vollen Querschnitt des Fallrohres.

' Die Ausmündungen der Entlüftungsröhren über Dach dürfen 
nicht in der Nähe von Fenstern angehracht werden; als untere Grenze 
der Entfernung von den Fenstern werden in der Regel 2 m seitlich 
und 1 m oberhalb angesehen.

Die obere Ausmündungsöffnung muß mit einer entsprechend werten 
Schutzhaube versehen fein.

Entlüstungsröhren dürfen an die Hausfchornstemo nrcht ange- 
fchloffen werden, ausgenommen bei besonders hierzu geeigneten Fabrik- 
schornsteinen. Die Benutzung sogenannter russischer Röhren zur Ent
lüftung der Fallröhren ist untersagt.

Regenwafserleitungen bedürfen keiner Entlüftung.

§ 31. Geruchverschlüsse.
Alle, an die innere Kanalisation angefchlosfenen Einläufe, Eingüsse, 

Aborte, Becken, Badewannen, sowie alle Vorrichtungen, durch welche 
Wirtschastswasser in die Fallröhren oder in die Ableitungen stießt, 
müssen ausnahmslos mit einem Geruchverschluß versehen sein.

Die Geruchverschlüsse sind als glatte 8-sörmig gebogene Röhren 
zu konstruieren. Eintauch- und Glockenverschlüsse, Jotoie_ Kugel- und 
Klappenverschlüsse sind verboten, ebenso alle Verschlüsse, die durch 
Herausnehmen beweglicher Teile ausgehoben werden.

Die Tiefe der Wasserverschlüsse soll 50-100 mm, der Durchmesser 
der Wasserverschlüsse 40—50 mm, bei Abortanlagen 80—100 mm 
betragen. ,

Alle Geruchverschlüsse sind mit leicht zugänglichen Putzössnungen 
zu versehen, die lust- und wasserdicht verschließbar sein müssen. ■■■
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' Verschlüsse müssen stets dicht unter den Eingußössnungen bezw. hinter 
den Einlauföffnungen angebracht werden Es ist zweckmäßig, den 
obersten Schenkel jedes Geruchverschlusses durch em Entlustungsrohr 
non mindestens 3/s Durchmesser des Wasserverschlusses, jedoch von 
nickst weniger als 20 mm Durchmesser mit dem Fallrohr zu verbinden.

Die Anlage von besonderen neben den Fallrohren angebrachten 
Entlüstungsröhren ist gestattet. Einläuse sür Regenwasser bedürsen 
keines Geruchverschlusses.

§ 32. Rirckstanverschlüfse.
Einläuse und Eingüsse sür Wirtschaftswasser, die weniger als 

50 cm über dem Scheitel des Stratzenkanals sür das Wirtschaftswasser 
liegen, sind mit einer selbsttätig wirkenden Rückstauklappe zu versehen. 
Das städtische Tiesbauamt wird in jedem Falle angeben, wo derartige 
Klappen anzubringen sind.

8 33. Ntgenröhren.
Regenröhren sind möglichst senkrecht außerhalb der Gebäude 

herabzusühren. Nach dem Hose gelegene Regenröhren können frei 
über der Hoffläche ausmünden, es muß das Wasser jedoch durch eine 
Rinne ungehindert nach dem Regenwassereinlaus abfließen können. 
Außerdem ist der unterirdische Anschluß der hosseitig gelegenen Regen
röhren gestattet.

Die nach der Straße gelegenen Regenröhreu sind unterirdisch an 
den Regenwasserkanal anzuschließen und müssen bis zu einer Höhe von 
1,20 m über der Erdoberfläche der eisernen Röhren hergestellt werden. 
Regenröhren, die in einen Vorgarten münden, bedürfen eiserner 
Röhren nicht.

Unterirdisch angeschlossene Regenröhren sind auf Erfordern des 
städtifchen Tiefbauamtes mit einem Steinfange zu versehen, dessen 

1 Modell von dem Amte vorgeschrieben wird. Regenröhren erhalten keinen 
Gerüchverschluß.

§ 34. Material.
Die Kanalisationsleitungen außerhalb der Gebäude und die inner

halb der Gebäude tiefer als 30 cm unter der Kellerfohle liegenden 
Leitungen find, falls nicht besondere Umstände nach dem Erniessen des 
städtifchen Tiesbauamtes gußeiserne Röhren bedingen, aus Steingut
röhren mit Zement- oder Asphaltdichtung herzustellen. Für alle 
übrigen Ableitungen sind stark- oder mittelwandige gußeiserne Röhren 
mit 'Bleidichtung zu verwenden. Dünnwandige Röhren, sogenannte 
schottische, sind unzulässig.

Fallröhren sind aus stark- oder mitteItocmbigeit gußeisernen Röhren 
mit Bleidichtung herzustellen. Entlüstungsröhren und Verlängerungen 
der Fallröhren können aus Bleiröhren oder aus gegen Rost geschützten 
Blechen hergestellt werden.

§ 35. Bestehende Kanalisationsanlagen.
Bestehende Kanalisativnsanlagen können beibehalten werden, wenn 

der durch die Kanalisation beabsichtigte Erfolg der geruchlosen ge
trennten Abführung des WirtfchaftSwassers (einfchl. der menschlichen 
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Abfallstoffe) und des Regenwassers dadurch erreicht wird. Die Er- 
laubnrs ist unter genauer Beschreibung der Anlage bei der städtischen 
Polizeiverwaltung nachzusuchen (vergl. § 4 ff.).

§ 36. Beseitigung vorhandener Anlagen.
Unmittelbar nach Fertigstellung des neuen Kanalisationsanschlusses 

srnd etwaige ältere Kanalisationsanlagen zu beseitigen, Sammelgruben 
zu entleeren und mit Erde auszufüllen, sowie alte Kanäle einzuschlagen 
und ebenfalls auszufüllen. Düngergruben dürfen nur in solchen 
Grundstücken beibehalten werden, in denen durch Haltung von Vieh 
erne Ansammlung von Stall- und Viehdünger erfolgt.

. .Diese Gruben sind nach Maßgabe der bestehenden baupolizeilichen 
Bestimmungen herzustellen.

Ferner sind alsdann die auf dem Grundstück vorhandenen Gruben- 
Kubel- oder Tonnenabtritte zu beseitigen und dafür Spülabtritte an
zulegen. In Häusern, die dichte Abortgruben haben, kann in be- 
fonderen Fällen aus Antrag von der städtischen Polizeiverwaltung zur 
Anlegung der Spülabtritte eine Frist bis zu einem Jahr gewährt 

. dem erfolgten Kanalisationsanschlusse dürfen Neuanlaqen 
der vorstehend genannten Arten nicht mehr eingerichtet werden.

§ 37. Anlage der Aborte.
Aborte sind so anzulegen, daß der erforderliche Zutritt von Licht 

uiid Luft gesichert ist. ’
„ >vsNi übrigen hat die Anlage der Aborte gemäß der hierfür er

laßenen besonderen Polizeiverordnung zu erfolgen.

§ 38. Reinhaltung der Kanäle.
Feste Stosse, Küchenabfälle, Kehricht, Sand, Asche, ferner solche 

Stosse, die die Kanäle beschädigen können, dürfen nicht durch die 
Leitungen abgeführt werden, sondern müssen in einer auf dem Grund- 
stucke anzulegenden Müllgrube oder in einem vorschriftsmäßigen Be- 

uutergebracht werden. Der Eigentümer hat die auf' seinem 
Grundstuck befindliche Kanalisationsanlage dauernd in gutem und 
remuchem Zustande zu erhalten, auch bei Tage eine von dem städtischen 
Tiesbauamt vorzunehmende Untersuchung jederzeit zu gestatten. Sink
tasten, Sand- und Fettsänge sind so ost zu reinigen, daß das Ein
dringen von Sand und Fett in den Kanal vermieden wird. Für die 
Kosten, die wegen mangelhafter Reinigung, und für die Schäden, die 
durch vorschriftswidrige Ableitungen entstanden sind, haftet der Eigen- 
bestimmt- r $ermetbund etner Verunreinigung der Wasserleitung wird

a) Bei allen Kanalisationsanlagen, die direkt aus der Wasser- 
leitung gespült werden, muß die Mündung der Zuflußleitung 
mindestens 2 cm über der Beckenoberkante liegen. Wo 
dav nicht angängig ist, muß eine Vorrichtung angebracht 
werden, welche die Verunreinigung der Wasserleitung durch 
hindert^" tiOn Schmutzwasser aus dem Becken selbsttätig ver-
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b) Muß aus irgend welchen Gründen eine Entleerungsleitung 
an den Röhren der Wasserleitung vorgesehen werden, so dars 
sie in keinem Falle direkt an die Kanalisationsleitung ange
schlossen werden.

Diese Bestimmungen finden auch auf bestehende Anlagen Anwendung 
und zwar muß Die Bestimmung unter a) innerhalb eines Jahres, die 
unter b) innerhalb sechs Monaten vom Tage der Bekanntmachung 
dieser Polizeiverordnung gerechnet, befolgt sein.

§ 39. Gemeinschaftliche Leitungen.
Gemeinschaftliche Leitungen, die zur Kanalisierung mehrerer Grund

stücke dienen sollen, sind unzulässig, auch wenn die Grundstücke der
selben Person gehören.

§ 40. Ausgußiiffnnng. Abtrittspülung.
In jedem für Menschen oder Tiere bestimmten Gebäude ist 

mindestens eine Ausgußösfnung anzubringen. Über jedem Ausguß- 
und Einlaufbecken der Kanalisation ist ein Zapfhahn der Wasserleitung 
anzubringen.

Die ausreichende Spülung der in die Abtritte gelangenden mensch
lichen Absallstoffe muß durch die Wasserleitung gewährleistet sein.

§ 41. Ansgietzen in die Rinnsteine.
Das Ausgießen von Wirtschafts- und Schmutzwasser in die Rinn

steine oder auf die Höfe ist verboten.

§ 42. Sperrung der Kanalisation.
Wenn durch öffentliche Bekanntmachung eine Sperrung von 

Kanälen angeordnet ist, ist ein Ablassen von Flüssigkeiten in sie verboten.

C. Vorschriften für die Ausführung der Wasserleitung.
§ 43. Herstellung der Wasserleitung.

Der Eigentümer ist verpflichtet, dem städtischen Tiesbauamt die 
Anlegung eines Hauptwassermessers auf städtische Kosten zu gestatten. 
Der Standort des Wassermessers wird unter Zuziehung des Eigen
tümers von dem städtischen Tiesbauamt bestimmt.

Der Eigentümer hat die Wasserleitungsanlage des Grundstücks 
oberhalb des Standortes für einen Hauptwassermesser auf seine Kosten 
anzulegen.

Der weitere Anschluß an die Wasserleitung (Anschlußleitung) er
folgt durch das städtische Tiefbauamt und zwar vom Standorte 
für einen Hauptwassermesser einschl. bis zur Grundstücksgrenze auf 
Kosten des Eigentümers, von da an bis zum Straßenrohr auf städtische 
Kosten, sobald nicht Rohre von mehr als 40 mm zur Verlegung 
kommen. Bei Rohren von über 40 mm l. W. hat der Grundstücks- 
eigentümer die Mehrkosten zu tragen. Die Versorgung von mehreren 
Grundstücken, die keine wirtschaftliche Einheit bilden, durch eine gemein
schaftliche Leitung ist nicht erlaubt. Ausnahmen können von dem 
städtischen Tiesbauamt gestattet werden.
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 8 44. Anlage der Wasserleitung.
Sämtliche Teile einer Hausleitung müssen aus Materialien be

stehen^ die keinen Einfluß aus die Qualität des Wassers ausüben; 
sie müssen einem Druck von 10 Atm. ohne bleibende Formveränderung 
widerstehen können.

Die Dimensionen der Röhren und deren Wandstärken werden 
ersorderlichenfalls durch die Verwaltung der Wasserleitung bestimmt. 
Zu den Leitungen innerhalb der Grundstücke sind bis zu 40 mm l. W. 
Bleiröhren zu verwenden. Für größere Durchmesser sind gußeiserne, 
innen und außen asphaltierte Röhren normaler Abmessungen zu nehmen, 
die aus mindestens 12 Atm. Druck geprüft sind.

Die Verwendung schmiedeeiserner verzinnter Röhren ist nur in 
Ausnahmesällen mit Zustinimung der Verwaltung der Wasserleitung 
gestattet.

Der kleinste zur Verwendung kommende Durchmesser für Zu
leitungen muß 20 mm betragen.

Die Bleiröhren sollen pro lausenden Meter
bei 13 mm Weite mindestens 2,5 kg
„ 20 , „ „ 3,8 ,
,, 25............... 6,4 „
" 30 „ „ „ 7,5 „

wiegen. Ailndergewicht ist bis zu 0,1 kg pro lausenden Meter zulässig.
Jede Hausleitung ist mit einem hinter dem Standorte für einen 

Hauptwassermesser gelegenen Privathaupthahn mit Vorrichtung zum 
Entleeren zu versehen. Solche Hähne sind auch in die Abzweigleitungen 
oder in die Steigeleitungen am Fuße derselben einzubauen, sobald im 
Grundstücke mehr als eine Abzweige- bezw. Steigeleitung vorhanden 
sind. Die ganze Leitung muß tunlichst so gelegt werden, daß die Ent
leerung durch den Haupthahn möglich ist. Wassersäcke sind daher zu 
vermeiden. Wo dies nicht möglich ist, müssen die nicht durch den 
Haupthahn zu entwässernden Teile der Anlage besondere Entleerungs
vorrichtungen erhalten.

Der von der Stadt zu liefernde Absperrhahn wird auf der Straße 
eingebaut. Der ferner zu liefernde Hauptwassermesser erhält in der 
-lieget semen Standort höchstens 1 m hinter der inneren Frontmauer, 
ber Vorgärten und Einfahrten höchstens 1 m hinter dem Gartenzaun 
bezw. der Straßengrenze.

In besonderen Füllen können Abweichungen vom städtischen Tief
bauamte gestattet werden.

Der Hauptwassermesser ist durch ein geeignetes Gehäuse gegen 
äußere Beschädigung zu schützen. Liegt er in der Erde, so ist er in 
einer wasserdicht gemauerten Grube und zwar

von 100 cm Länge und 80 cm Breite bei Bleizuflußleitungen 
von 13-40 mm I. W.,

öon 125 cm Länge und 80 cm Breite bei gußeisernen Druck
rohrleitungen von 40—60 mm l. W.,

von 165 cm Länge und 80 cm Breite bei desgleichen von 
70-100 mm l. W.,

von 180 cm Länge und 100 cm Breite bei desgleichen von 
125 mm I. W.
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unterrubrinaen. Die Grube muß nut einer Einsteigeöffnung von 
mindestens 55 cm Größe versehen werden, im Innern der Grube sind 

beauemen Einsteigen fest eingemauerte Steigeeisen anzubringen. 
Die ^iefe der Grube ist so zu bemessen, daß das Einfrieren des 
Masser me sfers ausgefchloffen ist. Dazu ist im Freien eine Tiefe 
nnn 1 60 m erforderlich. Den Schutzkasten und den gemauerten 
Schacht hat der Grundstückseigentümer auf feine Kosten ausführen 
;>lt ^Trr' Hauptwaffermesser muß stets zugänglich gehalten àden 

und sind Gruben im Freien, in denen sich Wassermesser befinden, auf 
Erfordern des städtischen Tiesbauamtes durch den Grundstücksbesitzer 
bezw. dessen Beauftragten zu öffnen. Kommt der Grundstücksbesitzer 
oder dessen Beaustragter der Aufforderung nicht nach, so erfolgt die 
Öffnung der Grube auf Gefahr und Kosten des Grundstücks
besitzers.

°Dem Grundstückseigentümer ist es gestattet, hinter dem Haupt- 
wafferrnesfer noch weitere Wassermesser auf eigene Kosten aufzu
stellen. .  . .

Alle Teile der Hausleitung müssen dauernd gegen Einsrieren ge
schützt fein. Anlagen, die im Winter nicht benutzt werden, bedürfen, 
wenn sie mit besonderen Entleernngsvorrichtungen versehen sind, keiner 
frostsicheren Lage. .

Unter jeder Wasserentnahmestelle ist eine mit der Kanalisation 
verbundene, mit Sieb und Geruchverfchluß versehene Abflußvorrichtung 
anzubringen, die groß genug ist, um auch die bei ganz geöffnetem 
Wasserhahn zufließenden Wassermengen ableiten zu können.

Alle Hähne, Ventile usw. müssen durch Rechtsdrehung geschlossen 
werden; eS sind nur solche Konstruktionen zu verwenden, die keine Rück
schläge aus die Rohrleitung verursachen. Hähne, die beim schnellen 
Schließen einen Mehrdruck von 2 Atm. Hervorrusen, sind nicht zu
lässig. Auslauföffnungen unter 10 mm l. W. find verboten.

Dampfkessel oder andere unter Druck stehende Gefäße dürfen nicht 
direkt an die Wasserleitung angeschlossen werden.

Zuleitungen zu den Reservoiren müssen am oberen Rande des 
Reservoirs einmünden, sodaß ein Zurückfließen des Wafsers in die 
Leitung vermieden wird.

§ 45. Bestehende Wasserleitungen.
Hausivafferleitungen, die bereits vor der Einführung der all

gemeinen Wasserleitung bestanden haben, können an die städtische 
Wasserleitung angeschlossen werden, wenn die ganze Anlage einem 
Probedruck von 10 Atm. mit Sicherheit widersteht und im übrigen 
alle Teile der Anlage im wesentlichen den vorstehenden Bestimmungen 
entsprechen. Die vorhandenen Reservoire sind aus der Leitung aus- 
znfchalten.

§ 46. Inbetriebsetzung der Leitung.
Die erste Inbetriebsetzung einer Hausleitung darf nur durch einen 

Beamten des städtischen Tiesbauamts erfolgen. Vorher wird jede 
Hausleitung einer Druckprobe unterzogen.
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§ 47. Schließen des Haupthahns.
1. Der Grundstückseigentümer ist berechtigt, die Wasserleitung ab

zusperren:
a) jederzeit bei Vornahme notwendiger Reparaturen,

b) bet — 4 0 R (= — 5 0 C) zur Nachtzeit von 9 Uhr abends 
bis 6ł/a Uhr morgens,

in beiden Fällen, abgesehen von Gefahr im Verzüge, nach vor
heriger Benachrichtigung der Mieter.

2. Soll in anderen Fällen die Leitung abgesperrt werden, so darf 
dies nur nach vorher eingeholter Erlaubnis der Polizeiverwal
tung erfolgen.

3. Geschieht die Absperrung unberechtigt (Ziffer 1) oder ohne 
Erlaubnis der Polizeiverwaltung (Ziffer 2), so entscheidet aus 
Beschwerde des Mieters die Polizeiverwaltung. Wird entgegen 
dieser Entscheidung trotzdem die Leitung abgesperrt, so tritt Be
strafung nach § 52 dieser Polizeiverordnung ein.

4. Dem alleinigen Besitzer und Bewohner eines Hauses steht die 
Schließung des Wasserhahnes jederzeit frei.

§ 48. Umfang der Wasserentnahme.
Es ist untersagt

a) das Wasser zu anderen als häuslichen oder wirtschaftlichen 
Zwecken ohne Genehmigung der Verwaltung zu benutzen,

b) es unbenutzt ablaufen zu lassen,
c) Vorrichtungen zur heimlichen Entnahme von Wasser anzu

bringen.

§ 49. Wasserentnahme bei Schadenfeuer.
Bei Ausbruch eines Feuers ist jeder verpflichtet, aus Verlangen 

der Organe der städtischen Polizeiverwaltung oder der Feuerwehr 
den Wasserverbrauch nach Möglichkeit einzustellen und die Entnahme 
von Wasser zu Löschzwecken aus seiner Leitung zu gestatten.

§ 50. Veränderungen der Veranlagungsverhältnifse.
Veränderungen in den Verhältnissen, die bei der Veranlagung 

zum Wasserzins maßgebend gewesen sind, müssen sofort dem städtischen 
Tiesbauamt angezeigt werden.

§ 51.
Ohne Genehmigung der städtischen Polizeiverwaltung dürfen von 

genehmigten und ausgesührten Anlagen Teile derselben nicht entfernt 
werden.

D. Strafbestimmungen.
§ 52.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrsten dieser Polizeiverordnung 
werden, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen strengere Strafen 
androhen, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, im Unvermögensfalle mit 
Hast bts zu 3 Tagen bestraft.
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4 die Polizeiverordnung vom 7. Januar 1903, betreffend Schließung 
" des Haupthahns der Wasserleitung, 

werden ausgehoben.
Bromberg, den 6. Juni 1904.

E. Inkrafttreten.
§ 53.

Städtische Polizeiverwaltung.

P. IV. Nr. 6074.

6. Polizeiverordnung, betreffend Abortanlagen, 
vom 21. Oktober 1904.

Aus Grund der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei
verwaltung vom 11. März 1850 (Ges.-S. S. 265) und der §§ 143 
xmb 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 
30 Juli 1883 (Ges.-S. S. 195) wird sür die Stadtgemeinde Bromberg 
unter Zustimmung des Magistrats folgendes verordnet:

8 1. Auf jedem Grundstücke, aus welchem sich zum, dauernden 
Ausenthalt von Menschen bestimmte Gebäude befinden, müssen Aborte 
in ausreichender Anzahl vorhanden sein. . m . ....

Für jede selbständige Wohnung muß m der Regel em gehörig 
abgeschlossener Abort vorhanden sein, doch können in Häusern mit 
kleineren Wohnungen Ausnahmen gestattet werden. Aus Treppen
podesten dürsen Aborte nicht errichtet werden.

Ausnahmen von dieser Bestimmung find fur bereits bestehende 
Gebäude zwar zulässig, doch nur in der Weise, daß bei Aborträumen, 
die in gleicher Höhe mit den Treppenpodesten liegen und von diestn 
aus maänglich find, die Wände, Decken und Fußböden aus seuer- 

von einem oben offenen Lichtschachte erhalten. Innerhalb und unter
halb solcher Lichtfchächte ist die Anlage von Aborten unzulachg.
der Regel soll jeder Abortraum in ganzer Höhe an emer Außenwand 
liegen. Nur sür Abortanlagen mit Wasserspülung ist m dieser Hmficht 
eine Ausnahme und auch nur dann zulässig, wenn die Hohe des den 
Abort erhellenden Fensters mindestens 1,20 m, und der Abstand des 
Abortsitzes von der Außenflucht der Fensterwand höchstens 2 50 m 
beträgt, sowie unter der Bedingung, daß das Fenster mittels eiserner 
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Stellstangen zur Lüftung bequem und sicher beweglich ist, und der 
Zwischenraum vom Abortsitze bi§ an das Fenster dauernd sreigehalten 
wird.

§ 3. Aborte müssen eine Grundfläche von mindestens 1 qm bei 
0,80 m geringster Abmessung erhalten.

§ 4. Absallrohre von Äbortanlagen mit oder ohne Wasserspülung, 
welche innerhatb von Gebäuden liegen, die Räume zum dauernden 
Aufenthalt von Menschen enthalten, müssen ein in gleicher Weite über 
den Dachfirst hinaus geführtes Dunstrohr erhalten.'

§ 5. Wo Spülklosetts vorhanden sind, müssen die Wasserrohre 
so angelegt werden, daß ein Einfrieren des Wassers verhindert wird.

§ 6. Wo die Auswurfsstosse durch Wasser abgeschwemmt und 
in unterirdische Leitungen abgeführt werden, sind für die Einzel
heiten der zu diesem Zwecke erforderlichen Anlagen die besonders 
erlassenen Vorschriften der Polizeiver.ordnung vom 6. Juni 1904 maß
gebend.

§ 7. Werden die Auswurfsstosfe behufs Abfuhr in regelmäßigen 
längeren Zeiträumen angesammelt, so dürfen zu diesem Zrveck nur 
undurchlässig, dicht verschließbare Tonnen, Tonnenwagen oder geruch
lose Torsmullstreuklosetts verwendet werden. Der Tonnenstand muß 
dicht umschlossen werden und einen undurchlässigen, glatten Fußboden 
erhalten. Die Streuklosetteimer müssen beim Äustragen mit einem 
dichtschließenden Deckel versehen sein. Die Entleerung darf nur an 
solchen Stellen erfolgen, wo sanitäre Mißstände durch Lagerung von 
Fäkalien ausgeschlossen sind. Das Tragen der Eimer über die Straße 
ist verboten, zur Abfuhr dürfen nur verschlossene Wagen benutzt 
werden.

§ 8. Die Anlage von Gruben für Aborte ist verboten.
8 9. Aus Grundstücke, welche landwirtschaftlichen Betrieben dienen, 

finden die Bestimmungen unter §§ 7 und 8 keine Anwendung. Doch 
müssen die Abortgruben außerhalb der Umfasfungswände der Gebäude, 
in denen sich Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen be
finden, liegen, aus Mauerwerk oder anderen festen Baustoffen wasser- 
dicht hergestellt und dichtfchließend überdeckt werden. Sie müssen von 
der Straße mindestens 12 m, von den Nachbargrenzen mindestens 
1,50 m und von Brunnen desselben Grundstückes oder eines Nachbar
grundstückes mindestens 10 m entfernt fein.

§ 10. Abortanlagen dürfen nicht unmittelbar unter Räumen 
liegen, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. 
Ausnahmen können in Gebäuden, die vor der Herstellung der all
gemeinen Kanalisation errichtet sind, gestattet werden.

8 11- Vorhandene Abortanlagen, die nicht genügendes Tageslicht 
haben, müssen, sofern sie mehr als einer Familie dienen, von 7 Uhr 
morgens bis 10 Uhr abends künstlich erleuchtet werden. Kerzenlichte, 
Petroleum oder Gas muß in dieser Zeit beständig brennen. Anlagen 
mit elektrischer Beleuchtung sind hiervon ausgeschlossen. Für die künst
liche Beleuchtung hat der Hausbesitzer Sorge zu tragen.

§ 12. In den vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung errich
teten Gebäuden können für neu herzustellende Abortanlagen Ausnahmen 
von den Bestimmungen dieser Polizeiverordnung zugelassen werden.
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Wenn die Befolgung dieser Bestimmungen unmöglich ist oder zu Härten 

fuhren to$ur0LtoibeïI)anbIungen gegen die Vorschriften dieser Polizei- 
hprnrbnitnn werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, im Unvermögens
salle mit Hast bis zu 3 Tagen bestraft.

§ 14. Diese Polizeiverordnung tritt nut dem Tage ihrer Ver
kündigung in Kraft.

Bromberg, den 21. Oktober 1904.
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